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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

1. Hauptstück 

Integration und Äußeres 

Artikel 1 

Änderung des Entwicklungszusammenarbeitsgesetzes 

V. TEIL 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

V. TEIL 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 24. … 

(5) Die Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten zu anderen 
Zwecken, insbesondere im Rahmen der Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, 
richtet sich nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I 
Nr. 165 in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 24. … 

(5) Die Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten zu anderen 
Zwecken, insbesondere im Rahmen der Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, 
richtet sich nach den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, (im 
Folgenden: DSGVO) und nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, 
BGBl. I Nr. 165/1999, in der jeweils geltenden Fassung. 

(6) Die Tätigkeit der ADA gemäß Teil II Abschnitt 2 ist dem öffentlichen 
Bereich im Sinne des § 5 Abs. 1 und 2 des Datenschutzgesetzes 2000 zuzurechnen. 
Die Verwendung von Daten durch die ADA als Dienstleister ist an die Weisungen 
des Bundesministers für auswärtige Angelegenheiten gebunden. 

(6) Die Tätigkeit der ADA gemäß Teil II Abschnitt 2 ist dem öffentlichen 
Bereich im Sinne des § 26 Abs. 1 Z 2 des Datenschutzgesetzes zuzurechnen. Die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die ADA als Auftrags-
verarbeiter ist an die Weisungen des Bundesministers für auswärtige Angelegen-
heiten gebunden. 

§ 27. Das Entwicklungshilfegesetz 1974, BGBl. Nr. 474, in der Fassung 
BGBl. Nr. 579/1989 tritt außer Kraft. 

§ 27. (1) Das Entwicklungshilfegesetz 1974, BGBl. Nr. 474, in der Fassung 
BGBl. Nr. 579/1989 tritt außer Kraft. 

(2) § 24 Abs. 5 und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 
tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 

Änderung des Bundesgesetzes über den Auslandsösterreicher-Fonds 

Verwendung von Daten Verarbeitung personenbezogener Daten 

§ 4. … § 4. … 

Wechselseitige Hilfeleistungspflichten Wechselseitige Hilfeleistungspflichten 

Verschwiegenheitspflicht Verschwiegenheitspflicht 

§ 5. … § 5. … 

(4) Alle mit den Aufgaben des AÖF betrauten Organe des AÖF sowie sonstige 
von diesem zur Erfüllung seiner Aufgaben herangezogene Personen sind zur 
Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer Tätigkeit im Rahmen des 
AÖF bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, soweit gesetzlich nicht anderes 
bestimmt ist oder der mit der Unterstützung aus dem AÖF bedachte Staatsbürger 
einer Übermittlung der ihn betreffenden Daten ausdrücklich zugestimmt hat. 

(4) Alle mit den Aufgaben des AÖF betrauten Organe des AÖF sowie sonstige 
von diesem zur Erfüllung seiner Aufgaben herangezogene Personen sind zur 
Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer Tätigkeit im Rahmen des 
AÖF bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, soweit gesetzlich nicht anderes 
bestimmt ist oder der mit der Unterstützung aus dem AÖF bedachte Staatsbürger 
zu einer Übermittlung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten ausdrücklich 
eingewilligt hat. 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

(…) (…) 

§ 14. … § 14. … 

 
(5) § 5 Abs. 4 sowie die Überschrift zu § 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xxx/2018 treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 3 

Änderung des Rotkreuzgesetzes 

Aufgaben Aufgaben 

§ 2. (1) bis (3) … § 2. (1) bis (3) … 

(4) Bei der Durchführung des Vermisstensuchdiensts, der Übermittlung von 
Rotkreuz-Familiennachrichten und von Familienzusammenführungen gemäß den 
Genfer Abkommen und Zusatzprotokollen ist das Österreichische Rote Kreuz 
ermächtigt, die dazu erforderlichen Auskünfte einzuholen und die dazu 
erforderlichen Daten zu verarbeiten und zu übermitteln. 

(4) Bei der Durchführung des Vermisstensuchdiensts, der Übermittlung von 
Rotkreuz-Familiennachrichten und von Familienzusammenführungen gemäß den 
Genfer Abkommen und Zusatzprotokollen ist das Österreichische Rote Kreuz 
ermächtigt, die dazu erforderlichen Auskünfte einzuholen und die dazu 
erforderlichen personenbezogenen Daten zu verarbeiten und zu übermitteln. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 11. (1) bis (2) … § 11. (1) bis (2) … 

 
(3) § 2 Abs. 4 in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/2018 tritt mit 25. Mai 2018 in 

Kraft. 

Artikel 4 

Änderung des Integrationsgesetzes 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

...  

4. TEIL 
STRAF- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

  § 23. … 
  § 24. Datenverwendung 
§§ 25. bis 28. … 

 

...  

4. TEIL 
STRAF- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

  § 23. … 
  § 24. Datenverarbeitung 
§§ 25. bis 28. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

2. TEIL 

INTEGRATIONSMASSNAHMEN 

2. Hauptstück 

Sprachförderung und Orientierung für rechtmäßig niedergelassene 
Drittstaatsangehörige 

2. TEIL 

INTEGRATIONSMASSNAHMEN 

2. Hauptstück 

Sprachförderung und Orientierung für rechtmäßig niedergelassene 
Drittstaatsangehörige 

Meldeverpflichtungen Meldeverpflichtungen 

§ 15. (1) Die zertifizierten Kursträger gemäß § 13 Abs. 2 haben dem 
Österreichischen Integrationsfonds die Teilnehmer von Integrationskursen 
spätestens mit Beginn der Kurse mitzuteilen. Zu diesem Zweck sind Namen und 
Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Wohnanschrift der Kursteilnehmer sowie 
bei Abschluss der Kurse die Teilnehmerlisten an den Österreichischen 
Integrationsfonds zu übermitteln, um eine verwaltungsökonomische Organisation 
der Durchführung von Integrationsprüfungen zu ermöglichen. 

§ 15. (1) Die zertifizierten Kursträger gemäß § 13 Abs. 2 haben dem 
Österreichischen Integrationsfonds als Verantwortlichem im Sinne der Verordnung 
(EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) personenbezogene Daten über die 
Teilnehmer von Integrationskursen, für die eine Kostenbeteiligung gemäß § 14 in 
Betracht kommt, spätestens mit Beginn der Kurse elektronisch mitzuteilen. Zu 
diesem Zweck sind Namen und Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und 
Wohnanschrift der Kursteilnehmer sowie bei Abschluss der Kurse die 
Teilnehmerlisten an den Österreichischen Integrationsfonds zu übermitteln, um 
eine verwaltungsökonomische Organisation der Durchführung von 
Integrationsprüfungen und der Abwicklung der Kostenbeteiligung zu ermöglichen. 
Die zertifizierten Kursträger sind als Auftragsverarbeiter verpflichtet, die 
Datenschutzmaßnahmen gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. a bis h DSGVO wahrzunehmen. 

(2) … (2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

4. TEIL 

STRAF- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

4. TEIL 

STRAF- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Datenverwendung Datenverarbeitung 

§ 24. (1) Der Österreichische Integrationsfonds ist ermächtigt, die von ihm 
rechtmäßig erlangten personenbezogenen Daten zu verwenden, soweit dies für die 
Erfüllung der in diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich ist; die 
Datenverwendung ist im Rahmen des § 8 Grundversorgungsgesetzes – Bund 2005 
– GVG-B 2005, BGBl. Nr. 405/1991, zulässig. Die in Frage kommenden Daten-
arten sind insbesondere: Namen, Geschlecht, Geburtsdatum und -ort, 
Wohnanschriften, Staatsangehörigkeit, Einreisedatum, Sozialversicherungs-
nummer, Aufenthaltsstatus, Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsberechtigung bzw. 
des Aufenthaltstitels, Ausstellungsbehörden, Ausstellungsdaten und Nummern 
mitgeführter Dokumente, Kontaktdaten, Bankverbindung für die Durchführung der 
Kostenbeteiligung gemäß § 14, Sprachniveau und Muttersprache. 

§ 24. (1) Der Österreichische Integrationsfonds ist als Verantwortlicher im 
Sinne der DSGVO ermächtigt, die von ihm rechtmäßig erlangten personen-
bezogenen Daten zu verarbeiten, soweit dies zum Zweck der Integration der 
Zielgruppen gemäß § 3 erforderlich ist. Die in Frage kommenden Datenarten sind 
insbesondere: Namen, Geschlecht, Geburtsdatum und -ort, Wohnanschriften, 
Staatsangehörigkeit, Einreisedatum, Sozialversicherungsnummer, Aufenthalts-
status, Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsberechtigung bzw. des Aufenthaltstitels, 
Ausstellungsbehörden, Ausstellungsdaten und Nummern mitgeführter Dokumente, 
Kontaktdaten, Bankverbindung für die Durchführung der Kostenbeteiligung ge-
mäß § 14, Sprachkenntnisse und Muttersprache, das bereichsspezifische Perso-
nenkennzeichen, Berufsausbildung, Arbeitsfähigkeit und Integrationsmaßnahmen. 

 (1a) Der Österreichische Integrationsfonds, die Behörden gemäß § 8 des 
Grundversorgungsgesetzes – Bund 2005 – GVG-B 2005, BGBl. Nr. 405/1991, und 
das Arbeitsmarktservice sind als gemeinsame Verantwortliche ermächtigt, die für 
die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung von 
Integrationsmaßnahmen erforderlichen personenbezogenen Daten, insbesondere 
jene gemäß Abs. 1 mit Ausnahme der Bankverbindung, im Rahmen der 
Datenverarbeitung des § 8 GVG-B 2005 gemeinsam zu verarbeiten. Sofern der 
Bundesminister für Inneres für die jeweiligen Daten nicht selbst Verantwortlicher 
im Sinne dieser Bestimmung ist, übt er die Funktion des Auftragsverarbeiters 
gemäß Art. 28 DSGVO aus und hat in dieser Funktion die Datenschutzpflichten 
gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. a bis h DSGVO wahrzunehmen. 

 (1b) Die Erfüllung von Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- 
und sonstigen Pflichten nach den Bestimmungen der DSGVO gegenüber der 
betroffenen Person obliegt jedem Verantwortlichen hinsichtlich jener 
personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit den von ihm geführten 
Verfahren oder den von ihm gesetzten Maßnahmen verarbeitet werden. Nimmt eine 
betroffene Person ein ihr zustehendes Recht nach der DSGVO gegenüber einem 
Verantwortlichen wahr, der hierfür nicht zuständig ist, so hat dieser ein 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
schriftliches Anbringen ohne unnötigen Aufschub auf Gefahr der betroffenen 
Person an den zuständigen Verantwortlichen weiterzuleiten oder im Fall eines 
mündlichen Anbringens die betroffene Person an diesen zu verweisen. Die 
betroffene Person ist über die Weiterleitung zu informieren. 

(2) Der Österreichische Integrationsfonds ist ermächtigt und auf Anfrage 
verpflichtet, die gemäß Abs. 1 verarbeiteten Daten an das Arbeitsmarktservice und 
die für die Erbringung der Leistungen der Sozialhilfe oder bedarfsorientierten 
Mindestsicherung zuständigen Stellen der Länder elektronisch zu übermitteln, 
soweit sie diese Daten für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes benötigen. An 
andere Einrichtungen des Bundes und der Länder hat er diese Daten zu übermitteln, 
soweit sie diese zur Durchführung der Integrationsförderung benötigen. 

(2) Der Österreichische Integrationsfonds ist ermächtigt und auf Anfrage 
verpflichtet, die gemäß Abs. 1 oder 1a verarbeiteten personenbezogenen Daten an 
das Arbeitsmarktservice und die für die Erbringung der Leistungen der Sozialhilfe 
oder bedarfsorientierten Mindestsicherung zuständigen Stellen der Länder 
elektronisch zu übermitteln, soweit sie diese personenbezogenen Daten für die 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes benötigen. An andere Einrichtungen des 
Bundes und der Länder hat er diese Daten zu übermitteln, soweit sie diese zur 
Durchführung der Integrationsförderung benötigen. 

(3) Der Österreichische Integrationsfonds hat die gemäß Abs. 1 übermittelten 
Daten sechs Jahre nach Ende der Maßnahmen nach diesem Bundesgesetz zu 
löschen, sofern sie nicht noch für andere gesetzlich übertragene Aufgaben oder in 
einem anhängigen Verfahren benötigt werden. 

(3) Personenbezogene Daten gemäß Abs. 1 oder 1a sind unverzüglich zu 
löschen, wenn ein Verantwortlicher davon Kenntnis erlangt, dass die betroffene 
Person die österreichische Staatsbürgerschaft erworben hat. Darüber hinaus sind 
diese Daten sechs Jahre nach Ende der integrationsfördernden Maßnahmen zu 
löschen, sofern sie nicht noch für andere gesetzlich übertragene Aufgaben oder in 
einem anhängigen Verfahren benötigt werden. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 27. (1) bis (4) … § 27. (1) bis (4) … 

(5) § 15 Abs. 1 sowie § 24 samt Überschrift und Eintrag im Inhaltsverzeichnis 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 treten mit 25. Mai 2018 
in Kraft. 

Artikel 5 

Änderung des Anerkennungs- und Bewertungsgesetzes 

§ 12. (1) Die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ (im Folgenden: 
Bundesanstalt) hat unter Heranziehung der gemäß § 10 Abs. 3 Z 2 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes, BGBl. I Nr. 12/2002, an die Bundesanstalt 
übermittelten Daten eine Statistik über die Verfahren zur Anerkennung und 
Bewertung ausländischer Bildungsabschlüsse oder Berufsqualifikationen zu 
führen und jährlich zu veröffentlichen. 

§ 12. (1) Die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ (im Folgenden: 
Bundesanstalt) hat in ihrer Funktion als Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1, unter Heranziehung der gemäß § 10 Abs. 3 Z 2 des 
Bildungsdokumentationsgesetzes, BGBl. I Nr. 12/2002, an die Bundesanstalt 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

6 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  7 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
übermittelten personenbezogenen Daten eine Statistik über die Verfahren zur 
Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsabschlüsse oder 
Berufsqualifikationen zu führen und jährlich zu veröffentlichen. 

(2) und (3)… (2) und (3)… 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

§ 14. (1) bis (3)… § 14. (1) bis (3)… 

 
(4) § 12 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 tritt 

mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

2. Hauptstück 

Finanzen 

1. Abschnitt 

Finanzmarkt 

Artikel 6 

Änderung des Alternativen Investmentfonds Manager-Gesetzes 

§ 1. (1) bis (4) … § 1. (1) bis (4) … 

(5) Unbeschadet der Anwendung der §§ 24 bis 28, 56 und 60 gilt dieses 
Bundesgesetz nicht für AIFM, die … . Allerdings hat ein solcher AIFM 

(5) Unbeschadet der Anwendung der §§ 24 bis 28, 56 und 60 gilt dieses 
Bundesgesetz nicht für AIFM, die … . Allerdings hat ein solcher AIFM 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

  5a. der FMA unverzüglich jede Änderung in der Person der Geschäftsleiter 
sowie jede Verlegung des Sitzes des AIFM anzuzeigen, wobei AIFM, die 
einen oder mehrere qualifizierte Risikokapitalfonds oder qualifizierte 
Fonds für soziales Unternehmertum verwalten, der FMA gemeinsam mit 
der Anzeige über die Änderung in der Person des Geschäftsleiters die 
Angaben gemäß § 5 Abs. 2 Z 1 zu übermitteln haben; 

 6. bis 7. …  6. bis 7. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

 1. bis 39. …  1. bis 39. … 

 40. „Verbriefungszweckgesellschaften“ sind Gesellschaften, deren einziger 
Zweck darin besteht, eine oder mehrere Verbriefungen im Sinne von Art. 1 
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 24/2009, die Verbriefungsgeschäfte 
betreiben, und weitere zur Erfüllung dieses Zwecks geeignete Tätigkeiten 
durchzuführen. 

 40. „Verbriefungszweckgesellschaften“ sind Gesellschaften, deren einziger 
Zweck darin besteht, eine oder mehrere Verbriefungen im Sinne von Art. 1 
Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1075/2013, die Verbriefungsgeschäfte 
betreiben, und weitere zur Erfüllung dieses Zwecks geeignete Tätigkeiten 
durchzuführen. 

 41. bis 42. …  41. bis 42. … 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Übertragung Übertragung 

§ 18. (1) bis (2) … § 18. (1) bis (2) … 

(3) Die Pflichten des AIFM gegenüber dem AIF und seinen Anlegern gemäß 
diesem Bundesgesetz werden durch eine solche Übertragung oder durch eine 
weitere Unterbeauftragung nicht berührt. Der AIFM haftet jedenfalls für das 
Verhalten des Dritten wie für sein eigenes Verhalten. Der AIFM darf seine 
Aufgaben nicht in einem Umfang übertragen, der ihn zu einer Briefkastenfirma 
werden lässt. Die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen (§§ 10 ff 
DSG 2000) sind einzuhalten. 

(3) Die Pflichten des AIFM gegenüber dem AIF und seinen Anlegern gemäß 
diesem Bundesgesetz werden durch eine solche Übertragung oder durch eine 
weitere Unterbeauftragung nicht berührt. Der AIFM haftet jedenfalls für das 
Verhalten des Dritten wie für sein eigenes Verhalten. Der AIFM darf seine 
Aufgaben nicht in einem Umfang übertragen, der ihn zu einer Briefkastenfirma 
werden lässt. 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 

Bedingungen für den ohne Pass erfolgenden Vertrieb in Österreich von 
durch EU-AIFM verwalteten Nicht-EU-AIF 

Bedingungen für den ohne Pass erfolgenden Vertrieb in Österreich von 
durch EU-AIFM verwalteten Nicht-EU-AIF 

§ 38. (1) … § 38. (1) … 

(2) Beabsichtigt ein EU-AIFM, Anteile eines Nicht-EU-AIF in Österreich zu 
vertreiben, so hat er der FMA für jeden Nicht-EU-AIF ein Anzeigeschreiben zu 
übermitteln. Dieses Anzeigeschreiben umfasst die Dokumentation und die 
Angaben gemäß Anlage 3 sowie eine Bestätigung der zuständigen Behörde des 
Herkunftsstaates des Nicht-EU-AIF, dass dieser alle in diesem Bundesgesetz oder 
der Richtlinie 2011/61/EU sowie auf Basis dieser Richtlinie erlassenen delegierten 
Rechtsakten festgelegten Anforderungen mit Ausnahme derer im 6. Teil erfüllt. 
Weiters ist ein Nachweis über die Entrichtung der Gebühr gemäß Abs. 3 
beizulegen. 

(2) Beabsichtigt ein EU-AIFM, Anteile eines Nicht-EU-AIF in Österreich zu 
vertreiben, so hat er der FMA für jeden Nicht-EU-AIF ein Anzeigeschreiben zu 
übermitteln. Dieses Anzeigeschreiben umfasst die Dokumentation und die 
Angaben gemäß Anlage 3 sowie eine Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers oder 
sonstigen Sachverständigen, dass der Nicht-EU-AIF alle in diesem Bundesgesetz 
oder der Richtlinie 2011/61/EU sowie auf Basis dieser Richtlinie erlassenen 
delegierten Rechtsakten festgelegten Anforderungen mit Ausnahme derer im 
6. Teil erfüllt. Weiters ist ein Nachweis über die Entrichtung der Gebühr gemäß 
Abs. 3 beizulegen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) bis (11) … (3) bis (11) … 

Befugnisse und Kosten der FMA Befugnisse und Kosten der FMA 

§ 56. (1) bis (4) … § 56. (1) bis (4) … 

(5) Die Kosten der FMA aus dem Rechnungskreis Wertpapieraufsicht (§ 19 
Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 FMABG) sind von gemäß § 4 Abs. 1 konzessionierten oder 
gemäß § 1 Abs. 5 Z 1 registrierten AIFM, von gemäß § 32 Abs. 3 errichteten 
Zweigstellen, von Nicht-EU-AIFM gemäß § 39 Abs. 3, von gemäß Art. 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 345/2013 registrierten Verwaltern eines qualifizierten 
Risikokapitalfonds, von gemäß Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 
registrierten Verwaltern eines qualifizierten Fonds für soziales Unternehmertum 
sowie von Verwaltern eines gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) 2015/760 
zugelassenen europäischen langfristigen Investmentfonds zu tragen. Die FMA hat 
zu diesem Zweck einen zusätzlichen gemeinsamen Subrechnungskreis für AIFM, 
Verwalter eines qualifizierten Risikokapitalfonds, Verwalter eines qualifizierten 
Fonds für soziales Unternehmertum, Verwalter eines europäischen langfristigen 
Investmentfonds, Verwaltungsgesellschaften (InvFG 2011), Kapitalanlagegesell-
schaften für Immobilien (ImmoInvFG) und BV-Kassen (BMSVG) zu bilden. 

(5) Die Kosten der FMA aus dem Rechnungskreis Wertpapieraufsicht (§ 19 
Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 FMABG) sind von den gemäß § 4 Abs. 1 konzessionierten 
oder gemäß § 1 Abs. 5 Z 1 registrierten AIFM, von den AIFM gemäß § 33 Abs. 1, 
die Tätigkeiten in Österreich über eine Zweigstelle ausüben, von Nicht-EU-AIFM 
gemäß § 39 Abs. 3, von gemäß Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 345/2013 
registrierten Verwaltern eines qualifizierten Risikokapitalfonds, von gemäß Art. 15 
der Verordnung (EU) Nr. 346/2013 registrierten Verwaltern eines qualifizierten 
Fonds für soziales Unternehmertum sowie von Verwaltern eines gemäß Art. 5 der 
Verordnung (EU) 2015/760 zugelassenen europäischen langfristigen 
Investmentfonds zu tragen. Die FMA hat zu diesem Zweck einen zusätzlichen 
gemeinsamen Subrechnungskreis für AIFM, Verwaltungsgesellschaften 
(InvFG 2011), Kapitalanlagegesellschaften für Immobilien (ImmoInvFG) und BV-
Kassen (BMSVG) zu bilden. 

(6) … (6) … 

Form der Kommunikation mit der FMA – elektronische Übermittlung Form der Kommunikation mit der FMA – elektronische Übermittlung 

§ 58. Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen und 
Übermittlungen gemäß § 1 Abs. 5 Z 4 und 5, § 8 Abs. 1, § 18 Abs. 1 Z 1, § 20 
Abs. 1, § 22 Abs. 1 bis 5 und 7, § 25 Abs. 1, § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 2 und 6, § 32 
Abs. 2, 3 und 6, § 35 Abs. 2 und 6, § 36 Abs. 2 und 7, § 38 Abs. 2, 6 und 7, § 39 
Abs. 1 und 9, § 40 Abs. 2, 4 und 9, § 42 Abs. 3, 5 und 10, § 44 Abs. 2, 3 und 5, 
§ 47 Abs. 3, 7 und 8, § 48 Abs. 6, 8, 8b und 8d, § 49 Abs. 2, 3, 9 und 11 
ausschließlich in elektronischer Form zu erfolgen haben sowie bestimmten 
Gliederungen, technischen Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten 
zu entsprechen haben. Die FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass 
die jederzeitige elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet 
bleibt und Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Die FMA hat geeignete 
Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder gegebenenfalls 
ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen Zeitraums im 

§ 58. Die FMA kann durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen und 
Übermittlungen gemäß § 1 Abs. 5 Z 4, 5 und 5a, § 8 Abs. 1, § 18 Abs. 1 Z 1, § 20 
Abs. 1, § 22 Abs. 1 bis 5 und 7, § 25 Abs. 1, § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 2 und 6, § 32 
Abs. 2, 3 und 6, § 35 Abs. 2 und 6, § 36 Abs. 2 und 7, § 38 Abs. 2, 6 und 7, § 39 
Abs. 1 und 9, § 40 Abs. 2, 4 und 9, § 42 Abs. 3, 5 und 10, § 44 Abs. 2, 3 und 5, 
§ 47 Abs. 3, 7 und 8, § 48 Abs. 6, 8, 8b und 8d, § 49 Abs. 2, 3, 9 und 11 
ausschließlich in elektronischer Form zu erfolgen haben sowie bestimmten 
Gliederungen, technischen Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten 
zu entsprechen haben. Die FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass 
die jederzeitige elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA gewährleistet 
bleibt und Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Die FMA hat geeignete 
Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder gegebenenfalls 
ihre Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen Zeitraums im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder ihren 
Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder ihren 
Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

Verwaltungsstrafen und Veröffentlichungen Verwaltungsstrafen und Veröffentlichungen 

§ 60. (1) … § 60. (1) … 

(2) Wer (2) Wer 

 1. …  1. … 

 2. gegen die Bestimmung des § 1 Abs. 5 Z 5 verstößt;  2. gegen die Bestimmung des § 1 Abs. 5 Z 5 oder 5a verstößt; 

 3. bis 20a. …  3. bis 20a. … 

 20b. gegen Art. 14 der Verordnung (EU) 2015/2365 verstößt oder  20b. gegen Art. 14 der Verordnung (EU) 2015/2365 verstößt; 

  20c. gegen 

  a) eine der Anforderungen bezüglich der Zusammensetzung der Vermö-
genswerte gemäß Art. 9 bis 16 der Verordnung (EU) 2017/1131, 

  b) eine der Anforderungen bezüglich des Portfolios gemäß Art. 17, 18, 24 
oder 25 der Verordnung (EU) 2017/1131, 

  c) eine der Anforderungen bezüglich der internen Bewertung der Kredit-
qualität gemäß Art. 19 oder 20 der Verordnung (EU) 2017/1131, 

  d) eine der Anforderungen bezüglich der Geschäftsführung, Dokumen-
tation oder Transparenz gemäß Art. 21, 23, 26, 27, 28 oder 36 der 
Verordnung (EU) 2017/1131, 

  e) eine der Anforderungen bezüglich der Bewertung gemäß Art. 29, 30, 
31, 32, 33 oder 34 der Verordnung (EU) 2017/1131, 

  f) eine der Anforderungen bezüglich der Meldepflichten gemäß Art. 37 
der Verordnung (EU) 2017/1131 

 oder gegen die daran anknüpfenden Verpflichtungen gemäß der aufgrund 
der Verordnung (EU) 2017/1131 erlassenen delegierten Rechtsakte 
verstößt; 

  20d. die Zulassung von Geldmarktfonds gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) 
2017/1131 aufgrund falscher Angaben oder durch andere irreguläre 
Mittel erhalten hat oder 

 21. …  21. … 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

(5) bis (9) … (5) bis (9) … 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

10 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  11 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Übermittlung und Speicherung personenbezogener Daten Übermittlung und Speicherung personenbezogener Daten 

§ 62. (1) Bei der Übermittlung personenbezogener Daten zwischen 
zuständigen Behörden hat die FMA als zuständige Behörde die 
Richtlinie 95/46/EG anzuwenden. 

§ 62. (1) Bei der Übermittlung personenbezogener Daten zwischen 
zuständigen Behörden hat die FMA als zuständige Behörde die 
Verordnung (EU) 2016/679 anzuwenden. 

(2) … (2) … 

Offenlegung von Informationen gegenüber Drittländern Offenlegung von Informationen gegenüber Drittländern 

§ 63. (1) Die FMA als zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann einer 
zuständigen Behörde eines Drittlandes Daten und Datenauswertungen 
einschließlich Kundendaten im Einzelfall übermitteln, soweit dies im Einklang mit 
Art. 25 oder Art. 26 der Richtlinie 95/46/EG steht und sie sich als zuständige 
Behörde des Mitgliedstaats vergewissert hat, dass die Übermittlung für die Zwecke 
dieses Bundesgesetzes oder der Richtlinie 2011/61/EU oder entsprechender 
Regelung im Drittland oder zur Wahrnehmung sonstiger gesetzlicher Aufgaben im 
Rahmen der Aufsicht über den Finanzmarkt im Drittland erforderlich ist. Zudem 
muss sichergestellt sein, dass die zuständige Behörde des Drittlandes die Daten 
nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der FMA als zuständiger 
Behörde des Mitgliedstaats an andere Drittländer weitergeben darf. 

§ 63. (1) Die FMA als zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann einer 
zuständigen Behörde eines Drittlandes Daten und Datenauswertungen 
einschließlich Kundendaten im Einzelfall übermitteln, soweit dies im Einklang mit 
Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 steht und sie sich als zuständige Behörde 
des Mitgliedstaats vergewissert hat, dass die Übermittlung für die Zwecke dieses 
Bundesgesetzes oder der Richtlinie 2011/61/EU oder entsprechender Regelung im 
Drittland oder zur Wahrnehmung sonstiger gesetzlicher Aufgaben im Rahmen der 
Aufsicht über den Finanzmarkt im Drittland erforderlich ist. Zudem muss 
sichergestellt sein, dass die zuständige Behörde des Drittlandes die Daten nicht 
ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der FMA als zuständiger Behörde des 
Mitgliedstaats an andere Drittländer weitergeben darf. 

(2) … (2) … 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 71. (1) … § 71. (1) … 

(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes angeordnet ist, jeweils in 
der folgenden Fassung anzuwenden: 

(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes angeordnet ist, jeweils in 
der folgenden Fassung anzuwenden: 

 1. bis 8. …  1. bis 8. … 

 9. Verordnung (EG) Nr. 24/2009 über die Statistik über die Aktiva und 
Passiva von finanziellen Mantelkapitalgesellschaften, die 
Verbriefungsgeschäfte betreiben, ABl Nr. L 15 vom 20.01.2009 S. 1; 

 9. Verordnung (EU) Nr. 1075/2013 über die Statistik über die Aktiva und 
Passiva von finanziellen Mantelkapitalgesellschaften, die 
Verbriefungsgeschäfte betreiben, ABl. Nr. L 297 vom 07.11.2013 S. 107, 
in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 319 vom 29.11.2013, S. 46; 

 10.. bis 18. …  10.. bis 18. … 

 19. Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, 
ABl. Nr. L 281 vom 23.11.1995 S. 31, in der Fassung der Verordnung (EG) 
Nr. 1882/2003, ABl. Nr. L 284 vom 31.10.2003 S. 1 

 19. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 20. Verordnung (EU) Nr. 345/2013 über Europäische Risikokapitalfonds, 
ABl. Nr. L 115 vom 25.04.2013, S 1 

 20. Verordnung (EU) Nr. 345/2013 über Europäische Risikokapitalfonds, 
ABl. Nr. L 115 vom 25.04.2013, S. 1, zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EU) 2017/1991, ABl. Nr. L 293 vom 10.11.2017 S. 1; 

 21. Verordnung (EU) Nr. 346/2013 über Europäische Fonds für soziales 
Unternehmertum, ABl. Nr. L 115 vom 25.04.2013, S 18; 

 21. Verordnung (EU) Nr. 346/2013 über Europäische Fonds für soziales 
Unternehmertum, ABl. Nr. L 115 vom 25.04.2013, S. 18, zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EU) 2017/1991, ABl. Nr. L 293 vom 10.11.2017 
S. 1; 

 22. Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige 
Investmentfonds, ABl. Nr. L 123 vom 19.05.2015, S. 98. 

 22. Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige 
Investmentfonds, ABl. Nr. L 123 vom 19.05.2015, S. 98; 

  23. Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds, ABl. Nr. L 169 vom 
30.06.2017 S. 8. 

(3) … (3) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 74. (1) bis (9) … § 74. (1) bis (9) … 

 (10) § 1 Abs. 5 Z 5a, § 2 Abs. 1 Z 40, § 38 Abs. 2, § 58, § 60 Abs. 2 Z 2, 20b, 
20c und 20d und § 71 Abs. 2 Z 9 und 20 bis 23 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2018 treten mit 21. Juli 2018 in Kraft. 

Artikel 7 

Änderung des Bankwesengesetzes 

Kredit- und Finanzinstitute Kredit- und Finanzinstitute 

§ 1. (1) Ein Kreditinstitut ist, wer auf Grund der §§ 4 oder 103 Z 5 dieses 
Bundesgesetzes oder besonderer bundesgesetzlicher Regelungen berechtigt ist, 
Bankgeschäfte zu betreiben. Bankgeschäfte sind die folgenden Tätigkeiten, soweit 
sie gewerblich durchgeführt werden: 

§ 1. (1) Ein Kreditinstitut ist, wer auf Grund der §§ 4 oder 103 Z 5 dieses 
Bundesgesetzes oder besonderer bundesgesetzlicher Regelungen berechtigt ist, 
Bankgeschäfte zu betreiben. Bankgeschäfte sind die folgenden Tätigkeiten, soweit 
sie gewerblich durchgeführt werden: 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 

 7a. der Handel auf eigene oder fremde Rechnung mit Finanzinstrumenten 
gemäß § 1 Z 7 lit. e bis g und j Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – WAG 
2018, BGBl. I Nr. 107/2017, ausgenommen der Handel durch Personen 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 13 WAG 2018 sowie der Handel, sofern dieser für das 
Privatvermögen erfolgt, 

 7a. der Handel auf eigene oder fremde Rechnung mit Finanzinstrumenten 
gemäß § 1 Z 7 lit. e bis g, j und k Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – 
WAG 2018, BGBl. I Nr. 107/2017, ausgenommen der Handel durch 
Personen gemäß § 2 Abs. 1 Z 6, 12 und 13 WAG 2018 sowie der Handel, 
sofern dieser für das Privatvermögen erfolgt, 

 8. bis 22. …  8. bis 22. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

Kreditinstitute aus Mitgliedstaaten in Österreich Kreditinstitute aus Mitgliedstaaten in Österreich 

§ 9. (1) bis (6) … § 9. (1) bis (6) … 

(7) Kreditinstitute gemäß Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich über eine 
Zweigstelle ausüben, haben die §§ 22b, 31 bis 39a, 39e, 41, 44 Abs. 3 bis 6, 60 bis 
63, 65 Abs. 3a, 66 bis 68, 74 bis 75, 93 Abs. 1, 94, 95 Abs. 3 und 4 sowie je nach 
ihrem Geschäftsgegenstand die §§ 47 bis 67, 69 und 70 WAG 2018 sowie Art. 14 
bis 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, die §§ 5 und 6 sowie das 3. und 
4. Hauptstück des ZaDiG 2018 und die übrigen in § 69 genannten Bundesgesetze 
und EU-Verordnungen und die auf Grund der vorgenannten Vorschriften 
erlassenen Verordnungen und Bescheide einzuhalten. 

(7) Kreditinstitute gemäß Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich über eine 
Zweigstelle ausüben, haben die §§ 22b, 31 bis 39a, 39e, 41, 44 Abs. 3 bis 6, 60 bis 
63, 65 Abs. 3a, 66 bis 68, 74 bis 75, 93 Abs. 1, 94, 95 Abs. 3 und 4 sowie je nach 
ihrem Geschäftsgegenstand die §§ 47 bis 67, 69 und 70 WAG 2018, Art. 36 und 44 
bis 70 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2014/65/EU in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an 
Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in 
Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten 
Richtlinie, ABl. Nr. L 87 S. 1, sowie Art. 14 bis 26 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014, die §§ 5 und 6 sowie das 3. und 4. Hauptstück des ZaDiG 2018 und 
die übrigen in § 69 genannten Bundesgesetze und EU-Verordnungen und die auf 
Grund der vorgenannten Vorschriften erlassenen Verordnungen und Bescheide 
einzuhalten. 

(7a) bis (8) … (7a) bis (8) … 

Kriterien für die Beurteilung Kriterien für die Beurteilung 

§ 20b. (1) bis (2) … § 20b. (1) bis (2) … 

(3) Solange und insoweit die Europäische Kommission keine technischen 
Regulierungsstandards gemäß Art. 22 Abs. 9 der Richtlinie 2013/36/EU erlassen 
hat, hat die FMA in Entsprechung von Art. 23 Abs. 4 der Richtlinie 2013/36/EU 
mittels Verordnung unter Berücksichtigung der europäischen Gepflogenheiten in 
diesem Bereich eine Liste von Informationen festzulegen, die der FMA vorzulegen 
sind. Diese Informationen müssen für die aufsichtsrechtliche Beurteilung des 
Vorliegens der Kriterien gemäß Abs. 1 Z 1 bis 5 geeignet und erforderlich sein. 
Der Umfang der beizubringenden Informationen hat der Art des interessierten 
Erwerbers und der Art des beabsichtigten Erwerbs angemessen und angepasst zu 
sein. Dabei sind Umfang und Art der Beteiligung sowie die Größe und die 
Geschäftsbereiche des interessierten Erwerbers und des Kreditinstitutes, an dem 
der Erwerb beabsichtigt ist, zu berücksichtigen. In der Verordnung hat die FMA 
auch Art und Form der Übermittlung der Informationen näher zu regeln, um eine 
rasche und präzise Identifikation des Antragsinhaltes zu ermöglichen. 

(3) Die FMA hat in Entsprechung von Art. 23 Abs. 4 der 
Richtlinie 2013/36/EU mittels Verordnung unter Berücksichtigung europäischer 
Gepflogenheiten in diesem Bereich eine Liste von Informationen festzulegen, die 
der FMA vorzulegen sind. Diese Informationen müssen für die aufsichtsrechtliche 
Beurteilung des Vorliegens der Kriterien gemäß Abs. 1 Z 1 bis 5 geeignet und 
erforderlich sein. Der Umfang der beizubringenden Informationen hat der Art des 
interessierten Erwerbers und der Art des beabsichtigten Erwerbs angemessen und 
angepasst zu sein. Dabei sind Umfang und Art der Beteiligung sowie die Größe 
und die Geschäftsbereiche des interessierten Erwerbers und des Kreditinstitutes, an 
dem der Erwerb beabsichtigt ist, zu berücksichtigen. In der Verordnung hat die 
FMA auch Art und Form der Übermittlung der Informationen näher zu regeln, um 
eine rasche und präzise Identifikation des Antragsinhaltes zu ermöglichen. 

(4) … (4) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Kreditinstitute-Verbund Kreditinstitute-Verbund 

§ 30a. (1) bis (6) … § 30a. (1) bis (6) … 

(7) Der Kreditinstitute-Verbund hat die Bestimmungen von § 39a und die 
Teile 2 bis 4, sowie die Teile 5 bis 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf 
Grundlage der konsolidierten Finanzlage zu erfüllen. Die Zentralorganisation hat 
hierzu einen Konzernabschluss (§ 59, § 59a) aufzustellen. Die für übergeordnete 
Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen geltenden Anzeige- und Meldepflichten 
(§§ 73 bis 75) sowie die Meldungen gemäß § 4a BaSAG hat die 
Zentralorganisation für den Kreditinstitute-Verbund zu erfüllen. Für Zwecke der 
§§ 38, 39, 42, 69 Abs. 3 und 93a dieses Bundesgesetzes sowie § 2 Abs. 3 
Eigenkapitalersatz-Gesetz – EKEG, BGBl. I Nr. 92/2003, und für die Verwendung 
von Daten (§ 4 Z 8 DSG 2000) gilt der Kreditinstitute-Verbund als ein 
Kreditinstitut. 

(7) Der Kreditinstitute-Verbund hat die Bestimmungen von § 39a und die 
Teile 2 bis 4, sowie die Teile 5 bis 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf 
Grundlage der konsolidierten Finanzlage zu erfüllen. Die Zentralorganisation hat 
hierzu einen Konzernabschluss (§ 59, § 59a) aufzustellen. Die für übergeordnete 
Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen geltenden Anzeige- und Meldepflichten 
(§§ 73 bis 75) sowie die Meldungen gemäß § 4a BaSAG hat die 
Zentralorganisation für den Kreditinstitute-Verbund zu erfüllen. Für Zwecke der 
§§ 38, 39, 42, 69 Abs. 3 und 93a dieses Bundesgesetzes sowie § 2 Abs. 3 
Eigenkapitalersatz-Gesetz – EKEG, BGBl. I Nr. 92/2003, und für die Verarbeitung 
gemäß Art. 4 Z 2 der Verordnung (EU) 2016/679 gilt der Kreditinstitute-Verbund 
als ein Kreditinstitut. 

(8) bis (13) … (8) bis (13) … 

Zusammenarbeit und Datenverarbeitung Zusammenarbeit und Datenverarbeitung 

§ 77. (1) bis (3) … § 77. (1) bis (3) … 

(4) Die FMA ist zur konventionellen und automatisierten Ermittlung und 
Verarbeitung von Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000 – DSG 2000, 
BGBl. I Nr. 165/1999, ermächtigt, soweit dies in ihrem Aufgabenbereich nach 
diesem Bundesgesetz liegt; das sind 

(4) Die FMA ist zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679, ermächtigt, soweit dies für die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben nach diesem Bundesgesetz erforderlich ist; das sind 

 1. bis 20. …  1. bis 20. … 

(5) Die Erteilung von Auskünften und die Übermittlung von Unterlagen 
einschließlich der Weiterleitung von Daten gemäß Abs. 4 und von Daten, die die 
FMA gemäß ihren Befugnissen ermitteln kann, ist im Rahmen der Amtshilfe 
zulässig sowie an 

(5) Die Erteilung von Auskünften und die Übermittlung von Unterlagen 
einschließlich der Weiterleitung von Daten gemäß Abs. 4 und von Daten, die die 
FMA gemäß ihren Befugnissen ermitteln kann, ist im Rahmen der Amtshilfe 
zulässig sowie an 

 1. bis 12. …  1. bis 12. … 

Die Auskunftserteilung und Informationsübermittlung gemäß Z 1 bis 3 ist jeweils 
zulässig, soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben der Behörden gemäß Art. 53 
Abs. 2, Art. 112, 113, 118 und Art. 124 bis 126 der Richtlinie 2013/36/EU oder 
Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 2002/87/EG oder für andere gesetzliche Aufgaben der 
ersuchenden Behörde oder Institution im Rahmen der Aufsicht über den 
Finanzmarkt erforderlich ist. Die Auskunftserteilung und 
Informationsübermittlung nach Z 4 und 5 ist nur dann zulässig, wenn dies in 

Die Auskunftserteilung und Informationsübermittlung gemäß Z 1 bis 3 ist jeweils 
zulässig, soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben der Behörden gemäß Art. 53 
Abs. 2, Art. 112, 113, 118 und Art. 124 bis 126 der Richtlinie 2013/36/EU oder 
Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 2002/87/EG oder für andere gesetzliche Aufgaben der 
ersuchenden Behörde oder Institution im Rahmen der Aufsicht über den 
Finanzmarkt erforderlich ist. Die Auskunftserteilung und 
Informationsübermittlung nach Z 4 und 5 ist nur dann zulässig, wenn dies in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Krisensituationen gemäß Art. 114 der Richtlinie 2013/36/EU erforderlich ist und 
nach Z 5 auch nur insoweit, als die Informationen für die Zwecke des Art. 140 der 
zuvor genannten Richtlinie relevant sind. Der Informationsaustausch gemäß Z 2 
und 3 muss gemäß Art. 55 der Richtlinie 2013/36/EU unter der Bedingung eines 
mit Art. 53 der Richtlinie 2013/36/EU gleichwertigen Berufsgeheimnisses der 
Erfüllung von Aufsichtsaufgaben der ersuchenden Behörden und Institutionen 
dienen. Der Informationsaustausch mit Behörden und Institutionen des ESFS, die 
nicht unter Art. 2 Abs. 2 lit. f der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 fallen, darf nur 
vorbehaltlich der Art. 53 und 54 der Richtlinie 2013/36/EU und Art. 35 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Erfüllung der Aufgaben der Behörden 
und Institutionen des ESFS und zur Erfüllung der Aufsichtsaufgaben gemäß § 77b 
Abs. 5 erfolgen. Die FMA darf Informationen gemäß Abs. 4 Z 19 nur weiterleiten, 
wenn dies von der Behörde, die die betreffende Information übermittelt hat, 
ausdrücklich gestattet wurde. 

Krisensituationen gemäß Art. 114 der Richtlinie 2013/36/EU erforderlich ist und 
nach Z 5 auch nur insoweit, als die Informationen für die Zwecke des Art. 140 der 
zuvor genannten Richtlinie relevant sind. Der Informationsaustausch gemäß Z 2 
und 3 muss gemäß Art. 55 der Richtlinie 2013/36/EU unter der Bedingung eines 
mit Art. 53 der Richtlinie 2013/36/EU gleichwertigen Berufsgeheimnisses der 
Erfüllung von Aufsichtsaufgaben der ersuchenden Behörden und Institutionen 
dienen und im Einklang mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 stehen. Der 
Informationsaustausch mit Behörden und Institutionen des ESFS, die nicht unter 
Art. 2 Abs. 2 lit. f der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 fallen, darf nur 
vorbehaltlich der Art. 53 und 54 der Richtlinie 2013/36/EU und Art. 35 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Erfüllung der Aufgaben der Behörden 
und Institutionen des ESFS und zur Erfüllung der Aufsichtsaufgaben gemäß § 77b 
Abs. 5 erfolgen. Die FMA darf Informationen gemäß Abs. 4 Z 19 nur weiterleiten, 
wenn dies von der Behörde, die die betreffende Information übermittelt hat, 
ausdrücklich gestattet wurde. 

(6) bis (9) … (6) bis (9) … 

XVI. Oesterreichische Nationalbank XVI. Oesterreichische Nationalbank 

§ 79. (1) bis (2) … § 79. (1) bis (2) … 

(3) Die Oesterreichische Nationalbank hat eine gemeinsame Datenbank für 
bankaufsichtliche Analysen zu unterhalten und der FMA den jederzeitigen 
automationsunterstützten Zugriff auf folgende Daten zu ermöglichen: 

(3) Die Oesterreichische Nationalbank hat eine gemeinsame Datenbank für 
bankaufsichtliche Analysen zu unterhalten und der FMA den jederzeitigen 
automationsunterstützten Zugriff auf folgende Daten zu ermöglichen: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

Die Oesterreichische Nationalbank und die FMA sind bezüglich dieser Datenbank, 
die ein Informationsverbundsystem gemäß § 4 Z 13 DSG 2000 darstellt, 
Auftraggeber gemäß § 4 Z 4 DSG 2000, die Oesterreichische Nationalbank hat 
darüber hinaus die Stellung des Betreibers dieses Informationsverbundsystems 
gemäß § 50 DSG 2000. 

Die Oesterreichische Nationalbank und die FMA sind bezüglich dieser Datenbank 
gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche gemäß Art. 26 der 
Verordnung (EU) 2016/679. Die Oesterreichische Nationalbank ist darüber 
hinaus Anlaufstelle für die betroffenen Personen gemäß Art. 26 Abs. 1 letzter Satz 
der Verordnung (EU) 2016/679. 

(4) bis (8)… (4) bis (8)… 

§ 99g. (1) bis (2) … § 99g. (1) bis (2) … 

(3) Die in Abs. 2 angeführten Mechanismen umfassen zumindest (3) Die in Abs. 2 angeführten Mechanismen umfassen zumindest 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 

 3. den Schutz personenbezogener Daten gemäß den Grundsätzen der 
Richtlinie 95/46/EG sowohl für die Person, die die Verstöße anzeigt, als 

 3. den Schutz personenbezogener Daten gemäß den Grundsätzen der 
Verordnung (EU) 2016/679 sowohl für die Person, die die Verstöße 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
auch für die natürliche Person, die mutmaßlich für einen Verstoß 
verantwortlich ist; 

anzeigt, als auch für die natürliche Person, die mutmaßlich für einen 
Verstoß verantwortlich ist; 

 4. …  4. … 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 105. (1) bis (15) … § 105. (1) bis (15) … 

 (16) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2016/679 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts anderes angeordnet ist, die Verord-
nung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
04.05.2016 S. 1, anzuwenden. 

Artikel 8 

Änderung des Börsegesetzes 2018 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 1. Für die Zwecke dieses Hauptstückes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

§ 1. Für die Zwecke dieses Hauptstückes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

 1. …  1. … 

 2. geregelter Markt: ein geregelter Markt im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 21 der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstru-
mente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, 
ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 349, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie (EU) 2016/1034, ABl. Nr. L 175 vom 23.06.2016 S. 8, in der 
Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 64 vom 10.03.2017 S. 116. 

 2. geregelter Markt: ein geregelter Markt im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 
Nummer 21 der Richtlinie 2014/65/EU; 

 3. bis 22. …  3. bis 22. … 

 23. Zusammenführung sich deckender Kundenaufträge: ein Geschäft, bei dem 
der betreffende Vermittler zwischen den mit dem Geschäft im 
Zusammenhang stehenden Käufer und Verkäufer in einer Weise 
zwischengeschaltet ist, dass er während der gesamten Ausführung des 
Geschäfts zu keiner Zeit einem Marktrisiko ausgesetzt ist, und bei dem 
beide Vorgänge gleichzeitig ausgeführt werden und das Geschäft zu einem 

 23. Zusammenführung sich deckender Kundenaufträge: ein Geschäft, bei dem 
zwischen Käufer und Verkäufer einer Transaktion ein Vermittler 
zwischengeschaltet ist, der während der gesamten Ausführung der 
Transaktion zu keiner Zeit einem Marktrisiko ausgesetzt ist, 
vorausgesetzt, dass sowohl Kaufgeschäft als auch Verkaufsgeschäft 
gleichzeitig ausgeführt werden und die Transaktion zu einem Preis 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Preis abgeschlossen wird, bei dem der Vermittler abgesehen von einer 
vorab offengelegten Provision, Gebühr oder sonstigen Vergütung weder 
Gewinn noch Verlust macht. 

abgeschlossen wird, bei dem der Vermittler abgesehen von einer vorab 
offengelegten Provision, Gebühr oder sonstigen Vergütung weder Gewinn 
noch Verlust macht. 

 24. bis 25. …  24. bis 25. … 

§ 2. Im Übrigen gelten, soweit in diesem Bundesgesetz nichts Anderes 
angeordnet ist, die Begriffsbestimmungen des Bankwesengesetzes – BWG, 
BGBl. Nr. 532/1993, des WAG 2018, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über 
Marktmissbrauch und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG und der 
Richtlinien 2003/124/EG und 2004/72/EG, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 1, 
zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2016/1033, ABl. Nr. L 175 vom 
30.06.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 348 vom 21.12.2016 
S. 83, der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 
S. 84, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2016/1033, ABl. Nr. L 175 
vom 23.06.2016 S. 1 und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012, zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EU) Nr. 2016/1014, ABl. Nr. L 171 vom 29.06.2016 S. 153. 

§ 2. Im Übrigen gelten, soweit in diesem Bundesgesetz nichts Anderes 
angeordnet ist, die Begriffsbestimmungen des Bankwesengesetzes – BWG, 
BGBl. Nr. 532/1993, des WAG 2018, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014, der delegierten Verordnung (EU) 2017/565, der 
delegierten Verordnung (EU) 2017/567 und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

Handelsaufsicht Handelsaufsicht 

§ 7. (1) bis (11) … § 7. (1) bis (11) … 

(12) Zur Verhinderung oder zur Verfolgung von Geldwäscherei oder von 
Terrorismusfinanzierung ist die Geldwäschemeldestelle ermächtigt, die 
erforderlichen Daten von natürlichen und juristischen Personen sowie von 
sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit zu ermitteln und gemeinsam mit 
Daten, die sie in Vollziehung von Bundes- oder Landesgesetzen verarbeitet hat 
oder verarbeiten darf, in einer Datenanwendung zu verarbeiten, soweit diese den 
Betroffenenkreisen und Datenarten der Anlage 1, SA037 der Standard- und 
Muster-Verordnung 2004 – StMV, BGBl. II Nr. 312/2004, entsprechen. Die Daten 
sind zu löschen, sobald sie für die Erfüllung der Aufgaben nicht mehr benötigt 
werden, längstens jedoch nach fünf Jahren. Übermittlungen sind nach Maßgabe des 
§ 4 Abs. 2 Z 1 und 2 BKA-G zulässig. 

(12) Zur Verhinderung oder zur Verfolgung von Geldwäscherei oder von 
Terrorismusfinanzierung ist die Geldwäschemeldestelle ermächtigt, die 
erforderlichen Daten von natürlichen und juristischen Personen sowie von 
sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit zu ermitteln und gemeinsam mit 
Daten, die sie in Vollziehung von Bundes- oder Landesgesetzen verarbeitet hat 
oder verarbeiten darf, zu verarbeiten. Die Daten sind zu löschen, sobald sie für die 
Erfüllung der Aufgaben nicht mehr benötigt werden, längstens jedoch nach fünf 
Jahren. Übermittlungen sind nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 Z 1 und 2 BKA-G 
zulässig. 

Börsemitglieder Börsemitglieder 

§ 28. (1) bis (4) … § 28. (1) bis (4) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(5) Das Börseunternehmen ist im Sinne des DSG zur Ermittlung und 
Verarbeitung von Daten ermächtigt. 

(5) Das Börseunternehmen ist zur Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 ermächtigt, soweit dies für die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem Bundesgesetz erforderlich ist. 

(6) … (6) … 

Bewilligungen Bewilligungen 

§ 58. (1) Eine besondere Bewilligung der FMA, jedoch bei allgemeinen 
Warenbörsen des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, ist 
erforderlich: 

§ 58. (1) Eine besondere Bewilligung der FMA, jedoch bei allgemeinen 
Warenbörsen des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, ist 
erforderlich: 

 1. …  1. … 

 2. für kede Spaltung von Börseunternehmen gemäß § 1 des 
Spaltungsgesetzes – SpaltG, BGBl. Nr. 304/1996; 

 2. für jede Spaltung von Börseunternehmen gemäß § 1 des Spaltungsgesetzes 
– SpaltG, BGBl. Nr. 304/1996; 

 3. bis 4. …  3. bis 4. … 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

Überwachungsbefugnisse der FMA Überwachungsbefugnisse der FMA 

§ 93. (1) … § 93. (1) … 

(2) In Ihrem Zuständigkeitsbereich (§ 91) ist die FMA unbeschadet der ihr 
aufgrund anderer bundesgesetzlicher Bestimmungen zustehenden Befugnisse 
berechtigt: 

(2) In ihrem Zuständigkeitsbereich (§ 92) ist die FMA unbeschadet der ihr 
aufgrund anderer bundesgesetzlicher Bestimmungen zustehenden Befugnisse 
berechtigt: 

 1. bis 20. …  1. bis 20. … 

(3) bis (10) … (3) bis (10) … 

Meldung von Verstößen Meldung von Verstößen 

§ 95. (1) bis (2) … § 95. (1) bis (2) … 

(3) Die in Abs. 2 angeführten Mechanismen umfassen zumindest (3) Die in Abs. 2 angeführten Mechanismen umfassen zumindest 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 

 3. den Schutz der Identität gemäß dem Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), 
BGBl. I Nr. 165/1999, sowohl für die Person, die die Verstöße anzeigt, als 
auch für die natürliche Person, die mutmaßlich für einen Verstoß 
verantwortlich ist, in allen Verfahrensstufen soweit nicht die Offenlegung 
der Identität im Rahmen eines staatsanwaltschaftlichen, gerichtlichen oder 
verwaltungsrechtlichen Verfahrens zwingend zu erfolgen hat. 

 3. den Schutz der Identität gemäß der Verordnung (EU) 2016/679, sowohl 
für die Person, die die Verstöße anzeigt, als auch für die natürliche Person, 
die mutmaßlich für einen Verstoß verantwortlich ist, in allen 
Verfahrensstufen soweit nicht die Offenlegung der Identität im Rahmen 
eines staatsanwaltschaftlichen, gerichtlichen oder verwaltungsrechtlichen 
Verfahrens zwingend zu erfolgen hat. 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Datenschutz  Datenschutz  

§ 97. Bei Ausübung der Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse gemäß § 93 
Abs. 2 sind die Bestimmungen des DSG 2000 einzuhalten. 

§ 97. Bei Ausübung der Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse gemäß § 93 
Abs. 2 sind die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 einzuhalten. 

Weitere Strafbestimmungen Weitere Strafbestimmungen 

§ 105. (1) Wer § 105. (1) Wer 

 1. …  1. … 

 2. eine gemäß den §§ 3 und 4 genehmigungspflichtige Tätigkeit ohne die 
erforderliche Genehmigung erbringt, 

 2. eine gemäß den §§ 3 und 4 in Verbindung mit § 92 Abs. 1 durch die FMA 
genehmigungspflichtige Tätigkeit ohne die erforderliche Genehmigung 
erbringt, 

… … 

(2) Wer (2) Wer 

 1. …  1. … 

 2. eine gemäß den §§ 3 und 4 genehmigungspflichtige Tätigkeit ohne die 
erforderliche Genehmigung erbringt, 

 2. eine gemäß den §§ 3 und 4 in Verbindung mit § 92 Abs. 1 durch die FMA 
genehmigungspflichtige Tätigkeit ohne die erforderliche Genehmigung 
erbringt, 

… … 

Meldung von Verstößen Meldung von Verstößen 

§ 159. (1) bis (2) … § 159. (1) bis (2) … 

(3) Die in Abs. 2 angeführten Mechanismen umfassen zumindest (3) Die in Abs. 2 angeführten Mechanismen umfassen zumindest 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 

 3. den Schutz personenbezogener Daten gemäß den Grundsätzen der 
Richtlinie 95/46/EG sowohl für die Person, die die Verstöße anzeigt, als 
auch für die natürliche Person, die mutmaßlich für einen Verstoß 
verantwortlich ist; 

 3. den Schutz personenbezogener Daten gemäß den Grundsätzen der 
Verordnung (EU) 2016/679 sowohl für die Person, die die Verstöße 
anzeigt, als auch für die natürliche Person, die mutmaßlich für einen 
Verstoß verantwortlich ist; 

 4. …  4. … 

(4) … (4) … 

5. Hauptstück 5. Hauptstück 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

§ 177. (1) bis (3) … § 177. (1) bis (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 

 3. Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, 
ABl. Nr. L 281 vom 23.11.1995 S. 31, zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003, ABl. Nr. L 284 vom 31.10.2003, S. 1; 

 

 4. bis 15. …  4. bis 15. … 

 16. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 
2016/1034, ABl. Nr. L 175 vom 23.06.2016 S. 8, in der Fassung der 
Berichtigung, ABl. Nr. L 64 vom 10.03.2017 S. 116; 

 16. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 
2016/1034, ABl. Nr. L 175 vom 23.06.2016 S. 8, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 278 vom 27.10.2017 S. 56; 

 17. …  17. … 

(5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

(5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

 1. bis 14. …  1. bis 14. … 

 15. Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der Richtlinie 
2014/65/EU in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an 
Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit 
sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der 
genannten Richtlinie, ABl. Nr. L 87 S. 1. 

 15. Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der Richtlinie 
2014/65/EU in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an 
Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit 
sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der 
genannten Richtlinie, ABl. Nr. L 87 S. 1; 

  16. Delegierte Verordnung (EU) 2017/567 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 im Hinblick auf Begriffsbestimmungen, 
Transparenz, Portfoliokomprimierung und Aufsichtsmaßnahmen zur 
Produktintervention und zu den Positionen, ABl. Nr. L 87 S. 90, in der 
Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 251 vom 29.09.2017 S. 30; 

  17. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1. 

(6) … (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 9 

Änderung des Devisengesetzes 2004 

§ 5. (1) bis (3) … § 5. (1) bis (3) … 

(4) Der Bundesminister für Finanzen ist im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten ermächtigt, die Oesterreichische 
Nationalbank durch Verordnung zu ermächtigen, die in Vollziehung der §§ 4 und 
5 erhobenen personenbezogenen Daten auch an bestimmte internationale 
Organisationen zu übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der völkerrechtlichen 
Verpflichtungen Österreichs erforderlich ist. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen ist im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres ermächtigt, die 
Oesterreichische Nationalbank durch Verordnung zu ermächtigen, die in 
Vollziehung der §§ 4 und 5 erhobenen personenbezogenen Daten auch an 
bestimmte internationale Organisationen zu übermitteln, soweit dies zur Erfüllung 
der völkerrechtlichen Verpflichtungen Österreichs erforderlich ist und soweit die 
Voraussetzungen gemäß Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1 erfüllt sind. 

Artikel 10 

Änderung des E-Geldgesetzes 2010 

Datenschutz Datenschutz 

§ 23. (1) Die FMA und die Oesterreichische Nationalbank sind zur 
konventionellen und automatisierten Ermittlung und Verarbeitung von Daten im 
Sinne des DSG 2000 ermächtigt, soweit dies in ihrem Aufgabenbereich nach 
diesem Bundesgesetz liegt; das sind: 

§ 23. (1) Die FMA und die Oesterreichische Nationalbank sind zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 ermächtigt, soweit dies für die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben nach diesem Bundesgesetz erforderlich ist; das sind: 

 1. bis 12. …  1. bis 12. … 

(2) … (2) … 

(3) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 1 durch die FMA ist innerhalb 
desselben Rahmens, zu denselben Zwecken und mit denselben Beschränkungen 
wie an zuständige Behörden von Mitgliedstaaten gemäß Abs. 2 auch an Behörden 
von Drittländern, die den Aufgaben der FMA oder der Oesterreichischen Natio-
nalbank entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben, nur zulässig, soweit die 
übermittelten Daten bei diesen Behörden einem dem Berufsgeheimnis in Art. 24 
der Richtlinie (EU) 2015/2366 entsprechenden Berufsgeheimnis unterliegen und 

(3) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 1 durch die FMA ist innerhalb 
desselben Rahmens, zu denselben Zwecken und mit denselben Beschränkungen 
wie an zuständige Behörden von Mitgliedstaaten gemäß Abs. 2 auch an Behörden 
von Drittländern, die den Aufgaben der FMA oder der Oesterreichischen Natio-
nalbank entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben, nur zulässig, soweit die 
übermittelten Daten bei diesen Behörden einem dem Berufsgeheimnis in Art. 24 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Übermittlung im Einklang mit Kapitel IV der Richtlinie 95/46/EG zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Personenverkehr, ABl. Nr. L 281 vom 23.11.1995, S. 31, steht. 

der Richtlinie (EU) 2015/2366 entsprechenden Berufsgeheimnis unterliegen und 
die Übermittlung im Einklang mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 steht. 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 37. (1) … § 37. (1) … 

(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes angeordnet ist, jeweils in 
der folgenden Fassung anzuwenden: 

(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes angeordnet ist, jeweils in 
der folgenden Fassung anzuwenden: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. Richtlinie 95/46 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. Nr. L 281 
vom 23.11.1995, S. 31, in der Fassung der Verordnung (EG) 
Nr. 1882/2003 vom 29. September 2003, ABl. Nr. L 284 vom 31.10.2003, 
S. 1; 

 5. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1; 

 6. bis 9. …  6. bis 9. … 

(3) … (3) … 

Artikel 11 

Änderung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes 

Organisatorische Anforderungen für Sicherungseinrichtungen Organisatorische Anforderungen für Sicherungseinrichtungen 

§ 2. (1) Die Sicherungseinrichtungen haben Informationen, die ihnen 
aufgrund ihrer Tätigkeit anvertraut oder zugänglich gemacht worden sind, 
vertraulich zu behandeln, soweit nicht dieses oder andere Bundesgesetze eine 
Übermittlung solcher Informationen vorsieht. Die Verwendung von Daten, die im 
Zusammenhang mit den Konten der Einleger stehen, hat von den 
Sicherungseinrichtungen gemäß dem Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000, BGBl. 
I Nr. 165/1999, zu erfolgen. 

§ 2. (1) Die Sicherungseinrichtungen haben Informationen, die ihnen 
aufgrund ihrer Tätigkeit anvertraut oder zugänglich gemacht worden sind, 
vertraulich zu behandeln, soweit nicht dieses oder andere Bundesgesetze eine 
Übermittlung solcher Informationen vorsieht. Die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit den Konten der Einleger 
stehen, hat von den Sicherungseinrichtungen gemäß der Verord-
nung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
04.05.2016 S. 1, zu erfolgen. 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 12 

Änderung des Finanzkonglomerategesetzes 

3. HAUPTSTÜCK …  3. HAUPTSTÜCK …  

 Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

 § 12b. Die FMA ist zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne 
der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, ermächtigt, soweit dies für die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben nach diesem Bundesgesetz erforderlich ist. 

Artikel 13 

Änderung des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

1. bis 6. Abschnitt … 1. bis 6. Abschnitt … 

7. Abschnitt 
Aufsicht 

7. Abschnitt 
Aufsicht 

§ 25. … § 25. … 
§ 26. Ermächtigung zur Verarbeitung von Daten § 26. Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
§ 27 bis § 33 …  § 27 bis § 33 …  

8. bis 9. Abschnitt … 8. bis 9. Abschnitt … 

Anlagen … Anlagen … 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck: § 2. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck: 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 3. wirtschaftlicher Eigentümer: ein wirtschaftlicher Eigentümer gemäß § 2 
WiEReG. § 2 Z 1 WiEReG ist nicht auf börsenotierte Gesellschaften 
anzuwenden, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt 
in einem oder mehreren Mitgliedstaaten zugelassen sind, oder 
börsenotierte Gesellschaften aus Drittländern, die gemäß einer auf Grund 
des § 85 Abs. 10 BörseG durch die FMA zu erlassenden Verordnung 
Offenlegungsanforderungen unterliegen, die dem Unionsrecht 
entsprechen oder mit diesem vergleichbar sind. 

 3. wirtschaftlicher Eigentümer: ein wirtschaftlicher Eigentümer gemäß § 2 
WiEReG. § 2 Z 1 WiEReG ist nicht auf börsenotierte Gesellschaften 
anzuwenden, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt 
in einem oder mehreren Mitgliedstaaten zugelassen sind, oder 
börsenotierte Gesellschaften aus Drittländern, die gemäß einer auf Grund 
des § 122 Abs. 10 BörseG 2018 durch die FMA zu erlassenden 
Verordnung Offenlegungsanforderungen unterliegen, die dem 
Unionsrecht entsprechen oder mit diesem vergleichbar sind. 

 4. bis 20. …  4. bis 20. … 

5. Abschnitt 5. Abschnitt 

Meldepflichten Meldepflichten 

Meldungen an die Geldwäschemeldestelle Meldungen an die Geldwäschemeldestelle 

§ 16. (1) bis (4) … § 16. (1) bis (4) … 

(5) Zur Verhinderung oder zur Verfolgung von Geldwäscherei oder von 
Terrorismusfinanzierung ist die Geldwäschemeldestelle ermächtigt, die 
erforderlichen Daten von natürlichen und juristischen Personen sowie von 
sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit zu ermitteln und gemeinsam mit 
Daten, die sie in Vollziehung von Bundes- oder Landesgesetzen verarbeitet hat 
oder verarbeiten darf,in einer Datenanwendung zu verarbeiten, soweit diese den 
Betroffenenkreisen und Datenarten der Anlage 1, SA037 der Standard- und 
Muster-Verordnung 2004 – StMV, BGBl. II Nr. 312/2004, entsprechen. Die Daten 
sind zu löschen, sobald sie für die Erfüllung der Aufgaben nicht mehr benötigt 
werden, längstens jedoch nach fünf Jahren. Übermittlungen sind nach Maßgabe des 
§ 4 Abs. 2 Z 1 und 2 BKA-G zulässig. 

(5) Zur Verhinderung oder zur Verfolgung von Geldwäscherei oder von 
Terrorismusfinanzierung ist die Geldwäschemeldestelle ermächtigt, die 
erforderlichen Daten von natürlichen und juristischen Personen sowie von 
sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit zu ermitteln und gemeinsam mit 
Daten, die sie in Vollziehung von Bundes- oder Landesgesetzen verarbeitet hat 
oder verarbeiten darf, zu verarbeiten. Die Daten sind zu löschen, sobald sie für die 
Erfüllung der Aufgaben nicht mehr benötigt werden, längstens jedoch nach fünf 
Jahren. Übermittlungen sind nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 Z 1 und 2 BKA-G 
zulässig. 

Verbot der Informationsweitergabe Verbot der Informationsweitergabe 

§ 20. (1) bis (2) … § 20. (1) bis (2) … 

(3) Das Verbot gemäß diesem Paragraph (3) Das Verbot gemäß diesem Paragraph 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 

 3. steht in Fällen, die sich auf denselben Kunden und dieselbe Transaktion 
beziehen, an der zwei oder mehr Verpflichtete beteiligt sind, einer 
Informationsweitergabe zwischen diesen nicht entgegen; dies gilt auch bei 

 3. steht in Fällen, die sich auf denselben Kunden und dieselbe Transaktion 
beziehen, an der zwei oder mehr Verpflichtete beteiligt sind, einer 
Informationsweitergabe zwischen diesen nicht entgegen; dies gilt auch bei 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kredit- und Finanzinstituten gemäß Art. 1 Z 1 und 2 der Richtlinie (EU) 
2015/849 mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat, sofern sie nicht 
ausschließlich über eine Berechtigung für die Durchführung des 
Wechselstubengeschäfts verfügen und diesen entsprechenden 
Verpflichteten mit Sitz in einem Drittland, in dem der Richtlinie (EU) 
2015/849 gleichwertige Anforderungen gelten, und sie gleichwertigen 
Verpflichtungen in Bezug auf das Berufsgeheimnis und den Schutz 
personenbezogener Daten unterliegen. Die ausgetauschten Informationen 
dürfen ausschließlich für die Zwecke der Verhinderung der Geldwäscherei 
und der Terrorismusfinanzierung verwendet werden. 

Kredit- und Finanzinstituten gemäß Art. 3 Z 1 und 2 der Richtlinie (EU) 
2015/849 mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat, sofern sie nicht 
ausschließlich über eine Berechtigung für die Durchführung des 
Wechselstubengeschäfts verfügen und diesen entsprechenden 
Verpflichteten mit Sitz in einem Drittland, in dem der Richtlinie (EU) 
2015/849 gleichwertige Anforderungen gelten, und sie gleichwertigen 
Verpflichtungen in Bezug auf das Berufsgeheimnis und den Schutz 
personenbezogener Daten unterliegen. Die ausgetauschten Informationen 
dürfen ausschließlich für die Zwecke der Verhinderung der Geldwäscherei 
und der Terrorismusfinanzierung verwendet werden. 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Datenschutz, statistische Daten 
und Anforderungen an die interne Organisation 

Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Datenschutz, statistische Daten 
und Anforderungen an die interne Organisation 

Aufbewahrungspflichten und Datenschutz Aufbewahrungspflichten und Datenschutz 

§ 21. (1) bis (4) ... § 21. (1) bis (4) ... 

(5) Die Verpflichteten haben neuen Kunden die nach § 24 Abs. 1 und 2 
DSG 2000 vorgeschriebenen Informationen zur Verfügung zu stellen, bevor sie 
eine Geschäftsbeziehung begründen oder gelegentliche Transaktionen ausführen. 
Diese Informationen haben insbesondere einen allgemeinen Hinweis zu den 
rechtlichen Pflichten der Verpflichteten gemäß diesem Bundesgesetz bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Verhinderung von 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu enthalten. 

(5) Die Verpflichteten haben neuen Kunden die nach Art. 13 und 14 der 
Verordnung (EU) 2016/679 vorgeschriebenen Informationen zur Verfügung zu 
stellen, bevor sie eine Geschäftsbeziehung begründen oder gelegentliche 
Transaktionen ausführen. Diese Informationen haben insbesondere einen 
allgemeinen Hinweis zu den rechtlichen Pflichten der Verpflichteten gemäß 
diesem Bundesgesetz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken 
der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu enthalten. 

(6) Ein überwiegendes öffentliches Interesse gemäß § 26 Abs. 2 DSG 2000 
kann dann vorliegen, wenn die Verweigerung einer Auskunft (§ 20 Abs. 1) zur 
Geheimhaltung von Vorgängen, die der Wahrnehmung der § 16 und § 17 dienen, 
erforderlich ist, um 

(6) Die Sicherstellung öffentlicher Interessen gemäß Art. 23 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 kann dann vorliegen, wenn die Verweigerung einer 
Auskunft (§ 20 Abs. 1) zur Geheimhaltung von Vorgängen, die der Wahrnehmung 
des § 16 und des § 17 dienen, erforderlich ist, um 

 1. dem Verpflichteten oder der FMA die ordnungsgemäße Wahrnehmung 
seiner oder ihrer Aufgaben für die Zwecke dieses Bundesgesetzes zu 
ermöglichen oder 

 1. dem Verpflichteten oder der FMA die ordnungsgemäße Wahrnehmung 
seiner oder ihrer Aufgaben für die Zwecke dieses Bundesgesetzes zu 
ermöglichen oder 

 2. behördliche oder gerichtliche Ermittlungen, Analysen, Untersuchungen 
oder Verfahren für die Zwecke dieses Bundesgesetzes nicht zu behindern 

 2. behördliche oder gerichtliche Ermittlungen, Analysen, Untersuchungen 
oder Verfahren für die Zwecke dieses Bundesgesetzes nicht zu behindern 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und zu gewährleisten, dass die Verhinderung, Ermittlung und Aufdeckung 
von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung nicht gefährdet wird. 

und zu gewährleisten, dass die Verhinderung, Ermittlung und Aufdeckung 
von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung nicht gefährdet wird. 

Strategien und Verfahren bei Gruppen Strategien und Verfahren bei Gruppen 

§ 24. (1) bis (5) … § 24. (1) bis (5) … 

(6) Ein Informationsaustausch, einschließlich kundenbezogener Daten, 
innerhalb der Gruppe für die Zwecke der Bekämpfung von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung ist zulässig; insbesondere können die Dokumente und 
Informationen, die für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 
erforderlich sind und die mit einer Verdachtsmeldung übermittelten Informationen 
innerhalb der Gruppe weitergegeben werden, um die gruppenweit anzuwendenden 
Strategien und Verfahren gemäß Abs. 1 zu erfüllen. Eine Weitergabe ist nicht 
zulässig, wenn die Geldwäschemeldestelle oder die zentrale Meldestelle eines 
anderen Mitgliedstaates oder eines Drittlandes andere Anweisungen erteilt. 

(6) Ein Informationsaustausch, einschließlich personenbezogener Daten von 
Kunden, innerhalb der Gruppe für die Zwecke der Bekämpfung von Geldwäscherei 
und Terrorismusfinanzierung ist zulässig; insbesondere können die Dokumente 
und Informationen, die für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 
erforderlich sind und die mit einer Verdachtsmeldung übermittelten Informationen 
innerhalb der Gruppe weitergegeben werden, um die gruppenweit anzuwendenden 
Strategien und Verfahren gemäß Abs. 1 zu erfüllen. Eine Weitergabe ist nicht 
zulässig, wenn die Geldwäschemeldestelle oder die zentrale Meldestelle eines 
anderen Mitgliedstaates oder eines Drittlandes andere Anweisungen erteilt. 

7. Abschnitt 7. Abschnitt 

Aufsicht Aufsicht 

Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung 

§ 25. (1) bis (5) … § 25. (1) bis (5) … 

(6) Die Übermittlung von Informationen an Behörden in Drittländern gemäß 
Abs. 5 ist nur zulässig, wenn diese einem dem Berufsgeheimnis gemäß der 
jeweiligen europäischen Rechtsakte, die die Tätigkeit von Verpflichteten regeln, 
gleichwertigen Berufsgeheimnis unterliegen oder sich zu einem solchen 
verpflichtet haben. Wenn Informationen betroffen sind, die der FMA von der 
zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats übermittelt wurden, dürfen diese 
nur mit der ausdrücklichen Zustimmung dieser Behörde und nur für Zwecke 
weitergegeben werden, denen diese Behörde zugestimmt hat. Zudem ist die 
Übermittlung nur auf Grund von einer Gegenseitigkeitserklärung oder tatsächlich 
geleisteter Gegenseitigkeit zulässig. 

(6) Die Übermittlung von Informationen an Behörden in Drittländern gemäß 
Abs. 5 ist nur zulässig, wenn diese einem dem Berufsgeheimnis gemäß der 
jeweiligen europäischen Rechtsakte, die die Tätigkeit von Verpflichteten regeln, 
gleichwertigen Berufsgeheimnis unterliegen oder sich zu einem solchen 
verpflichtet haben und die Übermittlung personenbezogener Daten im Einklang 
mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 steht. Wenn Informationen betroffen 
sind, die der FMA von der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats 
übermittelt wurden, dürfen diese nur mit der ausdrücklichen Zustimmung dieser 
Behörde und nur für Zwecke weitergegeben werden, denen diese Behörde 
zugestimmt hat. Zudem ist die Übermittlung nur auf Grund von einer 
Gegenseitigkeitserklärung oder tatsächlich geleisteter Gegenseitigkeit zulässig. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Ermächtigung zur Verarbeitung von Daten Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

§ 26. Die FMA ist zur Ermittlung und Verarbeitung von Daten im Sinne des 
DSG 2000 ermächtigt, soweit dies in ihrem Aufgabenbereich nach diesem 
Bundesgesetz liegt. 

§ 26. Die FMA ist zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne 
der Verordnung (EU) 2016/679 ermächtigt, soweit dies für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben nach diesem Bundesgesetz erforderlich ist. 

Beaufsichtigung im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit Beaufsichtigung im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit 

§ 32. (1) Verletzt ein Kredit- oder Finanzinstitut gemäß Art. 1 Z 1 und 2 der 
Richtlinie (EU) 2015/849 mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat, das im Inland 
einen Geschäftsbetrieb ausübt, die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der 
Verordnung (EU) 2015/847, so hat die FMA dieses Unternehmen aufzufordern, 
diese Mängel zu beheben. Diese Aufforderung ergeht nicht in Form eines 
Bescheides. Gleichzeitig hat die FMA der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats ihre Erkenntnisse mitzuteilen. 

§ 32. (1) Verletzt ein Kredit- oder Finanzinstitut gemäß Art. 3 Z 1 und 2 der 
Richtlinie (EU) 2015/849 mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat, das im Inland 
einen Geschäftsbetrieb ausübt, die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der 
Verordnung (EU) 2015/847, so hat die FMA dieses Unternehmen aufzufordern, 
diese Mängel zu beheben. Diese Aufforderung ergeht nicht in Form eines 
Bescheides. Gleichzeitig hat die FMA der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats ihre Erkenntnisse mitzuteilen. 

(2) Kommt das Kredit- oder Finanzinstitut gemäß Art. 1 Z 1 und 2 der 
Richtlinie (EU) 2015/849 mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 
Aufforderung gemäß Abs. 1 nicht nach, so hat die FMA dies der zuständigen 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats mitzuteilen und diese zu ersuchen, die 
geeigneten Maßnahmen zur Behebung der Mängel zu ergreifen. 

(2) Kommt das Kredit- oder Finanzinstitut gemäß Art. 3 Z 1 und 2 der 
Richtlinie (EU) 2015/849 mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 
Aufforderung gemäß Abs. 1 nicht nach, so hat die FMA dies der zuständigen 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats mitzuteilen und diese zu ersuchen, die 
geeigneten Maßnahmen zur Behebung der Mängel zu ergreifen. 

(3) Ergreift die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats keine 
Maßnahmen oder erweisen sich ihre Maßnahmen als unzureichend oder 
unwirksam, so hat die FMA unter Anwendung des § 31 die erforderlichen und 
geeigneten Anordnungen gegen das Kredit- oder Finanzinstitut gemäß Art. 1 Z 1 
und 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat zu 
treffen. Vor Anordnung einer Maßnahme nach diesem Absatz ist die zuständige 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats zu verständigen. 

(3) Ergreift die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats keine 
Maßnahmen oder erweisen sich ihre Maßnahmen als unzureichend oder 
unwirksam, so hat die FMA unter Anwendung des § 31 die erforderlichen und 
geeigneten Anordnungen gegen das Kredit- oder Finanzinstitut gemäß Art. 3 Z 1 
und 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat zu 
treffen. Vor Anordnung einer Maßnahme nach diesem Absatz ist die zuständige 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats zu verständigen. 

(4) Ist eine Maßnahme zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dringend erforderlich, so 
hat die FMA ohne Verfahren gemäß Abs. 1 bis 3 unter Anwendung des § 31 die 
erforderlichen und geeigneten Anordnungen gegen das Kredit- oder Finanzinstitut 
gemäß Art. 1 Z 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat zu treffen. Nach Anordnung einer Maßnahme nach diesem Absatz ist 
die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats zu verständigen. 

(4) Ist eine Maßnahme zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dringend erforderlich, so 
hat die FMA ohne Verfahren gemäß Abs. 1 bis 3 unter Anwendung des § 31 die 
erforderlichen und geeigneten Anordnungen gegen das Kredit- oder Finanzinstitut 
gemäß Art. 3 Z 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat zu treffen. Nach Anordnung einer Maßnahme nach diesem Absatz ist 
die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats zu verständigen. 

Schutz von Hinweisgebern Schutz von Hinweisgebern 

§ 40. (1) bis (2) ... § 40. (1) bis (2) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) Die in Abs. 2 genannten Mechanismen umfassen zumindest Folgendes: (3) Die in Abs. 2 genannten Mechanismen umfassen zumindest Folgendes: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. den Schutz personenbezogener Daten gemäß den Grundsätzen des 
DSG 2000 sowohl für die Person, die die Verstöße meldet, als auch für die 
natürliche Person, die mutmaßlich für einen Verstoß verantwortlich ist; 

 4. den Schutz personenbezogener Daten gemäß den Grundsätzen der 
Verordnung (EU) 2016/679 sowohl für die Person, die die Verstöße 
meldet, als auch für die natürliche Person, die mutmaßlich für einen 
Verstoß verantwortlich ist; 

 5. …  5. … 

Verweisungen Verweisungen 

§ 44. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf folgende Gesetze verwiesen 
wird, sind diese, wenn nicht Anderes angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden: 

§ 44. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf folgende Gesetze verwiesen 
wird, sind diese, wenn nicht Anderes angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden: 

 1. bis 9. …  1. bis 9. … 

 10. Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999;  10. Börsegesetz 2018 (BörseG 2018), BGBl. I Nr. 107/2017; 

 11. bis 22. …  11. bis 22. … 

(2) … (2) … 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union Bezug genommen wird, sind diese, wenn nicht Anderes angeordnet ist, in 
der nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union Bezug genommen wird, sind diese, wenn nicht Anderes angeordnet ist, in 
der nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 7. Verordnung (EU) 2015/847 über die Übermittlung von Angaben bei 
Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006, 
ABl. Nr. L 141 vom 05.06.2015 S. 1. 

 7. Verordnung (EU) 2015/847 über die Übermittlung von Angaben bei 
Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006, 
ABl. Nr. L 141 vom 05.06.2015 S. 1; 

  8. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1. 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 46. Bis zum Ablauf des 25. Juni 2018 kann die Anwendung der 
Sorgfaltspflichten gemäß § 6 Abs. 1, 2 und 3 in den in § 5 Z 1, 2 und 5 genannten 
Fällen in Bezug auf elektronisches Geld (E-Geld im Sinne von § 1 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010) unterbleiben, sofern 

§ 46. Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2019 kann die Anwendung der 
Sorgfaltspflichten gemäß § 6 Abs. 1, 2 und 3 in den in § 5 Z 1, 2 und 5 genannten 
Fällen in Bezug auf elektronisches Geld (E-Geld im Sinne von § 1 Abs. 1 E-
Geldgesetz 2010) unterbleiben, sofern 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 
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Anlage II Anlage II 

Zu (§ 8): Zu (§ 8): 

Die nachstehende Liste ist eine nicht erschöpfende Aufzählung von Faktoren und 
möglichen Anzeichen für ein potenziell geringes Risiko nach § 8 Abs. 1: 

Die nachstehende Liste ist eine nicht erschöpfende Aufzählung von Faktoren und 
möglichen Anzeichen für ein potenziell geringes Risiko nach § 8 Abs. 1: 

 1. Risikofaktoren bezüglich Kunden:  1. Risikofaktoren bezüglich Kunden: 

 a) börsennotierte Gesellschaften, deren Wertpapiere zum Handel auf 
einem geregelten Markt in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
zugelassen sind, oder börsennotierte Gesellschaften aus Drittländern, 
die gemäß einer auf Grund des § 85 Abs. 10 BörseG durch die FMA zu 
erlassenden Verordnung Offenlegungsanforderungen unterliegen, die 
dem Unionsrecht entsprechen oder mit diesem vergleichbar sind 

 a) börsennotierte Gesellschaften, deren Wertpapiere zum Handel auf 
einem geregelten Markt in einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
zugelassen sind, oder börsennotierte Gesellschaften aus Drittländern, 
die gemäß einer auf Grund des § 122 Abs. 10 BörseG 2018 durch die 
FMA zu erlassenden Verordnung Offenlegungsanforderungen 
unterliegen, die dem Unionsrecht entsprechen oder mit diesem 
vergleichbar sind 

 b) bis c) ...  b) bis c) ... 

 2. bis 3. …  2. bis 3. … 

Artikel 14 

Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes 

Haftung für die Tätigkeit der FMA Haftung für die Tätigkeit der FMA 

§ 3. (1) Für die von Organen und Bediensteten der FMA in Vollziehung der 
in § 2 genannten Bundesgesetze zugefügten Schäden haftet der Bund nach den 
Bestimmungen des Amtshaftungsgesetzes – AHG, BGBl. Nr. 20/1949. Schäden 
im Sinne dieser Bestimmung sind solche, die Rechtsträgern unmittelbar zugefügt 
wurden, die der Aufsicht nach diesem Bundesgesetz unterliegen. Die FMA sowie 
deren Bedienstete und Organe haften dem Geschädigten nicht. 

§ 3. (1) Für die von Organen und Bediensteten der FMA in Vollziehung der 
in § 2 genannten Bundesgesetze zugefügten Schäden, einschließlich Schäden 
gemäß § 29 Abs. 1 DSG 2018, haftet der Bund nach den Bestimmungen des 
Amtshaftungsgesetzes – AHG, BGBl. Nr. 20/1949. Schäden im Sinne dieser 
Bestimmung sind solche, die Rechtsträgern unmittelbar zugefügt wurden, die der 
Aufsicht nach diesem Bundesgesetz unterliegen. Die FMA sowie deren 
Bedienstete und Organe haften dem Geschädigten nicht. 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 

 § 22f. Das Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
04.05.2016 S. 1 einer natürlichen Person gegen eine Veröffentlichung 
personenbezogener Daten durch die FMA, die in Vollziehung eines der in § 2 
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genannten Bundesgesetze erfolgt, ist ausgeschlossen, wenn bei der Entscheidung 
über die Art und Weise der Veröffentlichung die schutzwürdigen Interessen der 
natürlichen Person verpflichtend zu berücksichtigen sind und der natürlichen 
Person das Recht auf eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung 
in einem bescheidmäßig zu erledigenden Verfahren zukommt. 

Artikel 15 

Änderung des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 

Immobilienfonds Immobilienfonds 

§ 1. (1) bis (2) … § 1. (1) bis (2) … 

(3) Ein Immobilienspezialfonds ist ein Sondervermögen gemäß Abs. 1, 
dessen Anteilscheine auf Grund der Fondsbestimmungen jeweils von nicht mehr 
als zehn Anteilinhabern, die der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien bekannt 
sein müssen und die keine natürliche Personen sind, gehalten werden. Als ein 
solcher Anteilinhaber gilt auch eine Gruppe von solchen Anteilinhabern, sofern 
sämtliche Rechte dieser Anteilinhaber im Verhältnis zur Kapitalanlagegesellschaft 
für Immobilien einheitlich durch einen gemeinsamen Vertreter ausgeübt werden. 
Die Fondsbestimmungen haben eine Regelung darüber zu enthalten, dass eine 
Übertragung der Anteilscheine von den Anteilinhabern nur mit Zustimmung der 
Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien erfolgen darf. Das Erfordernis der 
zumindest zweimaligen Wertermittlung im Monat (§ 8 Abs. 4) kann in den 
Fondsbestimmungen des Immobilienspezialfonds abweichend von den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes festgelegt werden. Bei 
Immobilienspezialfonds können die Kapitalanlagegesellschaften für Immobilien 
den Veröffentlichungspflichten nach diesem Bundesgesetz dadurch genügen, dass 
sie alle Anteilinhaber jeweils nachweislich schriftlich oder auf eine andere mit den 
jeweiligen Anteilinhabern vereinbarte Art informieren. Bei 
Immobilienspezialfonds ist eine Mitteilung der Kapitalanlagegesellschaft für 
Immobilien, die Rücknahme der Anteilscheine auszusetzen, nur den 
Anteilinhabern in geeigneter Weise mitzuteilen; diese sind auch über die 
Wiederaufnahme der Rücknahme zu unterrichten. Eine diesbezügliche Anzeige an 
die Finanzmarktaufsichtsbehörde kann bei Immobilienspezialfonds unterbleiben. 

(3) Ein Immobilienspezialfonds ist ein Sondervermögen gemäß Abs. 1, 
dessen Anteilscheine auf Grund der Fondsbestimmungen jeweils von nicht mehr 
als zwanzig Anteilinhabern, die der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien 
bekannt sein müssen und die keine natürliche Personen sind, gehalten werden. Als 
ein solcher Anteilinhaber gilt auch eine Gruppe von solchen Anteilinhabern, sofern 
sämtliche Rechte dieser Anteilinhaber im Verhältnis zur Kapitalanlagegesellschaft 
für Immobilien einheitlich durch einen gemeinsamen Vertreter ausgeübt werden. 
Die Fondsbestimmungen haben eine Regelung darüber zu enthalten, dass eine 
Übertragung der Anteilscheine von den Anteilinhabern nur mit Zustimmung der 
Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien erfolgen darf. Das Erfordernis der 
zumindest zweimaligen Wertermittlung im Monat (§ 8 Abs. 4) kann in den 
Fondsbestimmungen des Immobilienspezialfonds abweichend von den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes festgelegt werden. Bei 
Immobilienspezialfonds können die Kapitalanlagegesellschaften für Immobilien 
den Veröffentlichungspflichten nach diesem Bundesgesetz dadurch genügen, dass 
sie alle Anteilinhaber jeweils nachweislich schriftlich oder auf eine andere mit den 
jeweiligen Anteilinhabern vereinbarte Art informieren. Bei 
Immobilienspezialfonds ist eine Mitteilung der Kapitalanlagegesellschaft für 
Immobilien, die Rücknahme der Anteilscheine auszusetzen, nur den 
Anteilinhabern in geeigneter Weise mitzuteilen; diese sind auch über die 
Wiederaufnahme der Rücknahme zu unterrichten. Eine diesbezügliche Anzeige an 
die Finanzmarktaufsichtsbehörde kann bei Immobilienspezialfonds unterbleiben. 
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Verfügungsrecht der Kapitalanlagegesellschaft Verfügungsrecht der Kapitalanlagegesellschaft 

§ 3. (1) bis (2) … § 3. (1) bis (2) … 

(3) Die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien ist berechtigt, eine oder 
mehrere der in § 2 Abs. 2 angeführten Aufgaben zum Zwecke einer effizienteren 
Geschäftsführung an Dritte zu übertragen. Der Dritte handelt hierbei für 
Rechnung der Anteilinhaber. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 

 

 1. die Übertragung sowie jede Beendigung der Übertragung ist unverzüglich 
der FMA anzuzeigen; 

 

 2. die Übertragung darf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung der 
Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien in keiner Weise beeinträchtigen. 
Insbesondere darf die Übertragung weder die Kapitalanlagegesellschaft 
für Immobilien daran hindern, im Interesse der Anteilinhaber zu handeln, 
noch darf sie verhindern, dass die Verwaltung der Immobilienfonds im 
Interesse der Anteilinhaber erfolgt; 

 

 3. der Depotbank oder anderen Unternehmen, deren Interessen mit denen 
der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien oder der Anteilinhaber 
kollidieren können, darf keine Übertragung für die Hauptdienstleistung 
der Immobilienverwaltung erteilt werden; 

 

 4. es muss sichergestellt sein, dass die Kapitalanlagegesellschaft für 
Immobilien die Unternehmen, denen Aufgaben übertragen wurden, 
jederzeit wirksam überwachen kann; 

 

 5. es muss sichergestellt sein, dass die Kapitalanlagegesellschaft für 
Immobilien den Unternehmen, denen Aufgaben übertragen wurden, 
jederzeit weitere Anweisungen erteilen kann und der Auftrag mit 
sofortiger Wirkung entzogen werden kann, sofern dies im Interesse der 
Anteilinhaber ist; 

 

 6. unter Berücksichtigung der Art der zu übertragenden Aufgaben muss das 
Unternehmen, dem diese Aufgaben übertragen werden, über die 
entsprechende Qualifikation verfügen und in der Lage sein, die 
betreffenden Aufgaben wahrzunehmen; 

 

 7. in den Fondsprospekten sind die übertragenen Aufgaben aufzulisten;  

 8. durch den Umfang der Übertragung darf die Kapitalanlagegesellschaft 
für Immobilien nicht zu einem Briefkastenunternehmen werden; von einem 
Briefkastenunternehmen ist dann auszugehen, wenn die 
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Kapitalanlagegesellschaft ihre Geschäftstätigkeit weitgehend auf Dritte 
überträgt; 

 9. die Pflichten der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien gemäß Abs. 1 
zweiter Satz sowie die Pflichten der Depotbank gemäß diesem 
Bundesgesetz werden durch eine solche Übertragung nicht berührt. Die 
Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien haftet zwingend für Handlungen 
des Dritten wie für eigenes Handeln. 

 

Soferne die Delegation nicht den Erwerb, die Veräußerung oder die Belastung von 
Vermögensgegenstände gemäß § 21 oder die Veranlagung in 
Vermögensgegenständen gemäß § 32 oder § 33 erfasst, kann Z 1 entfallen. Im 
Falle von Immobilienspezialfonds ist Z 7 nicht anwendbar. Von Z 3 kann bei 
Immobilienspezialfonds abgesehen werden, sofern dazu ein schriftlicher Auftrag 
der Anleger vorliegt. 

 

Anteilscheine Anteilscheine 

§ 6. (1) bis (6) … § 6. (1) bis (6) … 

(7) Anteilscheine an Immobilienfonds sind zur Anlage von Mündelgeld 
geeignet, sofern diese auf Grund der Fondsbestimmungen direkt oder über 
Beteiligungen an Grundstücks-Gesellschaften im Sinne des § 23 ausschließlich in 
Liegenschaften veranlagen dürfen, deren Erwerb zur Anlegung von Mündelgeld 
geeignet ist. Bankguthaben dürfen neben den Erträgnissen 10 vH des 
Fondsvermögens nicht überschreiten. Geschäfte mit derivativen Produkten im 
Sinne des § 33 dürfen ausschließlich zur Absicherung des Fondsvermögens 
durchgeführt werden. Wertpapierleihgeschäfte gemäß § 4 Abs. 3b sind zulässig. 

(7) Anteilscheine an Immobilienfonds sind zur Anlage von Mündelgeld 
geeignet, sofern diese auf Grund der Fondsbestimmungen direkt ausschließlich in 
Wertpapiere, die gemäß § 217 ABGB zur Anlegung von Mündelgeld geeignet sind, 
sowie direkt oder über Beteiligungen an Grundstücks-Gesellschaften im Sinne des 
§ 23 ausschließlich in Liegenschaften veranlagen dürfen, deren Erwerb zur 
Anlegung von Mündelgeld geeignet ist. Bankguthaben dürfen neben den 
Erträgnissen 10 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten. Geschäfte mit 
derivativen Produkten im Sinne des § 33 dürfen ausschließlich zur Absicherung 
des Fondsvermögens durchgeführt werden. Wertpapierleihgeschäfte gemäß § 4 
Abs. 3b sind zulässig. 

Ausgabe der Anteilscheine Ausgabe der Anteilscheine 

§ 7. (1) bis (6) … § 7. (1) bis (6) … 

(7) Abs. 1 bis 5 sind nicht auf Immobilienspezialfonds anzuwenden. (7) Abs. 1 bis 4 und 5 sind nicht auf Immobilienspezialfonds anzuwenden. 

Grundstücks-Gesellschaften Grundstücks-Gesellschaften 

§ 23. (1) bis (3) … § 23. (1) bis (3) … 

 (3a) Abweichend von Abs. 3 darf die Kapitalanlagegesellschaft für 
Immobilien für Rechnung des Immobilienfonds eine Beteiligung an einer 
Gesellschaft, die ausschließlich die Stellung eines unbeschränkt haftenden 
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Gesellschafters an einer Grundstückgesellschaft einnimmt, erwerben und halten, 
wenn sie bei der Gesellschaft die für eine Änderung des Gesellschaftsvertrages 
oder der Satzung erforderliche Stimmenmehrheit hat und durch die Rechtsform der 
Gesellschaft die Außenhaftung mit der Einlage beschränkt ist. Abs. 6 ist 
hinsichtlich der Beteiligung an dieser Gesellschaft anwendbar. 

(4) bis (8) … (4) bis (8) … 

Liquiditätsvorschriften Liquiditätsvorschriften 

§ 32. (1) Die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien kann für einen 
Immobilienfonds folgende Vermögenswerte bis zu 49 vH des Fondsvermögens 
halten bzw. erwerben: 

§ 32. (1) Die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien kann für einen 
Immobilienfonds folgende Vermögenswerte bis zu 49 vH des Fondsvermögens 
halten bzw. erwerben: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschrei-
bungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundes-
schatzscheine mit einer jeweiligen Restlaufzeit von längstens drei Jahren; 

 4. Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschrei-
bungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundes-
schatzscheine mit einer jeweiligen Restlaufzeit von längstens fünf Jahren, 
sofern die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum 
Kapitaltilgungszeitpunkt dieser im Fondsvermögen gehaltenen 
Vermögenswerte längstens drei Jahre beträgt; 

 5. …  5. … 

(1a) … (1a) … 

(2) Nach Maßgabe der Fondsbestimmungen dürfen neben den Erträgnissen 
Bankguthaben, bis zu einer Höhe von 20 vH des Fondsvermögens bei derselben 
Kreditinstitutsgruppe (§ 30 BWG) gehalten werden. Bei Veranlagungen gemäß 
Abs. 1 Z 2, 4 und 5 gilt § 72 in Verbindung mit § 74 Abs. 1 und 3 InvFG 2011 
sinngemäß. Bei Veranlagungen gemäß Abs. 1 Z 3 gilt § 71 in Verbindung mit § 77 
Abs. 1 und 2 InvFG 2011 sinngemäß. 

(2) Nach Maßgabe der Fondsbestimmungen dürfen neben den Erträgnissen 
Bankguthaben, bis zu einer Höhe von 20 vH des Fondsvermögens bei derselben 
Kreditinstitutsgruppe (§ 30 BWG) gehalten werden. Abweichend davon dürfen bei 
Immobilienspezialfonds Bankguthaben für einen Zeitraum von höchstens drei 
Monaten bis zu einer Höhe von 40 vH des Fondsvermögens bei derselben 
Kreditinstitutsgruppe gehalten werden. Bei Veranlagungen gemäß Abs. 1 Z 2, 4 
und 5 gilt § 72 in Verbindung mit § 74 Abs. 1 und 3 InvFG 2011 sinngemäß. Bei 
Veranlagungen gemäß Abs. 1 Z 3 gilt § 71 in Verbindung mit § 77 Abs. 1 und 2 
InvFG 2011 sinngemäß. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

Fondsbestimmungen Fondsbestimmungen 

§ 34. (1) bis (2) … § 34. (1) bis (2) … 

(3) Die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien darf die 
Fondsbestimmungen mit Zustimmung ihres Aufsichtsrates und mit Zustimmung 

(3) Die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien darf die 
Fondsbestimmungen mit Zustimmung ihres Aufsichtsrates und mit Zustimmung 
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der Depotbank ändern; die Änderung bedarf der Bewilligung der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde, sofern es sich nicht um einen 
Immobilienspezialfonds (§ 1 Abs. 3) handelt. Diese Bewilligung ist zu erteilen, 
wenn die Änderung der Fondsbestimmungen den berechtigten Interessen der 
Anteilinhaber nicht widerspricht. Die Änderung ist zu veröffentlichen. Sie tritt mit 
dem in der Veröffentlichung angegebenen Tag, frühestens jedoch drei Monate nach 
der Veröffentlichung, in Kraft. Die Veröffentlichung kann unterbleiben, wenn die 
Änderung der Fondsbestimmungen sämtlichen Anteilinhabern gemäß § 19 
mitgeteilt wird; in diesem Fall gelten die Interessen der Anteilinhaber als 
ausreichend gewahrt und tritt die Änderung mit dem in der Mitteilung angegebenen 
Tag, frühestens jedoch 30 Tage nach Mitteilung an die Anteilinhaber in Kraft. 

der Depotbank ändern; die Änderung bedarf der Bewilligung der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde, sofern es sich nicht um einen 
Immobilienspezialfonds (§ 1 Abs. 3) handelt. Diese Bewilligung ist zu erteilen, 
wenn die Änderung der Fondsbestimmungen den berechtigten Interessen der 
Anteilinhaber nicht widerspricht. Die Änderung ist zu veröffentlichen. Sie tritt mit 
dem in der Veröffentlichung angegebenen Tag, frühestens jedoch drei Monate nach 
der Veröffentlichung, in Kraft. Die Veröffentlichung kann unterbleiben, wenn die 
Änderung der Fondsbestimmungen sämtlichen Anteilinhabern gemäß § 19 
mitgeteilt wird; in diesem Fall gelten die Interessen der Anteilinhaber als 
ausreichend gewahrt und tritt die Änderung mit dem in der Mitteilung angegebenen 
Tag, frühestens jedoch 30 Tage nach Mitteilung an die Anteilinhaber in Kraft. In 
der Satzung der Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien kann vorgesehen 
werden, dass bestimmte Änderungen der Fondsbestimmungen nicht der 
Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen; in solchen Fällen ist die Änderung dem 
Aufsichtsrat in der nächstfolgenden Sitzung zur Kenntnis zu bringen. 

(4) … (4) … 

(5) Die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien hat der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde und der Oesterreichischen Nationalbank 
unverzüglich jeweils nach dem 30. Juni und 31. Dezember in der Form einer 
Sammelaufstellung die im abgelaufenen Halbjahr aufgelegten und geschlossenen 
Immobilienspezialfonds (§ 1 Abs. 3) anzuzeigen. In der Aufstellung sind außer der 
Bezeichnung der Immobilienspezialfonds, die Zahl der Anleger, die Depotbank 
sowie das Geschäftsjahr anzugeben. Tritt bei einem bereits angezeigten 
Immobilienspezialfonds eine Änderung dieser Angaben ein, so ist dies der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde und der Oesterreichischen Nationalbank innerhalb 
von zwei Monaten nach Wirksamwerden der Änderung anzuzeigen. Auflagen und 
Verschmelzungen von Spezialfonds sind überdies der FMA und der 
Oesterreichischen Nationalbank unverzüglich anzuzeigen. Die FMA kann nach 
Anhörung der Oesterreichischen Nationalbank durch Verordnung vorschreiben, 
dass die Anzeigen gemäß dem ersten und dritten Satz ausschließlich in 
elektronischer Form zu erfolgen sowie bestimmten Gliederungen, technischen 
Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten zu entsprechen haben. Die 
FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass die jederzeitige 
elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA und die Oesterreichische 
Nationalbank gewährleistet bleibt und Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
werden. Die FMA hat geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die 
Meldepflichtigen oder gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen 
während eines angemessenen Zeitraums im System über die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der von ihnen oder ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten 
Meldedaten vergewissern können. 

§ 38. (1) Wer entgegen der Bestimmung des § 36 wirbt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der Finanzmarktaufsichtsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, wer als 
Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien die 
Anzeigepflicht gemäß § 3 Abs. 3 Z 1, die Hinterlegungsverpflichtung gemäß § 7 
Abs. 3, die Anzeigepflichten gemäß § 11 Abs. 1 oder 4 oder § 15 Abs. 2, die 
Vorlagefrist gemäß § 13 Abs. 3 oder die Melde- oder Anzeigepflichten gemäß § 34 
Abs. 5 verletzt. 

§ 38. (1) Wer entgegen der Bestimmung des § 36 wirbt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der Finanzmarktaufsichtsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, wer als 
Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien die 
Hinterlegungsverpflichtung gemäß § 7 Abs. 3, die Anzeigepflichten gemäß § 11 
Abs. 1 oder 4 oder § 15 Abs. 2 oder die Vorlagefrist gemäß § 13 Abs. 3 verletzt. 

(2) … (2) … 

Steuern Steuern 

§ 40. (1) … § 40. (1) … 

(2) … (2) … 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 

 3. Wurde Kapitalertragsteuer abgezogen, ist der Nachweis gemäß Z 2 
gegenüber dem Abzugsverpflichteten zu erbringen. Dieser hat, wenn noch 
keine Realisierung im Sinne des Abs. 3 erfolgt ist, die Kapitalertragsteuer 
zu erstatten oder nachzubelasten und die Anschaffungskosten gemäß 
Abs. 3 zu korrigieren. 

 3. Wurde Kapitalertragsteuer abgezogen, ist der Nachweis gemäß Z 2 
gegenüber dem Abzugsverpflichteten zu erbringen. Dieser hat, wenn noch 
keine Realisierung im Sinne des Abs. 3 erfolgt ist, die Kapitalertragsteuer 
zu erstatten oder nachzubelasten und die Anschaffungskosten gemäß 
Abs. 3 zu korrigieren. Wurde bereits eine Bescheinigung gemäß § 96 
Abs. 4 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 ausgestellt, darf eine 
Erstattung der Kapitalertragsteuer und entsprechende Korrektur der 
Anschaffungskosten nur erfolgen, wenn der Anteilsinhaber den 
Abzugsverpflichteten beauftragt, dem zuständigen Finanzamt eine 
berichtigte Bescheinigung zu übermitteln. 

(3) Die realisierte Wertsteigerung bei Veräußerung des Anteilscheines oder 
des Anteils an einem AIF in Immobilien unterliegt der Besteuerung gemäß § 27 
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988. Ausschüttungsgleiche Erträge 
erhöhen, steuerfreie Ausschüttungen und die Auszahlung der Kapitalertragsteuer 
(§ 14 zweiter Satz) vermindern beim Anteilinhaber die Anschaffungskosten des 
Anteilscheines oder des Anteils an einem AIF in Immobilien im Sinne des § 27a 

(3) Die realisierte Wertsteigerung bei Veräußerung des Anteilscheines oder 
des Anteils an einem AIF in Immobilien unterliegt der Besteuerung gemäß § 27 
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988. Ausschüttungsgleiche Erträge 
erhöhen, steuerfreie Ausschüttungen, Ausschüttungen, die keine Einkünfte im Sinne 
des Einkommensteuergesetzes 1988 sind, und die Auszahlung der 
Kapitalertragsteuer (§ 14 zweiter Satz) vermindern beim Anteilinhaber die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 3 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988. Als Veräußerung gilt auch die 
Auszahlung von Anteilscheinen gemäß § 11 Abs. 1. Der Umtausch von Anteilen 
an einem Kapitalanlagefonds auf Grund der Zusammenlegung von 
Fondsvermögen gemäß § 3 Abs. 2 oder eines Anteilserwerbs gemäß § 15 Abs. 4 
gilt nicht als Realisierung und die bisherigen Anschaffungskosten sind 
fortzuführen. 

Anschaffungskosten des Anteilscheines oder des Anteils an einem AIF in 
Immobilien im Sinne des § 27a Abs. 3 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988. 
Als Veräußerung gilt auch die Auszahlung von Anteilscheinen gemäß § 11 Abs. 1. 
Der Umtausch von Anteilen an einem Immobilienfonds auf Grund der 
Zusammenlegung von Fondsvermögen gemäß § 3 Abs. 2 oder eines 
Anteilserwerbs gemäß § 15 Abs. 4 gilt nicht als Realisierung und die bisherigen 
Anschaffungskosten sind fortzuführen. 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 

 (6) Für Erträge, die nicht unter Abs. 1 Z 1 lit. a oder b fallen, gilt Folgendes: 

  1. Für Einkünfte im Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988 ist 
§ 186 Abs. 1 bis 4 des Investmentfondsgesetzes 2011 sinngemäß 
anzuwenden. 

  2. Für andere Einkünfte ist § 186 Abs. 5 Z 2 bis 3 des 
Investmentfondsgesetzes 2011 sinngemäß anzuwenden. 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 44. (1) bis (16) … § 44. (1) bis (16) … 

 (17) § 1 Abs. 3, § 6 Abs. 7, § 7 Abs. 7, § 23 Abs. 3a, § 32 Abs. 1 Z 4 und Abs. 2, 
§ 34 Abs. 3, § 38 Abs. 1 und § 40 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 treten mit 21. Juli 2018 in Kraft. § 3 Abs. 3 
und § 34 Abs. 5 treten mit Ablauf des 20. Juli 2018 außer Kraft. 

 (18) § 40 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 gilt 
für Geschäftsjahre von den §§ 40 oder 42 ImmoInvFG unterliegenden Gebilden, 
die nach dem 31. Dezember 2018 beginnen. Sind in den Einkünften nach § 40 
Abs. 6 Wertsteigerungen enthalten, sind diese nur insoweit zu erfassen, als sie in 
Geschäftsjahren entstanden sind, die nach dem 31. Dezember 2018 beginnen. 

Artikel 16 

Änderung des Investmentfondsgesetzes 2011 

Rücknahme und Erlöschen der Konzession Rücknahme und Erlöschen der Konzession 

§ 7. (1) Zusätzlich zu den in § 6 BWG erwähnten Gründen hat die FMA die 
Konzession zurückzunehmen, wenn 

§ 7. (1) Zusätzlich zu den in § 6 BWG erwähnten Gründen hat die FMA die 
Konzession zurückzunehmen, wenn 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. die für die Erteilung der Konzession erforderlichen Voraussetzungen nicht 
mehr vorliegen (§ 148 Abs. 7 dieses Bundesgesetzes in Verbindung mit 
§ 70 Abs. 4 Z 3 BWG); 

 1. die für die Erteilung der Konzession erforderlichen Voraussetzungen nicht 
mehr vorliegen (§ 148 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes in Verbindung mit 
§ 70 Abs. 4 Z 3 BWG); 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

Allgemeine organisatorische Anforderungen Allgemeine organisatorische Anforderungen 

§ 10. (1) … § 10. (1) … 

(2) Die Verwaltungsgesellschaft hat weiters angemessene Systeme und 
Verfahren zum Schutz der Sicherheit, Integrität und Vertraulichkeit von Daten 
einzurichten und laufend anzuwenden und dabei der Art dieser Daten Rechnung zu 
tragen. Die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen (§14 DSG 2000-
Datensicherheitsmaßnahmen) sind einzuhalten. 

(2) Die Verwaltungsgesellschaft hat weiters angemessene Systeme und 
Verfahren zum Schutz der Sicherheit, Integrität und Vertraulichkeit von Daten 
einzurichten und laufend anzuwenden und dabei der Art dieser Daten Rechnung zu 
tragen. Die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen sind einzuhalten. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

Elektronische Aufzeichnungen Elektronische Aufzeichnungen 

§ 12. (1) … § 12. (1) … 

(2) Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der elektronischen Datenverarbeitung 
für ein hohes Maß an Sicherheit und für die Integrität und vertrauliche Behandlung 
der aufgezeichneten Daten zu sorgen. Die datenschutzrechtlich relevanten 
Bestimmungen (§ 14 DSG 2000-Datensicherheitsmaßnahmen) sind einzuhalten. 

(2) Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der elektronischen Datenverarbeitung 
für ein hohes Maß an Sicherheit und für die Integrität und vertrauliche Behandlung 
der aufgezeichneten Daten zu sorgen. Die datenschutzrechtlich relevanten 
Bestimmungen sind einzuhalten. 

Übertragung von Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft an Dritte Übertragung von Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft an Dritte 

§ 28. (1) … § 28. (1) … 

(2) Die Pflichten der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pflichten der 
Depotbank gemäß diesem Bundesgesetz werden durch eine solche Übertragung 
nicht berührt. Die Verwaltungsgesellschaft haftet zwingend für das Verhalten des 
Dritten wie für ihr eigenes Verhalten. Die Verwaltungsgesellschaft darf ihre 
Aufgaben nicht in einem Umfang übertragen, der sie zu einer Briefkastenfirma 
werden lässt; von einem Briefkastenunternehmen ist dann auszugehen, wenn die 
Verwaltungsgesellschaft ihre Geschäftstätigkeit weitgehend auf Dritte überträgt. 
Die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen (§§ 10 ff DSG 2000) sind 
einzuhalten. 

(2) Die Pflichten der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pflichten der 
Depotbank gemäß diesem Bundesgesetz werden durch eine solche Übertragung 
nicht berührt. Die Verwaltungsgesellschaft haftet zwingend für das Verhalten des 
Dritten wie für ihr eigenes Verhalten. Die Verwaltungsgesellschaft darf ihre 
Aufgaben nicht in einem Umfang übertragen, der sie zu einer Briefkastenfirma 
werden lässt; von einem Briefkastenunternehmen ist dann auszugehen, wenn die 
Verwaltungsgesellschaft ihre Geschäftstätigkeit weitgehend auf Dritte überträgt.  

Verwaltungsgesellschaften aus Mitgliedstaaten in Österreich Verwaltungsgesellschaften aus Mitgliedstaaten in Österreich 

§ 36. (1) bis (3) … § 36. (1) bis (3) … 
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(4) Verwaltungsgesellschaften, die Tätigkeiten in Österreich über eine 
Zweigstelle ausüben, haben die §§ 10 bis 35, die Bestimmungen des 4. 
Hauptstückes, die §§ 151 bis 153 dieses Bundesgesetzes sowie den § 41 BWG 
einzuhalten. Verwaltungsgesellschaften, die Tätigkeiten der kollektiven 
Portfolioverwaltung in Österreich über eine Zweigstelle ausüben, haben weiters die 
Bestimmungen des 3. Hauptstückes sowie die in den Fondsbestimmungen und im 
Prospekt des OGAW enthaltenen Verpflichtungen einzuhalten. 
Verwaltungsgesellschaften, die Tätigkeiten der kollektiven Portfolioverwaltung in 
Österreich im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit ausüben, haben die §§ 10 bis 28, 
die Bestimmungen des 3. und 4. Hauptstückes sowie die §§ 151 bis 153 dieses 
Bundesgesetzes sowie den § 41 BWG und die in den Fondsbestimmungen und im 
Prospekt des OGAW enthaltenen Verpflichtungen einzuhalten. 

(4) Verwaltungsgesellschaften, die Tätigkeiten in Österreich über eine 
Zweigstelle ausüben, haben § 10 Abs. 1 bis 4, die §§ 11 bis 35, die Bestimmungen 
des 4. Hauptstückes, § 151 Z 13 bis 19, § 152 und § 153 dieses Bundesgesetzes 
sowie § 41 BWG einzuhalten. Verwaltungsgesellschaften, die Tätigkeiten der 
kollektiven Portfolioverwaltung in Österreich über eine Zweigstelle ausüben, 
haben weiters die Bestimmungen des 3. Hauptstückes sowie die in den 
Fondsbestimmungen und im Prospekt des OGAW enthaltenen Verpflichtungen 
einzuhalten. Verwaltungsgesellschaften, die Tätigkeiten der kollektiven 
Portfolioverwaltung in Österreich im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit ausüben, 
haben die § 10 Abs. 1 bis 4, die §§ 11 bis 28, die Bestimmungen des 3. und 4. 
Hauptstückes, § 151 Z 13 bis 19, § 152 und § 153 dieses Bundesgesetzes sowie 
§ 41 BWG und die in den Fondsbestimmungen und im Prospekt des OGAW 
enthaltenen Verpflichtungen einzuhalten. 

(5) bis (9) … (5) bis (9) … 

Pflichten der Depotbank Pflichten der Depotbank 

§ 42. (1) bis (3) … § 42. (1) bis (3) … 

(4) Die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte dürfen von der 
Depotbank oder einem Dritten, dem die Verwahrfunktion übertragen wurde, nicht 
für eigene Rechnung wiederverwendet werden. Als Wiederverwendung gilt jede 
Transaktion verwahrter Vermögenswerte, darunter Übertragung, Verpfändung, 
Verkauf und Leihe. 

(4) Die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des OGAW dürfen 
von der Depotbank oder einem Dritten, dem die Verwahrfunktion übertragen 
wurde, nicht für eigene Rechnung wiederverwendet werden. Als 
Wiederverwendung gilt jede Transaktion verwahrter Vermögenswerte, darunter 
Übertragung, Verpfändung, Verkauf und Leihe. 

(5) … (5) … 

Fondsbestimmungen Fondsbestimmungen 

§ 53. (1) bis (2) … § 53. (1) bis (2) … 

(3) Die Fondsbestimmungen haben außer den sonst in diesem Bundesgesetz 
vorgeschriebenen Angaben Bestimmungen darüber hinaus zu enthalten: 

(3) Die Fondsbestimmungen haben außer den sonst in diesem Bundesgesetz 
vorgeschriebenen Angaben Bestimmungen darüber hinaus zu enthalten: 

 1. bis 9. …  1. bis 9. … 

 10. welche Vergütung (§ 59) die Depotbank bei Abwicklung des OGAW 
erhält; 

 10. welche Vergütung die Verwaltungsgesellschaft bei Abwicklung des 
OGAW erhält (§§ 59 und 63); 

 11. bis 14. …  11. bis 14. … 

(4) Die Verwaltungsgesellschaft darf die Fondsbestimmungen mit 
Zustimmung ihres Aufsichtsrates und mit Zustimmung der Depotbank ändern; die 
Änderung bedarf der Bewilligung der FMA. Diese Bewilligung ist zu erteilen, 

(4) Die Verwaltungsgesellschaft darf die Fondsbestimmungen mit 
Zustimmung ihres Aufsichtsrates und mit Zustimmung der Depotbank ändern; die 
Änderung bedarf der Bewilligung der FMA. Diese Bewilligung ist zu erteilen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wenn die Änderung der Fondsbestimmungen den berechtigten Interessen der 
Anteilinhaber nicht widerspricht. Die Änderung ist gemäß § 136 Abs. 4 zu 
veröffentlichen. Sie tritt mit dem in der Veröffentlichung angegebenen Tag, 
frühestens jedoch drei Monate nach der Veröffentlichung, in Kraft. Die 
Veröffentlichung kann unterbleiben, wenn die Änderung der Fondsbestimmungen 
sämtlichen Anteilinhabern gemäß § 133 mitgeteilt wird; in diesem Fall gelten die 
Interessen der Anteilinhaber als ausreichend gewahrt und tritt die Änderung mit 
dem in der Mitteilung angegebenen Tag, frühestens jedoch 30 Tage nach Mittei-
lung an die Anteilinhaber in Kraft. 

wenn die Änderung der Fondsbestimmungen den berechtigten Interessen der 
Anteilinhaber nicht widerspricht. Die Änderung ist gemäß § 136 Abs. 4 zu 
veröffentlichen. Sie tritt mit dem in der Veröffentlichung angegebenen Tag, 
frühestens jedoch drei Monate nach der Veröffentlichung, in Kraft. Die 
Veröffentlichung kann unterbleiben, wenn die Änderung der Fondsbestimmungen 
sämtlichen Anteilinhabern gemäß § 133 mitgeteilt wird; in diesem Fall gelten die 
Interessen der Anteilinhaber als ausreichend gewahrt und tritt die Änderung mit 
dem in der Mitteilung angegebenen Tag, frühestens jedoch 30 Tage nach Mittei-
lung an die Anteilinhaber in Kraft. In der Satzung der Verwaltungsgesellschaft 
kann vorgesehen werden, dass bestimmte Änderungen der Fondsbestimmungen 
nicht der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen; in solchen Fällen ist die Ände-
rung dem Aufsichtsrat in der nächstfolgenden Sitzung zur Kenntnis zu bringen. 

Gewinnverwendung und Ausschüttungen Gewinnverwendung und Ausschüttungen 

§ 58. (1) … § 58. (1) … 

(2) Innerhalb von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres ist, sofern 
keine Ausschüttung erfolgt, jedenfalls ein Betrag in der Höhe der auf die 
ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 186 Abs. 2 Z 1 erster Satz entfallenden 
Kapitalertragsteuer zuzüglich des gemäß § 124b Z 186 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 freiwillig geleisteten Betrages auszuzahlen. Zu 
den Einkünften gehören auch Beträge, die neu hinzukommende Anteilinhaber für 
den zum Ausgabetag ausgewiesenen Ertrag aus Zinsen, Dividenden und Substanz 
leisten (Ertragsausgleich auf Zins-, Dividenden- und Substanzerträge). Die 
Auszahlung kann für OGAW oder bestimmte Gattungen von Anteilscheinen eines 
Sondervermögens unterbleiben, wenn durch die den OGAW verwaltende 
Verwaltungsgesellschaft in eindeutiger Form nachgewiesen wird, dass die 
ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge sämtlicher Inhaber der 
ausgegebenen Anteilscheine entweder nicht der inländischen Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer unterliegen oder die Voraussetzungen für eine Befreiung 
gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes 1988 vorliegen. Als solcher Nachweis 
gilt das kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der Depotbank als auch der 
Verwaltungsgesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an andere Personen bekannt ist, 
sowie von Fondsbestimmungen, die den ausschließlichen Vertrieb bestimmter 
Gattungen im Ausland vorsehen. Eine Auszahlung der Kapitalertragsteuer kann 
zudem unterbleiben, wenn bei gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b des 
Einkommensteuergesetzes 1988 beschränkt steuerpflichtigen Anteilinhabern der 

(2) Innerhalb von sieben Monaten nach Ende des Geschäftsjahres ist, sofern 
keine Ausschüttung erfolgt, jedenfalls ein Betrag in der Höhe der auf die 
ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 186 Abs. 2 Z 1 erster Satz entfallenden 
Kapitalertragsteuer zuzüglich des gemäß § 124b Z 186 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 freiwillig geleisteten Betrages auszuzahlen. Zu 
den Einkünften gehören auch Beträge, die neu hinzukommende Anteilinhaber für 
den zum Ausgabetag ausgewiesenen Ertrag aus Zinsen, Dividenden und Substanz 
leisten (Ertragsausgleich auf Zins-, Dividenden- und Substanzerträge). Die 
Auszahlung kann für OGAW oder bestimmte Gattungen von Anteilscheinen eines 
Sondervermögens unterbleiben, wenn durch die den OGAW verwaltende 
Verwaltungsgesellschaft in eindeutiger Form nachgewiesen wird, dass die 
ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge sämtlicher Inhaber der 
ausgegebenen Anteilscheine entweder nicht der inländischen Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer unterliegen oder die Voraussetzungen für eine Befreiung 
gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes 1988 vorliegen. Als solcher Nachweis 
gilt das kumulierte Vorliegen von Erklärungen sowohl der Depotbank als auch der 
Verwaltungsgesellschaft, dass ihnen kein Verkauf an andere Personen bekannt ist, 
sowie von Fondsbestimmungen, die den ausschließlichen Vertrieb bestimmter 
Gattungen im Ausland vorsehen. Eine Auszahlung der Kapitalertragsteuer kann 
zudem unterbleiben, wenn bei gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b des 
Einkommensteuergesetzes 1988 beschränkt steuerpflichtigen Anteilinhabern der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kapitalertragsteuerabzug durch Belastung des Verrechnungskontos des 
Anteilinhabers möglich ist. 

Kapitalertragsteuerabzug durch Belastung des Verrechnungskontos des 
Anteilinhabers möglich ist. 

Verwaltung durch die Depotbank oder eine andere Verwaltungsgesellschaft Vorübergehende Verwaltung durch die Depotbank 

§ 62. (1) Endet das Recht der Verwaltungsgesellschaft, einen OGAW zu 
verwalten, so geht die Verwaltung nach Maßgabe der Fondsbestimmungen auf die 
Depotbank über. 

§ 62. (1) Endet gemäß § 60 Abs. 3 das Recht der Verwaltungsgesellschaft, 
einen OGAW zu verwalten, so geht die Verwaltung auf die Depotbank über. 

(2) Die Depotbank kann im Fall der Kündigung gemäß § 60 Abs. 1 mit 
Bewilligung der FMA die Verwaltung des OGAW binnen sechs Monaten nach 
Beendigung der Verwaltung durch die Verwaltungsgesellschaft einer anderen 
Verwaltungsgesellschaft übertragen. Diese Bewilligung ist zu erteilen, wenn die 
berechtigten Interessen der Anteilinhaber ausreichend gewahrt sind. Die Betrauung 
der anderen Verwaltungsgesellschaft ist von dieser gemäß § 136 Abs. 4 zu 
veröffentlichen. 

(2) Die Depotbank kann mit Bewilligung der FMA die Verwaltung des 
OGAW gemäß Abs. 1 einer anderen Verwaltungsgesellschaft übertragen. Diese 
Bewilligung ist zu erteilen, wenn die berechtigten Interessen der Anteilinhaber 
ausreichend gewahrt sind. Die Betrauung der anderen Verwaltungsgesellschaft ist 
von dieser gemäß § 136 Abs. 4 zu veröffentlichen. 

§ 63. (1) Überträgt die Depotbank nicht gemäß § 62 Abs. 2 die Verwaltung an 
eine andere Verwaltungsgesellschaft, so hat sie den OGAW abzuwickeln. 

(3) Überträgt die Depotbank nicht binnen sechs Monaten nach Beendigung 
der Verwaltung durch die Verwaltungsgesellschaft die Verwaltung an eine andere 
Verwaltungsgesellschaft, so hat sie den OGAW abzuwickeln. § 63 Abs. 1 bis 3 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

Der Beginn der Abwicklung ist gemäß § 136 Abs. 4 zu veröffentlichen und der 
Meldestelle (§ 12 KMG) anzuzeigen. Vom Tage dieser Bekanntmachung an ist die 
Auszahlung von Anteilen unzulässig. 

§ 63. (1) Endet gemäß § 60 Abs. 1 oder 2 das Recht der Verwaltungs-
gesellschaft, einen OGAW zu verwalten, so hat die Verwaltungsgesellschaft den 
OGAW abzuwickeln. Der Beginn der Abwicklung ist gemäß § 136 Abs. 4 zu 
veröffentlichen und der Meldestelle (§ 12 KMG) anzuzeigen. Vom Tage dieser 
Bekanntmachung an ist die Auszahlung von Anteilen unzulässig. 

(2) Wertpapiere sind so rasch, als dies bei Wahrung der Interessen der 
Anteilinhaber möglich ist, in Geld umzusetzen. Die Verteilung des Vermögens auf 
die Anteilinhaber ist erst nach Erfüllung der Verbindlichkeiten des OGAW sowie 
der nach den Fondsbestimmungen zulässigen Zahlungen an die Verwaltungs-
gesellschaft und die Depotbank vorzunehmen. Während der Abwicklung gilt § 49 
für die Depotbank sinngemäß. 

(2) Wertpapiere sind so rasch, als dies bei Wahrung der Interessen der 
Anteilinhaber möglich ist, in Geld umzusetzen. Die Verteilung des Vermögens auf 
die Anteilinhaber ist erst nach Erfüllung der Verbindlichkeiten des OGAW sowie 
der nach den Fondsbestimmungen zulässigen Zahlungen an die Verwaltungs-
gesellschaft und die Depotbank vorzunehmen. Auf Verlangen eines Anteilinhabers 
ist die Auskehrung von illiquide gewordenen Vermögenswerten zulässig, wenn alle 
übrigen Anteilinhaber dieser anteiligen Auskehrung ausdrücklich zustimmen. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

Geldmarktinstrumente Geldmarktinstrumente 

§ 70. (1) bis (4) … § 70. (1) bis (4) … 

(5) Die FMA kann durch Verordnung (5) Die FMA kann durch Verordnung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. …  1. … 

 2. die Kriterien, die zur Beurteilung der Gleichwertigkeit von 
Aufsichtsbestimmungen gemäß Abs. 4 Z 3 heranzuziehen sind, in 
Entsprechung von Art. 6 der Richtlinie 2007/16/EG festlegen; 

 2. die Kriterien, die zur Beurteilung der Gleichwertigkeit von 
Aufsichtsbestimmungen gemäß Abs. 4 Z 3 heranzuziehen sind, in 
Entsprechung von Art. 6 der Richtlinie 2007/16/EG festlegen. 

 3. die Kriterien, betreffend die Definition, Bezeichnung, Veröffentlichungs-
pflichten, Anlegerinformation und Anlagebeschränkungen von Geld-
marktfonds und Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur unter 
Bedachtnahme auf die europäischen Gepflogenheiten in diesem Bereich 
festlegen. 

 

Erleichterungen für Fondszusammenlegungen ohne grenzübergreifenden 
Bezug 

Erleichterungen für Fondszusammenlegungen ohne grenzübergreifenden 
Bezug 

§ 127. (1) … § 127. (1) … 

(2) Die Verwaltungsgesellschaft des übernehmenden bzw. neu zu bildenden 
OGAW kann das aus der Vereinigung entstandene Fondsvermögen ab dem 
Zusammenlegungsstichtag als OGAW aufgrund dieses Bundesgesetzes verwalten, 
sofern der Zusammenlegungsstichtag unter Einhaltung einer mindestens 
dreimonatigen Ankündigungsfrist veröffentlicht wird. In der Veröffentlichung sind 
die von der Zusammenlegung betroffenen OGAW, der Bewilligungsbescheid der 
FMA, Angaben über den Anteilumtausch, Angaben über die den 
zusammengelegten oder den neu gebildeten OGAW verwaltende 
Verwaltungsgesellschaft, ein allfälliger Depotbankwechsel (§ 61) und die ab dem 
Zusammenlegungsstichtag geltenden Fondsbestimmungen (§ 53) anzuführen. 
Bruchteilsanteile sind bar abzugelten. Die Zusammenlegung eines OGAW mit 
einem AIF ist nicht zulässig. 

(2) Die Verwaltungsgesellschaft des übernehmenden bzw. neu zu bildenden 
OGAW kann das aus der Vereinigung entstandene Fondsvermögen ab dem 
Zusammenlegungsstichtag als OGAW aufgrund dieses Bundesgesetzes verwalten, 
sofern der Zusammenlegungsstichtag unter Einhaltung einer mindestens 
dreimonatigen Ankündigungsfrist veröffentlicht wird. In der Veröffentlichung sind 
die von der Zusammenlegung betroffenen OGAW, der Bewilligungsbescheid der 
FMA, Angaben über den Anteilumtausch, Angaben über die den 
zusammengelegten oder den neu gebildeten OGAW verwaltende 
Verwaltungsgesellschaft, ein allfälliger Depotbankwechsel (§ 61) und die ab dem 
Zusammenlegungsstichtag geltenden Fondsbestimmungen (§ 53) anzuführen. 
Bruchteilsanteile können bar abgegolten werden. Die Zusammenlegung eines 
OGAW mit einem AIF ist nicht zulässig. 

(3) … (3) … 

Schutz von Bezeichnungen Schutz von Bezeichnungen 

§ 130. (1) Die Bezeichnungen „Kapitalanlagegesellschaft“, 
„Kapitalanlagefonds“, „Investmentfondsgesellschaft“, „Investmentfonds“, 
„Miteigentumsfonds“, „Wertpapierfonds“, „Aktienfonds“, „Obligationenfonds“, 
„Investmentanteilscheine“, „Investmentzertifikate“, „Pensionsinvestmentfonds“, 
„Spezialfonds“, „Indexfonds“, „Anleihefonds“, „Rentenfonds“, „Dachfonds“, 
„thesaurierende Kapitalanlagefonds“, „Geldmarktfonds“, „Geldmarktfonds mit 
kurzer Laufzeitstruktur“, „OGAW-ETF“, „UCITS ETF“, „ETF“, „Exchange-
Traded Fund“ oder gleichbedeutende Bezeichnungen oder Abkürzungen von 

§ 130. (1) Die Bezeichnungen „Kapitalanlagegesellschaft“, 
„Kapitalanlagefonds“, „Investmentfondsgesellschaft“, „Investmentfonds“, 
„Miteigentumsfonds“, „Wertpapierfonds“, „Aktienfonds“, „Obligationenfonds“, 
„Investmentanteilscheine“, „Investmentzertifikate“, „Pensionsinvestmentfonds“, 
„Spezialfonds“, „Indexfonds“, „Anleihefonds“, „Rentenfonds“, „Dachfonds“, 
„thesaurierende Kapitalanlagefonds“, „OGAW-ETF“, „UCITS ETF“, „ETF“, 
„Exchange-Traded Fund“ oder gleichbedeutende Bezeichnungen oder 
Abkürzungen von solchen Bezeichnungen dürfen nur für Kapitalanlagefonds und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
solchen Bezeichnungen dürfen nur für Kapitalanlagefonds und deren Anteilscheine 
verwendet sowie nur in die Firma von Verwaltungsgesellschaften aufgenommen 
werden. Die Bezeichnung „OGAW“ darf nur für OGAW und deren Anteile 
verwendet werden. Der Zusatz „mündelsicher“ oder gleichbedeutende 
Bezeichnungen oder Abkürzungen dürfen in der Bezeichnung von 
Kapitalanlagefonds und deren Anteilscheinen nur für OGAW gemäß § 46 Abs. 3 
verwendet werden. 

deren Anteilscheine verwendet sowie nur in die Firma von 
Verwaltungsgesellschaften aufgenommen werden. Die Bezeichnung „OGAW“ 
darf nur für OGAW und deren Anteile verwendet werden. Der Zusatz 
„mündelsicher“ oder gleichbedeutende Bezeichnungen oder Abkürzungen dürfen 
in der Bezeichnung von Kapitalanlagefonds und deren Anteilscheinen nur für 
OGAW gemäß § 46 Abs. 3 verwendet werden. 

(2) … (2) … 

OGAW-Prospekt OGAW-Prospekt 

§ 131. (1) bis (5) … § 131. (1) bis (5) … 

(6) Änderungen von Angaben nach Abs. 1 bis 4, die geeignet sind, die 
Beurteilung der Anteile an OGAW zu beeinflussen, müssen als Nachtrag in den 
Prospekt aufgenommen werden und sind unverzüglich zu veröffentlichen. 

(6) Änderungen von Angaben nach Abs. 1 bis 4, die geeignet sind, die 
Beurteilung der Anteile an OGAW zu beeinflussen, müssen klar ersichtlich als 
Nachtrag in den Prospekt aufgenommen werden und sind unverzüglich in 
konsolidierter Form zu veröffentlichen. 

(7) Im Falle eines Angebotes von Anteilscheinen ohne eine vorhergehende 
Veröffentlichung des Prospektes ist § 5 Abs. 1 und 3 bis 6 KMG sinngemäß 
anzuwenden. Im Falle der Veröffentlichung von Änderungen gemäß Abs. 6 findet 
§ 6 Abs. 2 KMG sinngemäß Anwendung. 

(7) Im Falle eines Angebotes von Anteilscheinen ohne eine vorhergehende 
Veröffentlichung des Prospektes ist § 5 Abs. 1 und 3 bis 6 KMG sinngemäß 
anzuwenden. 

(8) … (8) … 

Kosten Kosten 

§ 144. (1) Die Kosten der FMA aus dem Rechnungskreis Wertpapieraufsicht 
(§ 19 Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 FMABG) sind von gemäß § 5 Abs. 1 konzessionierten 
Verwaltungsgesellschaften sowie gemäß von gemäß § 36 Abs. 2 errichteten 
Zweigstellen zu tragen. Die FMA hat zu diesem Zweck einen zusätzlichen 
gemeinsamen Subrechnungskreis für Verwaltungsgesellschaften, 
Kapitalanlagegesellschaften für Immobilien (ImmoInvFG), BV-Kassen (BMSVG) 
und AIFM (AIFMG) zu bilden. 

§ 144. (1) Die Kosten der FMA aus dem Rechnungskreis Wertpapieraufsicht 
(§ 19 Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 FMABG) sind von den gemäß § 5 Abs. 1 
konzessionierten Verwaltungsgesellschaften sowie den Verwaltungsgesellschaften 
gemäß § 36 Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich über eine Zweigstelle ausüben, 
zu tragen. Die FMA hat zu diesem Zweck einen zusätzlichen gemeinsamen 
Subrechnungskreis für Verwaltungsgesellschaften, Kapitalanlagegesellschaften 
für Immobilien (ImmoInvFG), BV-Kassen (BMSVG) und AIFM (AIFMG) zu 
bilden. 

(2) … (2) … 

Datenschutz Datenschutz 

§ 145. (1) Die FMA und die Oesterreichische Nationalbank sind zur 
konventionellen und automatisierten Ermittlung und Verarbeitung von Daten im 

§ 145. (1) Die FMA und die Oesterreichische Nationalbank sind zur 
konventionellen und automatisierten Ermittlung und Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 ermächtigt, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sinne des DSG 2000 ermächtigt, soweit dies in ihrem Aufgabenbereich nach 
diesem Bundesgesetz liegt; dieser umfasst: 

soweit dies in ihrem Aufgabenbereich nach diesem Bundesgesetz liegt; dieser 
umfasst: 

 1. bis 15. …  1. bis 15. … 

(2) … (2) … 

(3) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 1 durch die FMA ist innerhalb 
desselben Rahmens, zu denselben Zwecken und mit denselben Beschränkungen 
wie an zuständige Behörden von Mitgliedstaaten gemäß Abs. 2 auch an Behörden 
von Drittländern, die den Aufgaben der FMA oder der Oesterreichischen 
Nationalbank entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben, nur zulässig, soweit 
die übermittelten Daten bei diesen Behörden einem dem Berufsgeheimnis in 
Art. 102 der Richtlinie 2009/65/EG entsprechenden Berufsgeheimnis unterliegen 
und die Übermittlung im Einklang mit Kapitel IV der Richtlinie 95/46/EG zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Datenverkehr, ABl. Nr. L 281 vom 23.11.1995, S. 31, steht. 

(3) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 1 durch die FMA ist innerhalb 
desselben Rahmens, zu denselben Zwecken und mit denselben Beschränkungen 
wie an zuständige Behörden von Mitgliedstaaten gemäß Abs. 2 auch an Behörden 
von Drittländern, die den Aufgaben der FMA oder der Oesterreichischen 
Nationalbank entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben, nur zulässig, soweit 
die übermittelten Daten bei diesen Behörden einem dem Berufsgeheimnis in 
Art. 102 der Richtlinie 2009/65/EG entsprechenden Berufsgeheimnis unterliegen 
und die Übermittlung im Einklang mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 
steht. 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 

Anzeigepflichten an die FMA Anzeigepflichten an die FMA 

§ 151. Die Verwaltungsgesellschaft hat der FMA unverzüglich jede für die 
Konzessionserteilung maßgebliche Änderung schriftlich mitzuteilen – wobei im 
Fall einer Beschlussfassung das Eintreten der Wirksamkeit des 
Beschlussgegenstandes nicht abzuwarten ist – und zwar: 

§ 151. Die Verwaltungsgesellschaft hat der FMA unverzüglich jede für die 
Konzessionserteilung maßgebliche Änderung schriftlich mitzuteilen – wobei im 
Fall einer Beschlussfassung das Eintreten der Wirksamkeit des 
Beschlussgegenstandes nicht abzuwarten ist – und zwar: 

 1. bis 15. …  1. bis 15. … 

 16. den Beginn der Abwicklung gemäß § 63 Abs. 1;   

 17. bis 19. …  17. bis 19. … 

Anwendbare Bestimmungen Anwendbare Bestimmungen 

§ 164. (1) … § 164. (1) … 

(2) Die Bestimmungen über die Depotbank gemäß §§ 39 bis 45 finden mit der 
Maßgabe Anwendung, dass die FMA die Auswahl der Depotbank für Spezialfonds 
auf Antrag der Verwaltungsgesellschaft allgemein bewilligen kann. 

(2) Die Bestimmungen über die Depotbank gemäß §§ 39 bis 45 finden mit der 
Maßgabe Anwendung, dass die FMA die Auswahl der Depotbank für Spezialfonds 
auf Antrag der Verwaltungsgesellschaft allgemein bewilligen kann. Soweit alle 
Anteilinhaber ausdrücklich zustimmen, ist § 42 Abs. 4 nicht anzuwenden. 

(3) Die Bestimmungen der (3) Die Bestimmungen der 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

43 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  44 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 6. §§ 58 bis 60 sowie 61 und 62 finden mit der Maßgabe Anwendung, dass 
die Übertragung der Verwaltung auf eine andere Verwaltungsgesellschaft 
nicht der Bewilligung der FMA, sondern der unverzüglichen Anzeige an 
die FMA bedarf; 

 6. §§ 58 bis 60 sowie 61 und 62 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
Übertragung der Verwaltung auf eine andere Verwaltungsgesellschaft 
sowie der Wechsel der Depotbank nicht der Bewilligung der FMA, 
sondern der unverzüglichen Anzeige an die FMA bedürfen; 

 7. bis 8. …  7. bis 8. … 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 

(6) Die Bestimmungen der §§ 114 bis 127 sind mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass grenzüberschreitende Verschmelzungen nicht zulässig sind und die 
Verschmelzung eines Spezialfonds mit einem anderen Kapitalanlagefonds, der 
kein Spezialfonds ist, nicht zulässig ist. Weiters entfällt für Spezialfonds das 
Erfordernis der Bewilligung durch die FMA; stattdessen sind die Anteilinhaber 
nachweislich zu informieren. Die Information der Anteilinhaber ist für die 
Wirksamkeit der Verschmelzung erforderlich. 

(6) Die Bestimmungen der §§ 114 bis 127 sind mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass grenzüberschreitende Verschmelzungen nicht zulässig sind und die 
Verschmelzung eines Spezialfonds mit einem anderen Kapitalanlagefonds, der 
kein Spezialfonds ist, nicht zulässig ist. Weiters entfällt für Spezialfonds das 
Erfordernis der Bewilligung durch die FMA; stattdessen ist die Verschmelzung der 
FMA anzuzeigen und sind die Anteilinhaber nachweislich zu informieren. Die 
Information der Anteilinhaber ist für die Wirksamkeit der Verschmelzung 
erforderlich. 

(7) bis (8) … (7) bis (8) … 

Anzeigepflicht  

§ 165. Die Verwaltungsgesellschaft hat der FMA und der Oesterreichischen 
Nationalbank unverzüglich jeweils nach dem 30. Juni und 31. Dezember in der 
Form einer Sammelaufstellung die im abgelaufenen Halbjahr aufgelegten und 
geschlossenen Spezialfonds (§ 163) anzuzeigen. In der Aufstellung sind außer der 
Bezeichnung der Sondervermögen, der Fondstyp, die Zahl der Anleger, die 
Depotbank sowie das Geschäftsjahr anzugeben. Tritt bei einem bereits angezeigten 
Sondervermögen eine Änderung dieser Angaben ein, so ist dies der FMA und der 
Oesterreichischen Nationalbank innerhalb von zwei Monaten nach 
Wirksamwerden der Änderung anzuzeigen. Auflagen und Verschmelzungen von 
Spezialfonds sind überdies der FMA unverzüglich anzuzeigen. Die FMA kann nach 
Anhörung der Oesterreichischen Nationalbank durch Verordnung vorschreiben, 
dass die Anzeigen gemäß dem ersten und dritten Satz ausschließlich in 
elektronischer Form zu erfolgen sowie bestimmten Gliederungen, technischen 
Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten zu entsprechen haben. Die 
FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass die jederzeitige 
elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA und die Oesterreichische 
Nationalbank gewährleistet bleibt und Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt 
werden. Die FMA hat geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Meldepflichtigen oder gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen 
während eines angemessenen Zeitraums im System über die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der von ihnen oder ihren Einbringungsverantwortlichen erstatteten 
Meldedaten vergewissern können. 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Anderes Sondervermögen Anderes Sondervermögen 

§ 166. (1) „Anderes Sondervermögen“ im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein 
Sondervermögen, das in gleiche, in Wertpapieren verkörperte Anteile zerfällt, im 
Miteigentum der Anteilinhaber steht und nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes gebildet wird und das neben den Veranlagungsgegenständen des 
§ 67 Abs. 1 nach den Fondsbestimmungen bis zu 100 vH des Fondsvermögens 
erwerben darf: 

§ 166. (1) „Anderes Sondervermögen“ im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein 
Sondervermögen, das in gleiche, in Wertpapieren verkörperte Anteile zerfällt, im 
Miteigentum der Anteilinhaber steht und nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes gebildet wird und das neben den Veranlagungsgegenständen des 
§ 67 Abs. 1 nach den Fondsbestimmungen bis zu 100 vH des Fondsvermögens 
erwerben darf: 

 1. Anteile an ein und demselben OGAW oder OGA gemäß § 71 in 
Verbindung mit § 77 Abs. 1, unabhängig davon, ob der OGAW nach 
seinen Fondsbestimmungen oder seiner Satzung insgesamt höchstens 
10 vH des Fondsvermögens in Anteilen anderer OGAW anlegen darf, 
jeweils bis zu 50 vH des Fondsvermögens; 

 1. Anteile an ein und demselben OGAW oder OGA gemäß § 71, unabhängig 
davon, ob der OGAW nach seinen Fondsbestimmungen oder seiner 
Satzung insgesamt höchstens 10 vH des Fondsvermögens in Anteilen 
anderer OGAW anlegen darf, jeweils bis zu 50 vH des Fondsvermögens; 

 2. …  2. … 

 3. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen, die nach dem Gesetz, 
der Satzung oder der tatsächlichen Übung nach den Grundsätzen der 
Risikostreuung veranlagt sind und die nicht den Anforderungen des § 71 
in Verbindung mit § 77 Abs. 1 entsprechen, jeweils bis zu 10 vH des 
Fondsvermögens; solche Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 
auch in Anlagen investieren, die nur beschränkt marktgängig sind, hohen 
Kursschwankungen unterliegen, begrenzte Risikostreuung aufweisen oder 
deren Bewertung erschwert ist, wobei eine Nachzahlungspflicht für den 
Anleger nicht vorgesehen sein darf; 

 3. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen, die nach dem Gesetz, 
der Satzung oder der tatsächlichen Übung nach den Grundsätzen der 
Risikostreuung veranlagt sind und die nicht den Anforderungen des § 71 
entsprechen, jeweils bis zu 10 vH des Fondsvermögens; solche 
Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen auch in Anlagen investieren, 
die nur beschränkt marktgängig sind, hohen Kursschwankungen 
unterliegen, begrenzte Risikostreuung aufweisen oder deren Bewertung 
erschwert ist, wobei eine Nachzahlungspflicht für den Anleger nicht 
vorgesehen sein darf; 

 4. bis 6. …  4. bis 6. … 

(2) … (2) … 

Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen 

§ 186. (1) Die ausgeschütteten Erträge aus Einkünften im Sinne des § 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 abzüglich der damit in Zusammenhang stehenden 
Aufwendungen eines 

§ 186. (1) Die ausgeschütteten Erträge aus Einkünften im Sinne des § 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 abzüglich der damit in Zusammenhang stehenden 
Aufwendungen eines 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. Kapitalanlagefonds oder eines  1. Kapitalanlagefonds, einschließlich eines Gebildes, das eine Bewilligung 
gemäß § 50 benötigt, oder 

 2. AIF im Sinne des AIFMG, dessen Herkunftsmitgliedstaat Österreich ist, 
ausgenommen AIF in Immobilien im Sinne des AIFMG, 

 2. AIF im Sinne des AIFMG, dessen Herkunftsmitgliedstaat Österreich ist, 
ausgenommen AIF in Immobilien im Sinne des AIFMG, 

sind beim Anteilinhaber steuerpflichtige Einnahmen. Ergibt sich aus den 
Einkünften im Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988 nach Abzug der 
damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen ein Verlust, ist dieser mit 
Einkünften im Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988 in den 
Folgejahren zu verrechnen, wobei die Verrechnung vorrangig mit Einkünften des 
Fonds im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 zu 
erfolgen hat. Werden anteilige Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß 
§ 27 Abs. 2 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 in der Rechnungslegung des 
Fonds abgegrenzt, gelten diese bereits als Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. 

sind beim Anteilinhaber steuerpflichtige Einnahmen. Ergibt sich aus den 
Einkünften im Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988 nach Abzug der 
damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen ein Verlust, ist dieser mit 
Einkünften im Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988 in den 
Folgejahren zu verrechnen, wobei die Verrechnung vorrangig mit Einkünften des 
Fonds im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 zu 
erfolgen hat. Werden anteilige Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß 
§ 27 Abs. 2 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 in der Rechnungslegung des 
Fonds abgegrenzt, gelten diese bereits als Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. 

(2) … (2) … 

(3) Die realisierte Wertsteigerung bei Veräußerung des Anteilscheines oder 
des Anteils an einem AIF unterliegt der Besteuerung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. Ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen, 
steuerfreie Ausschüttungen im Sinne des Abs. 2 Z 1 letzter Satz und 
Ausschüttungen, die keine Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes 1988 
sind, vermindern beim Anteilinhaber die Anschaffungskosten (§ 27a Abs. 3 Z 2 
des Einkommensteuergesetzes 1988) des Anteilscheines oder des Anteils an einem 
AIF. Bei einer Abspaltung im Sinne des § 65 sind die steuerlich maßgebenden 
Anschaffungskosten der Anteile am abspaltenden Kapitalanlagefonds in dem 
Ausmaß zu vermindern und im gleichen Ausmaß als Anschaffungskosten der 
Anteile des abgespaltenen Kapitalanlagefonds anzusetzen, in dem sich die Werte, 
die in einer Anteilswertberechnung im Sinne des § 57 Abs. 1 eingehen, durch die 
Abspaltung verschieben. Die Gewährung neuer Anteile aufgrund einer Abspaltung 
gilt nicht als Tausch. Die Auszahlung des Anteilscheines gemäß § 55 Abs. 2 und 
die Abwicklung gemäß § 63 gelten als Veräußerung. 

(3) Die realisierte Wertsteigerung bei Veräußerung des Anteilscheines oder 
des Anteils an einem AIF unterliegt unabhängig von der Art der laufend erzielten 
Einkünfte der Besteuerung gemäß § 27 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988. 
Ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen, steuerfreie Ausschüttungen (insbesondere 
jene gemäß Abs. 2 Z 1 lit. a letzter Satz) und Ausschüttungen, die keine Einkünfte 
im Sinne des Einkommensteuergesetzes 1988 sind, vermindern beim Anteilinhaber 
die Anschaffungskosten (§ 27a Abs. 3 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988) 
des Anteilscheines oder des Anteils an einem AIF. Bei einer Abspaltung im Sinne 
des § 65 sind die steuerlich maßgebenden Anschaffungskosten der Anteile am 
abspaltenden Kapitalanlagefonds in dem Ausmaß zu vermindern und im gleichen 
Ausmaß als Anschaffungskosten der Anteile des abgespaltenen 
Kapitalanlagefonds anzusetzen, in dem sich die Werte, die in einer 
Anteilswertberechnung im Sinne des § 57 Abs. 1 eingehen, durch die Abspaltung 
verschieben. Die Gewährung neuer Anteile aufgrund einer Abspaltung gilt nicht 
als Tausch. Die Auszahlung des Anteilscheines gemäß § 55 Abs. 2 und die 
Abwicklung gemäß § 63 gelten als Veräußerung. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 
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Anwendung auf ausländische Kapitalanlagefonds Anwendung auf ausländische Kapitalanlagefonds 

§ 188. (1) Die Bestimmungen des § 186 sind auch auf ausländische 
Kapitalanlagefonds anzuwenden. Als solche gelten: 

§ 188. (1) Die Bestimmungen des § 186 sind auch auf ausländische 
Kapitalanlagefonds anzuwenden. Als solche gelten: 

 1. OGAW, deren Herkunftsmitgliedstaat nicht Österreich ist;  1. OGAW, deren Herkunftsmitgliedstaat nicht Österreich ist, einschließlich 
Gebilde, die eine Bewilligung gemäß Art. 5 OGAW-RL benötigen; 

 2. bis 3. …  2. bis 3. … 

(2) … (2) … 

Verwaltungsstrafen Verwaltungsstrafen 

§ 190. (1) Wer § 190. (1) Wer 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

 6. ohne hiezu berechtigt zu sein, die Bezeichnungen „Kapitalanlage-
gesellschaft“, „Kapitalanlagefonds“, „Investmentfondsgesellschaft“, 
„Investmentfonds“, „Miteigentumsfonds“, „Wertpapierfonds“, „Aktien-
fonds“, „Obligationenfonds“, „Investmentanteilscheine“, „Investment-
zertifikate“, „Pensionsinvestmentfonds“, „Spezialfonds“, „Indexfonds“, 
„Anleihefonds“, „Rentenfonds“, „Dachfonds“, „thesaurierende Kapital-
anlagefonds“, „Geldmarktfonds“, „Geldmarktfonds mit kurzer 
Laufzeitstruktur“, „OGAW-ETF“, „UCITS-ETF“, „ETF“, „Exchange-
Traded-Fund“, den Zusatz „mündelsicher“ oder gleichbedeutende 
Bezeichnungen oder Abkürzungen von solchen Bezeichnungen entgegen 
§ 130 führt, 

 6. ohne hiezu berechtigt zu sein, die Bezeichnungen „Kapitalanlage-
gesellschaft“, „Kapitalanlagefonds“, „Investmentfondsgesellschaft“, 
„Investmentfonds“, „Miteigentumsfonds“, „Wertpapierfonds“, „Aktien-
fonds“, „Obligationenfonds“, „Investmentanteilscheine“, „Investment-
zertifikate“, „Pensionsinvestmentfonds“, „Spezialfonds“, „Indexfonds“, 
„Anleihefonds“, „Rentenfonds“, „Dachfonds“, „thesaurierende Kapital-
anlagefonds“, „OGAW-ETF“, „UCITS-ETF“, „ETF“, „Exchange-
Traded-Fund“, den Zusatz „mündelsicher“ oder gleichbedeutende 
Bezeichnungen oder Abkürzungen von solchen Bezeichnungen entgegen 
§ 130 führt, 

  7. ohne hiezu berechtigt zu sein, eine Bezeichnung gemäß Art. 6 der 
Verordnung (EU) 2017/1131 führt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Kapitalanlagegesellschaft oder 
einer Verwaltungsgesellschaft, 

(2) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) einer Kapitalanlagegesellschaft oder 
einer Verwaltungsgesellschaft, 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 

 8. die Bestimmungen der § 163 Abs. 2, § 164 Abs. 1 oder 3 Z 1 bis 8, Abs. 4 
bis 6 oder § 165 verletzt; 

 8. die Bestimmungen der § 164 Abs. 1, Abs. 3 Z 1 bis 8 oder Abs. 4 bis 6 
verletzt; 

 9. bis 15. …  9. bis 15. … 

  16. gegen 
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  a) eine der Anforderungen bezüglich der Zusammensetzung der 
Vermögenswerte gemäß Art. 9 bis 16 der Verordnung (EU) 2017/1131, 

  b) eine der Anforderungen bezüglich des Portfolios gemäß Art. 17, 18, 24 
oder 25 der Verordnung (EU) 2017/1131, 

  c) eine der Anforderungen bezüglich der internen Bewertung der 
Kreditqualität gemäß Art. 19 oder 20 der Verordnung (EU) 2017/1131, 

  d) eine der Anforderungen bezüglich der Geschäftsführung, 
Dokumentation oder Transparenz gemäß Art. 21, 23, 26, 27, 28 oder 
36 der Verordnung (EU) 2017/1131, 

  e) eine der Anforderungen bezüglich der Bewertung gemäß Art. 29, 30, 
31, 32, 33 oder 34 der Verordnung (EU) 2017/1131, 

  f) eine der Anforderungen bezüglich der Meldepflichten gemäß Art. 37 
der Verordnung (EU) 2017/1131 

 oder gegen die daran anknüpfenden Verpflichtungen gemäß der aufgrund 
der Verordnung (EU) 2017/1131 erlassenen delegierten Rechtsakte 
verstößt; 

  17. die Zulassung von Geldmarktfonds gemäß Art. 4 der Verordnung (EU) 
2017/1131 aufgrund falscher Angaben oder durch andere irreguläre 
Mittel erhalten hat, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der FMA mit einer 
Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

(2a) bis (7) … (2a) bis (7) … 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 196. (1) … § 196. (1) … 

(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, jeweils in 
der folgenden Fassung anzuwenden: 

(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, jeweils in 
der folgenden Fassung anzuwenden: 

 1. bis 11. …  1. bis 11. … 

 13. Richtlinie 95/46 vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr, ABl. Nr. L 281 vom 23.11. 1995, S. 31, in der Fassung der 
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 vom 29. September 2003 (ABl. Nr. L 284 
vom 31.10.2003, S. 1); 

 13. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1; 
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 14. bis 19. …  14. bis 19. … 

 20. Delegierte Verordnung (EU) 2016/438 zur Ergänzung der Richtlinie 
2009/65/EG in Bezug auf die Pflichten der Verwahrstellen, ABl. Nr. L 78 
vom 24.3.2016 S. 11. 

 20. Delegierte Verordnung (EU) 2016/438 zur Ergänzung der Richtlinie 
2009/65/EG in Bezug auf die Pflichten der Verwahrstellen, ABl. Nr. L 78 
vom 24.3.2016 S. 11; 

  21. Verordnung (EU) 2017/1131 vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds 
ABl. Nr. L 169 vom 30.06.2017 S. 8. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

§ 200. (1) bis (24) … § 200. (1) bis (24) … 

 (25) Der Eintrag zu § 62 im Inhaltsverzeichnis, § 7 Abs. 1 Z 1, § 36 Abs. 4, 
§ 42 Abs. 4, § 53 Abs. 3 Z 10 und Abs. 4, § 58 Abs. 2, § 62 samt Überschrift, § 63 
Abs. 1 und 2, § 70 Abs. 5 Z 2, § 127 Abs. 2, § 130 Abs. 1, § 131 Abs. 6, § 131 
Abs. 7, § 164 Abs. 2, Abs. 3 Z 6 und Abs. 6, § 166 Abs. 1 Z 1 und 3, § 186 Abs. 1 
Z 1 und 2 und Abs. 3, § 188 Abs. 1 Z 1, § 190 Abs. 1 Z 6 und 7, Abs. 2 Z 8 und Z 15 
bis 17 und § 196 Abs. 2 Z 20 und 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2018 treten mit 21. Juli 2018 in Kraft. Der Eintrag zu § 165 im 
Inhaltsverzeichnis, § 70 Abs. 5 Z 3, § 151 Z 16, § 165 samt Überschrift sowie die 
Geldmarktfondsverordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde, BGBl. II 
Nr. 262/2011, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 7/2015, treten 
mit Ablauf des 20. Juli 2018 außer Kraft. 

Artikel 17 

Änderung des Nationalbankgesetzes 1984 

§ 7. (1) bis (3) … § 7. (1) bis (3) … 

(4) Die Oesterreichische Nationalbank ist im Sinne des § 5 Abs. 1 und 2 des 
Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, hinsichtlich der 
Zulässigkeit der Übermittlung von Daten einem Auftraggeber des öffentlichen 
Bereichs gleichzustellen. 

(4) Die Oesterreichische Nationalbank ist hinsichtlich der Zulässigkeit der 
Übermittlung von Daten einem Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs gemäß 
§ 26 Abs. 1 des Datenschutzgesetzes – DSG, BGBl. I Nr. 165/1999, gleichzustellen. 

 (5) Die Oesterreichische Nationalbank ist zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 ermächtigt, 
soweit dies für die Wahrnehmung ihrer gesetzlich, staatsvertraglich oder 
unionsrechtlich zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist. 
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Artikel 18 

Änderung des Rechnungslegungs-Kontrollgesetzes 

Datenschutz und Internationale Zusammenarbeit Datenschutz und Internationale Zusammenarbeit 

§ 7. (1) Der FMA obliegt die Zusammenarbeit mit den Stellen im Ausland, 
die zuständig sind für die Untersuchung möglicher Verstöße gegen 
Rechnungslegungsvorschriften von Unternehmen, deren Wertpapiere an einem 
geregelten Markt oder an einer anerkannten Wertpapierbörse eines Drittlandes 
zugelassen sind. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit kann ein gegenseitiger 
Informations- und Datenaustausch erfolgen, soweit er sich auf das für die 
Zusammenarbeit notwendige Maß beschränkt und dadurch weder das 
Bankgeheimnis (§ 38 BWG) noch die abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht 
(§ 48a BAO) verletzt werden. Die Erteilung von Auskünften an eine Behörde in 
einem Drittland ist im Übrigen nur dann gestattet, wenn es in diesem Land ein den 
europäischen Datenschutzvorschriften entsprechendes Datenschutzniveau gibt. 

§ 7. (1) Der FMA obliegt die Zusammenarbeit mit den Stellen im Ausland, 
die zuständig sind für die Untersuchung möglicher Verstöße gegen 
Rechnungslegungsvorschriften von Unternehmen, deren Wertpapiere an einem 
geregelten Markt oder an einer anerkannten Wertpapierbörse eines Drittlandes 
zugelassen sind. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit kann ein gegenseitiger 
Informations- und Datenaustausch erfolgen, soweit er sich auf das für die 
Zusammenarbeit notwendige Maß beschränkt und dadurch weder das 
Bankgeheimnis (§ 38 BWG) noch die abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht 
(§ 48a BAO) verletzt werden. Die Erteilung von Auskünften an eine Behörde in 
einem Drittland ist im Übrigen nur dann gestattet, wenn die Voraussetzungen 
gemäß Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1 erfüllt sind. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

Artikel 19 

Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

1. bis 4. Teil … 1. bis 4. Teil … 

5. Teil 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismus und Einheitlicher 

Abwicklungsfonds 

5. Teil 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismus und Einheitlicher 

Abwicklungsfonds 
§ 123. bis § 130. … § 123. bis § 130. … 
§ 131. Rang der Einlagen in der Insolvenzrangfolge § 131. Rang in der Insolvenzrangfolge 
§ 132. … § 132. … 
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6. bis 9. Teil … 6. bis 9. Teil … 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: § 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 1. bis 49. …  1. bis 49. … 

  49a. Schuldtitel gemäß § 131: Anleihen und andere Formen übertragbarer 
Schuldtitel und Instrumente, mit denen eine Schuld begründet oder 
anerkannt wird; 

 50. bis 115. …  50. bis 115. … 

Allgemeine Befugnisse Allgemeine Befugnisse 

§ 58. (1) bis (2) … § 58. (1) bis (2) … 

(3) Bei der Anwendung der Abwicklungsbefugnisse gemäß Abs. 1 ist die 
Abwicklungsbehörde weiters dazu befugt 

(3) Bei der Anwendung der Abwicklungsbefugnisse gemäß Abs. 1 ist die 
Abwicklungsbehörde weiters dazu befugt 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 

 3. einem Börseunternehmen gemäß § 3 des Börsegesetzes 2018 – 
BörseG 2018, BGBl. Nr. 107/2017 anzuordnen, die Zulassung zum 
Handel an einem geregelten Markt oder die amtliche Notierung von 
Finanzinstrumenten aufzuheben oder auszusetzen; 

 3. einem Börseunternehmen gemäß § 3 des Börsegesetzes 2018 – 
BörseG 2018, BGBl. I Nr. 107/2017 anzuordnen, die Zulassung zum 
Handel an einem geregelten Markt oder die amtliche Notierung von 
Finanzinstrumenten aufzuheben oder auszusetzen; 

 4. bis 6. …  4. bis 6. … 

Die Anwendung dieser Befugnisse durch die Abwicklungsbehörde ist nur zulässig, 
wenn dies zur Wirksamkeit einer Abwicklungsmaßnahme oder zur Erreichung 
eines oder mehrerer Abwicklungsziele beiträgt. 

Die Anwendung dieser Befugnisse durch die Abwicklungsbehörde ist nur zulässig, 
wenn dies zur Wirksamkeit einer Abwicklungsmaßnahme oder zur Erreichung 
eines oder mehrerer Abwicklungsziele beiträgt. 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 

Abfolge der Herabschreibung und Umwandlung (Verlusttragungskaskade) Abfolge der Herabschreibung und Umwandlung (Verlusttragungskaskade) 

§ 90. (1) Bei der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung hat 
die Abwicklungsbehörde folgende Anforderungen einzuhalten: 

§ 90. (1) Bei der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung hat 
die Abwicklungsbehörde folgende Anforderungen einzuhalten: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. wenn die Wertminderung von Anteilen oder anderen Eigentumstiteln, 
relevanten Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten gemäß Z 1 bis 4 insgesamt die Summe der Beträge 
gemäß § 89 Abs. 3 Z 2 und 3 unterschreitet, ist der Nennwert der restlichen 
gemäß § 86 berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten oder der bei 
diesen noch ausstehenden Restbetrag entsprechend der Rangfolge der 

 5. wenn die Wertminderung von Anteilen oder anderen Eigentumstiteln, 
relevanten Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten gemäß Z 1 bis 4 insgesamt die Summe der Beträge 
gemäß § 89 Abs. 3 Z 2 und 3 unterschreitet, ist der Nennwert der restlichen 
gemäß § 86 berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten oder der bei 
diesen noch ausstehenden Restbetrag entsprechend der Rangfolge der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Forderungen im Rahmen eines Konkursverfahrens, einschließlich der 
Rangfolge der Einlagen gemäß § 131, im erforderlichen Umfang 
herabzusetzen, sodass sich zusammen mit der Herabschreibung gemäß Z 1 
bis 4 die Summe der gemäß § 89 Abs. 3 Z 2 und 3 genannten Beträge 
ergibt. 

Forderungen im Rahmen eines Konkursverfahrens, einschließlich der 
Rangfolge gemäß § 131, im erforderlichen Umfang herabzusetzen, sodass 
sich zusammen mit der Herabschreibung gemäß Z 1 bis 4 die Summe der 
gemäß § 89 Abs. 3 Z 2 und 3 genannten Beträge ergibt. 

(2) … (2) … 

Zulässiger Informationsaustausch Zulässiger Informationsaustausch 

§ 121. (1) … § 121. (1) … 

(2) Abweichend von § 120 können die in § 120 Abs. 1 Z 1 bis 12 genannten 
Personen vertrauliche Informationen gegenüber anderen Personen und Stellen 
offenlegen, wenn 

(2) Abweichend von § 120 können die in § 120 Abs. 1 Z 1 bis 12 genannten 
Personen vertrauliche Informationen gegenüber anderen Personen und Stellen 
offenlegen, wenn 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

Eine Offenlegung gemäß diesem Absatz darf nur dann erfolgen, wenn zuvor eine 
Bewertung der möglichen Folgen einer Offenlegung der vertraulichen Daten für 
öffentliche Interessen der Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik, für 
Geschäftsinteressen natürlicher und juristischer Personen, für die Zwecke von 
Inspektionstätigkeiten, für Untersuchungstätigkeiten und für Prüfungstätigkeiten 
durch die in § 120 Abs. 1 Z 1 bis 12 genannten Personen stattgefunden hat. Das 
Verfahren zur Überprüfung der Folgen einer solchen Offenlegung hat eine 
besondere Bewertung der Folgen einer Offenlegung der Inhalte und Einzelheiten 
von Sanierungs- und Abwicklungsplänen gemäß den §§ 8, 9, 15, 16 und 19 bis 23 
sowie der Ergebnisse aller nach den §§ 12 bis 14, 17, 18 und 27 durchgeführten 
Bewertungen zu umfassen. Um die Einhaltung der Geheimhaltungspflichten 
gemäß § 120 und nach diesem Absatz sicherzustellen, haben die in § 120 Abs. 1 
Z 1 bis 4, 8, 9, 11 und 12 genannten Personen und Stellen interne Vorschriften zu 
erlassen, die die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften konkretisieren. 

Eine Offenlegung gemäß diesem Absatz darf nur dann erfolgen, wenn zuvor eine 
Bewertung der möglichen Folgen einer Offenlegung der vertraulichen 
Informationen für öffentliche Interessen der Finanz-, Währungs- oder 
Wirtschaftspolitik, für Geschäftsinteressen natürlicher und juristischer Personen, 
für die Zwecke von Inspektionstätigkeiten, für Untersuchungstätigkeiten und für 
Prüfungstätigkeiten durch die in § 120 Abs. 1 Z 1 bis 12 genannten Personen 
stattgefunden hat. Das Verfahren zur Überprüfung der Folgen einer solchen 
Offenlegung hat eine besondere Bewertung der Folgen einer Offenlegung der 
Inhalte und Einzelheiten von Sanierungs- und Abwicklungsplänen gemäß den §§ 8, 
9, 15, 16 und 19 bis 23 sowie der Ergebnisse aller nach den §§ 12 bis 14, 17, 18 
und 27 durchgeführten Bewertungen zu umfassen. Um die Einhaltung der 
Geheimhaltungspflichten gemäß § 120 und nach diesem Absatz sicherzustellen, 
haben die in § 120 Abs. 1 Z 1 bis 4, 8, 9, 11 und 12 genannten Personen und Stellen 
interne Vorschriften zu erlassen, die die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften 
konkretisieren. 

Austausch von vertraulichen Informationen mit Drittlandsbehörden Austausch von vertraulichen Informationen mit Drittlandsbehörden 

§ 122. (1) bis (2) … § 122. (1) bis (2) … 

(3) Soweit die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 erfüllt sind, umfasst 
die Befugnis zum Informationsaustausch auch die Behandlung und Übertragung 
von personenbezogenen Daten an Drittlandsbehörden. 

(3) Soweit die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 sowie gemäß 
Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 
vom 04.05.2016 S. 1 erfüllt sind, umfasst die Befugnis zum Informationsaustausch 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
auch die Verarbeitung und Übermittlung von personenbezogenen Daten an 
Drittlandsbehörden. 

Rang der Einlagen in der Insolvenzrangfolge Rang in der Insolvenzrangfolge 

§ 131. (1) Folgende Forderungen haben im Konkursverfahren denselben 
Rang, der höher ist als der Rang von Forderungen von nicht abgesicherten und 
nicht bevorzugten Gläubigern: 

§ 131. (1) Folgende Forderungen haben im Konkursverfahren denselben 
Rang, der höher ist als der Rang von Forderungen von nicht abgesicherten 
Gläubigern: 

 1. der Teil erstattungsfähiger Einlagen von natürlichen Personen, 
Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen, der die 
gedeckten Einlagen gemäß § 7 Abs. 1 Z 5 ESAEG überschreitet; 

 1. der Teil erstattungsfähiger Einlagen von natürlichen Personen, 
Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen, der die 
gesicherten Einlagen überschreitet; 

 2. Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen, 
Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen gelten 
würden, wenn sie nicht auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der 
Union zurückgehen würden, die sich außerhalb der Union befinden. 

 2. Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen, 
Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen gelten 
würden, wenn sie nicht auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der 
Union zurückgehen würden, die sich außerhalb der Union befinden. 

(2) Folgende Forderungen haben im Konkursverfahren denselben Rang, der 
höher als der Rang gemäß Abs. 1 ist: 

(2) Folgende Forderungen haben im Konkursverfahren denselben Rang, der 
höher als der Rang gemäß Abs. 1 ist: 

 1. gesicherte Einlagen;  1. gesicherte Einlagen; 

 2. Einlagensicherungseinrichtungen, die im Fall der Insolvenz in die Rechte 
und Pflichten der gesicherten Einleger eintreten. 

 2. Einlagensicherungseinrichtungen, die im Fall der Insolvenz in die Rechte 
und Pflichten der gesicherten Einleger eintreten. 

 (3) Bei Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 4 nehmen gewöhnliche 
unbesicherte Forderungen im Konkursverfahren einen höheren Rang ein als 
unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln, die folgende Voraussetzungen 
erfüllen: 

  1.  die ursprüngliche vertragliche Laufzeit der Schuldtitel beträgt mindestens 
ein Jahr; 

  2. die Schuldtitel beinhalten keine eingebetteten Derivate und sind selbst 
keine Derivate; 

  3. in den einschlägigen Vertragsunterlagen und gegebenenfalls dem 
Prospekt im Zusammenhang mit der Emission wird explizit auf den 
niedrigeren Rang gemäß diesem Absatz hingewiesen. 

 (4) Unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln, die die Voraussetzungen 
gemäß Abs. 3 Z 1 bis 3 erfüllen, haben im Konkursverfahren einen höheren Rang 
als Forderungen aus in § 90 Abs. 1 Z 1 bis 4 genannten Instrumenten. 
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 (5) Für den im Konkursverfahren vorgesehenen Rang von unbesicherten 
Forderungen aus Schuldtiteln, die von den Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 
4 vor dem 30. Juni 2018 ausgegeben wurden, sind die bundesgesetzlichen 
Bestimmungen über das Konkursverfahren in der am 31. Dezember 2016 geltenden 
Fassung anzuwenden. 

 (6) Für die Zwecke von Abs. 3 Z 2 sind 

  1. Schuldtitel mit variabler Verzinsung, die sich aus einem in großem 
Umfang genutzten Referenzsatz herleiten, oder 

  2. nicht auf die Landeswährung des Emittenten lautende Schuldtitel, soweit 
Hauptforderung, Rückzahlung und Zinsen auf dieselbe Währung lauten, 

 nicht allein wegen der in Z 1 oder Z 2 dieses Absatzes genannten Merkmale als 
Schuldtitel, die eingebettete Derivate umfassen, zu behandeln. 

(3) Innerhalb des gleichen Ranges sind die Forderungen verhältnismäßig zu 
befriedigen. 

(7) Innerhalb des gleichen Ranges sind die Forderungen verhältnismäßig zu 
befriedigen. 

(4) Die Forderungsanmeldung braucht keine Angabe der Rangordnung zu 
enthalten. 

(8) Die Forderungsanmeldung braucht keine Angabe der Rangordnung zu 
enthalten. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 167. (1) bis (5) … § 167. (1) bis (5) … 

 (6) Das Inhaltsverzeichnis zu § 133, § 2 Z 49a, § 90 Abs. 1 Z 5 und § 131 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 treten mit 30 Juni 2018 in 
Kraft. 

Artikel 20 

Änderung des Sanktionengesetzes 2010 

§ 8. (1) bis (2) … § 8. (1) bis (2) … 

(3) Gemäß Abs. 2 ermittelte personenbezogene Daten dürfen ausschließlich 
für Zwecke des Abs. 1 und nur durch besonders befugte Organe verwendet werden. 
Für den Fall, dass festgestellt wird, dass unrichtige oder entgegen den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ermittelte Daten aufbewahrt werden, so ist 
unverzüglich eine Richtigstellung bzw. Löschung vorzunehmen. Dies gilt 
insbesondere für den Fall, dass Rechtsakte nach § 2 infolge von erhobenen 

(3) Gemäß Abs. 2 ermittelte personenbezogene Daten dürfen ausschließlich 
für Zwecke des Abs. 1 und nur durch besonders befugte Organe verarbeitet 
werden. Für den Fall, dass festgestellt wird, dass unrichtige oder entgegen den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ermittelte personenbezogene Daten 
aufbewahrt werden, so ist unverzüglich eine Berichtigung bzw. Löschung 
vorzunehmen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass Rechtsakte nach § 2 infolge 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rechtsmitteln oder von Amts wegen als ungerechtfertigt aufgehoben werden. Auf 
der Grundlage von Abs. 1 verarbeitete Daten hat die Behörde mindestens einmal 
jährlich daraufhin zu überprüfen, ob sie richtig zu stellen oder zu löschen sind. 

von erhobenen Rechtsmitteln oder von Amts wegen als ungerechtfertigt 
aufgehoben werden. Auf der Grundlage von Abs. 1 verarbeitete personenbezogene 
Daten hat die Behörde mindestens einmal jährlich daraufhin zu überprüfen, ob sie 
zu berichtigen oder zu löschen sind. 

Artikel 21 

Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

1. bis 10. Hauptstück 1. bis 10. Hauptstück 

11. Hauptstück  
Aufsichtsbehörde und Verfahren 

11. Hauptstück  
Aufsichtsbehörde und Verfahren 

1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 267 bis § 268a … § 267 bis § 268a … 
 § 268b. Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
§ 269 bis § 271 …  § 269 bis § 271 …  

2. bis 3. Abschnitt… 2. bis 3. Abschnitt… 

12. bis 14. Hauptstück … 12. bis 14. Hauptstück … 

Anlagen … Anlagen … 

Genehmigung durch die FMA Genehmigung durch die FMA 

§ 29. (1) bis (5)… § 29. (1) bis (5)… 

(6) Ist mit der Bestandübertragung eine Übermittlung von Daten in das 
Ausland verbunden, für die eine Genehmigung der Datenschutzbehörde gemäß 
§ 13 DSG 2000, erforderlich ist, so darf die Genehmigung nach Abs. 1 nur erteilt 
werden, wenn auch die Genehmigung der Datenschutzbehörde vorliegt. 

(6) Ist mit der Bestandübertragung eine Übermittlung von personenbezogenen 
Daten in ein Drittland verbunden, so darf die Genehmigung nach Abs. 1 nur erteilt 
werden, wenn die Übermittlung nach Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 
zulässig ist. 
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Auslagerung Auslagerung 

§ 109. (1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die 
Funktionen oder Geschäftstätigkeiten an Dienstleister auslagern, bleiben für die 
Erfüllung aller aufsichtsrechtlichen Anforderungen verantwortlich. Die 
auslagernden Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen haben 
sicherzustellen, dass 

§ 109. (1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die 
Funktionen oder Geschäftstätigkeiten an Dienstleister auslagern, bleiben für die 
Erfüllung aller aufsichtsrechtlichen Anforderungen verantwortlich. Die 
auslagernden Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen haben 
sicherzustellen, dass 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. der Dienstleister die Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 erster Satz 
DSG 2000 erfüllt und die Vorschriften gemäß § 11 DSG 2000 einhält. 

 4. der Dienstleister die Voraussetzungen des Art. 28 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 erfüllt und die Vorschriften gemäß Art. 28 
Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/679 einhält. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen den 
Aufsichtsbehörden 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen den 
Aufsichtsbehörden 

§ 229. (1) bis (3) … § 229. (1) bis (3) … 

(4) Die Übermittlung von Informationen an Behörden von Drittstaaten ist nur 
zulässig, sofern diese Behörden einer dem Berufsgeheimnis gemäß Art. 64 der 
Richtlinie 2009/138/EG entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen oder 
sich zu einer solchen verpflichtet haben. Wenn Informationen betroffen sind, die 
der FMA von der Aufsichtsbehörde eines anderen Vertragsstaates übermittelt 
wurden, dürfen diese nur mit der ausdrücklichen Zustimmung dieser 
Aufsichtsbehörde und nur für Zwecke weitergegeben werden, denen diese 
Aufsichtsbehörde zugestimmt hat. 

(4) Die Übermittlung von Informationen an Behörden von Drittstaaten ist nur 
zulässig, sofern diese Behörden einer dem Berufsgeheimnis gemäß Art. 64 der 
Richtlinie 2009/138/EG entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen oder 
sich zu einer solchen verpflichtet haben und die Übermittlung personenbezogener 
Daten im Einklang mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 steht. Wenn 
Informationen betroffen sind, die der FMA von der Aufsichtsbehörde eines 
anderen Vertragsstaates übermittelt wurden, dürfen diese nur mit der 
ausdrücklichen Zustimmung dieser Aufsichtsbehörde und nur für Zwecke 
weitergegeben werden, denen diese Aufsichtsbehörde zugestimmt hat. 

(5) … (5) … 

 Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

 § 268b. Die FMA ist zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 
Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 ermächtigt, soweit dies für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Bundesgesetz erforderlich ist. 

Zusammenarbeit mit Behörden von Drittländern Zusammenarbeit mit Behörden von Drittländern 

§ 298. (1) … § 298. (1) … 

(2) Die Übermittlung von Informationen ist nur zulässig, sofern diese 
Behörden einer dem Berufsgeheimnis gemäß Art. 64 der Richtlinie 2009/138/EG 

(2) Die Übermittlung von Informationen ist nur zulässig, sofern diese 
Behörden einer dem Berufsgeheimnis gemäß Art. 64 der Richtlinie 2009/138/EG 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen oder sich zu einer solchen 
verpflichtet haben. Wenn Informationen betroffen sind, die der FMA von der 
Aufsichtsbehörde eines anderen Mitgliedstaats übermittelt wurden, dürfen diese 
nur mit der ausdrücklichen Zustimmung dieser Aufsichtsbehörde und nur für 
Zwecke weitergegeben werden, denen diese Aufsichtsbehörde zugestimmt hat. 
Zudem ist die Übermittlung nur auf Grund von einer Gegenseitigkeitserklärung 
oder tatsächlich geleisteter Gegenseitigkeit zulässig. 

entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen oder sich zu einer solchen 
verpflichtet haben und die Übermittlung personenbezogener Daten im Einklang 
mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 steht. Wenn Informationen betroffen 
sind, die der FMA von der Aufsichtsbehörde eines anderen Mitgliedstaats 
übermittelt wurden, dürfen diese nur mit der ausdrücklichen Zustimmung dieser 
Aufsichtsbehörde und nur für Zwecke weitergegeben werden, denen diese 
Aufsichtsbehörde zugestimmt hat. Zudem ist die Übermittlung nur auf Grund von 
einer Gegenseitigkeitserklärung oder tatsächlich geleisteter Gegenseitigkeit 
zulässig. 

(3) … (3) … 

Verweisungen Verweisungen 

§ 342. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf folgende Gesetze verwiesen 
wird, sind diese, wenn nicht Anderes angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden: 

§ 342. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf folgende Gesetze verwiesen 
wird, sind diese, wenn nicht Anderes angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden: 

 1. bis 32. …  1. bis 32. … 

 33. Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999;  

 34. bis 43. …   34. bis 43. …  

(2) bis (3) …  (2) bis (3) …  

Artikel 22 

Änderung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: § 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 

 8. Nicht komplexe Finanzinstrumente:  8. Nicht komplexe Finanzinstrumente: 

 a). bis e) …  a). bis e) … 

 f) andere nicht komplexe Finanzinstrumente im Sinne dieses Absatzes; 

 g) ein anderes als in lit. a genanntes Finanzinstrument, das die in Art. 57 
der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 Kriterien erfüllt. 

 f) andere nicht komplexe Finanzinstrumente im Sinne dieses Absatzes, 
die die in Art. 57 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 
festgelegten Kriterien erfüllen. 
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Für die Zwecke der lit. a bis g gilt ein Markt eines Drittlandes als einem geregelten 
Markt gleichwertig, wenn die Anforderungen und Verfahren von Art. 4 Abs. 1 
UAbs. 3 und 4 der Richtlinie 2003/71/EG erfüllt sind. 

Für die Zwecke der lit. a bis f gilt ein Markt eines Drittlandes als einem geregelten 
Markt gleichwertig, wenn die Anforderungen und Verfahren von Art. 4 Abs. 1 
UAbs. 3 und 4 der Richtlinie 2003/71/EG erfüllt sind. 

 9. bis 68. …  9. bis 68. … 

Ausnahmen Ausnahmen 

§ 2. (1) bis (2) … § 2. (1) bis (2) … 

(3) Auf Verwaltungsgesellschaften gemäß § 5 Abs. 1 InvFG 2011, die 
Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 oder 4 InvFG 2011 erbringen und auf 
AIFM gemäß § 4 AIFMG, die Dienstleistungen gemäß § 4 Abs. 4 Z 1 oder Z 2 
lit. a oder c AIFMG erbringen, finden die in Art. 1 Abs. 1 der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565 genannten Bestimmungen sowie die §§ 33, 38 bis 60, 
§ 62 Abs. 1 bis 3, § 90 Abs. 8 und §§ 94 bis 96 Anwendung. Diese Gesellschaften 
sind dem Subrechnungskreis Wertpapierdienstleistungen zuzurechnende 
Kostenpflichtige im Sinne des § 89 Abs. 1 und bei der Erlassung der Verordnung 
nach § 89 Abs. 2 zu 67 vH zu berücksichtigen. Die auf sie entfallenden Beträge 
sind mit Bescheid vorzuschreiben. 

(3) Auf Verwaltungsgesellschaften gemäß § 5 Abs. 1 InvFG 2011, die 
Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 oder 4 InvFG 2011 erbringen und auf 
AIFM gemäß § 4 AIFMG, die Dienstleistungen gemäß § 4 Abs. 4 Z 1 oder Z 2 
lit. a oder c AIFMG erbringen, finden die in Art. 1 Abs. 1 der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565 genannten Bestimmungen sowie die §§ 30, 31, 33, 36, 
45 bis 55, 58, 60, 90, § 92 Abs. 9 und 10 und §§ 94 bis 96 Anwendung. Diese 
Gesellschaften sind dem Subrechnungskreis Wertpapierdienstleistungen 
zuzurechnende Kostenpflichtige im Sinne des § 89 Abs. 1 und bei der Erlassung 
der Verordnung nach § 89 Abs. 2 zu 67 vH zu berücksichtigen. Die auf sie 
entfallenden Beträge sind mit Bescheid vorzuschreiben. 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 

Geschäftsleitung und Aufsichtsrat Geschäftsleitung und Aufsichtsrat 

§ 12. (1) bis (3) … § 12. (1) bis (3) … 

(4) Unbeschadet der Anforderungen gemäß Art. 88 Abs. 1 der 
Richtlinie 2013/36/EU haben Regelungen gemäß Abs. 3 zu gewährleisten, dass die 
Geschäftsleitung für die Festlegung, die Annahme und die Überwachung: 

(4) Unbeschadet der Anforderungen gemäß Art. 88 Abs. 1 der 
Richtlinie 2013/36/EU haben Regelungen gemäß Abs. 3 zu gewährleisten, dass die 
Geschäftsleitung für die Festlegung, die Annahme und die Überwachung: 

 1. der Firmenorganisation zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 
und zur Ausübung von Anlagetätigkeiten sowie zur Erbringung von 
Nebendienstleistungen, einschließlich der vom Personal geforderten 
Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Ressourcen, der 
Verfahren und der Regelung für die Erbringung von Dienstleistungen und 
die Ausübung von Anlagetätigkeiten durch die Wertpapierfirma oder das 
Wertpapierdienstleitungsunternehmen sorgt. Dabei sind die Art, der 
Umfang und die Komplexität ihrer Geschäfte sowie alle von der 
Wertpapierfirma oder des Wertpapierdienstleitungsunternehmens 
einzuhaltenden Anforderungen zu berücksichtigen; 

 1. der Firmenorganisation zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 
und zur Ausübung von Anlagetätigkeiten sowie zur Erbringung von 
Nebendienstleistungen, einschließlich der vom Personal geforderten 
Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Ressourcen, der 
Verfahren und der Regelung für die Erbringung von Dienstleistungen und 
die Ausübung von Anlagetätigkeiten durch die Wertpapierfirma oder das 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen sorgt. Dabei sind die Art, der 
Umfang und die Komplexität ihrer Geschäfte sowie alle von der 
Wertpapierfirma oder des Wertpapierdienstleistungsunternehmens 
einzuhaltenden Anforderungen zu berücksichtigen; 

 2. einer Firmenpolitik hinsichtlich der angebotenen und erbrachten oder 
gelieferten Dienstleistungen, Anlagetätigkeiten, Produkte und Geschäfte 

 2. einer Firmenpolitik hinsichtlich der angebotenen und erbrachten oder 
gelieferten Dienstleistungen, Anlagetätigkeiten, Produkte und Geschäfte 
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in Einklang mit der Risikotoleranz der Wertpapierfirma oder des 
Wertpapierdienstleitungsunternehmens und den Besonderheiten und 
Bedürfnissen der Kunden der Wertpapierfirma oder des 
Wertpapierdienstleitungsunternehmens, denen diese angeboten und für 
die diese erbracht oder geliefert werden, sorgt, gegebenenfalls 
einschließlich der Durchführung geeigneter Stresstests; 

in Einklang mit der Risikotoleranz der Wertpapierfirma oder des 
Wertpapierdienstleistungsunternehmens und den Besonderheiten und 
Bedürfnissen der Kunden der Wertpapierfirma oder des 
Wertpapierdienstleistungsunternehmens, denen diese angeboten und für 
die diese erbracht oder geliefert werden, sorgt, gegebenenfalls 
einschließlich der Durchführung geeigneter Stresstests; 

 3. einer Vergütungspolitik für Personen, die an der Erbringung von 
Dienstleistungen für Kunden beteiligt sind, sorgt, die auf eine 
verantwortungsvolle Unternehmensführung, auf eine faire Behandlung der 
Kunden und auf eine Vermeidung von Interessenkonflikten im Verhältnis 
zu den Kunden abzielt. 

 3. einer Vergütungspolitik für Personen, die an der Erbringung von 
Dienstleistungen für Kunden beteiligt sind, sorgt, die auf eine 
verantwortungsvolle Unternehmensführung, auf eine faire Behandlung der 
Kunden und auf eine Vermeidung von Interessenkonflikten im Verhältnis 
zu den Kunden abzielt. 

(5) Der Aufsichtsrat hat die Eignung und die Umsetzung der strategischen 
Ziele der Wertpapierfirma oder des Wertpapierdienstleitungsunternehmens bei der 
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen sowie bei der Ausübung von 
Anlagetätigkeiten und der Erbringung von Nebendienstleistungen, die 
Wirksamkeit der Unternehmensführungsregelungen der Wertpapierfirma oder des 
Wertpapierdienstleitungsunternehmens und die Angemessenheit der Firmenpolitik 
hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen an die Kunden regelmäßig zu 
überwachen und zu überprüfen. Der Aufsichtsrat hat die erforderlichen Schritte zu 
unternehmen, um etwaige Mängel zu beseitigen. 

(5) Der Aufsichtsrat hat die Eignung und die Umsetzung der strategischen 
Ziele der Wertpapierfirma oder des Wertpapierdienstleistungsunternehmens bei 
der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen sowie bei der Ausübung von 
Anlagetätigkeiten und der Erbringung von Nebendienstleistungen, die 
Wirksamkeit der Unternehmensführungsregelungen der Wertpapierfirma oder des 
Wertpapierdienstleistungsunternehmens und die Angemessenheit der 
Firmenpolitik hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen an die Kunden 
regelmäßig zu überwachen und zu überprüfen. Der Aufsichtsrat hat die 
erforderlichen Schritte zu unternehmen, um etwaige Mängel zu beseitigen. 

(6) … (6) … 

(7) Die FMA hat die Konzession gemäß § 6 zurückzunehmen, wenn sie der 
Ansicht ist, dass die Geschäftsleiter der Wertpapierfirma oder des 
Wertpapierdienstleitungsunternehmens nicht gut beleumdet sind, nicht über 
ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen und der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben nicht ausreichend Zeit widmen, oder wenn objektive und 
nachweisbare Gründe für die Vermutung vorliegen, dass die Geschäftsleitung der 
Wertpapierfirma oder des Wertpapierdienstleitungsunternehmens die wirksame, 
solide und umsichtige Führung der Wertpapierfirma oder des 
Wertpapierdienstleistungsunternehmens sowie die angemessene Berücksichtigung 
der Interessen ihrer Kunden und der Marktintegrität gefährden könnte. 

(7) Die FMA hat die Konzession gemäß § 6 zurückzunehmen, wenn sie der 
Ansicht ist, dass die Geschäftsleiter der Wertpapierfirma oder des 
Wertpapierdienstleistungsunternehmens nicht gut beleumdet sind, nicht über 
ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen und der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben nicht ausreichend Zeit widmen, oder wenn objektive und 
nachweisbare Gründe für die Vermutung vorliegen, dass die Geschäftsleitung der 
Wertpapierfirma oder des Wertpapierdienstleistungsunternehmens die wirksame, 
solide und umsichtige Führung der Wertpapierfirma oder des 
Wertpapierdienstleistungsunternehmens sowie die angemessene Berücksichtigung 
der Interessen ihrer Kunden und der Marktintegrität gefährden könnte. 

(8) … (8) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Mitteilung eines beabsichtigten Erwerbs Mitteilung eines beabsichtigten Erwerbs 

§ 14. (1) Jeder, der beschlossen hat, eine qualifizierte Beteiligung an einer 
Wertpapierfirma oder einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen direkt oder 
indirekt zu erwerben oder eine derartige qualifizierte Beteiligung direkt oder 
indirekt zu erhöhen (interessierter Erwerber), mit der Folge, dass sein Anteil an den 
Stimmrechten oder am Kapital die Grenzen von 20 vH, 30 vH oder 50 vH erreichen 
oder überschreiten würde oder die Wertpapierfirma oder das Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen sein Tochterunternehmen würde (beabsichtigter 
Erwerb), hat dies der FMA zuvor schriftlich unter Angabe des Umfangs der 
geplanten Beteiligung zusammen mit den Informationen gemäß § 16 Abs. 3 
anzuzeigen. Die Anzeigepflicht gilt auch für gemeinsam handelnde Personen, die 
zusammengenommen eine qualifizierte Beteiligung erwerben oder erreichen 
würden. Die Anzeige kann durch alle gemeinsam, mehrere oder jeden der 
gemeinsam handelnden Personen einzeln vorgenommen werden. 

§ 14. (1) Jeder, der beschlossen hat, eine qualifizierte Beteiligung an einer 
Wertpapierfirma oder einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen direkt oder 
indirekt zu erwerben oder eine derartige qualifizierte Beteiligung direkt oder 
indirekt zu erhöhen (interessierter Erwerber), mit der Folge, dass sein Anteil an den 
Stimmrechten oder am Kapital die Grenzen von 20 vH, 30 vH oder 50 vH erreichen 
oder überschreiten würde oder die Wertpapierfirma oder das Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen sein Tochterunternehmen würde (beabsichtigter 
Erwerb), hat dies der FMA zuvor schriftlich unter Angabe des Umfangs der 
geplanten Beteiligung anzuzeigen. Bei Anzeigen über eine qualifizierte Beteiligung 
an einer Wertpapierfirma sind die Informationen gemäß der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/1946 anzugeben, bei Anzeigen über eine qualifizierte 
Beteiligung an einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen die Informationen 
gemäß § 16 Abs. 3. Die Anzeigepflicht gilt auch für gemeinsam handelnde 
Personen, die zusammengenommen eine qualifizierte Beteiligung erwerben oder 
erreichen würden. Die Anzeige kann durch alle gemeinsam, mehrere oder jeden 
der gemeinsam handelnden Personen einzeln vorgenommen werden. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

Verfahren für die Beurteilung Verfahren für die Beurteilung 

§ 15. (1) Die FMA hat dem interessierten Erwerber umgehend, spätestens 
jedoch innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Erhalt der vollständigen Anzeige im 
Sinne des § 15 Abs. 1 sowie dem etwaigen anschließenden Erhalt der in Abs. 3 
genannten Informationen schriftlich deren Eingang zu bestätigen und dem 
interessierten Erwerber unter einem das Datum des Endes des 
Beurteilungszeitraums mitzuteilen. Weist die FMA den interessierten Erwerber auf 
in der Anzeige offenkundig fehlende Unterlagen oder Informationen hin, so findet 
§ 13 Abs. 3 letzter Satz des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – 
AVG, BGBl. Nr. 51/1991 keine Anwendung. 

§ 15. (1) Die FMA hat dem interessierten Erwerber umgehend, spätestens 
jedoch innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Erhalt der vollständigen Anzeige im 
Sinne des § 14 Abs. 1 sowie dem etwaigen anschließenden Erhalt der in Abs. 3 
genannten Informationen schriftlich deren Eingang zu bestätigen und dem 
interessierten Erwerber unter einem das Datum des Endes des 
Beurteilungszeitraums mitzuteilen. Weist die FMA den interessierten Erwerber auf 
in der Anzeige offenkundig fehlende Unterlagen oder Informationen hin, so findet 
§ 13 Abs. 3 letzter Satz des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – 
AVG, BGBl. Nr. 51/1991 keine Anwendung. 

(2) Die FMA hat innerhalb von höchstens 60 Arbeitstagen ab dem Datum der 
schriftlichen Bestätigung des Eingangs der Anzeige und aller gemäß § 17 Abs. 3 
beizubringenden Unterlagen den beabsichtigten Erwerb schriftlich zu untersagen, 
wenn es nach Prüfung der Beurteilungskriterien gemäß § 16 vernünftige Gründe 
dafür gibt oder die vom interessierten Erwerber vorgelegten Informationen 
unvollständig sind. Der Untersagungsbescheid ist innerhalb von zwei Arbeitstagen 
nach Entscheidung der FMA über die Untersagung zu versenden. Wird der Erwerb 

(2) Die FMA hat innerhalb von höchstens 60 Arbeitstagen ab dem Datum der 
schriftlichen Bestätigung des Eingangs der Anzeige und aller gemäß § 16 Abs. 3 
beizubringenden Unterlagen den beabsichtigten Erwerb schriftlich zu untersagen, 
wenn es nach Prüfung der Beurteilungskriterien gemäß § 16 vernünftige Gründe 
dafür gibt oder die vom interessierten Erwerber vorgelegten Informationen 
unvollständig sind. Der Untersagungsbescheid ist innerhalb von zwei Arbeitstagen 
nach Entscheidung der FMA über die Untersagung zu versenden. Wird der Erwerb 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
innerhalb des Beurteilungszeitraums von der FMA nicht schriftlich untersagt, so 
gilt er als genehmigt. Wird die Beteiligung nicht untersagt, so kann die FMA einen 
Termin vorschreiben, bis zu dem der in § 15 Abs. 1 genannte beabsichtigte Erwerb 
abgeschlossen sein muss. Diese Frist kann gegebenenfalls verlängert werden. Auf 
Antrag des interessierten Erwerbers hat die FMA auch im Falle der 
Nichtuntersagung einen Bescheid auszustellen. Die FMA hat in der Begründung 
jedes schriftlichen Untersagungs- oder Feststellungsbescheides alle Bemerkungen 
oder Vorbehalte der für den interessierten Erwerber zuständigen Behörde zu 
vermerken. Der Bescheid kann mit Bedingungen und Auflagen versehen werden, 
um die Erfüllung der Kriterien gemäß § 17 sicherzustellen. Die FMA kann unter 
Beachtung der Anforderungen gemäß § 22c Z 3 lit. a bis c des 
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes – FMABG, BGBl. I Nr. 97/2001, den 
Bescheid samt Begründung auf Antrag des interessierten Erwerbers öffentlich 
bekannt machen. 

innerhalb des Beurteilungszeitraums von der FMA nicht schriftlich untersagt, so 
gilt er als genehmigt. Wird die Beteiligung nicht untersagt, so kann die FMA einen 
Termin vorschreiben, bis zu dem der in § 14 Abs. 1 genannte beabsichtigte Erwerb 
abgeschlossen sein muss. Diese Frist kann gegebenenfalls verlängert werden. Auf 
Antrag des interessierten Erwerbers hat die FMA auch im Falle der 
Nichtuntersagung einen Bescheid auszustellen. Die FMA hat in der Begründung 
jedes schriftlichen Untersagungs- oder Feststellungsbescheides alle Bemerkungen 
oder Vorbehalte der für den interessierten Erwerber zuständigen Behörde zu 
vermerken. Der Bescheid kann mit Bedingungen und Auflagen versehen werden, 
um die Erfüllung der Kriterien gemäß § 16 sicherzustellen. Die FMA kann unter 
Beachtung der Anforderungen gemäß § 22c Z 3 lit. a bis c des 
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes – FMABG, BGBl. I Nr. 97/2001, den 
Bescheid samt Begründung auf Antrag des interessierten Erwerbers öffentlich 
bekannt machen. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

(5) Die FMA arbeitet bei der Beurteilung eines beabsichtigten Erwerbs oder 
einer Erhöhung einer Beteiligung gemäß § 17 Abs. 1 eng mit zuständigen 
Behörden eines anderen Mitgliedstaates oder einer anderen Branche zusammen 
und tauscht unverzüglich die Informationen aus, die für die Beurteilung wesentlich 
oder relevant sind, wenn der interessierte Erwerber 

(5) Die FMA arbeitet bei der Beurteilung eines beabsichtigten Erwerbs oder 
einer Erhöhung einer Beteiligung gemäß § 16 Abs. 1 eng mit zuständigen 
Behörden eines anderen Mitgliedstaates oder einer anderen Branche zusammen 
und tauscht unverzüglich die Informationen aus, die für die Beurteilung wesentlich 
oder relevant sind, wenn der interessierte Erwerber 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

(6) Im Falle eines Verfahrens gemäß Abs. 5 hat die FMA auf Anfrage alle 
Informationen mitzuteilen und von sich aus die zuständigen Behörden über alle 
wesentlichen Informationen, insbesondere auch über die Beurteilung des Erwerbs 
und über eine allfällige Untersagung des Beteiligungserwerbs zu informieren. Die 
FMA hat insbesondere zu den Kriterien gemäß § 17 Abs. 1 Z 1 bis 5 
Stellungnahmen der zuständigen Behörden einzuholen. 

(6) Im Falle eines Verfahrens gemäß Abs. 5 hat die FMA auf Anfrage alle 
Informationen mitzuteilen und von sich aus die zuständigen Behörden über alle 
wesentlichen Informationen, insbesondere auch über die Beurteilung des Erwerbs 
und über eine allfällige Untersagung des Beteiligungserwerbs zu informieren. Die 
FMA hat insbesondere zu den Kriterien gemäß § 16 Abs. 1 Z 1 bis 5 
Stellungnahmen der zuständigen Behörden einzuholen. 

Kriterien für die Beurteilung Kriterien für die Beurteilung 

§ 16. (1) Bei der Beurteilung der Anzeige gemäß § 15 Abs. 1 hat die FMA im 
Interesse einer soliden und umsichtigen Führung der Wertpapierfirma oder des 
Wertpapierdienstleistungsunternehmens, an der oder dem der Erwerb beabsichtigt 
wird, und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Einflusses des 
interessierten Erwerbers auf die Wertpapierfirma oder das 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen die Eignung des interessierten Erwerbers 

§ 16. (1) Bei der Beurteilung der Anzeige gemäß § 14 Abs. 1 hat die FMA im 
Interesse einer soliden und umsichtigen Führung der Wertpapierfirma oder des 
Wertpapierdienstleistungsunternehmens, an der oder dem der Erwerb beabsichtigt 
wird, und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Einflusses des 
interessierten Erwerbers auf die Wertpapierfirma oder das 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen die Eignung des interessierten Erwerbers 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und die finanzielle Solidität des beabsichtigten Erwerbs im Hinblick auf sämtliche 
folgende Kriterien zu prüfen: 

und die finanzielle Solidität des beabsichtigten Erwerbs im Hinblick auf sämtliche 
folgende Kriterien zu prüfen: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

(2) … (2) … 

(3) Die FMA hat in Entsprechung von Art. 13 Abs. 4 der 
Richtlinie 2014/65/EU mittels Verordnung unter Berücksichtigung der 
europäischen Gepflogenheiten in diesem Bereich eine Liste von Informationen 
festzulegen, die der FMA vorzulegen sind. Diese Informationen müssen für die 
aufsichtsrechtliche Beurteilung des Vorliegens der Kriterien gemäß Abs. 1 Z 1 bis 
5 geeignet und erforderlich sein. Der Umfang der beizubringenden Informationen 
hat der Art des interessierten Erwerbers und der Art des beabsichtigten Erwerbs 
angemessen und angepasst zu sein. Dabei sind Umfang und Art der Beteiligung 
sowie die Größe und die Geschäftsbereiche des interessierten Erwerbers und der 
Wertpapierfirma oder des Wertpapierdienstleistungsunternehmens, an der oder 
dem der Erwerb beabsichtigt ist, zu berücksichtigen. In der Verordnung hat die 
FMA auch Art und Form der Übermittlung der Informationen näher zu regeln, um 
eine rasche und präzise Identifikation des Antragsinhaltes zu ermöglichen. 

(3) Die FMA hat mittels Verordnung eine Liste von Informationen 
festzulegen, die der FMA zusammen mit Anzeigen über Beteiligungen an 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen vorzulegen sind. Diese Informationen 
müssen für die aufsichtsrechtliche Beurteilung des Vorliegens der Kriterien gemäß 
Abs. 1 Z 1 bis 5 geeignet und erforderlich sein. Der Umfang der beizubringenden 
Informationen hat der Art des interessierten Erwerbers und der Art des 
beabsichtigten Erwerbs angemessen und angepasst zu sein. Dabei sind Umfang und 
Art der Beteiligung sowie die Größe und die Geschäftsbereiche des interessierten 
Erwerbers zu berücksichtigen. 

(4) … (4) … 

Allgemeine organisatorische Anforderungen Allgemeine organisatorische Anforderungen 

§ 29. (1) Ein Rechtsträger hat durch Festlegung angemessener Strategien und 
Verfahren dafür zu sorgen, dass er selbst, seine Geschäftsleitung, Beschäftigten 
und vertraglich gebundenen Vermittler den Verpflichtungen dieses 
Bundesgesetzes sowie den organisatorischen Anforderungen gemäß Kapitel II der 
delegierten Verordnung (EU) 2017/565 dieser Personen nachkommen 
(„Compliance“). 

§ 29. (1) Ein Rechtsträger hat durch Festlegung angemessener Strategien und 
Verfahren dafür zu sorgen, dass er selbst, seine Geschäftsleitung, Beschäftigten 
und vertraglich gebundenen Vermittler den Verpflichtungen dieses 
Bundesgesetzes sowie den organisatorischen Anforderungen und 
Ausübungsbedingungen des Kapitel II und des Kapitel III der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565 dieser Personen nachkommen („Compliance“). 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen 

§ 33. (1) bis (6) … § 33. (1) bis (6) … 

(7) Kunden können ihre Aufträge über andere Kanäle platzieren, allerdings 
müssen solche Mitteilungen über einen dauerhaften Datenträger erfolgen, wie zum 
Beispiel E-Mail, Fax oder während eines Treffens erstellte Aufzeichnungen über 
Kundenaufträge. Insbesondere der Inhalt der entsprechenden persönlichen 
Gespräche darf durch die Anfertigung schriftlicher Protokolle oder Vermerke 

(7) Kunden können ihre Aufträge über andere Kanäle platzieren, allerdings 
müssen solche Mitteilungen über einen dauerhaften Datenträger erfolgen, wie zum 
Beispiel E-Mail, Fax oder während eines Treffens erstellte Aufzeichnungen über 
Kundenaufträge. Insbesondere der Inhalt der relevanten persönlichen Gespräche 
darf durch die Anfertigung schriftlicher Protokolle oder Vermerke aufgezeichnet 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
aufgezeichnet werden. Diese Aufträge gelten als den telefonisch 
entgegengenommenen Aufträgen gleichwertig. 

werden. Diese Aufträge gelten als den telefonisch entgegengenommenen 
Aufträgen gleichwertig. 

(8) bis (10) … (8) bis (10) … 

Bestmögliche Durchführung Bestmögliche Durchführung 

§ 62. (1) bis (3) … § 62. (1) bis (3) … 

(4) Ein Rechtsträger darf weder eine Vergütung, einen Rabatt, noch einen 
nicht-monetären Vorteil für die Weiterleitung von Kundenaufträgen zu einem 
bestimmten Handelsplatz oder Ausführungsplatz erhalten, da dies einen Verstoß 
gegen die Anforderungen zu Interessenkonflikten oder Vorteilen gemäß § 29 
Abs. 2 und 3, den §§ 30, 31, 45 bis 54, § 62 Abs. 1 und 3 sowie § 63 Abs. 3 
darstellen würde. 

(4) Ein Rechtsträger darf weder eine Vergütung, einen Rabatt, noch einen 
nicht-monetären Vorteil für die Weiterleitung von Kundenaufträgen zu einem 
bestimmten Handelsplatz oder Ausführungsplatz erhalten, die einen Verstoß gegen 
die Anforderungen zu Interessenkonflikten oder Vorteilen gemäß § 29 Abs. 2 und 
3, den §§ 30, 31, 45 bis 54, § 62 Abs. 1 und 3 sowie § 63 Abs. 3 darstellen würden. 

(5) … (5) … 

Organisatorische Vorschriften über die Ausführungspolitik Organisatorische Vorschriften über die Ausführungspolitik 

§ 64. (1) … § 64. (1) … 

(2) Ein Rechtsträger, der Kundenaufträge ausführt, hat einmal jährlich für jede 
Gattung von Finanzinstrumenten die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind, auf denen er Kundenaufträge im Vorjahr 
ausgeführt hat, und Informationen über die erreichte Ausführungsqualität 
zusammenzufassen und zu veröffentlichen. 

(2) Ein Rechtsträger, der Kundenaufträge ausführt, hat einmal jährlich für jede 
Gattung von Finanzinstrumenten die fünf Ausführungsplätze, die ausgehend vom 
Handelsvolumen am wichtigsten sind, auf denen er Kundenaufträge im Vorjahr 
ausgeführt hat, und Informationen über die erreichte Ausführungsqualität 
zusammenzufassen und zu veröffentlichen. 

(3) … (3) … 

Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung 

§ 71. (1) bis (2) … § 71. (1) bis (2) … 

(3) Die Jahresabschlüsse sind von Abschlussprüfern, bei Genossenschaften 
von den Prüfungsorganen gesetzlich zuständiger Prüfungseinrichtungen zu prüfen. 
Der Abschlussprüfer hat die Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses zu prüfen. Die 
Prüfung hat weiters zu umfassen: 

(3) Die Jahresabschlüsse sind von Abschlussprüfern, bei Genossenschaften 
von den Prüfungsorganen gesetzlich zuständiger Prüfungseinrichtungen zu prüfen. 
Der Abschlussprüfer hat die Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses zu prüfen. Die 
Prüfung hat weiters zu umfassen: 

 1. …  1. … 

 2. die Beachtung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, insbesondere 
der §§ 7 und 10, des 2. Hauptstückes und des Titels II (Art. 3 bis 13) der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014. 

 2. die Beachtung der Bestimmungen 

 a) dieses Bundesgesetzes, insbesondere der §§ 7 und 10 und des 
2. Hauptstücks, 

  b) des Titel II (Art. 3 bis 13) sowie des Art. 26 der 
Verordnung (EU) 600/2014, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  c) des Kapitel II und des Kapitel III der delegierten Verordnung (EU) 
2017/565 und 

  d) der §§ 4 bis 17, § 19 Abs. 2, §§ 20 bis 24, § 29 und § 40 Abs. 1 des 
Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes – FM-GwG, BGBl. I Nr. 118/2016. 

(4) … (4) … 

§ 72. (1) bis (2) …  § 72. (1) bis (2) …  

(3) Wertpapierdienstleistungsunternehmen haben eine der in § 271 Abs. 1 
UGB genannten Personen zur Prüfung der Beachtung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes, insbesondere der §§ 7 und 10 und des 2. Hauptstücks zu bestellen; 
die Vorschriften über die Auswahl der Abschlussprüfer gemäß § 271 Abs. 2 UGB 
sind anzuwenden. Bei Genossenschaften ist die Prüfung der Beachtung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes von den Prüfungsorganen gesetzlich 
zuständiger Prüfungseinrichtungen vorzunehmen. Die Vorschriften gemäß § 275 
UGB über die Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers sind sinngemäß 
anzuwenden. 

(3) Wertpapierdienstleistungsunternehmen haben eine der in § 271 Abs. 1 
UGB genannten Personen zur Prüfung der Beachtung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes, insbesondere der §§ 7 und 10 und des 2. Hauptstücks, sowie der 
§§ 4 bis 17, § 19 Abs. 2, §§ 20 bis 24, § 29 und § 40 Abs. 1 FM-GwG zu bestellen; 
die Vorschriften über die Auswahl der Abschlussprüfer gemäß § 271 Abs. 2 UGB 
sind anzuwenden. Bei Genossenschaften ist die Prüfung der Beachtung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes von den Prüfungsorganen gesetzlich 
zuständiger Prüfungseinrichtungen vorzunehmen. Die Vorschriften gemäß § 275 
UGB über die Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers sind sinngemäß 
anzuwenden. 

(4) … (4) … 

Anlegerentschädigung Anlegerentschädigung 

§ 73. (1) bis (9) … § 73. (1) bis (9) … 

(10) Die Entschädigungseinrichtung hat die Aufgaben eines 
Früherkennungssystems für die Wertpapierfirmen wahrzunehmen; die Abschluss-
prüfer der Wertpapierfirmen haben mit der Entschädigungseinrichtung für Zwecke 
des Früherkennungssystems zusammenzuarbeiten. Die Mitgliedsinstitute haben 
der Entschädigungseinrichtung die für Zwecke des Früherkennungssystems 
erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Die Entschädigungseinrichtung ist 
hierbei Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 des Datenschutzgesetzes 2000 
(DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999. Die FMA ist ermächtigt, mit der Entschädi-
gungseinrichtung für Zwecke des Früherkennungssystems zusammenzuarbeiten, 
insbesondere hinsichtlich des Abgleichs der gemeldeten Daten. 

(10) Die Entschädigungseinrichtung hat die Aufgaben eines 
Früherkennungssystems für die Wertpapierfirmen wahrzunehmen; die Abschluss-
prüfer der Wertpapierfirmen haben mit der Entschädigungseinrichtung für Zwecke 
des Früherkennungssystems zusammenzuarbeiten. Die Mitgliedsinstitute haben 
der Entschädigungseinrichtung die für Zwecke des Früherkennungssystems 
erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Die Entschädigungseinrichtung ist 
hierbei Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 2016/679. Die 
FMA ist ermächtigt, mit der Entschädigungseinrichtung für Zwecke des 
Früherkennungssystems zusammenzuarbeiten, insbesondere hinsichtlich des 
Abgleichs der gemeldeten Daten. 

Kosten Kosten 

§ 89. (1) Die Kosten der FMA aus dem Rechnungskreis Wertpapieraufsicht 
(§ 19 Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 FMABG) sind von den meldepflichtigen Instituten, 

§ 89. (1) Die Kosten der FMA aus dem Rechnungskreis Wertpapieraufsicht 
(§ 19 Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 FMABG) sind von den meldepflichtigen Instituten, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
den Emittenten, den Wertpapierfirmen, den Wertpapierdienstleistungs-
unternehmensowie den gemäß § 17 Abs. 2 errichteten Zweigstellen und den 
sonstigen, aufgrund anderer bundesgesetzlicher Bestimmungen im Rechnungskreis 
Wertpapieraufsicht kostenpflichtigen Rechtsträgern zu erstatten. Unter Beachtung 
des Verursacherprinzips und des volkswirtschaftlichen Interesses an einer 
funktionsfähigen Beaufsichtigung von Wertpapierdienstleistungen sind diese 
Aufsichtskosten nach der Kostenrechnung der FMA aufzuteilen. Die FMA hat zu 
diesem Zweck im Rechnungskreis Wertpapieraufsicht jedenfalls einen 
Subrechnungskreis für meldepflichtige Institute, einen für Emittenten mit 
Ausnahme des Bundes sowie einen gemeinsamen für Wertpapierfirmen, 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, den gemäß § 17 Abs. 2 errichtete 
Zweigstellen sowie den gemäß § 21 Abs. 1 errichteten Zweigstellen von 
Drittlandfirmen zu bilden. Die Kostenaufteilung innerhalb der Subrechnungskreise 
erfolgt gemäß der nach Abs. 2 zu erlassenden Verordnung. 

den Emittenten, den Wertpapierfirmen, den Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen, den Wertpapierfirmen gemäß § 19 Abs. 1 sowie den Drittlandfirmen 
gemäß § 21 Abs. 1, die in Österreich Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten über eine Zweigstelle ausüben, und den sonstigen, aufgrund 
anderer bundesgesetzlicher Bestimmungen im Rechnungskreis Wertpapieraufsicht 
kostenpflichtigen Rechtsträgern zu erstatten. Unter Beachtung des 
Verursacherprinzips und des volkswirtschaftlichen Interesses an einer 
funktionsfähigen Beaufsichtigung von Wertpapierdienstleistungen sind diese 
Aufsichtskosten nach der Kostenrechnung der FMA aufzuteilen. Die FMA hat zu 
diesem Zweck im Rechnungskreis Wertpapieraufsicht jedenfalls einen 
Subrechnungskreis für meldepflichtige Institute, einen für Emittenten mit 
Ausnahme des Bundes sowie einen gemeinsamen für Wertpapierfirmen, Wert-
papierdienstleistungsunternehmen und Wertpapierfirmen gemäß § 19 Abs. 1 sowie 
Drittlandfirmen gemäß § 21 Abs. 1, die in Österreich Wertpapierdienstleistungen 
oder Anlagetätigkeiten über eine Zweigstelle ausüben, zu bilden. Die 
Kostenaufteilung innerhalb der Subrechnungskreise erfolgt gemäß der nach Abs. 2 
zu erlassenden Verordnung. 

(2) … (2) … 

§ 90. (1) bis (4) … § 90. (1) bis (4) … 

(5) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 4 und von Daten, die die FMA 
gemäß ihren Befugnissen ermitteln kann, sowie der Abschluss von Kooperations-
vereinbarungen gemäß § 111 sind im Rahmen der Amtshilfe zulässig sowie an für 
Wertpapieraufsicht zuständige Behörden von Mitgliedstaaten, soweit dies für die 
Erfüllung von Aufgaben, die den Aufgaben der FMA nach diesem Bundesgesetz, 
dem BörseG 2018 oder der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Europäischen 
Kommission entsprechen, erforderlich ist, oder für andere gesetzliche Aufgaben im 
Rahmen der Aufsicht über den Finanzmarkt der ersuchenden für Wertpapier-
aufsicht zuständigen Behörde erforderlich ist, und soweit ein begründetes Ersuchen 
vorliegt und die übermittelten Daten bei diesen Behörden einem dem Berufsge-
heimnis gemäß § 14 FMABG entsprechenden Berufsgeheimnis unterliegen. 

(5) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 4 und von Daten, die die FMA 
gemäß ihren Befugnissen ermitteln kann, sowie der Abschluss von Kooperations-
vereinbarungen gemäß § 111 sind im Rahmen der Amtshilfe zulässig sowie an für 
Wertpapieraufsicht zuständige Behörden von Mitgliedstaaten, soweit dies für die 
Erfüllung von Aufgaben, die den Aufgaben der FMA nach diesem Bundesgesetz, 
dem BörseG 2018 oder der Verordnung (EU) 600/2014 entsprechen, oder für 
andere gesetzliche Aufgaben im Rahmen der Aufsicht über den Finanzmarkt der 
ersuchenden für Wertpapieraufsicht zuständigen Behörde erforderlich ist, und 
soweit ein begründetes Ersuchen vorliegt und die übermittelten Daten bei diesen 
Behörden einem dem Berufsgeheimnis gemäß § 14 FMABG entsprechenden 
Berufsgeheimnis unterliegen. 

(6) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 5 ist innerhalb desselben 
Rahmens, zu denselben Zwecken und mit denselben Beschränkungen wie an 
zuständige Behörden von Mitgliedstaaten gemäß Abs. 5 auch an Behörden von 
Drittländern, die den Aufgaben der FMA entsprechende Aufgaben wahrzunehmen 
haben, nur zulässig, soweit die übermittelten Daten bei diesen Behörden einem dem 

(6) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 4 ist innerhalb desselben 
Rahmens, zu denselben Zwecken und mit denselben Beschränkungen wie an 
zuständige Behörden von Mitgliedstaaten gemäß Abs. 5 auch an Behörden von 
Drittländern, die den Aufgaben der FMA entsprechende Aufgaben wahrzunehmen 
haben, nur zulässig, soweit die übermittelten Daten bei diesen Behörden einem dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Berufsgeheimnis gemäß § 14 FMABG entsprechenden Berufsgeheimnis 
unterliegen und im Einklang mit Kapitel IV der Richtlinie 95/46/EG stehen. 

Berufsgeheimnis gemäß § 14 FMABG entsprechenden Berufsgeheimnis 
unterliegen und im Einklang mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 stehen. 

(7) bis (11) … (7) bis (11) … 

Weitere Aufsichtsmaßnahmen Weitere Aufsichtsmaßnahmen 

§ 92. (1) bis (8) … § 92. (1) bis (8) … 

(9) Bei einer Prüfung gemäß § 79 Abs. 3 sind die Prüfungsorgane mit einem 
schriftlichen Prüfungsauftrag zu versehen und haben sich vor Beginn der Prüfung 
unaufgefordert auszuweisen sowie den Prüfungsauftrag vorzuweisen. Im Übrigen 
ist § 71 Abs. 1 bis 6 BWG anzuwenden. 

(9) Bei einer Prüfung gemäß § 90 Abs. 3 sind die Prüfungsorgane mit einem 
schriftlichen Prüfungsauftrag zu versehen und haben sich vor Beginn der Prüfung 
unaufgefordert auszuweisen sowie den Prüfungsauftrag vorzuweisen. Im Übrigen 
ist § 71 Abs. 1 bis 6 BWG anzuwenden. 

(10) bis (13) … (10) bis (13) … 

Meldung von Verstößen Meldung von Verstößen 

§ 98. (1) bis (2) … § 98. (1) bis (2) … 

(3) Die in Abs. 2 angeführten Mechanismen umfassen zumindest (3) Die in Abs. 2 angeführten Mechanismen umfassen zumindest 

 1. …  1. … 

 2. einen angemessenen Schutz für die Mitarbeiter von Kreditinstituten, die 
Verstöße innerhalb ihres Instituts melden, zumindest vor 
Vergeltungsmaßnahmen, Diskriminierung oder anderen Arten von 
Mobbing; 

 2. einen angemessenen Schutz für die Mitarbeiter von Rechtsträgern gemäß 
Abs. 1, die Verstöße innerhalb ihres Instituts melden, zumindest vor 
Vergeltungsmaßnahmen, Diskriminierung oder anderen Arten von 
Mobbing; 

 3. den Schutz der Identität gemäß dem Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), 
BGBl. I Nr. 165/1999, sowohl für die Person, die die Verstöße anzeigt, als 
auch für die natürliche Person, die mutmaßlich für einen Verstoß 
verantwortlich ist, in allen Verfahrensstufen soweit nicht die Offenlegung 
der Identität im Rahmen eines staatsanwaltschaftlichen, gerichtlichen oder 
verwaltungsrechtlichen Verfahrens zwingend zu erfolgen hat. 

 3. den Schutz der Identität gemäß der Verordnung (EU) 2016/679, sowohl 
für die Person, die die Verstöße anzeigt, als auch für die natürliche Person, 
die mutmaßlich für einen Verstoß verantwortlich ist, in allen 
Verfahrensstufen soweit nicht die Offenlegung der Identität im Rahmen 
eines staatsanwaltschaftlichen, gerichtlichen oder verwaltungsrechtlichen 
Verfahrens zwingend zu erfolgen hat. 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 

Datenschutz Datenschutz 

§ 103. Bei Ausübung der Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse gemäß § 90 
Abs. 3 sind die Bestimmungen des DSG 2000 sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 einzuhalten. 

§ 103. Bei Ausübung der Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse gemäß § 90 
Abs. 3 sind die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 sowie der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 einzuhalten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Zusammenarbeit bei der Überwachung, Überprüfung vor Ort und bei 
Ermittlungen 

Zusammenarbeit bei der Überwachung, Überprüfung vor Ort und bei 
Ermittlungen 

§ 106. (1) Die FMA kann die zuständige Behörde eines anderen 
Mitgliedstaates um Zusammenarbeit bei einer Überwachung oder einer 
Überprüfung vor Ort oder einer Ermittlung ersuchen. Im Falle von 
Wertpapierfirmen, die Fernmitglieder eines geregelten Marktes in Österreich sind, 
kann die FMA sich auch direkt an diese wenden, wobei sie die zuständige Behörde 
des Herkunftsmitgliedstaats des Fernmitglieds davon in Kenntnis setzt. Erhält die 
FMA ein Ersuchen um eine Überprüfung vor Ort oder eine Ermittlung, so hat sie 
im Rahmen ihrer Befugnisse tätig zu werden, indem sie 

§ 106. (1) Die FMA kann die zuständige Behörde eines anderen 
Mitgliedstaates um Zusammenarbeit bei einer Überwachung oder einer 
Überprüfung vor Ort oder einer Ermittlung ersuchen. Im Falle von 
Wertpapierfirmen, die Fernmitglieder eines geregelten Marktes in Österreich sind, 
kann die FMA sich auch direkt an diese wenden, wobei sie die zuständige Behörde 
des Herkunftsmitgliedstaats des Fernmitglieds davon in Kenntnis setzt. Im Falle 
eines Rechtsträgers, der seinen satzungsmäßigen Sitz oder seine Hauptverwaltung 
in Österreich hat und der Fernmitglied eines geregelten Marktes in einem anderen 
Mitgliedstaat ist, kann die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des 
geregelten Marktes sich direkt an den Rechtsträger wenden, wobei sie die FMA 
davon unverzüglich in Kenntnis setzt. Erhält die FMA ein Ersuchen um eine 
Überprüfung vor Ort oder eine Ermittlung, so hat sie im Rahmen ihrer Befugnisse 
tätig zu werden, indem sie 

 1. die Überprüfung oder Ermittlung selbst vornimmt oder  1. die Überprüfung oder Ermittlung selbst vornimmt oder 

 2. der ersuchenden Behörde die Durchführung der Überprüfung oder 
Ermittlung gestattet oder 

 2. der ersuchenden Behörde die Durchführung der Überprüfung oder 
Ermittlung gestattet oder 

 3. Wirtschaftsprüfern oder Sachverständigen die Durchführung der 
Überprüfung oder Ermittlung gestattet. 

 3. Wirtschaftsprüfern oder Sachverständigen die Durchführung der 
Überprüfung oder Ermittlung gestattet. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Von den Aufnahmemitgliedstaaten zu treffende Sicherungsmaßnahmen Von den Aufnahmemitgliedstaaten zu treffende Sicherungsmaßnahmen 

§ 110. (1) Hat die FMA als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates 
klare und nachweisliche Gründe zu der Annahme, dass ein in Österreich im 
Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätiger Rechtsträger gemäß § 19 Abs. 1 
oder § 90 Abs. 1 Z 4 gegen die Verpflichtungen verstößt, die ihm aus diesem 
Bundesgesetz oder dem BörseG 2018 sowie der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
erwachsen, oder dass ein Rechtsträger gemäß § 90 Abs. 1 Z 4 und 5 mit einer 
Zweigstelle in Österreich gegen Verpflichtungen verstößt, die ihm aus diesem 
Bundesgesetz oder dem BörseG 2018 sowie der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
erwachsen, die der FMA als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates 
keine Zuständigkeit übertragen, so hat sie ihre Erkenntnisse der zuständigen 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats mitzuteilen. 

§ 110. (1) Hat die FMA als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates 
klare und nachweisliche Gründe zu der Annahme, dass ein in Österreich im 
Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätiger Rechtsträger gemäß § 17 Abs. 1 
oder § 90 Abs. 1 Z 4 gegen die Verpflichtungen verstößt, die ihm aus diesem 
Bundesgesetz oder dem BörseG 2018 sowie der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
erwachsen, oder dass ein Rechtsträger gemäß § 19 Abs. 1 oder § 90 Abs. 1 Z 4 mit 
einer Zweigstelle in Österreich gegen Verpflichtungen verstößt, die ihm aus diesem 
Bundesgesetz oder dem BörseG 2018 sowie der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
erwachsen, die der FMA als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates 
keine Zuständigkeit übertragen, so hat sie ihre Erkenntnisse der zuständigen 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats mitzuteilen. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Drittländern Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Drittländern 

§ 111. (1) Die FMA kann Kooperationsvereinbarungen über 
Informationsaustausch mit den zuständigen Behörden von Drittländern 
abschließen, sofern gewährleistet ist, dass die übermittelten Informationen 
zumindest dem Berufsgeheimnis gemäß § 14 FMABG unterliegen. Ein derartiger 
Informationsaustausch hat der Wahrnehmung der Aufgaben der FMA zu dienen. 
Die Weiterleitung personenbezogener Daten an ein Drittland hat gemäß Kapitel IV 
der Richtlinie 95/46/EG zu erfolgen. 

§ 111. (1) Die FMA kann Kooperationsvereinbarungen über 
Informationsaustausch mit den zuständigen Behörden von Drittländern 
abschließen, sofern gewährleistet ist, dass die übermittelten Informationen 
zumindest einem § 14 FMABG entsprechenden Berufsgeheimnis unterliegen. Ein 
derartiger Informationsaustausch hat der Wahrnehmung der Aufgaben der FMA zu 
dienen. Die Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland hat gemäß 
Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 zu erfolgen. 

(2) … (2) … 

(3) Die Kooperationsvereinbarungen gemäß Abs. 2 können nur geschlossen 
werden, wenn gewährleistet ist, dass die übermittelten Informationen zumindest 
dem Berufsgeheimnis gemäß § 14 FMABG unterliegen. Ein derartiger 
Informationsaustausch dient der Wahrnehmung der Aufgaben dieser Behörden, 
Stellen, natürlichen oder juristischen Personen. Beinhaltet eine 
Kooperationsvereinbarung die Übermittlung personenbezogener Daten, so erfolgt 
diese Übermittlung im Einklang mit Kapitel IV der Richtlinie 95/46/EG. 

(3) Die Kooperationsvereinbarungen gemäß Abs. 2 können nur geschlossen 
werden, wenn gewährleistet ist, dass die übermittelten Informationen zumindest 
einem § 14 FMABG entsprechenden Berufsgeheimnis unterliegen. Ein derartiger 
Informationsaustausch dient der Wahrnehmung der Aufgaben dieser Behörden, 
Stellen, natürlichen oder juristischen Personen. Beinhaltet eine 
Kooperationsvereinbarung die Übermittlung personenbezogener Daten, so hat 
diese Übermittlung im Einklang mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 zu 
erfolgen. 

(4) … (4) … 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 114. (1) bis (2) … § 114. (1) bis (2) … 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

 1. bis 13. …  1. bis 13. … 

 14. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie (EU) 2016/1034, ABl. Nr. L 175 vom 23.06.2016 S. 8, in der 
Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 64 vom 10.03.2017 S. 116; 

 14. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie (EU) 2016/1034, ABl. Nr. L 175 vom 23.06.2016 S. 8, in der 
Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 278 vom 27.10.2017 S. 56; 

 15. …  15. … 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union Bezug genommen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in 
der nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union Bezug genommen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in 
der nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. bis 18. …  1. bis 18. … 

 19. Delegierte Verordnung (EU) 2017/567 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 im Hinblick auf Begriffsbestimmungen, 
Transparenz, Portfoliokomprimierung und Aufsichtsmaßnahmen zur 
Produktintervention und zu den Positionen, ABl. Nr. L 87 S. 90. 

 19. Delegierte Verordnung (EU) 2017/567 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 im Hinblick auf Begriffsbestimmungen, 
Transparenz, Portfoliokomprimierung und Aufsichtsmaßnahmen zur 
Produktintervention und zu den Positionen, ABl. Nr. L 87 S. 90, in der 
Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 251 vom 29.09.2017 S. 30; 

  20. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1. 

(5) … (5) … 

Artikel 23 

Änderung des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes 

Definition des wirtschaftlichen Eigentümers Definition des wirtschaftlichen Eigentümers 

§ 2. Wirtschaftlicher Eigentümer sind alle natürlichen Personen, in deren 
Eigentum oder unter deren Kontrolle ein Rechtsträger letztlich steht, hierzu gehört 
zumindest folgender Personenkreis: 

§ 2. Wirtschaftlicher Eigentümer sind alle natürlichen Personen, in deren 
Eigentum oder unter deren Kontrolle ein Rechtsträger letztlich steht, hierzu gehört 
zumindest folgender Personenkreis: 

 1. bei Gesellschaften, insbesondere bei Rechtsträgern gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 
bis 11, 13 und 14: 

 1. bei Gesellschaften, insbesondere bei Rechtsträgern gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 
bis 11, 13 und 14: 

 a) alle natürlichen Personen, die direkt oder indirekt einen ausreichenden 
Anteil von Aktien oder Stimmrechten (einschließlich in Form von 
Inhaberaktien) halten, ausreichend an der Gesellschaft beteiligt sind 
(einschließlich in Form eines Geschäfts- oder Kapitalanteils) oder die 
Kontrolle auf die Geschäftsführung der Gesellschaft ausüben: 

 a) alle natürlichen Personen, die direkt oder indirekt einen ausreichenden 
Anteil von Aktien oder Stimmrechten (einschließlich in Form von 
Inhaberaktien) halten, ausreichend an der Gesellschaft beteiligt sind 
(einschließlich in Form eines Geschäfts- oder Kapitalanteils) oder die 
Kontrolle auf die Gesellschaft ausüben: 

 aa) Direkter wirtschaftlicher Eigentümer: wenn eine natürliche Person 
einen Aktienanteil von 25 vH zuzüglich einer Aktie oder eine 
Beteiligung von mehr als 25 vH an der Gesellschaft hält, so ist 
diese natürliche Person direkter wirtschaftlicher Eigentümer. 

 aa) Direkter wirtschaftlicher Eigentümer: wenn eine natürliche Person 
einen Anteil von Aktien oder Stimmrechten von mehr als 25 vH oder 
eine Beteiligung von mehr als 25 vH an der Gesellschaft hält oder 
eine natürliche Person oder mehrere natürliche Personen 
gemeinsam direkt Kontrolle auf die Gesellschaft ausüben, so ist 
diese natürliche Person oder sind diese natürliche Personen direkte 
wirtschaftliche Eigentümer. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 bb) Indirekter wirtschaftlicher Eigentümer: wenn ein Rechtsträger 
einen Aktienanteil von 25 vH zuzüglich einer Aktie oder eine 
Beteiligung von mehr als 25 vH an der Gesellschaft hält und eine 
natürliche Person direkt oder indirekt Kontrolle auf diesen 
Rechtsträger ausübt, so ist diese natürliche Person indirekter 
wirtschaftlicher Eigentümer der Gesellschaft. 

 bb) Indirekter wirtschaftlicher Eigentümer: wenn ein Rechtsträger 
einen Anteil von Aktien oder Stimmrechten von mehr als 25 vH oder 
eine Beteiligung von mehr als 25 vH an der Gesellschaft hält und 
eine natürliche Person oder mehrere natürliche Personen 
gemeinsam direkt oder indirekt Kontrolle auf diesen Rechtsträger 
ausübt, so ist diese natürliche Person oder sind diese natürliche 
Personen indirekte wirtschaftliche Eigentümer der Gesellschaft. 

Wenn mehrere Rechtsträger, die von derselben natürlichen Person 
oder denselben natürlichen Personen direkt oder indirekt 
kontrolliert werden, insgesamt einen Aktienanteil von 25 vH 
zuzüglich einer Aktie oder eine Beteiligung von mehr als 25 vH an 
der Gesellschaft halten, so ist diese natürliche Person oder sind 
diese natürlichen Personen wirtschaftliche Eigentümer. 

Wenn mehrere Rechtsträger, die von derselben natürlichen Person 
oder denselben natürlichen Personen direkt oder indirekt 
kontrolliert werden, insgesamt einen Anteil von Aktien oder 
Stimmrechten von mehr als 25 vH oder eine Beteiligung von mehr 
als 25 vH an der Gesellschaft halten, so ist diese natürliche Person 
oder sind diese natürlichen Personen wirtschaftliche Eigentümer. 

Ein von der oder den vorgenannten natürlichen Personen direkt 
gehaltener Aktienanteil oder eine direkt gehaltene Beteiligung ist 
jeweils hinzuzurechnen. 

Ein von der oder den vorgenannten natürlichen Personen direkt 
gehaltener Anteil an Aktien oder Stimmrechten oder eine direkt 
gehaltene Beteiligung ist jeweils hinzuzurechnen. 

Oberste Rechtsträger sind jene Rechtsträger in einer 
Beteiligungskette, die von indirekten wirtschaftlichen Eigentümern 
direkt kontrolliert werden sowie jene Rechtsträger an denen 
indirekte wirtschaftliche Eigentümer direkt Aktien oder eine 
Beteiligung halten, wenn diese zusammen mit dem oder den 
vorgenannten Rechtsträger(n) das wirtschaftliche Eigentum 
begründen. Wenn der wirtschaftliche Eigentümer eine Funktion 
gemäß Z 2 oder Z 3 ausübt, dann ist der betreffende Rechtsträger 
stets oberster Rechtsträger. 

Oberste Rechtsträger sind jene Rechtsträger in einer 
Beteiligungskette, die von indirekten wirtschaftlichen Eigentümern 
direkt kontrolliert werden sowie jene Rechtsträger an denen 
indirekte wirtschaftliche Eigentümer direkt Aktien, Stimmrechte 
oder eine Beteiligung halten, wenn diese zusammen mit dem oder 
den vorgenannten Rechtsträger(n) das wirtschaftliche Eigentum 
begründen. Wenn der wirtschaftliche Eigentümer eine Funktion 
gemäß Z 2 oder Z 3 ausübt, dann ist der betreffende Rechtsträger 
stets oberster Rechtsträger. 

Der Begriff Rechtsträger im Sinne dieser Ziffer umfasst auch 
vergleichbare Rechtsträger im Sinne des § 1 mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland. 

Der Begriff Rechtsträger im Sinne dieser Ziffer umfasst auch 
vergleichbare Rechtsträger im Sinne des § 1 mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland. 

Kontrolle liegt bei einem Aktienanteil von 50 vH zuzüglich einer Aktie 
oder einer Beteiligung von mehr als 50 vH, direkt oder indirekt 
gehalten, vor. Weiters ist Kontrolle auch bei Vorliegen der Kriterien 
gemäß § 244 Abs. 2 UGB oder bei Ausübung einer Funktion gemäß Z 2 
oder Z 3 bei einem obersten Rechtsträger gegeben. Im Übrigen 
begründet ein Treugeber oder eine vergleichbare Person Kontrolle 
durch ein Treuhandschaftsverhältnis oder ein vergleichbares 
Rechtsverhältnis. 

Kontrolle liegt bei einem Aktienanteil von 50 vH zuzüglich einer Aktie 
oder einer Beteiligung von mehr als 50 vH, direkt oder indirekt 
gehalten, vor. Weiters ist Kontrolle auch bei Vorliegen der Kriterien 
gemäß § 244 Abs. 2 UGB oder bei Ausübung einer Funktion gemäß Z 2 
oder Z 3 bei einem obersten Rechtsträger gegeben oder wenn die 
Gesellschaft auf andere Weise letztlich kontrolliert wird. Im Übrigen 
begründet ein Treugeber oder eine vergleichbare Person Kontrolle 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durch ein Treuhandschaftsverhältnis oder ein vergleichbares 
Rechtsverhältnis. 

 b) die natürlichen Personen, die der obersten Führungsebene der 
Gesellschaft angehören, wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten 
und sofern keine Verdachtsmomente vorliegen, keine Person nach lit. a 
ermittelt werden kann. Für die nachfolgend genannten Gesellschaften 
gilt: 

b) die natürlichen Personen, die der obersten Führungsebene der 
Gesellschaft angehören, wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten 
und sofern keine Verdachtsmomente vorliegen, keine Person nach lit. a 
ermittelt werden kann. Für die nachfolgend genannten Gesellschaften 
gilt: 

aa) … aa) … 

 bb) bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften bei denen kein 
Mitglied einen Geschäftsanteil von mehr als 25 vH hält und keine 
Anhaltspunkte vorliegen, dass die Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaft direkt oder indirekt unter der Kontrolle 
einer oder mehrerer anderer natürlichen Personen steht, gelten die 
Mitglieder der obersten Führungsebene (Vorstand) als 
wirtschaftlicher Eigentümer. 

bb) bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften gelten die 
Mitglieder der obersten Führungsebene (Vorstand) als wirtschaftlicher 
Eigentümer oder, sofern auch Geschäftsleiter eingetragen sind, nur die 
Geschäftsleiter als wirtschaftliche Eigentümer. 

cc) …  cc) …  

 2. bis 3. ...  2. bis 3. ... 

Meldung der Daten durch die Rechtsträger Meldung der Daten durch die Rechtsträger 

§ 5. (1) Die Rechtsträger haben die folgenden Daten über ihre wirtschaftlichen 
Eigentümer an die Bundesanstalt Statistik Österreich als Dienstleisterin der 
Registerbehörde zu melden: 

§ 5. (1) Die Rechtsträger haben die folgenden Daten über ihre wirtschaftlichen 
Eigentümer an die Bundesanstalt Statistik Österreich als Auftragsverarbeiterin der 
Registerbehörde zu melden: 

 1. bis 3 ...   1. bis 3 ...  

(2) Die Meldung der in Abs. 1 genannten Daten hat von den Rechtsträgern im 
elektronischen Wege über das Unternehmensserviceportal (§ 1 USPG) an die 
Bundesanstalt Statistik Österreich als Dienstleister der Registerbehörde zu 
erfolgen. Eine Übermittlung der Daten durch berufsmäßige Parteienvertreter 
gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 USPG ist zulässig. Es dürfen nur Geräte zum Einsatz 
kommen, die über ein nach Maßgabe des jeweiligen Standes der Technik 
anerkanntes Protokoll kommunizieren. Bei natürlichen Personen ohne Wohnsitz 
im Inland hat der Rechtsträger eine Kopie des unter Abs. 1 Z 1 lit. b angegebenen 
amtlichen Lichtbildausweises im elektronischen Wege über das 
Unternehmensserviceportal an die Registerbehörde zu übermitteln. 

(2) Die Meldung der in Abs. 1 genannten Daten hat von den Rechtsträgern im 
elektronischen Wege über das Unternehmensserviceportal (§ 1 USPG) an die 
Bundesanstalt Statistik Österreich als Auftragsverarbeiterin der Registerbehörde 
zu erfolgen. Eine Übermittlung der Daten durch berufsmäßige Parteienvertreter 
gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 USPG ist zulässig. Es dürfen nur Geräte zum Einsatz 
kommen, die über ein nach Maßgabe des jeweiligen Standes der Technik 
anerkanntes Protokoll kommunizieren. Bei natürlichen Personen ohne Wohnsitz 
im Inland hat der Rechtsträger eine Kopie des unter Abs. 1 Z 1 lit. b angegebenen 
amtlichen Lichtbildausweises im elektronischen Wege über das 
Unternehmensserviceportal an die Registerbehörde zu übermitteln. 

(3) Zum Zwecke der eindeutigen Identifikation von wirtschaftlichen 
Eigentümern hat die Bundesanstalt Statistik Österreich über das 

(3) Zum Zwecke der eindeutigen Identifikation von wirtschaftlichen 
Eigentümern, von jenen natürlichen Personen, die für die Zwecke der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Stammzahlenregister automatisationsunterstützt das bereichsspezifische 
Personenkennzeichen des Bereichs „Steuern und Abgaben – SA“ zu ermitteln. Die 
Registerbehörde und die Bundesanstalt Statistik Österreich haben die im Zentralen 
Melderegister verarbeiteten Daten abzufragen, um die Daten über die 
wirtschaftlichen Eigentümer zu übernehmen, zu ergänzen und aktuell zu halten und 
können zu diesem Zweck auch das Ergänzungsregister für natürliche Personen 
abfragen. Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, der Bundesanstalt 
Statistik Österreich auf deren Verlangen zum Zweck der Ergänzung und der 
Überprüfung der Daten der wirtschaftlichen Eigentümer eine Abfrage gemäß § 16a 
Abs. 4 MeldeG auf das Zentrale Melderegister zu eröffnen. Danach ist der 
Änderungsdienst gemäß § 16c MeldeG zu verwenden. Zum Zwecke der 
eindeutigen Identifikation von obersten Rechtsträgern mit Sitz im Inland hat die 
Bundesanstalt Statistik Österreich deren Daten mit dem Stammzahlenregister 
automationsunterstützt abzugleichen. Wenn kein automationsunterstützter 
Abgleich im Hinblick auf die vorgenannten Rechtsträger möglich ist, dann dürfen 
diese nicht gemeldet werden. Insoweit einzelne, der in Abs. 1 genannten Daten 
durch die Bundesanstalt Statistik Österreich automatisationsunterstützt ergänzt 
werden, ist keine Meldung der betreffenden Daten durch den Rechtsträger 
erforderlich. 

automatisationsunterstützt erstellten Darstellung gemäß § 9 Abs. 5 Z 1 benötigt 
werden, und von vertretungsbefugten natürlichen Personen der Rechtsträger hat 
die Bundesanstalt Statistik Österreich über das Stammzahlenregister 
automatisationsunterstützt das bereichsspezifische Personenkennzeichen des 
Bereichs „Steuern und Abgaben – SA“ zu ermitteln. Die Registerbehörde und die 
Bundesanstalt Statistik Österreich haben die im Zentralen Melderegister 
verarbeiteten Daten abzufragen, um die Daten über die wirtschaftlichen 
Eigentümer zu übernehmen, zu ergänzen und aktuell zu halten und können zu 
diesem Zweck auch das Ergänzungsregister für natürliche Personen abfragen. Der 
Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, der Bundesanstalt Statistik Österreich 
auf deren Verlangen zum Zweck der Ergänzung und der Überprüfung der Daten 
der wirtschaftlichen Eigentümer eine Abfrage gemäß § 16a Abs. 4 MeldeG auf das 
Zentrale Melderegister zu eröffnen. Danach ist der Änderungsdienst gemäß § 16c 
MeldeG zu verwenden. Zum Zwecke der eindeutigen Identifikation von obersten 
Rechtsträgern mit Sitz im Inland hat die Bundesanstalt Statistik Österreich deren 
Daten mit dem Stammzahlenregister automationsunterstützt abzugleichen. Wenn 
kein automationsunterstützter Abgleich im Hinblick auf die vorgenannten 
Rechtsträger möglich ist, dann dürfen diese nicht gemeldet werden. Insoweit 
einzelne, der in Abs. 1 genannten Daten durch die Bundesanstalt Statistik 
Österreich automatisationsunterstützt ergänzt werden, ist keine Meldung der 
betreffenden Daten durch den Rechtsträger erforderlich. 

(4) … (4) … 

 (5) Wenn bei Rechtsträgern gemäß § 1 Abs. 2 Z 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 und 13 die 
wirtschaftlichen Eigentümer gemäß § 2 Z 1 lit. b festgestellt wurden, ist nur zu 
melden, dass die natürlichen Personen, die der obersten Führungsebene des 
Rechtsträgers angehören, als wirtschaftliche Eigentümer festgestellt wurden. Die 
Bundesanstalt Statistik Österreich hat diese aus dem Firmenbuch zu übernehmen 
und laufend aktuell zu halten. 

Befreiung von der Meldepflicht Befreiung von der Meldepflicht 

§ 6. (1) Offene Gesellschaften gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 und Kommandit-
gesellschaften gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 sind von der Meldung gemäß § 5 befreit, wenn 
alle persönlich haftenden Gesellschafter natürliche Personen sind. Diesfalls sind 
die im Firmenbuch eingetragenen persönlich haftenden Gesellschafter von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche Eigentümer zu übernehmen. 
Wenn eine andere natürliche Person direkt oder indirekt Kontrolle auf die 

§ 6. (1) Offene Gesellschaften gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 und Kommandit-
gesellschaften gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 sind von der Meldung gemäß § 5 befreit, wenn 
alle Gesellschafter natürliche Personen sind. Sind weniger als vier Gesellschafter 
im Firmenbuch eingetragen, dann sind diese als wirtschaftliche Eigentümer von 
der Bundesanstalt Statistik Österreich zu übernehmen. Wenn vier oder mehr 
Gesellschafter im Firmenbuch eingetragen sind, dann sind die im Firmenbuch 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Geschäftsführung der offenen Gesellschaft oder der Kommanditgesellschaft 
ausübt, dann hat die offene Gesellschaft oder die Kommanditgesellschaft eine 
Meldung gemäß § 5 Abs. 1 vorzunehmen. 

eingetragenen geschäftsführenden Gesellschafter von der Bundesanstalt Statistik 
Österreich als wirtschaftliche Eigentümer zu übernehmen. Wenn eine andere 
natürliche Person wirtschaftlicher Eigentümer gemäß § 2 der offenen Gesellschaft 
oder der Kommanditgesellschaft ist, dann hat die offene Gesellschaft oder die 
Kommanditgesellschaft eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 vorzunehmen. 

(2) Gesellschaften mit beschränkter Haftung gemäß § 1 Abs. 2 Z 4 sind von 
der Meldung gemäß § 5 befreit, wenn alle Gesellschafter natürliche Personen sind. 
Diesfalls sind die im Firmenbuch eingetragenen Gesellschafter von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche Eigentümer zu übernehmen, 
wenn diese eine Beteiligung von mehr als 25 vH halten. Hält kein Gesellschafter 
eine Beteiligung von mehr als 25 vH, so sind die im Firmenbuch eingetragenen 
Geschäftsführer von der Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche 
Eigentümer zu übernehmen. Wenn eine andere natürliche Person direkt oder 
indirekt Kontrolle auf die Geschäftsführung der Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung ausübt, dann hat die Gesellschaft mit beschränkter Haftung eine Meldung 
gemäß § 5 Abs. 1 vorzunehmen. 

(2) Gesellschaften mit beschränkter Haftung gemäß § 1 Abs. 2 Z 4 sind von 
der Meldung gemäß § 5 befreit, wenn alle Gesellschafter natürliche Personen sind. 
Diesfalls sind die im Firmenbuch eingetragenen Gesellschafter von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche Eigentümer zu übernehmen, 
wenn diese eine Beteiligung von mehr als 25 vH halten. Hält kein Gesellschafter 
eine Beteiligung von mehr als 25 vH, so sind die im Firmenbuch eingetragenen 
Geschäftsführer von der Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche 
Eigentümer zu übernehmen. Wenn eine andere natürliche Person wirtschaftlicher 
Eigentümer gemäß § 2 der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, dann hat die 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 
vorzunehmen. 

(3) Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften gemäß § 1 Abs. 2 Z 5 sind von 
der Meldung gemäß § 5 befreit. Diesfalls sind die im Firmenbuch eingetragenen 
Mitglieder des Vorstands oder, sofern auch Geschäftsleiter eingetragen sind, nur 
die Geschäftsleiter von der Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche 
Eigentümer zu übernehmen. Wenn ein Mitglied einen Geschäftsanteil von mehr als 
25 vH hält oder eine andere natürliche Person direkt oder indirekt Kontrolle auf 
die Geschäftsführung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft ausübt, dann 
hat die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 
vorzunehmen. 

(3) Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften gemäß § 1 Abs. 2 Z 5 sind von 
der Meldung gemäß § 5 befreit. Diesfalls sind die im Firmenbuch eingetragenen 
Mitglieder des Vorstands oder, sofern auch Geschäftsleiter eingetragen sind, nur 
die Geschäftsleiter von der Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche 
Eigentümer zu übernehmen. Wenn eine andere natürliche Person wirtschaftlicher 
Eigentümer gemäß § 2 der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft ist, dann hat 
die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 
vorzunehmen. 

(4) Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Z 6, kleine 
Versicherungsvereine gemäß § 1 Abs. 2 Z 7 und Sparkassen gemäß § 1 Abs. 2 Z 8 
sind von der Meldung gemäß § 5 befreit. Diesfalls sind die im Firmenbuch oder im 
Ergänzungsregister für sonstige Betroffene eingetragenen Mitglieder des 
Vorstands von der Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche 
Eigentümer zu übernehmen. Wenn eine andere natürliche Person direkt oder 
indirekt Kontrolle auf die Geschäftsführung einer der vorgenannten Gesellschaften 
ausübt, dann hat diese Gesellschaft eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 vorzunehmen. 

(4) Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Z 6, kleine 
Versicherungsvereine gemäß § 1 Abs. 2 Z 7 und Sparkassen gemäß § 1 Abs. 2 Z 8 
sind von der Meldung gemäß § 5 befreit. Diesfalls sind die im Firmenbuch oder im 
Ergänzungsregister für sonstige Betroffene eingetragenen Mitglieder des 
Vorstands von der Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche 
Eigentümer zu übernehmen. Wenn eine andere natürliche Person direkt oder 
indirekt Kontrolle auf die vorgenannten Gesellschaften ausübt, dann hat diese 
Gesellschaft eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 vorzunehmen. 

(5) Vereine gemäß § 1 Abs. 2 Z 14 sind von der Meldung gemäß § 5 befreit. 
Diesfalls sind die im Vereinsregister eingetragenen organschaftlichen Vertreter des 

(5) Vereine gemäß § 1 Abs. 2 Z 14 sind von der Meldung gemäß § 5 befreit. 
Diesfalls sind die im Vereinsregister eingetragenen organschaftlichen Vertreter des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vereins von der Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche Eigentümer 
zu übernehmen. Wenn eine andere natürliche Person direkt oder indirekt Kontrolle 
auf die Geschäftsführung des Vereins ausübt, dann hat der Verein eine Meldung 
gemäß § 5 Abs. 1 vorzunehmen. 

Vereins von der Bundesanstalt Statistik Österreich als wirtschaftliche Eigentümer 
zu übernehmen. Wenn eine andere natürliche Person direkt oder indirekt Kontrolle 
auf den Verein ausübt, dann hat der Verein eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 
vorzunehmen. 

(6) Wenn ein Rechtsträger eine Meldung gemäß den vorgenannten Absätzen 
vornimmt, dann hat keine Übernahme der Daten durch die Bundesanstalt Statistik 
Österreich für diesen Rechtsträger zu erfolgen. Wenn die Voraussetzungen für die 
Befreiung in späterer Folge wieder zutreffen, kann der Rechtsträger dies im 
elektronischen Weg über das Unternehmensserviceportal an die Bundesanstalt 
Statistik Österreich als Dienstleisterin der Registerbehörde melden. 

(6) Wenn ein Rechtsträger eine Meldung gemäß den vorgenannten Absätzen 
vornimmt oder auf die Meldebefreiung verzichtet, dann hat keine Übernahme der 
Daten durch die Bundesanstalt Statistik Österreich für diesen Rechtsträger zu 
erfolgen. Wenn die Voraussetzungen für die Befreiung in späterer Folge wieder 
zutreffen, kann der Rechtsträger dies im elektronischen Weg über das 
Unternehmensserviceportal an die Bundesanstalt Statistik Österreich als 
Auftragsverarbeiterin der Registerbehörde melden. 

(7) … (7) … 

Führung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer Führung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer 

§ 7. (1) Die Registerbehörde hat zum Zweck der Verhinderung der Nutzung 
des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung ein Register der wirtschaftlichen Eigentümer (Register) 
als regelmäßig ergänzte, zeitlich geschichtete Datensammlung zu führen und sich 
hiefür der in Abs. 6 genannten gesetzlichen Dienstleisterinnen sowie allfälliger 
Subdienstleister zu bedienen. Dieses Register hat die in § 5 und dieser Bestimmung 
genannten Daten unter Verwendung des bereichsspezifischen 
Personenkennzeichens des Bereichs „Steuern und Abgaben – SA“ sowie die Daten 
betreffend der Rechtsträger gemäß § 25 Abs. 1 Z 1 bis 5 und 7 des 
Bundesstatistikgesetzes 2000 zu enthalten. 

§ 7. (1) Die Registerbehörde hat zum Zweck der Verhinderung der Nutzung 
des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung ein Register der wirtschaftlichen Eigentümer (Register) 
als regelmäßig ergänzte, zeitlich geschichtete Datensammlung zu führen und sich 
hiefür der in Abs. 5 genannten gesetzlichen Auftragsverarbeiterinnen sowie 
allfälliger Sub-Auftragsverarbeiter zu bedienen. Dieses Register hat die in § 5 und 
dieser Bestimmung genannten Daten unter Verwendung des bereichsspezifischen 
Personenkennzeichens des Bereichs „Steuern und Abgaben – SA“ sowie die Daten 
betreffend der Rechtsträger gemäß § 25 Abs. 1 Z 1 bis 5 und 7 des 
Bundesstatistikgesetzes 2000 zu enthalten. 

(2) Der Bundesanstalt Statistik Österreich als Dienstleisterin der 
Registerbehörde sind zur Aufnahme in das Register die Daten gemäß § 25 Abs. 1 
Z 1 bis 5 des Bundesstatistikgesetzes 2000 sowie die Daten zur Kapitalbeteiligung 
an Rechtsträgern und deren Änderungen (Berichtigungen, Löschungen) betreffend 

(2) Der Bundesanstalt Statistik Österreich als Auftragsverarbeiterin der 
Registerbehörde sind zur Aufnahme in das Register die Daten gemäß § 25 Abs. 1 
Z 1 bis 5 des Bundesstatistikgesetzes 2000 sowie die Daten zur Kapitalbeteiligung 
an Rechtsträgern und deren Änderungen (Berichtigungen, Löschungen) betreffend 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

(3) bis (4) …  (3) bis (4) … 

(5) Die Registerbehörde ist datenschutzrechtlicher Auftraggeber für das 
Register. Die Bundesanstalt Statistik Österreich und die Bundesrechenzentrum 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Bundesrechenzentrum GmbH) sind für das 
Register gesetzliche Dienstleisterinnen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist. 

(5) Die Registerbehörde ist datenschutzrechtlicher Verantwortlicher für das 
Register. Die Bundesanstalt Statistik Österreich und die Bundesrechenzentrum 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Bundesrechenzentrum GmbH) sind für das 
Register gesetzliche Auftragsverarbeiterinnen, sofern nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Einsicht der Verpflichteten in das Register Einsicht der Verpflichteten in das Register 

§ 9. (1) Die nachfolgend Genannten gelten als Verpflichtete im Sinne dieses 
Bundesgesetzes und sind nach Maßgabe des Abs. 2 zur Einsicht in das Register 
berechtigt: 

§ 9. (1) Die nachfolgend Genannten gelten als Verpflichtete im Sinne dieses 
Bundesgesetzes und sind nach Maßgabe des Abs. 2 zur Einsicht in das Register 
berechtigt: 

 1. Kreditinstitute gemäß § 2 Z 1 FM-GwG und Versicherungsunternehmen 
gemäß § 2 Z 2 lit. b FM-GwG; 

 1. Kreditinstitute gemäß § 2 Z 1 FM-GwG, Abbaugesellschaften gemäß 
§ 162 BaSAG, Abbaueinheiten die gemäß § 2 GSA gegründet wurden, 
Abbaueinheiten gemäß § 83 BaSAG und Versicherungsunternehmen 
gemäß § 2 Z 2 lit. b FM-GwG; 

 2. bis 15 …  2. bis 15 … 

(2) bis (3) …  (2) bis (3) …  

(4) Die Verpflichteten können über das Unternehmensserviceportal einen mit 
einer Amtssignatur der Registerbehörde versehenen Auszug aus dem Register 
anfordern, der ihnen im Wege einer automatisationsunterstützen Datenübertragung 
über das Unternehmensserviceportal zur Verfügung gestellt wird. Dieser Auszug 
enthält die folgenden Angaben: 

(4) Die Verpflichteten können über das Unternehmensserviceportal einen mit 
einer Amtssignatur der Registerbehörde versehenen Auszug aus dem Register 
anfordern, der ihnen im Wege einer automatisationsunterstützen Datenübertragung 
über das Unternehmensserviceportal zur Verfügung gestellt wird. Dieser Auszug 
enthält die folgenden Angaben: 

 1. bis 10. …  1. bis 10. … 

Bei Vorliegen einer Auskunftssperre gemäß VerG enthält der Auszug anstelle der 
Angaben gemäß Z 1, 2, 5 und 6 nur den Namen des Vereins, die Stammzahl und 
die Angabe, dass sich der Sitz des Vereins im Inland befindet, sowie den Hinweis, 
dass eine Auskunftssperre vorliegt. Dies gilt nicht für Verpflichtete gemäß Abs. 1 
Z 1, 2, 7 und 14. Bei diesen hat der Auszug anstelle der Wohnsitze der direkten und 
indirekten wirtschaftlichen Eigentümer gemäß Z 5 lit. e und Z 6 lit. e nur das 
Wohnsitzland sowie den Hinweis, dass eine Auskunftssperre vorliegt, zu enthalten. 
Wenn nach natürlichen Personen gesucht wird, die wirtschaftliche Eigentümer 
eines Vereins sind, für den eine Auskunftssperre besteht, darf dieser Verein nicht 
in der Trefferliste angezeigt werden. Bei Vorliegen einer Auskunftssperre gemäß 
MeldeG enthält der Auszug anstelle der Angaben gemäß Z 5 lit. e und Z 6 lit. e nur 
die Angabe, dass sich der Wohnsitz im Inland befindet, sowie den Hinweis, dass 
eine Auskunftssperre vorliegt. 

Bei Vorliegen einer Auskunftssperre gemäß VerG enthält der Auszug anstelle der 
Angaben gemäß Z 1, 2, 5 und 6 nur den Namen des Vereins, die Stammzahl und 
die Angabe, dass sich der Sitz des Vereins im Inland befindet, sowie den Hinweis, 
dass eine Auskunftssperre vorliegt. Dies gilt nicht für Verpflichtete gemäß Abs. 1 
Z 1, 2 und 7. Bei diesen hat der Auszug anstelle der Wohnsitze der direkten und 
indirekten wirtschaftlichen Eigentümer gemäß Z 5 lit. e und Z 6 lit. e nur das 
Wohnsitzland sowie den Hinweis, dass eine Auskunftssperre vorliegt, zu enthalten. 
Wenn nach natürlichen Personen gesucht wird, die wirtschaftliche Eigentümer 
eines Vereins sind, für den eine Auskunftssperre besteht, darf dieser Verein nicht 
in der Trefferliste angezeigt werden. Bei Vorliegen einer Auskunftssperre gemäß 
MeldeG enthält der Auszug anstelle der Angaben gemäß Z 5 lit. e und Z 6 lit. e nur 
die Angabe, dass sich der Wohnsitz im Inland befindet, sowie den Hinweis, dass 
eine Auskunftssperre vorliegt. Bei Begünstigten von Rechtsträgern gemäß § 1 
Abs. 2 Z 12, 17 und 18 und vergleichbaren Rechtsträgern mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat oder in einem Drittland, die oberste Rechtsträger sind, hat der 
Auszug, außer bei Verpflichteten gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 7, anstelle der Wohnsitze 
der direkten und indirekten wirtschaftlichen Eigentümer gemäß Z 5 lit. e und Z 6 
lit. e nur das Wohnsitzland zu enthalten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(5) bis (8) …  (5) bis (8) …  

Sorgfaltspflichten der Verpflichteten gegenüber Kunden Sorgfaltspflichten der Verpflichteten gegenüber Kunden 

§ 11. (1) bis (2) … § 11. (1) bis (2) … 

(3) Stellt ein Verpflichteter bei Anwendung seiner Sorgfaltspflichten 
gegenüber Kunden fest, dass für einen Kunden, der ein Rechtsträger im Sinne 
dieses Bundesgesetzes ist, ein anderer wirtschaftlicher Eigentümer eingetragen ist, 
als er im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden festgestellt hat und 
ist er überzeugt zu wissen, dass die Eintragung unrichtig oder unvollständig ist, 
dann kann er im elektronischen Weg über das Unternehmensserviceportal an die 
Bundesanstalt Statistik Österreich als Dienstleisterin der Registerbehörde melden, 
dass der eingetragene wirtschaftliche Eigentümer nicht verifiziert werden konnte 
(Setzung eines Vermerkes). Dies gilt nicht, wenn ein Sachverhalt vorliegt, der 
mittels Verdachtsmeldung an die Geldwäschemeldestelle zu melden ist und die 
Verpflichteten vernünftigerweise davon ausgehen können, dass die Setzung eines 
Vermerkes und die damit verbundene Information des Kunden die Verfolgung der 
Begünstigten einer verdächtigen Transaktion behindern könnte. Diesfalls dürfen 
die Verpflichteten keinen Vermerk setzen und haben stattdessen die 
Geldwäschemeldestelle umgehend mittels Verdachtsmeldung zu informieren. 

(3) Stellt ein Verpflichteter bei Anwendung seiner Sorgfaltspflichten 
gegenüber Kunden fest, dass für einen Kunden, der ein Rechtsträger im Sinne 
dieses Bundesgesetzes ist, ein anderer wirtschaftlicher Eigentümer eingetragen ist, 
als er im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden festgestellt hat und 
ist er überzeugt zu wissen, dass die Eintragung unrichtig oder unvollständig ist, 
dann kann er im elektronischen Weg über das Unternehmensserviceportal an die 
Bundesanstalt Statistik Österreich als Auftragsverarbeiterin der Registerbehörde 
melden, dass der eingetragene wirtschaftliche Eigentümer nicht verifiziert werden 
konnte (Setzung eines Vermerkes). Dies gilt nicht, wenn ein Sachverhalt vorliegt, 
der mittels Verdachtsmeldung an die Geldwäschemeldestelle zu melden ist und die 
Verpflichteten vernünftigerweise davon ausgehen können, dass die Setzung eines 
Vermerkes und die damit verbundene Information des Kunden die Verfolgung der 
Begünstigten einer verdächtigen Transaktion behindern könnte. Diesfalls dürfen 
die Verpflichteten keinen Vermerk setzen und haben stattdessen die 
Geldwäschemeldestelle umgehend mittels Verdachtsmeldung zu informieren.  

(4) … (4) … 

(5) Die Bundesanstalt Statistik Österreich als Dienstleisterin der 
Registerbehörde hat das Unternehmensserviceportal im elektronischen Weg von 
dem Umstand, dass ein Vermerk gesetzt wurde, zu verständigen. Der Rechtsträger 
ist von der Registerbehörde über das Unternehmensserviceportal über den 
Umstand, dass ein Vermerk gesetzt wurde zu informieren. Wenn der Rechtsträger 
eine neuerliche Meldung gemäß § 5 vornimmt, ist der Vermerk von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich nur unter den historischen Daten zu führen. Der 
Verpflichtete, der den Vermerk gesetzt hat, ist auf elektronischem Wege über das 
Unternehmensserviceportal von der Meldung des Rechtsträgers zu verständigen. 

(5) Die Bundesanstalt Statistik Österreich als Auftragsverarbeiterin der 
Registerbehörde hat das Unternehmensserviceportal im elektronischen Weg von 
dem Umstand, dass ein Vermerk gesetzt wurde, zu verständigen. Der Rechtsträger 
ist von der Registerbehörde über das Unternehmensserviceportal über den 
Umstand, dass ein Vermerk gesetzt wurde zu informieren. Wenn der Rechtsträger 
eine neuerliche Meldung gemäß § 5 vornimmt, ist der Vermerk von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich nur unter den historischen Daten zu führen. Der 
Verpflichtete, der den Vermerk gesetzt hat, ist auf elektronischem Wege über das 
Unternehmensserviceportal von der Meldung des Rechtsträgers zu verständigen. 

(6) bis (8) …  (6) bis (8) …  

Behördliche Einsicht in das Register Behördliche Einsicht in das Register 

§ 12. (1) bis (2) … § 12. (1) bis (2) … 

(3) Die Registerbehörde, die Geldwäschemeldestelle und die 
Strafverfolgungsbehörden für strafrechtliche Zwecke können zu jeder natürlichen 

(3) Die Registerbehörde, die Geldwäschemeldestelle und die Kriminalpolizei, 
die Staatsanwaltschaften und die Gerichte für strafrechtliche Zwecke können zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Person, die neben ihrem Vor- und Zunamen durch die Eingabe eines oder mehrerer 
zusätzlicher Identifikatoren eindeutig bestimmt werden kann, einen Auszug 
anfordern, der sämtliche in dem Register über diese Person gespeicherten Daten 
enthält. Dieser Auszug wird mit einer Amtssignatur der Registerbehörde versehen. 

jeder natürlichen Person, die neben ihrem Vor- und Zunamen durch die Eingabe 
eines oder mehrerer zusätzlicher Identifikatoren eindeutig bestimmt werden kann, 
einen Auszug anfordern, der sämtliche in dem Register über diese Person 
gespeicherten Daten enthält. Dieser Auszug wird mit einer Amtssignatur der 
Registerbehörde versehen. 

Behördliche Meldung des wirtschaftlichen Eigentümers und behördlicher 
Vermerk 

Behördliche Meldung des wirtschaftlichen Eigentümers und behördlicher 
Vermerk 

§ 13. (1) … § 13. (1) … 

(2) Die Bundesanstalt Statistik Österreich als Dienstleisterin der 
Registerbehörde hat das Unternehmensserviceportal im elektronischen Weg über 
die behördliche Meldung zu verständigen. Der Rechtsträger ist von der 
Registerbehörde über das Unternehmensserviceportal von der behördlichen 
Meldung zu verständigen. Diese Verständigung hat den Hinweis zu enthalten, dass 
es sich um keine rechtswirksame Feststellung handelt und der Rechtsträger 
jederzeit eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 vornehmen kann. 

(2) Die Bundesanstalt Statistik Österreich als Auftragsverarbeiterin der 
Registerbehörde hat das Unternehmensserviceportal im elektronischen Weg über 
die behördliche Meldung zu verständigen. Der Rechtsträger ist von der 
Registerbehörde über das Unternehmensserviceportal von der behördlichen 
Meldung zu verständigen. Diese Verständigung hat den Hinweis zu enthalten, dass 
es sich um keine rechtswirksame Feststellung handelt und der Rechtsträger 
jederzeit eine Meldung gemäß § 5 Abs. 1 vornehmen kann. 

(3) Wenn eine der in § 12 Abs. 1 genannten Behörden im Zuge ihrer Tätigkeit 
zu der Überzeugung gelangt, dass die Daten über die wirtschaftlichen Eigentümer 
eines Rechtsträgers unrichtig sind und ihr der wirtschaftliche Eigentümer nicht 
bekannt ist, dann kann sie im elektronischen Weg an die Bundesanstalt Statistik 
Österreich als Dienstleisterin der Registerbehörde melden, dass der eingetragene 
wirtschaftliche Eigentümer nicht verifiziert werden konnte. Die Bundesanstalt 
Statistik Österreich hat unter Angabe des Datums im Register anzumerken, dass 
die Eintragung nicht verifiziert werden konnte. Verpflichtete haben bei Vorliegen 
eines Vermerkes bei der Feststellung und Überprüfung der Identität des 
wirtschaftlichen Eigentümers zusätzliche geeignete Maßnahmen zu setzen, sodass 
sie überzeugt sind zu wissen, wer der wirtschaftliche Eigentümer ist. Eine 
Einstufung des Kunden in eine höhere Risikokategorie ist alleine aufgrund dieses 
Vermerkes nicht erforderlich. 

(3) Wenn eine der in § 12 Abs. 1 genannten Behörden im Zuge ihrer Tätigkeit 
zu der Überzeugung gelangt, dass die Daten über die wirtschaftlichen Eigentümer 
eines Rechtsträgers unrichtig sind und ihr der wirtschaftliche Eigentümer nicht 
bekannt ist, dann kann sie im elektronischen Weg an die Bundesanstalt Statistik 
Österreich als Auftragsverarbeiterin der Registerbehörde melden, dass der 
eingetragene wirtschaftliche Eigentümer nicht verifiziert werden konnte. Die 
Bundesanstalt Statistik Österreich hat unter Angabe des Datums im Register 
anzumerken, dass die Eintragung nicht verifiziert werden konnte. Verpflichtete 
haben bei Vorliegen eines Vermerkes bei der Feststellung und Überprüfung der 
Identität des wirtschaftlichen Eigentümers zusätzliche geeignete Maßnahmen zu 
setzen, sodass sie überzeugt sind zu wissen, wer der wirtschaftliche Eigentümer ist. 
Eine Einstufung des Kunden in eine höhere Risikokategorie ist alleine aufgrund 
dieses Vermerkes nicht erforderlich. 

(4) Die Bundesanstalt Statistik Österreich als Dienstleisterin der 
Registerbehörde hat das Unternehmensserviceportal im elektronischen Weg von 
dem Umstand, dass ein Vermerk gesetzt wurde, zu verständigen. Der Rechtsträger 
ist von der Registerbehörde über das Unternehmensserviceportal über den 
Umstand, dass ein Vermerk gesetzt wurde zu informieren. Wenn der Rechtsträger 
eine neuerliche Meldung gemäß § 5 Abs. 1 vornimmt, ist der Vermerk von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich nur unter den historischen Daten zu führen. 

(4) Die Bundesanstalt Statistik Österreich als Auftragsverarbeiterin der 
Registerbehörde hat das Unternehmensserviceportal im elektronischen Weg von 
dem Umstand, dass ein Vermerk gesetzt wurde, zu verständigen. Der Rechtsträger 
ist von der Registerbehörde über das Unternehmensserviceportal über den 
Umstand, dass ein Vermerk gesetzt wurde zu informieren. Wenn der Rechtsträger 
eine neuerliche Meldung gemäß § 5 Abs. 1 vornimmt, ist der Vermerk von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich nur unter den historischen Daten zu führen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Behördliche Aufsicht Behördliche Aufsicht 

§ 14. (1) bis (2) … § 14. (1) bis (2) … 

(3) Die Verhängung von Zwangsstrafen gemäß § 16 sowie deren Einhebung, 
Sicherung und Einbringung obliegt den Abgabenbehörden des Bundes. Zuständig 
für die Verhängung von Zwangsstrafen gemäß § 16 ist das zur Erhebung der 
Abgaben vom Einkommen des Rechtsträgers örtlich zuständige Finanzamt. 

(3) Die Verhängung von Zwangsstrafen gemäß § 16 sowie deren Einhebung, 
Sicherung und Einbringung obliegt den Abgabenbehörden des Bundes. Zuständig 
für die Verhängung von Zwangsstrafen gemäß § 16 ist jenes Finanzamt, das zur 
Erhebung der Abgaben vom Einkommen des Rechtsträgers örtlich zuständig ist 
oder gemäß § 1 Abs. Z 3 KStG zuständig wäre. 

(4) … (4) … 

(5) Die Registerbehörde ist überdies berechtigt aufgrund 
datenschutzrechtlicher Verpflichtungen Daten zu löschen. Die Registerbehörde hat 
den betroffenen Rechtsträger hierüber zu informieren und einen Vermerk gemäß 
§ 13 Abs. 3 zu setzen. 

(5) Wenn eine betroffene Person gemäß Art. 16 oder 17 
Verordnung (EU) 2016/679 eine Berichtigung oder Löschung von 
personenbezogenen Daten verlangt, dann hat die Registerbehörde die 
personenbezogenen Daten bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 16 zu 
berichtigen und bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 zu löschen. Es ist 
ein Hinweis aufzunehmen, wenn Daten gemäß Art. 16 Verordnung (EU) 2016/679 
berichtigt oder gemäß Art. 17 Verordnung (EU) 2016/679 gelöscht wurden. Wenn 
eine betroffene Person zusätzlich eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß 
Art. 18 Verordnung (EU) 2016/679 verlangt, dann hat die Registerbehörde die 
Einschränkung der Verarbeitung im Register anzumerken, wenn die 
Voraussetzungen des Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/679 vorliegen. Die 
Einschränkung der Verarbeitung bewirkt, dass in Auszügen aus dem Register die 
betroffenen personenbezogenen Daten nicht angezeigt werden und auf die 
Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 Verordnung (EU) 2016/679 
hingewiesen wird. Die Registerbehörde hat den betroffenen Rechtsträger über eine 
Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu informieren und 
einen Vermerk gemäß § 13 Abs. 3 zu setzen. 

(6) bis (7) … . (6) bis (7) …  

 (8) Die Registerbehörde kann mit Bescheid feststellen, dass keine 
Berechtigung zur Einsicht gemäß § 9 besteht oder sie kann einen Verpflichteten 
mit Bescheid von der Einsicht gemäß § 9 auf bestimmte oder unbestimmte Dauer 
ausschließen, wenn dieser das Register unrechtmäßig oder missbräuchlich nützt 
oder genützt hat. Einem Rechtsmittel gegen solche Bescheide kommt keine 
aufschiebende Wirkung zu. Zwölf Monate nach Rechtskraft eines Bescheides, mit 
dem ein Verpflichteter von der Einsicht gemäß § 9 ausgeschlossen wurde, hat die 
Registerbehörde dem Verpflichteten auf Antrag wieder Einsicht in das Register zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gewähren, wenn zu erwarten ist, dass das unrechtmäßige oder missbräuchliche 
Verhalten nicht wiederholt werden wird. 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 15. (1) bis (2)… § 15. (1) bis (2)… 

(3) Eines Finanzvergehens macht sich weiters schuldig, wer vorsätzlich 
unbefugt im Sinne des § 9 Abs. 2 in das Register Einsicht nimmt und ist mit einer 
Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen. 

(3) Eines Finanzvergehens macht sich weiters schuldig, wer vorsätzlich 
unbefugt Einsicht in das Register nimmt und ist mit einer Geldstrafe bis zu 
30 000 Euro zu bestrafen. 

(4) Eines Finanzvergehens macht sich weiters schuldig, wer Datensätze, die 
mit einer Auskunftssperre gekennzeichnet sind, an Dritte weitergibt und ist mit 
einer Geldstrafe von bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. 

(4) Eines Finanzvergehens macht sich weiters schuldig, wer vorsätzlich 
Datensätze, die mit einer Auskunftssperre gekennzeichnet sind, an Dritte 
weitergibt und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. 

(5) Die Finanzvergehen nach Abs. 1 bis 3 hat das Gericht niemals zu ahnden. (5) Die Finanzvergehen nach Abs. 1 bis 4 hat das Gericht niemals zu ahnden. 

Zwangsstrafen Zwangsstrafen 

§ 16. (1) Wird die Meldung gemäß § 5 nicht oder nicht vollständig erstattet, 
kann die Abgabenbehörde deren Vornahme durch Verhängung einer Zwangsstrafe 
gemäß § 111 BAO erzwingen. 

§ 16. (1) Wird die Meldung gemäß § 5 nicht oder nicht vollständig erstattet, 
kann die Abgabenbehörde deren Vornahme durch Verhängung einer Zwangsstrafe 
gemäß § 111 BAO erzwingen. Die Androhung der Zwangsstrafe ist mit Setzung 
einer Frist von drei Monaten vorzunehmen. 

(2) … (2) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 19. (1) bis (2) … § 19. (1) bis (2) … 

 (3) § 2 Z 1, § 5 Abs. 3, § 6 Abs. 1 bis 6, § 9 Abs. 1 Z 1, § 12 Abs. 3, § 14 Abs. 3, 
§ 15 Abs. 3 bis 5, § 16 Abs. 1 und § 20 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/201x treten mit 1. August 2018 in Kraft. § 5 Abs. 5 tritt mit 
1. Oktober 2018 in Kraft. Für alle von § 5 Abs. 5 erfassten Rechtsträger, die 
wirtschaftliche Eigentümer gemäß § 2 Z 1 lit. b vor diesem Stichtag gemeldet 
haben, sind mit diesem Stichtag die natürlichen Personen, die der obersten 
Führungsebene des Rechtsträgers angehören, von der Bundesanstalt Statistik 
Österreich aus dem Firmenbuch zu übernehmen und laufend aktuell zu halten. 

Verweisungen Verweisungen 

§ 20. (1) … § 20. (1) … 

 1. bis 21  1. bis 21 

   22. Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit (GSA), BGBl. I 
Nr. 51/2014; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

  23. Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken 
(Sanierungs- und Abwicklungsgesetz – BaSAG), BGBl. I Nr. 98/2014. 

(2) … (2) … 

 (3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen Union 
Bezug genommen wird, sind diese, wenn nicht Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 

  1. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1. 

Artikel 24 

Änderung des Zahlungsdienstegesetzes 2018 

Organisatorische Anforderungen, Verschwiegenheits- und Sorgfaltspflichten Organisatorische Anforderungen, Verschwiegenheits- und Sorgfaltspflichten 

§ 20. (1) bis (2) … § 20. (1) bis (2) … 

(3) Die Geschäftsleiter sind dafür verantwortlich, dass das Zahlungsinstitut 
über eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation im Sinne des Abs. 1 verfügt, die 
insbesondere umfasst: 

(3) Die Geschäftsleiter sind dafür verantwortlich, dass das Zahlungsinstitut 
über eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation im Sinne des Abs. 1 verfügt, die 
insbesondere umfasst: 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 

 3. Datensicherheitsmaßnahmen gemäß § 14 DSG 2000 sowie ein 
angemessenes Notfallkonzept für Datenverarbeitungssysteme; 

 3. Datensicherheitsmaßnahmen gemäß Art. 24, 25 und 32 der 
Verordnung (EU) 2016/679 sowie ein angemessenes Notfallkonzept für 
Datenverarbeitungssysteme; 

 4. bis 6. …  4. bis 6. … 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Belegen Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Belegen 

§ 24. Zahlungsinstitute haben für die Zwecke des 2. Hauptstücks dieses 
Bundesgesetzes alle relevanten Aufzeichnungen und Belege mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. Die Verwendung der für die Zwecke des 2. Hauptstücks 
verarbeiteten Daten ist für Zwecke der Verhütung, Ermittlung oder Feststellung 
von Betrugsfällen im Zahlungsverkehr nach Maßgabe des 
Datenschutzgesetzes 2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, und der 

§ 24. Zahlungsinstitute haben für die Zwecke des 2. Hauptstücks dieses 
Bundesgesetzes alle relevanten Aufzeichnungen und Belege mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. Die Verwendung der für die Zwecke des 2. Hauptstücks 
verarbeiteten Daten ist für Zwecke der Verhütung, Ermittlung oder Feststellung 
von Betrugsfällen im Zahlungsverkehr nach Maßgabe des Datenschutzgesetzes – 
DSG, BGBl. I Nr. 165/1999, der Verordnung (EU) 2016/679 und der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 sowie nach Maßgabe der gesetzlichen 
Zuständigkeiten zulässig. Zahlungsdienstleister dürfen die für das Erbringen ihrer 
Zahlungsdienste notwendigen personenbezogenen Daten nur mit der 
ausdrücklichen Zustimmung des Zahlungsdienstnutzers abrufen, verarbeiten und 
speichern. 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 sowie nach Maßgabe der gesetzlichen 
Zuständigkeiten zulässig. Zahlungsdienstleister dürfen die für das Erbringen ihrer 
Zahlungsdienste notwendigen personenbezogenen Daten nur mit der 
ausdrücklichen Einwilligung des Zahlungsdienstnutzers verarbeiten. 

Zuständige Behörde Zuständige Behörde 

§ 88. (1) Die FMA hat die Einhaltung des § 3 Abs. 4 und der §§ 5 und 6 sowie 
des 2. Hauptstücks dieses Bundesgesetzes zu überwachen und dabei auf das 
volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Finanzmarkt und die 
Finanzmarktstabilität Bedacht zu nehmen. Gleiches gilt in Bezug auf die 
Einhaltung des § 36 BWG durch Zahlungsinstitute aus Mitgliedstaaten gemäß § 4 
Z 4 lit. b dieses Bundesgesetzes in Österreich im Rahmen der Niederlassungs- und 
Dienstleistungsfreiheit und in Bezug auf die Einhaltung des § 36 BWG durch 
Zahlungsinstitute mit Sitz in Österreich gemäß § 4 Z 4 lit. a dieses Bundesgesetzes. 

§ 88. (1) Die FMA hat die Einhaltung der §§ 5 und 6 sowie des 2. Hauptstücks 
dieses Bundesgesetzes zu überwachen und dabei auf das volkswirtschaftliche 
Interesse an einem funktionsfähigen Finanzmarkt und die Finanzmarktstabilität 
Bedacht zu nehmen. Gleiches gilt in Bezug auf die Einhaltung des § 36 BWG durch 
Zahlungsinstitute aus Mitgliedstaaten gemäß § 4 Z 4 lit. b dieses Bundesgesetzes 
in Österreich im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit und in 
Bezug auf die Einhaltung des § 36 BWG durch Zahlungsinstitute mit Sitz in 
Österreich gemäß § 4 Z 4 lit. a dieses Bundesgesetzes. 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 

Datenschutz Datenschutz 

§ 90. (1) Die FMA und die Oesterreichische Nationalbank sind zur 
Verarbeitung von Daten im Sinne des DSG 2000 ermächtigt, soweit dies in ihrem 
Aufgabenbereich nach diesem Bundesgesetz liegt; das sind: 

§ 90. (1) Die FMA und die Oesterreichische Nationalbank sind zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 ermächtigt, soweit dies für die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben nach diesem Bundesgesetz erforderlich ist; das sind: 

 1. bis 12. …  1. bis 12. … 

(2) … (2) … 

(3) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 1 durch die FMA ist innerhalb 
desselben Rahmens, zu denselben Zwecken und mit denselben Beschränkungen 
wie an zuständige Behörden von Mitgliedstaaten gemäß Abs. 2 auch an Behörden 
von Drittländern, die den Aufgaben der FMA oder der Oesterreichischen 
Nationalbank entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben, zulässig, soweit die 
zu übermittelten Daten bei diesen Behörden einem den Geheimhaltungspflichten 
gemäß Art. 24 der Richtlinie (EU) 2015/2366 entsprechenden Berufsgeheimnis 
unterliegen und im Einklang mit Kapitel IV der Richtlinie 95/46/EG stehen. 

(3) Die Übermittlung von Daten gemäß Abs. 1 durch die FMA ist innerhalb 
desselben Rahmens, zu denselben Zwecken und mit denselben Beschränkungen 
wie an zuständige Behörden von Mitgliedstaaten gemäß Abs. 2 auch an Behörden 
von Drittländern, die den Aufgaben der FMA oder der Oesterreichischen 
Nationalbank entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben, nur zulässig, soweit 
die zu übermittelnden Daten bei diesen Behörden einem dem Berufsgeheimnis in 
Art. 24 der Richtlinie (EU) 2015/2366 entsprechenden Berufsgeheimnis 
unterliegen und im Einklang mit Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/679 stehen. 

(4) Zahlungsdienstleister dürfen die für das Erbringen ihrer Zahlungsdienste 
notwendigen personenbezogenen Daten nur mit der ausdrücklichen Zustimmung 
des Zahlungsdienstnutzers abrufen, verarbeiten und speichern. 

(4) Zahlungsdienstleister dürfen die für das Erbringen ihrer Zahlungsdienste 
notwendigen personenbezogenen Daten nur mit der ausdrücklichen Zustimmung 
des Zahlungsdienstnutzers abrufen, verarbeiten und speichern. 
Zahlungsdienstleister haben Zahlungsdienstnutzer nach Maßgabe der Art. 13 und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zahlungsdienstleister haben Zahlungsdienstnutzer nach Maßgabe der §§ 24 und 25 
DSG 2000 über die Verarbeitung personenbezogener Daten zu unterrichten. 

14 der Verordnung (EU) 2016/679 über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu unterrichten. 

Untersuchungen und Prüfungen Untersuchungen und Prüfungen 

§ 93. (1) Die FMA hat alle Untersuchungen durchzuführen und jene 
Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wahrnehmung der ihr nach diesem Bundesgesetz 
gemäß § 88 Abs. 1 zukommenden Aufgaben erforderlich sind. 

§ 93. (1) Die FMA hat alle Untersuchungen durchzuführen und jene 
Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wahrnehmung der ihr nach diesem Bundesgesetz 
gemäß § 88 Abs. 1 zukommenden Aufgaben oder zur Verfolgung der in § 99 
Abs. 3 genannten Übertretung erforderlich sind. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Verweise Verweise 

§ 117. (1) bis (2) … § 117. (1) bis (2) … 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

 1. Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, 
ABl. Nr. L 281 vom 23.11.1995 S. 31, zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003, ABl. Nr. L 284 vom 31.10.2003 S. 1, in 
der Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 40 vom 17.02.2017 S. 78; 

  

 2. bis 9. …  2. bis 9. … 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union Bezug genommen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in 
der nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union Bezug genommen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in 
der nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 

 1. bis 10. …  1. bis 10. … 

  11. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1. 

(5) … (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

2. Abschnitt 

Bundeshaushalt, Transparenzdatenbank 

Artikel 25 

Änderung des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

2. Hauptstück 
Bundeshaushaltsplanung 

2. Hauptstück 
Haushaltsplanung 

1. Abschnitt 
Mittelfristige Bundeshaushaltsplanung 

1. Abschnitt 
Mittelfristige Haushaltsplanung 

 …    …   

2. Abschnitt 
Struktur des Bundeshaushaltes 

2. Abschnitt 
Struktur des Bundeshaushaltes 

 …    …   

3. Abschnitt 
Veranschlagung 

3. Abschnitt 
Veranschlagung 

 …    …   
 § 26. Voranschlagsstelle  § 26. Voranschlagsstellen und Voranschlagskonten 
 …    …   

4. Abschnitt 
Einjährige Haushaltsplanung 

4. Abschnitt 
Einjährige Haushaltsplanung 

 …    …   
  § 44a. IKT-Lösungen und IT-Verfahren für das Personalmanagement 

5. Abschnitt 
Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplan 

5. Abschnitt 
Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplan 

 § 45. …  § 45. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

3. Hauptstück 
Vollziehung 

3. Hauptstück 
Vollziehung 

1. Abschnitt 
Mittelverwendung und -aufbringung 

1. Abschnitt 
Mittelverwendung und -aufbringung 

 …    …   
 § 61. Durchführung eines Berechtigungen des Bundes begründeten 

Vorhabens; Vorberechtigungen 
 § 61. Durchführung eines Berechtigungen des Bundes begründenden 

Vorhabens; Vorberechtigungen 
 …    …   

2. Abschnitt 
Controlling 

2. Abschnitt 
Controlling 

 § 66. Budgetcontrolling  § 66. Budgetcontrolling 
 § 67. Finanz- und Beteiligungscontrolling  § 67. Beteiligungs- und Finanzcontrolling 
 § 68. Wirkungscontrolling  § 68. Wirkungscontrolling 

3. bis 5. Abschnitt 
… 

3. bis 5. Abschnitt 
… 

4. Hauptstück 
Anordnungen im Gebarungsvollzug, Verrechnung, Kosten- und 

Leistungsrechnung, Zahlungsverkehr und Innenprüfung 

4. Hauptstück 
Anordnungen im Gebarungsvollzug, Verrechnung, Kosten- und 

Leistungsrechnung, Zahlungsverkehr, Innenprüfung sowie 
Rechnungsprüfung und Bundesrechnungsabschluss 

1. Abschnitt 
Anordnungen zur Anordnung 

1. Abschnitt 
Anordnungen im Gebarungsvollzug 

 § 87. Allgemeines zur Anordnung  § 87. Allgemeines zur Anordnung 
 § 88. Zahlungs- und Verrechnungsauftrag  § 88. Zahlungs- und Verrechnungsauftrag 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

2. Abschnitt 
Verrechnung 

 § 89. bis 104. … 

2. Abschnitt 
Verrechnung 

 § 89. bis 104. … 
 § 104a. Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO) 
 § 104b. Information 
 § 104c. Auskunft 
 § 104d. Berichtigung 
 § 104e. Löschung 
 § 104f. Einschränkung der Verarbeitung 
 § 104g. Datenübertragbarkeit 
 § 104h. Widerspruch 

 § 105. bis § 107. …  § 105. bis § 107. … 

3.  bis 6. Abschnitt 
… 

3.  bis 6. Abschnitt 
… 

6. Abschnitt 
Rechnungsprüfung und Bundesrechnungsabschluss 

6. Abschnitt 
Prüfung der Abschlussrechnungen und Bundesrechnungsabschluss 

 § 117. Überprüfung der Abschlussrechnungen  § 117. Überprüfung der Abschlussrechnungen 
 § 118. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 144/2015)  
 § 119. Bundesrechnungsabschluss  § 119. Bundesrechnungsabschluss 

5. Hauptstück 
… 

5. Hauptstück 
… 

Berichtspflichten Berichtspflichten 

§ 47. (1) bis (3) ... § 47. (1) bis (3) ... 

(4) Die direkten Förderungen sind in der Gliederung des Bundesvoranschlages 
zumindest nach Voranschlagsstellen und Aufgabenbereichen, die indirekten 
Förderungen zumindest nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen und den 
begünstigten Bereichen auszuweisen. Den für das Berichtsjahr ausgewiesenen 
Förderungen sind überdies die Vergleichszahlen aus den beiden unmittelbar 
vorangegangenen Finanzjahren und bei den direkten Förderungen auch die 
entsprechenden Voranschlagswerte des laufenden Finanzjahres 
gegenüberzustellen. 

(4) Die direkten Förderungen sind in der Gliederung des Bundesvoranschlages 
zumindest nach Voranschlagsstellen, Aufgabenbereichen, Konten samt deren 
Bezeichnung und Verwendungszweck, die indirekten Förderungen zumindest nach 
den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen und den begünstigten Bereichen 
auszuweisen. Den für das Berichtsjahr ausgewiesenen Förderungen sind überdies 
die Vergleichszahlen aus den beiden unmittelbar vorangegangenen Finanzjahren 
und bei den direkten Förderungen auch die entsprechenden Voranschlagswerte des 
laufenden Finanzjahres gegenüberzustellen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Grundsätze der Verrechnung Grundsätze der Verrechnung 

§ 89. (1) bis (8) ... § 89. (1) bis (8) ... 

 (9) Haushaltsrechtliche Daten sind einschließlich personenbezogener Daten 
nach dem Ende eines Verwendungszweckes, für den sie verarbeitet wurden, und 
nach Abschluss des Bundesrechnungsabschlusses für sieben Jahre für 
Weiterverarbeitungen im Rahmen von internen Auswertungen von der 
Bundesministerin für Finanzen oder dem Bundesminister für Finanzen als 
Verfahrensorganisator (§ 4 Abs. 1 Bundeshaushaltsverordnung – BHV 2013, 
BGBl. II Nr. 266/2010) zur Verfügung zu halten. 

 Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO) 

 § 104a. (1) Auftragsverarbeiter nach Art. 4 Z 8 DSGVO sind die 
Bundesrechenzentrum GmbH für die Wartung und den Betrieb des HV-Systems 
(§ 4 Abs. 1 BHV 2013) und die Buchhaltungsagentur des Bundes für die Erfüllung 
der Aufgaben nach § 9 Abs. 3 und 5. 

 (2) Die Verpflichtungen der Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO 
betreffend die Haushaltsführung des Bundes sind in Verträgen, in denen der 
Gegenstand, die Dauer sowie die Art und Zweck der Verarbeitung und die Art der 
personenbezogenen Daten, die Kategorien der betroffenen Personen und die 
Pflichten und Rechte des Verantwortlichen festgelegt werden, zwischen der 
Republik Österreich, vertreten durch die Bundesministerin für Finanzen oder den 
Bundesminister für Finanzen, und den jeweiligen Auftragsverarbeitern zu 
vereinbaren. 

 Information 

 § 104b. Informationen nach Art. 13 oder 14 DSGVO sind, soweit diese nicht 
durch die Bundesministerin für Finanzen oder den Bundesminister für Finanzen 
als Verfahrensorganisator erteilt werden, von den jeweiligen Verantwortlichen 
nach § 104a Abs. 1 zur Verfügung zu stellen, in deren Wirkungsbereich die 
personenbezogenen Daten beim Betroffenen oder anderwertig erhoben wurden. 

 Auskunft 

 § 104c. (1) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft nach Art. 15 
DSGVO besteht gegenüber den Verantwortlichen nach § 104a Abs. 1 nicht, soweit  
 1. die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben dieser Verantwortlichen 

beeinträchtigt werden würde oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung  
 2. die Auskunft Rückschlüsse auf geplante Kontroll-, Überwachungs- oder 

Prüfungsmaßnahmen zulassen könnte. 

 (2) Die Verantwortlichen nach § 104a Abs. 1 können von der betroffenen 
Person verlangen, am Auskunftsverfahren nach Art. 15 DSGVO in dem ihr 
zumutbaren Ausmaß mitzuwirken, um einen ungerechtfertigten oder 
unverhältnismäßigen Aufwand beim Verantwortlichen zu vermeiden. Sie hat 
insbesondere zu präzisieren, auf welche Informationen oder 
Verarbeitungsvorgänge sich das Auskunftsersuchen bezieht. 

 (3) Die Erfüllung des Auskunftsrechts hat, soweit diese nicht durch die 
Bundesministerin für Finanzen oder den Bundesminister für Finanzen als 
Verfahrensorganisator erfolgt, seitens des jeweiligen Verantwortlichen nach 
§ 104a Abs. 1 für jene personenbezogenen Daten zu erfolgen, die im 
Zusammenhang mit den von ihm geführten Verfahren in seinem Wirkungsbereich 
verarbeitet werden. 

 Berichtigung 

 § 104d. (1) Bei unrichtigen oder unvollständigen personenbezogenen Daten 
besteht kein Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO gegenüber den 
Verantwortlichen nach § 104a Abs. 1, wenn  
 1. die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Haushaltsführung dieser 

Verantwortlichen beeinträchtigt werden würde oder  
 2. die Berichtigung nur von der betroffenen Person selbst bei der zuständigen 

Stelle eines Registers eingefordert werden kann. 

 (2) Soweit eine nachträgliche Änderung mit dem haushaltsrechtlichen 
Dokumentationszweck unvereinbar ist, hat eine Berichtigung, Aktualisierung oder 
Vervollständigung mittels eines ergänzenden Vermerks zu erfolgen. Ist eine 
Berichtigung, Aktualisierung oder Vervollständigung nicht möglich, ist dies zu 
vermerken. 

 (3) Die Erfüllung des Rechts auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) und der 
Pflicht zur Mitteilung der Berichtigung an die Empfänger (Art. 19 DSGVO) hat, 
soweit diese Rechte nicht durch die Bundesministerin für Finanzen oder den 
Bundesminister für Finanzen als Verfahrensorganisator erfolgen, seitens des 
jeweiligen Verantwortlichen nach § 104a Abs. 1 für jene personenbezogenen 
Daten zu erfolgen, die im Zusammenhang mit den von ihm geführten Verfahren in 
seinem Wirkungsbereich verarbeitet werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Löschung 

 § 104e. (1) Für Zeiten einer durch Gesetz oder Verordnung vorgesehenen 
Aufbewahrungspflicht besteht hinsichtlich der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten kein Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO. 

 (2) Im Rahmen des Vollzuges der Haushaltsführung des Bundes verwendete 
personenbezogene Daten sind nach dem Ende der Aufbewahrungsfrist zu löschen. 

 (3) Die Erfüllung des Rechts auf Löschung (Art. 17 DSGVO) und der Pflicht 
zur Mitteilung der Löschung an die Empfänger (Art. 19 DSGVO) hat 
ausschließlich durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für Finanzen 
als Verfahrensorganisator zu erfolgen. 

 Einschränkung der Verarbeitung 

 § 104f. (1) Die betroffene Person hat gegenüber den Verantwortlichen nach 
§ 104a Abs. 1 kein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 
DSGVO, wenn dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der 
Haushaltsführung der Verantwortlichen beeinträchtigt werden würde. 

 (2) Die Erfüllung des Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 
DSGVO) und der Pflicht zur Mitteilung der Einschränkung der Vearbeitung an die 
Emfpänger (Art. 19 DSGVO) hat, soweit diese nicht durch die Bundesministerin 
für Finanzen oder den Bundesminister für Finanzen als Verfahrenorganisator 
erfolgt, seitens des jeweiligen Verantwortlichen nach § 104a Abs. 1 für jene 
personenbezogenen Daten zu erfolgen, die im Zusammenhang mit den von ihm 
geführten Verfahren in seinem Wirkungsbereich verarbeitet werden. 

 Datenübertragbarkeit 

 § 104g. Die betroffene Person hat gegenüber den Verantwortlichen nach 
§ 104a Abs. 1 kein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 Abs. 1 oder 2 
DSGVO, wenn dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der 
Haushaltsführung dieser Verantwortlichen beeinträchtigt werden würde. 

 Widerspruch 

 § 104h. (1) Die betroffene Person hat gegenüber den Verantwortlichen nach 
§ 104a Abs. 1 kein Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO, wenn  
 1. die Verarbeitung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse der 

Haushaltsführung liegenden Aufgabe erforderlich ist oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung  
 2. dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der 

Haushaltsführung beeinträchtigt werden würde. 

In- und Außerkrafttreten In- und Außerkrafttreten 

§ 122. (1) bis (13) ... § 122. (1) bis (13) ... 

 (14) Das Inhaltsverzeichnis, die §§ 47 Abs. 4 und 89 Abs. 9 sowie die §§ 104a 
bis 104h samt Überschriften in der Fassung des BGBl. I Nr. xxx/2018 treten mit 
25. Mai 2018 in Kraft. 

 (15) Operative Daten aus den automatisierten IT-Verfahren für die 
Haushaltsführung des Bundes vor dem 1. Jänner 2013 stehen mit der 
Inkraftsetzung der DSGVO für die haushaltsleitenden Organe nicht mehr 
auswertbar zur Verfügung. 

 (16) Die Erfüllung der Pflichten nach der DSGVO gilt für alle 
haushaltsrechtlichen Geschäftsfälle, bei denen personenbezogene Daten erstmals 
ab dem 25. Mai 2018 verarbeitet werden. 

Artikel 26 

Änderung des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 

Inhaltsverzeichnis 

1. Abschnitt 
Das Transparenzportal 

§ 1. Allgemeines 
§ 2. Zwecke der Datenverarbeitung 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Abschnitt 
Das Transparenzportal 

§ 1. Allgemeines 
§ 2. Zwecke der Datenverarbeitung 

 

2. Abschnitt 
Inhalt des Transparenzportals 

 

2. Abschnitt 
Inhalt des Transparenzportals 

 

… … 
 

… … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

3. Abschnitt 
Beteiligte 

§ 12. Auftraggeber 
§ 13. Leistungsempfänger 
§ 14. Leistungsverpflichteter 
§ 15. Leistungsdefinierende Stellen 
§ 16. Leistende Stellen 
§ 17. Abfrageberechtigte Stellen 
§ 18. Dienstleister 
§ 19. Datenklärungsstelle 
§ 20. Transparenzdatenbankbeirat 

4. Abschnitt 
Leistungssystematisierung 

… … 
 

3. Abschnitt 
Beteiligte 

§ 12. Datenschutzrechtlich Verantwortlicher 
§ 13. Leistungsempfänger 
§ 14. Leistungsverpflichteter 
§ 15. Leistungsdefinierende Stellen 
§ 16. Leistende Stellen 
§ 17. Abfrageberechtigte Stellen 
§ 18. Auftragsverarbeiter 
§ 19. Datenklärungsstelle 
§ 20. Transparenzdatenbankbeirat 

4. Abschnitt 
Leistungssystematisierung 

… … 
 

5. Abschnitt 
Datenermittlung 

… … 
§ 29. Ausnahmen von der Pflicht zur Mitteilung 
§ 30. Rückmeldungen 
§ 31. Richtigstellung und Löschung von Daten 

6. Abschnitt 
Datenanzeige 

… … 

7. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

  
  
  
  
  
… … 

 

5. Abschnitt 
Datenermittlung 

… … 
§ 29. Ausnahmen von der Pflicht zur Mitteilung 
§ 30. Rückmeldungen 
§ 31. Richtigstellung von Daten 

6. Abschnitt 
Datenanzeige 

… … 

7. Abschnitt 
Datenschutz und Schlussbestimmungen 

§ 36a. Automatisierte Datenverarbeitung 
§ 36b. Auskunft 
§ 36c. Information 
§ 36d. Berichtigung 
§ 36e. Löschung 
… … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Zwecke der Datenverarbeitung Zwecke der Datenverarbeitung 

§ 2. (1) Die Verarbeitung von Daten im Sinne des § 4 Z 1 des 
Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, von 
Leistungsempfängern und Einkommensbeziehern in der Transparenzdatenbank 
und im Transparenzportal erfolgt zum Zweck der 

§ 2. (1) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (im Folgenden: 
„Daten“) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) 
von Leistungsempfängern und Einkommensbeziehern in der 
Transparenzdatenbank und im Transparenzportal erfolgt zum Zweck der 

 1. einheitlichen und übersichtlichen Darstellung des Einkommens und 
sämtlicher angebotener und erhaltener Leistungen im Sinne des § 4 
(Informationszweck); 

 1. einheitlichen und übersichtlichen Darstellung des Einkommens und 
sämtlicher angebotener und erhaltener Leistungen im Sinne des § 4 
(Informationszweck), 

 2. einfachen und raschen Erbringung von Nachweisen für 
Leistungsempfänger und leistende Stellen (Nachweiszweck); 

 2. einfachen und raschen Erbringung von Nachweisen für 
Leistungsempfänger und leistende Stellen (Nachweiszweck), 

 3. Auswertung ausschließlich für statistische, planerische und steuernde 
Zwecke (Steuerungszweck) und 

 3. Auswertung ausschließlich für statistische, planerische und steuernde 
Zwecke (Steuerungszweck) und 

 4. Überprüfung des Vorliegens der für die Gewährung, die Einstellung oder 
die Rückforderung einer Leistung im Sinne des § 4 erforderlichen 
Voraussetzungen (Überprüfungszweck). 

 4. Überprüfung des Vorliegens der für die Gewährung, die Einstellung oder 
die Rückforderung einer Leistung im Sinne des § 4 erforderlichen 
Voraussetzungen (Überprüfungszweck). 

(2) Der Personenbezug der Daten, die in der Transparenzdatenbank 
verarbeitet werden, ist derart zu gestalten, dass der Auftraggeber, Dienstleister oder 
Übermittlungsempfänger die Identität des Betroffenen mit rechtlich zulässigen 
Mitteln nicht bestimmen kann. 

(2) Der Personenbezug der Daten, die in der Transparenzdatenbank 
verarbeitet werden, ist derart zu gestalten, dass der Verantwortliche, 
Auftragsverarbeiter oder Übermittlungsempfänger die Identität der betroffenen 
Person mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht bestimmen kann. 

Leistungen Leistungen 

§ 4. (1) bis (3) … § 4. (1) bis (3) … 

  

 (4) Leistungen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind auch Leistungen, die von 
Gemeinden zu einem im eigenen Wirkungsbereich erstellten Leistungsangebot 
ausbezahlt und an die Transparenzdatenbank mitgeteilt werden 
(Gemeindeleistungen). Alle Regelungen betreffend Leistungen der Länder gelten 
sinngemäß auch für Gemeindeleistungen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Auftraggeber Datenschutzrechtlich Verantwortlicher 

§ 12. Der Bundesminister für Finanzen ist datenschutzrechtlicher 
Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 DSG 2000 für die Transparenzdatenbank und 
das Transparenzportal. Er hat deren Einrichtung und Betrieb zu gewährleisten. 

§ 12. Der Bundesminister für Finanzen ist datenschutzrechtlich 
Verantwortlicher (im Folgenden: „Verantwortlicher“) für die Transparenzdaten-
bank und das Transparenzportal. Er hat deren Einrichtung und Betrieb zu 
gewährleisten. 

§ 17. Abfrageberechtigte Stelle für eine Leistung ist eine Einrichtung, die an 
der Abwicklung einer Leistung in Bezug auf einen Leistungsempfänger (§ 13) oder 
einen Leistungsverpflichteten (§ 14) beteiligt ist und für deren Aufgabe die 
Verwendung von aus dem Transparenzportal abrufbaren Daten zum Zweck der 
Gewährung, Einstellung oder Rückforderung einer Leistung erforderlich ist. … 

§ 17. Abfrageberechtigte Stelle für eine Leistung ist eine Einrichtung, die an 
der Abwicklung einer Leistung in Bezug auf einen Leistungsempfänger (§ 13) oder 
einen Leistungsverpflichteten (§ 14) beteiligt ist und für deren Aufgabe die 
Verarbeitung von aus dem Transparenzportal abrufbaren Daten zum Zweck der 
Gewährung, Einstellung oder Rückforderung einer Leistung erforderlich ist. … 

Dienstleister Auftragsverarbeiter 

§ 18. (1) Die Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(BRZ GmbH) ist für die Transparenzdatenbank und das Transparenzportal 
gesetzliche Dienstleisterin im Sinne der § 4 Z 5 und § 10 Abs. 2 DSG 2000, wobei 
sie sich weiterer Dienstleister bedienen kann. 

§ 18. (1) Die Bundesrechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(BRZ GmbH) ist für die Transparenzdatenbank und das Transparenzportal 
gesetzlicher Auftragsverarbeiter, wobei sie sich weiterer Auftragsverarbeiter 
bedienen kann. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Datenklärungsstelle Datenklärungsstelle 

§ 19. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat eine Datenklärungsstelle als 
Organisationseinheit innerhalb des Bundesministeriums für Finanzen einzurichten. 

§ 19. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat eine Datenklärungsstelle als 
Organisationseinheit innerhalb des Bundesministeriums für Finanzen einzurichten. 

(2) Die Aufgaben der Datenklärungsstelle sind: (2) Die Aufgaben der Datenklärungsstelle sind: 

 1. bis 3 …  1. bis 3 … 

 4. auf die Vollständigkeit der Leistungsangebote, der leistenden Stellen und 
der mitgeteilten Leistungen hinzuwirken. 

 4. auf die Vollständigkeit der Leistungsangebote, der leistenden Stellen und 
der mitgeteilten Leistungen hinzuwirken; 

  5. die dem Verantwortlichen in den §§ 36b, 36d und 36e übertragenen 
Aufgaben wahrzunehmen. 

(3) … (3) … 

Leistungsangebotsermittlung Leistungsangebotsermittlung 

§ 21. (1) Die leistungsdefinierenden Stellen haben für jedes Leistungsangebot 
für Leistungen im Sinne des § 4 innerhalb ihres Wirkungsbereiches 

§ 21. (1) Die leistungsdefinierenden Stellen haben für jedes Leistungsangebot 
für Leistungen im Sinne des § 4 innerhalb ihres Wirkungsbereiches 

 1. eine in ihrem jeweiligen Bereich eindeutige Bezeichnung und Zuordnung 
zur eigenen Kategorie gemäß § 22 Abs. 1 zu vergeben; 

 1. eine in ihrem jeweiligen Bereich eindeutige Bezeichnung und Zuordnung 
zur eigenen Kategorie gemäß § 22 Abs. 1 zu vergeben; 

 2. die Rechtsgrundlage für die Gewährung der Leistung anzugeben;  2. die Rechtsgrundlage für die Gewährung der Leistung anzugeben; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 3. die Voraussetzungen für die Gewährung, die Einstellung und die 
Rückforderung der Leistung auszuweisen und dabei sensible Daten im 
Sinne des § 4 Z 2 DSG 2000 besonders zu bezeichnen; 

 3. die Voraussetzungen für die Gewährung, die Einstellung und die 
Rückforderung der Leistung auszuweisen und dabei besondere Kategorien 
personenbezogener Daten im Sinne des Art. 9 Z 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 
vom 4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) besonders zu bezeichnen; 

 4. die leistende Stelle im Sinne des § 16 zu bezeichnen sowie  4. die leistende Stelle im Sinne des § 16 zu bezeichnen sowie 

 5. die abfrageberechtigte Stelle im Sinne des § 17 Z 1 zu bezeichnen, soweit 
sie nicht bereits unter Z 4 fällt. 

 5. die abfrageberechtigte Stelle im Sinne des § 17 Z 1 zu bezeichnen, soweit 
sie nicht bereits unter Z 4 fällt. 

Diese Angaben hat die leistungsdefinierende Stelle in der 
Leistungsangebotsdatenbank zu erfassen. 

Diese Angaben hat die leistungsdefinierende Stelle in der 
Leistungsangebotsdatenbank zu erfassen. 

(2) … (2) … 

Datenquellen Datenquellen 

§ 23. (1) bis (2) … § 23. (1) bis (2) … 

(3) Durch die Ermöglichung der Abfrage von Daten über Leistungen (Abs. 1 
und 5) oder durch die Mitteilung von Daten über Leistungen (Abs. 2 und 4) ändert 
sich nichts an der Stellung des die Abfrage Duldenden oder des Mitteilenden als 
datenschutzrechtlicher Auftraggeber für Datenanwendungen im Sinne des § 4 Z 7 
DSG 2000 oder für die Verwendung von Daten im Sinne des § 4 Z 8 DSG 2000 
außerhalb des Anwendungsbereiches dieses Bundesgesetzes. 

(3) Durch die Ermöglichung der Abfrage von Daten über Leistungen (Abs. 1 
und 5) oder durch die Mitteilung von Daten über Leistungen (Abs. 2 und 4) ändert 
sich nichts an der Stellung des die Abfrage Duldenden oder des Mitteilenden als 
Verantwortlicher für die Verarbeitung von Daten außerhalb des 
Anwendungsbereiches dieses Bundesgesetzes. 

(4) Leistende Stellen, die eine Förderung im Sinne des § 4a Abs. 4a Z 1 lit. b 
EStG 1988 vergeben, können dem Bundesminister für Finanzen zum Zweck der 
Verarbeitung in der Transparenzdatenbank, von ihnen gewährte Förderungen im 
Sinne des § 4a Abs. 4a Z 1 lit. b EStG 1988 elektronisch mitteilen. Für die 
Übermittlung können sie sich eines Dienstleisters bedienen. Die Mitteilung hat 
dem § 25 zu entsprechen. § 31 gilt sinngemäß. 

(4) Leistende Stellen, die eine Förderung im Sinne des § 4a Abs. 4a Z 1 lit. b 
EStG 1988 vergeben, können dem Bundesminister für Finanzen zum Zweck der 
Verarbeitung in der Transparenzdatenbank, von ihnen gewährte Förderungen im 
Sinne des § 4a Abs. 4a Z 1 lit. b EStG 1988 elektronisch mitteilen. Für die 
Übermittlung können sie sich eines Auftragsverarbeiters bedienen. Die Mitteilung 
hat dem § 25 zu entsprechen. § 31 gilt sinngemäß. 

(5) … (5) … 

Inhalt der Mitteilungen Inhalt der Mitteilungen 

§ 25. (1) Die Mitteilung (§ 23 Abs. 2) der leistenden Stelle (§ 16) hat zu 
enthalten: 

§ 25. (1) Die Mitteilung (§ 23 Abs. 2) der leistenden Stelle (§ 16) hat zu 
enthalten: 

 1. wenn der Leistungsempfänger oder der Leistungsverpflichtete eine 
natürliche Person ist 

 1. wenn der Leistungsempfänger oder der Leistungsverpflichtete eine 
natürliche Person ist 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

93 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  94 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 a) das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen (vbPK-
ZP-TD) für die Verwendung in der Transparenzdatenbank sowie 

 a) das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen (vbPK-
ZP-TD) für die Verarbeitung in der Transparenzdatenbank sowie 

 b) das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen Amtliche 
Statistik (vbPK-AS); 

 b) das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen Amtliche 
Statistik (vbPK-AS); 

 2. bis 10. …  2. bis 10. … 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

(4) Zum Zweck der Datenmitteilung gemäß Abs. 1 Z 1 sind leistende Stellen, 
die Auftraggeber des privaten Bereiches sind, berechtigt, wie Auftraggeber des 
öffentlichen Bereichs nach § 10 Abs. 2 E-GovG die Ausstattung ihrer 
Datenanwendungen mit diesen verschlüsselten bPK von der 
Stammzahlenregisterbehörde zu verlangen. Sofern es sich um Datenmitteilungen 
gemäß Abs. 1 Z 2 handelt, sind die Auftraggeber des privaten Bereiches berechtigt, 
diese Daten über das Unternehmensregister zu ermitteln. 

(4) Zum Zweck der Datenmitteilung gemäß Abs. 1 Z 1 sind leistende Stellen, 
die Verantwortliche des privaten Bereiches sind, berechtigt, wie Verantwortliche 
des öffentlichen Bereichs nach § 10 Abs. 2 E-GovG die Ausstattung ihrer 
Datenanwendungen mit diesen verschlüsselten bPK von der 
Stammzahlenregisterbehörde zu verlangen. Sofern es sich um Datenmitteilungen 
gemäß Abs. 1 Z 2 handelt, sind die Verantwortlichen des privaten Bereiches 
berechtigt, diese Daten über das Unternehmensregister zu ermitteln. 

Richtigstellung und Löschung von Daten Richtigstellung von Daten 

§ 31. Eine nachträgliche Änderung oder die Löschung der mitgeteilten Daten 
durch die leistende Stelle ist unverzüglich, oder wenn dies unzumutbar ist, 
spätestens bis zum Ablauf des Monats, dem Bundesminister für Finanzen 
mitzuteilen. Dieser hat nach Prüfung der Mitteilung die Änderung oder Löschung 
der Daten in der Transparenzdatenbank zu veranlassen. 

§ 31. Eine nachträgliche Richtigstellung der mitgeteilten Daten durch die 
leistende Stelle ist unverzüglich, oder wenn dies unzumutbar ist, spätestens bis zum 
Ablauf des Monats, dem Bundesminister für Finanzen mitzuteilen. Dieser hat nach 
Prüfung der Mitteilung die Richtigstellung der Daten in der Transparenzdatenbank 
zu veranlassen. 

Transparenzportalabfrage Transparenzportalabfrage 

§ 32. (1) bis (5) … § 32. (1) bis (5) … 

(6) Zur Erfüllung des Überprüfungszwecks erhalten abfrageberechtigte 
Stellen der Länder über das Transparenzportal nach eindeutiger elektronischer 
Identifizierung der abfragenden Person die Leseberechtigung für jene Daten, die 
für die Gewährung, die Einstellung oder die Rückforderung einer Leistung durch 
diese konkrete abfrageberechtigte Stelle für eine bestimmte Aufgabe jeweils 
erforderlich sind. Die Einsicht steht in jenem Zeitraum zu, für welchen das 
jeweilige Land Leistungsmitteilungen, ausgenommen Mitteilungen im Sinne des 
§ 23 Abs. 4, in die Transparenzdatenbank übermittelt. … 

(6) Zur Erfüllung des Überprüfungszwecks erhalten abfrageberechtigte 
Stellen der Länder und Gemeinden über das Transparenzportal nach eindeutiger 
elektronischer Identifizierung der abfragenden Person die Leseberechtigung für 
jene Daten, die für die Gewährung, die Einstellung oder die Rückforderung einer 
Leistung durch diese konkrete abfrageberechtigte Stelle für eine bestimmte 
Aufgabe jeweils erforderlich sind. Die Einsicht steht in jenem Zeitraum zu, für 
welchen das jeweilige Land oder die jeweilige Gemeinde Leistungsmitteilungen, 
ausgenommen Mitteilungen im Sinne des § 23 Abs. 4, in die 
Transparenzdatenbank übermittelt. … 

(7) Zum Zweck der Kontrolle der Richtigkeit der mitgeteilten Daten erhält 
jede leistende Stelle oder deren Dienstleister im Sinne des § 23 Abs. 2 dritter Satz 
die Leseberechtigung zur Abfrage der von ihr selbst mitgeteilten Daten. 

(7) Zum Zweck der Kontrolle der Richtigkeit der mitgeteilten Daten erhält 
jede leistende Stelle die Leseberechtigung zur Abfrage der von ihr selbst 
mitgeteilten Daten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(8) bis (10) … (8) bis (10) … 

7. Abschnitt 7. Abschnitt 

Schlussbestimmungen Datenschutz und Schlussbestimmungen 

 Automatisierte Datenverarbeitung 

 § 36a. Die automatisierte Verarbeitung von Daten durch den 
Verantwortlichen ist zulässig, wenn sie für Zwecke dieses Bundesgesetzes oder 
sonst zur Erfüllung seiner Aufgaben, die ihm übertragen wurden, erforderlich ist. 
Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des 
Art. 9 Abs. 1 DSGVO durch den Verantwortlichen ist nach Maßgabe dieses 
Bundesgesetzes zulässig. 

 Auskunft 

 § 36b. (1) Die betroffene Person kann sich über die sie betreffenden Daten 
durch Transparenzportalabfrage gemäß § 32 Abs. 1 und 2 Kenntnis verschaffen. 

 (2) Über Verlangen einer betroffenen Person sind die sie betreffenden Daten 
durch den Verantwortlichen schriftlich zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck 
ist der Verantwortliche zur personenbezogenen Abfrage sämtlicher Daten der 
betroffenen Person berechtigt. 

 (3) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO 
besteht gegenüber dem Verantwortlichen nicht, wenn sie 

  1. die Möglichkeit zu einer Transparenzportalabfrage (Abs. 1) hat, oder 

  2. im Auskunftsverfahren gemäß Abs. 2 nicht ausreichend mitwirkt, um dem 
Verantwortlichen die personenbezogene Abfrage sämtlicher sie 
betreffenden Daten zu ermöglichen. 

 (4) Die Nichterteilung einer verlangten Auskunft ist der betroffenen Person 
zur Kenntnis zu bringen. 

 Information 

 § 36c. (1) Die Informationen gemäß Art. 14 DSGVO sind im Internet am 
Transparenzportal unentgeltlich bereit zu stellen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (2) Über Verlangen einer Person, die keine Möglichkeit zum elektronischen 
Erhalt der gemäß Abs. 1 bereitgestellten Informationen hat, sind diese 
Informationen vom Verantwortlichen schriftlich zur Verfügung zu stellen. 

 Berichtigung 

 § 36d. Der Verantwortliche hat unverzüglich die Berichtigung von Daten, die 
gemäß § 23 durch leistende Stellen mitgeteilt oder durch Abfrage von bestehenden 
Datenbanken ermittelt werden, zu veranlassen. Kann die Berichtigung nicht 
unverzüglich erfolgen, so ist die behauptete Unrichtigkeit in der betreffenden 
Leistungsmitteilung (§ 25) ergänzend zu vermerken. Nach Klärung der 
behaupteten Unrichtigkeit ist diese gegebenenfalls zu berichtigen und der 
ergänzende Vermerk zu beseitigen. 

 Löschung 

 § 36e. (1) Die in der Transparenzdatenbank gespeicherten Daten sind zehn 
Jahre zum Zweck der Abfrage gemäß § 32 Abs. 5, 6 und 7 bereit zu halten. Für 
Zwecke der Abfrage gemäß § 32 Abs. 1 und 2, sowie für Zwecke der Auswertungen 
nach § 34 und anderer Verarbeitungen durch die Bundesanstalt Statistik 
Österreich nach dem Bundesstatistikgesetz 2000 sind sie dreißig Jahre bereit zu 
halten. Die Frist beginnt mit Ablauf des Jahres des mitgeteilten Datums der 
Auszahlung (§ 25 Abs. 1 Z 7). 

 (2) Nach Ablauf von dreißig Jahren sind die in der Transparenzdatenbank 
gespeicherten Daten zu löschen. 

 (3) Ein gesondertes Recht der betroffenen Person auf Löschung besteht nur, 
wenn 

  1. die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder 

  2. die Löschung der Daten zur Erfüllung einer die im ersten Satz genannten 
Zwecke überwiegenden bundesgesetzlichen Verpflichtung zwingend 
erforderlich ist. 

 Der Verantwortliche hat die Löschung unverzüglich zu veranlassen. 

Gebührenbefreiung Gebührenbefreiung 

§ 37. Die Erstellung eines Auszuges aus der Transparenzdatenbank ist von 
den Stempelgebühren befreit. 

§ 37. Die Erstellung eines Auszuges aus der Transparenzdatenbank und der 
Antrag gemäß § 36b Abs. 2 sind von den Stempelgebühren befreit. 
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Strafbestimmung Strafbestimmung 

§ 38. Wer über das Transparenzportal abrufbare Daten verwendet ohne dazu 
berechtigt zu sein, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 20 000 Euro zu bestrafen. 
Auch der Versuch ist strafbar. 

§ 38. Wer über das Transparenzportal abrufbare Daten verarbeitet, ohne dazu 
berechtigt zu sein, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 20 000 Euro zu bestrafen. 
Auch der Versuch ist strafbar. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 43. (1) bis (3) … § 43. (1) bis (3) … 

 (4) Das Inhaltsverzeichnis, die §§ 2, 4 Abs. 4, 12 samt Überschrift und 17, die 
Überschrift zu § 18, die §§ 18 Abs. 1, 19, 21 Abs. 1 Z 3, 23 Abs. 3 und 4, 25 Abs. 1 
lit. a, 25 Abs. 4, 31 samt Überschrift, 32 Abs. 6 und 7, die Überschrift im 7. Ab-
schnitt, §§ 36a bis 36e jeweils samt Überschrift, § 37 und § 38, jeweils in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

3 Hauptstück 
Gesundheit und Soziales 

1. Abschnitt 
Gesundheit 

Artikel 27 

Änderung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 

 
Datenverarbeitung 

§ 2b. (1) Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind 
ermächtigt, die im Rahmen der Berufsausübung nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes erforderlichen personenbezogenen Daten zum Zweck 

 1. der Dokumentation (§ 5), 

 2. der Honorarabrechnung (§ 6 Abs. 2 Z 3), 

 3. der Anzeige oder Meldung (§§ 7 und 8), 

 4. der Auskunftserteilung (§ 9) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) und des 
Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, zu verarbeiten. 

(2) Organe von Gebietskörperschaften und Gerichte sind ermächtigt, soweit 
dies zur Erfüllung der in diesem Bundesgesetz übertragenen Verpflichtungen 
erforderlich ist, personenbezogene Daten über Berufsangehörige zum Zweck 

 1. der Information über gefälschte Berufsqualifikationen (§ 28a Abs. 9, § 87 
Abs. 9), 

 2. der Einholung und Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit EWR-
Berufsanerkennungen (§ 28a Abs. 10 und § 87 Abs. 10), 

 3. der Durchführung einer EWR-Anerkennung sowie eines Verfahrens über 
vorübergehende Dienstleistungserbringung im Wege des Europäischen 
Berufsausweises (§§ 28b und 39a), 

 4. der Registrierung von in der vorübergehenden Dienstleistungserbringung 
tätigen Berufsangehörigen (§ 39 Abs. 9), 

 5. der Information über Entziehung und Wiedererteilung von 
Berufsberechtigungen (§ 40 Abs. 2 bis 4, § 91 Abs. 2 bis 4), 

 6. der Information über eine Erwachsenenvertretung für Berufsangehörige 
(§ 40 Abs. 6, § 91 Abs. 6) 

unter Einhaltung der DSGVO und des DSG zu übermitteln. 
 

(3) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 
und 2 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. 

 
(4) Werden Daten gemäß Abs. 1 und 2 zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO vom Verantwortlichen insofern 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

§ 40. (1) bis (4) … § 40. (1) bis (4) … 
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(5) Im Falle eines Strafverfahrens gegen einen Berufsangehörigen haben 

 1. die Staatsanwaltschaften über den Beginn und die Beendigung des 
Ermittlungsverfahrens und 

 2. die Strafgerichte über 

 a) die Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft sowie 

 b) die Beendigung eines Hauptverfahrens nach der 
Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, unter 
Anschluss der das Verfahren abschließenden Entscheidung 

die gemäß Abs. 1 zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen. 

(6) Die Gerichte sind verpflichtet, die gemäß Abs. 1 zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde über 

 1. die Einleitung, Fortsetzung und den Ausgang von Verfahren über die 
Bestellung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung unter Anschluss 
der das Verfahren abschließenden Entscheidung und 

 2. die Eintragung einer gewählten oder gesetzlichen Erwachsenenvertretung 
in das Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis 

für einen Berufsangehörigen zu verständigen. 

§ 91. (1) bis (4) … § 91. (1) bis (4) … 
 

(5) Im Falle eines Strafverfahrens gegen einen Berufsangehörigen haben 

 1. die Staatsanwaltschaften über den Beginn und die Beendigung des 
Ermittlungsverfahrens und 

 2. die Strafgerichte über 

 a) die Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft sowie 

 b) die Beendigung eines Hauptverfahrens nach der 
Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, unter 
Anschluss der das Verfahren abschließenden Entscheidung 

die gemäß Abs. 1 zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen. 

(6) Die Gerichte sind verpflichtet, die gemäß Abs. 1 zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde über 

 1. die Einleitung, Fortsetzung und dem Ausgang von Verfahren über die 
Bestellung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung unter Anschluss 
der das Verfahren abschließenden Entscheidung und 
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 2. die Eintragung einer gewählten oder gesetzlichen Erwachsenenvertretung 
in das Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis 

für einen Berufsangehörigen zu verständigen. 

§ 117. (1) bis (29) … § 117. (1) bis (29) … 
 

(30) Das Inhaltsverzeichnis und § 2b samt Überschrift in der Fassung des 
2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 
25. Mai 2018 in Kraft. 

(31) § 40 Abs. 5 und 6 und § 91 Abs. 5 und 6 in der Fassung des 2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 1. Juli 2018 in 
Kraft. 

Artikel 28 

Änderung des Hebammengesetzes 

§ 40. (1) bis (3) … § 40. (1) bis (3) … 

(4) Das Österreichische Hebammengremium ist unter Beachtung des 
Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, ermächtigt, im Rahmen seines 
Wirkungsbereichs zur Durchführung der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben 

 1. persönliche berufsbezogene Daten seiner Mitglieder zu ermitteln und zu 
verarbeiten sowie 

 2. öffentliche Daten seiner Mitglieder zu übermitteln. 

 

§ 42. (1) bis (3) … § 42. (1) bis (3) … 
 

(4) Die Daten gemäß Abs. 2 sind bis zum Ablauf von zehn Jahren nach der 
Streichung aus dem Hebammenregister aufzubewahren. 

§ 48. (1) bis (5) … § 48. (1) bis (5) … 
 

(6) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des 
Wahlverfahrens sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) ausgeschlossen. 
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Datenverarbeitung 

§ 61d. (1) Hebammen sind ermächtigt, die im Rahmen der Berufsausübung 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erforderlichen personenbezogenen 
Daten zum Zweck 

 1. der Auskunftserteilung (§ 6 Abs. 4), 

 2. der Anzeige (§ 6 Abs. 5), 

 3. der Honorar- und Arzneimittelabrechnung (§ 7 Abs. 2 Z 3), 

 4. der personenstandsrechtlichen Meldungen (§ 8), 

 5. der Dokumentation (§ 9) 

unter Einhaltung der DSGVO und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I 
Nr. 165/1999, zu verarbeiten. 

(2) Das Österreichische Hebammengremium ist ermächtigt, soweit dies zur 
Erfüllung der in diesem Bundesgesetz übertragenen Verpflichtungen erforderlich 
ist, personenbezogene Daten zum Zweck 

 1. der Information über gefälschte Berufsqualifikationen (§ 12 Abs. 7), 

 2. der Information über Entziehung und Wiedererteilung von 
Berufsberechtigungen (§ 22 Abs. 2 bis 4), 

 3. der Amtshilfe (§ 41 Abs. 1), 

 4. der Einholung und Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit EWR-
Berufsanerkennungen sowie der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung (§ 41 Abs. 6 und 7), 

 5. der Führung des Hebammenregisters (§§ 42 ff.) 

unter Einhaltung der DSGVO und des DSG zu verarbeiten und zu übermitteln. 

(3) Die Organe von Gebietskörperschaften und Selbstverwaltungskörpern 
sowie die Gerichte sind ermächtigt, soweit dies zur Erfüllung der in diesem 
Bundesgesetz übertragenen Verpflichtungen erforderlich ist, personenbezogene 
Daten zum Zweck 

 1. der Information über die vorläufige Untersagung der Berufsausübung 
(§ 22a), 

 2. der Amtshilfe (§ 41 Abs. 1), 

 3. der Information über Verwaltungsstrafverfahren gegen und eine 
Erwachsenenvertretung für Berufsangehörige (§ 41 Abs. 3 bis 5) 
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unter Einhaltung der DSGVO und des DSG zu übermitteln. 

(4) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 bis 
3 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. 

(5) Werden Daten gemäß Abs. 1 bis 3 zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO vom Verantwortlichen insofern 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

§ 62a. (1) bis (10) … § 62a. (1) bis (10) … 
 

(11) Mit 25. Mai 2018 treten 

 1. das Inhaltsverzeichnis, § 42 Abs. 4, § 48 Abs. 6 und § 61d samt 
Überschrift in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, in Kraft und 

 2. § 40 Abs. 4 außer Kraft. 

Artikel 29 

Änderung des Kardiotechnikergesetzes 

 
Datenverarbeitung 

§ 2b. (1) Angehörige des kardiotechnischen Dienstes sind ermächtigt, die im 
Rahmen der Berufsausübung nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
erforderlichen personenbezogenen Daten zum Zweck der Dokumentation (§ 7) 
unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) und des 
Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, zu verarbeiten. 

(2) Organe von Gebietskörperschaften und Gerichte sind ermächtigt, soweit 
dies zur Erfüllung der in diesem Bundesgesetz übertragenen Verpflichtungen 
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erforderlich ist, personenbezogene Daten über Angehörige des kardiotechnischen 
Dienstes zum Zweck 

 1. der Information über gefälschte Berufsqualifikationen (§ 11 Abs. 12), 

 2. der Information über Entziehung und Wiedererteilung von 
Berufsberechtigungen (§ 16 Abs. 2 bis 4), 

 3. der Information über eine Erwachsenenvertretung für Berufsangehörige 
(§ 16 Abs. 6), 

 4. der Führung der Kardiotechnikerliste (§ 19), 

 5. der Einholung und Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit EWR-
Berufsanerkennungen sowie der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung (§ 19 Abs. 9) 

unter Einhaltung der DSGVO und des DSG zu verarbeiten und zu übermitteln. 

(3) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 
und 2 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. 

(4) Werden Daten gemäß Abs. 1 und 2 zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO vom Verantwortlichen insofern 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

§ 11. (1) bis (12) … § 11. (1) bis (12) … 

(13) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-
schutz hat im Rahmen der Anwendung der Richtlinie 2005/36/EG mit den 
zuständigen Behörden der anderen EWR-Vertragsstaaten und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zusammenzuarbeiten, Amtshilfe zu leisten und die erforder-
lichen Auskünfte unter Sicherstellung der Vertraulichkeit der ausgetauschten 
Informationen, insbesondere im Wege des Binnenmarktinformationssystems (IMI) 
im Sinne der IMI-Verordnung, einzuholen und zu erteilen. 

 

§ 16. (1) bis (4) … § 16. (1) bis (4) … 
 

(5) Im Falle eines Strafverfahrens gegen einen Berufsangehörigen haben 
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 1. die Staatsanwaltschaften über den Beginn und die Beendigung des 
Ermittlungsverfahrens und 

 2. die Strafgerichte über 

 a) die Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft sowie 

 b) die Beendigung eines Hauptverfahrens nach der 
Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, unter 
Anschluss der das Verfahren abschließenden Entscheidung 

den Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz zu 
verständigen. 

(6) Die Gerichte sind verpflichtet, den Bundesminister für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz über 

 1. die Einleitung, Fortsetzung und den Ausgang von Verfahren über die 
Bestellung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung unter Anschluss 
der das Verfahren abschließenden Entscheidung und 

 2. die Eintragung einer gewählten oder gesetzlichen Erwachsenenvertretung 
in das Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis 

für einen Berufsangehörigen zu verständigen. 

§ 19. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz hat eine Liste der zur Ausübung des Berufes des diplomierten 
Kardiotechnikers berechtigten Personen zu führen (Kardiotechnikerliste). 

§ 19. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz hat zur Wahrung des öffentlichen Interesses an einer 
geordneten Erfassung eine elektronische Liste der zur Ausübung des Berufes des 
diplomierten Kardiotechnikers berechtigten Personen zu führen 
(Kardiotechnikerliste), die folgende Daten zu enthalten hat: 

 1. Eintragungsnummer, 

 2. Vor- und Familiennamen, gegebenenfalls Geburtsname, 

 3. gegebenenfalls akademischer Grad, 

 4. Geburtsdatum und Geburtsort, 

 5. Staatsangehörigkeit, 

 6. Qualifikationsnachweis, 

 7. Hauptwohnsitz bzw. gewöhnlicher Aufenthalt, 

 8. Telefonnummer und Emailadresse, 

 9. Dienstgeber einschließlich Adresse, 

 10. Beginn der Berufsausübung, 

 11. Beendigung der Berufsausübung. 
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(6) Die Kardiotechnikerliste ist hinsichtlich Namen, Berufsbezeichnung und 
sonstiger Titel öffentlich. Die Einsichtnahme in den öffentlichen Teil der Kardio-
technikerliste sowie die Anfertigung von Abschriften ist jedermann gestattet. 

(2) Die in Abs. 1 Z 1 bis 3, 10 und 11 angeführten Daten sind öffentlich und 
in geeigneter Weise im Internet allgemein zugänglich kundzumachen. Jeder ist 
berechtigt, in den öffentlichen Teil der Kardiotechnikerliste Einsicht zu nehmen. 

 (3) Die Daten gemäß Abs. 1 sind bis zum Ablauf von zehn Jahren nach der 
Streichung aus der Kardiotechnikerliste aufzubewahren. 

(2) Angehörige des kardiotechnischen Dienstes haben sich vor Aufnahme der 
Ausübung des Berufes als Kardiotechniker beim Bundesminister für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz zur Eintragung in die Liste 
anzumelden und die erforderlichen Nachweise gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 bis 4 
vorzulegen. 

(4) Angehörige des kardiotechnischen Dienstes haben sich vor Aufnahme der 
Tätigkeit beim Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz zur Eintragung in die Kardiotechnikerliste anzumelden und 
die erforderlichen Nachweise gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 bis 4 vorzulegen. 

(3) Der Nachweis der für die Erfüllung der Berufspflichten eines diplomierten 
Kardiotechnikers erforderlichen gesundheitlichen Eignung ist durch ein ärztliches 
Zeugnis zu erbringen. Der Nachweis der Vertrauenswürdigkeit ist durch Vorlage 
einer Strafregisterauskunft zu erbringen. Das ärztliche Zeugnis und die 
Strafregisterauskunft dürfen im Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung nicht 
älter als drei Monate sein. 

(5) Der Nachweis der für die Erfüllung der Berufspflichten eines diplomierten 
Kardiotechnikers erforderlichen gesundheitlichen Eignung ist durch ein ärztliches 
Zeugnis zu erbringen. Der Nachweis der Vertrauenswürdigkeit ist durch Vorlage 
einer Strafregisterauskunft zu erbringen. Das ärztliche Zeugnis und die 
Strafregisterauskunft dürfen im Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung nicht 
älter als drei Monate sein. 

 
(6) Sofern sich die für die Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse der 

deutschen Sprache nicht aus den vorgelegten Personal- und 
Ausbildungsnachweisen oder dem Lebens- und Berufsweg ergeben, sind die 
Sprachkenntnisse, insbesondere durch Bestätigungen bzw. Zeugnisse über die 
Absolvierung von Sprachkursen nachzuweisen. 

(4) Wer die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Z 1 bis 4 erfülllt, ist vom 
Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz nach 
Anhörung des Kardiotechnikerbeirates in die Liste der Kardiotechniker 
einzutragen. Personen, die sich gemäß Abs. 2 zur Eintragung in die 
Kardiotechnikerliste angemeldet haben und diese Voraussetzungen nicht erfüllen, 
ist die Eintragung durch den Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
mit Bescheid zu versagen. 

(7) Wer die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Z 1 bis 4 erfüllt, ist vom 
Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz nach 
Anhörung des Kardiotechnikerbeirates in die Kardiotechnikerliste einzutragen. 
Personen, die sich gemäß Abs. 4 zur Eintragung angemeldet haben und diese 
Voraussetzungen nicht erfüllen, ist die Eintragung durch den Bundesminister für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz mit Bescheid zu versagen. 

(5) Die Ausübung des Berufes des diplomierten Kardiotechnikers darf erst 
nach Eintragung in die Kardiotechnikerliste aufgenommen werden. 

(8) Die Ausübung des Berufes des diplomierten Kardiotechnikers darf erst 
nach Eintragung in die Kardiotechnikerliste aufgenommen werden. 

(7) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz hat den zuständigen Behörden der anderen EWR-
Vertragsstaaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft die zur Anwendung 

(9) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz hat den zuständigen Behörden der anderen EWR-
Vertragsstaaten und der Schweizerischen Eidgenossenschaft die zur Anwendung 
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 1. der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen sowie 

 2. der Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 

erforderlichen Auskünfte betreffend Kardiotechniker, die in Österreich in die 
Kardiotechnikerliste eingetragen sind oder waren, insbesondere über das Vorliegen 
von strafrechtlichen oder verwaltungsstrafrechtlichen Maßnahmen oder sonstige 
schwerwiegende, genau bestimmte Sachverhalte, die sich auf die Berufsausübung 
als Kardiotechniker auswirken könnten, insbesondere im Wege des 
Binnenmarktinformationssystems (IMI) zu erteilen. 

 1. der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen sowie 

 2. der Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 

erforderlichen Auskünfte betreffend Kardiotechniker, die in Österreich in die 
Kardiotechnikerliste eingetragen sind oder waren, insbesondere über das Vorliegen 
von strafrechtlichen oder verwaltungsstrafrechtlichen Maßnahmen oder sonstige 
schwerwiegende, genau bestimmte Sachverhalte, die sich auf die Berufsausübung 
als Kardiotechniker auswirken könnten, insbesondere im Wege des 
Binnenmarktinformationssystems (IMI) zu erteilen. 

 
Änderungsmeldungen  

§ 19a. (1) Diplomierte Kardiotechniker, die in die Kardiotechnikerliste 
eingetragen sind, haben folgende schriftliche Meldungen samt den entsprechenden 
Nachweisen binnen eines Monats zu erstatten: 

 1. Namensänderung, 

 2. Änderung oder Erwerb von akademischen Graden, 

 3. Änderung der Staatsangehörigkeit, 

 4. Änderung des Hauptwohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts, 

 5. Dienstgeberwechsel, 

 6. Beendigung der Berufsausübung. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz hat die erforderlichen Änderungen und Ergänzungen in der 
Kardiotechnikerliste vorzunehmen. 

§ 35. (1) bis (4) … § 35. (1) bis (4) … 
 

(5) Die Daten von Berufsangehörigen, die am 31. Dezember 2018 in die 
Kardiotechnikerliste gemäß § 19 in der Fassung vor der Novelle BGBl. I 
Nr. xxx/2018 eingetragen sind, werden mit 1. Jänner 2019 in die 
Kardiotechnikerliste gemäß § 19 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2018 übernommen. 

§ 36. (1) bis (4) … § 36. (1) bis (4) … 
 

(5) In der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I 
Nr. xxx/2018, treten in Kraft: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. das Inhaltsverzeichnis und § 2b samt Überschrift mit 25. Mai 2018; 

 2. § 16 Abs. 5 und 6 mit 1. Juli 2018; 

 3. §§ 19, 19a samt Überschrift und 35 Abs. 5 mit 1. Jänner 2019. 

Zugleich tritt § 11 Abs. 13 außer Kraft. 

Artikel 30 

Änderung des MTD-Gesetzes 

 
Datenverarbeitung 

§ 1c. (1) Angehörige der gehobenen medizinisch-technischen Dienste sind 
ermächtigt, die im Rahmen der Berufsausübung nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes erforderlichen personenbezogenen Daten zum Zweck 

 1. der Dokumentation (§ 11a), 

 2. der Auskunftserteilung (§ 11b), 

 3. der Honorarabrechnung (§ 11c Abs. 2 Z 3) 

unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) und des 
Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, zu verarbeiten. 

(2) Organe von Gebietskörperschaften und Gerichte sind ermächtigt, soweit 
dies zur Erfüllung der in diesem Bundesgesetz übertragenen Verpflichtungen 
erforderlich ist, personenbezogene Daten über Berufsangehörige zum Zweck 

 1. der Information über gefälschte Berufsqualifikationen (§ 6b Abs. 10), 

 2. der Einholung und Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit EWR-
Berufsanerkennungen (§ 6b Abs. 11), 

 3. der Durchführung einer EWR-Anerkennung sowie eines Verfahrens über 
vorübergehende Dienstleistungserbringung im Wege des Europäischen 
Berufsausweises (§ 6f und § 8b), 

 4. der Registrierung von in der vorübergehenden Dienstleistungserbringung 
tätigen Berufsangehörigen (§ 8a Abs. 9), 

 5. der Information über Entziehung und Wiedererteilung von 
Berufsberechtigungen (§ 12 Abs. 2 und 3), 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 6. der Information über eine Erwachsenenvertretung für Berufsangehörige 
(§ 12 Abs. 5) 

unter Einhaltung der DSGVO und des DSG zu übermitteln. 

(3) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 
und 2 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. 

(4) Werden Daten gemäß Abs. 1 und 2 zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO vom Verantwortlichen insofern 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

§ 11a. (1) bis (2) … § 11a. (1) bis (2) … 

(3) Bei freiberuflicher Berufsausübung sowie nach deren Beendigung sind die 
Aufzeichnungen sowie die sonstigen der Dokumentation dienlichen Unterlagen 
mindestens zehn Jahre aufzubewahren. Sofern Patienten oder Klienten durch eine 
andere zur freiberuflichen Ausübung eines entsprechenden gehobenen 
medizinisch-technischen Dienstes berechtigte Person weiterbetreut werden, kann 
die Dokumentation mit Zustimmung des Patienten oder Klienten oder deren 
gesetzlichen Vertretern durch diese weitergeführt werden. 

(3) Bei freiberuflicher Berufsausübung sowie nach deren Beendigung sind die 
Aufzeichnungen sowie die sonstigen der Dokumentation dienlichen Unterlagen 
mindestens zehn Jahre aufzubewahren. Sofern Patienten oder Klienten durch eine 
andere zur freiberuflichen Ausübung eines entsprechenden gehobenen 
medizinisch-technischen Dienstes berechtigte Person weiterbetreut werden, kann 
die Dokumentation mit Einwilligung des Patienten oder Klienten oder deren 
gesetzlichen Vertretern durch diese weitergeführt werden. 

§ 12. (1) bis (3) … § 12. (1) bis (3) … 
 

(4) Im Falle eines Strafverfahrens gegen eine(n) Berufsangehörige(n) haben 

 1. die Staatsanwaltschaften über den Beginn und die Beendigung des 
Ermittlungsverfahrens und 

 2. die Strafgerichte über 

 a. die Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft sowie 

 b. die Beendigung eines Hauptverfahrens nach der 
Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, unter 
Anschluss der das Verfahren abschließenden Entscheidung 

die gemäß Abs. 1 zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(5) Die Gerichte sind verpflichtet, die gemäß Abs. 1 zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde über 

 1. die Einleitung, Fortsetzung und den Ausgang von Verfahren über die 
Bestellung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung unter Anschluss 
der das Verfahren abschließenden Entscheidung und 

 2. die Eintragung einer gewählten oder gesetzlichen Erwachsenenvertretung 
in das Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis 

für einen (eine) Berufsangehörige(n) zu verständigen. 

§ 36. (1) bis (21) … § 36. (1) bis (21) … 
 

(22) Das Inhaltsverzeichnis, § 1c samt Überschrift und § 11a Abs. 3 in der 
Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, 
treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

(23) § 12 Abs. 4 und 5 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 1. Juli 2018 in Kraft. 

Artikel 31 

Änderung des Medizinische Assistenzberufe-Gesetzes 

 
Datenverarbeitung 

§ 3a. (1) Angehörige der medizinischen Assistenzberufe sowie 
Trainingstherapeuten/-innen sind ermächtigt, die im Rahmen der Berufsausübung 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erforderlichen personenbezogenen 
Daten zum Zweck 

 1. der Dokumentation (§ 13 Abs. 3), 

 2. der Auskunftserteilung (§ 13 Abs. 5) 

unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) und des 
Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, zu verarbeiten. 

(2) Organe von Gebietskörperschaften und Gerichte sind ermächtigt, soweit 
dies zur Erfüllung der in diesem Bundesgesetz übertragenen Verpflichtungen 
erforderlich ist, personenbezogene Daten über Berufsangehörige zum Zweck 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. der Information über gefälschte Berufsqualifikationen (§ 16 Abs. 11), 

 2. der Einholung und Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit EWR-
Berufsanerkennungen (§ 16 Abs. 12), 

 3. der Information über Entziehung und Wiedererteilung von 
Berufsberechtigungen (§ 19 Abs. 5 und 6), 

 4. der Information über eine Erwachsenenvertretung für Berufsangehörige 
(§ 19 Abs. 8 sowie § 28 Abs. 6), 

 5.  der Führung der Liste der zur Ausübung der Trainingstherapie 
berechtigten Sportwissenschafter/innen (§ 32) 

unter Einhaltung der DSGVO und des DSG zu verarbeiten und zu übermitteln. 

(3) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 
und 2 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. 

(4) Werden Daten gemäß Abs. 1 und 2 zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO vom Verantwortlichen insofern 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

§ 19. (1) bis (6) … § 19. (1) bis (6) … 
 

(7) Im Falle eines Strafverfahrens gegen eine/n Berufsangehörige/n haben 

 1. die Staatsanwaltschaften über den Beginn und die Beendigung des 
Ermittlungsverfahrens und 

 2. die Strafgerichte über 

 a) die Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft sowie 

 b) die Beendigung eines Hauptverfahrens nach der 
Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, unter 
Anschluss der das Verfahren abschließenden Entscheidung 

die gemäß Abs. 1 zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen. 

(8) Die Gerichte sind verpflichtet, die gemäß Abs. 1 zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde über 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

110 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  111 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. die Einleitung, Fortsetzung und den Ausgang von Verfahren über die 
Bestellung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung unter Anschluss 
der das Verfahren abschließenden Entscheidung und 

 2. die Eintragung einer gewählten oder gesetzlichen Erwachsenenvertretung 
in das Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis 

für eine/n Berufsangehörige/n zu verständigen. 

§ 28. (1) bis (4) … § 28. (1) bis (4) … 
 

(5) Im Falle eines Strafverfahrens gegen eine/n Berufsangehörige/n haben 

 1. die Staatsanwaltschaften über den Beginn und die Beendigung des 
Ermittlungsverfahrens und 

 2. die Strafgerichte über 

 a) die Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft sowie 

 b) die Beendigung eines Hauptverfahrens nach der 
Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, unter 
Anschluss der das Verfahren abschließenden Entscheidung 

den/die Bundesminister/in für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz zu verständigen. 

(6) Die Gerichte sind verpflichtet, den/die Bundesminister/in für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz über 

 1. die Einleitung, Fortsetzung und den Ausgang von Verfahren über die 
Bestellung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung unter Anschluss 
der das Verfahren abschließenden Entscheidung und 

 2. die Eintragung einer gewählten oder gesetzlichen Erwachsenenvertretung 
in das Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis 

für eine/n Berufsangehörige/n zu verständigen. 

§ 32. (1) und (2) … § 32. (1) und (2) … 
 

(2a) Die Daten gemäß Abs. 1 sind bis zum Ablauf von zehn Jahren nach der 
Streichung aus der Liste der zur Ausübung der Trainingstherapie berechtigten 
Sportwissenschafter/innen aufzubewahren. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

§ 42. (1) bis (5) … § 42. (1) bis (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(6) Das Inhaltsverzeichnis, § 3a samt Überschrift und § 32 Abs. 2a in der 
Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, 
treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

(7) § 19 Abs. 7 und 8 und § 28 Abs. 5 und 6 in der Fassung des 2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 1. Juli 2018 in 
Kraft. 

Artikel 32 

Änderung des Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetzes 

 
Datenverarbeitung 

§ 1b. (1) Medizinische Masseure und Heilmasseure sind ermächtigt, die im 
Rahmen der Berufsausübung nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
erforderlichen personenbezogenen Daten zum Zweck 

 1. der Dokumentation (§ 3 Abs. 1 und 3 und § 34), 

 2. der Information und Auskunftserteilung (§ 3 Abs. 5 und § 33 Abs. 1 und 
2), 

 3. der Anzeige oder Meldung (§ 7 und § 35 Abs. 2 bis 5), 

 4. der Honorarabrechnung (§ 35 Abs. 1) 

unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) und des 
Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, zu verarbeiten. 

(2) Organe von Gebietskörperschaften und Gerichte sind ermächtigt, soweit 
dies zur Erfüllung der in diesem Bundesgesetz übertragenen Verpflichtungen 
erforderlich ist, personenbezogene Daten über Berufsangehörige zum Zweck 

 1. der Information über gefälschte Berufsqualifikationen (§ 10 Abs. 12), 

 2. der Einholung und Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit EWR-
Berufsanerkennungen (§ 10 Abs. 13), 

 3. der Information über Entziehung, Einschränkung und Wiedererteilung 
von Berufsberechtigungen (§ 15 Abs. 2 bis 4, § 16 Abs. 2 und 3, 
§ 47 Abs. 2 bis 4 und § 48 Abs. 2 und 3), 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 4. der Information über eine Erwachsenenvertretung für Berufsangehörige 
(§ 15 Abs. 6, § 47 Abs. 6) 

unter Einhaltung der DSGVO und des DSG zu übermitteln. 

(3) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 
und 2 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. 

(4) Werden Daten gemäß Abs. 1 und 2 zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO vom Verantwortlichen insofern 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

§ 3. (1) … § 3. (1) … 

(2) Medizinische Masseure und Heilmasseure sind zur 
automationsunterstützten Ermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemäß Abs. 1 zum Zwecke der Dokumentation berechtigt. Personen gemäß Abs. 1 
haben das Recht auf Einsicht, Richtigstellung unrichtiger und Löschung 
unzulässigerweise verarbeiteter Daten. 

 

(3) … (3) … 

(4) Im Falle einer automationsunterstützten Führung der Dokumentation sind 
die Daten durch den Dienstgeber bzw. durch den freiberuflich tätigen Heilmasseur 
auf geeigneten Datenträgern zur Einhaltung der Aufbewahrungspflicht zu sichern. 
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Daten durch den Dienstgeber bzw. 
durch den freiberuflich tätigen Heilmasseur unwiederbringlich zu löschen. 

 

(5) … (5) … 

§ 15. (1) bis (4) … § 15. (1) bis (4) … 
 

(5) Im Falle eines Strafverfahrens gegen einen Berufsangehörigen haben 

 1. die Staatsanwaltschaften über den Beginn und die Beendigung des 
Ermittlungsverfahrens und 

 2. die Strafgerichte über 

 a) die Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft sowie 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

113 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  114 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 b) die Beendigung eines Hauptverfahrens nach der 
Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, unter 
Anschluss der das Verfahren abschließenden Entscheidung 

die gemäß Abs. 1 zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen. 

(6) Die Gerichte sind verpflichtet, die gemäß Abs. 1 zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde über 

 1. die Einleitung, Fortsetzung und den Ausgang von Verfahren über die 
Bestellung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung unter Anschluss 
der das Verfahren abschließenden Entscheidung und 

 2. die Eintragung einer gewählten oder gesetzlichen Erwachsenenvertretung 
in das Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis 

für einen Berufsangehörigen zu verständigen. 

§ 47. (1) bis (4) … § 47. (1) bis (4) … 
 

(5) Im Falle eines Strafverfahrens gegen einen Berufsangehörigen haben 

 1. die Staatsanwaltschaften über den Beginn und die Beendigung des 
Ermittlungsverfahrens und 

 2. die Strafgerichte über 

 a) die Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft sowie 

 b) die Beendigung eines Hauptverfahrens nach der 
Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, unter 
Anschluss der das Verfahren abschließenden Entscheidung 

die gemäß Abs. 1 zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen. 

(6) Die Gerichte sind verpflichtet, die gemäß Abs. 1 zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde über 

 1. die Einleitung, Fortsetzung und den Ausgang von Verfahren über die 
Bestellung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung unter Anschluss 
der das Verfahren abschließenden Entscheidung und 

 2. die Eintragung einer gewählten oder gesetzlichen Erwachsenenvertretung 
in das Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis 

für einen Berufsangehörigen zu verständigen. 

§ 34. (1) Daten der Dokumentation dürfen 

 1. … 

§ 34. (1) Daten der Dokumentation dürfen 

 1. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. an den anordnenden Arzt, in dessen Behandlung der Patient steht, mit 
Zustimmung des Patienten oder der zur gesetzlichen Vertretung befugten 
Person 

übermittelt werden. 

 2. an den anordnenden Arzt, in dessen Behandlung der Patient steht, mit 
Einwilligung des Patienten oder der zur gesetzlichen Vertretung befugten 
Person 

übermittelt werden. 

(2) … (2) … 

§ 89. (1) bis (10) … § 89. (1) bis (10) … 
 

(11) Mit 25. Mai 2018 treten 

 1. das Inhaltsverzeichnis, § 1b samt Überschrift und § 34 Abs. 1 Z 2 in der 
Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I 
Nr. xxx/2018, in Kraft und 

 2. § 3 Abs. 2 und 4 außer Kraft. 
 

(12) § 15 Abs. 5 und 6 und § 47 Abs. 5 und 6 in der Fassung des 2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 1. Juli 2018 in 
Kraft. 

Artikel 33 

Änderung des Sanitätergesetzes 

 
Datenverarbeitung 

§ 2b. (1) Sanitäter sind ermächtigt, die im Rahmen der Berufs- oder 
Tätigkeitsausübung nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erforderlichen 
personenbezogenen Daten zum Zweck 

 1. der Dokumentation (§ 5), 

 2. der Auskunftserteilung (§ 7) 

unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) und des 
Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, zu verarbeiten. 

(2) Organe von Gebietskörperschaften und Gerichte sind ermächtigt, soweit 
dies zur Erfüllung der in diesem Bundesgesetz übertragenen Verpflichtungen 
erforderlich ist, personenbezogene Daten über Berufsangehörige zum Zweck 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. der Information über gefälschte Berufsqualifikationen (§ 18 Abs. 12), 

 2. der Einholung und Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit EWR-
Berufsanerkennungen (§ 18 Abs. 13), 

 3. der Information über Entziehung und Wiedererteilung von 
Berufsberechtigung (§ 25 Abs. 4 und 5), 

 4. der Information über eine Erwachsenenvertretung für Berufsangehörige 
(§ 25 Abs. 7) 

unter Einhaltung der DSGVO und des DSG zu übermitteln. 

(3) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 
und 2 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. 

(4) Werden Daten gemäß Abs. 1 und 2 zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO vom Verantwortlichen insofern 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

§ 25. (1) bis (5) … § 25. (1) bis (5) … 
 

(6) Im Falle eines Strafverfahrens gegen einen Berufsangehörigen haben 

 1. die Staatsanwaltschaften über den Beginn und die Beendigung des 
Ermittlungsverfahrens und 

 2. die Strafgerichte über 

 a) die Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft sowie 

 b) die Beendigung eines Hauptverfahrens nach der 
Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, unter 
Anschluss der das Verfahren abschließenden Entscheidung 

die gemäß Abs. 1 zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen. 

(7) Die Gerichte sind verpflichtet, die gemäß Abs. 1 zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde über 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

116 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  117 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. die Einleitung, Fortsetzung und den Ausgang von Verfahren über die 
Bestellung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung unter Anschluss 
der das Verfahren abschließenden Entscheidung und 

 2. die Eintragung einer gewählten oder gesetzlichen Erwachsenenvertretung 
in das Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis 

für einen Berufsangehörigen zu verständigen. 

§ 64. (1) bis (5) … § 64. (1) bis (5) … 
 

(6) Das Inhaltsverzeichnis und § 2b samt Überschrift in der Fassung des 
2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 
25. Mai 2018 in Kraft. 

(7) § 25 Abs. 6 und 7 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 1. Juli 2018 in Kraft. 

Artikel 34 

Änderung des Zahnärztegesetzes 

 
Datenverarbeitung 

§ 2a. (1) Angehörige des zahnärztlichen Berufs sind ermächtigt, die im 
Rahmen der Berufsausübung nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
erforderlichen personenbezogenen Daten zum Zweck 

 1. der Dokumentation (§ 19), 

 2. der Auskunftserteilung und Information (§ 20 und § 21 Abs. 5), 

 3. der Honorarabrechnung (§ 21 Abs. 3) 

unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) und des 
Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, zu verarbeiten. 

(2) Die Österreichische Zahnärztekammer und die Landeszahnärztekammern, 
Organe von Gebietskörperschaften sowie Gerichte sind ermächtigt, soweit dies zur 
Erfüllung der in diesem Bundesgesetz übertragenen Verpflichtungen erforderlich 
ist, personenbezogene Daten über Berufsangehörige zum Zweck 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. der Information über gefälschte Berufsqualifikationen (§ 9 Abs. 5 und 
§ 78 Abs. 3), 

 2. der Führung der Zahnärzteliste (§§ 11 ff.), 

 3. der Information über die Sperre der Ordinationsstätte (§ 36 Abs. 4), 

 4. der Information über Berufseinstellung, Entziehung und Wiedererteilung 
von Berufsberechtigungen sowie Untersagung und Einschränkung der 
Berufsausübung (§ 43 Abs. 2, § 45 Abs. 2 und 5, § 46, § 47 Abs. 3, § 48 
Abs. 2 und 3, § 79 Abs. 5 und 6), 

 5. der Einholung und Erteilung von Auskünften im Zusammenhang mit EWR-
Berufsanerkennungen (§ 78 Abs. 3a), 

 6. der Information über eine Erwachsenenvertretung für Berufsangehörige 
(§ 79 Abs. 8) 

unter Einhaltung der DSGVO und des DSG zu verarbeiten und zu übermitteln. 

(3) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 
und 2 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. 

(4) Werden Daten gemäß Abs. 1 und 2 zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO vom Verantwortlichen insofern 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

§ 11. (1) … § 11. (1) … 

(2) Die Zahnärzteliste hat folgende Daten zu enthalten: (2) Die Zahnärzteliste hat folgende Daten zu enthalten: 

 1. …  1. … 

 2. Vor- und Zunamen, gegebenenfalls Geburtsname;  2. Vor- und Familiennamen, gegebenenfalls Geburtsname; 

 2a. bis 18. … 2a. bis 18. … 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
 

(6) Die Daten gemäß Abs. 2 sind bis zum Ablauf von 20 Jahren nach der 
Streichung aus der Zahnärzteliste aufzubewahren. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 15. (1) … § 15. (1) … 

(2) Der Zahnärzteausweis hat insbesondere (2) Der Zahnärzteausweis hat insbesondere 

 1. …  1. … 

 2. den bzw. die Vor- und Zunamen,  2. den bzw. die Vor- und Familiennamen; 

 3. bis 8. …  3. bis 8. … 

des/der Berufsangehörigen sowie das Datum der Ausstellung des Ausweises zu 
enthalten. 

des/der Berufsangehörigen sowie das Datum der Ausstellung des Ausweises zu 
enthalten. 

(3) … (3) … 

§ 19. (1) bis (3) … § 19. (1) bis (3) … 

(4) Im Falle einer Kassenplanstellen- bzw. Ordinationsstättennachfolge kann 
der/die Vorgänger/Vorgängerin die Dokumentation seinem/seiner bzw. ihrem/ihrer 
Nachfolger/Nachfolgerin übergeben; bei Berufseinstellung hat der/die 
Vorgänger/Vorgängerin die Dokumentation an den/die Nachfolger/Nachfolgerin 
zu übergeben. Dieser/Diese 

(4) Im Falle einer Kassenplanstellen- bzw. Ordinationsstättennachfolge kann 
der/die Vorgänger/Vorgängerin die Dokumentation seinem/seiner bzw. ihrem/ihrer 
Nachfolger/Nachfolgerin übergeben; bei Berufseinstellung hat der/die 
Vorgänger/Vorgängerin die Dokumentation an den/die Nachfolger/Nachfolgerin 
zu übergeben. Dieser/Diese 

  

 2. darf die Dokumentation nur mit Zustimmung des/der betroffenen 
Patienten/Patientin zur Erbringung zahnärztlicher Leistungen verwenden. 

 2. darf die Dokumentation nur mit Einwilligung des/der betroffenen 
Patienten/Patientin zur Erbringung zahnärztlicher Leistungen verwenden. 

(5) bis (6) … (5) bis (6) … 

§ 21. (1) und (2) … § 21. (1) und (2) … 

(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch insoweit nicht, als die für die 
Honorarabrechnung gegenüber den Krankenversicherungsträgern, 
Krankenanstalten, sonstigen Kostenträgern oder Patienten/Patientinnen 
erforderlichen Unterlagen zum Zweck der Abrechnung, auch im 
automationsunterstützten Verfahren, Dienstleistungsunternehmen überlassen 
werden. Eine allfällige Speicherung der Daten darf nur erfolgen, wenn die 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit auch für den/die Dienstleister/Dienstleisterin 
besteht und Betroffene weder bestimmt werden können noch mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bestimmbar sind. Diese anonymen Daten sind ausschließlich 
mit Zustimmung des/der Auftraggebers/Auftraggeberin an die zuständige 
Landeszahnärztekammer weiterzugeben. 

(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch insoweit nicht, als die für die 
Honorarabrechnung gegenüber den Krankenversicherungsträgern, 
Krankenanstalten, sonstigen Kostenträgern oder Patienten/Patientinnen 
erforderlichen Unterlagen zum Zweck der Abrechnung, auch im 
automationsunterstützten Verfahren, Dienstleistungsunternehmen überlassen 
werden. Eine allfällige Speicherung der Daten darf nur erfolgen, wenn die 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit auch für den/die Auftragsverarbeiter gemäß 
Art. 4 Z 8 DSGVO besteht und Betroffene weder bestimmt werden können noch 
mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmbar sind. Diese Daten sind ausschließlich 
mit Zustimmung des/der Verantwortlichen gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO an die 
zuständige Landeszahnärztekammer weiterzugeben. 

(4) Angehörige des zahnärztlichen Berufs sind zur automationsunterstützten 
Ermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß § 19 Abs. 1 
berechtigt. Die zur Beratung oder Behandlung übernommene Person hat das Recht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
auf Einsicht, Richtigstellung unrichtiger und Löschung unzulässigerweise 
verarbeiteter Daten. 

(5) Angehörige des zahnärztlichen Berufs sind zur Übermittlung der Daten 
gemäß Abs. 4 an 

 1. … 

 2. andere Angehörige von Gesundheitsberufen oder medizinische 
Einrichtungen, in deren Behandlung oder Pflege der/die Patient/Patientin 
steht, mit dessen/deren Zustimmung 

berechtigt. 

(5) Angehörige des zahnärztlichen Berufs sind zur Übermittlung der Daten 
gemäß § 19 Abs. 1 an 

 1. … 

 2. andere Angehörige von Gesundheitsberufen oder medizinische 
Einrichtungen, in deren Behandlung oder Pflege der/die Patient/Patientin 
steht, mit dessen/deren Einwilligung 

berechtigt. 

§ 79. (1) bis (6) … § 79. (1) bis (6) … 
 

(7) Im Falle eines Strafverfahrens gegen einen/eine 
Berufsangehörigen/Berufsangehörige haben 

 1. die Staatsanwaltschaften über den Beginn und die Beendigung des 
Ermittlungsverfahrens und 

 2. die Strafgerichte über 

 a. die Verhängung und Aufhebung der Untersuchungshaft sowie 

 b. die Beendigung eines Hauptverfahrens nach der Strafprozeß-
ordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975, unter Anschluss der das 
Verfahren abschließenden Entscheidung 

die gemäß Abs. 1 zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen. 

(8) Die Gerichte sind verpflichtet, die gemäß Abs. 1 zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde über 

 1. die Einleitung, Fortsetzung und den Ausgang von Verfahren über die 
Bestellung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung unter Anschluss 
der das Verfahren abschließenden Entscheidung und 

 2. die Eintragung einer gewählten oder gesetzlichen Erwachsenenvertretung 
in das Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis 

für einen/eine Berufsangehörigen/Berufsangehörige zu verständigen. 

§ 90. (1) bis (8) … § 90. (1) bis (8) … 
 

(9) Mit 25. Mai 2018 treten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. das Inhaltsverzeichnis, § 2a samt Überschrift, § 11 Abs. 6, § 19 Abs. 4 Z 2 
sowie § 21 Abs. 3 und 5 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, in Kraft und 

 2. § 21 Abs. 4 außer Kraft. 
 

(10) § 79 Abs. 7 und 8 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 1. Juli 2018 in Kraft. 

Artikel 35 

Änderung des Zahnärztekammergesetzes 

Datenverwendung Datenverarbeitung 

§ 6. (1) Die Österreichische Zahnärztekammer und die Landes-
zahnärztekammern sind unter Beachtung des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I 
Nr. 165/1999, ermächtigt, im Rahmen ihres Wirkungsbereichs zur Durchführung 
der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben 

§ 6. (1) Die Österreichische Zahnärztekammer und die Landes-
zahnärztekammern sind unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) 
und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, ermächtigt, im 
Rahmen ihres Wirkungsbereichs zur Durchführung der ihnen gesetzlich 
übertragenen Aufgaben 

 1. persönliche berufsbezogene Daten der Kammermitglieder zu ermitteln und 
zu verarbeiten sowie 

 1. persönliche berufsbezogene Daten der Kammermitglieder zu verarbeiten 
sowie 

 2. öffentliche Daten der Kammermitglieder zu übermitteln.  2. öffentliche Daten der Kammermitglieder zu übermitteln. 

(2) … (2) .. 
 

(3) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 
und 2 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. 

(4) Werden Daten gemäß Abs. 1 und 2 zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO vom Verantwortlichen insofern 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

§ 7. (1) bis (5) … § 7. (1) bis (5) … 
 

(6) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der 
Abs. 1 bis 5 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. 

§ 9. (1) bis (3) … § 9. (1) bis (3) … 
 

(4) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 bis 
3 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. 

§ 38. (1) bis (7) … § 38. (1) bis (7) … 
 

(8) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des 
Wahlverfahrens sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 der 
Datenschutz-Grundverordnung ausgeschlossen. 

§ 50. (1) bis (5) … § 50. (1) bis (5) … 
 

(5a) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 2 
bis 5 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. Werden diese Daten zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO vom Verantwortlichen insofern 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

(6) … (6) … 

§ 53. (1) bis (3) … § 53. (1) bis (3) … 
 

(4) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des 
Patientenschlichtungsverfahrens sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 
18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung ausgeschlossen. 

§ 54. (1) bis (5) … § 54. (1) bis (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(6) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des 
kollegialen Schlichtungsverfahrens sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 
14, 18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung ausgeschlossen. 

§ 69. (1) bis (6) … § 69. (1) bis (6) … 
 

(7) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des 
Disziplinarverfahrens sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 
der Datenschutz-Grundverordnung ausgeschlossen. 

§ 126. (1) bis (10) … § 126. (1) bis (10) … 
 

(11) Das Inhaltsverzeichnis, die Überschrift zu § 6, § 6 Abs. 1, 3 und 4, § 7 
Abs. 6, § 9 Abs. 4, § 38 Abs. 8, § 50 Abs. 5a, § 53 Abs. 4, § 54 Abs. 6 und § 69 
Abs. 7 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I 
Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 36 

Änderung des Gesundheitsberuferegister-Gesetzes 

§ 4. (1) und (2) … § 4. (1) und (2) … 

(3) Die Bundesarbeitskammer und die Arbeiterkammern sind bei der 
Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Abs. 1 und 2 Dienstleister im Sinne des § 4 
Z 5 Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999. 

(3) Die Bundesarbeitskammer und die Arbeiterkammern sind bei der 
Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Abs. 1 und 2 Auftragsverarbeiter im Sinne 
des Art. 4 Z 8 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1 (im Folgenden: DSGVO). 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 

§ 5. (1) … § 5. (1) … 

(2) Der/Die Bundesminister/in für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz stellt die technische Infrastruktur für die Führung des 
Registers zur Verfügung. Er/Sie kann zu diesem Zweck bestehende elektronische 
Register heranziehen. Der/Die Bundesminister/in für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Konsumentenschutz ist für diese Datenanwendung Auftraggeber gemäß § 4 
Z 4 DSG 2000. 

(2) Der/Die Bundesminister/in für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz stellt die technische Infrastruktur für die Führung des 
Registers zur Verfügung. Er/Sie kann zu diesem Zweck bestehende elektronische 
Register heranziehen. Der/Die Bundesminister/in für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Konsumentenschutz ist für diese Datenanwendung Verantwortlicher gemäß 
Art. 4 Z 7 DSGVO. 
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(3) Für die Führung des Gesundheitsberuferegisters ist die Gesundheit 
Österreich GmbH Dienstleister im Sinne des § 4 Z 5 DSG 2000. 

(3) Für die Führung des Gesundheitsberuferegisters ist die Gesundheit 
Österreich GmbH Auftragsverarbeiter gemäß Art. 4 Z 8 DSGVO. 

(4) … (4) … 

§ 6. (1) … § 6. (1) … 

(2) Das Gesundheitsberuferegister hat folgende Daten der Berufsangehörigen 
zu enthalten: 

(2) Das Gesundheitsberuferegister hat folgende Daten der Berufsangehörigen 
zu enthalten: 

 1. bis 18 …  1. bis 18 … 

 19. Berufsunterbrechung;  

 20. bis 24. …  20. bis 24. … 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

Datenverwendung Datenverarbeitung 

§ 9. (1) Die Gesundheit Österreich GmbH ist unter Beachtung des 
Datenschutzgesetzes 2000, ermächtigt, ausschließlich zur Durchführung der ihr 
durch dieses Bundesgesetz übertragenen Aufgaben 

 1. personenbezogene Daten der in das Gesundheitsberuferegister 
eingetragenen Berufsangehörigen gemäß §§ 6 und 7 zu verarbeiten sowie 

§ 9. (1) Die Gesundheit Österreich GmbH, die Bundesarbeitskammer und die 
Arbeiterkammern sind unter Einhaltung der DSGVO und des Datenschutzgesetzes 
(DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, ermächtigt, ausschließlich zur Durchführung der ihr 
durch dieses Bundesgesetz übertragenen Aufgaben personenbezogene Daten der in 
das Gesundheitsberuferegister eingetragenen Berufsangehörigen gemäß §§ 6 und 
7 zu verarbeiten. 

 2. öffentliche Daten aus dem Gesundheitsberuferegister zu übermitteln. (1a) Die Gesundheit Österreich GmbH ist unter Einhaltung der DSGVO und 
des DSG ermächtigt, öffentliche Daten aus dem Gesundheitsberuferegister an 
Dritte auf deren Verlangen und Kosten zu übermitteln. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
 

(4) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 
und 1a sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. 

(5) Werden Daten gemäß Abs. 1 zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO vom Verantwortlichen insofern 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 
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§ 10. (1) bis (5) … § 10. (1) bis (5) … 
 

(6) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der 
Abs. 1 bis 5 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. 

§ 15. (1) bis (7) … § 15. (1) bis (7) … 

(8) Die Vorlage der Nachweise gemäß Abs. 1a Z 2 und 5 kann entfallen, 
sofern dies durch eine Abfrage auf innerstaatliche Register möglich ist. Weiters 
können Träger von Ausbildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe gemäß § 1 
Abs. 2 mit Zustimmung der Absolventen/-innen Nachweise über abgeschlossene 
Ausbildungen, die Voraussetzung zur Erlangung der jeweiligen 
Berufsberechtigung sind, auf elektronischem Weg der Gesundheit Österreich 
GmbH übermitteln. Der/Die Bundesminister/in für Gesundheit und Frauen kann 
nähere Vorschriften über die technischen Anforderungen an die Übermittlung 
festlegen. Die Vorlage des Nachweises gemäß Abs. 1a Z 4 entfällt in diesem Fall. 

(8) Die Vorlage der Nachweise gemäß Abs. 1a Z 2 und 5 kann entfallen, 
sofern dies durch eine Abfrage auf innerstaatliche Register möglich ist. Weiters 
können Träger von Ausbildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe gemäß § 1 
Abs. 2 mit Einwilligung der Absolventen/-innen Nachweise über abgeschlossene 
Ausbildungen, die Voraussetzung zur Erlangung der jeweiligen 
Berufsberechtigung sind, auf elektronischem Weg der Gesundheit Österreich 
GmbH übermitteln. Der/Die Bundesminister/in für Gesundheit und Frauen kann 
nähere Vorschriften über die technischen Anforderungen an die Übermittlung 
festlegen. Die Vorlage des Nachweises gemäß Abs. 1a Z 4 entfällt in diesem Fall. 

(9) und (10) … (9) und (10) … 

§ 25. (1) Die Gesundheit Österreich GmbH hat Berufsangehörige, denen die 
Berechtigung zur Berufsausübung entsprechend den berufsrechtlichen 
Vorschriften entzogen wurde, aus dem Gesundheitsberuferegister zu streichen und 
die Registrierungsbehörde darüber zu informieren. 

§ 25. (1) Die Gesundheit Österreich GmbH hat Berufsangehörige, denen die 
Berechtigung zur Berufsausübung entsprechend den berufsrechtlichen 
Vorschriften entzogen wurde, aus dem Gesundheitsberuferegister zu streichen und 
die Registrierungsbehörde sowie den/die Dienstgeber darüber zu informieren. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

§ 26. (1) und (2) … § 26. (1) und (2) … 

(3) Die Gesundheit Österreich GmbH kann im Rahmen der 
Bestandsregistrierung gegen Kostenersatz und mit Zustimmung der betroffenen 
Berufsangehörigen Datensätze aus bestehenden Datenbanken übernehmen. 

(3) Die Gesundheit Österreich GmbH kann im Rahmen der 
Bestandsregistrierung gegen Kostenersatz und mit Einwilligung der betroffenen 
Berufsangehörigen Datensätze aus bestehenden Datenbanken übernehmen. 

(4) … (4) … 

§ 29. (1) bis (4) … § 29. (1) bis (4) … 
 

(5) Das Inhaltsverzeichnis, § 4 Abs. 3, § 5 Abs. 2 und 3, die Überschrift zu 
§ 9, § 9 Abs. 1, 1a, 4 und 5 sowie § 26 Abs. 3 in der Fassung des 2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 
in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(6) § 10 Abs. 6, § 15 Abs. 8 und § 25 Abs. 1 in der Fassung des 2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 1. Juli 2018 in 
Kraft. 

Artikel 37 

Änderung des IVF-Fonds-Gesetzes 

§ 4. (1) bis (3) … § 4. (1) bis (3) … 

(4) Voraussetzung für den Anspruch auf Kostentragung nach § 2 Abs. 2 und 
2a ist weiters, dass zum Zeitpunkt des Beginns eines Versuchs einer In-vitro-
Fertilisation 

 1. … 

 2. im Krankheitsfall sowohl für die Frau als auch den Mann die 
Leistungszuständigkeit 

 a) bis d) … 

vorliegt. 

(4) Voraussetzung für den Anspruch auf Kostentragung nach § 2 Abs. 2 und 
2a ist weiters, dass zum Zeitpunkt des Beginns eines Versuchs einer In-vitro-
Fertilisation 

 1. … 

 2. im Krankheitsfall sowohl für die Frau als auch den Mann die 
Leistungszuständigkeit 

 a) bis d) … 

vorliegt und 

 3. zumindest ein Partner des Paares den Hauptwohnsitz in Österreich hat. 

(4a) Ein Anspruch auf Kostentragung nach § 2 Abs. 2 und 2a besteht für (4a) Ein Anspruch auf Kostentragung nach § 2 Abs. 2 und 2a besteht für 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 7. Asylberechtigte gemäß § 3 Asylgesetz 2005.  7. Asylberechtigte gemäß § 3 Asylgesetz 2005, die über ein dauerndes 
Einreise- und Aufenthaltsrecht verfügen. 

(5) … (5) … 

(6) Stellen private Versicherungsunternehmen keine Einverständniserklärung 
gemäß Abs. 4 Z 2 lit. d aus, so kann – sofern alle anderen 
Anspruchsvoraussetzungen gemäß Abs. 1 bis 4a für beide Partner des Paares 
vorliegen – dieser Anteil nach Prüfung und Zustimmung durch den Fonds vom Paar 
übernommen werden. 

(6) Stellen Versicherungsunternehmen gemäß § 4 Abs. 4 Z 2 keine 
Einverständniserklärung zur Kostenübernahme aus, so kann – sofern alle anderen 
Anspruchsvoraussetzungen gemäß Abs. 1 bis 4a für beide Partner des Paares 
vorliegen – dieser Anteil nach Prüfung und Zustimmung durch den Fonds vom Paar 
übernommen werden. 

§ 7. (1) … § 7. (1) … 

(2) Das Register wird gemäß § 4 Abs. 1 Z 8 Bundesgesetz über die Gesundheit 
Österreich GmbH (GÖGG), BGBl. I Nr. 132/2006, von der Gesundheit Österreich 
GmbH (Geschäftsbereich ÖBIG) im Auftrag des Fonds geführt. 

(2) Das Register wird gemäß § 4 Abs. 1 Z 8 Bundesgesetz über die Gesundheit 
Österreich GmbH (GÖGG), BGBl. I Nr. 132/2006, von der Gesundheit Österreich 
GmbH (Geschäftsbereich ÖBIG) im Auftrag des Fonds geführt. Für die Führung 
des Registers ist der Fonds Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Z 7 und die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gesundheit Österreich GmbH Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 4 Z 8 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1 (im Folgenden: DSGVO). 

(3) … (3) … 

(4) Die im Register gemäß Abs. 3 gespeicherten Daten dienen dem Fonds 
ausschließlich 

 1. bis 4. … 

Für Zwecke der Qualitätssicherung und -kontrolle auf dem Gebiet der In-vitro-
Fertilisation dürfen Daten nur indirekt personenbezogen verarbeitet werden. 

(4) Die im Register gemäß Abs. 3 gespeicherten Daten dienen dem Fonds 
ausschließlich 

 1. bis 4. … 

Für Zwecke der Qualitätssicherung und -kontrolle auf dem Gebiet der In-vitro-
Fertilisation dürfen Daten nur pseudonymisiert verarbeitet werden. 

(5) bis (9) … (5) bis (9) … 
 

(10) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 3 
bis 5 sowie § 7b Abs. 2 Z 1 und Abs. 3 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 
14, 18 und 21 DSGVO ausgeschlossen. 

(11) Werden Daten gemäß Abs. 3 zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO vom Verantwortlichen insofern 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

§ 9a. … § 9a. (1) … 
 

(2) § 4 Abs. 4, 4a Z 7 und 6 in der Fassung vor der Novelle BGBl. I 
Nr. xxx/2018 ist auf jene Versuche anzuwenden, die bis 30. September 2018 
begonnen werden. 

§ 10. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2000 in Kraft. § 10. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2000 in Kraft. 
 

(2) § 7 Abs. 2, 4, 10 und 11 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

(3) § 4 Abs. 4 Z 2 und 3 und Abs. 4a Z 7 sowie Abs. 6 in der Fassung des 
2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 
1. Oktober 2018 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 38 

Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes 

Inhaltsverzeichnis 

… … 
§§ 18. und 19. Aufzeichnungen 
  
… … 
§ 27. Verweise 
… … 

 

Inhaltsverzeichnis 

… … 
§ 18. Aufzeichnungen 
§ 19. Datenverarbeitung 
… … 
§ 27. Verweisungen 
… … 

 

§ 15. (1) und (2) ... § 15. (1) und (2) ... 
 

(3) Die Aufzeichnungen gemäß Abs. 1 und 2 sind von der Krankenanstalt 
30 Jahre lang aufzubewahren. Nach Ablauf dieser Frist oder bei früherer 
Auflösung der Krankenanstalt sind diese Unterlagen dem Landeshauptmann zu 
übermitteln; dieser hat sie auf Dauer aufzubewahren. 

 
Datenverarbeitung 

§ 19. (1) Der Arzt ist zu der nach § 18 vorgesehenen Verarbeitung 
personenbezogener Daten unter Einhaltung der Verordnung (EU) Nr. 679/2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 27.04.2016 S. 1 (im 
Folgenden: DSGVO) sowie des Datenschutzgesetzes (im Folgenden: DSG), 
BGBl. I Nr. 165/1999, ermächtigt. 

(2) Krankenanstalten sind ermächtigt, die nach § 15 erforderlichen 
personenbezogenen Daten unter Einhaltung der DSGVO sowie des DSG zu 
verarbeiten. 

(3) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten nach diesem 
Bundesgesetz sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO 
ausgeschlossen. 

(4) Werden Daten gemäß § 15 und § 18 zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese 
Weise die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO vom Verantwortlichen insofern 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

§ 26. (1) bis (6) … § 26. (1) bis (6) … 
 

(7) Das Inhaltsverzeichnis, § 15 Abs. 3 sowie § 19 samt Überschrift in der 
Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, 
treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 39 

Änderung des Ärztegesetzes 1998 

 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
§ 3b. (1) Personenbezogene Daten dürfen nach diesem Bundesgesetz nur zu 

Zwecken, die in diesem Bundesgesetz oder in gemäß diesem Bundesgesetz 
erlassenen Verordnungen festgelegt sind, unter Einhaltung der Verordnung 
(EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1, und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, 
verarbeitet werden. 

 
(2) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 

sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 

 
(3) Werden Daten gemäß Abs. 1 zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, dürfen die Rechte der Betroffenen 
gemäß Artikel 15, 16, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung vom 
Verantwortlichen insofern ausgeschlossen werden, als diese Rechte die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beeinträchtigen würden. 

Ärzteliste und Eintragungsverfahren Ärzteliste und Eintragungsverfahren 

§ 27. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat in Zusammenarbeit mit den 
Ärztekammern in den Bundesländern die Anmeldungen für die Ausübung des 
ärztlichen Berufes entgegenzunehmen und eine Liste der zur Berufsausübung 
berechtigten Ärzte und Gruppenpraxen (Ärzteliste) jedenfalls mit folgenden Daten 
zu führen: 

§ 27. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat in Zusammenarbeit mit den 
Ärztekammern in den Bundesländern die Anmeldungen für die Ausübung des 
ärztlichen Berufes entgegenzunehmen und eine elektronische Liste der zur 
Berufsausübung berechtigten Ärzte und Gruppenpraxen (Ärzteliste) jedenfalls mit 
folgenden Daten zu führen: 

 1. bis 17. …  1. bis 17. ... 

Die Liste ist hinsichtlich der Daten gemäß Z 1, 2, 5, 7 bis 13, 15 (§§ 62 und 138) 
und 16 (§ 56) öffentlich, wobei in Ärzteverzeichnissen und bei Auskünften aus der 
Ärzteliste von den Ärzten bekannt gegebene medizinische Tätigkeitsbereiche 
sowie über die Ordinationstelefonnummer hinausgehende 
Kommunikationseinrichtungen ebenfalls veröffentlicht werden dürfen. Die 
Einsichtnahme in den öffentlichen Teil der Ärzteliste sowie die Anfertigung von 
Abschriften ist jedermann gestattet; für Kopien ist ein von der Österreichischen 
Ärztekammer festzusetzender Kostenersatz zu leisten. 

Die Liste ist hinsichtlich der Daten gemäß Z 1, 2, 5, 7 bis 13, 15 (§§ 62 und 138) 
und 16 (§ 56) öffentlich, wobei in Ärzteverzeichnissen und bei Auskünften aus der 
Ärzteliste von den Ärzten bekannt gegebene medizinische Tätigkeitsbereiche 
sowie über die Ordinationstelefonnummer hinausgehende 
Kommunikationseinrichtungen ebenfalls veröffentlicht werden dürfen. Die 
Einsichtnahme in den öffentlichen Teil der Ärzteliste sowie die Anfertigung von 
Abschriften ist jedermann gestattet; für Kopien ist ein von der Österreichischen 
Ärztekammer festzusetzender Kostenersatz zu leisten. 

(2) bis (13) … (2) bis (13) … 

Dokumentationspflicht und Auskunftserteilung Dokumentationspflicht und Auskunftserteilung 

§ 51. (1) … § 51. (1) … 

(2) Ärzte sind zur automationsunterstützten Ermittlung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 sowie zur Übermittlung dieser Daten 

(2) Ärzte sind zur automationsunterstützten Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß Abs. 1 sowie zur Übermittlung dieser Daten 

 1. …  1. … 

 2. an andere Ärzte oder medizinische Einrichtungen, in deren Behandlung 
der Kranke steht, mit Zustimmung des Kranken 

 2. an andere Ärzte oder medizinische Einrichtungen, in deren Behandlung 
der Kranke steht, mit Einwilligung des Kranken 

berechtigt. Die zur Beratung oder Behandlung übernommene Person hat das Recht 
auf Einsicht, Richtigstellung unrichtiger und Löschung unzulässigerweise 
verarbeiteter Daten. 

berechtigt. 

(3) … (3) … 

(4) Der Kassenplanstellennachfolger, sofern ein solcher nicht gegeben ist der 
Ordinationsstättennachfolger, hat die Dokumentation von seinem Vorgänger zu 
übernehmen und für die der Aufbewahrungspflicht entsprechende Dauer 
aufzubewahren. Er darf sie nur mit Zustimmung des betroffenen Patienten zur 

(4) Der Kassenplanstellennachfolger, sofern ein solcher nicht gegeben ist der 
Ordinationsstättennachfolger, hat die Dokumentation von seinem Vorgänger zu 
übernehmen und für die der Aufbewahrungspflicht entsprechende Dauer 
aufzubewahren. Er darf sie nur mit Einwilligung des betroffenen Patienten zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erbringung ärztlicher Leistungen verwenden. Bei Auflösung der Ordinationsstätte 
ohne ärztlichen Nachfolger ist die Dokumentation vom bisherigen 
Ordinationsstätteninhaber für die der Aufbewahrungspflicht entsprechende Dauer 
aufzubewahren. Gleiches gilt für die Tätigkeit als Wohnsitzarzt. 

Erbringung ärztlicher Leistungen verwenden. Bei Auflösung der Ordinationsstätte 
ohne ärztlichen Nachfolger ist die Dokumentation vom bisherigen 
Ordinationsstätteninhaber für die der Aufbewahrungspflicht entsprechende Dauer 
aufzubewahren. Gleiches gilt für die Tätigkeit als Wohnsitzarzt. 

Verschwiegenheits-, Anzeige- und Meldepflicht Verschwiegenheits-, Anzeige- und Meldepflicht 

§ 54. (1) und (2) … § 54. (1) und (2) … 

(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch insoweit nicht, als die für die 
Honorar- oder Medikamentenabrechnung gegenüber den 
Krankenversicherungsträgern, Krankenanstalten, sonstigen Kostenträgern oder 
Patienten erforderlichen Unterlagen zum Zweck der Abrechnung, auch im 
automationsunterstützten Verfahren, Dienstleistungsunternehmen überlassen 
werden. Eine allfällige Speicherung darf nur so erfolgen, daß Betroffene weder 
bestimmt werden können noch mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmbar sind. 
Diese anonymen Daten sind ausschließlich mit Zustimmung des Auftraggebers an 
die zuständige Ärztekammer über deren Verlangen weiterzugeben. 

(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch insoweit nicht, als die für die 
Honorar- oder Medikamentenabrechnung gegenüber den Krankenversicherungs-
trägern, Krankenanstalten, sonstigen Kostenträgern oder Patienten erforderlichen 
Unterlagen zum Zweck der Abrechnung, auch im automationsunterstützten 
Verfahren, Auftragsverarbeitern gemäß Art. 4 Z 8 Datenschutz-Grundverordnung 
überlassen werden. Eine allfällige Speicherung darf nur so erfolgen, daß Betroffene 
weder bestimmt werden können noch mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmbar 
sind. Diese Daten sind ausschließlich mit Zustimmung des Verantwortlichen 
gemäß Art. 4 Z 7 Dtaenschutz-Grundverordnung an die zuständige Ärztekammer 
über deren Verlangen weiterzugeben. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

Verfahrensrecht und Datenschutz Verarbeitung personenbezogener Daten 

§ 66b. (1) Die Ärztekammern sind im Sinne des 
Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, zur 

§ 66b. (1) Die Ärztekammern sind unter Einhaltung der Datenschutz-
Grundverordnung und des DSG zur 

 1. Ermittlung und Verarbeitung von persönlichen und persönlichen 
berufsbezogenen Daten der Ärzte und von persönlichen Daten allfälliger 
Anspruchsberechtigter oder Begünstigter aus dem Wohlfahrtsfonds sowie 

 1. Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Ärzte und Zahnärzte und 
von personenbezogenen Daten allfälliger Anspruchsberechtigter oder 
Begünstigter aus dem Wohlfahrtsfonds sowie 

 2. …  2. ... 

ermächtigt. ermächtigt. 

(2) Unbeschadet des Abs. 2 sind die Ärztekammern berechtigt, Daten im 
Sinne des DSG 2000 in folgendem Umfang zu übermitteln: 

(2) Unbeschadet des Abs. 1 sind die Ärztekammern berechtigt, 
personenbezogene Daten in folgendem Umfang zu übermitteln: 

 1. und 2. ..  1. und 2. … 

(3) Die Weitergabe von Daten durch Empfänger gemäß Abs. 3 ist untersagt. (3) Die Weitergabe von Daten durch Empfänger gemäß Abs. 2 ist untersagt. 

(4) … (4) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verfahrensrecht und Datenschutz Verarbeitung personenbezogener Daten 

§ 117d. (1) Die Österreichische Ärztekammer ist im Sinne des DSG 2000 zur § 117d. (1) Die Österreichische Ärztekammer ist unter Einhaltung der 
Datenschutz-Grundverordnung und des DSG zur 

 1. Ermittlung und Verarbeitung von persönlichen und persönlichen 
berufsbezogenen Daten der Ärzte und von persönlichen Daten allfälliger 
Anspruchsberechtigter oder Begünstigter aus dem Wohlfahrtsfonds sowie 

 1. Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Ärzte und von 
personenbezogenen Daten allfälliger Anspruchsberechtigter oder 
Begünstigter aus dem Wohlfahrtsfonds sowie 

 2. …  2. … 

ermächtigt. ermächtigt. 

(2) Unbeschadet des Abs. 2 ist die Österreichische Ärztekammer berechtigt, 
Daten im Sinne des DSG 2000 in folgendem Umfang zu übermitteln: 

(2) Unbeschadet des Abs. 1 ist die Österreichische Ärztekammer berechtigt, 
personenbezogene Daten in folgendem Umfang zu übermitteln: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

(3) Die Weitergabe von Daten durch Empfänger gemäß Abs. 3 ist untersagt. (3) Die Weitergabe von Daten durch Empfänger gemäß Abs. 2 ist untersagt. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
 

Inkrafttreten des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I 
Nr. xxx/2018 

 
§ 239. § 3b, § 27 Abs. 1, §51 Abs. 2 und 4, § 54 Abs. 3, die Überschrift zu 

§ 66b, § 66b Abs. 1, 2 und 3, die Überschrift zu § 117d sowie § 117d Abs. 1, 2 und 
3 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I 
Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 40 

Änderung des Bundesgesetzes über die Durchführung von ästhetischen Behandlungen und Operationen 

 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
§ 2a. (1) Personenbezogene Daten dürfen nach diesem Bundesgesetz nur zu 

Zwecken, die in diesem Bundesgesetz festgelegt sind, unter Einhaltung der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1, und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, 
verarbeitet werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(2) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 
sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 

 
(3) Werden Daten gemäß Abs. 1 zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, dürfen die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung vom Verantwort-
lichen insofern ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der 
spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 13. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. § 13. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 
 

(2) Das Inhaltsverzeichnis und § 2a samt Überschrift in der Fassung des 
2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 
25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 41 

Änderung des Musiktherapiegesetzes 

 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

§ 3a. (1) Personenbezogene Daten dürfen nach diesem Bundesgesetz nur zu 
Zwecken, die in diesem Bundesgesetz oder in gemäß diesem Bundesgesetz 
erlassenen Verordnungen festgelegt sind, unter Einhaltung der Verordnung 
(EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1, und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, 
verarbeitet werden. 

 
(2) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 

sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(3) Werden Daten gemäß Abs. 1 zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, dürfen die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung vom 
Verantwortlichen insofern ausgeschlossen werden, als diese Rechte die 
Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beeinträchtigen würden. 

Führung der Musiktherapeutenliste Führung der Musiktherapeutenliste 

§ 19. (1) bis (3) … § 19. (1) bis (3) … 
 

(4) Die Daten gemäß Abs. 1 sind bis zum Ablauf von zehn Jahren nach 
Streichung aus der Musiktherapeutenliste aufzubewahren. 

Dokumentationspflicht Dokumentationspflicht 

§ 30. (1) und (2) … § 30. (1) und (2) … 

(3) Musiktherapeuten (Musiktherapeutinnen) sind zur Ermittlung und 
Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1, insbesondere auch 
automationsunterstützt, sowie zur Übermittlung dieser Daten an Dritte unter der 
Voraussetzung der Einwilligung der behandelten Person oder erforderlichenfalls 
ihres gesetzlichen Vertreters (ihrer gesetzlichen Vertreterin) oder ihres (ihrer) 
Vorsorgebevollmächtigten berechtigt. Erfolgt die Ermittlung, Verarbeitung und 
Übermittlung der Daten automationsunterstützt, so bedarf es dazu der schriftlichen 
Einwilligung. 

 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 39. (1) bis (3) … § 39. (1) bis (3) … 
 

(4) Mit 25. Mai 2018 treten 
  1. das Inhaltsverzeichnis, § 3a samt Überschrift und § 19 Abs. 4 in der 

Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I 
Nr. xxx/2018, in Kraft und 

  2. § 30 Abs. 3 außer Kraft. 
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Artikel 42 

Änderung des Psychologengesetzes 2013 

 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

§ 3a. (1) Personenbezogene Daten dürfen nach diesem Bundesgesetz nur zu 
Zwecken, die in diesem Bundesgesetz festgelegt sind, unter Einhaltung der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1, und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, 
verarbeitet werden. 

 
(2) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 

sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 

 
(3) Werden Daten gemäß Abs. 1 zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, dürfen die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung vom 
Verantwortlichen insofern ausgeschlossen werden, als diese Rechte die 
Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beeinträchtigen würden. 

Liste der Gesundheitspsychologinnen und Gesundheitspsychologen 
(Berufsliste) 

Liste der Gesundheitspsychologinnen und Gesundheitspsychologen 
(Berufsliste) 

§ 17. (1) bis (5) … § 17. (1) bis (5) … 
 

(6) Die Daten gemäß Abs. 2 sind bis zum Ablauf von zehn Jahren nach der 
Streichung aus der Liste der Gesundheitspsychologinnen und 
Gesundheitspsychologen aufzubewahren. 

Liste der Klinischen Psychologinnen und Klinischen Psychologen 
(Berufsliste) 

Liste der Klinischen Psychologinnen und Klinischen Psychologen 
(Berufsliste) 

§ 26. (1) bis (5) … § 26. (1) bis (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(6) Die Daten gemäß Abs. 2 sind bis zum Ablauf von zehn Jahren nach der 
Streichung aus der Liste der Klinischen Psychologinnen und Klinischen 
Psychologen aufzubewahren. 

Dokumentationspflicht Dokumentationspflicht 

§ 35. (1) und (2) … § 35. (1) und (2) … 

(3) Die Dokumentation ist mindestens zehn Jahre aufzubewahren. Die 
Aufbewahrung in geeigneter automationsunterstützter Form ist zulässig. Die 
Patientin (der Patient) hat das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten. Bei 
Erlöschen der Berufstätigkeit ist die Dokumentation von außerhalb von 
Einrichtungen tätig gewesenen Berufsangehörigen für die der 
Aufbewahrungspflicht entsprechende Dauer aufzubewahren. 

(3) Die Dokumentation ist mindestens zehn Jahre aufzubewahren. Die 
Aufbewahrung in geeigneter automationsunterstützter Form ist zulässig. Bei 
Erlöschen der Berufstätigkeit ist die Dokumentation von außerhalb von 
Einrichtungen tätig gewesenen Berufsangehörigen für die der 
Aufbewahrungspflicht entsprechende Dauer aufzubewahren. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

Vollzugs- und Inkrafttretensbestimmungen Vollzugs- und Inkrafttretensbestimmungen 

§ 50. (1) bis (6) … § 50. (1) bis (6) … 
 

(7) Das Inhaltsverzeichnis, § 3a samt Überschrift, § 17 Abs. 6, § 26 Abs. 6 
und § 35 Abs. 3 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, 
BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 43 

Änderung des Psychotherapiegesetzes 

 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

§ 1b. (1) Personenbezogene Daten dürfen nach diesem Bundesgesetz nur zu 
Zwecken, die in diesem Bundesgesetz festgelegt sind, unter Einhaltung der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1, und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, 
verarbeitet werden. 

 
(2) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 

sind die Rechte un Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

136 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  137 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(3) Werden Daten gemäß Abs. 1 zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, dürfen die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung vom 
Verantwortlichen insofern ausgeschlossen werden, als diese Rechte die 
Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beeinträchtigen würden. 

Dokumentationspflicht Dokumentationspflicht 

§ 16a. (1) und (2) … § 16a. (1) und (2) … 

(3) Die Dokumentation ist mindestens zehn Jahre ab Beendigung der 
psychotherapeutischen Leistungen aufzubewahren. Die Führung und 
Aufbewahrung in geeigneter automationsunterstützter Form ist zulässig. Der 
Behandelte hat das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten. Bei Erlöschen der 
Berufstätigkeit ist die Dokumentation von außerhalb von Einrichtungen tätig 
gewesenen Berufsangehörigen für die der Aufbewahrungspflicht entsprechende 
Dauer aufzubewahren. 

(3) Die Dokumentation ist mindestens zehn Jahre ab Beendigung der 
psychotherapeutischen Leistungen aufzubewahren. Die Führung und 
Aufbewahrung in geeigneter automationsunterstützter Form ist zulässig. Bei 
Erlöschen der Berufstätigkeit ist die Dokumentation von außerhalb von 
Einrichtungen tätig gewesenen Berufsangehörigen für die der 
Aufbewahrungspflicht entsprechende Dauer aufzubewahren. 

Psychotherapeutenliste Psychotherapeutenliste 

§ 17. (1) Der Bundeskanzler hat zur Wahrung des öffentlichen Interesses an 
einer geordneten Erfassung eine Liste der zur selbständigen Ausübung der 
Psychotherapie berechtigten Personen zu führen (Psychotherapeutenliste). 

§ 17. (1) Der Bundeskanzler hat zur Wahrung des öffentlichen Interesses an 
einer geordneten Erfassung eine elektronische Liste der zur selbständigen 
Ausübung der Psychotherapie berechtigten Personen zu führen 
(Psychotherapeutenliste). 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 
 

(7) Die Daten aus der Psychotherapeutenliste sind bis zum Ablauf von zehn 
Jahren nach der Streichung aus dieser aufzubewahren. 

§ 27. (1) bis (4) … § 27. (1) bis (4) … 
 

(5) Das Inhaltsverzeichnis, § 1b samt Überschrift, § 16a Abs. 3 sowie § 17 
Abs. 1 und 7 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, 
BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 
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Artikel 44 

Änderung des EWR-Psychologengesetzes 

 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

§ 12a. (1) Personenbezogene Daten dürfen nach diesem Bundesgesetz nur zu 
Zwecken, die in diesem Bundesgesetz oder in gemäß diesem Bundesgesetz 
erlassenen Verordnungen festgelegt sind, unter Einhaltung der Verordnung 
(EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1, und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, 
verarbeitet werden. 

 
(2) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 

sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 

 
(3) Werden Daten gemäß Abs. 1 zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, dürfen die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung vom 
Verantwortlichen insofern ausgeschlossen werden, als diese Rechte die 
Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beeinträchtigen würden. 

§ 15. (1) und (2) … § 15. (1) und (2) … 
 

(3) § 12a samt Überschrift in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 45 

Änderung des EWR-Psychotherapiegesetzes 

 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

§ 12a. (1) Personenbezogene Daten dürfen nach diesem Bundesgesetz nur zu 
Zwecken, die in diesem Bundesgesetz oder in gemäß diesem Bundesgesetz 
erlassenen Verordnungen festgelegt sind, unter Einhaltung der Verordnung 
(EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1, und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, 
verarbeitet werden. 

 
(2) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 

sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 

 
(3) Werden Daten gemäß Abs. 1 zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, dürfen die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung vom 
Verantwortlichen insofern ausgeschlossen werden, als diese Rechte die 
Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beeinträchtigen würden. 

§ 15. (1) und (2) … § 15. (1) und (2) … 
 

(3) § 12a samt Überschrift in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 46 

Änderung des Arzneimittelgesetzes 

§ 36. Der Prüfer hat § 36. Der Prüfer hat 

 1. bis 7 …  1. bis 7 … 
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 8. die Daten korrekt zu erheben, festzuhalten und zu berichten, den Umgang 
mit der verschlüsselten Zuordnung zu Behandlungsgruppen und die 
Dokumentation darüber mit äußerster Sorgfalt handzuhaben und 
sicherzustellen, daß der Behandlungsschlüssel ausschließlich unter den im 
Prüfplan angegebenen Umständen gebrochen wird, 

 8. die Daten korrekt zu verarbeiten, insbesondere zu erheben, zu erfassen und 
zu übermitteln, 

 8a. die Daten (Z 8) ehestmöglich zu pseudonymisieren, die 
Pseudonymisierung zu dokumentieren, die Dokumentation mit äußerster 
Sorgfalt handzuhaben und sicherzustellen, dass die Zuordnung zu einer 
spezifischen betroffenen Person ausschließlich unter den im Prüfplan 
angegebenen Umständen erfolgt, 

 8b. für den Sponsor die Pflichten nach Art. 13, 15, 16 und 18 der Verordnung 
(EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 
vom 04.05.2016 S. 1 zu erfüllen, 

 8c. bei Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten den 
Prüfungsteilnehmer gemäß Art. 34 Datenschutz-Grundverordnung zu 
benachrichtigen und den Sponsor davon zu informieren, 

 9. bis 12 …  9. bis 12 … 

Aufklärung und Einwilligung Aufklärung und Einwilligung 

§ 39. (1) und (2) … § 39. (1) und (2) … 

(3) Die Prüfungsteilnehmer sind über den Zweck und den Umfang der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten zu informieren. Dabei sind 
die Prüfungsteilnehmer insbesondere darauf hinzuweisen, dass Daten 

(3) Die Prüfungsteilnehmer sind über den Zweck und den Umfang der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten zu informieren. Dabei sind 
die Prüfungsteilnehmer insbesondere darauf hinzuweisen, dass Daten 

 1. …  1. … 

 2. verschlüsselt an den Sponsor weitergegeben werden.  2. pseudonymisiert an den Sponsor weitergegeben werden. 

Mit der Einwilligung nach Abs. 2 ist auch die ausdrückliche datenschutzrechtliche 
Zustimmung einzuholen. 

(3a) Mit der Einwilligung zur Teilnahme an der klinischen Prüfung nach 
Abs. 2 ist auch die ausdrückliche datenschutzrechtliche Einwilligung einzuholen. 
Der Widerruf der Einwilligung hat keine Auswirkungen auf Tätigkeiten, die auf der 
Grundlage der Einwilligung nach Aufklärung bereits vor deren Widerruf durch-
geführt wurden, oder auf die Verarbeitung der auf dieser Grundlage erhobenen 
Daten. Das Recht nach Art. 17 und 20 der Datenschutz-Grundverordnung ist 
ausgeschlossen. Darüber ist im Zuge der Einholung der Einwilligung aufzuklären. 

 
(3b) Für die Weiterverarbeitung gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. j der Datenschutz-

Grundverordnung gilt § 2d Abs. 3 des Forschungsorganisationgesetzes, BGBl. I 
Nr. 131/2015. 
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(3c) Die Abs. 3a und 3b gelten sinngemäß auch für Nicht-interventionelle 
Studien. 

(4) … (4) … 

§ 43a. (1) und (2) … § 43a. (1) und (2) … 

(3) Erlangt der Patient die Einwilligungsfähigkeit, so ist er unverzüglich 
darüber zu informieren, dass eine klinische Prüfung in einer Notfallsituation an ihm 
durchgeführt wurde oder wird. Er ist im Sinne der §§ 38 und 39 aufzuklären. Eine 
Fortführung der klinischen Prüfung ist nur zulässig, wenn die Einwilligung nach 
Aufklärung erteilt wird. Eine Verwendung der bis dahin erhobenen Daten bedarf 
der ausdrücklichen datenschutzrechtlichen Zustimmung. 

(3) Erlangt der Patient die Einwilligungsfähigkeit, so ist er unverzüglich 
darüber zu informieren, dass eine klinische Prüfung in einer Notfallsituation an ihm 
durchgeführt wurde oder wird. Er ist im Sinne der §§ 38 und 39 aufzuklären. Eine 
Fortführung der klinischen Prüfung ist nur zulässig, wenn die Einwilligung nach 
Aufklärung erteilt wird. Die weitere Verarbeitung der bis dahin erhobenen 
personenbezogenen Daten bedarf der ausdrücklichen datenschutzrechtlichen 
Einwilligung. 

(4) … (4) … 
 

(5) Verstirbt der Prüfungsteilnehmer vor dem in Abs. 3 und 4 genannten 
Zeitpunkt, dürfen die bis dahin verarbeiteten Daten für Zwecke dieser klinischen 
Prüfung verwendet werden. 

Umgang mit Daten Umgang mit Daten 

§ 46. (1) und (2) … § 46. (1) und (2) … 

(3) Der Prüfer hat dafür Sorge zu tragen, daß die Unterlagen betreffend die 
verschlüsselte Zuordnung zu den einzelnen Behandlungsgruppen für einen 
Zeitraum von 15 Jahren nach Abschluß oder Abbruch der klinischen Prüfung 
aufbewahrt werden. 

(3) Der Prüfer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Unterlagen betreffend die 
Pseudonymisierung für einen Zeitraum von 15 Jahren nach Abschluss oder 
Abbruch der klinischen Prüfung aufbewahrt werden. 

(4) … (4) … 
 

(4a) Im Hinblick auf die in den Abs. 2 bis 4 genannten Fristen ist das Recht 
gemäß Art. 17 Datenschutz-Grundverordnung ausgeschlossen. 

(5) Alle für die klinische Prüfung relevanten Daten und Dokumente müssen 
auf Anforderung dem Bundesministerium für Gesundheit und Frauen und dem 
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen verfügbar gemacht werden. 

(5) Alle für die klinische Prüfung relevanten Daten und Dokumente müssen 
auf Anforderung dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen verfügbar 
gemacht werden. Die Übermittlung personenbezogener Daten ist grundsätzlich 
nur in pseudonymisierter Form zulässig. Eine Übermittlung direkt 
personenbezogener Daten eines Prüfungsteilnehmers ist nur zulässig, wenn dies 
im konkreten Einzelfall zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit eines 
Prüfungsteilnehmers unbedingt erforderlich ist. 
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Betriebsüberprüfung Betriebsüberprüfung 

§ 67. (1) bis (6) … § 67. (1) bis (6) … 

(7) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat 
Betriebsüberprüfungen von Betrieben, die 

(7) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat 
Betriebsüberprüfungen von Betrieben, die 

 1. Humanarzneimittel, oder  1. Humanarzneimittel oder 

 2. Wirkstoffe  2. Wirkstoffe 

herstellen, kontrollieren oder in Verkehr bringen gemäß den Leitlinien der 
Europäischen Kommission nach Artikel 111a der Richtlinie 2001/83/EG 
durchzuführen und dabei mit der Agentur durch Austausch von Informationen über 
geplante und durchgeführte Betriebsüberprüfungen zusammenzuarbeiten. 

herstellen, kontrollieren oder in Verkehr bringen, gemäß den Leitlinien der 
Europäischen Kommission nach Art. 111a der Richtlinie 2001/83/EG und der von 
der Kommission veröffentlichten Sammlung der Gemeinschaftsverfahren für 
Inspektionen und den Informationsaustausch, durchzuführen und dabei mit der 
Agentur durch Austausch von Informationen über geplante und durchgeführte 
Betriebsüberprüfungen zusammenzuarbeiten. 

 
(8) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen führt für seine Inspek-

tionstätigkeit ein fachgerecht konzipiertes Qualitätssystem, das von den Organen 
des Bundesamtes und von diesem beigezogenen Sachverständigen bei diesen 
Tätigkeiten befolgt wird. Das Qualitätssystem ist bei Bedarf zu aktualisieren. 

Pflichten von Angehörigen der Gesundheitsberufe Pflichten von Angehörigen der Gesundheitsberufe 

§ 75g. (1) … § 75g. (1) … 

(2) Die gemäß Abs. 1 Meldepflichtigen haben dem Bundesamt für Sicherheit 
im Gesundheitswesen alle Beobachtungen und Daten mitzuteilen, die für die 
Arzneimittelsicherheit von Bedeutung sein können. 

(2) Die gemäß Abs. 1 Meldepflichtigen haben dem Bundesamt für Sicherheit 
im Gesundheitswesen alle Beobachtungen und Daten mitzuteilen, die für die 
Arzneimittelsicherheit von Bedeutung sein können. Die Übermittlung 
personenbezogener Daten ist nur in pseudonymisierter Form zulässig. 

Automationsunterstützter Datenverkehr Automationsunterstützter Datenverkehr 

§ 80. (1) Zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit sowie zur 
Gewährleistung des Schutzes von Leben und Gesundheit von Mensch und Tier 
dürfen die für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes benötigten Daten im Sinne 
des § 4 Z 1 Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, über pharmazeutische 
Unternehmer und Anwender von Arzneimitteln im Zusammenhang mit der 
Herstellung, der Kontrolle, dem Vertrieb und der Anwendung von Arzneimitteln 
verarbeitet und in einem Informationsverbundsystem gespeichert werden. 

§ 80. (1) Zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit sowie zur 
Gewährleistung des Schutzes von Leben und Gesundheit von Mensch und Tier 
dürfen die für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes benötigten 
personenbezogenen Daten über pharmazeutische Unternehmer und Anwender von 
Arzneimitteln im Zusammenhang mit der Herstellung, der Kontrolle, dem Vertrieb 
und der Anwendung von Arzneimitteln durch das Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen verarbeitet werden. 

(2) Zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit sowie zur Gewährleistung 
des Schutzes von Leben und Gesundheit von Mensch und Tier dürfen die für die 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes im Hinblick auf die Arzneimittelüberwachung 

(2) Zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit sowie zur Gewährleistung 
des Schutzes von Leben und Gesundheit von Mensch und Tier dürfen die für die 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes im Hinblick auf die Arzneimittelüberwachung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
benötigten Daten (§ 4 Z 1 Datenschutzgesetz, BGBl. I Nr. 165/1999) von Patienten 
im Zusammenhang mit der Anwendung von Arzneimitteln verarbeitet und in 
einem Informationsverbundsystem gespeichert werden. Diese Verarbeitung hat in 
anonymisierter Form zu erfolgen. 

benötigten personenbezogenen Daten von Patienten im Zusammenhang mit der 
Anwendung von Arzneimitteln durch die Meldepflichtigen pseudonymisiert 
übermittelt werden. Die Verarbeitung durch das Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen hat in pseudonymisierter Form zu erfolgen, solange die Daten 
für Zwecke der Arzneimittelüberwachung in dieser Form benötigt werden. 

(3) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ist ermächtigt, im 
oder für den automationsunterstützten Datenverkehr Daten im Sinne der Abs. 1 
und 2 zu übermitteln an 

(3) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ist ermächtigt, die 
Daten gemäß Abs. 1 und 2 automationsunterstützt zu übermitteln an 

 1. bis 6. …  1. bis 6 … 

(4) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ist ferner ermächtigt, 
im oder für den automationsunterstützten Datenverkehr Daten im Sinne des § 4 Z 1 
Datenschutzgesetz zu übermitteln an 

(4) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ist ferner ermächtigt, 
personenbezogene Daten automationsunterstützt zu übermitteln an 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

(5) … (5) … 

Sicherstellungsbefugnis und Informationspflichten der Zollbehörden Sicherstellungsbefugnis und Informationspflichten der Zollbehörden 

§ 82d. (1) … § 82d. (1) … 

(2) Im Zusammenhang mit der Kontrolle von gefälschten Arzneimitteln, 
Wirkstoffen, Hilfsstoffen oder Dokumenten dürfen die Zollbehörden 
personenbezogene Daten verarbeiten (§ 4 Z 9 des Datenschutzgesetzes 2000, 
DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999) und diese den zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden übermitteln, soweit dies zur Erfüllung deren 
gesetzlicher Aufgabe erforderlich ist. 

(2) Im Zusammenhang mit der Kontrolle von gefälschten Arzneimitteln, 
Wirkstoffen, Hilfsstoffen oder Dokumenten dürfen die Zollbehörden 
personenbezogene Daten verarbeiten (Art. 4 Z 2 Datenschutz-Grundverordnung) 
und diese den zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermitteln, soweit dies zur 
Erfüllung deren gesetzlicher Aufgabe erforderlich ist. 

Übergangs- und Schlußbestimmungen Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 95. (1) bis (14) … § 95. (1) bis (14) … 
 

(15) Datenschutzrechtliche Einwilligungen im Zusammenhang mit klinischen 
Prüfungen, die vor dem 25. Mai 2018 erteilt worden sind, müssen nicht erneuert 
werden. 

 
(16) § 36 Z 8 bis 8c, § 39 Abs. 3, 3a bis 3c, § 43a Abs. 3 und 5, § 46 Abs. 3, 

4a und 5, § 67 Abs. 7 und 8, § 75g, § 80 Abs. 1 bis 4 und § 82d Abs. 2 in der 
Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, 
treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 
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§ 97. Durch dieses Bundesgesetz werden nachstehende Richtlinien der 
Europäischen Union umgesetzt: 

§ 97. Durch dieses Bundesgesetz werden nachstehende Richtlinien der 
Europäischen Union umgesetzt: 

 1. bis 30. …  1. bis 30. … 

 31. die Richtlinie 2012/26/EU des europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur Änderung der Richtlinie 2011/83/EG 
hinsichtlich der Pharmakovigilanz, ABl. L Nr. 299 vom 27. Oktober 
2012, S 1. 

 31. die Richtlinie 2012/26/EU des europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur Änderung der Richtlinie 2011/83/EG 
hinsichtlich der Pharmakovigilanz, ABl. L Nr. 299 vom 27. Oktober 
2012, S 1, 

  32. Richtlinie (EU) 2017/1572 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 
2001/83/EG hinsichtlich der Grundsätze und Leitlinien der Guten 
Herstellungspraxis für Humanarzneimittel (ABl. Nr. L 238 vom 
16.09.2017). 

Artikel 47 

Änderung des Blutsicherheitsgesetzes 1999 

Verordnungsermächtigung Verordnungsermächtigung 

§ 21. Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann durch Verordnung 
nähere Bestimmungen darüber erlassen, 

§ 21. Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann durch Verordnung 
nähere Bestimmungen darüber erlassen, 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. in welcher Form die Identität des Spenders zu dokumentieren ist, durch 
wen, in welcher Art und in welchem Umfang die Erfassung, Verarbeitung 
und Weitergabe der Daten sowie die Dokumentation und 
Meldeverpflichtung gemäß § 11 und § 12 vorzunehmen sind; 

 3. in welcher Form die Identität des Spenders zu dokumentieren ist, durch 
wen, in welcher Art und in welchem Umfang die Verarbeitung, 
insbesondere Erfassung, die Übermittlung der Daten sowie die 
Dokumentation und Meldeverpflichtung gemäß § 11 und § 12 
vorzunehmen sind; 

 4. bis 8. …  4. bis 8. … 

§ 29. (1) bis (6) … § 29. (1) bis (6) … 
 

(7) § 21 Z 3 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 
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Artikel 48 

Änderung des Gewebesicherheitsgesetzes 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet § 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet 

 1. bis 20. …  1. bis 20. … 

 21. Rückverfolgbarkeit: die Möglichkeit, das Gewebe bzw. die Zelle auf jeder 
Stufe von der Entnahme über die Verarbeitung, Testung und Lagerung bis 
zur Verwendung beim Empfänger oder zur Entsorgung zu lokalisieren und 
zu identifizieren, einschließlich der Möglichkeit, den Spender und die 
Gewebebank, welche die Gewebe bzw. Zellen erhält, verarbeitet oder 
lagert, zu ermitteln, sowie der Möglichkeit, beim Anwender den/die 
jeweiligen Empfänger zu ermitteln; Rückverfolgbarkeit bedeutet auch die 
Möglichkeit, alle zweckdienlichen Daten im Zusammenhang mit den 
Produkten und Materialien zu lokalisieren und zu ermitteln, die mit diesen 
Geweben bzw. Zellen in Berührung kommen; 

 21. Rückverfolgbarkeit: die Möglichkeit, das Gewebe bzw. die Zelle auf jeder 
Stufe von der Entnahme über die Verarbeitung, Testung und Lagerung bis 
zur Verwendung beim Empfänger oder zur Entsorgung zu lokalisieren und 
zu identifizieren, einschließlich der Möglichkeit, den Spender und die 
Gewebebank, welche die Gewebe bzw. Zellen erhält, verarbeitet oder 
lagert, zu erheben, sowie der Möglichkeit, beim Anwender den/die 
jeweiligen Empfänger zu erheben; Rückverfolgbarkeit bedeutet auch die 
Möglichkeit, alle zweckdienlichen Daten im Zusammenhang mit den 
Produkten und Materialien zu lokalisieren und zu erheben, die mit diesen 
Geweben bzw. Zellen in Berührung kommen; 

 22. bis 39. …  22. bis 39. … 

Spender Spender 

§ 4. (1) bis (5) … § 4. (1) bis (5) … 

(5a) Entnahmeeinrichtungen sind verpflichtet, vor einer Entnahme von Zellen 
oder Gewebe bei Verstorbenen durch eine Anfrage bei der Gesundheit Österreich 
GmbH sicherzustellen, dass keine Eintragung eines Widerspruchs im 
Widerspruchsregister (§ 6 Organtransplantationsgesetz) vorliegt. 

(5a) Entnahmeeinrichtungen sind verpflichtet, vor einer Entnahme von Zellen 
oder Gewebe bei Verstorbenen durch eine Anfrage bei der Gesundheit Österreich 
GmbH sicherzustellen, dass keine Eintragung eines Widerspruchs im 
Widerspruchsregister (§ 6 Organtransplantationsgesetz) vorliegt. § 7 Abs. 2 und 3 
Organtransplantationsgesetz gilt. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

Dokumentation und Verpackung Dokumentation und Verpackung 

§ 5. (1) bis (4) … § 5. (1) bis (4) … 

(5) Jede Entnahmeeinrichtung hat Datensicherheitsmaßnahmen gemäß 
§§ 14f Datenschutzgesetz 2000 zu ergreifen. 

 

(6) … (6) … 
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Verordnungsermächtigung hinsichtlich der Gewinnung Verordnungsermächtigung hinsichtlich der Gewinnung 

§ 7. (1) Der Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend kann, soweit 
dies zum Schutz der Spender und der einwandfreien Beschaffenheit von 
gespendeten Zellen und Geweben erforderlich ist, durch Verordnung nähere 
Regelungen 

§ 7. (1) Der Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend kann, soweit 
dies zum Schutz der Spender und der einwandfreien Beschaffenheit von 
gespendeten Zellen und Geweben erforderlich ist, durch Verordnung nähere 
Regelungen 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. in welcher Form die Identität des Spenders zu dokumentieren ist, durch 
wen, in welcher Art und in welchem Umfang die Erfassung, Verarbeitung 
und Weitergabe der Daten sowie die Dokumentation vorzunehmen ist und 
welche Vorkehrungen zur Rückverfolgbarkeit zu treffen sind, 

 4. in welcher Form die Identität des Spenders zu dokumentieren ist, durch 
wen, in welcher Art und in welchem Umfang die Erfassung, Verarbeitung 
und Übermittlung der Daten sowie die Dokumentation vorzunehmen ist 
und welche Vorkehrungen zur Rückverfolgbarkeit zu treffen sind, 

 5. bis 8. …  5. bis 8. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Dokumentation Dokumentation 

§ 16. (1) bis (3) … § 16. (1) bis (3) … 

(4) Jede Gewebebank hat Datensicherheitsmaßnahmen gemäß §§ 14f 
Datenschutzgesetz 2000 zu ergreifen. 

 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 

Verschwiegenheitspflicht Verschwiegenheitspflicht 

§ 18. (1) und (2) … § 18. (1) und (2) … 

(3) Angaben über die Person von Spender und Empfänger sind vom 
Auskunftsrecht gemäß § 26 Datenschutzgesetz 2000 ausgenommen. § 20 
Fortpflanzungsmedizingesetz, BGBl. Nr. 275/1992, bleibt unberührt. 

(3) Angaben über die Person von Spender und Empfänger sind vom 
Auskunftsrecht gemäß Art. 15 Datenschutz-Grundverordnung ausgenommen. § 20 
Fortpflanzungsmedizingesetz, BGBl. Nr. 275/1992, bleibt unberührt. 

Regelungen für Anwender Regelungen für Anwender 

§ 32. (1) … § 32. (1) … 

(1a) Die Lesbarkeit der Dokumentation muss für den Aufbewahrungszeitraum 
gesichert sein. Die Zugriffsberechtigung für die einzelnen Benutzer ist individuell 
zuzuweisen und zu dokumentieren. Die Zugriffsberechtigten sind über die 
Bestimmungen gemäß § 15 Datenschutzgesetz 2000 zu belehren. Es sind 
Datensicherheitsmaßnahmen nach §§ 14 f Datenschutzgesetz zu ergreifen. 

(1a) Die Lesbarkeit der Dokumentation muss für den Aufbewahrungszeitraum 
gesichert sein. Die Zugriffsberechtigung für die einzelnen Benutzer ist individuell 
zuzuweisen und zu dokumentieren. Die Zugriffsberechtigten sind über die 
Anforderungen gemäß Art. 32 Abs. 4 Datenschutz-Grundverordnung zu belehren. 
Es sind Datensicherheitsmaßnahmen nach Art. 32 Datenschutz-Grundverordnung 
zu ergreifen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
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Vigilanzregister Vigilanzregister 

§ 33. (1) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat alle 
gemeldeten schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen und alle schwer-
wiegenden Zwischenfälle in ein Register aufzunehmen. Dieses Register dient der 
Gewebevigilanz und Marktüberwachung. Die Verarbeitung der Daten von Spender 
und Empfänger erfolgt ohne Personenbezug. Datensicherheitsmaßnahmen gemäß 
§§ 14f Datenschutzgesetz 2000 sind zu ergreifen. 

§ 33. (1) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat alle 
gemeldeten schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen und alle schwer-
wiegenden Zwischenfälle in ein Register aufzunehmen. Dieses Register dient der 
Gewebevigilanz und Marktüberwachung. Die Verarbeitung der Daten von Spender 
und Empfänger erfolgt ohne Personenbezug. Datensicherheitsmaßnahmen gemäß 
Art. 32 Datenschutz-Grundverordnung sind zu ergreifen. 

(2) … (2) … 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 37a. (1) bis (3) … § 37a. (1) bis (3) … 
 

(4) Die § 2 Z 21, § 4 Abs. 5a, § 7 Abs. 1, § 16 Abs.4, § 18 Abs. 3, § 32 Abs. 1a 
und § 33 Abs. 1, der Entfall des § 5 Abs. 5 und § 16 Abs. 4, sowie Anhang D 
Abschnitt B in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, 
BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Anhang D Anhang D 

Mindestanforderungen hinsichtlich der Dokumentation, die dem 
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen von Gewebebanken, 

die Zellen und Gewebe aus Drittstaateneinführen möchten, 
vorzulegen ist 

Mindestanforderungen hinsichtlich der Dokumentation, die dem 
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen von Gewebebanken, 

die Zellen und Gewebe aus Drittstaateneinführen möchten, 
vorzulegen ist 

B. Dokumentation zu dem/den Drittstaatslieferanten B. Dokumentation zu dem/den Drittstaatslieferanten 

 1. Ausführliche Beschreibung der Kriterien für die Identifizierung und 
Beurteilung von Spendern, Angabe der dem Spender oder der 
Spenderfamilie überlassenen Informationen, Beschreibung des 
Verfahrens zur Einholung der Einwilligung des Spenders oder der 
Spenderfamilie sowie Angaben dazu, ob es sich um eine freiwillige und 
unentgeltliche Spende handelt; 

 1. Ausführliche Beschreibung der Kriterien für die Identifizierung und 
Beurteilung von Spendern, Angabe der dem Spender oder der 
Spenderfamilie übermittelten Informationen, Beschreibung des 
Verfahrens zur Einholung der Einwilligung des Spenders oder der 
Spenderfamilie sowie Angaben dazu, ob es sich um eine freiwillige und 
unentgeltliche Spende handelt; 

 2. bis 9. …  2. bis 9. … 
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Artikel 49 

Änderung des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten 

Patientenrechte, transparentes Wartelistenregime Patientenrechte, transparentes Wartelistenregime 

§ 5a. (1) … § 5a. (1) … 

(2) Durch die Landesgesetzgebung sind die nach Anstaltszweck und 
Leistungsangebot in Betracht kommenden Träger von öffentlichen und privaten 
gemeinnützigen Krankenanstalten gemäß § 16 Abs. 1 zu verpflichten, ein 
transparentes Wartelistenregime in anonymisierter Form für elektive Operationen 
sowie für Fälle invasiver Diagnostik zumindest für die Sonderfächer 
Augenheilkunde und Optometrie, Orthopädie und orthopädische Chirurgie sowie 
Neurochirurgie einzurichten, sofern die jeweilige Wartezeit vier Wochen 
überschreitet. Die Landesgesetzgebung hat Kriterien für den Ablauf und die 
Organisation dieses Wartelistenregimes vorzusehen, wobei die Gesamtanzahl der 
pro Abteilung für den Eingriff vorgemerkten Personen und von diesen die der 
Sonderklasse angehörigen vorgemerkten Personen erkennbar zu machen sind. 

(2) Durch die Landesgesetzgebung sind die nach Anstaltszweck und 
Leistungsangebot in Betracht kommenden Träger von öffentlichen und privaten 
gemeinnützigen Krankenanstalten gemäß § 16 Abs. 1 zu verpflichten, ein 
transparentes Wartelistenregime in pseudonymisiert (Art. 4 Nr. 5 der Verordnung 
[EU] 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
04.05.2016 S. 1) Form für elektive Operationen sowie für Fälle invasiver 
Diagnostik zumindest für die Sonderfächer Augenheilkunde und Optometrie, 
Orthopädie und orthopädische Chirurgie sowie Neurochirurgie einzurichten, sofern 
die jeweilige Wartezeit vier Wochen überschreitet. Die Landesgesetzgebung hat 
Kriterien für den Ablauf und die Organisation dieses Wartelistenregimes 
vorzusehen, wobei die Gesamtanzahl der pro Abteilung für den Eingriff 
vorgemerkten Personen und von diesen die der Sonderklasse angehörigen 
vorgemerkten Personen erkennbar zu machen sind. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

§ 8a. (1) bis (4) … § 8a. (1) bis (4) … 

(4a) Die Krankenanstalten sind für Zwecke der Überwachung nosokomialer 
Infektionen berechtigt, Daten der Pfleglinge indirekt personenbezogen zu 
verarbeiten und für Zwecke der Überwachung anonymisiert weiterzuleiten. 

(4a) Die Krankenanstalten sind für Zwecke der Überwachung nosokomialer 
Infektionen berechtigt, Daten der Pfleglinge in pseudonymisierter Form zu 
verarbeiten und für Zwecke der Überwachung anonymisiert weiterzuleiten. 

(5) … (5) … 

Verschwiegenheitspflicht. Verschwiegenheitspflicht. 
 

§ 9a. (1) Rechtsträger von Krankenanstalten sind ermächtigt, die im Rahmen 
des Betriebes einer Krankenanstalt nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
erforderlichen personenbezogenen Daten zum Zwecke der 

  1. Dokumentation und Auskunftserteilung (§ 10) sowie 
  2. Abrechnung (§§ 27 bis, 30 und 40 Abs. 3) 
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 unter Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung zu verarbeiten. 
 

(2) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 
sind die Pflichten und Rechte gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. Personenbezogene Daten gemäß Abs. 1, die 
der Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen, 
dürfen jedenfalls bis zu 30 Jahre gespeichert und gegebenenfalls verarbeitet 
werden. 

Führung von Krankengeschichten und sonstigen Vormerkungen Führung von Krankengeschichten und sonstigen Vormerkungen 

§ 10. (1) … § 10. (1) … 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
  4a. Pfleglingen Einsicht in ihre Krankengeschichte zu gewähren und nach 

Maßgabe des Art. 15 Abs. 3 der Datenschutz-Grundverordnung die 
Herstellung von Kopien zu ermöglichen; 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

(5) Die Landesgesetzgebung kann die Rechtsträger von Krankenanstalten 
ermächtigen, die Speicherung, Verarbeitung und Aufbewahrung von 
Krankengeschichten anderen Rechtsträgern zu übertragen, wenn für diese 
Rechtsträger und die in ihnen beschäftigten Personen eine gesetzliche 
Verschwiegenheitspflicht besteht oder durch die Landesgesetzgebung auferlegt 
wird. Die Ermächtigung kann auch die Speicherung, Verarbeitung und 
Aufbewahrung mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung beinhalten. 
Weitergaben von personenbezogenen Daten durch Rechtsträger, denen die 
Speicherung, Verarbeitung und Aufbewahrung übertragen wurde, sind nur an Ärzte 
oder Zahnärzte oder Krankenanstalten zulässig, in deren Behandlung der 
Betroffene steht. 

(5) Die Landesgesetzgebung kann die Rechtsträger von Krankenanstalten 
ermächtigen, die Speicherung, Verarbeitung und Aufbewahrung von 
Krankengeschichten anderen Rechtsträgern zu übertragen, wenn für diese 
Rechtsträger und die in ihnen beschäftigten Personen eine gesetzliche 
Verschwiegenheitspflicht besteht oder durch die Landesgesetzgebung auferlegt 
wird. Die Ermächtigung kann auch die Speicherung, Verarbeitung und 
Aufbewahrung mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung beinhalten. Die 
Übermittlungen von personenbezogenen Daten im Wege eines 
Auftragsverarbeiters, dem die Verarbeitung übertragen wurde, durch den 
Rechtsträger einer Krankenanstalt ist nur an Ärzte, Zahnärzte oder 
Krankenanstalten zulässig, in deren Behandlung die betroffenen Personen stehen. 

§ 65b. (1) bis (8) … § 65b. (1) bis (8) … 
 

(9) § 5a Abs. 2, § 8a Abs. 4, § 9a sowie § 10 Abs. 1 Z 4a und Abs. 5 in der 
Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, 
treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. Die Landesgesetzgebung hat die 
Ausführungsbestimmungen dazu innerhalb von sechs Monaten zu erlassen. 
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Artikel 50 

Änderung des Medizinproduktegesetzes 

Anforderungen an Medizinprodukte für die in-vitro-Diagnose Anforderungen an Medizinprodukte für die in-vitro-Diagnose 

§ 11. (1) bis (3) … § 11. (1) bis (3) … 

(4) Bei der Entnahme, Sammlung und Verwendung von Gewebe, Zellen und 
Stoffen menschlichen Ursprungs im Rahmen der Herstellung, Anwendung und 
Verwendung von In-vitro-Diagnostika ist die Würde und Integrität des Menschen 
und seine Privatsphäre zu schützen. In bezug auf entsprechende 
Diagnosemaßnahmen ist die Geheimhaltung personenbezogener Daten durch 
geeignete Vorkehrungen sicherzustellen und eine Diskriminierung auf Grund 
genetischer Anlagen unzulässig. 

(4) Bei der Entnahme, Sammlung und Verwendung von Gewebe, Zellen und 
Stoffen menschlichen Ursprungs im Rahmen der Herstellung, Anwendung und 
Verwendung von In-vitro-Diagnostika ist die Würde und Integrität des Menschen 
und seine Privatsphäre zu schützen. In bezug auf entsprechende 
Diagnosemaßnahmen ist die Geheimhaltung personenbezogener Daten Art. 4 Z. 1 
der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1 durch geeignete Vorkehrungen sicherzustellen und 
eine Diskriminierung auf Grund genetischer Anlagen unzulässig. 

Aufklärung und Einwilligung Aufklärung und Einwilligung 

§ 49. (1) bis (3) … § 49. (1) bis (3) … 

(4) Die Prüfungsteilnehmer sind über den Zweck und den Umfang der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten zu informieren. Dabei sind 
die Prüfungsteilnehmer insbesondere darauf hinzuweisen, dass Daten 

(4) Die Prüfungsteilnehmer sind über den Zweck und den Umfang der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten zu informieren. Dabei sind 
die Prüfungsteilnehmer insbesondere darauf hinzuweisen, dass Daten 

 1. …  1. … 

 2. verschlüsselt an den Sponsor weitergegeben werden.  2. pseudonymisiert an den Sponsor weitergegeben werden. 
 

(5) Mit der Einwilligung zur Teilnahme an der klinischen Prüfung nach § 50 
Abs. 1 ist auch die ausdrückliche datenschutzrechtliche Einwilligung einzuholen. 
Der Widerruf der Einwilligung hat keine Auswirkungen auf Tätigkeiten, die auf der 
Grundlage der Einwilligung nach Aufklärung bereits vor deren Widerruf 
durchgeführt wurden, oder auf die Verwendung der auf dieser Grundlage 
erhobenen Daten. Das Recht nach Art. 17 der Datenschutz-Grundverordnung ist 
ausgeschlossen. Darüber ist im Zuge der Einholung der Einwilligung aufzuklären. 

 
(6) Für die Weiterverarbeitung gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. j der Datenschutz-

Grundverordnung gilt § 2d Abs. 3 des Forschungsorganisationgesetzes, BGBl. I 
Nr. 131/2015. 
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§ 50. (1) Wenn ein Prüfungsteilnehmer nach umfassender Aufklärung in die 
Teilnahme einwilligt, muss seine Einwilligung in schriftlicher Form festgehalten 
werden. Die Einwilligung muss datiert und mit der Unterschrift des 
Prüfungsteilnehmers abgegeben werden. Sofern der Prüfungsteilnehmer dazu nicht 
in der Lage ist, muss die Einwilligung vor einem Zeugen abgegeben werden, der 
die Einwilligung durch seine Unterschrift zu bestätigen hat. Mit der Einwilligung 
ist auch die ausdrückliche datenschutzrechtliche Zustimmung einzuholen. 

§ 50. (1) Wenn ein Prüfungsteilnehmer nach umfassender Aufklärung in die 
Teilnahme einwilligt, muss seine Einwilligung in schriftlicher Form festgehalten 
werden. Die Einwilligung muss datiert und mit der Unterschrift des 
Prüfungsteilnehmers abgegeben werden. Sofern der Prüfungsteilnehmer dazu nicht 
in der Lage ist, muss die Einwilligung vor einem Zeugen abgegeben werden, der 
die Einwilligung durch seine Unterschrift zu bestätigen hat. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Schutz bestimmter Personengruppen Schutz bestimmter Personengruppen 

§ 52a. (1) und (2) … § 52a. (1) und (2) … 

(3) Erlangt der Patient die Einwilligungsfähigkeit, so ist er unverzüglich 
darüber zu informieren, dass eine klinische Prüfung in einer Notfallsituation an ihm 
durchgeführt wurde oder wird. Er ist im Sinne der §§ 49 und 50 aufzuklären. Eine 
Fortführung der klinischen Prüfung ist nur zulässig, wenn die Einwilligung nach 
Aufklärung einschließlich der ausdrücklichen datenschutzrechtlichen Zustimmung 
erteilt wird. Eine Verwendung der bis dahin ermittelten Daten bedarf der 
ausdrücklichen datenschutzrechtlichen Zustimmung. 

(3) Erlangt der Patient die Einwilligungsfähigkeit, so ist er unverzüglich 
darüber zu informieren, dass eine klinische Prüfung in einer Notfallsituation an ihm 
durchgeführt wurde oder wird. Er ist im Sinne der §§ 49 und 50 aufzuklären. Eine 
Fortführung der klinischen Prüfung ist nur zulässig, wenn die Einwilligung nach 
Aufklärung einschließlich der ausdrücklichen datenschutzrechtlichen Einwilligung 
(Art. 4 Nr. 11 DSGVO) erteilt wird. Eine weitere Verarbeitung der bis dahin 
verarbeiteten Daten bedarf der ausdrücklichen datenschutzrechtlichen 
Zustimmung. 

(4) … (4) … 
 

(5) Verstirbt der Prüfungsteilnehmer vor dem in Abs. 3 und 4 genannten 
Zeitpunkt, dürfen die bis dahin verarbeiteten Daten für Zwecke dieser klinischen 
Prüfung verwendet werden. 

Umgang mit Daten Umgang mit Daten 

§ 55. (1) Während des gesamten Verlaufes der klinischen Prüfung sind von 
allen beteiligten Personen patientenbezogene Daten streng vertraulich zu 
behandeln. Alle patientenbezogenen Daten müssen gegen unautorisierten Zugang 
geschützt und in ihrem Personenbezug soweit als möglich verschlüsselt werden; 
die getrennte Aufbewahrung der Schlüssel ist dabei sicherzustellen. 

§ 55. (1) Während des gesamten Verlaufes der klinischen Prüfung sind von 
allen beteiligten Personen patientenbezogene Daten streng vertraulich zu 
behandeln. Alle patientenbezogenen Daten müssen gegen unautorisierten Zugang 
geschützt und soweit als möglich pseudonymisiert werden, wobei sicherzustellen 
ist, dass die zusätzlichen Informationen, mit denen die personenbezogenen Daten 
einer betroffenen Person zugeordnet werden können, gesondert aufbewahrt 
werden. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
 

(3a) Für den Zeitraum der Aufbewahrungsfristen ist das Recht gemäß Art. 17 
Datenschutz-Grundverordnung ausgeschlossen. 
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(4) … (4) … 

Ethikkommissionen Ethikkommissionen 

§ 59. (1) bis (2) … § 59. (1) bis (2) … 

(3) Sponsor oder klinischer Prüfer haben der Ethikkommission alle 
erforderlichen Unterlagen für die Beurteilung der klinischen Prüfung gemäß § 43, 
insbesondere auch Qualifikationsnachweise, den Prüfplan, die Nachweise über die 
technische Sicherheit des Medizinproduktes, die präklinischen Unterlagen, die 
Ergebnisse der Nutzen-/Risikoanalyse, die Materialien für die Aufklärung der 
Prüfungsteilnehmer und für die Einholung ihrer Zustimmung und Unterlagen über 
die Versicherungen gemäß den §§ 47 und 48 und über die Abgeltung der 
Teilnahme der Prüfungsteilnehmer vorzulegen. 

(3) Sponsor oder klinischer Prüfer haben der Ethikkommission alle 
erforderlichen Unterlagen für die Beurteilung der klinischen Prüfung gemäß § 43, 
insbesondere auch Qualifikationsnachweise, den Prüfplan, die Nachweise über die 
technische Sicherheit des Medizinproduktes, die präklinischen Unterlagen, die 
Ergebnisse der Nutzen-/Risikoanalyse, die Materialien für die Aufklärung der 
Prüfungsteilnehmer und für die Einholung ihrer Einwilligung und Unterlagen über 
die Versicherungen gemäß den §§ 47 und 48 und über die Abgeltung der 
Teilnahme der Prüfungsteilnehmer vorzulegen. 

Aufgaben und Verantwortungsbereiche des klinischen Prüfers Aufgaben und Verantwortungsbereiche des klinischen Prüfers 

§ 64. (1) bis (4) … § 64. (1) bis (4) … 
 

(4a) Der klinische Prüfer hat für den Sponsor die Pflichten nach Art. 13, 15, 
16 und 18 der Datenschutz-Grundverordnung zu erfüllen und bei Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten den Prüfungsteilnehmer gemäß Art. 34 der 
Datenschutz-Grundverordnung zu benachrichtigen und den Sponsor davon zu 
informieren. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 

Herzschrittmacher-, ICD-, Looprecorder-Register Herzschrittmacher-, ICD-, Looprecorder-Register 

§ 73. (1) Die Gesundheit Österreich GmbH ist berechtigt, § 73. (1) Die Gesundheit Österreich GmbH ist berechtigt, 

 1. zum Zweck des Schutzes der Gesundheit und Sicherheit von Patienten, 
Anwendern oder Dritten und zur Abwehr von Risken im Zusammenhang 
mit Implantationen von Herzschrittmachern, implantierbaren 
Defibrillatoren und Loop-Recordern, 

 1. zum Zweck des Schutzes der Gesundheit und Sicherheit von Patienten, 
Anwendern oder Dritten und zur Abwehr von Risken im Zusammenhang 
mit Implantationen von Herzschrittmachern, implantierbaren 
Defibrillatoren und Loop-Recordern, 

 2. zum Zweck der Medizinproduktevigilanz und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit Herzschrittmachern, implantierbaren Defibrillatoren 
und Loop-Recordern, 

 2. zum Zweck der Medizinproduktevigilanz und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit Herzschrittmachern, implantierbaren Defibrillatoren 
und Loop-Recordern, 

 3. zum Zweck der qualitätsgesicherten Behandlung im Zusammenhang mit 
den entsprechenden Implantationen, 

 3. zum Zweck der qualitätsgesicherten Behandlung im Zusammenhang mit 
den entsprechenden Implantationen, 

 4. zum Zweck der Qualitätssicherung von Herzschrittmachern, 
implantierbaren Defibrillatoren und Loop-Recordern, 

 4. zum Zweck der Qualitätssicherung von Herzschrittmachern, 
implantierbaren Defibrillatoren und Loop-Recordern, 
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 5. zum Zweck der Statistik als Grundlage für Planung, Qualitätssicherung 
und Qualitätsberichterstattung im österreichischen Gesundheitswesen und 

 5. zum Zweck der Statistik als Grundlage für Planung, Qualitätssicherung 
und Qualitätsberichterstattung im österreichischen Gesundheitswesen und 

 6. zu wissenschaftlichen Zwecken  6. zu wissenschaftlichen Zwecken 

ein Register für Herzschrittmacher, implantierbare Defibrillatoren und Loop-
Recordern in Form eines Informationsverbundsystems zu führen. Die Gesundheit 
Österreich GmbH ist sowohl Betreiber als auch Auftraggeber des Registers, 
weitere Auftraggeber sind jene Einrichtungen des Gesundheitswesens, die Daten 
gemäß Abs. 3 übermitteln. 

ein Register für Herzschrittmacher, implantierbare Defibrillatoren und Loop-
Recorder zu führen. Die Gesundheit Österreich GmbH ist Verantwortlicher des 
Registers. 

(2) In dem Register werden folgende Datenarten verarbeitet: (2) In dem Register werden folgende Datenkategorien verarbeitet: 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 

(4) Die Übermittlung ist nur zulässig, wenn die Betroffenen über den Zweck 
der Datenanwendung informiert wurden und der Datenverwendung 

(4) Die Übermittlung gemäß Abs. 3 ist nur zulässig, wenn die betroffenen 
Personen 

 1. für die Zwecke des Herzschrittmacher-, ICD-, oder Looprecorder-
Registers 

 1. über die Verarbeitung für Zwecke des Herzschrittmacher-, ICD-, oder 
Loop-Recorder-Registers informiert wurden und 

 2. ausdrücklich zugestimmt haben.  2. ausdrücklich in diese Verarbeitung eingewilligt haben. 

Wird bei einem Folgekontakt die Zustimmung verweigert, so ist der Betroffene 
darüber aufzuklären, dass der direkte Personenbezug unumkehrbar gelöscht wird 
und die Daten nicht mehr für seine Behandlungszwecke verwendet werden können. 
Die Gesundheit Österreich GmbH ist zu informieren, die den direkten 
Personenbezug umgehend unumkehrbar zu löschen hat. 

Wird bei einem Folgekontakt die Einwilligung widerrufen, so ist die betroffene 
Person darüber aufzuklären, dass die Daten zum direkten Personenbezug 
unumkehrbar gelöscht werden und die restlichen Daten, mangels Zuordenbarkeit, 
nicht mehr für ihre Behandlungszwecke verwendet werden können. Besteht die 
betroffene Person auch nach Aufklärung über diese Folgen auf dem Widerruf ihrer 
Einwilligung, so ist die Gesundheit Österreich GmbH über den Widerruf zu 
informieren. Die Gesundheit Österreich GmbH hat die Daten unverzüglich zu 
pseudonymisieren. 

 
(4a) Soweit keine Einwilligung erteilt wurde, haben die implantierenden bzw. 

behandelnden Gesundheitseinrichtungen 
  1. die Daten gemäß Abs. 2 Z 1 und 3 bis 7 sowie 
  2. das bereichsspezifische Personenkennzeichen Gesundheit (bPK-GH) zu 

übermitteln. Aufgrund dieses Absatzes übermittelte Daten dürfen nur zu 
Zwecken nach Abs. 1 Z 5 und 6 verarbeitet werden. 

(5) Die Erteilung von Zugriffsberechtigungen für Übermittlungen und 
Datenverwendungen durch Einrichtungen des Gesundheitswesens ist durch die 
Gesundheit Österreich GmbH nachvollziehbar zu dokumentieren. Bei der 
Erteilung von Zugriffsberechtigungen durch Einrichtungen des 
Gesundheitswesens ist darauf zu achten, dass Zugriffsrechte stets nur in jenem 

(5) Die Erteilung von Zugriffsberechtigungen auf das Herzschrittmacher-, 
ICD- und Loop-Recorder-Register durch Einrichtungen des Gesundheitswesens ist 
durch die Gesundheit Österreich GmbH nachvollziehbar zu dokumentieren. Bei der 
Erteilung von Zugriffsberechtigungen durch Einrichtungen des 
Gesundheitswesens ist darauf zu achten, dass Zugriffsrechte stets nur in jenem 
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Umfang gewährt werden, als dies für einen Zweck gemäß Abs. 1 konkret 
notwendig ist. Die Erteilung der Zugriffsberechtigung hat sich auf konkrete 
Personen zu beziehen, deren eindeutige Identität und Umfang der Berechtigung der 
Gesundheit Österreich GmbH nachzuweisen ist. 

Umfang gewährt werden, als dies für einen Zweck gemäß Abs. 1 konkret 
notwendig ist. Die Erteilung der Zugriffsberechtigung hat sich auf konkrete 
Personen zu beziehen, deren eindeutige Identität und Umfang der Berechtigung der 
Gesundheit Österreich GmbH nachzuweisen ist. 

(6) Bei der Datenverarbeitung gemäß Abs. 1 und 2 ist zur 
Patientenidentifikation die Verwendung des Namens und des bereichsspezifischen 
Personenkennzeichens GH und AS (§ 10 Abs. 2 E-Government-Gesetz, BGBl. I 
Nr. 10/2004) zulässig. Das bereichsspezifische Personenkennzeichen AS darf nur 
in verschlüsselter Form verwendet und gespeichert werden. Der direkte 
Personenbezug ist vom Betreiber unverzüglich unumkehrbar zu löschen, sobald er 
für die Zwecke nach Abs. 1 Z 1 und 3 nicht mehr erforderlich ist. 

(6) Bei der Datenverarbeitung gemäß Abs. 1 und 2 ist zur 
Patientenidentifikation die Verwendung des Namens und des bereichsspezifischen 
Personenkennzeichens GH und AS (§ 10 Abs. 2 E-Government-Gesetz, BGBl. I 
Nr. 10/2004) zulässig. Das bereichsspezifische Personenkennzeichen AS darf nur 
in verschlüsselter Form verwendet und gespeichert werden. Der direkte 
Personenbezug ist vom Verantwortlichen unverzüglich unumkehrbar zu löschen, 
sobald er für die Zwecke nach Abs. 1 Z 1 und 3 nicht mehr erforderlich ist. 

(7) … (7) … 

(8) Der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH hat sicherzustellen, 
dass Identität und Rolle der Zugriffsberechtigten bei jedem Zugriff dem Stand der 
Technik entsprechend nachgewiesen und protokolliert werden. Er muss 
sicherstellen, dass geeignete, dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende 
Vorkehrungen getroffen werden, um eine Vernichtung oder Veränderung der 
Daten durch Programmstörungen (Viren) zu verhindern, um eine Vernichtung, 
Veränderung oder Abfrage der Daten des Registers durch unberechtigte Benutzer 
oder Systeme zu verhindern. Weiters muss er sicherstellen, dass alle 
durchgeführten Verwendungsvorgänge, wie insbesondere Eintragungen, 
Änderungen, Abfragen und Übermittlungen, nachvollziehbar sind. Er hat ein 
Datensicherheitskonzept zu erstellen, das für die Mitarbeiter der Gesundheit 
Österreich GmbH verbindlich ist. 

(8) Der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH hat sicherzustellen, 
dass Identität und Rolle der Zugriffsberechtigten bei jedem Zugriff dem Stand der 
Technik entsprechend nachgewiesen und protokolliert werden. Er muss 
sicherstellen, dass geeignete, dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende 
Vorkehrungen getroffen werden, um eine Vernichtung oder Veränderung der 
Daten durch Programmstörungen (Viren) zu verhindern, um eine Vernichtung, 
Veränderung oder Abfrage der Daten des Registers durch unberechtigte Benutzer 
oder Systeme zu verhindern. Weiters muss er sicherstellen, dass alle 
durchgeführten Verarbeitungsvorgänge, wie insbesondere Eintragungen, 
Änderungen, Abfragen und Übermittlungen, nachvollziehbar sind. Er hat ein 
Datensicherheitskonzept zu erstellen, das für die Mitarbeiter der Gesundheit 
Österreich GmbH verbindlich ist. 

(9) Die Vertraulichkeit der Datenübermittlung ist durch dem Stand der 
Technik entsprechende verschlüsselte Übermittlungsverfahren zu gewährleisten. 

 

(10) Die Gesundheit Österreich GmbH hat geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vorzusehen, um die Richtigkeit der übermittelten 
Daten zu gewährleisten. 

(11) Die Gesundheit Österreich GmbH 

(11) Jeder Zugriff auf die im Register verarbeiteten oder zu verarbeitenden 
Daten durch die Gesundheit Österreich GmbH darf – mit Ausnahme einer 
Auskunftserteilung nach § 50 Datenschutzgesetz 2000 – nur in indirekt 
personenbezogener Form erfolgen, für wissenschaftliche Zwecke (Abs. 1 Z 6) darf 
der Zugriff nur in anonymisierter Form erfolgen. 

darf auf die im Register verarbeiteten oder zu verarbeitenden Daten 

 1. grundsätzlich nur in pseudonymisierter Form, 

 2. zur Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Personen gemäß Kapitel 3 
Datenschutz-Grundverordnung aber auch in direkt personenbezogener 
Form 
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zugreifen. Für wissenschaftliche Zwecke darf die Gesundheit Österreich GmbH 
nur in pseudonymisierter Form zugreifen. 

(12) Die an den Registern teilnehmenden Einrichtungen des 
Gesundheitswesens dürfen 

(12) Die an den Registern teilnehmenden Einrichtungen des 
Gesundheitswesens dürfen 

 1. für die Zwecke des Abs. 1 Z 3 auf alle diese Person betreffenden Daten im 
Register auch in personenbezogener Form zugreifen, wenn dies im 
Rahmen einer konkreten Behandlungssituation der jeweiligen Person 
erforderlich ist, 

 1. für die Zwecke des Abs. 1 Z 3 auf alle diese Person betreffenden Daten im 
Register auch in personenbezogener Form zugreifen, wenn dies im 
Rahmen einer konkreten Behandlungssituation der jeweiligen Person 
erforderlich ist, 

 a) mit ausdrücklicher Zustimmung der betroffenen Person, oder  a) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, oder 

 b) wenn die Einholung der Zustimmung unmöglich ist, im lebenswichtigen 
Interesse des Betroffenen, und 

 b) wenn die Einholung der Einwilligung unmöglich ist, im 
lebenswichtigen Interesse des Betroffenen, und 

 2. für wissenschaftliche Zwecke (Abs. 1 Z 6) in anonymisierter Form auf die 
im Register verarbeiteten Daten zugreifen. 

 2. für wissenschaftliche Zwecke (Abs. 1 Z 6) in pseudonymisierter Form auf 
die im Register verarbeiteten Daten zugreifen. 

(13) … (13) … 

(14) Der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH ist verpflichtet, 
die Zugriffsberechtigung für die einzelnen Benutzer der Gesundheit Österreich 
GmbH individuell zuzuweisen. Die Zugriffsberechtigten der Gesundheit Öster-
reich GmbH sind über die Bestimmungen gemäß § 15 Datenschutzgesetz 2000, 
BGBl. I Nr. 165/1999, und das Datensicherheitskonzept zu belehren. Diesen 
Zugriffsberechtigten ist ihre Zugriffsberechtigung zu entziehen, wenn sie diese zur 
weiteren Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht mehr benötigen oder sie 
die Daten nicht entsprechend ihrer Zweckbestimmung verwenden. 

(14) Der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH ist verpflichtet, 
die Zugriffsberechtigung für die einzelnen Benutzer der Gesundheit Österreich 
GmbH individuell zuzuweisen. Die Zugriffsberechtigten der Gesundheit Öster-
reich GmbH sind über die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und 
das Datensicherheitskonzept zu belehren. Diesen Zugriffsberechtigten ist ihre 
Zugriffsberechtigung zu entziehen, wenn sie diese zur weiteren Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben nicht mehr benötigen oder sie die Daten nicht entsprechend 
ihrer Zweckbestimmung verarbeiten. 

(15) und (16) … (15) und (16) … 

(17) Die In-Verkehr-Bringer von Medizinprodukten, die im 
Herzschrittmacher-, ICD-, Looprecorder-Register geführt werden, sind 
verpflichtet, die für Zwecke des Registers erforderlichen technischen Daten ihrer 
Implantate der Gesundheit Österreich GmbH in elektronischer Form zur 
Verfügung zu stellen. 

(17) Die In-Verkehr-Bringer von Medizinprodukten, die im 
Herzschrittmacher-, ICD-, Loop-Recorder-Register geführt werden, sind 
verpflichtet, die für Zwecke des Registers erforderlichen technischen Daten ihrer 
Implantate der Gesundheit Österreich GmbH in elektronischer Form zur 
Verfügung zu stellen. 

(18) Die Gesundheit Österreich GmbH trifft für alle Auftraggeber die 
Meldepflicht gemäß §§ 17f Datenschutzgesetz 2000. 

 

Implantatregister Implantatregister 

§ 73a. (1) … § 73a. (1) … 

(2) In den Registern können folgende Datenarten verarbeitet werden: (2) In den Registern können folgende Datenkategorien verarbeitet werden: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 

(3) Die implantierenden/behandelnden Einrichtungen des Gesundheitswesens 
sind, wenn dies zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Patienten 
erforderlich ist, verpflichtet, die im Abs. 2 genannten und für Zwecke der 
Registerführung benötigten Daten der Gesundheit Österreich GmbH 
personenbezogen auch online zu übermitteln. Die Erteilung von 
Zugriffsberechtigungen für Übermittlungen und Datenverwendungen an 
Einrichtungen des Gesundheitswesens ist durch die Gesundheit Österreich GmbH 
nachvollziehbar zu dokumentieren. 

(3) Die implantierenden/behandelnden Einrichtungen des Gesundheitswesens 
sind, wenn dies zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Patienten 
erforderlich ist, verpflichtet, die im Abs. 2 genannten und für Zwecke der 
Registerführung benötigten Daten der Gesundheit Österreich GmbH 
personenbezogen auch online zu übermitteln. Die Erteilung von 
Zugriffsberechtigungen an Einrichtungen des Gesundheitswesens ist durch die 
Gesundheit Österreich GmbH nachvollziehbar zu dokumentieren. 

(4) … (4) … 

(5) Personenbezogene Daten sind unverzüglich zu verschlüsseln. Bei der 
Datenverarbeitung gemäß Abs. 1 und 2 ist zur Patientenidentifikation nur die 
Verwendung des bereichsspezifischen Personenkennzeichens GH und AS (§ 10 
Abs. 2 E-Government-Gesetz, BGBl. I Nr. 10/2004) zulässig. Das 
bereichsspezifische Personenkennzeichen AS darf nur in verschlüsselter Form 
verwendet und gespeichert werden. Der direkte Personenbezug ist unverzüglich 
nach Umrechnung unumkehrbar zu löschen. 

(5) Personenbezogene Daten sind unverzüglich zu pseudonymisieren. Bei der 
Datenverarbeitung gemäß Abs. 1 und 2 ist zur Patientenidentifikation nur die 
Verwendung des bereichsspezifischen Personenkennzeichens GH und AS (§ 10 
Abs. 2 E-Government-Gesetz, BGBl. I Nr. 10/2004) zulässig. Das 
bereichsspezifische Personenkennzeichen AS darf nur in verschlüsselter Form 
verwendet und gespeichert werden. Der direkte Personenbezug ist unverzüglich 
nach Umrechnung unumkehrbar zu löschen. 

(6) Der indirekte Personenbezug ist zu löschen, sobald er für die Zwecke nach 
Abs. 1 nicht mehr erforderlich ist. Die Gesundheit Österreich GmbH ist berechtigt, 
bei der Bundesanstalt Statistik Österreich Informationen zum Todeszeitpunkt und 
zur Todesursache von Personen anzufordern, deren Daten in einem 
Implantatregister verarbeitet sind. 

(6) Die bereichsspezifischen Personenkennzeichen sind zu löschen, sobald sie 
für die Zwecke nach Abs. 1 nicht mehr erforderlich sind. Die Bundesanstalt 
„Statistik Österreich“ hat der Gesundheit Österreich GmbH – auf deren Anfrage 
– personenbezogene Daten zum Todeszeitpunkt und zur Todesursache von 
Personen, deren Daten in einem Implantatregister gemäß Abs. 1 gespeichert sind, 
zu übermitteln. 

(7) Die Vertraulichkeit der Datenübermittlung ist durch dem Stand der 
Technik entsprechende verschlüsselte Übermittlungsverfahren zu gewährleisten. 

 

(8) … (8) … 

(9) Die an den Registern teilnehmenden Einrichtungen des 
Gesundheitswesens dürfen auf Daten in den Registern für wissenschaftliche 
Zwecke in anonymisierter Form zugreifen. 

(9) Die an den Registern teilnehmenden Einrichtungen des 
Gesundheitswesens dürfen auf Daten in den Registern für wissenschaftliche 
Zwecke in pseudonymisierter Form zugreifen. 

(10) … (10) … 

(11) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ist berechtigt, auf 
die in den Registern verarbeiteten Daten in indirekt personenbezogener Form 
zuzugreifen, wenn dies zum Zweck des Schutzes der Gesundheit und Sicherheit 

(11) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ist berechtigt, auf 
die in den Registern verarbeiteten Daten in pseudonymisiert Form zuzugreifen, 
wenn dies zum Zweck des Schutzes der Gesundheit und Sicherheit von Patienten, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
von Patienten, zur Abwehr von Risken und zum Zweck der 
Medizinproduktevigilanz und Marktüberwachung notwendig ist. 

zur Abwehr von Risken und zum Zweck der Medizinproduktevigilanz und 
Marktüberwachung notwendig ist. 

(12) Der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH ist verpflichtet, 
die Zugriffsberechtigung für die einzelnen Benutzer der Gesundheit Österreich 
GmbH individuell zuzuweisen. Die Zugriffsberechtigten der Gesundheit 
Österreich GmbH sind über die Bestimmungen gemäß § 15 
Datenschutzgesetz 2000 und das Datensicherheitskonzept zu belehren. Diesen 
Zugriffsberechtigten ist ihre Zugriffsberechtigung zu entziehen, wenn sie diese zur 
weiteren Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht mehr benötigen oder sie 
die Daten nicht entsprechend ihrer Zweckbestimmung verwenden. 

(12) Der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH ist verpflichtet, 
die Zugriffsberechtigung für die einzelnen Benutzer der Gesundheit Österreich 
GmbH individuell zuzuweisen. Die Zugriffsberechtigten der Gesundheit 
Österreich GmbH sind über die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung 
und das Datensicherheitskonzept zu belehren. Diesen Zugriffsberechtigten ist ihre 
Zugriffsberechtigung zu entziehen, wenn sie diese zur weiteren Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben nicht mehr benötigen oder sie die Daten nicht entsprechend 
ihrer Zweckbestimmung verarbeiten. 

(13) bis (15) … (13) bis (15) … 

Anwendungsbeobachtung Anwendungsbeobachtung 

§ 74. Der Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz kann unter 
Bedachtnahme auf schwerwiegende Interessen der öffentlichen Gesundheit und im 
Hinblick auf die Gewinnung verbesserter Erkenntnisse über die Nutzen-
/Risikobewertung bestimmter Arten oder Gruppen von Medizinprodukten, 
insbesondere auch über die Langzeitauswirkungen von implantierbaren 
Medizinprodukten, die nur durch eine systematische Datensammlung 
und -auswertung gewonnen werden können, durch Verordnung vorschreiben, daß 
relevante Daten, die im Zusammenhang mit der Anwendung dieser 
Medizinprodukte erhoben worden und für die Gewinnung dieser Erkenntnisse 
erforderlich sind, für eine zentrale Auswertung zur Verfügung zu stellen sind. Im 
Rahmen der zentralen Sammlung und Bewertung derartiger Daten ist deren 
Personenbezug durch Verschlüsselung oder andere geeignete Maßnahmen 
aufzuheben. 

§ 74. Der Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz kann unter 
Bedachtnahme auf schwerwiegende Interessen der öffentlichen Gesundheit und im 
Hinblick auf die Gewinnung verbesserter Erkenntnisse über die Nutzen-
/Risikobewertung bestimmter Arten oder Gruppen von Medizinprodukten, 
insbesondere auch über die Langzeitauswirkungen von implantierbaren 
Medizinprodukten, die nur durch eine systematische Datensammlung 
und -auswertung gewonnen werden können, durch Verordnung vorschreiben, daß 
relevante Daten, die im Zusammenhang mit der Anwendung dieser 
Medizinprodukte erhoben worden und für die Gewinnung dieser Erkenntnisse 
erforderlich sind, für eine zentrale Auswertung zur Verfügung zu stellen sind. Im 
Rahmen der zentralen Sammlung und Bewertung derartiger Daten ist deren 
Personenbezug durch Pseudonymisierung (Art. 4 Nr. 5 DSGVO) aufzuheben. 

Auswertung und Dokumentation der Prüfungen; Gerätedatei Auswertung und Dokumentation der Prüfungen; Gerätedatei 

§ 89. (1) Für die regelmäßig zu prüfenden aktiven Medizinprodukte haben 
Einrichtungen des Gesundheitswesens eine Gerätedatei zu führen. 

§ 89. (1) Für die regelmäßig zu prüfenden aktiven Medizinprodukte haben 
Einrichtungen des Gesundheitswesens ein Geräteverzeichnis zu führen. 

(2) Die Gerätedatei gemäß Abs. 1 kann mit dem Bestandsverzeichnis gemäß 
§ 84 in einem geführt werden. 

(2) Das Geräteverzeichnis gemäß Abs. 1 kann mit dem Bestandsverzeichnis 
gemäß § 84 in einem geführt werden. 

(3) Wiederkehrende Prüfungen, Prüfungen nach Instandsetzung oder nach 
Zwischenfällen und deren Ergebnisse sind zu dokumentieren und in der 
Gerätedatei anzuführen. In der Gerätedatei sind auch die Intervalle 
wiederkehrender Prüfungen und Einweisungen gemäß § 83 evident zu halten. 

(3) Wiederkehrende Prüfungen, Prüfungen nach Instandsetzung oder nach 
Zwischenfällen und deren Ergebnisse sind zu dokumentieren und in dem 
Geräteverzeichnis anzuführen. In der Gerätedatei sind auch die Intervalle 
wiederkehrender Prüfungen und Einweisungen gemäß § 83 evident zu halten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verschwiegenheitspflicht und automationsunterstützter Datenverkehr Verschwiegenheitspflicht und automationsunterstützter Datenverkehr 

§ 110a. (1) Zur Gewährleistung der Medizinproduktesicherheit sowie zur 
Gewährleistung des Schutzes von Leben und Gesundheit von Menschen dürfen die 
für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes benötigten Daten (§ 4 Z 1 
Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999) über die Herstellung, das In-
Verkehr-Bringen, das Bereithalten, das Errichten, die Anwendung, die Prüfung, die 
klinische Bewertung und Prüfung, die Leistungsbewertung und 
Leistungsbewertungsprüfung, die Aufbereitung, die Inbetriebnahme, das 
Qualitätsmanagement, die Instandhaltung, die Marktüberwachung und Vigilanz 
von Medizinprodukten automationsunterstützt ermittelt und verarbeitet werden. 

§ 110a. (1) Zur Gewährleistung der Medizinproduktesicherheit sowie zur 
Gewährleistung des Schutzes von Leben und Gesundheit von Menschen dürfen die 
für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes benötigten Daten Art. 4 Z. 1 
Datenschutz-Grundverordnung über die Herstellung, das In-Verkehr-Bringen, das 
Bereithalten, das Errichten, die Anwendung, die Prüfung, die klinische Bewertung 
und Prüfung, die Leistungsbewertung und Leistungsbewertungsprüfung, die 
Aufbereitung, die Inbetriebnahme, das Qualitätsmanagement, die Instandhaltung, 
die Marktüberwachung und Vigilanz von Medizinprodukten 
automationsunterstützt verarbeitet werden. 

(2) Zur Gewährleistung der Medizinproduktesicherheit sowie zur 
Gewährleistung des Schutzes von Leben und Gesundheit von Menschen dürfen die 
für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes im Hinblick auf die 
Medizinprodukteüberwachung benötigten Daten (§ 4 Z 1 Datenschutzgesetz 2000) 
von Patienten und Probanden im Zusammenhang mit der Anwendung von 
Medizinprodukten automationsunterstützt ermittelt und verarbeitet werden. Die 
Verwendung dieser Daten hat in anonymisierter Form zu erfolgen. 

(2) Zur Gewährleistung der Medizinproduktesicherheit sowie zur 
Gewährleistung des Schutzes von Leben und Gesundheit von Menschen dürfen die 
für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes im Hinblick auf die 
Medizinprodukteüberwachung benötigten personenbezogenen Daten von 
Patientinnen und Patienten sowie Probandinnen und Probanden im 
Zusammenhang mit der Anwendung von Medizinprodukten 
automationsunterstützt verarbeitet werden. Die Verarbeitung dieser Daten durch 
das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat in pseudonymisierter Form 
zu erfolgen, solange die Daten für Zwecke der Medizinprodukteüberwachung in 
dieser Form benötigt werden. 

(3) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ist ermächtigt, im 
oder für den automationsunterstützten Datenverkehr Daten im Sinne des Abs. 1 
und 2 zu übermitteln an 

(3) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ist ermächtigt, Daten 
im Sinne des Abs. 1 und 2 automationsunterstützt an 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 7. die zuständigen Behörden und benannten Stellen der Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und die Europäische 
Kommission für Aufgaben im Sinne der Zweckbestimmung der Abs. 1 
und 2. 

 7. die zuständigen Behörden und benannten Stellen der Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und die Europäische 
Kommission für Aufgaben im Sinne der Zweckbestimmung der Abs. 1 
und 2 

 zu übermitteln. 

(4) … (4) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 114. (1) bis (9) … § 114. (1) bis (9) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(10) Datenschutzrechtliche Einwilligungen im Zusammenhang mit klinischen 
Prüfungen, die vor dem 25. Mai 2018 erteilt worden sind, müssen nicht erneuert 
werden. 

 
(11) Die § 11 Abs. 4, § 49 Abs. 4, 5 und 6, § 50 Abs. 1, § 52a Abs. 3 und 5, 

§ 55 Abs. 1, § 59 Abs. 3, § 64 Abs. 4a, § 73 Abs. 1, 2, 4, 4a, 5, 6, 8, 11, 12 14, 17, 
§ 73a Abs. 2, 3, 5, 6, 9, 11 und 12, § 74, § 89 Abs. 1 bis 3, § 110a Abs. 1 bis 3 und 
der Entfall des § 73 Abs. 9, 10 und 18 und des § 73a Abs. 7 in der Fassung des 
2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 
25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 51 

Änderung des Epidemiegesetzes 1950 

Register der anzeigepflichtigen Krankheiten Register der anzeigepflichtigen Krankheiten 

§ 4. (1) Der Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend hat ein 
elektronisches Register in Form eines Informationsverbundsystems (§ 4 Z 13 
Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999) betreffend die Anzeigen nach § 1 
Abs. 1 und 2 und § 2 Abs. 2 sowie die Anzeigen nach §§ 5 und 11 des 
Tuberkulosegesetzes, BGBl. Nr. 127/1968, einzurichten und zu betreiben. Der 
Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend ist Auftraggeber und 
Betreiber des Registers, weitere Auftraggeber sind die 
Bezirksverwaltungsbehörden, die Daten dem Register überlassen. Den 
Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend trifft für alle Auftraggeber die 
Meldepflicht gemäß §§ 17f Datenschutzgesetz 2000. 

§ 4. (1) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat ein 
elektronisches Register betreffend die Anzeigen nach § 1 Abs. 1 und 2 und § 2 
Abs. 2 sowie die Anzeigen nach §§ 5 und 11 des Tuberkulosegesetzes, BGBl. 
Nr. 127/1968, zu betreiben. Der für das Gesundheitswesen zuständige 
Bundesminister ist Verantwortlicher. Hinsichtlich der Verarbeitung 
personenbezogener Daten nach diesem Bundesgesetz besteht kein 
Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1. 

(2) Das Anzeigenregister dient der Erfüllung der Aufgaben der 
Bezirksverwaltungsbehörden zur Durchführung von Erhebungen über das 
Auftreten anzeigepflichtiger Krankheiten (§ 5 Epidemiegesetz 1950 und § 6 
Tuberkulosegesetz) sowie zur Verhütung der Weiterverbreitung und Bekämpfung 
anzeigepflichtiger Krankheiten (§§ 6 bis 26 Epidemiegesetz 1950 und §§ 7 bis 14, 
21 und 33 Tuberkulosegesetz) und der Erfüllung der Aufgaben der der Landes-
hauptmänner im Rahmen ihrer Koordinierungsfunktion gemäß § 43 Abs. 6 und 7. 

(2) Das Anzeigenregister dient der Erfüllung der Aufgaben der 
Bezirksverwaltungsbehörden zur Durchführung von Erhebungen über das 
Auftreten anzeigepflichtiger Krankheiten (§ 5 dieses Bundesgesetzes und § 6 
Tuberkulosegesetz) sowie zur Verhütung der Weiterverbreitung und Bekämpfung 
anzeigepflichtiger Krankheiten (§§ 6 bis 26a dieses Bundesgesetzes und §§ 7 bis 
14 und 23 Tuberkulosegesetz) und der Erfüllung der Aufgaben der Landes-
hauptmänner im Rahmen ihrer Koordinierungsfunktion gemäß § 43 Abs. 6 und 7. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörden sind verpflichtet, die Daten aus 
Anzeigen nach § 1 Abs. 1 und 2 und § 2 Abs. 2, die Daten, die im Rahmen von 
Erhebungen über das Auftreten anzeigepflichtiger Krankheiten gesammelt werden, 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörden sind verpflichtet, die Daten aus 
Anzeigen nach § 1 Abs. 1 und 2 und § 2 Abs. 2, die Daten, die im Rahmen von 
Erhebungen über das Auftreten anzeigepflichtiger Krankheiten gesammelt werden, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und die Daten, die im Zusammenhang mit getroffenen Maßnahmen stehen, im 
Register zu verarbeiten. Die Bezirksverwaltungsbehörden sind weiters verpflichtet, 
die Daten aus Anzeigen nach §§ 5 und 11 Tuberkulosegesetz, die Daten, die im 
Rahmen von Erhebungen über das Auftreten von Tuberkulose gesammelt werden, 
und die Daten, die im Zusammenhang mit getroffenen Maßnahmen stehen, im 
Register zu verarbeiten. 

und die Daten, die im Zusammenhang mit getroffenen Maßnahmen stehen, im 
Register zu verarbeiten. Die Bezirksverwaltungsbehörden sind weiters verpflichtet, 
die Daten aus Anzeigen nach §§ 5, 10 und 11 Tuberkulosegesetz, die Daten, die im 
Rahmen von Erhebungen über das Auftreten von Tuberkulose gesammelt werden, 
und die Daten, die im Zusammenhang mit getroffenen Maßnahmen stehen, im 
Register zu verarbeiten. 

(4) Im Register werden folgende Datenarten verarbeitet: (4) Im Register werden folgende Datenkategorien verarbeitet: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

(5) Bei der Datenverarbeitung gemäß Abs. 2 bis 4 ist die Verwendung des 
Namens und des bereichsspezifischen Personenkennzeichens GH zulässig. Der 
direkte Personenbezug ist unverzüglich zu löschen, sobald er für die Zwecke der 
Erhebungen über das Auftreten und der Verhütung und Bekämpfung einer 
anzeigepflichtigen Krankheit nicht mehr erforderlich ist. 

(5) Bei der Datenverarbeitung gemäß Abs. 2 bis 4 ist die Verwendung des 
Namens und des bereichsspezifischen Personenkennzeichens GH zulässig. 

(6) … (6) … 

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde darf im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 
Zwecke der Erhebungen über das Auftreten und der Verhütung und Bekämpfung 
einer anzeigepflichtigen Krankheit nach diesem Bundesgesetz und nach dem 
Tuberkulosegesetz alle Daten einer Person im Register, die im Zusammenhang mit 
einem bestimmten Verdachts-, Erkrankungs- oder Todesfall stehen, in direkt 
personenbezogener Form verwenden. Der Landeshauptmann darf im Rahmen 
seiner Koordinierungsfunktion gemäß § 43 Abs. 5 und 6 alle Daten einer Person 
im Register, die im Zusammenhang mit einem bestimmten Verdachts-, 
Erkrankungs- oder Todesfall stehen, in direkt personenbezogener Form 
verwenden. Sofern vom Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend 
gemäß § 3 Abs. 7 des Zoonosengesetzes ein Experte zur Abklärung 
bundesländerübergreifender Zoonosenausbrüche bestellt wurde, darf dieser alle 
Daten von Personen im Register, die im Zusammenhang mit einem 
Zoonosenausbruch stehen können, in direkt personenbezogener Form verwenden, 
soweit dies zur Abklärung eines Ausbruchs erforderlich ist. 

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde darf im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 
Zwecke der Erhebungen über das Auftreten und der Verhütung und Bekämpfung 
einer anzeigepflichtigen Krankheit nach diesem Bundesgesetz und nach dem 
Tuberkulosegesetz alle Daten einer Person im Register, die im Zusammenhang mit 
einem bestimmten Verdachts-, Erkrankungs- oder Todesfall stehen, 
personenbezogen verarbeiten. Der Landeshauptmann darf im Rahmen seiner 
Koordinierungsfunktion gemäß § 43 Abs. 5 und 6 alle Daten einer Person im 
Register, die im Zusammenhang mit einem bestimmten Verdachts-, Erkrankungs- 
oder Todesfall stehen, personenbezogen verarbeiten. Sofern vom für das 
Veterinärwesen zuständigen Bundesminister gemäß § 3 Abs. 7 des 
Zoonosengesetzes ein Experte zur Abklärung bundesländerübergreifender 
Zoonosenausbrüche bestellt wurde, darf dieser alle Daten von Personen im 
Register, die im Zusammenhang mit einem Zoonosenausbruch stehen können, 
personenbezogen verarbeiten, soweit dies zur Abklärung eines Ausbruchs 
erforderlich ist. Der für das Gesundheitswesen zuständig Bundesminister darf zur 
Erfüllung der Verpflichtungen nach Art. 15 und 16 Datenschutz-Grundverordnung 
die Daten einer Person im Register personenbezogen verarbeiten. 

(8) Für Zwecke der epidemiologischen Überwachung und Statistik dürfen die 
Bezirksverwaltungsbehörde, der Landeshauptmann, der Bundesminister für 
Gesundheit, Familie und Jugend, die Österreichische Agentur für Gesundheit und 

(8) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister darf für Zwecke 
der epidemiologischen Überwachung, Qualitätssicherung und zur Erfüllung von 
sich aus EU-Recht ergebenden Meldeverpflichtungen die Daten im Register in 
pseudonymisierter Form verarbeiten. Der für das Gesundheitswesen zuständige 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ernährungssicherheit und Referenzzentralen für übertragbare Krankheiten die 
Daten im Register in indirekt personenbezogener Form verwenden. 

Bundesminister kann dazu Dritte als Auftragsverarbeiter heranziehen. Die 
Bezirksverwaltungsbehörde und der Landeshauptmann dürfen für Zwecke der 
epidemiologischen Überwachung die Daten im Register in pseudonymisierter 
Form verarbeiten. 

(9) Der Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend hat 
sicherzustellen, dass jeder Zugriff auf das Register nur unter Nachweis der 
eindeutigen Identität (§ 2 Z 2 E-GovG) und der Authentizität (§ 2 Z 5 E-GovG) 
möglich ist. Er muss sicherstellen, dass geeignete, dem jeweiligen Stand der 
Technik entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um eine Vernichtung, 
Veränderung oder Abfrage der Daten des Registers durch unberechtigte Benutzer 
oder Systeme zu verhindern, und dass alle durchgeführten Verwendungsvorgänge, 
wie insbesondere Eintragungen, Änderungen, Abfragen und Übermittlungen, im 
notwendigen Ausmaß protokolliert werden. 

(9) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat 
sicherzustellen, dass jeder Zugriff auf das Register nur unter Nachweis der 
eindeutigen Identität (§ 2 Z 2 E-GovG) und der Authentizität (§ 2 Z 5 E-GovG) 
möglich ist. Er muss sicherstellen, dass geeignete, dem jeweiligen Stand der 
Technik entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um eine Vernichtung, 
Veränderung oder Abfrage der Daten des Registers durch unberechtigte Benutzer 
oder Systeme zu verhindern, und dass alle durchgeführten Verwendungsvorgänge, 
wie insbesondere Eintragungen, Änderungen, Abfragen und Übermittlungen, im 
notwendigen Ausmaß protokolliert werden. 

(10) … (10) … 

(11) Der indirekte Personenbezug ist zu löschen, sobald er zur Erfüllung der 
Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehörden im Zusammenhang mit der Erhebung 
über das Auftreten und im Zusammenhang mit der Verhütung und Bekämpfung 
einer anzeigepflichtigen Krankheit nach diesem Bundesgesetz und nach dem 
Tuberkulosegesetz nicht mehr erforderlich ist. 

(11) Die Daten im Register sind zu löschen, sobald sie zur Erfüllung der 
Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehörden im Zusammenhang mit der Erhebung 
über das Auftreten und im Zusammenhang mit der Verhütung und Bekämpfung 
einer anzeigepflichtigen Krankheit nach diesem Bundesgesetz und nach dem 
Tuberkulosegesetz nicht mehr erforderlich sind. 

(12) Der Bezirkshauptmann, der Landeshauptmann und der Bundesminister 
für Gesundheit, Familie und Jugend sind verpflichtet, die Zugriffsberechtigung für 
die einzelnen Benutzer individuell zuzuweisen und zu dokumentieren. Die 
Zugriffsberechtigten sind über die Bestimmungen gemäß § 15 
Datenschutzgesetz 2000 zu belehren. Zugriffsberechtigte sind von der weiteren 
Ausübung ihrer Zugriffsberechtigung auszuschließen, wenn sie diese zur weiteren 
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht mehr benötigen oder sie die 
Daten nicht entsprechend ihrer Zweckbestimmung verwenden. 

(12) Der Bezirkshauptmann, der Landeshauptmann und der für das 
Gesundheitswesen zuständige Bundesminister sind verpflichtet, die 
Zugriffsberechtigung für die einzelnen Benutzer individuell zuzuweisen und zu 
dokumentieren. Zugriffsberechtigte sind von der weiteren Ausübung ihrer 
Zugriffsberechtigung auszuschließen, wenn sie diese zur weiteren Erfüllung der 
ihnen übertragenen Aufgaben nicht mehr benötigen oder sie die Daten nicht 
entsprechend ihrer Zweckbestimmung verarbeiten. 

(13) und (14) … (13) und (14) … 

(15) Der Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend kann durch 
Verordnung nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten vorsehen, dass Labors 
ihrer Meldeverpflichtung nach § 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Z 1a elektronisch 
durch Eingabe der Meldung in das Register nachzukommen haben. Dabei sind von 
den Labors sinngemäß die in den Abs. 12 bis 14 vorgesehenen 
Datensicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. 

(15) Labors haben ihrer Meldeverpflichtung (§ 1 in Verbindung mit § 3 
Abs. 1 Z 1a dieses Bundegesetzes und § 5 Abs. 2 des Tuberkulosegesetzes) 
elektronisch durch Eingabe der Meldung in das Register nachzukommen. Der für 
das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat durch Verordnung Details 
dieser Meldungen festzulegen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(16) … (16) … 

(17) Der Bundesminister für Gesundheit kann durch Verordnung nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten vorsehen, dass Meldepflichtige nach § 3 
Abs. 1 Z 1 ihrer Meldeverpflichtung nach § 1 auch elektronisch durch Eingabe der 
Meldung in das Register nachkommen können. Dabei sind von den 
Meldepflichtigen sinngemäß die in den Abs. 12 bis 14 vorgesehenen 
Datensicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. 

(17) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister kann durch 
Verordnung nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten vorsehen, dass 
Meldepflichtige nach § 3 Abs. 1 Z 1 ihrer Meldeverpflichtung nach § 1 auch 
elektronisch durch Eingabe der Meldung in das Register nachkommen können. 
Dabei sind von den Meldepflichtigen sinngemäß die in den Abs. 12 bis 14 
vorgesehenen Datensicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. 

 Statistik-Register 
 

§ 4a. (1) Die Daten (§ 4 Abs. 3 und 14 bis 17) sind unmittelbar nach erfolgter 
Meldung auch in ein vom für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister 
zu betreibendes Statistik-Register überzuführen. Dieses dient der Statistik und 
wissenschaftlichen Forschung. 

 
(2) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in der Fassung 

des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, bereits 
im Register (§ 4) enthaltene Daten sind mit diesem Zeitpunkt in das Statistik-
Register überzuführen. 

 
(3) In das Statistik-Register sind die Daten nach der Ersetzung der Daten zur 

Personenidentifikation durch ein nicht rückführbar verschlüsseltes eindeutiges 
Personenkennzeichen zu überführen. Nicht der Pseudonymisierung unterliegen das 
Geschlecht und das Geburtsjahr. 

 
(4) Gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. e Datenschutz-Grundverordnung dürfen die 

Daten im Statistik-Register gemäß Art. 89 Abs. 1 der Datenschutz-Grundver-
ordnung unbeschränkt gespeichert und gegebenenfalls sonst verarbeitet werden. 

 
(5) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister, die 

Landeshauptmänner und Bezirksverwaltungsbehörden und die Österreichische 
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit sind berechtigt, die Daten im 
Register für die in Abs. 1 genannten Zwecke zu verarbeiten. 

Erhebungen über das Auftreten einer Krankheit. Erhebungen über das Auftreten einer Krankheit. 

§ 5. (1) und (2) … § 5. (1) und (2) … 
 

(3) Auf Verlangen der Bezirksverwaltungsbehörde sind alle Personen, wie 
insbesondere behandelnde Ärzte, Labors, Arbeitgeber, Familienangehörige und 
Personal von Gemeinschaftseinrichtungen, die zu den Erhebungen einen Beitrag 
leisten könnten, zur Auskunftserteilung verpflichtet. 
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Wirksamkeit des Gesetzes. Wirksamkeit des Gesetzes. 

§ 50. (1) bis (5) … § 50. (1) bis (5) … 
 

(6) § 4 Abs. 1 bis 5, 7 bis 9, 11, 12, 15 und 17, § 4a samt Übersschrift und § 5 
Abs. 3 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I 
Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 52 

Änderung des Organtransplantationsgesetzes 

Grundsätze der Spende Grundsätze der Spende 

§ 4. (1) bis (5) … § 4. (1) bis (5) … 

(6) Angaben über die Person von Spenderin/Spender oder 
Empfängerin/Empfänger sind vom Auskunftsrecht gemäß § 26 des 
Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, ausgenommen. 

(6) Angaben über die Person von Spenderin/Spender oder 
Empfängerin/Empfänger sind vom Auskunftsrecht gemäß Art. 15 der Verordnung 
(EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
04.05.2016 S. 1, ausgenommen. 

Widerspruchsregister Widerspruchsregister 

§ 6. (1) … § 6. (1) … 

(2) Mit der Erklärung des Widerspruchs erfolgt eine Zustimmung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Erklärung ist von der Person, die eine 
Organspende ausdrücklich ablehnt, zu unterfertigen. 

(2) Mit der Erklärung des Widerspruchs erfolgt die Einwilligung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Erklärung ist von der Person, die eine 
Organspende ausdrücklich ablehnt, zu unterfertigen. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

(5) Die Gesundheit Österreich GmbH hat für den Betrieb des 
Widerspruchsregisters Datensicherheitsmaßnahmen gemäß §§ 14f 
Datenschutzgesetz 2000 zu ergreifen. Es ist ein Datensicherheitskonzept, in dem 
sämtliche für den Betrieb des Widerspruchsregisters erforderlichen 
Datensicherheitsmaßnahmen anzuordnen sind, zu erstellen, das für alle 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Gesundheit Österreich GmbH verbindlich ist. 

(5) Die Gesundheit Österreich GmbH hat für den Betrieb des 
Widerspruchsregisters Datensicherheitsmaßnahmen gemäß Datenschutz-
Grundverordnung zu ergreifen. Es ist ein Datensicherheitskonzept, in dem 
sämtliche für den Betrieb des Widerspruchsregisters erforderlichen 
Datensicherheitsmaßnahmen anzuordnen sind, zu erstellen, das für alle 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Gesundheit Österreich GmbH verbindlich ist. 

(6) Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer hat die 
Zugriffsberechtigungen für die zugriffsberechtigten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
der Gesundheit Österreich GmbH individuell zuzuweisen. Eine 

(6) Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer hat die 
Zugriffsberechtigungen für die zugriffsberechtigten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
der Gesundheit Österreich GmbH individuell zuzuweisen. Eine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zugriffsberechtigung auf das Widerspruchsregister darf nur eingeräumt werden, 
wenn die Zugriffsberechtigten über die Bestimmungen gemäß § 15 
Datenschutzgesetz 2000 und das Datensicherheitskonzept nach Abs. 5 belehrt 
wurden. 

Zugriffsberechtigung auf das Widerspruchsregister darf nur eingeräumt werden, 
wenn die Zugriffsberechtigten über die Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung und das Datensicherheitskonzept nach Abs. 5 belehrt wurden. 

(7) bis (10) … (7) bis (10) … 

(11) Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer hat sicherzustellen, dass 
geeignete, dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende, die Vorgaben des 
§ 14 Abs. 1 DSG 2000 berücksichtigende Vorkehrungen getroffen werden, um eine 
Vernichtung oder Veränderung der Daten durch Programmstörungen (Viren) zu 
verhindern und um eine Vernichtung, Veränderung oder Abfrage der Daten durch 
unberechtigte Benutzer oder Systeme zu verhindern. 

(11) Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer hat sicherzustellen, dass 
geeignete, dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende, die Vorgaben der 
Datenschutz-Grundverordnung berücksichtigende Vorkehrungen getroffen 
werden, um eine Vernichtung oder Veränderung der Daten durch 
Programmstörungen (Viren) zu verhindern und um eine Vernichtung, Veränderung 
oder Abfrage der Daten durch unberechtigte Benutzer oder Systeme zu verhindern. 

(12) … (12) … 

Verpflichtung der Entnahmeeinheiten Verpflichtung der Entnahmeeinheiten 

§ 7. Jede Entnahmeeinheit ist verpflichtet, vor einer Entnahme von Organen 
bei Verstorbenen durch eine Anfrage bei der Gesundheit Österreich GmbH 
sicherzustellen, dass keine Eintragung eines Widerspruchs im 
Widerspruchsregister vorliegt. 

§ 7. (1) Jede Entnahmeeinheit ist verpflichtet, vor einer Entnahme von 
Organen bei Verstorbenen durch eine Anfrage bei der Gesundheit Österreich 
GmbH sicherzustellen, dass keine Eintragung eines Widerspruchs im 
Widerspruchsregister vorliegt. 

 
(2) Zu diesem Zweck sind Entnahmeeinheiten berechtigt, die Abfrage online 

im Widerspruchsregister durchzuführen. Die Gesundheit Österreich GmbH hat 
sicherzustellen, dass die Abfrage so gestaltet ist, dass bei Abfragen nur die zur 
Verifizierung der Eintragung eines Widerspruchs erforderlichen Daten im Register 
ersichtlich sind. 

 
(3) Die Erteilung von Zugriffsberechtigungen für Abfragen durch 

Entnahmeeinrichtungen ist durch die Gesundheit Österreich GmbH 
nachvollziehbar zu dokumentieren. Bei der Erteilung von Zugriffsberechtigungen 
durch Entnahmeeinrichtungen ist darauf zu achten, dass Zugriffsrechte stets nur in 
jenem Umfang gewährt werden, als dies für den Abfragezweck notwendig ist. Die 
Erteilung der Zugriffsberechtigung hat sich auf konkrete Personen zu beziehen, 
deren eindeutige Identität und Umfang der Berechtigung der Gesundheit 
Österreich GmbH nachzuweisen sind. 

 Schlussbestimmungen 
 

§ 19a. Die § 4 Abs. 6, § 6 Abs. 2, 5, 6, und 11 sowie § 7 in der Fassung des 
2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 
25. Mai 2018 in Kraft. 
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Artikel 53 

Änderung des Apothekengesetzes 

 
Datenverarbeitung 

 
§ 6a. (1) Öffentliche Apotheken sind ermächtigt, die im Rahmen ihrer 

Betriebsführung und die zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen 
erforderlichen personenbezogenen Daten unter Einhaltung der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, zu verarbeiten. 

 
(2) Öffentliche Apotheken sind berechtigt, personenbezogene Daten an Dritte 

zu übermitteln, sofern und in dem Umfang dies gesetzlich vorgesehen ist. 
 

(3) Die gemäß Abs. 1 verarbeiteten personenbezogenen Daten dürfen so lange 
gespeichert werden, wie es ihr gesetzlich vorgesehener Zweck erfordert. 
Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 sind die 
Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung 
ausgeschlossen. 

Vorschriften für den Betrieb von ärztlichen Hausapotheken Vorschriften für den Betrieb von ärztlichen Hausapotheken 

§ 31. (1) bis (3) … § 31. (1) bis (3) … 

(4) Die Bestimmungen der §§ 6, erster und dritter Absatz, und 7 finden auf 
ärztliche Hausapotheken analoge Anwendung. 

(4) Die Bestimmungen der §§ 6, erster und dritter Absatz, 6a und 7 finden auf 
ärztliche Hausapotheken analoge Anwendung. 

Wirksamkeit des Gesetzes Wirksamkeit des Gesetzes 

§ 68a. (1) bis (9) … § 68a. (1) bis (9) … 
 

(10) § 6a samt Überschrift und § 31 Abs. 4 in der Fassung des 2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 
in Kraft. 
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Artikel 54 

Änderung des Apothekerkammergesetzes 2001 

Eigener Wirkungsbereich Eigener Wirkungsbereich 

§ 2. (1) bis (3) … § 2. (1) bis (3) … 

(4) Zur Vertretung der Interessen des pharmazeutischen Berufs hat die 
Österreichische Apothekerkammer insbesondere folgende Aufgaben 
wahrzunehmen: 

(4) Zur Vertretung der Interessen des pharmazeutischen Berufs hat die 
Österreichische Apothekerkammer insbesondere folgende Aufgaben 
wahrzunehmen: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 7. an der Förderung und dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung sowie 
der Beobachtung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse bzw. 
an amtlichen Gesundheitsstatistiken mitzuwirken, 

 7. an der Förderung und dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, 
insbesondere der Gewährleistung von Arzneimittelsicherheit und der 
Prävention von Arzneimittelmissbrauch, sowie der Beobachtung und 
Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse bzw. an amtlichen 
Gesundheitsstatistiken mitzuwirken, 

 8. bis 11. …  8. bis 11. … 

 12. Verzeichnisse über alle Apotheken, Mitglieder der Apothekerkammer 
sowie grenzüberschreitende Dienstleistungserbringer gemäß § 3g 
Apothekengesetz zu führen, 

 12. Verzeichnisse über alle Apotheken, Mitglieder der Apothekerkammer 
sowie grenzüberschreitende Dienstleistungserbringer gemäß § 3g 
Apothekengesetz zu führen und dauerhaft zu speichern, 

 13. bis 15. …  13. bis 15. … 

Datenschutz Datenschutz 

§ 6. (1) Die Apothekerkammer ist im Sinne des Datenschutzgesetzes, BGBl. I 
Nr. 165/1999, zur Ermittlung, Verarbeitung und Verwendung von 
personenbezogenen Daten ermächtigt, soweit dies für die Apothekerkammer eine 
wesentliche Voraussetzung zur Wahrung der ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben 
darstellt. Dies gilt auch für die Verwendung von Daten durch sonstige Rechtsträger, 
die zur Erfüllung der Aufgaben der Apothekerkammer herangezogen werden. Im 
Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit der Pharmazeutischen Gehaltskasse für 
Österreich ist die Apothekerkammer auch ermächtigt, jene Daten zu ermitteln und 
zu verarbeiten, die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Pharmazeutischen 
Gehaltskasse für diese eine wesentliche Voraussetzung darstellen (§ 5 
Gehaltskassengesetz). 

§ 6. (1) Die Apothekerkammer ist im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
ermächtigt, soweit dies für die Apothekerkammer eine wesentliche Voraussetzung 
zur Wahrung der ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben darstellt. Dies gilt auch für 
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch sonstige Rechtsträger, die 
zur Erfüllung der Aufgaben der Apothekerkammer herangezogen werden. Im 
Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit der Pharmazeutischen Gehaltskasse für 
Österreich ist die Apothekerkammer auch ermächtigt, jene personenbezogenen 
Daten zu verarbeiten, die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Pharmazeutischen Gehaltskasse für diese eine wesentliche Voraussetzung 
darstellen (§ 5 Gehaltskassengesetz). 

(2) Die verarbeiteten Daten dürfen nur an Behörden und Körperschaften 
öffentlichen Rechts, Apotheker, Ärzte, an den Österreichischen Apothekerverlag, 
an Erzeuger, Depositeure, Vertreiber und Konsumenten von Arzneimitteln 
beziehungsweise sonstigen in Apotheken zu führenden Waren unter Beachtung des 
Datenschutzgesetzes 2000 in der geltenden Fassung übermittelt werden. 

(2) Die gemäß Abs. 1 verarbeiteten personenbezogenen Daten dürfen nur in 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen übermittelt werden. 

(3) Die gemäß Abs. 1 verarbeiteten personenbezogenen Daten dürfen so lange 
gespeichert werden, wie es ihr gesetzlich vorgesehener Zweck erfordert. 
Personenbezogene Daten, die der Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung 
von Rechtsansprüchen dienen, dürfen jedenfalls bis zu 30 Jahre gespeichert und 
gegebenenfalls verarbeitet werden. Hinsichtlich der Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 sind die Rechte und Pflichten gemäß 
Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung ausgeschlossen. 

 
(4) Soweit personenbezogene Daten zu anderen Zwecken als solchen gemäß 

Art. 89 Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet werden, hat eine 
Auskunftserteilung gemäß Art. 15 Datenschutz-Grundverordnung zu unterbleiben, 
soweit dies zum Schutz der betroffenen Person oder der Rechte und Freiheiten 
anderer Personen oder aus sonstigen überwiegenden öffentlichen Interessen 
notwendig und verhältnismäßig ist. Im Falle einer Nichterteilung der Auskunft hat 
die Österreichische Apothekerkammer die betroffene Person schriftlich über diese 
und die dafür maßgeblichen Gründe zu informieren, es sei denn, die Erteilung 
dieser Information würde den in diesem Absatz genannten Zwecken zuwiderlaufen. 
Diesfalls sind die für die Nichterteilung der Auskunft maßgeblichen Gründe mit 
Aktenvermerk festzuhalten. 

 
(5) Personenbezogene Daten gemäß Abs. 1 dürfen zu wissenschaftlichen oder 

historischen Forschungszwecken oder statistischen Zwecken gemäß Art. 89 
Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet und unbeschränkt gespeichert werden. 
Soweit es zur Verwirklichung der Zwecke gemäß Art. 89 Datenschutz-
Grundverordnung unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen gemäß 
Art. 15, 16, 17, 18, 20 und 21 Datenschutz-Grundverordnung insofern 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. Sofern es der 
Erreichung der Zwecke gemäß Art. 89 nicht zuwiderläuft, sind diese Daten in 
pseudonymisierter Form weiter zu verarbeiten. 

 
(6) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des 

Wahl- und Disziplinarverfahrens sind die Pflichten und Rechte gemäß Art. 13, 14, 
18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung ausgeschlossen. 
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Schluss- und Übergangsbestimmungen Schluss- und Übergangsbestimmungen 

§ 81. (1) bis (18) … § 81. (1) bis (18) … 
 

(19) § 2 Abs. 4 und § 6 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 55 

Änderung des Gehaltskassengesetzes 2002 

Datenschutz Datenschutz 

§ 5. (1) Die Gehaltskasse ist im Sinne des Datenschutzgesetzes, BGBl. 
Nr. 165/1999, zur Verarbeitung und Verwendung von personenbezogenen Daten 
ermächtigt, soweit dies für die Gehaltskasse eine wesentliche Voraussetzung zur 
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben ist. Im Rahmen der 
Verwaltungsgemeinschaft mit der Österreichischen Apothekerkammer gemäß § 66 
Abs. 3 ist die Gehaltskasse auch ermächtigt, jene Daten zu ermitteln und zu 
verarbeiten, die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Österreichischen 
Apothekerkammer für diese eine wesentliche Voraussetzung darstellen. 
Zulässigerweise von der Gehaltskasse verarbeitete Daten dürfen unter Beachtung 
des Datenschutzgesetzes auch an Dritte übermittelt werden. 

§ 5. (1) Die Gehaltskasse ist im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl.Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1 und des Datenschutzgesetzes, BGBl. 
Nr. 165/1999, zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten ermächtigt, soweit 
dies für die Gehaltskasse eine wesentliche Voraussetzung zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben ist. Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit der 
Österreichischen Apothekerkammer gemäß § 66 Abs. 3 ist die Gehaltskasse auch 
ermächtigt, jene personenbezogene Daten zu ermitteln und zu verarbeiten, die zur 
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Österreichischen Apothekerkammer für 
diese eine wesentliche Voraussetzung darstellen. Diese verarbeiteten 
personenbezogenen Daten dürfen nur in Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
übermittelt werden. 

(2) Die Gehaltskasse ist in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 
insbesondere zur Verarbeitung und Verwendung folgender personenbezogener 
Daten betreffend aller Mitglieder gemäß § 6 ermächtigt: Stammdaten, Daten 
betreffend Dienstverhältnisse zu öffentlichen Apotheken und 
Krankenhausapotheken, Daten betreffend die Einstufung, die Vorrückung, 
gewährte Zulagen sowie Mitgliedsbeiträge an Berufsverbände, sowie alle für die 
Besoldung relevanten Daten, gewährte Vergütungen und Verrechnungsdaten. 
Übermittlungen dürfen insbesondere an Sozialversicherungsträger, Gerichte, 
Ämter und Behörden, mit der Auszahlung befasste Banken, gesetzliche 
Berufsvertretungen sowie die Österreichische Apothekerkammer erfolgen. 

(2) Die Gehaltskasse ist in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 zur 
Verarbeitung folgender personenbezogener Daten betreffend aller Mitglieder 
gemäß § 6 ermächtigt: Stammdaten, Daten betreffend Dienstverhältnisse zu 
öffentlichen Apotheken und Krankenhausapotheken, Daten betreffend die 
Einstufung, die Vorrückung, gewährte Zulagen sowie Mitgliedsbeiträge an 
Berufsverbände, sowie alle für die Besoldung relevanten Daten, gewährte 
Vergütungen und Verrechnungsdaten. Übermittlungen dürfen an 
Sozialversicherungsträger, Gerichte, Ämter und Behörden, mit der Auszahlung 
befasste Banken, gesetzliche Berufsvertretungen sowie die Österreichische 
Apothekerkammer erfolgen. 
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(3) Die Gehaltskasse ist in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 1 Abs. 2 Z 3 
insbesondere zur Verarbeitung und Verwendung jener personenbezogener Daten 
betreffend alle Apothekenbetriebe, begünstigten Bezieher und Versicherten 
ermächtigt, die zur Erfüllung der Aufgaben 

(3) Die Gehaltskasse ist in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 1 Abs. 2 Z 3 zur 
Verarbeitung jener personenbezogener Daten betreffend alle Apothekenbetriebe, 
begünstigten Bezieher und Versicherten ermächtigt, die zur Erfüllung der 
Aufgaben 

 1. nach der österreichischen Arzneitaxe 1962,  1. nach der österreichischen Arzneitaxe 1962, 

 2. auf Grund von mit dem Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger abgeschlossenen Gesamtverträgen gemäß 
§ 349 Abs. 3 ASVG, 

 2. auf Grund von mit dem Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger abgeschlossenen Gesamtverträgen gemäß 
§ 349 Abs. 3 ASVG, 

 3. auf Grund sonstiger Vereinbarungen mit begünstigten Beziehern über die 
Verrechnung von Kostenzuschüssen und dergleichen an Versicherte 

 3. auf Grund sonstiger Vereinbarungen mit begünstigten Beziehern über die 
Verrechnung von Kostenzuschüssen und dergleichen an Versicherte 

notwendig sind, insbesondere Stamm- und Verrechnungsdaten, Verordnungsdaten, 
zahlungspflichtiger begünstigter Bezieher, Retaxierungen und offene 
Postenrechnung. Übermittlungen dürfen insbesondere an die Apothekenbetriebe 
und die begünstigten Bezieher sowie den Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger und die Österreichische Apothekerkammer erfolgen. 

notwendig sind, Stamm- und Verrechnungsdaten, Verordnungsdaten, 
zahlungspflichtiger begünstigter Bezieher, Retaxierungen und offene 
Postenrechnung. Übermittlungen dürfen an die Apothekenbetriebe und die 
begünstigten Bezieher sowie den Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger und die Österreichische Apothekerkammer erfolgen. 

(4) Die Gehaltskasse ist in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 1 Abs. 2 Z 4 
insbesondere zur Verarbeitung und Verwendung folgender personenbezogener 
Daten betreffend stellensuchende Mitglieder und vorgemerkte Apothekenbetriebe 
ermächtigt: Stammdaten, Vermittlungswünsche und bisherige Vormerkungen. 
Übermittlungen dürfen insbesondere an stellensuchende Mitglieder, vorgemerkte 
Apothekenbetriebe, das Arbeitsmarktservice sowie die Österreichische 
Apothekerkammer erfolgen. 

(4) Die Gehaltskasse ist in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 1 Abs. 2 Z 4 zur 
Verarbeitung folgender personenbezogener Daten betreffend stellensuchende 
Mitglieder und vorgemerkte Apothekenbetriebe ermächtigt: Stammdaten, 
Vermittlungswünsche und bisherige Vormerkungen. Übermittlungen dürfen an 
stellensuchende Mitglieder, vorgemerkte Apothekenbetriebe, das 
Arbeitsmarktservice sowie die Österreichische Apothekerkammer erfolgen. 

(5) Die Gehaltskasse ist in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 1 Abs. 2 Z 5 
insbesondere zur Verarbeitung und Verwendung folgender personenbezogener 
Daten betreffend alle Bezieher von Leistungen aus dem Wohlfahrts- und 
Unterstützungsfonds ermächtigt: Stammdaten der Leistungsbezieher, 
Leistungsgrund, Höhe und Art der Leistung, Lohnverrechnungsdaten, geleistete 
Mitgliedsbeiträge und sonstige zur Verwaltung der gewährten Leistungen 
notwendige Daten. Übermittlungen dürfen insbesondere an 
Sozialversicherungsträger, Gerichte, Ämter und Behörden, mit der Auszahlung 
befasste Banken und den jeweiligen Dienstgeber erfolgen. 

(5) Die Gehaltskasse ist in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 1 Abs. 2 Z 5 zur 
Verarbeitung folgender personenbezogener Daten betreffend alle Bezieher von 
Leistungen aus dem Wohlfahrts- und Unterstützungsfonds ermächtigt: 
Stammdaten der Leistungsbezieher, Leistungsgrund, Höhe und Art der Leistung, 
Lohnverrechnungsdaten, geleistete Mitgliedsbeiträge und sonstige zur Verwaltung 
der gewährten Leistungen notwendige Daten. Übermittlungen dürfen an 
Sozialversicherungsträger, Gerichte, Ämter und Behörden, mit der Auszahlung 
befasste Banken und den jeweiligen Dienstgeber erfolgen. 

 
(6) Die gemäß Abs. 1 bis 5 verarbeiteten personenbezogenen Daten dürfen so 

lange gespeichert werden, wie es ihr gesetzlich vorgesehener Zweck erfordert. 
Personenbezogene Daten, die der Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung 
von Rechtsansprüchen dienen, dürfen jedenfalls bis zu 30 Jahren gespeichert und 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

169 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  170 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gegebenenfalls verarbeitet werden. Hinsichtlich der Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 bis 5 sind die Rechte und Pflichten gemäß 
Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung ausgeschlossen. 

 
(7) Soweit personenbezogene Daten zu anderen Zwecken als solchen gemäß 

Art. 89 Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet werden, hat eine 
Auskunftserteilung gemäß Art. 15 Datenschutz-Grundverordnung zu unterbleiben, 
soweit dies zum Schutz der Betroffenen oder der Rechte und Freiheiten anderer 
Personen oder aus sonstigen überwiegenden öffentlichen Interessen notwendig und 
verhältnismäßig ist. Im Falle einer Nichterteilung der Auskunft hat die Pharmazeu-
tische Gehaltskasse den Betroffenen schriftlich über diese und die dafür maßgeb-
lichen Gründe zu informieren, es sei denn, die Erteilung dieser Information würde 
den in diesem Absatz genannten Zwecken zuwiderlaufen. Diesfalls sind die für die 
Nichterteilung der Auskunft maßgeblichen Gründe mit Aktenvermerk festzuhalten. 

 
(8) Personenbezogene Daten gemäß Abs. 1 dürfen zu wissenschaftlichen oder 

historischen Forschungszwecken oder statistischen Zwecken gemäß Art. 89 
Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet und unbeschränkt gespeichert werden. 
Soweit es zur Verwirklichung der Zwecke gemäß Art. 89 Datenschutz-
Grundverordnung unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen gemäß 
Art. 15, 16, 17, 18, 20 und 21 Datenschutz-Grundverordnung insofern 
ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der spezifischen 
Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. Sofern es der 
Erreichung der Zwecke gemäß Art. 89 Datenschutz-Grundverordnung nicht 
zuwiderläuft, sind diese Daten in pseudonymisierter Form weiter zu verarbeiten. 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 75a. (1) bis (3) … § 75a. (1) bis (3) … 
 

(4) § 5 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, 
BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 56 

Änderung des Tierärztegesetzes 

§ 4a. (1) bis (4) … § 4a. (1) bis (4) … 

(5) Tierärzte nach Abs. 1 dürfen in Ausübung des tierärztlichen Berufes in 
Österreich auch kleine, den täglichen Bedarf nicht übersteigende Mengen jener 

(5) Tierärzte nach Abs. 1 dürfen in Ausübung des tierärztlichen Berufes in 
Österreich auch kleine, den täglichen Bedarf nicht übersteigende Mengen jener 
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gebrauchsfertigen Tierarzneimittel – ausgenommen immunologische 
Tierarzneimittel – zur Verabreichung an Tiere mitführen, die in Österreich nicht 
zugelassen sind, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

gebrauchsfertigen Tierarzneimittel – ausgenommen immunologische 
Tierarzneimittel – zur Verabreichung an Tiere mitführen, die in Österreich nicht 
zugelassen sind, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

 6. Der Tierarzt hat über die in Österreich behandelten Tiere die Diagnose, die 
verabreichten Tierarzneimittel, die verabreichte Dosis, die 
Behandlungsdauer und die eingehaltene Wartezeit Aufzeichnungen zu 
führen. Diese Aufzeichnungen sind mindestens drei Jahre lang 
aufzubewahren. 

 6. Der Tierarzt hat über die in Österreich behandelten Tiere die Diagnose, die 
verabreichten Tierarzneimittel, die verabreichte Dosis, die 
Behandlungsdauer und die eingehaltene Wartezeit Aufzeichnungen zu 
führen. Diese Aufzeichnungen sind mindestens sieben Jahre lang 
aufzubewahren. 

 7. …  7. … 

(6) Die Kammer kann bei berechtigten Zweifeln von den zuständigen 
Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats vorrangig im Wege des 
Behördenkooperationssystems IMI (Internal Market Information System) der 
Europäischen Kommission alle Informationen über die Rechtmäßigkeit der 
Niederlassung und die gute Führung des Dienstleisters anfordern sowie 
Informationen darüber, dass keine berufsbezogenen disziplinar- oder 
strafrechtlichen Sanktionen vorliegen. Entscheidet die Kammer, die 
Berufsqualifikationen des Dienstleisters zu kontrollieren, so kann sie bei den 
zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats Informationen über die 
Ausbildungsgänge des Dienstleisters anfordern, soweit dies für die Beurteilung der 
Frage, ob wesentliche Unterschiede vorliegen, die der öffentlichen Gesundheit 
oder Sicherheit wahrscheinlich abträglich sind, erforderlich ist. 

(6) Die Kammer kann bei berechtigten Zweifeln von den zuständigen 
Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats vorrangig im Wege des 
Behördenkooperationssystems IMI (Internal Market Information System) der 
Europäischen Kommission alle Informationen über die Rechtmäßigkeit der 
Niederlassung und die gute Führung des Auftragsverarbeiters gemäß Art. 4 Z 8 
Datenschutz-Grundverordnung anfordern sowie Informationen darüber, dass keine 
berufsbezogenen disziplinar- oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen. 
Entscheidet die Kammer, die Berufsqualifikationen des Auftragsverarbeiters 
gemäß Art. 4 Z 8 Datenschutz-Grundverordnung zu kontrollieren, so kann sie bei 
den zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats Informationen über 
die Ausbildungsgänge des Auftragsverarbeiters gemäß Art. 4 Z 8 Datenschutz-
Grundverordnung anfordern, soweit dies für die Beurteilung der Frage, ob 
wesentliche Unterschiede vorliegen, die der öffentlichen Gesundheit oder 
Sicherheit wahrscheinlich abträglich sind, erforderlich ist. 

§ 5. (1) … § 5. (1) … 

(2) Die Tierärzteliste hat folgende Daten zu enthalten: (2) Die Tierärzteliste hat folgende Daten zu enthalten: 

 1. Vor- und Zunamen;  1. Vor- und Familiennamen; 

 2. bis 18. …  2. bis 18. … 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

 § 6a. (1) Tierärzte sind ermächtigt, für die im Rahmen der Berufsausübung 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder anderer veterinärgesetzlicher 
Bestimmungen erforderlichen personenbezogenen Daten zum Zweck 

  1. der Dokumentation, 
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  2. der Honorar- und Arzneimittelabrechnung, 

  3. der Anzeige oder Meldung, 

  4. der Auskunftserteilung, 

 unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I 
Nr. 165/1999, zu verarbeiten. 

 (2) Werden Daten gemäß Abs. 1 zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auch auf diese 
Weise die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung, vom 
Verantwortlichen insofern ausgeschlossen werden, als diese Rechte die 
Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beeinträchtigen würden. 

§ 13. (1) bis (2) … § 13. (1) bis (2) … 

(3) Die Aufzeichnungen gemäß Abs. 2 sind mindestens drei Jahre lang 
aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen. 

(3) Die Aufzeichnungen gemäß Abs. 2 sind mindestens sieben Jahre lang 
aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen. 

§ 13a. (1) … § 13a. (1) … 

(2) Die Hausapothekenliste hat Vor- und Zunamen sowie Berufssitz der 
Tierärztin bzw. des Tierarztes und das Datum der Eröffnung der tierärztlichen 
Hausapotheke zu enthalten. 

(2) Die Hausapothekenliste hat Vor- und Familiennamen sowie Berufssitz der 
Tierärztin bzw. des Tierarztes und das Datum der Eröffnung der tierärztlichen 
Hausapotheke zu enthalten. 

(3) … (3) … 

§ 19. (1) … § 19. (1) … 

(2) Abschriften der von ihm ausgestellten Zeugnisse und Gutachten sind vom 
Tierarzt drei Jahre lang aufzubewahren. 

(2) Abschriften der von ihm ausgestellten Zeugnisse und Gutachten sind vom 
Tierarzt sieben Jahre lang aufzubewahren. 

(3) … (3) … 

§ 24. (1) bis (2) … § 24. (1) bis (2) … 

(3) Im Rahmen von ständigen Betreuungsverhältnissen auf betrieblicher 
Ebene zwischen einem Landwirt oder einer Gemeinschaft von Landwirten 

(3) Im Rahmen von ständigen Betreuungsverhältnissen auf betrieblicher 
Ebene zwischen einem Landwirt oder einer Gemeinschaft von Landwirten 
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einerseits und einem Tierarzt beziehungsweise einer gemeldeten tierärztlichen 
Praxisgemeinschaft andererseits, die jeweils von der Kammer entsprechend den 
jeweiligen sanitäts- und veterinärhygienischen Erfordernissen definiert und 
anerkannt sind, darf der Tierarzt den Tierhalter in Hilfeleistungen, welche über die 
für die übliche Tierhaltung und Tierpflege notwendigen Tätigkeiten (§ 12 Abs. 2) 
hinausgehen, sowie in die Anwendung von Arzneimitteln bei landwirtschaftlichen 
Nutztieren einbinden, wenn dies unter genauer Anleitung, Aufsicht und 
schriftlicher Dokumentation von Art, Menge und Anwendungsweise erfolgt. Im 
Rahmen eines solchen ständigen Betreuungsverhältnisses können nach Maßgabe 
einer Verordnung gemäß § 7 Abs. 1 des Tierarzneimittelkontrollgesetzes Tierhalter 
auch in Impfungen eingebunden werden. Die Bestimmungen des § 12 Abs. 1 Z 4 
dieses Bundesgesetzes und des § 12 Abs. 1 des Tierseuchengesetzes stehen daher 
einer solchen Einbindung auch bei Impfungen nach Maßgabe der Verordnung 
gemäß § 7 Abs. 1 des Tierarzneimittelkontrollgesetzes nicht entgegen. Die 
Dokumentation ist vom Tierarzt mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren und der 
Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

einerseits und einem Tierarzt beziehungsweise einer gemeldeten tierärztlichen 
Praxisgemeinschaft andererseits, die jeweils von der Kammer entsprechend den 
jeweiligen sanitäts- und veterinärhygienischen Erfordernissen definiert und 
anerkannt sind, darf der Tierarzt den Tierhalter in Hilfeleistungen, welche über die 
für die übliche Tierhaltung und Tierpflege notwendigen Tätigkeiten (§ 12 Abs. 2) 
hinausgehen, sowie in die Anwendung von Arzneimitteln bei landwirtschaftlichen 
Nutztieren einbinden, wenn dies unter genauer Anleitung, Aufsicht und 
schriftlicher Dokumentation von Art, Menge und Anwendungsweise erfolgt. Im 
Rahmen eines solchen ständigen Betreuungsverhältnisses können nach Maßgabe 
einer Verordnung gemäß § 7 Abs. 1 des Tierarzneimittelkontrollgesetzes Tierhalter 
auch in Impfungen eingebunden werden. Die Bestimmungen des § 12 Abs. 1 Z 4 
dieses Bundesgesetzes und des § 12 Abs. 1 des Tierseuchengesetzes stehen daher 
einer solchen Einbindung auch bei Impfungen nach Maßgabe der Verordnung 
gemäß § 7 Abs. 1 des Tierarzneimittelkontrollgesetzes nicht entgegen. Die 
Dokumentation ist vom Tierarzt mindestens sieben Jahre lang aufzubewahren und 
der Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

 
§ 75e. Die §§ 4a Abs. 5 und 6, 5 Abs 2, 6a, 13 Abs. 3, 13a Abs. 2, 19 Abs. 2 

und 24 Abs. 3 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, 
BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 57 

Änderung des Tierärztekammergesetzes 

Datenschutz Datenschutz 

§ 6. (1) Die Tierärztekammer ist im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000, 
BGBl. I Nr. 165/1999, zur Ermittlung, Verarbeitung und Verwendung von 
persönlichen berufsbezogenen Daten der Kammermitglieder ermächtigt, soweit 
dies für die Tierärztekammer eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrung der ihr 
gesetzlich übertragenen Aufgaben darstellt. Dies gilt auch für die Verwendung von 
Daten durch sonstige Rechtsträger, die zur Erfüllung der Aufgaben der 
Tierärztekammer herangezogen werden. 

§ 6. (1) Die Tierärztekammer ist unter Einhaltung der Verordnung (EU) 
2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S.1, und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, zur 
Verarbeitung von persönlichen berufsbezogenen Daten der Kammermitglieder 
ermächtigt, soweit dies für die Tierärztekammer eine wesentliche Voraussetzung 
zur Wahrung der ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben darstellt. Dies gilt auch für 
die Verarbeitung von Daten durch sonstige Rechtsträger, die zur Erfüllung der 
Aufgaben der Tierärztekammer herangezogen werden. 
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(2) Die verarbeiteten Daten dürfen nur an Behörden und Körperschaften 
öffentlichen Rechts sowie an Erzeuger, Depositeure und Vertreiber von 
Arzneimitteln unter Beachtung des Datenschutzgesetzes 2000 übermittelt werden. 

(2) Die verarbeiteten Daten dürfen nur an Behörden und Körperschaften 
öffentlichen Rechts sowie an Erzeuger, Depositeure und Vertreiber von 
Arzneimitteln unter Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung übermittelt 
werden. 

 
(3) Hinsichtlich der Übermittlung von personenbezogenen Daten gemäß § 5 

sowie bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 sind die 
Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung 
ausgeschlossen. 

Auskunftspflicht und Mitgliederinformation Auskunftspflicht und Mitgliederinformation 

§ 8. (1) bis (3) … § 8. (1) bis (3) … 

(4) Die Tierärztekammer – sowie ein von ihr allenfalls beauftragter 
Dienstleister – kann den Kammermitgliedern Informationen auch im Wege 
elektronischer Post übermitteln. Massensendungen an Kammermitglieder, die der 
Erfüllung der der Tierärztekammer übertragenen Aufgaben dienen, bedürfen 
keiner Einwilligung der Empfänger nach § 107 Telekommunikationsgesetz 2003 
(TKG), BGBl. I Nr. 70. 

(4) Die Tierärztekammer – sowie ein von ihr allenfalls beauftragter 
Auftragsverarbeiter gemäß Art. 4 Z 8 Datenschutz-Grundverordnung – kann den 
Kammermitgliedern Informationen auch im Wege elektronischer Post übermitteln. 
Massensendungen an Kammermitglieder, die der Erfüllung der der 
Tierärztekammer übertragenen Aufgaben dienen, bedürfen keiner Einwilligung der 
Empfänger nach § 107 Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG), BGBl. I Nr. 70. 

Wahl der Delegierten Wahl der Delegierten 

§ 19. (1) bis (5) … § 19. (1) bis (5) … 
 

(6) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des 
Wahlverfahrens sind die Pflichten und Rechte gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 der 
Datenschutz-Grundverordnung ausgeschlossen. 

§ 86. (1) bis (2) … § 86. (1) bis (2) … 
 

(3) Die §§ 6 Abs. 1 bis 3, 8 Abs. 4 und 19 Abs. 6 in der Fassung des 
2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 
25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 58 

Änderung des Tierseuchengesetzes 

Elektronisches Veterinärregister Elektronisches Veterinärregister 

§ 8. (1) bis (9) … § 8. (1) bis (9) … 
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(10) Für die Führung des Registers ist die Bundesministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz Verantwortliche im Sinne des Art. 4 
Z 7 und die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ Auftragsverarbeiter im Sinne des 
Art. 4 Z 8 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016, S.1. 

 
(11) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten im Register 

gemäß Abs. 1 sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 
Datenschutz-Grundverordnung ausgeschlossen. 

§ 77. (1) bis (14) … § 77. (1) bis (14) … 
 

(15) Der § 8 Abs. 10 und 11 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 59 

Änderung des Tiergesundheitsgesetzes 

 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
§ 7a. (1) Personenbezogene Daten dürfen nur zu Zwecken, die in diesem 

Bundesgesetz oder in gemäß diesem Bundesgesetz erlassenen Verordnungen 
festgelegt sind, unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S.1, und des Datenschutzgesetzes 
(DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, verarbeitet werden. 

 
(2) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 

sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 

 
(3) Werden Daten gemäß Abs. 1 zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, dürfen die Rechte der Betroffenen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung vom 
Verantwortlichen insofern ausgeschlossen werden, als diese Rechte die 
Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beeinträchtigen würden. 

§ 17. (1) bis (1c) … § 17. (1) bis (1c) … 
 

(1d) Der § 7a samt Überschrift in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 60 

Änderung des Tierarzneimittelkontrollgesetzes 

Aufzeichnungspflicht Aufzeichnungspflicht 

§ 8. (1) bis (5) … § 8. (1) bis (5) … 
 

(6) Die in Abs. 1 genannten Personen oder Unternehmer sind ermächtigt, 
soweit dies zur Erfüllung der in diesem Bundesgesetz übertragenen 
Verpflichtungen erforderlich ist, personenbezogene Daten über Lieferanten oder 
Empfänger zum Zweck 

  1. der Dokumentation, 
  2. der Anzeige oder Meldung, 
  3. der Auskunftserteilung, 
 unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016 S.1, und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I 
Nr. 165/1999, zu verarbeiten. 

 
(7) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 6 

sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 

§ 15. (1) bis (5) … § 15. (1) bis (5) … 
 

(6) Der § 8 Abs. 6 und 7 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 
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Artikel 61 

Änderung des Tiermaterialiengesetzes 

Registrierung und Zulassung von Betrieben und Unternehmern Registrierung und Zulassung von Betrieben und Unternehmern 

§ 3. (1) bis (6) … § 3. (1) bis (6) … 

(7) Der Landeshauptmann hat dafür zu sorgen, dass jeder nach Abs. 4 
registrierte oder nach Abs. 5 zugelassene Betrieb oder Unternehmer in das zentrale 
Betriebsregister des Verbrauchergesundheitsinformationssystems eingetragen und 
die elektronisch generierte und zugeordnete amtliche Nummer dem betroffenen 
Betrieb zur Kenntnis gebracht wird. Die Eintragung im zentralen Betriebsregister 
hat unter Beachtung der Formatvorgaben und unter Angabe der einschlägigen 
Codes und Informationen nach den technischen Spezifikationen gemäß Anhang 
XVI Kapitel II, Z 3 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 zu erfolgen. 

(7) Der Landeshauptmann hat dafür zu sorgen, dass jeder nach Abs. 4 
registrierte oder nach Abs. 5 zugelassene Betrieb oder Unternehmer im zentralen 
Betriebsregister des Verbrauchergesundheitsinformationssystems verarbeitet und 
die elektronisch generierte und zugeordnete amtliche Nummer dem betroffenen 
Betrieb zur Kenntnis gebracht wird. Die Eintragung im zentralen Betriebsregister 
hat unter Beachtung der Formatvorgaben und unter Angabe der einschlägigen 
Codes und Informationen nach den technischen Spezifikationen gemäß Anhang 
XVI Kapitel II, Z 3 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 zu erfolgen. 

 
(8) Der Landeshauptmann ist ermächtigt, für die Wahrnehmung der ihm nach 

diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen 
Daten unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, und des 
Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, zu verarbeiten. 

 
(9) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 4 

sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 

Aufzeichnungspflichten Aufzeichnungspflichten 

§ 4. Betriebe, Unternehmer oder Personen, die tierische Nebenprodukte oder 
Materialien 

§ 4. Betriebe, Unternehmer oder Personen, die tierische Nebenprodukte oder 
Materialien 

 1. abgeben,  1. abgeben, 

 2. versenden,  2. versenden, 

 3. befördern oder  3. befördern oder 

 4. in Empfang nehmen,  4. in Empfang nehmen, 

 haben zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit hierüber 
Aufzeichnungen in nachvollziehbarer und übersichtlicher Form zu führen. Ebenso 

 haben zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit hierüber 
Aufzeichnungen in nachvollziehbarer und übersichtlicher Form unter Einhaltung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sind abhängig von der Betriebstätigkeit die Maßnahmen zur Eigenkontrolle, die 
innerbetrieblichen Warenflüsse und die Einhaltung der allenfalls vorgeschriebenen 
Behandlungs- und Verarbeitungsparameter in geeigneter Weise zu dokumentieren. 
Diese Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren und auf 
Verlangen den behördlichen Kontrollorganen (§ 8 Abs. 1) zur Einsicht vorzulegen. 
Sofern lediglich die Abgabe (Z 1) tierischer Nebenprodukte und Materialien aus 
landwirtschaftlichen tierhaltenden Betrieben erfolgt, genügt die geordnete 
Aufbewahrung der entsprechenden Übernahmebestätigungen eines gemäß § 3 
registrierten oder zugelassenen Betriebes oder Unternehmers. 

der Datenschutz-Grundverordnung zu führen. Ebenso sind abhängig von der 
Betriebstätigkeit die Maßnahmen zur Eigenkontrolle, die innerbetrieblichen 
Warenflüsse und die Einhaltung der allenfalls vorgeschriebenen Behandlungs- und 
Verarbeitungsparameter in geeigneter Weise zu dokumentieren. Diese 
Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren und auf 
Verlangen den behördlichen Kontrollorganen (§ 8 Abs. 1) zur Einsicht vorzulegen. 
Sofern lediglich die Abgabe (Z 1) tierischer Nebenprodukte und Materialien aus 
landwirtschaftlichen tierhaltenden Betrieben erfolgt, genügt die geordnete 
Aufbewahrung der entsprechenden Übernahmebestätigungen eines gemäß § 3 
registrierten oder zugelassenen Betriebes oder Unternehmers. 

§ 15. (1) bis (5) … § 15. (1) bis (5) … 
 

(6) § 3 Abs. 7 bis 9 und § 4 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 62 

Änderung des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes 

Besondere Grundsätze bei der Aufgabenwahrnehmung Besondere Grundsätze bei der Aufgabenwahrnehmung 

§ 9. (1) bis (6) … § 9. (1) bis (6) … 
 

(7) Personenbezogene Daten dürfen nur zu Zwecken, die in diesem 
Bundesgesetz als Aufgaben der Agentur gemäß § 8, eines Bundesamtes gemäß §§ 6 
oder 6a oder des Büros gemäß § 6b festgelegt sind, unter Einhaltung der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1, und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, 
verarbeitet werden. 

 
(8) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 7 

sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 

 
(9) Werden Daten gemäß Abs. 7 zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auch auf diese 
Weise die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung vom Verantwort-
lichen insofern ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der 
spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

§ 19. (1) bis (3) … § 19. (1) bis (3) … 

(4) Die Tätigkeit der Agentur ist dem öffentlichen Bereich gemäß § 5 Abs. 1 
und 2 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zuzurechnen. 

(4) Die Agentur ist eine öffentliche Stelle im Sinne Datenschutz-
Grundverordnung. 

(5) bis (27) … (5) bis (27) … 

§ 21. (1) bis (3) … § 21. (1) bis (3) … 
 

(4) Die §§ 9 Abs. 7 bis 9 und 19 Abs. 4 in der Fassung des 2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 
in Kraft.“ 

Artikel 63 

Änderung des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes 

Eintragung und Zulassung von Betrieben Eintragung und Zulassung von Betrieben 

§ 10. (1) bis (4) … § 10. (1) bis (4) … 
 

(4a) Für die Führung des Registers ist die Bundesministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz Verantwortliche im Sinne des Art. 4 
Z 7 und die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ Auftragsverarbeiter im Sinne des 
Art. 4 Z 8 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016 S.1, und des Datenschutzgesetzes (DSG). 

 
(4b) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 4 

sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 

(5) bis (8) … (5) bis (8) … 

§ 95. (1) bis (26) … § 95. (1) bis (26) … 
 

(27) Der § 10 Abs. 4a und 4b in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 
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Artikel 64 

Änderung des Tierschutzgesetzes 

Die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz Die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz 

§ 18a. (1) bis (11) … § 18a. (1) bis (11) … 
 

(12) Die Fachstelle darf personenbezogene Daten nur zu Zwecken, die in 
diesem Bundesgesetz als Aufgaben der Fachstelle festgelegt sind, unter Einhaltung 
der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S.1, und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I 
Nr. 165/1999, verarbeiten. 

(13) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 12 
sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 

 
(14) Werden Daten gemäß Abs. 12 zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auch auf diese 
Weise die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, können die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung vom 
Verantwortlichen insofern ausgeschlossen werden, als diese Rechte die 
Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft 
beeinträchtigen würden. 

Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Zuchtkatzen Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Zuchtkatzen 

§ 24a. (1) Die Bundesministerin/der Bundesminister für Gesundheit und 
Frauen stellt im Sinne einer überregionalen Zusammenarbeit zum Zwecke 

§ 24a. (1) Die Bundesministerin/der Bundesminister für Gesundheit und 
Frauen stellt im Sinne einer überregionalen Zusammenarbeit zum Zwecke 

 1. der Zurückführung entlaufener, ausgesetzter oder zurückgelassener Hunde 
auf ihren Halter sowie 

 1. der Zurückführung entlaufener, ausgesetzter oder zurückgelassener Hunde 
auf ihren Halter sowie 

 2. der Identifizierung von Zuchtkatzen  2. der Identifizierung von Zuchtkatzen 

für die Registrierung und Verwaltung der in Abs. 2 angeführten Daten eine 
länderübergreifende Datenbank zur Verfügung. Zu diesem Zweck können 

für die Registrierung und Verwaltung der in Abs. 2 angeführten Daten eine 
länderübergreifende Datenbank zur Verfügung. Zu diesem Zweck können 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bestehende elektronische Register herangezogen werden. Die 
Bundesministerin/der Bundesminister für Gesundheit und Frauen ist für diese 
Datenbank Auftraggeber gemäß § 4 Z 4 DSG 2000. 

bestehende elektronische Register herangezogen werden. Die 
Bundesministerin/der Bundesminister für Gesundheit und Frauen ist für diese 
Datenbank Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 Datenschutz-Grundverordnung. 

(2) bis (4a) … (2) bis (4a) … 
 

(4b) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 
sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 

(5) bis (6) … (5) bis (6) … 

(7) Jeder Halter und Eigentümer ist berechtigt, die von ihm eingegebenen 
Daten abzurufen und in Fällen des Abs. 6 zu ändern. Die Behörde gemäß § 33 
Abs. 1 oder die Veterinärbehörde sowie die in Abs. 4 Z 3 und Abs. 4a Z 3 
genannten Personen oder Stellen sind berechtigt, soweit es zur Erfüllung der 
Aufgaben im Rahmen dieses Bundesgesetzes oder sonstiger veterinärrechtlicher 
Bestimmungen notwendig ist, in das Register kostenfrei einzusehen und 
Eintragungen vorzunehmen. Die Bundesministerin/der Bundesminister für 
Gesundheit und Frauen ist ermächtigt, Organen von Gebietskörperschaften auf 
deren Verlangen kostenfreie Abfragen in der Tierschutzdatenbank in der Weise zu 
eröffnen, dass sie, soweit dies zur Besorgung einer gesetzlich übertragenen 
Aufgabe erforderlich ist, die Datensätze ermitteln können. 

(7) Jeder Halter und Eigentümer ist berechtigt, die von ihm eingegebenen 
Daten abzurufen und in Fällen des Abs. 6 zu ändern. Die Behörde gemäß § 33 
Abs. 1 oder die Veterinärbehörde sowie die in Abs. 4 Z 3 und Abs. 4a Z 3 
genannten Personen oder Stellen sind berechtigt, soweit es zur Erfüllung der 
Aufgaben im Rahmen dieses Bundesgesetzes oder sonstiger veterinärrechtlicher 
Bestimmungen notwendig ist, in das Register kostenfrei einzusehen und 
Eintragungen vorzunehmen. Die Bundesministerin/der Bundesminister für 
Gesundheit und Frauen ist ermächtigt, Organen von Gebietskörperschaften auf 
deren Verlangen kostenfreie Abfragen in der Tierschutzdatenbank in der Weise zu 
eröffnen, dass sie, soweit dies zur Besorgung einer gesetzlich übertragenen 
Aufgabe erforderlich ist, die Datensätze erheben können. 

§ 44. (1) bis (22) … § 44. (1) bis (22) … 
 

(23) Die §§ 18a Abs. 12 bis 14, 24a Abs. 1, 4b und 7 in der Fassung des 
2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 
25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 65 

Änderung des Tiertransportgesetzes 2007 

 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
§ 22a. (1) Personenbezogene Daten dürfen nur zu Zwecken, die in diesem 

Bundesgesetz oder in gemäß diesem Bundesgesetz erlassenen Verordnungen 
festgelegt sind, unter Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S.1, und des Datenschutzgesetzes 
(DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, verarbeitet werden. 

 
(2) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 

sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 

 
(3) Werden Daten gemäß Abs. 1 zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, dürfen die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung vom Verantwortli-
chen insofern ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der 
spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

 
(9) Der § 22a samt Überschrift und Eintrag im Inhaltsverzeichnis zu § 22a in 

der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I 
Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 66 

Änderung des Bundesgesetzes zur Durchführung unmittelbar anwendbarer unionsrechtlicher Bestimmungen auf dem Gebiet des 
Tierschutzes 

 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

§ 10a. (1) Personenbezogene Daten dürfen nur zu Zwecken, die in den 
unmittelbar anwendbaren unionsrechtlichen Bestimmungen, die mit diesem 
Bundesgesetz durchgeführt werden, in diesem Bundesgesetz oder in gemäß diesem 
Bundesgesetz erlassenen Verordnungen festgelegt sind, unter Einhaltung der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S.1, und des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, 
verarbeitet werden. 

(2) Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 
sind die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 Datenschutz-
Grundverordnung ausgeschlossen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) Werden Daten gemäß Abs. 1 zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken weiterverarbeitet, hat die 
Weiterverarbeitung in pseudonymisierter Form zu erfolgen, wenn auf diese Weise 
die Zwecke erreicht werden können. Soweit der Personenbezug für die 
Verwirklichung des Zwecks unerlässlich ist, dürfen die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 Datenschutz-Grundverordnung vom Verantwortli-
chen insofern ausgeschlossen werden, als diese Rechte die Verwirklichung der 
spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen würden. 

§ 13. Mit 1. Jänner 2014 tritt § 13. (1) Mit 1. Jänner 2014 tritt 

 1. § 2 Abs. 2 außer Kraft und  1. § 2 Abs. 2 außer Kraft und 

 2. § 3 Abs. 1 Z 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2013 
in Kraft. 

 2. § 3 Abs. 1 Z 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2013 
in Kraft. 

 
(2) Der § 10a samt Überschrift in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-

Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 67 

Änderung des Bundesgesetzes über die Gesundheit Österreich GmbH 

§ 4. (1) bis (6) … § 4. (1) bis (6) … 
 

(7) Die Gesundheit Österreich GmbH ist eine öffentliche Stelle im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (DSGVO). Soweit die GÖG aufgrund ihres gesetzlichen 
Auftrages personenbezogene Daten verarbeitet, wird sie im Rahmen der 
Hoheitsverwaltung tätig. 

 
(8) Die GÖG ist berechtigt, personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit 

dies zur Erfüllung der ihr durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist. 
Die GÖG ist insbesondere berechtigt, alle personenbezogenen Daten verarbeiten, 
die 

 1. öffentlich zugänglich sind, 

 2. sie für andere Untersuchungen oder auch andere Zwecke zulässigerweise 
ermittelt hat, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 3. für sie pseudonymisierte personenbezogene Daten sind und sie die 
Identität der betroffenen Person mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht 
bestimmen kann oder 

 4. sie nur verarbeitet, um sie zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, 
sofern damit keine Offenlegung von Daten an Dritte verbunden ist. 

Hinsichtlich dieser personenbezogenen Daten sind die Rechte der Betroffenen 
gemäß Art. 18 und 21 DSGVO ausgeschlossen. 

 
(9) Auch in jenen Fällen, in welchen die Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch die GÖG zulässig ist, ist der Personenbezug unverzüglich zu 
verschlüsseln, wenn dies für die Aufgabenerfüllung ausreicht. Sofern gesetzlich 
nicht ausdrücklich anderes vorgesehen ist, ist der Personenbezug der Daten 
gänzlich zu beseitigen, sobald er für die Aufgabenerfüllung nicht mehr notwendig 
ist. 

 
(10) Die/Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesministe-

rin/Bundesminister kann nähere Vorgaben zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die GÖG, insbesondere die konkreten Verarbeitungszwecke, die 
spezifischen Datensätze sowie die dem jeweiligen Verarbeitungszweck 
entsprechenden Zugriffsberechtigungen durch Verordnung festlegen. 

§ 4a. (1) … 

 1. … 

 2. … 

 3. indirekt personenbezogene Gewebedaten der Blutbanken, 
blutgruppenserologischen Institute und der Spenderzentren hinsichtlich 
potentieller Spenderinnen und Spender sowie Daten gemäß Abs. 4 Z 1 von 
zur Suche angemeldeten Patientinnen und Patienten entgegenzunehmen, 

 4. … 

 5. … 

§ 4a. (1) … 

 1. … 

 2. … 

 3. pseudonymisierte Gewebedaten der Blutbanken, 
blutgruppenserologischen Institute und der Spenderzentren hinsichtlich 
potentieller Spenderinnen und Spender sowie Daten gemäß Abs. 4 Z 1 von 
zur Suche angemeldeten Patientinnen und Patienten entgegenzunehmen, 

 4. … 

 5. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) … 

 1. direkt personenbezogene Daten der zur Suche angemeldeten Patientinnen 
und Patienten (Name, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Sozialversicherungsnummer und Typisierungsmerkmale), 

(4) … 

 1. personenbezogene Daten der zur Suche angemeldeten Patientinnen und 
Patienten (Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer 
und Typisierungsmerkmale), 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. indirekt personenbezogene Daten der potenziellen Spenderinnen und 
Spender (Laufnummer, Geburtsdatum, Geschlecht und 
Typisierungsmerkmale) und 

 3. direkt personenbezogene Daten der Spenderinnen und Spender 
ausschließlich zum Abschluss einer einheitlichen Spenderversicherung. 

 2. pseudonymisierte Daten der potenziellen Spenderinnen und Spender 
(Laufnummer, Geburtsdatum, Geschlecht und Typisierungsmerkmale) 
und 

 3. personenbezogene Daten der Spenderinnen und Spender ausschließlich 
zum Abschluss einer einheitlichen Spenderversicherung. 

§ 15. (1) Die gemäß § 4 Abs. 1 bis 4 und 6 verwendeten Daten dürfen nicht 
auf Betroffene im Sinne des § 4 Z 3 Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I 
Nr. 165/1999, rückführbar sein. 

§ 15. (1) Die gemäß § 4 Abs. 1 bis 4 und 6 verarbeiteten Daten dürfen nicht 
auf betroffene Personen rückgeführt werden. 

(2) Sofern für die Erfüllung gesetzlich übertragener Aufgaben die 
Verwendung anonymisierter Daten im Sinne des Abs. 1 nicht ausreicht, ist die 
Verwendung indirekt personenbezogener Daten im Sinne des § 4 Z 1 zweiter 
Satzteil DSG 2000 zulässig. 

(2) Sofern für die Erfüllung gesetzlich übertragener Aufgaben die 
Verarbeitung anonymisierter Daten im Sinne des Abs. 1 nicht ausreicht, ist die 
Verarbeitung pseundonymisierter Daten im Sinne des Art. 4 Z 5 DSGVO zulässig, 
wobei der GÖG eine Rückführung auf die betroffene Person verboten ist. 

(3) Sofern die Erfüllung gesetzlich übertragener Aufgaben nur unter 
Herstellung eines Personenbezugs möglich ist, dürfen nicht-sensible Daten direkt 
personenbezogen verwendet werden. Unter denselben Voraussetzungen dürfen für 
Zwecke der 

 1. Koordination und Abwicklung von Vorhaben im Bereich des Organ- und 
des Stammzelltransplantationswesens gemäß § 4 Abs. 1 Z 6, 

 2. Führung des IVF-Registers und des Widerspruchsregisters gemäß § 4 
Abs. 1 Z 8, 

 3. Erstellung von Qualitätsberichten einschließlich der Führung von 
Qualitätsregistern gemäß § 4 Abs. 2 Z 3 und 4 sowie 

 4. Kontrolle der Einhaltung des § 8 GQG und der auf seiner Grundlage 
erlassenen Verordnungen gemäß § 4 Abs. 2 Z 6 

Daten natürlicher Personen über ihre Gesundheit und ihre ethnische Herkunft 
direkt personenbezogen verwendet werden. 

(3) Sofern die Erfüllung gesetzlich übertragener Aufgaben nur unter 
Herstellung eines Personenbezugs möglich ist bzw. für Zwecke der 
 
 

 1. Koordination und Abwicklung von Vorhaben im Bereich des Organ- und 
des Stammzelltransplantationswesens gemäß § 4 Abs. 1 Z 6, 

 2. Führung des IVF-Registers und des Widerspruchsregisters gemäß 
§ 4 Abs. 1 Z 8, 

 3. Erstellung von Qualitätsberichten einschließlich der Führung von 
Qualitätsregistern gemäß § 4 Abs. 2 Z 3 und 4 sowie 

 4. Kontrolle der Einhaltung des § 8 GQG und der auf seiner Grundlage 
erlassenen Verordnungen gemäß § 4 Abs. 2 Z 6, 

dürfen personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

(4) Die Gesellschaft hat die näheren Gründe, die zu einer personenbezogenen 
Verwendung von sensiblen Daten gemäß Abs. 3 geführt haben, schriftlich 
festzuhalten und drei Jahre über die Dauer der Verwendung der Daten hinaus 
aufzubewahren. 

(4) Die Gesellschaft hat ein Verzeichnis sämtlicher Verarbeitungstätigkeiten 
iSd. Art. 30 DSGVO zu führen und insbesondere die näheren Gründe, die zu einer 
personenbezogenen Datenverarbeitung gemäß Abs. 3 geführt haben, schriftlich 
festzuhalten. 

(5) Die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Gesellschaft, die Mitglieder der 
Organe, des Kuratoriums und der Beiräte sowie die Sachverständigen sind über 
Daten und Geheimnisse, die ihnen in Wahrnehmung ihrer Tätigkeit für die 
Gesellschaft zur Kenntnis gelangen und deren Geheimhaltung im berechtigten 

(5) Die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Gesellschaft, die Mitglieder der 
Organe und der Beiräte sowie die Sachverständigen sind über § 6 des Daten-
schutzgesetzes, BGBl. I Nr. 165/1999, hinaus über Daten und Geheimnisse, die 
ihnen in Wahrnehmung ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft zur Kenntnis gelangen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Interesse der Gesellschaft, des Gesellschafters oder eines/einer Dritten gelegen ist, 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

und deren Geheimhaltung im berechtigten Interesse der Gesellschaft, des Gesell-
schafters oder eines/einer Dritten gelegen ist, zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

§ 15a. (1) bis (3) … § 15a. (1) bis (3) … 

(4) Die Träger von Krankenanstalten und in Betracht kommende Angehörige 
gesetzlich geregelter Gesundheitsberufe sind ermächtigt, die für Zwecke der 
Registerführung benötigten Daten der Gesundheit Österreich GmbH 
personenbezogen auch online zu übermitteln. Die Erteilung von 
Zugriffsberechtigungen für Übermittlungen und Datenverwendungen an die Träger 
der Krankenanstalten und an in Betracht kommende Angehörige von gesetzlich 
geregelten Gesundheitsberufen ist durch die Gesundheit Österreich GmbH 
nachvollziehbar zu dokumentieren. 

(4) Die Träger von Krankenanstalten und in Betracht kommende Angehörige 
gesetzlich geregelter Gesundheitsberufe sind ermächtigt, die für Zwecke der 
Registerführung benötigten Daten der Gesundheit Österreich GmbH 
personenbezogen auch online zu übermitteln. Die Erteilung von 
Zugriffsberechtigungen für Übermittlungen und Datenverarbeitungen an die 
Träger der Krankenanstalten und an in Betracht kommende Angehörige von 
gesetzlich geregelten Gesundheitsberufen ist durch die Gesundheit Österreich 
GmbH nachvollziehbar zu dokumentieren. 

(5) … (5) … 

(6) Der indirekte Personenbezug ist zu löschen, sobald er für die Zwecke nach 
Abs. 1 nicht mehr erforderlich ist. Die Gesundheit Österreich GmbH ist berechtigt, 
bei der Bundesanstalt Statistik Österreich Informationen zum Todeszeitpunkt und 
zur Todesursache von Personen anzufordern, deren Daten in einem Register 
verarbeitet sind. 

(6) Die zum Zweck der Pseudonymisierung gemäß Art.4 Z 5 DSGVO getrennt 
aufbewahrten und besonders gesicherten zusätzlichen Daten sind zu löschen, 
sobald sie für die Zwecke nach Abs. 1 nicht mehr erforderlich sind. Die Gesundheit 
Österreich GmbH ist berechtigt, bei der Bundesanstalt Statistik Österreich 
Informationen zum Todeszeitpunkt und zur Todesursache von Personen 
anzufordern, deren Daten in einem Register verarbeitet sind. 

(7) … (7) … 

(8) Der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH hat sicherzustellen, 
dass die eindeutige Identität und Rolle der Zugriffsberechtigten bei jedem Zugriff 
dem Stand der Technik entsprechend nachgewiesen und protokolliert werden. Er 
muss sicherstellen, dass geeignete, dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um eine Vernichtung oder 
Veränderung der Daten durch Programmstörungen (Viren) zu verhindern, und um 
eine Vernichtung, Veränderung oder Abfrage der Daten des Registers durch 
unberechtigte Benutzer oder Systeme zu verhindern. Weiters muss er sicherstellen, 
dass alle durchgeführten Verwendungsvorgänge, wie insbesondere Eintragungen, 
Änderungen, Abfragen und Übermittlungen, nachvollziehbar sind. Er hat ein 
Datensicherheitskonzept zu erstellen, das für die Mitarbeiter der Gesundheit 
Österreich GmbH verbindlich ist. 

(8) Der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH hat sicherzustellen, 
dass die eindeutige Identität und Rolle der Zugriffsberechtigten bei jedem Zugriff 
dem Stand der Technik entsprechend nachgewiesen und protokolliert werden. Er 
muss sicherstellen, dass geeignete, dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um eine Vernichtung oder 
Veränderung der Daten durch Programmstörungen (Viren) zu verhindern, und um 
eine Vernichtung, Veränderung oder Abfrage der Daten des Registers durch 
unberechtigte Benutzer oder Systeme zu verhindern. Weiters muss er sicherstellen, 
dass alle durchgeführten Verarbeitungsvorgänge nachvollziehbar sind. Er hat ein 
Datensicherheitskonzept zu erstellen, das für die Mitarbeiter der Gesundheit 
Österreich GmbH verbindlich ist. 

(9) und (10) … (9) und (10) … 

(11) Der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH ist verpflichtet, 
die Zugriffsberechtigung für die einzelnen Benutzer der Gesundheit Österreich 

(11) Der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH ist verpflichtet, 
die Zugriffsberechtigung für die einzelnen Benutzer der Gesundheit Österreich 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
GmbH individuell zuzuweisen. Die Zugriffsberechtigten sind über die Bestim-
mungen gemäß § 15 Datenschutzgesetz 2000 und das Datensicherheitskonzept zu 
belehren. Diesen Zugriffsberechtigten ist ihre Zugriffsberechtigung zu entziehen, 
wenn sie diese zur weiteren Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht mehr 
benötigen oder sie die Daten nicht entsprechend ihrer Zweckbestimmung 
verwenden. 

GmbH individuell zuzuweisen. Die Zugriffsberechtigten sind über das 
Datensicherheitskonzept zu belehren. Diesen Zugriffsberechtigten ist ihre 
Zugriffsberechtigung zu entziehen, wenn sie diese zur weiteren Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben nicht mehr benötigen oder sie die Daten nicht entsprechend 
ihrer Zweckbestimmung verarbeiten. 

(12) Der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH hat durch 
organisatorische und technische Vorkehrungen sicherzustellen, dass der Zutritt zu 
Räumen, in denen sich der Datenbankserver befindet, grundsätzlich nur 
Zugriffsberechtigten der Gesundheit Österreich GmbH möglich ist. 

 

(13) Wird der Datenbankserver aus dem Bereich der Gesundheit Österreich 
GmbH entfernt, hat der Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH 
sicherzustellen, dass eine unberechtigte Verwendung ausgeschlossen ist. 

 

§ 15c. (1) bis (4) … § 15c. (1) bis (4) … 

(5) Die Gesundheit Österreich GmbH hat den indirekten Personenbezug zu 
löschen, sofern er für den Zweck nach Abs. 1 nicht mehr erforderlich ist, spätestens 
jedoch nach einem Zeitraum von 15 Jahren. Die Gesundheit Österreich GmbH ist 
berechtigt, zum Zweck der Evaluierung und Qualitätssicherung des 
Österreichischen Brustkrebs-Früherkennungsprogrammes bei der Bundesanstalt 
„Statistik Österreich“ mit dem bereichsspezifischen Personenkennzeichen AS 
pseudnonymisierte Daten zum Todeszeitpunkt und zur Todesursache sowie über 
die ICD 10 Codierung bei Krebserkrankten und Informationen zum Tumorstadium 
anzufordern, deren Daten sie verarbeitet. Die Übermittlung dieser Informationen 
durch die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ ist nur dann zulässig, wenn die dafür 
erforderlichen Statistiken einen Abgleichen mit dem bereichsspezifischen 
Personenkennzeichen AS ermöglichen. 

(5) Die zum Zweck der Pseudonymisierung gemäß Art. 4 Z 5 DSGVO getrennt 
aufbewahrten und besonders gesicherten zusätzlichen Daten sind zu löschen, 
sobald sie für die Zwecke nach Abs. 1 nicht mehr erforderlich sind. Die Gesundheit 
Österreich GmbH ist berechtigt, zum Zweck der Evaluierung und 
Qualitätssicherung des Österreichischen Brustkrebs-Früherkennungsprogrammes 
bei der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ mit dem bereichsspezifischen 
Personenkennzeichen AS pseudnonymisierte Daten zum Todeszeitpunkt und zur 
Todesursache sowie über die ICD 10 Codierung bei Krebserkrankten und 
Informationen zum Tumorstadium anzufordern, deren Daten sie verarbeitet. Die 
Übermittlung dieser Informationen durch die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ 
ist nur dann zulässig, wenn die dafür erforderlichen Statistiken einen Abgleichen 
mit dem bereichsspezifischen Personenkennzeichen AS ermöglichen. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

§ 25. (1) bis (4) … § 25. (1) bis (4) … 
 

(5) Die § 4 Abs. 7 bis 10, § 4a Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 Z 1 bis 3, § 15, § 15a 
Abs. 4 bis 6, 8 und 11 sowie § 15c Abs. 4 und 5 in der Fassung des 2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 
in Kraft. 

 
(6) Mit 25. Mai 2018 tritt § 15a Abs. 12 und 13 in der Fassung des 

2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, außer Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 68 

Änderung des Bundesgesetzes über die Dokumentation im Gesundheitswesen 

§ 4. (1) … § 4. (1) … 

(2) Die Bundesministerin/der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat 
durch Verordnung nähere Bestimmungen zu den Datensicherheitsmaßnahmen, 
insbesondere zur Verschlüsselung der Daten, zur Zugriffs- und 
Zutrittsberechtigung, zur Identifizierung und Authentifizierung, zur 
Protokollierung der Verwendungsvorgänge und zur Dokumentation, gemäß § 5c 
Abs. 2 und § 6c Abs. 1 Z 2.zu erlassen. 

(2) Die Bundesministerin/der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat 
durch Verordnung nähere Bestimmungen zu den Datensicherheitsmaßnahmen, 
insbesondere zur Verschlüsselung der Daten, zur Zugriffs- und 
Zutrittsberechtigung, zur Identifizierung und Authentifizierung, zur 
Protokollierung der Verarbeitungsvorgänge und zur Dokumentation, gemäß § 5c 
Abs. 2 und § 6c Abs. 1 Z 2 zu erlassen. 

(3) Das Data Warehouse „Dokumentations- und Informationssystem für 
Analysen im Gesundheitswesen“ (DIAG) ist von der Bundesministerin/vom 
Bundesminister für Gesundheit und Frauen zu betreiben. Das DIAG umfasst die 
gemäß der Hauptstücke A bis D an das Bundesministerium für Gesundheit und 
Frauen zu übermittelnden Daten. Der Zugriff auf die im DIAG enthaltenen 
Rohdaten, einschließlich der gespeicherten Pseudonyme gemäß § 5a Abs. 1 Z 1 
und § 6c Abs. 1 Z 2, ist ausschließlich für die im Bundesministerium für 
Gesundheit unmittelbar mit der Erstellung und Wartung des DIAG beschäftigten 
Personen zulässig. Das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen hat dabei 
sicherzustellen, dass der Zugriff auf Rohdaten durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die mit der Erstellung und Wartung des DIAG beschäftigt sind darauf 
beschränkt ist, dass die Rohdaten nur in der Art und dem Umfang verwendet 
werden dürfen, als dies eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung der 
gesetzlich übertragenen Aufgaben ist. Die Verwendung dafür nicht erforderlicher 
Daten ist unzulässig. Jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Erstellung 
und Wartung des DIAG beschäftigt sind, sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen 
in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder bekannt gewordenen Tatsachen 
verpflichtet. Die Pflicht besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit. 
Insbesondere ist für die Einhaltung der Datenverwendungsgrundsätze gemäß § 6 
des Bundesgesetzes über den Schutz personenbezogener Daten, 
BGBl. I Nr. 165/1999, in der jeweils geltenden Fassung (Datenschutzgesetz 2000 
– DSG 2000), sowie der Datensicherheitsmaßnahmen gemäß § 14 DSG 2000 zu 
sorgen. Die Nutzung der im DIAG gespeicherten Daten zu Analysezwecken gemäß 
§ 1 unterliegt strengen Regelungen zur Datensicherheit. Die zur Nutzung des 

(3) Das Data Warehouse „Dokumentations- und Informationssystem für 
Analysen im Gesundheitswesen“ (DIAG) ist von der/dem für das 
Gesundheitswesen zuständigen Bundesministerin/Bundesminister als 
datenschutzrechtlich Verantwortliche/Verantwortlicher zu betreiben. Das DIAG 
umfasst die gemäß den Hauptstücken A bis D an das für das Gesundheitswesen 
zuständige Bundesministerium zu übermittelnden Daten. Der Zugriff auf die im 
DIAG enthaltenen Rohdaten, einschließlich der gespeicherten Pseudonyme gemäß 
§ 5a Abs. 1 Z 1 und § 6c Abs. 1 Z 2, ist ausschließlich für die im für das 
Gesundheitswesen zuständigen Bundesministerium unmittelbar mit der Erstellung 
und Wartung des DIAG beschäftigten Personen zulässig. Das für das 
Gesundheitswesen zuständige Bundesministerium hat dabei sicherzustellen, dass 
der Zugriff auf Rohdaten durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der 
Erstellung und Wartung des DIAG beschäftigt sind, darauf beschränkt ist, dass die 
Rohdaten nur in der Art und dem Umfang verarbeitet werden dürfen, als dies eine 
wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen 
Aufgaben ist. Die Verarbeitung dafür nicht erforderlicher Daten ist unzulässig. 
Jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Erstellung und Wartung des 
DIAG beschäftigt sind, sind über § 6 des Datenschutzgesetzes, BGBl. I 
Nr. 165/1999, in der jeweils geltenden Fassung, hinaus zur Verschwiegenheit über 
alle ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder bekannt gewordenen 
Tatsachen verpflichtet. Die Pflicht besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit. 
Insbesondere ist für die Einhaltung der Datenverarbeitungsgrundsätze gemäß 
Art. 5 der DSGVO zu sorgen. Die Nutzung der im DIAG gespeicherten Daten zu 
Analysezwecken gemäß § 1 unterliegt strengen Regelungen zur Datensicherheit. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
DIAG für Analysezwecke autorisierten Personen haben keinen Zugang zu den 
enthaltenen Rohdaten und zu den gespeicherten Pseudonymen gemäß § 5a Abs. 1 
Z 1 und § 6c Abs. 1 Z 2. 

Die zur Nutzung des DIAG für Analysezwecke autorisierten Personen haben 
keinen Zugang zu den enthaltenen Rohdaten und zu den gespeicherten 
Pseudonymen gemäß § 5a Abs. 1 Z 1 und § 6c Abs. 1 Z 2. 

(4) … (4) … 

(5) Die vom Hauptverband im Wege der Pseudonymisierungsstelle 
generierten Pseudonyme gemäß § 5c Abs. 2 und § 6c Abs. 1 Z 2, die im DIAG 
gespeichert sind, sind spätestens nach einem Zeitraum von 15 Jahren zu löschen. 
Die vom Pseudonym befreiten Daten dürfen für die in § 1 definierten Zwecke für 
einen Zeitraum von weiteren 10 Jahren weiterverwendet werden. 

(5) Die vom Hauptverband im Wege der Pseudonymisierungsstelle 
generierten Pseudonyme gemäß § 5a Abs. 1 Z 1 und § 6c Abs. 1 Z 2, die im DIAG 
gespeichert sind, sind spätestens nach einem Zeitraum von 15 Jahren zu löschen. 
Die vom Pseudonym befreiten Daten dürfen für die in § 1 definierten Zwecke für 
einen Zeitraum von weiteren 10 Jahren weiterverarbeitet werden. 

§ 5a. (1) Der Hauptverband als Dienstleister der Bundesministerin/des 
Bundesministers für Gesundheit und Frauen hat im Wege der bei ihm 
eingerichteten Pseudonymisierungsstelle (gemäß § 31 Abs. 4 Z 10 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils 
geltenden Fassung) … 

§ 5a. (1) Der Hauptverband als Auftragsverarbeiter der Bundesministerin/des 
Bundesministers für Gesundheit und Frauen hat im Wege der bei ihm 
eingerichteten Pseudonymisierungsstelle (gemäß § 31 Abs. 4 Z 10 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils 
geltenden Fassung) … 

(2) … (2) … 

(3) Die erstmalige Konfiguration des HSM hat in den Räumlichkeiten der 
beim Hauptverband (datenschutzrechtlicher Dienstleister) eingerichteten 
Pseudonymisierungsstelle unter Anwesenheit einer Vertreterin/eines Vertreters des 
datenschutzrechtlichen Auftraggebers (Bundesministeriums für Gesundheit und 
Frauen) und unter der Aufsicht einer Bestätigungsstelle gemäß § 7 des Signatur- 
und Vertrauensdienstegesetzes (SVG), BGBl. I Nr. 50/2016, zu erfolgen. Der 
gesamte Vorgang ist zu protokollieren. 

(3) Die erstmalige Konfiguration des HSM hat in den Räumlichkeiten der 
beim Hauptverband (datenschutzrechtlicher Auftragsverarbeiter) eingerichteten 
Pseudonymisierungsstelle unter Anwesenheit einer Vertreterin/eines Vertreters des 
datenschutzrechtlichen Verantwortlichen (Bundesministeriums für Gesundheit und 
Frauen) und unter der Aufsicht einer Bestätigungsstelle gemäß § 7 des Signatur- 
und Vertrauensdienstegesetzes (SVG), BGBl. I Nr. 50/2016, zu erfolgen. Der 
gesamte Vorgang ist zu protokollieren. 

(4) … (4) … 

(5) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pseudonymisierungsstelle sind 
zur Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder 
bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. Die Pflicht besteht auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit. Insbesondere ist für die Einhaltung der 
Datenverwendungsgrundsätze gemäß DSG 2000 sowie der 
Datensicherheitsmaßnahmen gemäß § 6 DSG 2000 zu sorgen. 

(5) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pseudonymisierungsstelle sind 
zur Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder 
bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. Die Pflicht besteht auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit. Insbesondere ist für die Einhaltung der 
Datenverarbeitungsgrundsätze gemäß Art. 5 der DSGVO zu sorgen. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

§ 5c. (1) Dem Hauptverband und dem Bundesministerium für Gesundheit und 
Frauen ist die Herstellung eines Personenbezugs bei Verwendung der in diesem 
Hauptstück genannten Daten untersagt. 

§ 5c. (1) Dem Hauptverband und dem Bundesministerium für Gesundheit und 
Frauen ist die Herstellung eines Personenbezugs bei Verarbeitung der in diesem 
Hauptstück genannten Daten untersagt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) … (2) … 

§ 6. (1) bis (3) … § 6. (1) bis (3) … 

(4) Zur Erstellung eines Berichtswesens über den ambulanten Bereich sind ab 
dem 1. Jänner 2014 von den Trägern von Krankenanstalten, die über 
Landesgesundheitsfonds abgerechnet werden, von den Landesgesundheitsfonds, 
vom Hauptverband, von den Trägern der Sozialversicherung, sowie von den 
Trägern der Krankenfürsorgeanstalten und vom Bundesministerium für 
Gesundheit und Frauen folgende Daten gemäß den nachfolgenden Bestimmungen 
zu verwenden: 

(4) Zur Erstellung eines Berichtswesens über den ambulanten Bereich sind ab 
dem 1. Jänner 2014 von den Trägern von Krankenanstalten, die über 
Landesgesundheitsfonds abgerechnet werden, von den Landesgesundheitsfonds, 
vom Hauptverband, von den Trägern der Sozialversicherung, sowie von den 
Trägern der Krankenfürsorgeanstalten und vom Bundesministerium für 
Gesundheit und Frauen folgende Daten gemäß den nachfolgenden Bestimmungen 
zu verarbeiten: 

(5) Für die Verwendung der Daten gemäß Abs. 4 gilt § 1. (5) Für die Verarbeitung der Daten gemäß Abs. 4 gilt § 1. 

§ 6c. (1) Der Hauptverband hat 

 1. … 

 2. als Dienstleister der Bundesministerin/des Bundesministers für 
Gesundheit und Frauen im Wege der bei ihm eingerichteten 
Pseudonymisierungsstelle (gemäß § 31 Abs. 4 Z 10 Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden 
Fassung) innerhalb einer den Anforderungen des Datenschutzes und der 
Datensicherheit entsprechenden technischen Infrastruktur mittels des von 
der Bundesministerin/vom Bundesminister für Gesundheit und Frauen zur 
Verfügung gestellten Hardware Security Moduls (HSM) 

 3. … 

§ 6c. (1) Der Hauptverband hat 

 1. … 

 2. als Auftragsverarbeiter der Bundesministerin/des Bundesministers für 
Gesundheit und Frauen im Wege der bei ihm eingerichteten 
Pseudonymisierungsstelle (gemäß § 31 Abs. 4 Z 10 Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden 
Fassung) innerhalb einer den Anforderungen des Datenschutzes und der 
Datensicherheit entsprechenden technischen Infrastruktur mittels des von 
der Bundesministerin/vom Bundesminister für Gesundheit und Frauen zur 
Verfügung gestellten Hardware Security Moduls (HSM) 

 3. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) Die erstmalige Konfiguration des HSM hat in den Räumlichkeiten der 
beim Hauptverband (datenschutzrechtlicher Dienstleister) eingerichteten 
Pseudonymisierungsstelle unter Anwesenheit einer Vertreterin/eines Vertreters des 
datenschutzrechtlichen Auftraggebers (Bundesministeriums für Gesundheit und 
Frauen) und unter der Aufsicht einer Bestätigungsstelle gemäß § 7 SVG zu 
erfolgen. Der gesamte Vorgang ist zu protokollieren. 

(4) Die erstmalige Konfiguration des HSM hat in den Räumlichkeiten der 
beim Hauptverband (datenschutzrechtlicher Auftragsverarbeiter) eingerichteten 
Pseudonymisierungsstelle unter Anwesenheit einer Vertreterin/eines Vertreters des 
datenschutzrechtlichen Verantwortlichen (Bundesministeriums für Gesundheit und 
Frauen) und unter der Aufsicht einer Bestätigungsstelle gemäß § 7 SVG zu 
erfolgen. Der gesamte Vorgang ist zu protokollieren. 

(5) … (5) … 

(6) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pseudonymisierungsstelle sind 
zur Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder 
bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. Die Pflicht besteht auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit. Insbesondere ist für die Einhaltung der 

(6) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pseudonymisierungsstelle sind 
zur Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder 
bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. Die Pflicht besteht auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit. Insbesondere ist für die Einhaltung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Datenverwendungsgrundsätze gemäß § 6 DSG 2000 sowie der 
Datensicherheitsmaßnahmen gemäß § 14 DSG 2000 zu sorgen. 

Datenverarbeitungsgrundsätze gemäß Art. 5 der DSGVO und die Sicherheit der 
Verarbeitung gemäß Art. 32 der DSGVO zu sorgen. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 

§ 12. (1) bis (7) … § 12. (1) bis (7) … 
 

(8) Die § 4 Abs. 2, 3 und 5, § 5a Abs. 1, 3 und 5, § 5c Abs. 1, § 6 Abs. 4 und 
5, § 6c Abs. 1, 4 und 6 sowie § 6f Abs. 1 in der Fassung des 2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 
in Kraft. 

Artikel 69 

Änderung des Suchtmittelgesetzes 

Opioid-Substituationsbehandlung Opioid-Substituationsbehandlung 

§ 8a. (1) … § 8a. (1) … 

(1a) Für Personen, die wegen ihrer Abhängigkeitserkrankung vom 
Morphintyp im Rahmen einer Opioid-Substitutionsbehandlung opioidhaltige 
Arzneimittel fortlaufend benötigen, sind, außer in begründeten Einzelfällen, 
Dauerverschreibungen mit einer maximalen Geltungsdauer auszustellen, die vor 
Übergabe an die Apotheke dem amtsärztlichen Dienst der zuständigen 
Gesundheitsbehörde zur Überprüfung und Fertigung (Vidierung) vorzulegen sind. 
Die Prüfung und Vidierung der Dauerverschreibungen hat nach Maßgabe der mit 
Verordnung gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 getroffenen Vorschriften über die Qualität und 
Sicherheit der Behandlung zu erfolgen. Der amtsärztliche Dienst darf zu diesem 
Zweck Daten verwenden, die sich auf jene Person beziehen, für die die 
Dauerverschreibung ausgestellt worden ist, und die der 
Bezirksverwaltungsbehörde als nach dem Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 zuständiger Gesundheitsbehörde aufgrund des 
Suchtmittelgesetzes übermittelt worden sind. Die für die Gültigkeit der 
Dauerverschreibung erforderliche Vidierung durch den amtsärztlichen Dienst der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde ersetzt die chef- 
und kontrollärztliche Bewilligung. 

(1a) Für Personen, die wegen ihrer Abhängigkeitserkrankung vom 
Morphintyp im Rahmen einer Opioid-Substitutionsbehandlung opioidhaltige 
Arzneimittel fortlaufend benötigen, sind, außer in begründeten Einzelfällen, 
Dauerverschreibungen mit einer maximalen Geltungsdauer auszustellen, die vor 
Übergabe an die Apotheke dem amtsärztlichen Dienst der zuständigen 
Gesundheitsbehörde zur Überprüfung und Fertigung (Vidierung) vorzulegen sind. 
Die Prüfung und Vidierung der Dauerverschreibungen hat nach Maßgabe der mit 
Verordnung gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 getroffenen Vorschriften über die Qualität und 
Sicherheit der Behandlung zu erfolgen. Der amtsärztliche Dienst darf zu diesem 
Zweck Daten verarbeiten, die sich auf jene Person beziehen, für die die 
Dauerverschreibung ausgestellt worden ist, und die der 
Bezirksverwaltungsbehörde als nach dem Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 zuständiger Gesundheitsbehörde aufgrund des 
Suchtmittelgesetzes übermittelt worden sind. Die für die Gültigkeit der 
Dauerverschreibung erforderliche Vidierung durch den amtsärztlichen Dienst der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde ersetzt die chef- 
und kontrollärztliche Bewilligung. 

(2) Die an der Beratung, Behandlung oder Betreuung eines Patienten, der sich 
einer Substitutionsbehandlung unterzieht, beteiligten Ärzte, Amtsärzte, Apotheker, 
Bewährungshelfer, klinischen Psychologen, Psychotherapeuten oder Personen, die 

(2) Die an der Beratung, Behandlung oder Betreuung eines Patienten, der sich 
einer Substitutionsbehandlung unterzieht, beteiligten Ärzte, Amtsärzte, Apotheker, 
Bewährungshelfer, klinischen Psychologen, Psychotherapeuten oder Personen, die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
in einer Einrichtung gemäß § 15 gesundheitsbezogene Maßnahmen (§ 11 Abs. 2) 
bei diesem Patienten durchführen, dürfen Wahrnehmungen aus dieser Tätigkeit 
gegenseitig nur insoweit mitteilen, als 

 1. der Patient der Mitteilung ausdrücklich zugestimmt hat, oder 

 2. die Mitteilung zum Schutz der Gesundheit des Patienten dringend 
erforderlich ist und seine ausdrückliche Zustimmung nicht rechtzeitig 
eingeholt werden kann. 

in einer Einrichtung gemäß § 15 gesundheitsbezogene Maßnahmen (§ 11 Abs. 2) 
bei diesem Patienten durchführen, dürfen Wahrnehmungen aus dieser Tätigkeit 
gegenseitig nur insoweit mitteilen, als 

 1. der Patient in eine solche Mitteilung ausdrücklich eingewilligt hat, oder 

 2. die Mitteilung zum Schutz der Gesundheit des Patienten dringend 
erforderlich ist und seine ausdrückliche Einwilligung nicht rechtzeitig 
eingeholt werden kann. 

(3) Der Arzt, Amtsarzt, Apotheker, Bewährungshelfer, klinische Psychologe, 
Psychotherapeut oder die Person, die in einer Einrichtung gemäß § 15 
gesundheitsbezogene Maßnahmen bei dem Patienten durchführt, hat im Fall des 
Abs. 2 Z 1 die ausdrückliche Zustimmung des Patienten, im Fall des Abs. 2 Z 2 die 
Gründe, weshalb die ausdrückliche Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden 
konnte, zu dokumentieren. 

(3) Der Arzt, Amtsarzt, Apotheker, Bewährungshelfer, klinische Psychologe, 
Psychotherapeut oder die Person, die in einer Einrichtung gemäß § 15 
gesundheitsbezogene Maßnahmen bei dem Patienten durchführt, hat im Fall des 
Abs. 2 Z 1 die ausdrückliche Einwilligung des Patienten, im Fall des Abs. 2 Z 2 die 
Gründe, weshalb die ausdrückliche Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden 
konnte, zu dokumentieren. 

(4) … (4) … 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde darf 
personenbezogene Patientendaten, die ihr aufgrund einer Verständigung gemäß 
Abs. 4 oder einer Mitteilung gemäß den §§ 13 oder 14 Abs. 2 zur Kenntnis gelangt 
sind, insoweit verwenden, als diese für die Vollziehung der ihr nach diesem 
Bundesgesetz oder einer gemäß § 10 erlassenen Verordnung übertragenen 
Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde darf 
personenbezogene Patientendaten, die ihr aufgrund einer Verständigung gemäß 
Abs. 4 oder einer Mitteilung gemäß den §§ 13 oder 14 Abs. 2 zur Kenntnis gelangt 
sind, insoweit verarbeiten, als diese für die Vollziehung der ihr nach diesem 
Bundesgesetz oder einer gemäß § 10 erlassenen Verordnung übertragenen 
Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden. 

 
(6) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 bis 5 sind 

die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 der Verordnung (EU) 
Nr. 679/2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
04.05.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) ausgeschlossen. 

2. Abschnitt 

Gesundheitsbezogene Maßnahmen bei Suchtgiftmißbrauch 

2. Abschnitt 

Gesundheitsbezogene Maßnahmen bei Suchtgiftmißbrauch 

§ 12. (1) bis (3) § 12. (1) bis (3) 
 

(4) Die mit der Begutachtung befassten Ärzte dürfen personenbezogene Daten 
zur Erfüllung des Begutachtungsauftrags verwenden und unterliegen dabei 
gegenüber der Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde keinen dienst- 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflichten. Bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Abs. 1 bis 3 sowie § 35 Abs. 3 Z 2 und Abs. 5 sind 
die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO ausgeschlossen. 

4. Hauptstück 

Überwachung des Verkehrs und der Gebarung mit Suchtmitteln und 
Drogenausgangsstoffen, Suchtmittel-Datenevidenz und Information 

4. Hauptstück 

Überwachung des Verkehrs und der Gebarung mit Suchtmitteln und 
Drogenausgangsstoffen, Suchtmittel-Datenverarbeitung und 

Information 

Suchtmittel-Datenevidenz Suchtmittel-Datenverarbeitung 

§ 24. … § 24. … 

Datenverwendung für statistische und wissenschaftliche Untersuchungen Datenverarbeitung für statistische und wissenschaftliche Untersuchungen 

§ 24d. (1) Das Bundesministerium für Gesundheit darf die ihm gemäß den 
§§ 24a, 24b oder 24c gemeldeten Daten zum Zweck der Gewinnung von 
Erkenntnissen über den missbräuchlichen Umgang mit Suchtmitteln, die 
Durchführung gesundheitsbezogener Maßnahmen bei Suchtgiftmissbrauch 
einschließlich der Substitutionsbehandlung und die mit dem Konsum von Suchtgift 
im Zusammenhang stehenden Todesfälle für statistische und wissenschaftliche 
Analysen und Untersuchungen, die keine personenbezogenen Ergebnisse zum Ziel 
haben, verwenden. § 46 Abs. 5 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I 
Nr. 165/1999, ist anzuwenden. 

§ 24d. (1) Das Bundesministerium für Gesundheit darf die ihm gemäß den 
§§ 24a, 24b oder 24c gemeldeten Daten zum Zweck der Gewinnung von 
Erkenntnissen über den missbräuchlichen Umgang mit Suchtmitteln, die 
Durchführung gesundheitsbezogener Maßnahmen bei Suchtgiftmissbrauch 
einschließlich der Substitutionsbehandlung und die mit dem Konsum von Suchtgift 
im Zusammenhang stehenden Todesfälle für statistische und wissenschaftliche 
Analysen und Untersuchungen, die keine personenbezogenen Ergebnisse zum Ziel 
haben, verarbeiten. § 7 Abs. 5 des Datenschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 165/1999, ist 
anzuwenden. 

 
(3) Soweit personenbezogene Daten zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder statistischen Zwecken verarbeitet werden, kommen dem 
Betroffenen, vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien gemäß Art. 89 Abs. 1, 
die Rechte gemäß Art. 15, 16, 18 und 21 DSGVO nicht zu. 

Einrichtung und Betrieb des Suchtmittelregisters und des bundesweiten 
Substitutionsregisters 

Einrichtung und Betrieb des Suchtmittelregisters und des bundesweiten 
Substitutionsregisters 

§ 25. (1) Das Bundesministerium für Gesundheit hat das Suchtmittelregister 
und das bundesweite Substitutionsregister jeweils als elektronisches Register 
einzurichten und zu betreiben und ist Auftraggeber und Betreiber dieser Register. 

§ 25. (1) Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz hat das Suchtmittelregister und das bundesweite 
Substitutionsregister jeweils als elektronisches Register einzurichten und zu 
betreiben und ist Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO dieser Register. 

(2) Das Bundesministerium für Gesundheit kann das Suchtmittelregister oder 
das bundesweite Substitutionsregister jeweils in Form eines 

(2) Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz kann das Suchtmittelregister oder das bundesweite 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Informationsverbundsystems (§ 4 Z 13 des Datenschutzgesetzes 2000) einrichten 
und betreiben (Abs. 3 und 4) und ist auch in diesem Fall Auftraggeber und 
Betreiber der Register. Im Fall des Informationsverbundes sind weitere 
Auftraggeber jene Behörden, die dem Register Daten online überlassen oder 
daraus Daten online abfragen. Das sind 

Substitutionsregister jeweils in Form einer gemeinsamen Verantwortung gemäß 
Art. 4 Z 7 in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 DSGVO einrichten und betreiben und 
ist auch in diesem Fall Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO. Im Fall einer 
solchen gemeinsamen Verantwortung sind weitere Verantwortliche jene Behörden, 
die dem Register Daten online übermitteln oder daraus personenbezogene Daten 
online abfragen. Das sind 

 1. hinsichtlich des Suchtmittelregisters 

 a) die Bezirksverwaltungsbehörden als Verwaltungsstrafbehörden 
bezüglich der Daten gemäß § 24a Abs. 2a, und 

 b) die Bezirksverwaltungsbehörden als Gesundheitsbehörden bezüglich 
der Daten gemäß § 24a Abs. 2 und 3, 

 2. hinsichtlich des bundesweiten Substitutionsregisters die 
Bezirksverwaltungsbehörden als Gesundheitsbehörden bezüglich der 
Daten gemäß § 24b. 

Das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend trifft für alle 
Auftraggeber die Meldepflicht gemäß den §§ 17f des Datenschutzgesetzes 2000, 
die Wahrnehmung der Informationspflichten und der Rechte Betroffener gemäß 
§§ 24ff des Datenschutzgesetzes 2000 sowie, unbeschadet der Verantwortung auch 
des jeweiligen Auftraggebers gemäß Z 1 oder 2, die Verantwortung hinsichtlich 
der für die Datenanwendung gemäß § 6 Abs. 1 des Datenschutzgesetzes geltenden 
Grundsätze. 

 1. hinsichtlich des Suchtmittelregisters 

 a) die Bezirksverwaltungsbehörden als Verwaltungsstrafbehörden 
bezüglich der Daten gemäß § 24a Abs. 2a, und 

 b) die Bezirksverwaltungsbehörden als Gesundheitsbehörden bezüglich 
der Daten gemäß § 24a Abs. 2 und 3, 

 2. hinsichtlich des bundesweiten Substitutionsregisters die 
Bezirksverwaltungsbehörden als Gesundheitsbehörden bezüglich der 
Daten gemäß § 24b. 

Die Erfüllung von Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs und 
Löschungspflichten sowie sonstiger Pflichten nach der DSGVO obliegt neben der 
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz jedem 
Verantwortlichen hinsichtlich jener Daten, die im Zusammenhang mit den von ihm 
geführten Verfahren oder den von ihm gesetzten Maßnahmen verarbeitet wurden. 

(3) Das Bundesministerium für Gesundheit kann die Online-Überlassung der 
Daten 

 1. gemäß § 24a Abs. 2a durch die meldepflichtigen Bezirks-
verwaltungsbehörden als Verwaltungsstrafbehörden, 

 2. gemäß § 24a Abs. 3 oder § 24b durch die meldepflichtigen Bezirks-
verwaltungsbehörden als Gesundheitsbehörden bestimmen. 

(3) Das Bundesministerium für Gesundheit kann die Online-Übermittlung der 
Daten 

 1. gemäß § 24a Abs. 2a durch die meldepflichtigen Bezirks-
verwaltungsbehörden als Verwaltungsstrafbehörden, 

 2. gemäß § 24a Abs. 3 oder § 24b durch die meldepflichtigen Bezirks-
verwaltungsbehörden als Gesundheitsbehörden bestimmen. 

(5) Der Online-Zugriff darf den Bezirksverwaltungsbehörden als 
Gesundheitsbehörden auf das Suchtmittelregister oder auf das bundesweite 
Substitutionsregister nur unter der Voraussetzung eingeräumt werden, dass die 
betreffende Behörde 

 1. sämtliche Anforderungen an die Identifikation, Authentifizierung und 
Autorisierung (Abs. 6) der Person, die die online Daten überlassen oder 
abfragen soll, nachgewiesen hat, 

(5) Der Online-Zugriff darf den Bezirksverwaltungsbehörden als 
Gesundheitsbehörden auf das Suchtmittelregister oder auf das bundesweite 
Substitutionsregister nur unter der Voraussetzung eingeräumt werden, dass die 
betreffende Behörde 

 1. sämtliche Anforderungen an die Identifikation, Authentifizierung und 
Autorisierung (Abs. 6) der Person, die die online Daten übermitteln oder 
abfragen soll, nachgewiesen hat, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. den Namen und die Rolle der Person, die online Daten überlässt oder 
abfragt, und den Zeitpunkt des Online-Vorgangs mitprotokolliert, 

 3. die Online-Überlassung oder Online-Abfrage erst nach eindeutiger 
Identifikation jener Person, deren Daten überlassen oder abgefragt 
werden, auf Grund eines bereichsspezifischen Personenkennzeichens 
(§§ 9 und 13 Abs. 2 des E-Government-Gesetzes, BGBl. I Nr. 10/2004) 
erfolgt. 

 2. den Namen und die Rolle der Person, die online Daten übermittelt oder 
abfragt, und den Zeitpunkt des Online-Vorgangs mitprotokolliert, 

 3. die Online-Übermittlung oder Online-Abfrage erst nach eindeutiger 
Identifikation jener Person, deren Daten übermittelt oder abgefragt 
werden, auf Grund eines bereichsspezifischen Personenkennzeichens 
(§§ 9 und 13 Abs. 2 des E-Government-Gesetzes, BGBl. I Nr. 10/2004) 
erfolgt. 

(6) … (6) … 

(7) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Gesundheit hat 
sicherzustellen, dass 

 1. alle durchgeführten Verwendungsvorgänge, wie insbesondere 
Dateneintragungen, -änderungen, -zugriffe und -abfragen, 
nachvollziehbar sind, 

 2. ein Zugriff unbefugter Personen auf die Register und die darin erfassten 
Daten ausgeschlossen ist, 

 3. Zugriffsberechtigungen zu den Registern nur in jenem Umfang gewährt 
werden, als dies für Zwecke der Überlassung von Daten oder des Zugriffs 
auf Daten notwendig ist, und 

 4. Rollen festzulegen die sicherstellen, dass die auf das Register zugreifende 
Person nur zu den für den Zweck des Datenzugriffs relevanten Teilen des 
Registers Zugang erlangt. 

(7) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Gesundheit hat 
sicherzustellen, dass 

 1. alle durchgeführten Verarbeitungsvorgänge, wie insbesondere 
Dateneintragungen, -änderungen, -zugriffe und -abfragen, 
nachvollziehbar sind, 

 2. ein Zugriff unbefugter Personen auf die Register und die darin erfassten 
Daten ausgeschlossen ist, 

 3. Zugriffsberechtigungen zu den Registern nur in jenem Umfang gewährt 
werden, als dies für Zwecke der Übermittlung von Daten oder des Zugriffs 
auf Daten notwendig ist, und 

 4. Rollen festzulegen die sicherstellen, dass die auf das Register zugreifende 
Person nur zu den für den Zweck des Datenzugriffs relevanten Teilen des 
Registers Zugang erlangt. 

(8) … (8) … 

(10) Das Bundesministerium für Gesundheit darf auf die direkt 
personenbezogenen Daten des Suchtmittelregisters und des bundesweiten 
Substitutionsregisters zugreifen, soweit dies 

 1. zur Wahrnehmung der Verantwortung hinsichtlich der für die Daten-
anwendung gemäß § 6 Abs. 1 des Datenschutzgesetzes 2000 geltenden 
Grundsätze oder der sich aus den §§ 24ff des Datenschutzgesetzes 2000 
ergebenden Informationspflichten oder Rechte Betroffener, oder, 

(10) Das Bundesministerium für Gesundheit darf auf die direkt 
personenbezogenen Daten des Suchtmittelregisters und des bundesweiten 
Substitutionsregisters zugreifen, soweit dies 

 1. zur Erfüllung der Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs- und 
Löschungspflichten sowie sonstiger Pflichten nach der DSGVO 
erforderlich ist, 

 2. , zur Datenübermittlung im Rahmen eines Ersuchens der gemäß § 26 
Abs. 2 Z 1 und Abs. 4 berechtigten Bezirksverwaltungsbehörde als 
Gesundheitsbehörde erforderlich ist, 

 2. zur Datenübermittlung im Rahmen eines Ersuchens der gemäß § 26 Abs. 2 
Z 1 und Abs. 4 berechtigten Bezirksverwaltungsbehörde als 
Gesundheitsbehörde erforderlich ist, 
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 3. im Falle der Meldungen gemäß § 24a Abs. 2a zur Vollziehung der den 
Verkehr und die Gebarung mit Suchtmitteln und Drogenausgangsstoffen 
regelnden Vorschriften erforderlich ist. 

Die Absätze 5 bis 8 sind anzuwenden. 

 3. im Falle der Meldungen gemäß § 24a Abs. 2a zur Vollziehung der den 
Verkehr und die Gebarung mit Suchtmitteln und Drogenausgangsstoffen 
regelnden Vorschriften erforderlich ist. 

Die Absätze 5 bis 8 sind anzuwenden. 

(11) Das Bundesministerium für Gesundheit hat die eine bestimmte Person 
betreffenden Daten längstens nach Ablauf von fünf Jahren ab Einlangen der Daten 
aus dem Suchtmittelregister zu löschen. 

(11) Das Bundesministerium für Gesundheit hat die personenbezogenen 
Daten längstens nach Ablauf von fünf Jahren ab Einlangen der Daten aus dem 
Suchtmittelregister zu löschen. 

 
(12) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten des 4. Hauptstückes sind 

die Rechte und Pflichten gemäß Art. 13, 14, 18 und 21 DSGVO ausgeschlossen. 

(14) Die Verpflichtung zur Löschung gemäß Abs. 11 bis 13 besteht nicht, 
soweit die Daten für die Auswertung gemäß § 24d erforderlich sind und 
ausschließlich in pseudonymisierter Form verarbeitet werden. Zu diesem Zweck 
ist ein eigenes Statistik-Register mit ausschließlich pseudonymisierten Daten zu 
führen, in das die Daten der Register gemäß §§ 24a und 24b nach der Ersetzung 
der Identifikationsdaten durch das nicht-rückführbar verschlüsselte 
bereichsspezifische Personenkennzeichen des Eingetragenen zu übernehmen sind. 
Nicht der Pseudonymisierung unterliegen das Geschlecht, Geburtsjahr, der 
Geburtsstaat, die Staatsbürgerschaft und der Bezirk, in dem der Eingetragene 
gemeldet ist. Das Bundesministerium für Gesundheit hat für alle Auswertungen 
aus dem Statistik-Register eigens einen Dienstleister heranzuziehen, dem unter 
keinen Umständen Zugriff auf die Register gemäß §§ 24a oder 24b eingeräumt 
werden darf. Der Dienstleister stellt dem Bundesministerium für Gesundheit 
ausschließlich die anonymisierten Auswertungsergebnisse zur Verfügung. 

(14) Die Verpflichtung zur Löschung gemäß Abs. 11 und 13 besteht nicht, 
soweit die Daten für die Auswertung gemäß § 24d erforderlich sind und 
ausschließlich in pseudonymisierter Form verarbeitet werden. Zu diesem Zweck 
ist ein eigenes Statistik-Register mit ausschließlich pseudonymisierten Daten zu 
führen, in das die Daten der Register gemäß §§ 24a und 24b nach der Ersetzung 
der Identifikationsdaten durch das nicht-rückführbar verschlüsselte 
bereichsspezifische Personenkennzeichen des Eingetragenen zu übernehmen sind. 
Nicht der Pseudonymisierung unterliegen das Geschlecht, Geburtsjahr, der 
Geburtsstaat, die Staatsbürgerschaft und der Bezirk, in dem der Eingetragene 
gemeldet ist. Das Bundesministerium für Gesundheit hat für alle Auswertungen 
aus dem Statistik-Register eigens einen Auftragsverarbeiter heranzuziehen, dem 
unter keinen Umständen Zugriff auf die Register gemäß §§ 24a oder 24b 
eingeräumt werden darf. Der Auftragsverarbeiter stellt dem Bundesministerium 
für Gesundheit ausschließlich die anonymisierten Auswertungsergebnisse zur 
Verfügung. 

Schluß-, Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen Schluß-, Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen 

§ 47. (1) bis (18) § 47. (1) bis (18) 
 

(19) Das Inhaltsverzeichnis, § 8a Abs. 1a dritter Satz, Abs. 2 Z 1 und 2 und 
Abs. 3, 5 und 6, § 12 Abs. 4, die Überschrift zum 4. Hauptstück, die Überschrift zu 
§ 24 und § 24d, § 24d Abs. 1 und 3 sowie § 25 Abs. 1 erster Satz, Abs. 2, Abs. 3 
Abs. 5 Z 1 bis 3, Abs. 7 Z 1 und Z 3, Abs. 10 Z 1 und 2, Abs. 11, Abs. 12 und Abs. 14 
erster, vierter und fünfter Satz in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

196 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  197 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 70 

Änderung des Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetzes 

Sicherstellungsbefugnis und Informationspflichten der Zollbehörden Sicherstellungsbefugnis und Informationspflichten der Zollbehörden 

§ 7. (1) … § 7. (1) … 

(2) Im Zusammenhang mit der Kontrolle von Neuen Psychoaktiven 
Substanzen dürfen die Zollbehörden personenbezogene Daten verarbeiten (§ 4 Z 9 
des Datenschutzgesetzes 2000, DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999) und diese den 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermitteln, soweit dies zur Erfüllung 
deren gesetzlicher Aufgabe erforderlich ist. 

(2) Im Zusammenhang mit der Kontrolle von Neuen Psychoaktiven 
Substanzen dürfen die Zollbehörden personenbezogene Daten verarbeiten (Art. 4 
Z 2 der Verordnung (EU) Nr. 679/2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 27.04.2016 S. 1) und diese den zuständigen Strafverfolgungs-
behörden übermitteln, soweit dies zur Erfüllung deren gesetzlicher Aufgabe 
erforderlich ist. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 11. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft. § 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft. 
 

(2) § 7 Abs. 2 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 71 

Änderung des Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetzes 

Rückverfolgbarkeit Rückverfolgbarkeit 

§ 7. (1) … § 7. (1) … 

(2) Das individuelle Erkennungsmerkmal hat die Feststellung (2) Zum Zweck der Bekämpfung des Handels mit illegalen Tabakerzeugnissen 
und illegal in die Europäische Union eingeführten Tabakerzeugnissen hat das 
individuelle Erkennungsmerkmal die Feststellung 

 1. des Herstellungstags und –orts,  1. des Herstellungstags und -orts, 

 2. der Herstellungsstätte,  2. der Herstellungsstätte, 

 3. der Maschine, die zur Herstellung des Tabakerzeugnisses verwendet 
wurde, 

 3. der Maschine, die zur Herstellung des Tabakerzeugnisses verwendet 
wurde, 

 4. der Arbeitsschicht oder der Uhrzeit der Herstellung,  4. der Arbeitsschicht oder der Uhrzeit der Herstellung, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 5. der Produktbeschreibung,  5. der Produktbeschreibung, 

 6. des geplanten Absatzmarktes,  6. des geplanten Absatzmarktes, 

 7. des geplanten Versandwegs,  7. des geplanten Versandwegs, 

 8. gegebenenfalls desjenigen, der das Erzeugnis in die Europäische Union 
einführt, 

 8. gegebenenfalls desjenigen, der das Erzeugnis in die Europäische Union 
einführt, 

 9. des tatsächlichen Versandwegs von der Herstellung bis zur ersten 
Verkaufsstelle, einschließlich aller genutzten Lager sowie des Versand-
datums, der Versandadresse, des Versandorts und des Empfängers, 

 9. des tatsächlichen Versandwegs von der Herstellung bis zur ersten 
Verkaufsstelle, einschließlich aller genutzten Lager sowie des Versand-
datums, der Versandadresse, des Versandorts und des Empfängers, 

 10. der Identität aller Käuferinnen bzw. Käufer von der Herstellung bis zur 
ersten Verkaufsstelle und 

 10. der Identität aller Käuferinnen bzw. Käufer von der Herstellung bis zur 
ersten Verkaufsstelle und 

 11. der Rechnungs- und Bestellnummer sowie der Zahlungsbelege aller 
Käuferinnen bzw. Käufer von der Herstellung bis zur ersten Verkaufsstelle 

 11. der Rechnungs- und Bestellnummer sowie der Zahlungsbelege aller 
Käuferinnen bzw. Käufer von der Herstellung bis zur ersten Verkaufsstelle 

zu ermöglichen. zu ermöglichen. 

(3) … (3) … 

(4) Die in Abs. 2 Z 9 bis 11 genannten Informationen haben durch 
Verknüpfung mit dem individuellen Erkennungsmerkmal elektronisch zugänglich 
zu sein. 

(4) Die in Abs. 2 Z 9 bis 11 genannten Informationen haben zur Erreichung 
des in Abs. 2 angeführten Zwecks durch Verknüpfung mit dem individuellen 
Erkennungsmerkmal elektronisch zugänglich zu sein. 

(5) Von den Herstellerinnen bzw. Herstellern bis zur letzten 
Wirtschaftsteilnehmerin bzw. zum letzten Wirtschaftsteilnehmer vor der ersten 
Verkaufsstelle sind der Übergang aller Packungen in ihren Besitz, alle 
zwischenzeitlichen Verbringungen und die endgültige Abgabe der Packungen aus 
ihrem Besitz zu erfassen. Dieser Pflicht kann durch Kennzeichnung und Erfassung 
aggregierter Verpackungen wie Stangen, „master cases“ oder Paletten 
nachgekommen werden, sofern dadurch die Verfolgung und die Rückverfolgung 
aller Packungen möglich bleiben. 

(5) Von den Herstellerinnen bzw. Herstellern bis zur letzten 
Wirtschaftsteilnehmerin bzw. zum letzten Wirtschaftsteilnehmer vor der ersten 
Verkaufsstelle sind zur Erreichung des in Abs. 2 angeführten Zwecks der Übergang 
aller Packungen in ihren Besitz, alle zwischenzeitlichen Verbringungen und die 
endgültige Abgabe der Packungen aus ihrem Besitz zu erfassen. Dieser Pflicht 
kann durch Kennzeichnung und Erfassung aggregierter Verpackungen wie 
Stangen, „master cases“ oder Paletten nachgekommen werden, sofern dadurch die 
Verfolgung und die Rückverfolgung aller Packungen möglich bleiben. 

(6) Alle natürlichen und juristischen Personen in der Lieferkette der 
Tabakerzeugnisse haben vollständige und genaue Aufzeichnungen aller 
einschlägigen Transaktionen, insbesondere über den Zeitpunkt, den Ort und die Art 
und Weise der Herstellung, die Art, Menge, Herkunft und Beschaffenheit der 
Tabakerzeugnisse sowie die Namen und Anschriften aller Abnehmer in der 
Lieferkette, zu führen. Die erhobenen Daten sind auf die Dauer von 10 Jahren 
aufzubewahren und sind, soferne nicht verfahrensrechtliche Gründe nach 
einschlägigen materiellrechtlichen Bestimmungen dagegen sprechen, nach Ablauf 
dieser Frist zu löschen. 

(6) Alle natürlichen und juristischen Personen in der Lieferkette der 
Tabakerzeugnisse haben zur Erreichung des in Abs. 2 angeführten Zwecks 
vollständige und genaue Aufzeichnungen aller einschlägigen Transaktionen, 
insbesondere über den Zeitpunkt, den Ort und die Art und Weise der Herstellung, 
die Art, Menge, Herkunft und Beschaffenheit der Tabakerzeugnisse sowie die 
Namen und Anschriften aller Abnehmer in der Lieferkette, zu führen. Die 
erhobenen Daten sind auf die Dauer von 10 Jahren aufzubewahren und sind, 
soferne nicht verfahrensrechtliche Gründe nach einschlägigen materiellrechtlichen 
Bestimmungen dagegen sprechen, nach Ablauf dieser Frist zu löschen. 
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(7) … (7) … 

(8) Die Herstellerinnen bzw. Hersteller und Importeurinnen bzw. Importeure 
von Tabakerzeugnissen haben mit einem unabhängigen Dritten 
Datenspeicherungsverträge über die Verwaltung des Speichers aller einschlägigen 
Daten zu schließen. Der physische Standort des Speichers hat sich in der 
Europäischen Union zu befinden. Dieser Dritte hat geeignet, insbesondere 
unabhängig und technisch leistungsfähig, zu sein. Die Eignung und der 
Datenspeicherungsvertrag sind von der Europäischen Kommission zuzulassen. 

(8) Die Herstellerinnen bzw. Hersteller und Importeurinnen bzw. Importeure 
von Tabakerzeugnissen haben mit einem unabhängigen Dritten als Auftrags-
verarbeiter Datenspeicherungsverträge über die Verwaltung des Speichers aller 
einschlägigen Daten zu schließen. Der physische Standort des Speichers hat sich 
in der Europäischen Union zu befinden. Dieser Dritte hat geeignet, insbesondere 
unabhängig und technisch leistungsfähig, zu sein. Die Eignung und der 
Datenspeicherungsvertrag sind von der Europäischen Kommission zuzulassen. 

(9) bis (10) … (9) bis (10) … 

(11) Die erfassten Daten dürfen von keiner bzw. keinem am Handel 
beteiligten Wirtschaftsteilnehmerin bzw. Wirtschaftsteilnehmer verändert oder 
gelöscht werden. Die Verwendung personenbezogener Daten hat nach den 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999, 
zu erfolgen. 

(11) Die erfassten Daten dürfen von keiner bzw. keinem am Handel 
beteiligten Wirtschaftsteilnehmerin bzw. Wirtschaftsteilnehmer verändert oder 
gelöscht werden. 

(12) … (12) … 

Inverkehrbringen elektronischer Zigaretten Inverkehrbringen elektronischer Zigaretten 

§ 10b. (1) bis (2) … § 10b. (1) bis (2) … 

(3) Je nachdem, ob es sich bei dem Erzeugnis um eine elektronische Zigarette 
oder einen Nachfüllbehälter handelt, muss die Meldung die folgenden Angaben 
enthalten: 

(3) Je nachdem, ob es sich bei dem Erzeugnis um eine elektronische Zigarette 
oder einen Nachfüllbehälter handelt, muss die Meldung die folgenden Angaben 
enthalten: 

 1. den Namen und die Kontaktangaben der Herstellerin bzw. des Herstellers, 
einer verantwortlichen juristischen oder natürlichen Person in der 
Europäischen Union und gegebenenfalls der Importeurin bzw. des 
Importeurs, die bzw. der das Erzeugnis in die Europäische Union einführt, 

 1. den Namen und die Kontaktangaben der Herstellerin bzw. des Herstellers, 
einer verantwortlichen juristischen oder natürlichen Person in der 
Europäischen Union und gegebenenfalls der Importeurin bzw. des 
Importeurs, die bzw. der das Erzeugnis in die Europäische Union einführt, 
um den zuständigen Behörden die Wahrnehmung ihrer Aufsichts- und 
Kontrollaufgaben zu ermöglichen, 

 2. bis 7. …  2. bis 7. … 

(4) … (4) … 

(5) Das Bundesministerium für Gesundheit hat auf seiner Homepage die 
gemäß der Abs. 2 bis 4 erhaltenen Informationen so zu veröffentlichen, dass 
Geschäftsgeheimnisse vertraulich bleiben. 

(5) Das Bundesministerium für Gesundheit hat auf seiner Homepage die 
gemäß der Abs. 2 bis 4 erhaltenen Informationen zu Transparenzzwecken so zu 
veröffentlichen, dass Geschäftsgeheimnisse vertraulich bleiben. 

(6) bis (7) … (6) bis (7) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Übergangs- und Schlußbestimmungen Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 17. (1) bis (12) … § 17. (1) bis (12) … 

 (13) § 7 Abs. 2, 4, 5, 6, 8 und 11 in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/2018 tritt mit 
20. Mai 2019 in Kraft. § 10b Abs. 3 Z 1 und Abs. 5 in der Fassung BGBl. I 
Nr. xxx/2018 tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 72 

Änderung des Gesundheitstelematikgesetzes 2012 

Bundesgesetz betreffend Datensicherheitsmaßnahmen bei der 
Verwendung elektronischer Gesundheitsdaten (Gesundheitstele-
matikgesetz 2012 – GTelG 2012) 

Bundesgesetz betreffend Datensicherheitsmaßnahmen bei der 
Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten und genetischer Daten 
(Gesundheitstelematikgesetz 2012 – GTelG 2012) 

Inhaltsverzeichnis 

§ Überschrift 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

… … 

2. Abschnitt: Datensicherheit bei der elektronischen Weitergabe von 
Gesundheitsdaten 

… … 

3. Abschnitt: Informationsmanagement 

… … 

4. Abschnitt: Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) 

13 Allgemeine Bestimmungen zur Elektronischen Gesundheitsakte 
14 Grundsätze der Datenverwendung 
… … 

 

Inhaltsverzeichnis 

§ Überschrift 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

… … 

2. Abschnitt: Datensicherheit bei der elektronischen Übermittlung von 
Gesundheitsdaten und genetischen Daten (Art. 4 Z 15 und Z 13 DSGVO) 

… … 

3. Abschnitt: Informationsmanagement 

… … 

4. Abschnitt: Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) 

13 Allgemeine Bestimmungen zur Elektronischen Gesundheitsakte 
14 Grundsätze der Datenverarbeitung 
… … 

 

§ 1. (1) Gegenstand dieses Bundesgesetzes ist das Verwenden (§ 4 Z 8 des 
Datenschutzgesetzes 2000 [DSG 2000], BGBl. I Nr. 165/1999) personenbezogener 

§ 1. (1) Gegenstand dieses Bundesgesetzes ist die Verarbeitung (Art. 4 Z 2 der 
Verordnung [EU] 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
elektronischer Gesundheitsdaten durch die Gesundheitsdiensteanbieter gemäß § 2 
Z 2. 

Richtlinie 95/46/EG [Datenschutz-Grundverordnung], ABl. Nr. L 119 vom 
04.05.2016 S. 1 [im Folgenden: DSGVO]) personenbezogener elektronischer 
Gesundheitsdaten und genetischer Daten (Art. 4 Z 15 und Z 13 DSGVO) durch die 
Gesundheitsdiensteanbieter gemäß § 2 Z 2. 

(2) Ziele dieses Bundesgesetzes sind: (2) Ziele dieses Bundesgesetzes sind: 

 1. durch bundeseinheitliche Mindeststandards die Datensicherheit bei 
Verwendung elektronischer Gesundheitsdaten in der gerichteten und 
ungerichteten Kommunikation auszubauen und Datenmissbrauch zu 
verhindern (2. Abschnitt), 

 1. durch bundeseinheitliche Mindeststandards die Datensicherheit bei 
Verarbeitung elektronischer Gesundheitsdaten und genetischer Daten in 
der gerichteten und ungerichteten Kommunikation auszubauen und 
Datenmissbrauch zu verhindern (2. Abschnitt), 

 2. die für die Entwicklung und Steuerung der Gesundheitstelematik 
notwendigen Informationsgrundlagen zu schaffen und zu verbreitern 
(3. Abschnitt) sowie 

 2. die für die Entwicklung und Steuerung der Gesundheitstelematik 
notwendigen Informationsgrundlagen zu schaffen und zu verbreitern 
(3. Abschnitt), 

 3. einheitliche Regelungen für die ungerichtete Kommunikation 
elektronischer Gesundheitsdaten, insbesondere in ELGA (§ 2 Z 6), unter 
besonderer Berücksichtigung der: 

 3. einheitliche Regelungen für die ungerichtete Kommunikation 
elektronischer Gesundheitsdaten und genetischer Daten, insbesondere in 
ELGA (§ 2 Z 6), unter besonderer Berücksichtigung der: 

 a) bis c) …  a) bis c) … 

 d) individuellen und generellen Zugriffsberechtigungen (§ 21) sowie  d) individuellen und generellen Zugriffsberechtigungen (§ 21) sowie 

 e) Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der Verwendung von ELGA-
Gesundheitsdaten (§ 22) 

 e) Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der Verarbeitung von ELGA-
Gesundheitsdaten (§ 22) 

 zu schaffen (4. Abschnitt).  zu schaffen (4. Abschnitt). 

(3) … (3) … 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten § 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten 

 1. „Gesundheitsdaten“: personenbezogene Daten gemäß § 4 Z 1 DSG 2000 
über die physische oder psychische Befindlichkeit eines Menschen, 
einschließlich der im Zusammenhang mit der Erhebung der Ursachen für 
diese Befindlichkeit sowie der Vorsorge oder Versorgung, der Diagnose, 
Therapie- oder Pflegemethoden, der Pflege, der verordneten oder 
bezogenen Arzneimittel („Medikationsdaten“), Heilbehelfe oder 
Hilfsmittel, der Verrechnung von Gesundheitsdienstleistungen oder der 
für die Versicherung von Gesundheitsrisiken erhobenen Daten. 

 1. „Gesundheitsdaten“: Gesundheitsdaten gemäß Art. 4 Z 15 DSGVO. 

  1a. „Genetische Daten“: Genetische Daten gemäß Art. 4 Z 13 DSGVO. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. „Gesundheitsdiensteanbieter“ („GDA“): Auftraggeber oder Dienstleister 
gemäß § 4 DSG 2000, die regelmäßig in einer Rolle nach der gemäß § 28 
Abs. 1 Z 1 erlassenen Verordnung Gesundheitsdaten in elektronischer 
Form zu folgenden Zwecken verwenden: 

 2. „Gesundheitsdiensteanbieter“ („GDA“): Verantwortlicher oder 
Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 7 und 8 DSGVO), die regelmäßig in einer 
Rolle nach der gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 erlassenen Verordnung 
Gesundheitsdaten oder genetische Daten in elektronischer Form zu 
folgenden Zwecken verarbeiten: 

 a) bis e) …  a) bis e) … 

 3. „IT-Sicherheitskonzept“: Summe aller Datensicherheitsmaßnahmen eines 
Gesundheitsdiensteanbieters, die zum Schutz von personenbezogenen 
Daten, insbesondere von sensiblen Daten, notwendig und angemessen im 
Sinne des § 14 DSG 2000 sind. 

 3. „IT-Sicherheitskonzept“: Summe aller Datensicherheitsmaßnahmen eines 
Gesundheitsdiensteanbieters, die zum Schutz von personenbezogenen 
Daten, insbesondere von besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten, notwendig und angemessen im Sinne des Art. 32 DSGVO sind. 

 4. bis 8. …  4. bis 8. … 

 9. „ELGA-Gesundheitsdaten“ sind folgende personenbezogene Daten, die 
zur weiteren Behandlung, Betreuung oder Sicherung der Versorgungs-
kontinuität von ELGA-Teilnehmer/inne/n wesentlich sein könnten und in 
ELGA verwendet werden dürfen: 

 9. „ELGA-Gesundheitsdaten“: Folgende personenbezogene Daten, die zur 
weiteren Behandlung, Betreuung oder Sicherung der Versorgungs-
kontinuität von ELGA-Teilnehmer/inne/n wesentlich sein könnten und in 
ELGA verarbeitet werden dürfen: 

 a) medizinische Dokumente einschließlich allfälliger Bilddaten in 
standardisierter Form gemäß § 28 Abs. 2 Z 1, die Gesundheitsdaten 
gemäß Z 1, mit Ausnahme von Daten, die ausschließlich die 
Verrechnung von Gesundheitsdienstleistungen oder 
gesundheitsbezogenen Versicherungsdienstleistungen betreffen, 
enthalten, wie: 

 a) medizinische Dokumente einschließlich allfälliger Bilddaten in 
standardisierter Form gemäß § 28 Abs. 2 Z 1, die Gesundheitsdaten 
gemäß Z 1 oder genetische Daten gemäß Z 1a, mit Ausnahme von 
Daten, die ausschließlich die Verrechnung von Gesundheitsdienst-
leistungen oder gesundheitsbezogenen Versicherungsdienstleistungen 
betreffen, enthalten, wie: 

 aa) bis dd) …  aa) bis dd) … 

 b) bis f) …  b) bis f) … 

wobei Geheimnisse gemäß § 10 Abs. 4 KAKuG, Daten dieser Art, wenn sie von 
anderen Gesundheitsdiensteanbietern verwendet werden, sowie Aufzeichnungen 
über Ergebnisse gemäß § 71a Abs. 2 des Gentechnikgesetzes (GTG), BGBl. 
Nr. 510/1994, keinesfalls ELGA-Gesundheitsdaten sind. 

wobei Geheimnisse gemäß § 10 Abs. 4 KAKuG, Daten dieser Art, wenn sie von 
anderen Gesundheitsdiensteanbietern verarbeitet werden, sowie Aufzeichnungen 
über Ergebnisse gemäß § 71a Abs. 2 des Gentechnikgesetzes (GTG), BGBl. 
Nr. 510/1994, keinesfalls ELGA-Gesundheitsdaten sind. 

 10. bis 15. …  10. bis 15. … 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

202 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  203 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Datensicherheit bei der elektronischen Weitergabe 
von Gesundheitsdaten 

Datensicherheit bei der elektronischen Übermittlung 
von Gesundheitsdaten und genetischen Daten (Art. 4 Z 15 und Z 13 

DSGVO) 

Grundsätze der Datensicherheit Grundsätze der Datensicherheit 

§ 3. (1) Dieser Abschnitt gilt für alle Formen der elektronischen Weitergabe 
von Gesundheitsdaten (gerichtete und ungerichtete Kommunikation) durch 
Gesundheitsdiensteanbieter (§ 2 Z 2). 

§ 3. (1) Dieser Abschnitt gilt für alle Formen der elektronischen Übermittlung 
von Gesundheitsdaten und genetischen Daten (gerichtete und ungerichtete 
Kommunikation) durch Gesundheitsdiensteanbieter (§ 2 Z 2). 

(2) Abs. 4 Z 3 bis 6 sowie die §§ 5 bis 7 sind auf die elektronische Weitergabe 
von Gesundheitsdaten innerhalb eines Gesundheitsdiensteanbieters nicht 
anzuwenden, wenn durch effektive und dem Stand der Technik entsprechende 
Datensicherheits- und Kontrollmaßnahmen unbefugte Dritte vom Zugriff auf 
Gesundheitsdaten und somit deren Kenntnisnahme ausgeschlossen werden können. 

(2) Abs. 4 Z 3 bis 6 sowie die §§ 5 bis 7 sind auf die elektronische 
Übermittlung von Gesundheitsdaten und genetischen Daten innerhalb eines 
Gesundheitsdiensteanbieters nicht anzuwenden, wenn durch effektive und dem 
Stand der Technik entsprechende Datensicherheits- und Kontrollmaßnahmen 
unbefugte Dritte vom Zugriff auf Gesundheitsdaten und genetische Daten, und 
somit deren Kenntnisnahme ausgeschlossen werden können. 

(3) Die Zulässigkeit Gesundheitsdaten zu verwenden ist mittels Rollen 
abzubilden. Gesundheitsdiensteanbieter haben technisch zu gewährleisten, dass es 
keine Verwendung von Gesundheitsdaten außerhalb der zulässigen Rollen gibt. 

(3) Die Zulässigkeit, Gesundheitsdaten oder genetische Daten zu verarbeiten, 
ist mittels Rollen abzubilden. Gesundheitsdiensteanbieter haben technisch zu 
gewährleisten, dass es keine Verarbeitung von Gesundheitsdaten oder genetischen 
Daten außerhalb der zulässigen Rollen gibt. 

(4) Gesundheitsdiensteanbieter dürfen Gesundheitsdaten nur dann 
weitergeben, wenn 

(4) Gesundheitsdiensteanbieter dürfen Gesundheitsdaten und genetische 
Daten nur dann übermitteln, wenn 

 1. die Weitergabe zu einem in § 9 DSG 2000 angeführten Zweck zulässig ist 
und 

 1. die Übermittlung gemäß Art. 9 DSGVO zulässig ist, 

 2. die Identität (§ 4) jener Personen, deren Gesundheitsdaten weitergegeben 
werden sollen, nachgewiesen ist und 

 2. die Identität (§ 4) jener Personen, deren Gesundheitsdaten oder genetische 
Daten übermittelt werden sollen, nachgewiesen ist, 

 3. die Identität (§ 4) der an der Weitergabe beteiligten Gesundheitsdienste-
anbieter nachgewiesen ist und 

 3. die Identität (§ 4) der an der Übermittlung beteiligten Gesundheitsdienste-
anbieter nachgewiesen ist, 

 4. die Rollen (§ 5) der an der Weitergabe beteiligten Gesundheitsdienste-
anbieter nachgewiesen sind und 

 4. die Rollen (§ 5) der an der Übermittlung beteiligten Gesundheitsdienste-
anbieter nachgewiesen sind, 

 5. die Vertraulichkeit (§ 6) der weitergegebenen Gesundheitsdaten 
gewährleistet ist sowie 

 5. die Vertraulichkeit (§ 6) der übermittelten Gesundheitsdaten und 
genetischen Daten gewährleistet ist sowie 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 6. die Integrität (§ 7) der weitergegebenen Gesundheitsdaten gewährleistet 
ist. 

 6. die Integrität (§ 7) der übermittelten Gesundheitsdaten und genetischen 
Daten gewährleistet ist. 

Identität Identität 

§ 4. (1) Bei der Weitergabe von Gesundheitsdaten ist die Identität (§ 2 Z 1 des 
E-Government-Gesetzes [E-GovG], BGBl. I Nr. 10/2004) jener Personen, deren 
Gesundheitsdaten weitergegeben werden sollen, festzustellen. 

§ 4. (1) Bei der Übermittlung von Gesundheitsdaten und genetischen Daten 
ist die Identität (§ 2 Z 1 des E-Government-Gesetzes [E-GovG], BGBl. I 
Nr. 10/2004) jener Personen, deren Gesundheitsdaten oder genetische Daten 
übermittelt werden sollen, festzustellen. 

(2) Bei ungerichteter Kommunikation haben darüber hinaus Nachweis und 
Prüfung der eindeutigen Identität (§ 2 Z 2 E-GovG) von Personen, deren 
Gesundheitsdaten weitergegeben werden sollen, zu erfolgen. 

(2) Bei ungerichteter Kommunikation haben darüber hinaus Nachweis und 
Prüfung der eindeutigen Identität (§ 2 Z 2 E-GovG) von Personen, deren 
Gesundheitsdaten oder genetische Daten übermittelt werden sollen, zu erfolgen. 

(3) Der Patientenindex gemäß § 18 kann zur Überprüfung der eindeutigen 
Identität (§ 2 Z 2 E-GovG) von Personen, deren Gesundheitsdaten weitergegeben 
werden sollen, auch außerhalb von ELGA (4. Abschnitt) verwendet werden. 

(3) Der Patientenindex gemäß § 18 kann zur Überprüfung der eindeutigen 
Identität (§ 2 Z 2 E-GovG) von Personen, deren Gesundheitsdaten oder genetische 
Daten übermittelt werden sollen, auch außerhalb von ELGA (4. Abschnitt) 
verwendet werden. 

(4) … (4) … 

(5) Aus Gründen der Patient/inn/en/sicherheit ist die eindeutige Identität (5) Aus Gründen der Patient/inn/en/sicherheit ist die eindeutige Identität 

 1. von Personen, deren Gesundheitsdaten weitergegeben werden sollen, 
sowie 

 1. von Personen, deren Gesundheitsdaten oder genetische Daten übermittelt 
werden sollen, sowie 

 2. von Gesundheitsdiensteanbietern,  2. von Gesundheitsdiensteanbietern, 

mit Hilfe der eindeutigen elektronischen Kennzeichen gemäß § 8 E-GovG zu 
speichern. 

mit Hilfe der eindeutigen elektronischen Kennzeichen gemäß § 8 E-GovG zu 
speichern. 

(6) Zur Erleichterung der Identifikation im Tätigkeitsbereich Gesundheit (§ 9 
Abs. 1 E-GovG) sind die §§ 14 und 15 E-GovG über die Verwendung der 
Bürgerkartenfunktion im privaten Bereich nicht anzuwenden. Stattdessen sind die 
Bestimmungen des E-GovG, die für Auftraggeber des öffentlichen Bereichs gelten, 
wie insbesondere die §§ 8 bis 13 E-GovG, sinngemäß anzuwenden. Dadurch steht 
den Gesundheitsdiensteanbietern insbesondere das Recht zu, die Ausstattung ihrer 
Datenanwendungen mit bPK gemäß § 10 Abs. 2 E-GovG von der 
Stammzahlenregisterbehörde zu verlangen. 

(6) Zur Erleichterung der Identifikation im Tätigkeitsbereich Gesundheit (§ 9 
Abs. 1 E-GovG) sind die §§ 14 und 15 E-GovG über die Verwendung der 
Bürgerkartenfunktion im privaten Bereich nicht anzuwenden. Stattdessen sind die 
Bestimmungen des E-GovG, die für Verantwortliche (Art. 4 Z 7 DSGVO) des 
öffentlichen Bereichs gelten, wie insbesondere die §§ 8 bis 13 E-GovG, sinngemäß 
anzuwenden. Dadurch steht den Gesundheitsdiensteanbietern insbesondere das 
Recht zu, die Ausstattung ihrer Datenverarbeitungen mit bPK gemäß § 10 Abs. 2 
E-GovG von der Stammzahlenregisterbehörde zu verlangen. 

Vertraulichkeit Vertraulichkeit 

§ 6. (1) Die Vertraulichkeit bei der elektronischen Weitergabe von Ge-
sundheitsdaten ist dadurch sicherzustellen, dass entweder 

§ 6. (1) Die Vertraulichkeit bei der elektronischen Übermittlung von Ge-
sundheitsdaten und genetischen Daten ist dadurch sicherzustellen, dass entweder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. die elektronische Weitergabe von Gesundheitsdaten über Netzwerke 
durchgeführt wird, die entsprechend dem Stand der Technik in der 
Netzwerksicherheit gegenüber unbefugten Zugriffen abgesichert sind, 
indem sie zumindest 

 1. die elektronische Übermittlung von Gesundheitsdaten und genetischen 
Daten über Netzwerke durchgeführt wird, die entsprechend dem Stand der 
Technik in der Netzwerksicherheit gegenüber unbefugten Zugriffen 
abgesichert sind, indem sie zumindest 

 a) die Absicherung des Datenverkehrs durch kryptographische oder 
bauliche Maßnahmen, 

 a) die Absicherung der Übermittlung von Daten durch kryptographische 
oder bauliche Maßnahmen, 

 b) und c) …  b) und c) … 

 2. …  2. … 

(2) Bei der elektronischen Weitergabe von Gesundheitsdaten gemäß Abs. 1 
Z 2 dürfen die allenfalls von der Verschlüsselung ausgenommenen Informationen 
weder Hinweise auf die Betroffenen (§ 4 Z 3 DSG 2000), deren Gesundheitsdaten 
weitergegeben werden, noch auf allfällige Authentifizierungsdaten enthalten. 

(2) Bei der elektronischen Übermittlung von Gesundheitsdaten und 
genetischen Daten gemäß Abs. 1 Z 2 dürfen die allenfalls von der Verschlüsselung 
ausgenommenen Informationen weder Hinweise auf die betroffenen Personen 
(Art. 4 Z 1 DSGVO), deren Gesundheitsdaten oder genetische Daten übermittelt 
werden, noch auf allfällige Authentifizierungsdaten enthalten. 

(3) Es ist sicherzustellen, dass die Speicherung von Gesundheitsdaten in 
Datenspeichern, die einem Auftraggeber bedarfsorientiert von einem Betreiber 
bereitgestellt werden („Cloud Computing“), nur dann erfolgt, wenn die 
Gesundheitsdaten mit einem dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden 
Verfahren (Abs. 1 Z 2) verschlüsselt worden sind. 

(3) Es ist sicherzustellen, dass die Speicherung von Gesundheitsdaten und 
genetischen Daten in Datenspeichern, die einem Verantwortlichen (Art. 4 Z 7 
DSGVO) bedarfsorientiert von einem Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO) 
bereitgestellt werden („Cloud Computing“), nur dann erfolgt, wenn die 
Gesundheitsdaten und genetischen Daten mit einem dem aktuellen Stand der 
Technik entsprechenden Verfahren (Abs. 1 Z 2) verschlüsselt worden sind. 

Integrität Integrität 

§ 7. (1) Nachweis und Prüfung der Integrität elektronischer Gesundheitsdaten 
haben durch die Verwendung fortgeschrittener oder qualifzierter elektronischer 
Signaturen oder fortgeschrittener oder qualifzierter elektronischer Siegel gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, ABl. Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 73, in 
der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 257 vom 29.01.2015 S. 19, zu erfolgen. 

§ 7. (1) Nachweis und Prüfung der Integrität elektronischer Gesundheitsdaten 
und genetischer Daten haben durch die Verwendung fortgeschrittener oder 
qualifzierter elektronischer Signaturen oder fortgeschrittener oder qualifzierter 
elektronischer Siegel gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, ABl. Nr. L 257 vom 
28.08.2014 S. 73, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 257 vom 29.01.2015 
S. 19, zu erfolgen. 

(2) Abs. 1 ist nicht auf die elektronische Weitergabe von Gesundheitsdaten 
zwischen Gesundheitsdiensteanbietern anzuwenden, wenn hiezu ein entsprechend 
dem Stand der Technik abgesichertes Netzwerk gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 verwendet 
wird und der Zugang zu diesem Netzwerk ausschließlich für im Vorhinein 
bekannte Gesundheitsdiensteanbietern möglich ist. 

(2) Abs. 1 ist nicht auf die elektronische Übermittlung von Gesundheitsdaten 
und genetischen Daten zwischen Gesundheitsdiensteanbietern anzuwenden, wenn 
hiezu ein entsprechend dem Stand der Technik abgesichertes Netzwerk gemäß § 6 
Abs. 1 Z 1 verwendet wird und der Zugang zu diesem Netzwerk ausschließlich für 
im Vorhinein bekannte Gesundheitsdiensteanbietern möglich ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

IT-Sicherheitskonzept IT-Sicherheitskonzept 

§ 8. (1) Gesundheitsdiensteanbieter haben auf Basis eines IT-
Sicherheitskonzeptes alle gemäß § 14 DSG 2000 und den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen zu dokumentieren. Aus 
dieser Dokumentation muss hervorgehen, dass sowohl der Zugriff als auch die 
Weitergabe der Daten ordnungsgemäß erfolgt und die Daten Unbefugten nicht 
zugänglich sind. 

§ 8. (1) Gesundheitsdiensteanbieter haben auf Basis eines IT-
Sicherheitskonzeptes alle gemäß Art. 32 DSGVO und den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen zu dokumentieren. Aus 
dieser Dokumentation muss hervorgehen, dass sowohl der Zugriff als auch die 
Übermittlung der Daten ordnungsgemäß erfolgt und die Daten Unbefugten nicht 
zugänglich sind. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Organisation des eHealth-Verzeichnisdienstes (eHVD) Organisation des eHealth-Verzeichnisdienstes (eHVD) 

§ 9. (1) Der Bundesminister für Gesundheit hat zur § 9. (1) Der Bundesminister für Gesundheit hat zur 

 1. Unterstützung der zulässigen Verwendung von Gesundheitsdaten in 
elektronischer Form, 

 1. Unterstützung der zulässigen Verarbeitung von Gesundheitsdaten und 
genetischen Daten in elektronischer Form, 

 2. und 3. …  2. und 3. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) Die Erleichterung der Meldung gemäß Abs. 3 Z 2 lit. a darf von 
Gesundheitsdiensteanbietern, die keine natürlichen Personen sind, nur dann in 
Anspruch genommen werden, wenn sie ihre Organisationsstruktur intern 
abspeichern und gewährleistet ist, dass 

(4) Die Erleichterung der Meldung gemäß Abs. 3 Z 2 lit. a darf von 
Gesundheitsdiensteanbietern, die keine natürlichen Personen sind, nur dann in 
Anspruch genommen werden, wenn sie ihre Organisationsstruktur intern 
abspeichern und gewährleistet ist, dass 

 1. …  1. … 

 2. für alle erzeugten Gesundheitsdaten eine natürliche Person verantwortlich 
gemacht werden kann, 

 2. für alle erzeugten Gesundheitsdaten und genetischen Daten eine natürliche 
Person verantwortlich gemacht werden kann, 

 3. und 4. …  3. und 4. … 

(5) ... (5) ... 

Daten des eHealth-Verzeichnisdienstes Daten des eHealth-Verzeichnisdienstes 

§ 10. (1) In den eHVD sind folgende Daten aufzunehmen: § 10. (1) In den eHVD sind folgende Daten aufzunehmen: 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 

 8. die zur Verschlüsselung von Gesundheitsdaten erforderlichen Angaben 
oder die elektronische Adresse, an der diese Angaben aufgefunden werden 
können, 

 8. die zur Verschlüsselung von Gesundheitsdaten und genetischen Daten 
erforderlichen Angaben oder die elektronische Adresse, an der diese 
Angaben aufgefunden werden können, 

 9. bis 13. ...  9. bis 13. ... 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(7) Der Bundesminister für Gesundheit darf die im eHVD gemäß Abs. 1 Z 1 
bis 6, 8, 12 und 13 gespeicherten Daten Gesundheitsdiensteanbietern oder deren 
Dienstleistern im Umfang des nachzuweisenden Bedarfs übermitteln. Die 
Übermittlungsempfänger dürfen die Daten ausschließlich für Zwecke gemäß § 9 
Abs. 1 Z 1 verwenden. 

(7) Der Bundesminister für Gesundheit darf die im eHVD gemäß Abs. 1 Z 1 
bis 6, 8, 12 und 13 gespeicherten Daten Gesundheitsdiensteanbietern oder deren 
Auftragsverarbeitern (Art. 4 Z 8 DSGVO) im Umfang des nachzuweisenden 
Bedarfs übermitteln. Die Übermittlungsempfänger dürfen die Daten ausschließlich 
für Zwecke gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 verarbeiten. 

Allgemeine Bestimmungen zur Elektronischen Gesundheitsakte Allgemeine Bestimmungen zur Elektronischen Gesundheitsakte 

§ 13. (1) Die Verwendung der Elektronischen Gesundheitsakte erfüllt ein 
wichtiges öffentliches Interesse gemäß Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie 95/46/EG zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Datenverkehr, ABl. Nr. L 281 vom 23.11.1995 S. 31. Dieses wichtige 
öffentliche Interesse an der Nutzung von ELGA ergibt sich insbesondere aus: 

§ 13. (1) Die Verwendung der Elektronischen Gesundheitsakte erfüllt ein 
erhebliches öffentliches Interesse gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. g bis j der DSGVO. 
Dieses erhebliche öffentliche Interesse an der Nutzung von ELGA ergibt sich 
insbesondere aus: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. der Stärkung der Patient/inn/en/rechte, insbesondere der 
Informationsrechte und dem Rechtsschutz gemäß DSG 2000 bei der 
Verwendung von personenbezogenen Daten sowie 

 5. der Stärkung der Patient/inn/en/rechte, insbesondere der 
Informationsrechte und des Rechtsschutzes bei der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten sowie 

 6. ...  6. ... 

(2) ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter haben zur Erfüllung der in § 14 Abs. 2 
genannten Zwecke das Recht, ELGA-Gesundheitsdaten in ELGA zu speichern und 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Berufspflichten (z. B. § 49 Abs. 1 
ÄrzteG 1998; § 10 Apothekenbetriebsordnung 2005, BGBl. II Nr. 65/2005) zu 
ermitteln, sofern in diesem Bundesgesetz nichts Anderes, etwa durch die Ausübung 
von ELGA-Teilnehmer/innen/rechten gemäß § 16, festgelegt ist. 

(2) ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter haben zur Erfüllung der in § 14 Abs. 2 
genannten Zwecke das Recht, ELGA-Gesundheitsdaten in ELGA zu speichern und 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Berufspflichten (z. B. § 49 Abs. 1 
ÄrzteG 1998; § 10 Apothekenbetriebsordnung 2005, BGBl. II Nr. 65/2005) zu 
erheben, sofern in diesem Bundesgesetz nichts Anderes, etwa durch die Ausübung 
von ELGA-Teilnehmer/innen/rechten gemäß § 16, festgelegt ist. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

(6) Die ELGA-Systempartner und die ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter, 
gegebenenfalls vertreten durch die jeweilige gesetzliche Interessenvertretung, 
haben nach jeweiliger Betroffenheit, unter Beachtung der wirtschaftlichen 
Vertretbarkeit sowie dem Stand der Technik, Parameter, die für die Benutzer- und 
Anwenderfreundlichkeit von wesentlicher Bedeutung sind, gemeinsam 
festzulegen. Die dafür relevanten und technischen Fragen und Parameter sind vor 
der Festlegung mit der Wirtschaftskammer Österreich abzustimmen. 

(6) Die ELGA-Systempartner und die ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter, 
gegebenenfalls vertreten durch die jeweilige gesetzliche Interessenvertretung, 
haben nach jeweiliger Zuständigkeit, unter Beachtung der wirtschaftlichen 
Vertretbarkeit sowie dem Stand der Technik, Parameter, die für die Benutzer- und 
Anwenderfreundlichkeit von wesentlicher Bedeutung sind, gemeinsam 
festzulegen. Die dafür relevanten und technischen Fragen und Parameter sind vor 
der Festlegung mit der Wirtschaftskammer Österreich abzustimmen. 

(7) Ist aus Gründen, die nicht vom ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter 
verschuldet sind, im konkreten Einzelfall eine Verwendung von ELGA technisch 
nicht möglich oder ist durch den mit der Suche verbundenen Zeitaufwand das 
Leben oder die Gesundheit des ELGA-Teilnehmers/der ELGA-Teilnehmerin 

(7) Ist aus Gründen, die nicht vom ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter 
verschuldet sind, im konkreten Einzelfall eine Verwendung von ELGA technisch 
nicht möglich oder ist durch den mit der Suche verbundenen Zeitaufwand das 
Leben oder die Gesundheit des ELGA-Teilnehmers/der ELGA-Teilnehmerin 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ernstlich gefährdet, ist der ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter nicht verpflichtet, 
ELGA-Gesundheitsdaten im Wege von ELGA zu ermitteln. 

ernstlich gefährdet, ist der ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter nicht verpflichtet, 
ELGA-Gesundheitsdaten im Wege von ELGA zu erheben. 

Grundsätze der Datenverwendung Grundsätze der Datenverarbeitung 

§ 14. (1) Die Verwendung (speichern und ermitteln) von ELGA-
Gesundheitsdaten ist nur zulässig, wenn 

§ 14. (1) Die Verarbeitung (Art. 4 Z 2 DSGVO) von ELGA-Gesundheitsdaten 
ist nur zulässig, wenn 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. die ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter oder die ELGA-Ombudsstelle 
gemäß § 21 zur Verwendung der ELGA-Gesundheitsdaten berechtigt sind. 

 3. die ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter oder die ELGA-Ombudsstelle 
gemäß § 21 zur Verarbeitung der ELGA-Gesundheitsdaten berechtigt 
sind. 

(2) Die durch ELGA verfügbar gemachten ELGA-Gesundheitsdaten dürfen 
personenbezogen ausschließlich 

(2) Die durch ELGA verfügbar gemachten ELGA-Gesundheitsdaten dürfen 
personenbezogen ausschließlich 

 1. zu Gesundheitszwecken gemäß § 9 Z 12 DSG 2000, ausgenommen für die 
Verwaltung von Gesundheitsdiensten, von 

 1. gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h DSGVO, ausgenommen für die Zwecke der 
Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheits- oder 
Sozialbereich sowie – unbeschadet der Fälle zulässiger Verarbeitung 
gemäß § 14 Abs. 3a – ausgenommen für Zwecke der Arbeitsmedizin und 
die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, von 

 a) bis c) …  a) bis c) … 

 2. zur Wahrnehmung der Teilnehmer/innen/rechte gemäß § 16 von  2. zur Wahrnehmung der Teilnehmer/innen/rechte gemäß § 16 von 

 a) ELGA-Teilnehmer/inne/n,  a) ELGA-Teilnehmer/inne/n, 

 b) deren gesetzlichen oder bevollmächtigten Vertreter/inne/n sowie  b) deren gesetzlichen oder bevollmächtigten Vertreter/inne/n sowie 

 c) der ELGA-Ombudsstelle (§ 2 Z 14)  c) der ELGA-Ombudsstelle (§ 2 Z 14) 

verwendet werden. verarbeitet werden. 

(2a) … (2a) … 

(3) Das Verlangen, der Zugriff auf und die Verwendung von durch ELGA 
verfügbar gemachten ELGA-Gesundheitsdaten ist jedenfalls verboten: 

(3) Das Verlangen, der Zugriff auf und die Verarbeitung von durch ELGA 
verfügbar gemachten ELGA-Gesundheitsdaten ist jedenfalls verboten: 

 1. bis 9. …  1. bis 9. … 

(3a) ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter, die Arbeitgeber oder Beschäftiger 
und in die Behandlung oder Betreuung von ELGA-Teilnehmer/inne/n eingebunden 
sind, die ihre Arbeitnehmer/innen sind oder von ihnen beschäftigt werden, dürfen 
deren ELGA-Gesundheitsdaten nur dann verwenden, wenn sie 

(3a) ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter, die Arbeitgeber oder Beschäftiger 
und in die Behandlung oder Betreuung von ELGA-Teilnehmer/inne/n eingebunden 
sind, die ihre Arbeitnehmer/innen sind oder von ihnen beschäftigt werden, dürfen 
deren ELGA-Gesundheitsdaten nur dann verarbeiten, wenn sie 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

208 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  209 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter, die ELGA-Ombudsstelle sowie deren 
Dienstleister und Mitarbeiter/innen – das sind Arbeitnehmer/innen 
(Dienstnehmer/innen) und Personen in einem arbeitnehmerähnlichen 
(dienstnehmerähnlichen) Verhältnis – haben ELGA-Gesundheitsdaten, die ihnen 
aufgrund ihrer berufsmäßigen Beschäftigung anvertraut wurden oder zugänglich 
geworden sind, unbeschadet sonstiger gesetzlicher Verschwiegenheitspflichten, 
geheim zu halten. 

(4) ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter, die ELGA-Ombudsstelle sowie deren 
Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO) und Mitarbeiter/innen – das sind 
Arbeitnehmer/innen (Dienstnehmer/innen) und Personen in einem 
arbeitnehmerähnlichen (dienstnehmerähnlichen) Verhältnis – haben ELGA-
Gesundheitsdaten, die ihnen aufgrund ihrer berufsmäßigen Beschäftigung 
anvertraut wurden oder zugänglich geworden sind, unbeschadet sonstiger 
gesetzlicher Verschwiegenheitspflichten, geheim zu halten. 

(5) Für die nach diesem Abschnitt vorzunehmenden Datenanwendungen 
besteht, insbesondere für die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen sowie 
die ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter, entsprechend dem Art. 18 Abs. 2 
1. Anstrich der Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. 
Nr. L 281 vom 23.11.1995 S. 31, keine Meldepflicht gemäß § 17 Abs. 1 DSG 2000. 

 

(6) Die aufgrund dieses Abschnittes vorzunehmenden Datenverarbeitungen 
erfüllen die Voraussetzungen des Art. 35 Abs. 10 der Verordnung (EU) 2016/679 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, für einen 
Entfall der Datenschutz-Folgenabschätzung, sodass insbesondere weder die 
ELGA-Systempartner noch die ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen müssen. 

(5) Die aufgrund dieses Abschnittes vorzunehmenden Datenverarbeitungen 
erfüllen die Voraussetzungen des Art. 35 Abs. 10 DSGVO für einen Entfall der 
Datenschutz-Folgenabschätzung, sodass insbesondere weder die ELGA-
Systempartner noch die ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchführen müssen. 

Grundsätze der ELGA-Teilnahme Grundsätze der ELGA-Teilnahme 

§ 15. (1) ELGA-Teilnehmer/innen sind alle natürlichen Personen, die § 15. (1) ELGA-Teilnehmer/innen sind alle natürlichen Personen, die 

 1. im Patientenindex gemäß § 18 erfasst sind und somit jedenfalls jene 
Personen, die in den Datenanwendungen des Hauptverbandes gemäß § 31 
Abs. 4 Z 3 lit. a ASVG oder dem Ergänzungsregister gemäß § 6 Abs. 4 E-
GovG erfasst sind und 

 1. im Patientenindex gemäß § 18 erfasst sind und somit jedenfalls jene 
Personen, die in den Datenverarbeitungen des Hauptverbandes gemäß 
§ 31 Abs. 4 Z 3 lit. a ASVG oder dem Ergänzungsregister gemäß § 6 
Abs. 4 E-GovG erfasst sind und 

 2. …  2. … 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Rechte der ELGA-Teilnehmer/innen Rechte der ELGA-Teilnehmer/innen 

§ 16. (1) ... § 16. (1) ... 

(2) ELGA-Teilnehmer/innen haben gegenüber den behandelnden oder 
betreuenden ELGA-Gesundheitsdiensteanbietern das Recht 

(2) ELGA-Teilnehmer/innen haben gegenüber den behandelnden oder 
betreuenden ELGA-Gesundheitsdiensteanbietern das Recht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. …  1. … 

 2. der Aufnahme von elektronischen Verweisen und ELGA-
Gesundheitsdaten einschließlich einzelner Medikationsdaten für einen 
Behandlungs- oder Betreuungsfall zu widersprechen, sofern dies nicht 
aufgrund anderer gesetzlicher Dokumentationsverpflichtungen 
ausgeschlossen ist. Über dieses Recht ist der ELGA-Teilnehmer/die 
ELGA-Teilnehmerin insbesondere bei ELGA-Gesundheitsdaten, die sich 
auf 

 2. der Aufnahme von elektronischen Verweisen und ELGA-
Gesundheitsdaten einschließlich einzelner Medikationsdaten für einen 
Behandlungs- oder Betreuungsfall zu widersprechen, sofern dies nicht 
aufgrund anderer gesetzlicher Dokumentationsverpflichtungen 
ausgeschlossen ist. Über dieses Recht ist der ELGA-Teilnehmer/die 
ELGA-Teilnehmerin insbesondere bei ELGA-Gesundheitsdaten, die sich 
auf 

 a) und b) …  a) und b) … 

 c) Daten gemäß § 71a Abs. 1 GTG oder  c) die in § 71a Abs. 1 GTG genannten genetischen Daten oder 

 d) …  d) … 

beziehen, zu informieren. beziehen, zu informieren. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

(5) Der Bundesminister für Gesundheit hat laufend Informationen über den 
aktuellen Stand von ELGA zu veröffentlichen und die Betroffenen über ihre Rechte 
zu informieren. 

(5) Der Bundesminister für Gesundheit hat laufend Informationen über den 
aktuellen Stand von ELGA zu veröffentlichen und die betroffenen Personen (Art. 4 
Z 1 DSGVO) über ihre Rechte zu informieren. 

e-Medikation e-Medikation 

§ 16a. (1) und (2) … § 16a. (1) und (2) … 

(3) Erfolgt die Identifikation des ELGA-Teilnehmers/der ELGA-
Teilnehmerin gemäß § 18 Abs. 4 Z 4, ist die Verwendung auf die Speicherung der 
Medikationsdaten eingeschränkt. 

(3) Erfolgt die Identifikation des ELGA-Teilnehmers/der ELGA-
Teilnehmerin gemäß § 18 Abs. 4 Z 4, ist die Verarbeitung auf die Speicherung der 
Medikationsdaten eingeschränkt. 

ELGA-Ombudsstelle ELGA-Ombudsstelle 

§ 17. (1) … § 17. (1) … 

(2) Der Bundesminister für Gesundheit hat die ELGA-Ombudsstelle zu 
betreiben. Aufgabe der ELGA-Ombudsstelle ist die Information, Beratung und 
Unterstützung Betroffener in Angelegenheiten im Zusammenhang mit ELGA, 
insbesondere bei der Durchsetzung von Teilnehmer/innen/rechten und in 
Angelegenheiten des Datenschutzes. In diesem Sinne hat die ELGA-Ombudsstelle 
als Anlaufstelle für den ELGA-Teilnehmer/die ELGA-Teilnehmerin auf Antrag 
binnen zwei Wochen alle Auskünfte zu erteilen, die notwendig sind, um den für 
die Verarbeitung seiner/ihrer Daten in ELGA verantwortlichen Auftraggeber 
festzustellen. Dabei sind die Mitarbeiter/innen der ELGA-Ombudsstelle in 
Ausübung ihrer Tätigkeit gegenüber dem Bundesminister für Gesundheit im 

(2) Der Bundesminister für Gesundheit hat die ELGA-Ombudsstelle zu 
betreiben. Aufgabe der ELGA-Ombudsstelle ist die Information, Beratung und 
Unterstützung betroffener Personen (Art. 4 Z 1 DSGVO) in Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit ELGA, insbesondere bei der Durchsetzung von 
Teilnehmer/innen/rechten und in Angelegenheiten des Datenschutzes. In diesem 
Sinne hat die ELGA-Ombudsstelle als Anlaufstelle für den ELGA-Teilnehmer/die 
ELGA-Teilnehmerin auf Antrag binnen zwei Wochen alle Auskünfte zu erteilen, 
die notwendig sind, um den für die Verarbeitung seiner/ihrer Daten in ELGA 
Verantwortlichen (Art. 4 Z 7 DSGVO) festzustellen. Dabei sind die 
Mitarbeiter/innen der ELGA-Ombudsstelle in Ausübung ihrer Tätigkeit gegenüber 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zusammenhang mit der Information, Beratung und Unterstützung weisungsfrei. 
Die Zugriffe der ELGA-Ombudsstelle auf ELGA-Gesundheitsdaten sind zu 
protokollieren. Die Zuständigkeiten der Datenschutzbehörde bleiben von dieser 
Bestimmung unberührt. 

dem Bundesminister für Gesundheit im Zusammenhang mit der Information, 
Beratung und Unterstützung weisungsfrei. Die Zugriffe der ELGA-Ombudsstelle 
auf ELGA-Gesundheitsdaten sind zu protokollieren. Die Zuständigkeiten der 
Datenschutzbehörde bleiben von dieser Bestimmung unberührt. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Überprüfung der Identität von ELGA-Teilnehmer/inne/n Überprüfung der Identität von ELGA-Teilnehmer/inne/n 

§ 18. (1) und (2) … § 18. (1) und (2) … 

(3) Die Daten gemäß Abs. 2 sind vorrangig aus den Datenanwendungen des 
Hauptverbandes gemäß § 31 Abs. 4 Z 3 lit. a ASVG sowie dem Ergänzungsregister 
gemäß § 6 Abs. 4 E-GovG zu ermitteln. 

(3) Die Daten gemäß Abs. 2 sind vorrangig aus den Anwendungen des 
Hauptverbandes gemäß § 31 Abs. 4 Z 3 lit. a ASVG sowie dem Ergänzungsregister 
gemäß § 6 Abs. 4 E-GovG zu erheben. 

(4) Die Überprüfung der Identität der ELGA-Teilnehmer/innen (§ 14 Abs. 1 
Z 1) hat in elektronischer Form unter Mitwirkung des ELGA-Teilnehmers/der 
ELGA-Teilnehmerin zu erfolgen. Dabei sind die im Patientenindex gespeicherten 
Identitätsdaten mit den im Rahmen der Identifikation ermittelten Identitätsdaten zu 
vergleichen. Die Ermittlung der Identitätsdaten kann durch 

(4) Die Überprüfung der Identität der ELGA-Teilnehmer/innen (§ 14 Abs. 1 
Z 1) hat in elektronischer Form unter Mitwirkung des ELGA-Teilnehmers/der 
ELGA-Teilnehmerin zu erfolgen. Dabei sind die im Patientenindex gespeicherten 
Identitätsdaten mit den im Rahmen der Identifikation erhobenen Identitätsdaten zu 
vergleichen. Die Erhebung der Identitätsdaten kann durch 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. Verwenden von Identitätsdaten einer gemäß § 4 Abs. 2 eindeutig 
identifizierten natürlichen Person, die bei einem ELGA-
Gesundheitsdiensteanbieter gemäß § 2 Z 10 lit. d und e gespeichert sind 
wobei das IT-Sicherheitskonzept gemäß § 8 die Überprüfung der Identität 
der ELGA-Teilnehmer/innen technisch abzusichern hat zum Zweck der 
Verwendung der ELGA-Gesundheitsdaten gemäß § 14 Abs. 2 Z 1 oder 

 3. Verarbeiten von Identitätsdaten einer gemäß § 4 Abs. 2 eindeutig 
identifizierten natürlichen Person, die bei einem ELGA-
Gesundheitsdiensteanbieter gemäß § 2 Z 10 lit. d und e gespeichert sind 
wobei das IT-Sicherheitskonzept gemäß § 8 die Überprüfung der Identität 
der ELGA-Teilnehmer/innen technisch abzusichern hat zum Zweck der 
Verarbeitung der ELGA-Gesundheitsdaten gemäß § 14 Abs. 2 Z 1 oder 

 4. Verwenden von Daten einer elektronischen oder sonst eindeutig 
identifizierbaren Verordnung oder Zuweisung (§ 14 Abs. 2 Z 1 lit. b), 
sofern die Ermittlung der Identitätsdaten nicht gemäß Z 1 bis 3 erfolgt, 

 4. Verarbeiten von Daten einer elektronischen oder sonst eindeutig 
identifizierbaren Verordnung oder Zuweisung (§ 14 Abs. 2 Z 1 lit. b), 
sofern die Erhebung der Identitätsdaten nicht gemäß Z 1 bis 3 erfolgt, 

erfolgen. erfolgen. 

(5) Im Zuge der Ermittlung der Identitätsdaten mittels e-card System 
(§§ 31a ff ASVG) ist im selben Arbeitsschritt, aber technisch von den Datenflüssen 
des ELSY (§§ 31a ff ASVG) getrennt, auch ein allfälliger Widerspruch gemäß § 16 
Abs. 2 Z 2 zu dokumentieren. 

(5) Im Zuge der Erhebung der Identitätsdaten mittels e-card System (§§ 31a ff 
ASVG) ist im selben Arbeitsschritt, aber technisch von den Datenflüssen des ELSY 
(§§ 31a ff ASVG) getrennt, auch ein allfälliger Widerspruch gemäß § 16 Abs. 2 
Z 2 zu dokumentieren. 

(6) Die Überprüfung der Identität der ELGA-Teilnehmer/innen (Abs. 4) darf 
für den Zugriff und die Verwendung der ELGA-Gesundheitsdaten zu den in § 14 
Abs. 2 genannten Zwecken durch 

(6) Die Überprüfung der Identität der ELGA-Teilnehmer/innen (Abs. 4) darf 
für den Zugriff und die Verarbeitung der ELGA-Gesundheitsdaten zu den in § 14 
Abs. 2 genannten Zwecken durch 
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 1. und 2. …  1. und 2. … 

(7) bis (9) … (7) bis (9) … 

Überprüfung der Identität von ELGA-Gesundheitsdiensteanbietern und der 
ELGA-Ombudsstelle 

Überprüfung der Identität von ELGA-Gesundheitsdiensteanbietern und der 
ELGA-Ombudsstelle 

§ 19. (1) Zur Überprüfung der Identität von ELGA-
Gesundheitsdiensteanbietern und der ELGA-Ombudsstelle ist vom 
Bundesminister für Gesundheit ein Gesundheitsdiensteanbieterindex einzurichten 
und zu betreiben. Die in den Gesundheitsdiensteanbieterindex aufzunehmenden 
Daten sind aus dem eHVD zu ermitteln und umfassen die Angaben gemäß § 10 
Abs. 1 Z 1 bis 8. 

§ 19. (1) Zur Überprüfung der Identität von ELGA-
Gesundheitsdiensteanbietern und der ELGA-Ombudsstelle ist vom 
Bundesminister für Gesundheit ein Gesundheitsdiensteanbieterindex einzurichten 
und zu betreiben. Die in den Gesundheitsdiensteanbieterindex aufzunehmenden 
Daten sind aus dem eHVD zu erheben und umfassen die Angaben gemäß § 10 
Abs. 1 Z 1 bis 8. 

(2) Die Identität von ELGA-Gesundheitsdiensteanbietern bzw. der ELGA-
Ombudsstelle ist durch Ermittlung der Daten gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 bis 8 
festzustellen, wobei die Ermittlung dieser Daten durch 

(2) Die Identität von ELGA-Gesundheitsdiensteanbietern bzw. der ELGA-
Ombudsstelle ist durch Erhebung der Daten gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 bis 8 
festzustellen, wobei die Erhebung dieser Daten durch 

 1. geeignete Identifikationskarten des e-card-Systems (§§ 31a ff ASVG) 
oder 

 1. geeignete Identifikationskarten des e-card-Systems (§§ 31a ff ASVG) 
oder 

 2. Verwenden einer Bürgerkarte (§ 2 Z 10 E-GovG) oder  2. Verwenden einer Bürgerkarte (§ 2 Z 10 E-GovG) oder 

 3. Verwenden elektronischer Signaturen, die auf qualifizierte Zertifikate 
rückführbar sein müssen, 

 3. Verwenden elektronischer Signaturen, die auf qualifizierte Zertifikate 
rückführbar sein müssen, 

zu erfolgen hat. zu erfolgen hat. 

(3) Die Überprüfung der gemäß Abs. 2 festgestellten Identität hat in 
elektronischer Form durch Abgleich der gemäß Abs. 2 ermittelten Daten mit den 
im Gesundheitsdiensteanbieterindex gespeicherten Daten zu erfolgen. 

(3) Die Überprüfung der gemäß Abs. 2 festgestellten Identität hat in 
elektronischer Form durch Abgleich der gemäß Abs. 2 erhobenen Daten mit den 
im Gesundheitsdiensteanbieterindex gespeicherten Daten zu erfolgen. 

Speicherung von ELGA-Gesundheitsdaten Speicherung von ELGA-Gesundheitsdaten 

§ 20. (1) Sofern sich aus den §§ 15 Abs. 2 und 16 Abs. 2 Z 2 nichts anderes 
ergibt, haben ELGA-Gesundheitsdienstanbieter ELGA-Gesundheitsdaten in 
gemäß § 28 Abs. 2 Z 5 geeigneten Datenspeichern, die sich im Gebiet der 
Europäischen Union befinden müssen, zu speichern (§ 13 Abs. 3). Bereits 
gespeicherte ELGA-Gesundheitsdaten dürfen nicht geändert werden. Treten 
Umstände hervor, die eine maßgebliche Änderung des Behandlungsverlaufs 
bedingen können, ist zusätzlich eine aktualisierte Version zu speichern. 
Auftraggeber für die Speicherung ist der jeweilige ELGA-
Gesundheitsdiensteanbieter. 

§ 20. (1) Sofern sich aus den §§ 15 Abs. 2 und 16 Abs. 2 Z 2 nichts anderes 
ergibt, haben ELGA-Gesundheitsdienstanbieter ELGA-Gesundheitsdaten in 
gemäß § 28 Abs. 2 Z 5 geeigneten Datenspeichern, die sich im Gebiet der 
Europäischen Union befinden müssen, zu speichern (§ 13 Abs. 3). Bereits 
gespeicherte ELGA-Gesundheitsdaten dürfen nicht geändert werden. Treten 
Umstände hervor, die eine maßgebliche Änderung des Behandlungsverlaufs 
bedingen können, ist zusätzlich eine aktualisierte Version zu speichern. 
Verantwortlicher (Art. 4 Z 7 DSGVO) für die Speicherung ist der jeweilige ELGA-
Gesundheitsdiensteanbieter. 
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(2) Sofern sich aus den §§ 15 Abs. 2 und 16 Abs. 2 Z 2 nichts Anderes ergibt, 
haben ELGA-Gesundheitsdienstanbieter in Verweisregistern, die sich im Gebiet 
der Europäischen Union befinden müssen, zu speichern (§ 13 Abs. 3). Dies gilt 
nicht in Fällen in denen ELGA-Teilnehmer/innen der Aufnahme von Verweisen 
widersprochen haben. Auftraggeber für die Speicherung ist der jeweilige ELGA-
Gesundheitsdiensteanbieter. 

(2) Sofern sich aus den §§ 15 Abs. 2 und 16 Abs. 2 Z 2 nichts Anderes ergibt, 
haben ELGA-Gesundheitsdienstanbieter in Verweisregistern, die sich im Gebiet 
der Europäischen Union befinden müssen, zu speichern (§ 13 Abs. 3). Dies gilt 
nicht in Fällen in denen ELGA-Teilnehmer/innen der Aufnahme von Verweisen 
widersprochen haben. Verantwortlicher (Art. 4 Z 7 DSGVO) für die Speicherung 
ist der jeweilige ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter. 

(3) ELGA-Gesundheitsdaten sowie elektronische Verweise darauf sind 
dezentral für zehn Jahre, ungeachtet anderer gesetzlicher 
Dokumentationsverpflichtungen, zu speichern. Danach sind die elektronischen 
Verweise und ELGA-Gesundheitsdaten von den Betreibern der gemäß § 28 Abs. 2 
Z 5 geeigneten Datenspeicher und Verweisregister für ELGA zu löschen; falls das 
Löschen aufgrund anderer gesetzlicher Dokumentationsverpflichtungen oder 
gemäß § 22 Abs. 5 Z 1 ausgeschlossen ist, sind die Verweise für ELGA 
unzugänglich zu machen. 

(3) ELGA-Gesundheitsdaten sowie elektronische Verweise darauf sind 
dezentral für zehn Jahre, ungeachtet anderer gesetzlicher 
Dokumentationsverpflichtungen, zu speichern. Danach sind die elektronischen 
Verweise und ELGA-Gesundheitsdaten von den Auftragsverarbeitern (Art. 4 Z 8 
DSGVO), die die gemäß § 28 Abs. 2 Z 5 geeigneten Datenspeicher und 
Verweisregister für ELGA betreiben, zu löschen; falls das Löschen aufgrund 
anderer gesetzlicher Dokumentationsverpflichtungen oder gemäß § 22 Abs. 5 Z 1 
ausgeschlossen ist, sind die Verweise für ELGA unzugänglich zu machen. 

(4) Abweichend von den Abs. 2 und 3 sind Medikationsdaten gemäß § 2 Z 9 
lit. b 

(4) Abweichend von den Abs. 2 und 3 sind Medikationsdaten gemäß § 2 Z 9 
lit. b 

 1. ...  1. ... 

 2. ein Jahr ab Abgabe von dem für den technischen Betrieb Verantwortlichen 
automatisch zu löschen. 

 2. ein Jahr ab Abgabe vom Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO) 
automatisch zu löschen. 

(5) … (5) … 

Protokollierungssystem Protokollierungssystem 

§ 22. (1) Das Protokollierungssystem ist von den ELGA-Systempartnern 
einzurichten und zu betreiben. Das Protokollierungssystem dient der 
Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der Verwendung von ELGA-
Gesundheitsdaten. 

§ 22. (1) Das Protokollierungssystem ist von den ELGA-Systempartnern 
einzurichten und zu betreiben. Das Protokollierungssystem dient der 
Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der Verarbeitung von ELGA-
Gesundheitsdaten. 

(2) Jede Verwendung von ELGA-Gesundheitsdaten im Rahmen von ELGA 
ist gemäß § 14 DSG 2000 zu protokollieren mit: 

(2) Jede Verarbeitung von ELGA-Gesundheitsdaten im Rahmen von ELGA 
ist gemäß Art. 32 DSGVO zu protokollieren mit: 

 1. Datum und Zeit der Verwendung,  1. Datum und Zeit der Verarbeitung, 

 2. …  2. … 

 3. Art des Verwendungsvorgangs,  3. Art des Verarbeitungsvorgangs, 

 4. …  4. … 

 5. dem Namen der natürlichen Person, die die ELGA-Gesundheitsdaten 
tatsächlich verwendet hat, 

 5. dem Namen der natürlichen Person, die die ELGA-Gesundheitsdaten 
tatsächlich verarbeitet hat, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 6. der eindeutigen Kennung der verwendeten ELGA-Gesundheitsdaten,  6. der eindeutigen Kennung der verarbeiteten ELGA-Gesundheitsdaten, 

 7. und 8. ….  7. und 8. …. 

(3) … (3) … 

(4) ELGA-Teilnehmer/innen haben gemäß § 16 Abs. 1 Z 1 das Recht, 
Auskunft über die sich auf sie beziehenden Protokolldaten zu erhalten und diese zu 
verwenden. Die Darstellung dieser Protokollierungsdaten hat einfach und 
übersichtlich zu sein. 

(4) ELGA-Teilnehmer/innen haben gemäß § 16 Abs. 1 Z 1 das Recht, 
Auskunft über die sich auf sie beziehenden Protokolldaten zu erhalten und diese zu 
verarbeiten. Die Darstellung dieser Protokollierungsdaten hat einfach und 
übersichtlich zu sein. 

(5) Die Protokollierungsdaten gemäß Abs. 2 dürfen nicht personenbezogen 
verwendet werden, außer: 

(5) Die Protokollierungsdaten gemäß Abs. 2 dürfen nicht personenbezogen 
verarbeitet werden, außer: 

 1. …  1. … 

 2. zur Sicherstellung einer Verwendung gemäß der Rollen (§ 5) oder  2. zur Sicherstellung einer Verarbeitung gemäß der Rollen (§ 5) oder 

 3. und 4. …  3. und 4. … 

 5. indirekt personenbezogen zur Optimierung und Evaluierung von ELGA.  5. zur Optimierung und Evaluierung von ELGA in pseudonymisierter Form, 
wobei die Identität der betroffenen Person (Art. 4 Z 1 DSGVO) mit 
rechtlich zulässigen Mitteln nicht bestimmt werden kann. 

(6) ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter gemäß § 2 Z 10 lit. a und c haben das 
Recht, Auskunft über die Protokolldaten zu erhalten und zu verwenden, die sich 
auf die von ihnen getätigten Verwendungsvorgänge beziehen. 

(6) ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter gemäß § 2 Z 10 lit. a und c haben das 
Recht, Auskunft über die Protokolldaten zu erhalten und zu verarbeiten, die sich 
auf die von ihnen getätigten Verarbeitungsvorgänge beziehen. 

(7) … (7) … 

Zugangsportal Zugangsportal 

§ 23. (1) und (2) … § 23. (1) und (2) … 

(3) ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter dürfen über das Zugangsportal auf 
Gesundheitsdaten von ELGA-Teilnehmer/inne/n nur unter Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zugreifen. 

(3) ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter dürfen über das Zugangsportal auf 
ELGA-Gesundheitsdaten von ELGA-Teilnehmer/inne/n nur unter Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zugreifen. 

(4) … (4) … 

Nutzungsrechte an ELGA Nutzungsrechte an ELGA 

§ 24. (1) Zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der 
sozialen Sicherheit ist die Nutzung der ELGA-Komponenten 

§ 24. (1) Zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichts des Systems der 
sozialen Sicherheit ist die Nutzung der ELGA-Komponenten 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 

zur Ermittlung der durch ELGA verfügbar gemachten ELGA-Gesundheitsdaten 
gemäß § 14 Abs. 2 unentgeltlich. 

zur Erhebung der durch ELGA verfügbar gemachten ELGA-Gesundheitsdaten 
gemäß § 14 Abs. 2 unentgeltlich. 
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(2) Betreiber von Datenspeichern und Verweisregistern dürfen ungeachtet 
ihrer Rechtsform nicht als Dienstleister für ELGA ausgeschlossen werden, sobald 
sie die Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 erfüllen. 

(2) Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO), die Datenspeicher und 
Verweisregister betreiben, dürfen ungeachtet ihrer Rechtsform nicht als 
Auftragsverarbeiter für ELGA ausgeschlossen werden, sobald sie die 
Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 erfüllen. 

(3) ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter sind nicht Auftraggeber (§ 4 
DSG 2000) 

(3) ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter sind nicht Verantwortliche (Art. 4 Z 7 
DSGVO) 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

Primärversorgung Primärversorgung 

§ 24a. (1) Gesundheitsdiensteanbieter, die in eine Primärversorgungseinheit 
gemäß PrimVG, eingebunden sind, sind berechtigt: 

§ 24a. (1) Gesundheitsdiensteanbieter, die in eine Primärversorgungseinheit 
gemäß PrimVG, eingebunden sind, sind berechtigt: 

 1. …  1. … 

 2. sämtliche Daten, die sie rechtlich zulässigerweise verwenden dürfen, allen 
Gesundheitsdiensteanbietern derselben Primärversorgungseinheit, zur 
Verfügung zu stellen, 

 2. sämtliche Daten, die sie rechtlich zulässigerweise verarbeiten dürfen, allen 
Gesundheitsdiensteanbietern derselben Primärversorgungseinheit, zur 
Verfügung zu stellen, 

 3. sämtliche Daten, die von anderen Gesundheitsdiensteanbietern derselben 
Primärversorgungseinheit im Rahmen der Primärversorgungseinheit zur 
Verfügung gestellt wurden, zu verwenden, wobei eine personenbezogene 
Verwendung ausschließlich zu Gesundheitszwecken gemäß § 9 Z 12 
DSG 2000, ausgenommen für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten, 
durch 

 3. sämtliche Daten, die von anderen Gesundheitsdiensteanbietern derselben 
Primärversorgungseinheit im Rahmen der Primärversorgungseinheit zur 
Verfügung gestellt wurden, zu verarbeiten, wobei eine personenbezogene 
Verarbeitung ausschließlich gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h DSGVO, 
ausgenommen für die Zwecke der Verwaltung von Systemen und Diensten 
im Gesundheits- oder Sozialbereich sowie – unbeschadet der Fälle 
zulässiger Verarbeitung gemäß § 14 Abs. 3a – ausgenommen für Zwecke 
der Arbeitsmedizin und die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des 
Beschäftigten, durch 

 a) und b) …  a) und b) … 

erfolgen darf, sowie erfolgen darf, sowie 

 4. …  4. … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Verwaltungsstrafbestimmungen Verwaltungsstrafbestimmungen 

§ 25. (1) Wer § 25. Wer 

 1. es entgegen § 3 Abs. 3 unterlässt, technisch zu gewährleisten, dass es 
keine Verwendung von Gesundheitsdaten außerhalb der zulässigen Rollen 
gibt oder 
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 2. entgegen § 4 die Identifikation von Personen, deren Gesundheitsdaten 
weitergegeben werden sollen, oder von Gesundheitsdiensteanbietern 
unterlässt oder 

 

 3. entgegen § 5 Abs. 1 Nachweis oder Prüfung der Rolle von 
Gesundheitsdiensteanbietern unterlässt oder 

 

 4. entgegen § 6 unterlässt, durch Datensicherheitsmaßnahmen die 
Vertraulichkeit von Gesundheitsdaten zu gewährleisten, oder 

 

 5. entgegen § 7 Nachweis oder Prüfung der Integrität elektronischer 
Gesundheitsdaten unterlässt oder 

 

 6. entgegen § 16 Abs. 3 Personen im Zugang zur medizinischen Versorgung 
oder hinsichtlich der Kostentragung schlechter stellt oder 

entgegen § 16 Abs. 3 Personen im Zugang zur medizinischen Versorgung oder 
hinsichtlich der Kostentragung schlechter stellt, 

 7. die erleichterten Bedingungen gemäß § 27 Abs. 10 oder 12 in Anspruch 
nimmt, ohne die Voraussetzungen dafür zu erfüllen, oder 

 

 8. als ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter ELGA-Gesundheitsdaten 
vorsätzlich verwendet, ohne dazu berechtigt zu sein, 

 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen. 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, zu bestrafen, wer 

 

 1. als Mitarbeiter/in der ELGA-Ombudsstelle ELGA-Gesundheitsdaten 
vorsätzlich verwendet, ohne dazu berechtigt zu sein, oder 

 

 2. als Bedienstete/r des Bundesministeriums für Gesundheit ELGA-
Gesundheitsdaten verwendet, ohne dazu berechtigt zu sein. 

 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 8 und des Abs. 2 ist auch der Versuch strafbar. 
 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 26. (1) bis (5) … § 26. (1) bis (5) … 
 

(6) Der Titel, das Inhaltsverzeichnis (Abschnittsüberschrift des 2. Abschnitts, 
§ 14) und die § 1 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 2 Z 1, § 2 Z 1, Z 1a, Z 2, Z 3, die 
Abschnittsbezeichnung des 2. Abschnitts, § 3 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4, § 4, 
§ 4 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 5 Z 1 und Abs. 6, § 6 Abs. 1, Abs. 1 Z 1 lit. a, Abs. 2 
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und Abs. 3, § 7 Abs. 1 und Abs. 2, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 und Abs. 4, § 10 Abs. 1 Z 8 
und Abs. 7, § 13 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 6 und Abs. 7, Überschrift zu § 14, § 14 Abs. 1, 
Abs. 1 Z 3, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 3a, Abs. 4 und Abs. 5, § 15 Abs. 1 Z 1, § 16 Abs. 2 
Z 2 lit. c und Abs. 5, § 16a Abs. 3, § 17 Abs. 2, § 18 Abs. 3, Abs. 4, Abs. 4 Z 3 und 
Z 4, Abs. 5 und Abs. 6, § 19 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3, § 20 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 
und Abs. 4 Z 2, § 22 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5, Abs. 5 Z 5 und Abs. 6, § 23 
Abs. 3, § 24 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3, § 24a Abs. 1 Z 2 und Z 3, § 25, § 26 Abs. 6, 
§ 27 Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4, Abs. 9, Abs. 10, Abs. 11, Abs. 12, Abs. 13, Abs. 14 und 
Abs. 15 sowie § 28 Abs. 2 Z 1, Z 3, Z 4 und Z 11, Abs. 2a Z 1 und Abs. 4 in der 
Fassung des BGBl. I Nr. xxx/2018 treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 27. (1) … § 27. (1) … 

(2) Sofern nicht eine Verordnung gemäß § 28 Abs. 2 Z 4 einen späteren 
Zeitpunkt bestimmt, gilt § 13 Abs. 3 ab 1. Jänner 2015 für 

(2) Sofern nicht eine Verordnung gemäß § 28 Abs. 2 Z 4 einen späteren 
Zeitpunkt bestimmt, gilt § 13 Abs. 3 ab 1. Jänner 2015 für 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

soweit die Nutzung der ELGA-Komponenten (§ 24) zur Verwendung von ELGA-
Gesundheitsdaten technisch möglich ist. 

soweit die Nutzung der ELGA-Komponenten (§ 24) zur Verarbeitung von ELGA-
Gesundheitsdaten technisch möglich ist. 

(3) Sofern nicht eine Verordnung gemäß § 28 Abs. 2 Z 4 einen späteren 
Zeitpunkt bestimmt, gilt ab 1. Juli 2016 § 13 Abs. 3 für 

(3) Sofern nicht eine Verordnung gemäß § 28 Abs. 2 Z 4 einen späteren 
Zeitpunkt bestimmt, gilt ab 1. Juli 2016 § 13 Abs. 3 für 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

soweit die Nutzung der ELGA-Komponenten (§ 24) zur Verwendung von ELGA-
Gesundheitsdaten technisch möglich ist. Dies gilt jedoch nicht für freiberuflich 
tätige Ärzte und Ärztinnen, Gruppenpraxen sowie selbstständige Ambulatorien 
(§ 3a KAKuG) hinsichtlich der Verpflichtung gemäß § 13 Abs. 3 Z 4 und 6, wenn 
diese ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter in keinem Vertragsverhältnis zu einem 
Träger der gesetzlichen Sozialversicherung stehen. 

soweit die Nutzung der ELGA-Komponenten (§ 24) zur Verarbeitung von ELGA-
Gesundheitsdaten technisch möglich ist. Dies gilt jedoch nicht für freiberuflich 
tätige Ärzte und Ärztinnen, Gruppenpraxen sowie selbstständige Ambulatorien 
(§ 3a KAKuG) hinsichtlich der Verpflichtung gemäß § 13 Abs. 3 Z 4 und 6, wenn 
diese ELGA-Gesundheitsdiensteanbieter in keinem Vertragsverhältnis zu einem 
Träger der gesetzlichen Sozialversicherung stehen. 

(4) Sofern nicht eine Verordnung gemäß § 28 Abs. 2 Z 4 einen späteren 
Zeitpunkt bestimmt, gilt ab 1. Jänner 2017 § 13 Abs. 3 für private 
Krankenanstalten gemäß § 1 Abs. 2 des Privatkrankenanstalten-
Finanzierungsfondsgesetzes (PRIKRAF-G), BGBl. I Nr. 165/2004, soweit die 
Nutzung der ELGA-Komponenten (§ 24) zur Verwendung von ELGA-
Gesundheitsdaten technisch möglich ist. 

(4) Sofern nicht eine Verordnung gemäß § 28 Abs. 2 Z 4 einen späteren 
Zeitpunkt bestimmt, gilt ab 1. Jänner 2017 § 13 Abs. 3 für private 
Krankenanstalten gemäß § 1 Abs. 2 des Privatkrankenanstalten-
Finanzierungsfondsgesetzes (PRIKRAF-G), BGBl. I Nr. 165/2004, soweit die 
Nutzung der ELGA-Komponenten (§ 24) zur Verarbeitung von ELGA-
Gesundheitsdaten technisch möglich ist. 

(5) bis (8) … (5) bis (8) … 
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(9) Sofern nicht eine Verordnung gemäß § 28 Abs. 2 Z 4 einen späteren 
Zeitpunkt bestimmt, hat spätestens mit 1. Jänner 2018 als Standard gemäß § 28 
Abs. 2 Z 1 lit. a bis c eine Codierung der Informationen in ELGA nach 
einheitlichen Vorgaben zu erfolgen, die von den ELGA-Systempartnern unter 
Mitwirkung gesetzlicher Interessenvertretungen, sofern diese in den von ihnen 
wahrzunehmenden Aufgaben betroffen sind, erarbeitet werden. 

(9) Sofern nicht eine Verordnung gemäß § 28 Abs. 2 Z 4 einen späteren 
Zeitpunkt bestimmt, hat spätestens mit 1. Jänner 2018 als Standard gemäß § 28 
Abs. 2 Z 1 lit. a bis c eine Codierung der Informationen in ELGA nach 
einheitlichen Vorgaben zu erfolgen, die von den ELGA-Systempartnern unter 
Mitwirkung zuständiger gesetzlicher Interessenvertretungen erarbeitet werden. 

(10) Sind Nachweis oder Prüfung von Identität, Rollen oder Integrität nach 
den Bestimmungen des 2. Abschnitts (gerichtete und ungerichtete 
Kommunikation) insbesondere mangels vorhandener technischer Infrastruktur 
nicht zumutbar, dürfen Gesundheitsdaten nur weitergegeben werden, wenn 
zumindest die Identitäten und maßgeblichen Rollen der an der Weitergabe 
beteiligten Gesundheitsdiensteanbieter gegenseitig durch 

(10) Sind Nachweis oder Prüfung von Identität, Rollen oder Integrität nach 
den Bestimmungen des 2. Abschnitts (gerichtete und ungerichtete 
Kommunikation) insbesondere mangels vorhandener technischer Infrastruktur 
nicht zumutbar, dürfen Gesundheitsdaten und genetische Daten nur übermittelt 
werden, wenn zumindest die Identitäten und maßgeblichen Rollen der an der 
Übermittlung beteiligten Gesundheitsdiensteanbieter gegenseitig durch 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

bestätigt sind. bestätigt sind. 

(11) In den Fällen des Abs. 10 Z 1 und 2 sind vor der erstmaligen Weitergabe 
der Gesundheitsdaten zwischen den beteiligten Gesundheitsdiensteanbietern 

(11) In den Fällen des Abs. 10 Z 1 und 2 sind vor der erstmaligen 
Übermittlung der Gesundheitsdaten und genetischen Daten zwischen den 
beteiligten Gesundheitsdiensteanbietern 

 1. …  1. … 

 2. die vollständigen Namen und maßgeblichen Rollen der an der Weitergabe 
beteiligten Gesundheitsdiensteanbieter, 

 2. die vollständigen Namen und maßgeblichen Rollen der an der 
Übermittlung beteiligten Gesundheitsdiensteanbieter, 

 3. und 4. …  3. und 4. … 

zu dokumentieren. Die Angaben zur Erreichbarkeit sind laufend aktuell zu halten. zu dokumentieren. Die Angaben zur Erreichbarkeit sind laufend aktuell zu halten. 

(12) Die Weitergabe von Gesundheitsdaten darf unter den Voraussetzungen 
des Abs. 10 Z 1 bis 3 ausnahmsweise auch per Fax erfolgen, wenn 

(12) Die Übermittlung von Gesundheitsdaten und genetischen Daten darf 
unter den Voraussetzungen des Abs. 10 Z 1 bis 3 ausnahmsweise auch per Fax 
erfolgen, wenn 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

(13) Die erleichterten Bedingungen nach Abs. 10 und 12 können nicht in 
Anspruch genommen werden, wenn die Verwendung von Gesundheitsdaten 
entsprechend den Bestimmungen des 2. Abschnitts mit Bedachtnahme auf den 
Stand der technischen Möglichkeiten und auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit 
(§ 14 Abs. 1 DSG 2000) zumutbar ist. 

(13) Die erleichterten Bedingungen nach Abs. 10 und 12 können nicht in 
Anspruch genommen werden, wenn die nach dem 2. Abschnitt erforderlichen 
Maßnahmen im Hinblick auf den Stand der Technik und die 
Implementierungskosten (Art. 32 Abs. 1 DSGVO) zumutbar sind. 

(14) Bei der Weitergabe von Gesundheitsdaten gelten die erleichterten 
Bedingungen nach Abs. 10 oder 12 für alle beteiligten Gesundheitsdiensteanbieter, 

(14) Bei der Übermittlung von Gesundheitsdaten und genetischen Daten 
gelten die erleichterten Bedingungen nach Abs. 10 oder 12 für alle beteiligten 
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wenn für zumindest einen der beteiligten Gesundheitsdiensteanbieter die jeweils 
erleichterten Bedingungen nach Abs. 10 oder 12 gelten. 

Gesundheitsdiensteanbieter, wenn für zumindest einen der beteiligten 
Gesundheitsdiensteanbieter die jeweils erleichterten Bedingungen nach Abs. 10 
oder 12 gelten. 

(15) Bis zum 30. Juni 2016 ist § 6 nicht auf die Weitergabe von 
Gesundheitsdaten per Funk zum Zwecke der Einsatzorganisation bei 
Rettungsdiensten anzuwenden. 

(15) Bis zum 30. Juni 2016 ist § 6 nicht auf die Übermittlung von 
Gesundheitsdaten und genetischen Daten per Funk zum Zwecke der 
Einsatzorganisation bei Rettungsdiensten anzuwenden. 

Verordnungsermächtigungen und Weisungsrechte Verordnungsermächtigungen und Weisungsrechte 

§ 28. (1) … § 28. (1) … 

(2) Der Bundesminister für Gesundheit hat auf Grundlage dieses Gesetzes mit 
Verordnung weiters für den 4. Abschnitt (ELGA) Folgendes festzulegen: 

(2) Der Bundesminister für Gesundheit hat auf Grundlage dieses Gesetzes mit 
Verordnung weiters für den 4. Abschnitt (ELGA) Folgendes festzulegen: 

 1. die Struktur, das Format sowie die Standards gemäß § 27 Abs. 7, 8 und 9, 
die für 

 1. die Struktur, das Format sowie die Standards gemäß § 27 Abs. 7, 8 und 9, 
die für 

 a) bis d) …  a) bis d) … 

in ELGA zu verwenden sind, wobei international anerkannte Standards, die 
wirtschaftliche Vertretbarkeit sowie der Stand der technischen Möglichkeiten 
hinsichtlich des Detaillierungsgrades der Strukturen bei den betroffenen ELGA-
Gesundheitsdiensteanbietern zu berücksichtigen sind, 

in ELGA zu verwenden sind, wobei international anerkannte Standards, die 
wirtschaftliche Vertretbarkeit sowie der Stand der technischen Möglichkeiten 
hinsichtlich des Detaillierungsgrades der Strukturen bei den jeweiligen ELGA-
Gesundheitsdiensteanbietern zu berücksichtigen sind, 

 2. …  2. … 

 3. die Struktur und das Format, die für  3. die Struktur und das Format, die für 

 a) und b) …  a) und b) … 

in ELGA zu verwenden sind, wobei nach Abschluss eines einheitlichen 
Standardisierungsverfahrens unter Mitwirkung der ELGA-Systempartner sowie 
gesetzlicher Interessenvertretungen, sofern diese in den von ihnen 
wahrzunehmenden Aufgaben betroffen sind, Struktur und Format nach den 
Kriterien der Z 1 festzulegen sind, 

in ELGA zu verwenden sind, wobei nach Abschluss eines einheitlichen 
Standardisierungsverfahrens unter Mitwirkung der ELGA-Systempartner sowie 
zuständiger gesetzlicher Interessenvertretungen Struktur und Format nach den 
Kriterien der Z 1 festzulegen sind, 

 4. den jeweiligen Zeitpunkt, ab dem die in Z 1 lit. a bis d sowie die in Z 3 
lit. a und b genannten Daten in ELGA gemäß § 13 Abs. 2 und 3 in 
Verbindung mit Abs. 1 Z 1 zu speichern bzw. zu ermitteln sind, 

 4. den jeweiligen Zeitpunkt, ab dem die in Z 1 lit. a bis d sowie die in Z 3 
lit. a und b genannten Daten in ELGA gemäß § 13 Abs. 2 und 3 in 
Verbindung mit Abs. 1 Z 1 zu speichern bzw. zu erheben sind, 

 5. bis 10. …  5. bis 10. … 

 11. den Betreiber des Berechtigungssystems gemäß § 21 bzw. den Betreiber 
des Protokollierungssystems gemäß § 22 sowie 

 11. den Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO) des Berechtigungssystems 
gemäß § 21 bzw. den Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO) des 
Protokollierungssystems gemäß § 22 sowie 

 12. …  12. … 
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(2a) Die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen hat auf Grundlage des 
5. Abschnittes mit Verordnung Folgendes festzulegen: 

(2a) Die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen hat auf Grundlage des 
5. Abschnittes mit Verordnung Folgendes festzulegen: 

 1. die Struktur, das Format sowie die Standards gemäß § 27 Abs. 7, 8 und 9, 
die im Rahmen der eHealth-Anwendung „Primärversorgung“ (§ 24a) zu 
verwenden sind, wobei international anerkannte Standards, die 
wirtschaftliche Vertretbarkeit sowie der Stand der technischen 
Möglichkeiten hinsichtlich des Detaillierungsgrades der Strukturen bei 
den betroffenen Gesundheitsdiensteanbietern zu berücksichtigen sind 
sowie 

 1. die Struktur, das Format sowie die Standards gemäß § 27 Abs. 7, 8 und 9, 
die im Rahmen der eHealth-Anwendung „Primärversorgung“ (§ 24a) zu 
verwenden sind, wobei international anerkannte Standards, die 
wirtschaftliche Vertretbarkeit sowie der Stand der technischen 
Möglichkeiten hinsichtlich des Detaillierungsgrades der Strukturen bei 
den jeweiligen Gesundheitsdiensteanbietern zu berücksichtigen sind sowie 

 2. …  2. … 

(3) … (3) … 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit hat nach Anhörung der jeweiligen 
betroffenen gesetzlichen Interessenvertretungen, unter Berücksichtigung des § 27 
Abs. 13, mit Verordnung für bestimmte Gesundheitsdiensteanbieter jeweils den 
Zeitpunkt festzulegen, ab dem die Weitergabe von Gesundheitsdaten unter den 
erleichterten Bedingungen des § 27 Abs. 10 und 12 jedenfalls nicht mehr zulässig 
ist. 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit hat nach Anhörung der jeweils 
zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen, unter Berücksichtigung des § 27 
Abs. 13, mit Verordnung für bestimmte Gesundheitsdiensteanbieter jeweils den 
Zeitpunkt festzulegen, ab dem die Übermittlung von Gesundheitsdaten und 
genetischen Daten unter den erleichterten Bedingungen des § 27 Abs. 10 und 12 
jedenfalls nicht mehr zulässig ist. 

(5) … (5) … 

Artikel 73 

Änderung des Gentechnikgesetzes 

Genetische Analysen am Menschen für wissenschaftliche Zwecke und zur 
Ausbildung 

Genetische Analysen am Menschen für wissenschaftliche Zwecke und zur 
Ausbildung 

§ 66. (1) Genetische Analysen am Menschen für wissenschaftliche Zwecke 
und zur Ausbildung dürfen nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung 
des Probenspenders oder an anonymisierten Proben durchgeführt werden. Eine 
Probe, die wissenschaftlichen Zwecken dient, gilt auch dann als anonymisiert, 
wenn sie ohne Namen nur mit einem Code versehen ist und dieser ausschließlich 
in der jeweiligen Einrichtung mit dem Namen des Probenspenders in Verbindung 
gebracht werden kann. 

§ 66. (1) Genetische Analysen am Menschen für wissenschaftliche Zwecke 
und zur Ausbildung dürfen nur an de-identifizierten Proben durchgeführt werden. 
Nicht-genetische medizinische Daten, die mit genetischen Daten derselben Person 
verknüpft werden sollen, müssen dabei ebenfalls de-identifiziert werden. Die 
Zuordnung dieser Daten zum jeweiligen Probenspender darf nur in den 
Einrichtungen erfolgen, die über eine gültige Einwilligung (Art. 4 Nr. 11 DSGVO) 
der betroffenen Person für diese Zuordnung verfügen. 

(2) … (2) … 
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(3) Ein schriftlicher Widerruf der Zustimmung gemäß Abs. 1 ist jederzeit 
möglich. In diesem Fall dürfen diese Daten für neue Verwendungszwecke ab dem 
Zeitpunkt des Widerrufs nicht mehr herangezogen werden. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 2d Abs. 1 und 3 bis 8, 2f Abs. 1 Z 6 und Abs. 3, 
4, 6 und 7 sowie 2i Abs. 1, 2, 2j und 2k des Forschungsorganisationsgesetzes, 
BGBl. Nr. 341/1981, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. yyy/2018, 
finden Anwendung. 

Datenschutz Untersuchungsergebnisse 

§ 71. (1) Wer genetische Analysen durchführt oder veranlasst, hat die dabei 
gewonnenen personenbezogenen Daten geheim zu halten und die folgenden 
Bestimmungen zu beachten: 

§ 71. (1) Wer genetische Analysen durchführt, veranlasst oder die daraus 
gewonnenen personenbezogenen Daten verarbeitet, hat diese Daten geheim zu 
halten. 

 1. Der untersuchten Person ist über deren Verlangen Einsicht in alle sie 
betreffenden Daten zu gewähren. 

 

 2. Der untersuchten Person sind unerwartete Ergebnisse mitzuteilen, die von 
unmittelbarer klinischer Bedeutung sind oder nach denen sie ausdrücklich 
gefragt hat. Diese Mitteilung ist insbesondere dann, wenn die untersuchte 
Person nicht danach gefragt hat, so zu gestalten, dass sie auf die 
untersuchte Person nicht beunruhigend wirkt; in Grenzfällen kann diese 
Mitteilung gänzlich unterbleiben. 

 

 3. Daten in nicht anonymisierter Form (§ 66 Abs. 1) dürfen für einen 
anderen als den Zweck, für den sie ursprünglich erhoben worden sind, nur 
mit ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung der untersuchten Person 
verwendet werden. 

 

 4. Daten dürfen unbeschadet der Bestimmungen des § 71a über die 
Dokumentation der Untersuchungsergebnisse nur übermittelt werden 

(2) Personenbezogene Daten dürfen unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 71a über die Dokumentation der Untersuchungsergebnisse nur übermittelt 
werden 

 a) an Personen, die in der Einrichtung, in der sie erhoben worden sind, mit 
der Ermittlung, Verarbeitung oder Auswertung der Daten unmittelbar 
befasst sind, 

 a) an Personen, die in der Einrichtung, in der sie erhoben worden sind, mit 
der Verarbeitung der Daten unmittelbar befasst sind, 

 b) an die untersuchte Person,  b) an die untersuchte Person, 

 c) an die in § 69 Abs. 2 genannten Personen,  c) an die in § 69 Abs. 2 genannten Personen, 

 d) an den Arzt, der die genetischen Analysen veranlasst hat, und an den 
behandelnden Arzt, 

 d) an den Arzt, der die genetischen Analysen veranlasst hat, und an den 
behandelnden Arzt, 

 e) an andere Personen nur, soweit die untersuchte Person hiezu 
ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat, wobei ein schriftlicher 
Widerruf dieser Zustimmung jederzeit möglich ist. 

 e) an andere Personen nur, soweit die untersuchte Person hierzu ausdrücklich 
und schriftlich zugestimmt hat, wobei ein schriftlicher Widerruf dieser 
Zustimmung jederzeit möglich ist. 
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 5. Daten müssen vor dem Zugriff Unbefugter in geeigneter Weise geschützt 
werden. 

 

 6. Die Verpflichtungen gemäß Z 3 bis 5 gelten auch für Personen, die bei der 
Durchführung von genetischen Analysen oder bei der Aufbewahrung oder 
Verwaltung der dabei erhobenen Daten mitwirken. 

 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, bleiben das 
Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, das Gesund-
heitstelematikgesetz 2012, BGBl. I Nr. 111/2012, sowie Vorschriften, die 
besondere Verschwiegenheits- oder Meldepflichten beinhalten, unberührt. 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, bleiben das 
Datenschutzgesetz (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999, das Gesund-
heitstelematikgesetz 2012, BGBl. I Nr. 111/2012, sowie Vorschriften, die 
besondere Verschwiegenheits- oder Meldepflichten beinhalten, unberührt. 

 
(4) Der untersuchten Person sind unerwartete Ergebnisse mitzuteilen, die von 

unmittelbarer klinischer Bedeutung sind oder nach denen sie ausdrücklich gefragt 
hat. Diese Mitteilung ist insbesondere dann, wenn die untersuchte Person nicht 
danach gefragt hat, so zu gestalten, dass sie auf die untersuchte Person nicht 
beunruhigend wirkt; in Grenzfällen kann diese Mitteilung gänzlich unterbleiben. 

Dokumentation der Untersuchungsergebnisse Dokumentation der Untersuchungsergebnisse 

§ 71a. (1) … § 71a. (1) … 

(2) Ergebnisse aus genetischen Analysen des Typs 4, ebenso wie Ergebnisse 
des Typs 2 oder 3, wenn die Dokumentation in Arztbriefen und 
Krankengeschichten wegen Widerspruches des Patienten nicht zulässig ist, dürfen 
nur in der Einrichtung, in der sie erhoben worden sind, und nur auf Veranlassung 
des behandelnden Arztes automationsunterstützt verarbeitet werden; sie sind von 
anderen Datenarten gesondert aufzubewahren oder zu speichern und dürfen nur 
von jenen Personen die in der Einrichtung mit der Ermittlung, Verarbeitung oder 
Auswertung der Daten unmittelbar befasst sind, und nur mit einer gesonderten 
Zugriffsmöglichkeit abrufbar sein. 

(2) Ergebnisse aus genetischen Analysen des Typs 4, ebenso wie Ergebnisse 
des Typs 2 oder 3, wenn die Dokumentation in Arztbriefen und 
Krankengeschichten wegen Widerspruches des Patienten nicht zulässig ist, dürfen 
nur in der Einrichtung, in der sie erhoben worden sind, und nur auf Veranlassung 
des behandelnden Arztes verarbeitet werden; sie sind von anderen Datenarten 
gesondert aufzubewahren oder zu speichern und dürfen nur von jenen Personen die 
in der Einrichtung mit der Verarbeitung der Daten unmittelbar befasst sind, und 
nur mit einer gesonderten Zugriffsmöglichkeit abrufbar sein. 

Übermittlung von Daten Übermittlung von Daten 

§ 106. Die nach diesem Bundesgesetz der Behörde bekanntzugebenden Daten 
dürfen von der Behörde ermittelt und automationsunterstützt verarbeitet werden. 
Personenbezogene und vertrauliche Daten dürfen nur übermittelt werden an 

§ 106. Die nach diesem Bundesgesetz der Behörde bekanntzugebenden Daten 
dürfen von der Behörde erhoben und verarbeitet werden. Personenbezogene und 
vertrauliche Daten dürfen nur übermittelt werden an 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

Strafbestimmungen, Beschlagnahme, Verfall Strafbestimmungen, Beschlagnahme, Verfall 

§ 109. (1) und (2) … § 109. (1) und (2) … 
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(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7 260 Euro zu bestrafen, wer 

(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7 260 Euro zu bestrafen, wer 

 1. bis 33. …  1. bis 33. … 

 34. genetische Analysen am Menschen für wissenschaftliche Zwecke oder zur 
Ausbildung entgegen den Vorschriften des § 66 Abs. 1 durchführt oder 
deren Ergebnisse entgegen den Vorschriften des § 66 Abs. 2 veröffentlicht 
oder vernetzt, oder Daten entgegen § 66 Abs. 3 nach erfolgtem Widerruf 
verwendet, 

 34. genetische Analysen am Menschen für wissenschaftliche Zwecke oder zur 
Ausbildung entgegen den Vorschriften des § 66 Abs. 1 durchführt oder 
deren Ergebnisse entgegen den Vorschriften des § 66 Abs. 2 veröffentlicht 
oder vernetzt, 

 35. und 36. …  35. und 36. … 

 37. den Bestimmungen des § 71 Abs. 1 über Datenschutz zuwiderhandelt,  37. den Bestimmungen des § 71 zuwiderhandelt, 

 38. bis 47. …  38. bis 47. … 

(3a) bis (7) … (3a) bis (7) … 

 § 113c. Die §§ 66 Abs. 1 und 3, 71, 71a Abs. 2, 106 und 109 Abs. 3 Z 34 und 
37 in der Fassung des des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I 
Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

2. Abschnitt 

Sozialversicherungswesen 

Artikel 74 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

§ 31. (1) bis (3) unverändert. § 31. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Zu den zentralen Dienstleistungen im Sinne des Abs. 2 Z 2 gehören: (4) Zu den zentralen Dienstleistungen im Sinne des Abs. 2 Z 2 gehören: 

 1. bis 9. unverändert.  1. bis 9. unverändert. 

 10. die Errichtung und die Führung einer Pseudonymisierungsstelle zur 
Pseudonymisierung personenbezogener Daten über Diagnosen und 
Leistungen aus dem stationären und ambulanten Bereich. Soweit der 
Hauptverband die Pseudonymisierungsstelle für Auftraggeber außerhalb 
des Kreises der ihm angehörenden Sozialversicherungsträger betreibt, ist 

 10. die Errichtung und die Führung einer Pseudonymisierungsstelle zur 
Pseudonymisierung personenbezogener Daten über Diagnosen und 
Leistungen aus dem stationären und ambulanten Bereich. Soweit der 
Hauptverband die Pseudonymisierungsstelle für Verantwortliche 
außerhalb des Kreises der ihm angehörenden Sozialversicherungsträger 
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er dabei im übertragenen Wirkungsbereich tätig und an die Weisungen des 
Bundesministers für Gesundheit gebunden. 

betreibt, ist er dabei im übertragenen Wirkungsbereich tätig und an die 
Weisungen des Bundesministers für Gesundheit gebunden. 

(5) bis (10) unverändert (5) bis (10) unverändert 

(11) Die Versicherungsträger dürfen bei ihren Datenanwendungen andere 
Versicherungsträger, den Hauptverband und die Abgabenbehörden des Bundes als 
Dienstleister im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, in 
Anspruch nehmen. Auch der Hauptverband darf Versicherungsträger als 
Dienstleister in Anspruch nehmen. Der Hauptverband ist in jenen Fällen, in denen 
er auf Grund gesetzlicher Bestimmungen für die Versicherungsträger tätig wird, 
jedenfalls Dienstleister nach § 4 Z 5 des Datenschutzgesetzes 2000 in Verbindung 
mit den §§ 10 und 11 des Datenschutzgesetzes 2000. Der Hauptverband und die 
Versicherungsträger haften nicht für Nachteile, die bei der Erfüllung ihrer 
Auskunftspflichten im Sinne des Abs. 4 Z 3 lit. b auf Grund von 
Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten der in ihren Anlagen enthaltenen Daten 
entstehen. 

(11) Die Versicherungsträger dürfen bei ihrer Datenverarbeitung andere 
Versicherungsträger, den Hauptverband und die Abgabenbehörden des Bundes als 
Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 4 Z 8 der Verordnung (EU) 2016/679 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) 
in Anspruch nehmen. Auch der Hauptverband darf Versicherungsträger als 
Auftragsverarbeiter in Anspruch nehmen. Der Hauptverband ist in jenen Fällen, in 
denen er auf Grund gesetzlicher Bestimmungen für die Versicherungsträger tätig 
wird, jedenfalls Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 4 Z 8 DSGVO. Der 
Hauptverband und die Versicherungsträger haften nicht für Nachteile, die bei der 
Erfüllung ihrer Auskunftspflichten im Sinne des Abs. 4 Z 3 lit. b auf Grund von 
Unvollständigkeiten oder Unrichtigkeiten der in ihren Anlagen enthaltenen Daten 
entstehen. 

(12) bis (16) unverändert. (12) bis (16) unverändert. 

Grundlagen des Elektronischen Verwaltungssystems (ELSY) Grundlagen des Elektronischen Verwaltungssystems (ELSY) 

§ 31a. (1) unverändert. § 31a. (1) unverändert. 

(2) Das ELSY hat Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten. Auf die 
im ELSY verwendeten Daten sind die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 
anzuwenden. Die innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarten sind 
bundesweit einheitlich und als Schlüsselkarten zu gestalten, die auch die 
Authentifizierung des Karteninhabers (der Karteninhaberin) im elektronischen 
Verkehr ermöglichen und dem (der) berechtigten Verwender(in) nach Zustimmung 
des (der) Betroffenen den Zugriff auf persönliche Daten, die bei anderen Stellen 
gespeichert sind, möglich machen. Die Schlüsselfunktion innerhalb des ELSY darf 
auch mit Hilfe der Funktion der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 des E-Government-
Gesetzes) ausgeführt werden. In diesem Fall wird eine allfällige Verwendungs- 
oder Vorlagepflicht der innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarten 
hinsichtlich dieser Funktion durch die Verwendung der Bürgerkarte erfüllt. Wird 
die Bürgerkarte auf einer innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarte 
aufgebracht, so dürfen die für die Bürgerkartenfunktion notwendigen Daten, 
insbesondere die Stammzahl des Karteninhabers (der Karteninhaberin), auf dieser 

(2) Das ELSY hat Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten. Die 
innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarten sind bundesweit einheitlich und 
als Schlüsselkarten zu gestalten, die auch die Authentifizierung des Karteninhabers 
(der Karteninhaberin) im elektronischen Verkehr ermöglichen und dem (der) 
berechtigten Verwender(in) nach Einwilligung der betroffenen Person den Zugriff 
auf personenbezogene Daten, die bei anderen Stellen gespeichert sind, möglich 
machen. Die Schlüsselfunktion innerhalb des ELSY darf auch mit Hilfe der 
Funktion der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 des E-Government-Gesetzes) ausgeführt 
werden. In diesem Fall wird eine allfällige Verwendungs- oder Vorlagepflicht der 
innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarten hinsichtlich dieser Funktion 
durch die Verwendung der Bürgerkarte erfüllt. Wird die Bürgerkarte auf einer 
innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarte aufgebracht, so dürfen die für die 
Bürgerkartenfunktion notwendigen Daten, insbesondere die Stammzahl des 
Karteninhabers (der Karteninhaberin), auf dieser Karte gespeichert werden. Die 
Anwendung einer innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarte für die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Karte gespeichert werden. Die Anwendung einer innerhalb des ELSY zu 
verwendenden Chipkarte für die Bürgerkartenfunktion ist ein mit dem ELSY 
vereinbarer Zweck im Sinne des Abs. 4. 

Bürgerkartenfunktion ist ein mit dem ELSY vereinbarer Zweck im Sinne des 
Abs. 4. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

(4) Bestandteile des ELSY dürfen für andere als Sozialversicherungszwecke 
nur mit bundesgesetzlicher Ermächtigung und nur so weit verwendet werden, als 
dies mit dem Zweck des ELSY nicht unvereinbar (§ 6 Abs. 1 Z 2 DSG 2000) ist. 
Zu Fragen der Unvereinbarkeit neuer Verwendungszwecke sowie zu Fragen der 
Speicherung von Daten auf den innerhalb des ELSY zu verwendenden Chipkarten 
ist der Datenschutzrat unter Setzung einer angemessenen Frist anzuhören. 
Bestandteile des ELSY dürfen jedenfalls für folgende andere als 
Sozialversicherungszwecke verwendet werden: 

(4) Bestandteile des ELSY dürfen für andere als Sozialversicherungszwecke 
nur mit bundesgesetzlicher Ermächtigung und nur so weit verarbeitet werden, als 
dies mit dem Zweck des ELSY nicht unvereinbar (Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO) ist. 
Zu Fragen der Unvereinbarkeit neuer Verarbeitungszwecke sowie zu Fragen der 
Speicherung von personenbezogenen Daten auf den innerhalb des ELSY zu 
verwendenden Chipkarten ist der Datenschutzrat unter Setzung einer 
angemessenen Frist anzuhören. Bestandteile des ELSY dürfen jedenfalls für 
folgende andere als Sozialversicherungszwecke verarbeitet werden: 

 1. Prüfung von Ansprüchen gegen Krankenfürsorgeeinrichtungen nach § 2 
Abs. 1 Z 2 B-KUVG; 

 1. Prüfung von Ansprüchen gegen Krankenfürsorgeeinrichtungen nach § 2 
Abs. 1 Z 2 B-KUVG; 

 2. Prüfung von Ansprüchen gegen Sozialhilfeträger nach landesgesetzlichen 
Vorschriften; 

 2. Prüfung von Ansprüchen gegen Sozialhilfeträger nach landesgesetzlichen 
Vorschriften; 

 3. Auslesen der auf der e-card nach § 31a Abs. 3 Z 1 lit. a gespeicherten 
Daten; 

 3. Auslesen der auf der e-card nach § 31a Abs. 3 Z 1 lit. a gespeicherten 
Daten; 

 4. Dokumentation eines Anspruches auf eine Pension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung oder einen Ruhe- und Versorgungsgenuss; 

 4. Dokumentation eines Anspruches auf eine Pension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung oder einen Ruhe- und Versorgungsgenuss; 

 5. technische Unterstützung von Sicherheitsmaßnahmen (zB durch 
kryptografische Schlüssel) im Zusammenhang mit dem Verwenden von 
Gesundheitsdaten (§ 4 Z 2 und 8 DSG 2000). 

 5. technische Unterstützung von Sicherheitsmaßnahmen (zB durch 
kryptografische Schlüssel) im Zusammenhang mit der Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten im Sinne des Art. 4 Z 15 DSGVO. 

Der durch die Verwendung von Bestandteilen des ELSY für diese Zwecke 
entstehende Aufwand ist dem Hauptverband jeweils nach Maßgabe einer 
vertraglichen Regelung zu vergüten. 

Der durch die Verarbeitung von Bestandteilen des ELSY für diese Zwecke 
entstehende Aufwand ist dem Hauptverband jeweils nach Maßgabe einer 
vertraglichen Regelung zu vergüten. 

(4a) Die Verwendung von Bestandteilen des ELSY durch Speichern und 
Auslesen von Daten der e-card zu Zwecken nach Abs. 4 Z 3 und 4 darf jeweils nur 
auf ausdrückliches Verlangen des Karteninhabers/der Karteninhaberin erfolgen. Es 
ist verboten, einen Anspruch des Karteninhabers/der Karteninhaberin von der 
Verwendung von Bestandteilen des ELSY zu Zwecken nach Abs. 4 Z 3 und 4 
abhängig zu machen oder inhaltlich zu beeinflussen; Abs. 6 zweiter Satz ist 
anzuwenden. 

(4a) Die Verarbeitung von Bestandteilen des ELSY durch Speichern und 
Auslesen von personenbezogenen Daten der e-card zu Zwecken nach Abs. 4 Z 3 
und 4 darf jeweils nur auf ausdrückliches Verlangen des Karteninhabers/der 
Karteninhaberin erfolgen. Es ist verboten, einen Anspruch des Karteninhabers/der 
Karteninhaberin von der Verarbeitung von Bestandteilen des ELSY zu Zwecken 
nach Abs. 4 Z 3 und 4 abhängig zu machen oder inhaltlich zu beeinflussen; Abs. 6 
zweiter Satz ist anzuwenden. 

(5) bis (8) unverändert. (5) bis (8) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Durchführung des ELSY Durchführung des ELSY 

§ 31b. (1) Der Hauptverband ist zur Durchführung der in § 31a getroffenen 
Anordnungen ermächtigt, 

§ 31b. (1) Der Hauptverband ist zur Durchführung der in § 31a getroffenen 
Anordnungen ermächtigt, 

 1. eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu errichten,  1. eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu errichten, 

 2. die Beteiligung von juristischen Personen an der von ihm errichteten 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung zuzulassen, 

 2. die Beteiligung von juristischen Personen an der von ihm errichteten 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung zuzulassen, 

 3. sich an juristischen Personen des Privatrechts zu beteiligen;  3. sich an juristischen Personen des Privatrechts zu beteiligen; 

eine Beteiligung nach Z 2 oder nach Z 3 ist nur dann zulässig, wenn sie an oder 
von juristischen Personen erfolgt, die der Kontrolle des Rechnungshofes 
unterliegen (Art. 121 Abs. 1 B-VG), und dem Hauptverband maßgeblicher 
Einfluss auf die Geschäftsführung jener juristischen Person zukommt, die das 
ELSY betreibt. Die Verantwortlichkeit des Hauptverbandes und der 
Versicherungsträger als datenschutzrechtliche Auftraggeber bleibt auch im Fall der 
Errichtung oder Beteiligung an einer juristischen Person im Sinne der Z 1 bis 3 
unberührt. 

eine Beteiligung nach Z 2 oder nach Z 3 ist nur dann zulässig, wenn sie an oder 
von juristischen Personen erfolgt, die der Kontrolle des Rechnungshofes 
unterliegen (Art. 121 Abs. 1 B-VG), und dem Hauptverband maßgeblicher 
Einfluss auf die Geschäftsführung jener juristischen Person zukommt, die das 
ELSY betreibt. Die Verantwortlichkeit des Hauptverbandes und der 
Versicherungsträger als datenschutzrechtliche Verantwortliche bleibt auch im Fall 
der Errichtung oder Beteiligung an einer juristischen Person im Sinne der Z 1 bis 
3 unberührt. 

(2) Beschlüsse des Hauptverbandes zur Ausübung der nach Abs. 1 
vorgesehenen Ermächtigungen bedürfen der Zustimmung von drei Vierteln der 
Mitglieder der Trägerkonferenz. Die Ausübung der aus der Gesellschaftsgründung 
nach Abs. 1 resultierenden Gesellschafterrechte des Hauptverbandes bedarf – 
unbeschadet jener Rechte nach dem Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung, die anderen juristischen Personen aus einer Beteiligung an dieser 
Gesellschaft zustehen – in folgenden Angelegenheiten der Zustimmung von drei 
Vierteln der Mitglieder der Trägerkonferenz: 

(2) Beschlüsse des Hauptverbandes zur Ausübung der nach Abs. 1 
vorgesehenen Ermächtigungen bedürfen der Zustimmung von drei Vierteln der 
Mitglieder der Trägerkonferenz. Die Ausübung der aus der Gesellschaftsgründung 
nach Abs. 1 resultierenden Gesellschafterrechte des Hauptverbandes bedarf – 
unbeschadet jener Rechte nach dem Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung, die anderen juristischen Personen aus einer Beteiligung an dieser 
Gesellschaft zustehen – in folgenden Angelegenheiten der Zustimmung von drei 
Vierteln der Mitglieder der Trägerkonferenz: 

 1. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern einschließlich des 
Abschlusses und der Beendigung des Anstellungsvertrages und der 
Festlegung seines Inhaltes; 

 1. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern einschließlich des 
Abschlusses und der Beendigung des Anstellungsvertrages und der 
Festlegung seines Inhaltes; 

 2. Bestellung und Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern;  2. Bestellung und Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern; 

 3. Änderungen des Gesellschaftsvertrages;  3. Änderungen des Gesellschaftsvertrages; 

 4. Auflösung der Gesellschaft;  4. Auflösung der Gesellschaft; 

 5. Verfügungen über Geschäftsanteile der Gesellschaft;  5. Verfügungen über Geschäftsanteile der Gesellschaft; 

 6. Beschlüsse, mit denen Weisungen an die Gesellschaftsorgane in den 
Angelegenheiten des § 442d Abs. 2 erteilt werden, soweit solche 
Angelegenheiten von der Gesellschaft besorgt werden, sowie Beschlüsse, 
mit denen eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der 

 6. Beschlüsse, mit denen Weisungen an die Gesellschaftsorgane in den 
Angelegenheiten des § 442d Abs. 2 erteilt werden, soweit solche 
Angelegenheiten von der Gesellschaft besorgt werden, sowie Beschlüsse, 
mit denen eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gesellschaft festgelegt oder sonst wie die Aufgabenverteilung zwischen 
den Geschäftsführern geregelt wird. 

Gesellschaft festgelegt oder sonst wie die Aufgabenverteilung zwischen 
den Geschäftsführern geregelt wird. 

Ebenso kann die Trägerkonferenz mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner 
Mitglieder ein Schlichtungsverfahren in den Angelegenheiten nach Z 1 und 2 für 
den Fall vorsehen, dass ein beantragter Beschluss in solchen Angelegenheiten zwar 
eine absolute Stimmenmehrheit, nicht aber die erforderliche Zustimmung von drei 
Vierteln der Mitglieder der Trägerkonferenz erreicht. Die auf Grund eines solchen 
Schlichtungsverfahrens ergehende Entscheidung ersetzt die Beschlussfassung der 
Trägerkonferenz. Solange der Hauptverband an der auf Grund von Abs. 1 Z 1 
errichteten Gesellschaft mit mehr als 50% der Geschäftsanteile beteiligt ist, ist der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gesellschaft aus den auf Vorschlag der 
Trägerkonferenz zu bestellenden Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft zu 
wählen. Schlagen drei Aufsichtsratsmitglieder der genannten Gruppe ein Mitglied 
für die Funktion des Vorsitzenden vor, so ist nur dieses Mitglied zum Vorsitzenden 
des Aufsichtsrates wählbar. Eine solche Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat 
zwei Geschäftsführer zu haben. Des Weiteren gilt eine solche Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung als durch Gesetz eingerichteter Rechtsträger des öffentlichen 
Bereiches im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000 und als Versicherungsträger im 
Sinne der §§ 109 und 110. Die Finanzierung einer solchen Gesellschaft erfolgt 
durch die Versicherungsträger im Sinne der Bestimmungen über die Aufbringung 
der Mittel für die Verbandszwecke (Hauptverband) nach Maßgabe des Abs. 2a. 
Wird zur Wahrung der Aufgaben als Gesellschafter der genannten Gesellschaft ein 
Ausschuss nach § 442c Abs. 1 gebildet, so gehören diesem der Präsident, der erste 
Stellvertreter und der zweite Stellvertreter an. 

Ebenso kann die Trägerkonferenz mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner 
Mitglieder ein Schlichtungsverfahren in den Angelegenheiten nach Z 1 und 2 für 
den Fall vorsehen, dass ein beantragter Beschluss in solchen Angelegenheiten zwar 
eine absolute Stimmenmehrheit, nicht aber die erforderliche Zustimmung von drei 
Vierteln der Mitglieder der Trägerkonferenz erreicht. Die auf Grund eines solchen 
Schlichtungsverfahrens ergehende Entscheidung ersetzt die Beschlussfassung der 
Trägerkonferenz. Solange der Hauptverband an der auf Grund von Abs. 1 Z 1 
errichteten Gesellschaft mit mehr als 50% der Geschäftsanteile beteiligt ist, ist der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gesellschaft aus den auf Vorschlag der 
Trägerkonferenz zu bestellenden Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft zu 
wählen. Schlagen drei Aufsichtsratsmitglieder der genannten Gruppe ein Mitglied 
für die Funktion des Vorsitzenden vor, so ist nur dieses Mitglied zum Vorsitzenden 
des Aufsichtsrates wählbar. Eine solche Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat 
zwei Geschäftsführer zu haben. Des Weiteren gilt eine solche Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung als Versicherungsträger im Sinne der §§ 109 und 110. Die 
Finanzierung einer solchen Gesellschaft erfolgt durch die Versicherungsträger im 
Sinne der Bestimmungen über die Aufbringung der Mittel für die Verbandszwecke 
(Hauptverband) nach Maßgabe des Abs. 2a. Wird zur Wahrung der Aufgaben als 
Gesellschafter der genannten Gesellschaft ein Ausschuss nach § 442c Abs. 1 
gebildet, so gehören diesem der Präsident, der erste Stellvertreter und der zweite 
Stellvertreter an. 

(2a) bis (4) unverändert. (2a) bis (4) unverändert. 

Sozialversicherungsprüfung Sozialversicherungsprüfung 

§ 41a. (1) bis (4) unverändert. § 41a. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Die Krankenversicherungsträger (§ 23 Abs. 1) haben den Finanzämtern 
der Betriebsstätte (§ 81 EStG 1988) und den Gemeinden alle für das 
Versicherungsverhältnis und die Beitragsentrichtung bedeutsamen Daten zur 
Verfügung zu stellen. Diese Daten dürfen nur in der Art und dem Umfang 
verwendet werden, als dies zur Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen 
Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Die Verwendung nicht notwendiger 
Daten (Ballastwissen, Überschusswissen) ist unzulässig. Personenbezogene Daten, 

(5) Die Krankenversicherungsträger (§ 23 Abs. 1) haben den Finanzämtern 
der Betriebsstätte (§ 81 EStG 1988) und den Gemeinden alle für das 
Versicherungsverhältnis und die Beitragsentrichtung bedeutsamen Daten zur 
Verfügung zu stellen. Diese Daten dürfen nur in der Art und dem Umfang 
verarbeitet werden, als dies zur Wahrnehmung der gesetzlich übertragenen 
Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Die Verarbeitung nicht notwendiger 
personenbezogener Daten (Ballastwissen, Überschusswissen) ist unzulässig. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr benötigt werden, 
sind möglichst rasch zu löschen. 

Personenbezogene Daten, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
nicht mehr benötigt werden, sind möglichst rasch zu löschen. 

Risiko- und Auffälligkeitsanalyse-Tool Risiko- und Auffälligkeitsanalyse-Tool 

§ 42b. (1) Die Krankenversicherungsträger haben zur Ergreifung von 
Maßnahmen gegen den Versicherungsmissbrauch sowie zur Sicherstellung des 
Versicherungsschutzes Risiko- und Auffälligkeitsanalysen (Risiko- und 
Auffälligkeitsanalyse-Tool) im Dienstgeberbereich durchzuführen. Dabei ist unter 
Verwendung der in der Anlage 14 genannten Versicherten- und Dienstgeberdaten 
insbesondere nach folgenden Gesichtspunkten zu prüfen: Schwarzarbeitsverdacht, 
Scheinanmeldung, Versichertenströme, Dienstgeberzusammenhänge, 
Insolvenzgefahr sowie Melde- und Beitragszahlungsverhalten. 

§ 42b. (1) Die Krankenversicherungsträger haben zur Ergreifung von 
Maßnahmen gegen den Versicherungsmissbrauch sowie zur Sicherstellung des 
Versicherungsschutzes Risiko- und Auffälligkeitsanalysen (Risiko- und 
Auffälligkeitsanalyse-Tool) im Dienstgeberbereich durchzuführen. Dabei ist unter 
Verarbeitung der in der Anlage 14 genannten Versicherten- und Dienstgeberdaten 
insbesondere nach folgenden Gesichtspunkten zu prüfen: Schwarzarbeitsverdacht, 
Scheinanmeldung, Versichertenströme, Dienstgeberzusammenhänge, 
Insolvenzgefahr sowie Melde- und Beitragszahlungsverhalten. 

(2) Die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse hat als Kompetenzzentrum 
die in Abs. 1 genannten Analysen zu verknüpfen und die Ergebnisse dieser 
Verknüpfung allen beteiligten Krankenversicherungsträgern, den 
Abgabenbehörden des Bundes und dem Hauptverband zur Verfügung zu stellen. 
Soweit die Verwendung personenbezogener Daten nicht zwingend geboten ist, sind 
die Ergebnisse der Datenverwendungen zum technisch und organisatorisch 
frühestmöglichen Zeitpunkt zu pseudonymisieren. 

(2) Die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse hat als Kompetenzzentrum 
die in Abs. 1 genannten Analysen zu verknüpfen und die Ergebnisse dieser 
Verknüpfung allen beteiligten Krankenversicherungsträgern, den 
Abgabenbehörden des Bundes und dem Hauptverband zur Verfügung zu stellen. 
Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht zwingend geboten ist, 
sind die Ergebnisse der Datenverarbeitungen zum technisch und organisatorisch 
frühestmöglichen Zeitpunkt zu pseudonymisieren. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

(4) Das Risiko- und Auffälligkeitsanalyse-Tool nach Abs. 1 ist als 
Informationsverbundsystem im Sinne des § 4 Z 13 des Datenschutzgesetzes 2000 
(DSG 2000) zu führen. Die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse übt sowohl 
die Funktion des Betreibers nach § 50 DSG 2000 als auch jene des Dienstleisters 
nach § 4 Z 5 DSG 2000 aus. Die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse trifft 
die Meldepflicht nach § 17 DSG 2000 für die Krankenversicherungsträger als 
datenschutzrechtliche Auftraggeberinnen. In der Meldung kann bezüglich der im 
§ 19 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 5 DSG 2000 genannten Inhalte auf das 
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz verwiesen werden. Die Datenbank ist so 
auszugestalten, dass eine Weitergabe von Daten nach Abs. 1 auf konkrete 
Krankenversicherungsträger, Abgabenbehörden des Bundes oder den 
Hauptverband beschränkt werden kann. 

(4) Die Krankenversicherungsträger führen das Risiko- und 
Auffälligkeitsanalyse-Tool nach Abs. 1 als gemeinsam für die Verarbeitung 
Verantwortliche nach Art. 26 DSGVO. Die Oberösterreichische 
Gebietskrankenkasse ist Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 4 Z 8 DSGVO. Die 
Datenbank ist so auszugestalten, dass eine Weitergabe von Daten nach Abs. 1 auf 
konkrete Krankenversicherungsträger, Abgabenbehörden des Bundes oder den 
Hauptverband beschränkt werden kann. 

(5) Der Zeitpunkt der Aufnahme des Informationsverbundsystems sowie 
Näheres über die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen bei der Verwendung der 
jeweiligen Daten nach den Abs. 1 und 2 sind vom Hauptverband in der 
Datenschutzverordnung nach § 31 Abs. 12 festzulegen. Diese Festlegung hat bis 

(5) Das Nähere über die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen bei der 
Verarbeitung der jeweiligen personenbezogenen Daten nach den Abs. 1 und 2 ist 
vom Hauptverband in der Datenschutzverordnung nach § 31 Abs. 12 festzulegen. 
Der Hauptverband ist dabei im übertragenen Wirkungsbereich tätig und an die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
spätestens 30. Juni 2016 zu erfolgen. Der Hauptverband ist dabei im übertragenen 
Wirkungsbereich tätig und an die Weisungen des Bundesministers für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz gebunden. 

Weisungen des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
gebunden. 

Grundsätze Grundsätze 

§ 84a. (1) bis (4) unverändert. § 84a. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Für die Datenübermittlung gilt Folgendes: (5) Für die Datenübermittlung gilt Folgendes: 

 1. Die Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, auf elektronischem Weg  1. Die Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, auf elektronischem Weg 

 a) und b) unverändert.  a) und b) unverändert. 

 2. Der Hauptverband und die Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, die 
Daten entsprechend den Bestimmungen des § 4 Abs. 6 des 
Bundesgesetzes über die Gesundheit Österreich GmbH, BGBl. I 
Nr. 132/2006 und des Bundesgesetzes über die Dokumentation im 
Gesundheitswesen, BGBl. I Nr. 745/1996, datenschutzrechtskonform auf 
elektronischem Weg bereitzustellen bzw. zu übermitteln. 

 2. Der Hauptverband und die Sozialversicherungsträger sind verpflichtet, die 
personenbezogenen Daten entsprechend den Bestimmungen des § 4 
Abs. 6 des Bundesgesetzes über die Gesundheit Österreich GmbH, 
BGBl. I Nr. 132/2006 und des Bundesgesetzes über die Dokumentation im 
Gesundheitswesen, BGBl. I Nr. 745/1996, datenschutzrechtskonform auf 
elektronischem Weg bereitzustellen bzw. zu übermitteln. 

Alle Daten sind vor der Übermittlung an die Bundesgesundheitsagentur, die 
Landesgesundheitsfonds und die im Bundesgesetz über die Dokumentation im 
Gesundheitswesen genannten Stellen zur Sicherstellung der Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die beim Hauptverband eingerichtete 
Pseudonymisierungsstelle (§ 31 Abs. 4 Z 10) zu pseudonymisieren. 

Alle personenbezogenen Daten sind vor der Übermittlung an die 
Bundesgesundheitsagentur, die Landesgesundheitsfonds und die im Bundesgesetz 
über die Dokumentation im Gesundheitswesen genannten Stellen zur 
Sicherstellung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die 
beim Hauptverband eingerichtete Pseudonymisierungsstelle (§ 31 Abs. 4 Z 10) zu 
pseudonymisieren. 

 2. unverändert.  2. unverändert. 

(4) bis (6) unverändert. (4) bis (6) unverändert. 

Mittel der Unfallverhütung und der Vorsorge für eine erste Hilfeleistung Mittel der Unfallverhütung und der Vorsorge für eine erste Hilfeleistung 

§ 186. (1) unverändert. § 186. (1) unverändert. 

(2) Die Verwendung personenbezogener Daten gemäß § 53 Abs. 9 des 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes für Zwecke der Forschung und Auswertung 
nach Abs. 1 Z 4 darf nur mit Zustimmung der betroffenen Arbeitnehmer erfolgen. 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten nach § 53 Abs. 9 ASchG für 
Zwecke der Forschung und Auswertung nach Abs. 1 Z 4 darf nur mit Einwilligung 
der betroffenen Arbeitnehmer/innen erfolgen. 

Gegenseitige Verwaltungshilfe Gegenseitige Verwaltungshilfe 

§ 321. (1) Die Versicherungsträger und die Abgabenbehörden sind 
verpflichtet, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben einander zu unterstützen; sie haben 
insbesondere Ersuchen, die zu diesem Zweck an sie ergehen, im Rahmen ihrer 
sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu entsprechen und auch unaufgefordert 
anderen Versicherungsträgern und Abgabenbehörden alle Mitteilungen zukommen 

§ 321. (1) Die Versicherungsträger und die Abgabenbehörden sind 
verpflichtet, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben einander zu unterstützen; sie haben 
insbesondere Ersuchen, die zu diesem Zweck an sie ergehen, im Rahmen ihrer 
sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu entsprechen und auch unaufgefordert 
anderen Versicherungsträgern und Abgabenbehörden alle Mitteilungen zukommen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zu lassen, die für deren Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit sind. Die 
Versicherungsträger haben Anträge und Meldungen, die bei ihnen für andere 
Versicherungsträger einlangen, fristwahrend weiterzuleiten. Die Verpflichtung zur 
gegenseitigen Hilfe bezieht sich auch auf die Übermittlung von Daten im Sinne des 
§ 4 des Datenschutzgesetzes 2000 im automationsunterstützten Datenverkehr 
zwischen den Versicherungsträgern, die zur Durchführung des Melde- und 
Beitragsverfahrens, zur Erbringung von Leistungen sowie zur Durchsetzung von 
Ersatzansprüchen notwendig sind. 

zu lassen, die für deren Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit sind. Die 
Versicherungsträger haben Anträge und Meldungen, die bei ihnen für andere 
Versicherungsträger einlangen, fristwahrend weiterzuleiten. Die Verpflichtung zur 
gegenseitigen Hilfe bezieht sich auch auf die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten im automationsunterstützten Datenverkehr zwischen 
den Versicherungsträgern, die zur Durchführung des Melde- und 
Beitragsverfahrens, zur Erbringung von Leistungen sowie zur Durchsetzung von 
Ersatzansprüchen notwendig sind. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 

Rechts- und Verwaltungshilfe Rechts- und Verwaltungshilfe 

§ 360. (1) bis (5) unverändert. § 360. (1) bis (5) unverändert. 

(6) Die Sozialversicherungsträger und der Hauptverband haben zur Sicherung 
der Unverwechselbarkeit und Richtigkeit der von ihnen verwendeten Daten sowie 
zur Durchführung ihrer Verfahren das Recht, das Verfahren der Meldebehörden 
nach § 14 Abs. 2 des Meldegesetzes 1991 in Anspruch zu nehmen. Sie sind 
verpflichtet, bei Änderungen (Feststellung, Richtigstellung usw.) von 
Familiennamen, Vornamen, Geschlechtsangabe, Staatsbürgerschaft und 
Geburtsdaten sowie der ZMR-Zahl (§ 16 Meldegesetz 1991) mit dem Zentralen 
Melderegister beim Bundesminister für Inneres zum Zwecke der Führung der 
Gleichsetzungstabelle (§ 16b Meldegesetz 1991 in der Fassung des Artikels II des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 28/2001) zusammenzuarbeiten und dort geänderte 
Daten zu verwenden, soweit dies zur eindeutigen Identifizierung einer Person 
notwendig ist. Leistungsansprüche, Anwartschaften oder deren Veränderungen 
können aus solchen Änderungen nicht abgeleitet werden. Abfragen der 
Sozialversicherungsträger und des Hauptverbandes aus dem Zentralen 
Melderegister sind auch nach dem Auswahlkriterium der Anschrift (Wohnadresse) 
zulässig, und zwar zur Überprüfung von Angaben über das Vorliegen eines 
gemeinsamen Haushaltes, soweit dies für die Feststellung eines 
Leistungsanspruches notwendig ist. Die Ergebnisse solcher Abfragen stellen 
lediglich einen Anhaltspunkt bei der Ermittlung des Tatbestandes des 
gemeinsamen Haushaltes dar. 

(6) Die Sozialversicherungsträger und der Hauptverband haben zur Sicherung 
der Unverwechselbarkeit und Richtigkeit der von ihnen verarbeiteten personen-
bezogenen Daten sowie zur Durchführung ihrer Verfahren das Recht, das Ver-
fahren der Meldebehörden nach § 14 Abs. 2 des Meldegesetzes 1991 in Anspruch 
zu nehmen. Sie sind verpflichtet, bei Änderungen (Feststellung, Richtigstellung 
usw.) von Familiennamen, Vornamen, Geschlechtsangabe, Staatsbürgerschaft und 
Geburtsdaten sowie der ZMR-Zahl (§ 16 Meldegesetz 1991) mit dem Zentralen 
Melderegister beim Bundesminister für Inneres zum Zwecke der Führung der 
Gleichsetzungstabelle (§ 16b Meldegesetz 1991 in der Fassung des Artikels II des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 28/2001) zusammenzuarbeiten und dort geänderte 
personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit dies zur eindeutigen 
Identifizierung einer Person notwendig ist. Leistungsansprüche, Anwartschaften 
oder deren Veränderungen können aus solchen Änderungen nicht abgeleitet 
werden. Abfragen der Sozialversicherungsträger und des Hauptverbandes aus dem 
Zentralen Melderegister sind auch nach dem Auswahlkriterium der Anschrift 
(Wohnadresse) zulässig, und zwar zur Überprüfung von Angaben über das 
Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes, soweit dies für die Feststellung eines 
Leistungsanspruches notwendig ist. Die Ergebnisse solcher Abfragen stellen 
lediglich einen Anhaltspunkt bei der Ermittlung des Tatbestandes des 
gemeinsamen Haushaltes dar. 

(7) unverändert. (7) unverändert. 

Haupt-, Landes- und Außenstellen Haupt-, Landes- und Außenstellen 

§ 418. (1) bis (6) unverändert. § 418. (1) bis (6) unverändert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(7) Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 des Datenschutzgesetzes 2000 ist 
hinsichtlich der im Abs. 5 genannten Aufgaben stets die Hauptstelle des 
Versicherungsträgers. 

(7) Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Z 7 DSGVO ist hinsichtlich der im 
Abs. 5 genannten Aufgaben stets die Hauptstelle des Versicherungsträgers. 

(8) unverändert. (8) unverändert. 

Berechtigung zur Datenverarbeitung Berechtigung zur Datenverarbeitung 

§ 460e. Die Versicherungsträger sind insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung 
und Übermittlung von personenbezogenen Daten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes 2000 ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihnen gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den ihnen 
gesetzlich übertragenen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei der 
Einhebung der im § 27a des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und 
Kuranstalten vorgesehenen Kostenbeiträge und der gemäß § 45a des 
Arbeiterkammergesetzes 1992 zum Zwecke der Erfassung der 
Kammerzugehörigen notwendigen Daten. 

§ 460e. Die Versicherungsträger sind insoweit zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihnen gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den ihnen 
gesetzlich übertragenen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei der 
Einhebung der im § 27a des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und 
Kuranstalten vorgesehenen Kostenbeiträge und der gemäß § 45a des 
Arbeiterkammergesetzes 1992 zum Zwecke der Erfassung der 
Kammerzugehörigen notwendigen Daten. 

 Schlussbestimmung zu Art. 74 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 

 § 714. Die §§ 31 Abs. 4 Z 10 und Abs. 11, 31a Abs. 2, 4 und 4a, 31b Abs. 1 
und 2, 41a Abs. 5, 42b Abs. 1, 2, 4 und 5, 84a Abs. 5 Z 2, 186 Abs. 2, 321 Abs. 1, 
360 Abs. 6, 418 Abs. 7 und 460e in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2018 treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 75 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Verwaltungshilfe Verwaltungshilfe 

§ 183. (1) Der Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz und die 
übrigen Träger der Sozialversicherung (der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger) sind verpflichtet, bei Erfüllung ihrer (seiner) Aufgaben 
einander zu unterstützen; sie haben insbesondere Ersuchen, die zu diesem Zweck 
an sie ergehen, im Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu 
entsprechen und auch unaufgefordert anderen Versicherungsträgern alle 
Mitteilungen zukommen zu lassen, die für deren Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit 
sind, sowie Anträge und Meldungen fristwahrend weiterzuleiten. Die 
Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe bezieht sich auch auf die Übermittlung von 

§ 183. (1) Der Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz und die 
übrigen Träger der Sozialversicherung (der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger) sind verpflichtet, bei Erfüllung ihrer (seiner) Aufgaben 
einander zu unterstützen; sie haben insbesondere Ersuchen, die zu diesem Zweck 
an sie ergehen, im Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu 
entsprechen und auch unaufgefordert anderen Versicherungsträgern alle 
Mitteilungen zukommen zu lassen, die für deren Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit 
sind, sowie Anträge und Meldungen fristwahrend weiterzuleiten. Die 
Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe bezieht sich auch auf die Übermittlung von 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Daten im Sinne des § 4 des Datenschutzgesetzes 2000 im automationsunterstützten 
Datenverkehr zwischen den Versicherungsträgern, die zur Durchführung des 
Melde- und Beitragsverfahrens, zur Erbringung von Leistungen sowie zur 
Durchsetzung von Ersatzansprüchen notwendig sind. 

personenbezogenen Daten im automationsunterstützten Datenverkehr zwischen 
den Versicherungsträgern, die zur Durchführung des Melde- und 
Beitragsverfahrens, zur Erbringung von Leistungen sowie zur Durchsetzung von 
Ersatzansprüchen notwendig sind. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 

Haupt-, Landes- und Außenstellen Haupt-, Landes- und Außenstellen 

§ 195. (1) bis (7) unverändert. § 195. (1) bis (7) unverändert. 

(8) Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 des Datenschutzgesetzes 2000 ist 
hinsichtlich der im Abs. 5 genannten Aufgaben stets die Hauptstelle des 
Versicherungsträgers. 

(8) Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 2016/679 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, ist hinsichtlich der 
im Abs. 5 genannten Aufgaben stets die Hauptstelle des Versicherungsträgers. 

(9) unverändert. (9) unverändert. 

Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 

§ 231a. Der Versicherungsträger ist insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung 
und Übermittlung von personenbezogenen Daten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes 2000 ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei der Einhebung der im 
§ 27a des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten vorgesehenen 
Kostenbeiträge notwendigen Daten. 

§ 231a. Der Versicherungsträger ist insoweit zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei der Einhebung der im 
§ 27a des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten vorgesehenen 
Kostenbeiträge notwendigen Daten. 

 
Schlussbestimmung zu Art. 75 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 

 
§ 371. Die §§ 183 Abs. 1, 195 Abs. 8 und 231a in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 76 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Verwaltungshilfe Verwaltungshilfe 

§ 171. (1) Der Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz und die 
übrigen Träger der Sozialversicherung (der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger) sind verpflichtet, bei Erfüllung ihrer (seiner) Aufgaben 

§ 171. (1) Der Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz und die 
übrigen Träger der Sozialversicherung (der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger) sind verpflichtet, bei Erfüllung ihrer (seiner) Aufgaben 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einander zu unterstützen; sie haben insbesondere Ersuchen, die zu diesem Zweck 
an sie ergehen, im Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu 
entsprechen und auch unaufgefordert anderen Versicherungsträgern alle 
Mitteilungen zukommen zu lassen, die für deren Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit 
sind, sowie Anträge und Meldungen fristwahrend weiterzuleiten. Die 
Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe bezieht sich auch auf die Übermittlung von 
Daten im Sinne des § 4 des Datenschutzgesetzes 2000 im automationsunterstützten 
Datenverkehr zwischen den Versicherungsträgern, die zur Durchführung des 
Melde- und Beitragsverfahrens, zur Erbringung von Leistungen sowie zur 
Durchsetzung von Ersatzansprüchen notwendig sind. 

einander zu unterstützen; sie haben insbesondere Ersuchen, die zu diesem Zweck 
an sie ergehen, im Rahmen ihrer sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu 
entsprechen und auch unaufgefordert anderen Versicherungsträgern alle 
Mitteilungen zukommen zu lassen, die für deren Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit 
sind, sowie Anträge und Meldungen fristwahrend weiterzuleiten. Die 
Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe bezieht sich auch auf die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten im automationsunterstützten Datenverkehr zwischen 
den Versicherungsträgern, die zur Durchführung des Melde- und 
Beitragsverfahrens, zur Erbringung von Leistungen sowie zur Durchsetzung von 
Ersatzansprüchen notwendig sind. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 

Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 

§ 219a. Der Versicherungsträger ist insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung 
und Übermittlung von personenbezogenen Daten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes 2000 ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei der Einhebung der im 
§ 27a des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten vorgesehenen 
Kostenbeiträge notwendigen Daten. 

§ 219a. Der Versicherungsträger ist insoweit zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei der Einhebung der im 
§ 27a des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten vorgesehenen 
Kostenbeiträge notwendigen Daten. 

 
Schlussbestimmung zu Art. 76 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 

 
§ 364. Die §§ 171 Abs. 1 und 219a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxx/2018 treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 77 

Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes 

Gegenseitige Verwaltungshilfe Gegenseitige Verwaltungshilfe 

§ 119. Die Versicherungsanstalt und die übrigen Träger der 
Sozialversicherung (der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs-
träger) sind verpflichtet, bei Erfüllung ihrer Aufgaben einander zu unterstützen; sie 
haben insbesondere Ersuchen, die zu diesem Zweck an sie ergehen, im Rahmen 
ihrer sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu entsprechen und auch 
unaufgefordert anderen Versicherungsträgern alle Mitteilungen zukommen zu 
lassen, die für deren Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit sind, sowie Anträge und 

§ 119. Die Versicherungsanstalt und die übrigen Träger der 
Sozialversicherung (der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs-
träger) sind verpflichtet, bei Erfüllung ihrer Aufgaben einander zu unterstützen; sie 
haben insbesondere Ersuchen, die zu diesem Zweck an sie ergehen, im Rahmen 
ihrer sachlichen und örtlichen Zuständigkeit zu entsprechen und auch 
unaufgefordert anderen Versicherungsträgern alle Mitteilungen zukommen zu 
lassen, die für deren Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit sind, sowie Anträge und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Meldungen fristwahrend weiterzuleiten. Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe 
bezieht sich auch auf die Übermittlung von Daten im Sinne des § 4 des 
Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, im automationsunterstützten 
Datenverkehr zwischen der Versicherungsanstalt und den übrigen Trägern der 
Sozialversicherung (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs-
träger), die zur Durchführung des Melde- und Beitragsverfahrens, zur Erbringung 
von Leistungen sowie zur Durchsetzung von Ersatzansprüchen notwendig sind. 

Meldungen fristwahrend weiterzuleiten. Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe 
bezieht sich auch auf die Übermittlung von personenbezogenen Daten im 
automationsunterstützten Datenverkehr zwischen der Versicherungsanstalt und 
den übrigen Trägern der Sozialversicherung (Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger), die zur Durchführung des Melde- und 
Beitragsverfahrens, zur Erbringung von Leistungen sowie zur Durchsetzung von 
Ersatzansprüchen notwendig sind. 

Hauptstelle und Landesstellen Hauptstelle und Landesstellen 

§ 131. (1) bis (3) unverändert. § 131. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 des Datenschutzgesetzes 2000 ist bei 
der Durchführung hinsichtlich der den Landesstellenausschüssen gemäß § 146 
Abs. 1 und 2 obliegenden Aufgaben stets die Hauptstelle. 

(4) Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 2016/679 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, ist bei der 
Durchführung hinsichtlich der den Landesstellenausschüssen gemäß § 146 Abs. 1 
und 2 obliegenden Aufgaben stets die Hauptstelle. 

Datenverarbeitung Datenverarbeitung 

§ 159a. Die Versicherungsanstalt ist insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung 
und Übermittlung von personenbezogenen Daten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes 2000 ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihr gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den ihr gesetzlich 
übertragenen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei der Einhebung der im 
§ 27a des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten vorgesehenen 
Kostenbeiträge und der gemäß § 45a des Arbeiterkammergesetzes 1992 zum 
Zwecke der Erfassung der Kammerzugehörigen notwendigen Daten. 

§ 159a. Die Versicherungsanstalt ist insoweit zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihr gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den ihr gesetzlich 
übertragenen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei der Einhebung der im 
§ 27a des Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten vorgesehenen 
Kostenbeiträge und der gemäß § 45a des Arbeiterkammergesetzes 1992 zum 
Zwecke der Erfassung der Kammerzugehörigen notwendigen Daten. 

 
Schlussbestimmung zu Art. 77 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 

 
§ 252. Die §§ 119, 131 Abs. 4 und 159a in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xxx/2018 treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 
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Artikel 78 

Änderung des Notarversicherungsgesetzes 1972 

Berechtigung zur Datenverarbeitung Berechtigung zur Datenverarbeitung 

§ 88b. Die Versicherungsanstalt ist insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung 
und Übermittlung von personenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutz-
gesetzes 2000 ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihr gesetzlich übertragenen 
Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. 

§ 88b. Die Versicherungsanstalt ist insoweit zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihr gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. 

 
Schlussbestimmung zu Art. 78 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 

 
§ 123. § 88b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 tritt mit 

25. Mai 2018 in Kraft. 

4 Hauptstück 

Sport 

Artikel 79 

Änderung des Bundes-Sportförderungsgesetzes 2017 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

 § 26. Datenschutz  § 26. Datenverarbeitung 

Datenschutz Datenverarbeitung 

§ 26. (1) Die Bundesministerin/der Bundesminister für Landesverteidigung 
und Sport und die Bundes-Sport GmbH gelten bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben nach diesem Gesetz als Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 des 
Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999 (Verantwortliche 
gemäß Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1). 

§ 26. (1) Die Bundesministerin/der Bundesminister für öffentlichen Dienst 
und Sport ist als Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 
2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 314 vom 22.11.2016 
S. 72, (im Folgenden: DSGVO) ermächtigt, soweit dies zur Wahrnehmung 
ihrer/seiner Aufgaben nach diesem Bundesgesetz und zum Zwecke der Vollziehung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
dieses Bundesgesetzes erforderlich ist, personenbezogene Daten zu verarbeiten. 
Diese Ermächtigung bezieht sich, soweit zumindest einer der in Art. 9 Abs. 2 
DSGVO angeführten Fälle vorliegt, auch auf besondere Kategorien 
personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Die Bundesministerin/der 
Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport darf sich zur Wahrnehmung 
ihrer/seiner Aufgaben nach diesem Bundesgesetz und zum Zwecke der Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes Auftragsverarbeiter gemäß Art. 4 Z 8 in Verbindung mit 
Art. 28 DSGVO bedienen, die insbesondere jeweils die Datenschutzpflichten 
gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. a bis h DSGVO wahrzunehmen haben. 

 (2) Die Bundes-Sport GmbH ist als Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 
DSGVO ermächtigt, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem 
Bundesgesetz und zum Zwecke der Vollziehung dieses Bundesgesetzes erforderlich 
ist, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Diese Ermächtigung bezieht sich, 
soweit zumindest einer der in Art. 9 Abs. 2 DSGVO angeführten Fälle vorliegt, 
auch auf besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 
DSGVO. 

(2) Der den Fußball vertretende Bundes-Sportfachverband, die Bundes-
Sportdachverbände und der gesamtösterreichische Verband alpiner Vereine sind in 
Bezug auf die Gewährung von Bundes-Vereinszuschüssen nach diesem 
Bundesgesetz Auftraggeber im Sinne § 4 Z 4 DSG 2000 (Verantwortliche gemäß 
Art. 4 Z 7 der Datenschutz-Grundverordnung). 

(3) Der den Fußball vertretende Bundes-Sportfachverband, die Bundes-
Sportdachverbände und der gesamtösterreichische Verband alpiner Vereine sind 
als jeweils Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO ermächtigt, ausschließlich 
zum Zwecke der Gewährung von Bundes-Vereinszuschüssen nach diesem 
Bundesgesetz erforderlichenfalls personenbezogene Daten zu verarbeiten. Diese 
Ermächtigung bezieht sich, soweit zumindest einer der in Art. 9 Abs. 2 DSGVO 
angeführten Fälle vorliegt, auch auf besondere Kategorien personenbezogener 
Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO. 

(3) Die Auftraggeber gemäß Abs. 1 und 2 haben für die Einhaltung der 
Datenverwendungsgrundsätze sowie der Datensicherheitsmaßnahmen zu sorgen. 
Sie dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies für die Gewährung 
von Förderungen, die Evaluierung der Förderungen, Kontrolle der widmungs-
gemäßen Verwendung der Fördermittel und Bundes-Vereinszuschüsse sowie für 
die Verleihung der Sportleistungsabzeichen erforderlich ist. Genetische Daten, 
biometrische Daten und Gesundheitsdaten gemäß § 9 Datenschutzgesetz 2000 
(Art. 9 der Datenschutz-Grundverordnung) dürfen, abgesehen von der Art der 
Behinderung bei der Förderung von behinderten Sportlerinnen/Sportlern, nur 
soweit verarbeitet werden, soweit hierzu die ausdrückliche Einwilligung der/des 
Betroffenen vorliegt. 

(4) Verantwortliche gemäß Abs. 1 bis 3 haben insbesondere jeweils gemäß 
Art. 32 bis 34 DSGVO für die Sicherheit der personenbezogenen Daten und der 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu sorgen. Die Erforderlichkeit 
zur Datenverarbeitung gemäß Abs. 1 und 2 ergibt sich aus der Gewährung von 
Förderungen, der Evaluierung und Kontrolle der Förderungen, der Kontrolle der 
widmungsgemäßen Verwendung der Fördermittel sowie der Verleihung der 
Sportleistungsabzeichen. Besondere Kategorien personenbezogener Daten, 
insbesondere genetische Daten, biometrische Daten und Gesundheitsdaten, dürfen, 
abgesehen von der Art der Behinderung bei der Förderung von behinderten 
Sportlerinnen/Sportlern, nur verarbeitet werden, sofern dies unbedingt erforderlich 
ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) Die gemäß Abs. 3 vorgesehenen Datenverarbeitungen erfüllen die 
Voraussetzungen des Art. 35 der Datenschutz-Grundverordnung für einen Entfall 
der Datenschutz-Folgenabschätzung. 

(5) Übt eine betroffene Person ihre Rechte nach der DSGVO gegenüber einem 
unzuständigen Verantwortlichen gemäß Abs. 1 bis 3 aus, so hat dieser sie an den 
zuständigen Verantwortlichen zu verweisen. Macht eine betroffene Person ein 
gemäß Abs. 6 bis 9 beschränktes Recht geltend, so ist sie darauf hinzuweisen und 
die/der zuständige Datenschutzbeauftragte ist darüber in Kenntnis zu setzen. 

 (6) Der Grundsatz der Richtigkeit gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO und das 
Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO werden bezüglich unrichtiger oder 
unvollständiger personenbezogener Daten oder besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten insoweit beschränkt, als einer Berichtigung die 
Rechtskraft oder die Verjährung entgegenstehen, oder wenn für die betroffene 
Person die Möglichkeit einer Klärung der Richtigkeit und Vollständigkeit auf 
einem zumutbaren Rechtsweg besteht oder bestand. Macht die betroffene Person 
glaubhaft, dass diese personenbezogenen Daten oder besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten sie erheblich in ihren Rechten beeinträchtigen, so kann 
sie dazu eine nicht inhaltsändernde, zu dokumentierende Stellungnahme abgeben. 

 (7) Das Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO wird insoweit beschränkt, 
als durch Gesetz oder Verordnung eine Aufbewahrungspflicht oder Archivierung 
vorgesehen ist. Auf Antrag einer betroffenen Person sind ihre personenbezogenen 
Daten oder besonderen Kategorien personenbezogener Daten für die verbleibende 
Dauer der Aufbewahrungspflicht ohne Aufbereitung zu speichern, wenn die 
betroffene Person glaubhaft macht, dass die Aufbewahrung ihrer 
personenbezogenen Daten oder besonderen Kategorien personenbezogener Daten 
sie erheblich in ihren Rechten beeinträchtigt und keine weitere Verarbeitung für 
die verbleibende Dauer der Aufbewahrungspflicht vorgesehen ist. 

 (8) Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO 
wird für die Dauer einer Überprüfung der von der betroffenen Person bestrittenen 
Richtigkeit ihrer personenbezogenen Daten oder besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten sowie für den Zeitraum, in dem die betroffene Person 
ihr Recht auf Widerspruch geltend gemacht hat und noch nicht feststeht, ob die 
berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen 
Person überwiegen, beschränkt. 

 (9) Das Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO wird hinsichtlich der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten für Zeiten einer durch Gesetz oder Verordnung 
vorgesehenen Aufbewahrungspflicht oder Archivierung beschränkt, sofern die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
betroffene Person nicht Gründe nachweisen kann, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben und welche die Ziele der Beschränkung des Rechtes auf 
Widerspruch überwiegen. Die/der zuständige Datenschutzbeauftragte ist über die 
Vornahme und das Ergebnis einer solchen Abwägung in Kenntnis zu setzen. 

 (10) Zum Zwecke der Bundes-Sportförderung verarbeitete oder übermittelte 
Daten, insbesondere personenbezogene Daten und besondere Kategorien 
personenbezogener Daten, sind von einem Verantwortlichen ab der letztmaligen 
Verarbeitung oder Übermittlung zehn Jahre aufzubewahren. Werden diese Daten 
darüber hinaus für eine durch Gesetz oder Verordnung vorgesehene Verarbeitung 
oder Übermittlung benötigt, so sind sie mindestens zehn Jahre nach dem Wegfall 
dieser Notwendigkeit aufzubewahren. Soweit nach der letztmaligen Verarbeitung 
oder Übermittlung ein mit den jeweiligen Daten im Zusammenhang stehendes 
Verfahren eingeleitet wird oder wurde, sind diese Daten mindestens zehn Jahre 
nach Rechtskraft der das Verfahren abschließend beendenden Entscheidung 
aufzubewahren. 

 (11) Abs. 4 bis 10 gelten ausschließlich für Daten, insbesondere 
personenbezogene Daten und besondere Kategorien personenbezogener Daten, 
gemäß Abs. 1 bis 3. 

§ 28. (1) bis (4) … § 28. (1) bis (4) … 

(5) Aufgaben der Gesellschaft sind jedenfalls: (5) Aufgaben der Gesellschaft sind jedenfalls: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. die Erbringung von Dienstleistungen als Sachförderung für die Bundes-
Sportfachverbände (zB im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung, 
des Rechnungswesens, in vereinsspezifischen Rechtsfragen, in gewerbe-, 
haftungs- und versicherungsrechtlichen Fragen) im Einvernehmen mit der 
BSO; 

 

 6. die Entwicklung von Vorschlägen zu Strategien im Leistungs- und 
Spitzensport und zur Verbesserung der Strukturen im Sport (zB 
organisatorische Sportstrukturen, Sportstättenstruktur). 

 5. die Entwicklung von Vorschlägen zu Strategien im Leistungs- und 
Spitzensport und zur Verbesserung der Strukturen im Sport (zB 
organisatorische Sportstrukturen, Sportstättenstruktur). 

(6) … (6) … 

§ 39. (1) Zur Erhöhung der Transparenz im Bereich der Bundes-
Sportförderung und Information der Bevölkerung hat die Bundes-Sport GmbH 
folgende Daten der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich zu machen: 

§ 39. (1) Zur Erhöhung der Transparenz im Bereich der Bundes-
Sportförderung und Information der Bevölkerung hat die Bundesministerin/der 
Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport oder die Bundes-Sport GmbH 
jeweils als Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO im Rahmen der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zuständigkeit zur Gewährung von Bundes-Sportförderungen folgende Daten, 
insbesondere die erforderlichen personenbezogenen Daten und besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten, der Öffentlichkeit über das Internet 
zugänglich zu machen: 

 1. Bezeichnung des Fördernehmers;  1. Bezeichnung der Fördernehmerin/des Fördernehmers; 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 

 5. die Aufwendungen des Fördernehmers für das Service und die 
Dienstleistungen für die Mitgliedsvereine (§ 9 Abs. 2 Z 15, § 10 Abs. 2 
Z 3, § 12 Abs. 2); 

 5. die Aufwendungen der Fördernehmerin/des Fördernehmers für das 
Service und die Dienstleistungen für die Mitgliedsvereine (§ 9 Abs. 2 
Z 15, § 10 Abs. 2 Z 3, § 12 Abs. 2); 

 6. die Aufwendungen des Fördernehmers für die Bundes-Vereinszuschüsse 
(§ 9 Abs. 2 Z 16, § 10 Abs. 2 Z 4, § 12 Abs. 2). 

 6. die Aufwendungen der Fördernehmerin/des Fördernehmers für die 
Bundes-Vereinszuschüsse (§ 9 Abs. 2 Z 16, § 10 Abs. 2 Z 4, § 12 Abs. 2). 

(2) … (2) … 

§ 40. Die Bundes-Sport GmbH hat der Bundesministerin/dem Bundesminister 
für Landesverteidigung und Sport bis Ende des ersten Quartals eines 
Kalenderjahres über die nach diesem Bundesgesetz im vorangegangenen 
Kalenderjahr gewährten Förderungen zu berichten. In diesem Bericht ist 
anonymisiert, gegliedert nach Bundes-Sportfachverbänden, Bundes-
Sportdachverbänden und Gesamtösterreichischen Organisationen mit besonderer 
Aufgabenstellung im Sport darzustellen, für welche Förderbereiche in welcher 
Höhe Förderungen gewährt wurden. Weiters ist darzustellen, für welche Vorhaben 
gemäß § 14 Förderungen gewährt wurden. Die Bundesministerin/der 
Bundesminister für Landesverteidigung und Sport hat diesen Bericht dem 
Nationalrat vorzulegen. 

§ 40. Die Bundes-Sport GmbH hat der Bundesministerin/dem Bundesminister 
für öffentlichen Dienst und Sport bis Ende des ersten Quartals eines Kalenderjahres 
über die nach diesem Bundesgesetz im vorangegangenen Kalenderjahr gewährten 
Förderungen zu berichten. In diesem Bericht ist gegliedert nach Bundes-
Sportfachverbänden, Bundes-Sportdachverbänden und Gesamtösterreichischen 
Organisationen mit besonderer Aufgabenstellung im Sport darzustellen, für welche 
Förderbereiche in welcher Höhe Förderungen gewährt wurden. Weiters ist 
darzustellen, für welche Vorhaben gemäß § 14 Förderungen gewährt wurden. 
Personenbezogene Daten und besondere Kategorien personenbezogener Daten 
sind nur in den Bericht aufzunehmen, sofern dies unbedingt erforderlich ist. Die 
Bundesministerin/der Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport hat diesen 
Bericht dem Nationalrat vorzulegen. 

§ 44. (1) und (2) … § 44. (1) und (2) … 

 (3) § 26 samt Überschrift, § 28 Abs. 5, § 39 Abs. 1 und § 40 in der Fassung 
des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. xxx/2018, 
treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

239 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  240 von 285 
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Artikel 80 

Änderung des Anti-Doping-Bundesgesetzes 2007 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

 § 1. bis § 22b. …  § 1. bis § 22b. … 
 § 22c. Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden und der 

Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung 
 § 22c. Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden gemäß § 36 

Abs. 2 Z 7 DSG und der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung 
 § 22d. bis § 28. …  § 22d. bis § 28. … 

§ 1. (1) Doping widerspricht durch die Beeinflussung der sportlichen 
Leistungsfähigkeit sowohl dem Grundsatz der Fairness im sportlichen Wettbewerb 
als auch dem wahren, mit dem Sport ursprünglich verbundenen Wert (Sportsgeist) 
und kann außerdem der Gesundheit schaden. Das von der UNESCO angenommene 
Internationale Übereinkommen gegen Doping im Sport, BGBl. III Nr. 108/2007, 
(in der Folge: UNESCO-Übereinkommen) verpflichtet Österreich die in diesem 
Übereinkommen vorgesehenen Maßnahmen im Kampf gegen Doping 
insbesondere auch durch Datenaustausch zwischen den Anti-Doping-
Organisationen zu unterstützen. Die in diesem Bundesgesetz normierten 
Maßnahmen und Datenverarbeitungen von personenbezogenen Daten dienen der 
Umsetzung dieser völkerrechtlichen Verpflichtung und liegen daher im 
öffentlichen Interesse. 

§ 1. (1) Doping widerspricht durch die Beeinflussung der sportlichen 
Leistungsfähigkeit sowohl dem Grundsatz der Fairness im sportlichen Wettbewerb 
als auch dem wahren, mit dem Sport ursprünglich verbundenen Wert (Sportsgeist) 
und kann außerdem der Gesundheit schaden. Das von der UNESCO angenommene 
Internationale Übereinkommen gegen Doping im Sport, BGBl. III Nr. 108/2007, 
(in der Folge: UNESCO-Übereinkommen) verpflichtet Österreich die in diesem 
Übereinkommen vorgesehenen Maßnahmen im Kampf gegen Doping 
insbesondere auch durch Datenaustausch zwischen den Anti-Doping-
Organisationen zu unterstützen. Die in diesem Bundesgesetz normierten 
Maßnahmen und Verarbeitungen personenbezogener Daten und besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten dienen der Umsetzung dieser 
völkerrechtlichen Verpflichtung und liegen daher im öffentlichen Interesse. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

§ 1a. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten: § 1a. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten: 

 1. bis 12. …  1. bis 12. … 

 13. Meldepflichtversäumnis: Versäumnis eines Sportlers des Nationalen 
Testpools (§ 5), seine Daten zur Erreichbarkeit und zum Aufenthalt der 
Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung pflichtgemäß zu melden; 

 13. Meldepflichtversäumnis: Versäumnis einer Sportlerin/eines Sportlers 
des Nationalen Testpools (§ 5), ihre/seine personenbezogenen Daten zur 
Erreichbarkeit und zum Aufenthalt der Unabhängigen 
Dopingkontrolleinrichtung pflichtgemäß zu melden; 

 14. Meldesystem: Ein den Sportlern zur Wahrnehmung ihrer Meldepflichten 
zur Verfügung gestelltes, elektronisches Datenbank-
managementinstrument zur Verwendung dieser Daten entsprechend den 

 14. Meldesystem: Ein den Sportlerinnen/Sportlern zur Wahrnehmung ihrer 
Meldepflichten zur Verfügung gestelltes, elektronisches Datenbank-
managementinstrument zur Verarbeitung dieser personenbezogenen 
Daten gemäß Art. 4 Z 2 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I 
Nr.165/1999; 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in 
der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 314 vom 22.11.2016 S. 72, (im 
Folgenden: DSGVO); 

 15. bis 28. …  15. bis 28. … 

§ 2. (1) … § 2. (1) … 

(2) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat die BSO, 
Sportorganisationen, Sportler, Betreuungspersonen und Wettkampfveranstalter 
über die Regelungen gemäß Abs. 1 und über Folgendes zu informieren: 

(2) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat die BSO, 
Sportorganisationen, Sportler, Betreuungspersonen und Wettkampfveranstalter 
über die Regelungen gemäß Abs. 1 und über Folgendes zu informieren: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. unbeschadet der Bestimmungen der §§ 15a Abs. 3 und 17 Abs. 14 die der 
Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung zur Kenntnis gelangten 
Sicherungsmaßnahmen (zB Suspendierungen) und Sperren von Sportlern 
und Betreuungspersonen und deren Aufhebung unter Angabe der Namen 
der Betroffenen, der Dauer der Sperre und Gründe hiefür ohne, dass auf 
Gesundheitsdaten der Betroffenen rückgeschlossen werden kann; bei 
Minderjährigen hat diese Information zu unterbleiben; 

 5. unbeschadet der Bestimmungen der §§ 15a Abs. 3 und 17 Abs. 14 die der 
Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung zur Kenntnis gelangten 
Sicherungsmaßnahmen (zB Suspendierungen) und Sperren von 
Sportlerinnen/Sportlern und Betreuungspersonen und deren Aufhebung 
unter Angabe der Namen der betroffenen Personen, der Dauer der Sperre 
und Gründe hiefür ohne, dass auf Gesundheitsdaten der betroffenen 
Personen rückgeschlossen werden kann; bei Minderjährigen hat diese 
Information zu unterbleiben; 

 6. welche Daten und zu welchem Zweck diese im Rahmen der Anti-Doping-
Arbeit beziehungsweise eines Dopingkontrollverfahrens verwendet 
werden. 

 6. welche Daten, insbesondere welche personenbezogenen Daten und 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten, und zu welchem 
Zweck diese im Rahmen der Anti-Doping-Arbeit beziehungsweise eines 
Dopingkontrollverfahrens verarbeitet werden. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

§ 3. (1) Förderungen nach dem Bundes-Sportförderungsgesetz 2013 
(BSFG 2013), BGBl. I Nr. 100, dürfen Sportorganisationen nur unter den 
zusätzlich zu vereinbarenden Bedingungen zur Einhaltung der Regelungen des 1. 
Abschnitts dieses Bundesgesetzes, insbesondere Abs. 2 bis 5 sowie §§ 2 Abs. 3 und 
4a bis 20, gewährt werden. 

§ 3. (1) Förderungen nach dem Bundes-Sportförderungsgesetz 2017 – 
BSFG 2017, BGBl. I Nr. 100/2017, dürfen Sportorganisationen nur unter den 
zusätzlich zu vereinbarenden Bedingungen zur Einhaltung der Regelungen des 1. 
Abschnitts dieses Bundesgesetzes, insbesondere Abs. 2 bis 5 sowie §§ 2 Abs. 3 und 
4a bis 20, gewährt werden. 

(2) Werden die in Abs. 1 angeführten Regelungen durch Sportorganisationen 
verletzt, erlischt ab Verletzung der Anspruch auf bereits gewährte Förderungen und 
die ab diesem Zeitpunkt ausbezahlten Förderungen sind rückzuerstatten. Weiters 
ist ab Kenntnis der Verletzung die weitere Auszahlung bereits gewährter 
Förderungen einzustellen. Auf die Dauer der Verletzung der Regelungen ist die 

(2) Werden die in Abs. 1 angeführten Regelungen durch Sportorganisationen 
verletzt, erlischt ab Verletzung der Anspruch auf bereits gewährte Förderungen und 
die ab diesem Zeitpunkt ausbezahlten Förderungen sind rückzuerstatten. Weiters 
ist ab Kenntnis der Verletzung die weitere Auszahlung bereits gewährter 
Förderungen einzustellen. Auf die Dauer der Verletzung der Regelungen ist die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
betreffende Sportorganisation von der Gewährung von Förderungen nach dem 
Bundes-Sportförderungsgesetz 2013 ausgeschlossen. 

betreffende Sportorganisation von der Gewährung von Förderungen nach dem 
BSFG 2017 ausgeschlossen. 

(3) Sportler und Betreuungspersonen, die wegen eines Verstoßes gegen Anti-
Doping-Regelungen gesperrt wurden, sind für die Dauer der Sperre, zum Zeitpunkt 
des Verstoßes gegen Anti-Doping-Regelungen volljährige Sportler und 
Betreuungspersonen grundsätzlich auf Dauer, von der Förderung nach dem 
Bundes-Sportförderungsgesetz 2013 ausgeschlossen. Stehen die betroffenen 
Sportler und Betreuungspersonen in einem Dienstverhältnis zum Bund, dürfen 
ihnen auf die Dauer des Ausschlusses von der Förderung nach dem Bundes-
Sportförderungsgesetz 2013 keine Dienstfreistellungen für die aktive Ausübung 
des Sports, Teilnahme an Wettkämpfen oder Betreuung von Sportlern gewährt 
werden. Die Auszahlung bereits gewährter Förderungen ist einzustellen. Die für 
den Zeitraum ab dem Verstoß gegen Anti-Doping-Regelungen ausgezahlten 
Förderungen sind zurückzuzahlen. Vom dauerhaften Ausschluss von Förderungen 
nach dem Bundes-Sportförderungsgesetz 2013 oder der Rückzahlung kann dann 
ganz oder zum Teil abgesehen werden, wenn die nach den anzuwendenden Anti-
Doping-Regelungen grundsätzlich zu verhängende Sperre wegen des Vorliegens 
besonderer Milderungsgründe oder wegen der Mitwirkung bei der Aufklärung von 
Verstößen gegen Anti-Doping-Regelungen durch andere Personen herabgesetzt 
wurde. 

(3) Sportlerinnen/Sportler und Betreuungspersonen, die wegen eines 
Verstoßes gegen Anti-Doping-Regelungen gesperrt wurden, sind für die Dauer der 
Sperre, zum Zeitpunkt des Verstoßes gegen Anti-Doping-Regelungen volljährige 
Sportlerinnen/Sportler und Betreuungspersonen grundsätzlich auf Dauer, von der 
Förderung nach dem BSFG 2017 ausgeschlossen. Stehen die betroffenen 
Sportlerinnen/Sportler und Betreuungspersonen in einem Dienstverhältnis zum 
Bund, dürfen ihnen auf die Dauer des Ausschlusses von der Förderung nach dem 
BSFG 2017 keine Dienstfreistellungen für die aktive Ausübung des Sports, 
Teilnahme an Wettkämpfen oder Betreuung von Sportlerinnen/Sportlern gewährt 
werden. Die Auszahlung bereits gewährter Förderungen ist einzustellen. Die für 
den Zeitraum ab dem Verstoß gegen Anti-Doping-Regelungen ausgezahlten 
Förderungen sind zurückzuzahlen. Vom dauerhaften Ausschluss von Förderungen 
nach dem BSFG 2017 oder der Rückzahlung kann dann ganz oder zum Teil 
abgesehen werden, wenn die nach den anzuwendenden Anti-Doping-Regelungen 
grundsätzlich zu verhängende Sperre wegen des Vorliegens besonderer 
Milderungsgründe oder wegen der Mitwirkung bei der Aufklärung von Verstößen 
gegen Anti-Doping-Regelungen durch andere Personen herabgesetzt wurde. 

(4) Je nach Schwere und Häufigkeit der Verletzung der in Abs. 1 angeführten 
Regelungen kann der Ausschluss von Förderungen nach dem Bundes-
Sportförderungsgesetz 2013 über den Zeitraum nach Abs. 2 und 3 hinaus 
verlängert werden. 

(4) Je nach Schwere und Häufigkeit der Verletzung der in Abs. 1 angeführten 
Regelungen kann der Ausschluss von Förderungen nach dem BSFG 2017 über den 
Zeitraum nach Abs. 2 und 3 hinaus verlängert werden. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

§ 4. (1) Die Aufgaben der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung sind 
insbesondere: 

§ 4. (1) Die Aufgaben der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung sind 
insbesondere: 

 1. bis 8. …  1. bis 8. … 

Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung ist bei der inhaltlich operativen 
Ausübung ihrer Aufgaben unabhängig von staatlichen Organen und Privaten. Die 
mit diesen Aufgaben betraute Einrichtung gemäß Abs. 5 ist durch Verordnung 
kundgemacht. Von Feststellungen gemäß Z 4 sind der Betroffene sowie der jeweils 
zuständige Bundes-Sportfachverband nachweislich zu informieren. 

Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung ist bei der inhaltlich operativen 
Ausübung ihrer Aufgaben unabhängig von staatlichen Organen und Privaten. Die 
mit diesen Aufgaben betraute Einrichtung gemäß Abs. 5 ist durch Verordnung 
kundgemacht. Von Feststellungen gemäß Z 4 sind die betroffene Person sowie der 
jeweils zuständige Bundes-Sportfachverband nachweislich zu informieren. 

(2) … (2) … 
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(3) Die Organe sowie Mitarbeiter der Unabhängigen 
Dopingkontrolleinrichtung, Mitglieder des Kontrollteams (§ 11 Abs. 2) und der 
Kommissionen gemäß Abs. 2 Z 1 bis 4 sind zur Verschwiegenheit über ihre 
Tätigkeit verpflichtet, sofern gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist. Sie haben 
sich der Ausübung ihrer Tätigkeit zu enthalten und ihre Vertretung zu veranlassen, 
wenn einer der Befangenheitsgründe gemäß § 7 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, vorliegt. Die 
Verschwiegenheitspflicht gilt nicht gegenüber dem im Anlassfall zur Verhängung 
von Sicherungs- und Disziplinarmaßnahmen zuständigen Organ, der 
Unabhängigen Schiedskommission, den Gerichten und Verwaltungsbehörden 
sowie den Anti-Doping-Organisationen, die gemäß den geltenden Anti-Doping-
Regelungen des zuständigen internationalen Sportfachverbandes zuständig sind. 
Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung und die Unabhängige 
Schiedskommission können unter der Voraussetzung des Interesses der 
Öffentlichkeit an sachlicher Information über Verfahren von öffentlicher 
Bedeutung als Reaktion auf öffentliche Stellungnahmen des betroffenen Sportlers 
oder der betroffenen Betreuungsperson oder der betroffenen Sportorganisation 
über die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 Z 5 hinausgehend gegenüber der 
Öffentlichkeit zu einem Verfahren Stellung nehmen. Eine Stellungnahme ist nur 
zulässig, wenn durch ihren Zeitpunkt und Inhalt die Persönlichkeitsrechte des 
Betroffenen, insbesondere Gesundheitsdaten gemäß § 4 Z 2 DSG 2000 oder der 
höchstpersönliche Lebensbereich gemäß § 7 des Mediengesetzes (MedienG), 
BGBl. Nr. 314/1981, der Schutz der Unschuldsvermutung gemäß § 7b MedienG 
sowie der Anspruch auf ein faires Verfahren nicht verletzt sind. 

(3) Die Organe sowie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Unabhängigen 
Dopingkontrolleinrichtung, Mitglieder des Kontrollteams (§ 11 Abs. 2) und der 
Kommissionen gemäß Abs. 2 Z 1 bis 4 sind zur Verschwiegenheit über ihre 
Tätigkeit verpflichtet, sofern gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist. Sie haben 
sich der Ausübung ihrer Tätigkeit zu enthalten und ihre Vertretung zu veranlassen, 
wenn einer der Befangenheitsgründe gemäß § 7 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, vorliegt. Die 
Verschwiegenheitspflicht gilt nicht gegenüber dem im Anlassfall zur Verhängung 
von Sicherungs- und Disziplinarmaßnahmen zuständigen Organ, der 
Unabhängigen Schiedskommission, den Gerichten und Verwaltungsbehörden 
sowie den Anti-Doping-Organisationen, die gemäß den geltenden Anti-Doping-
Regelungen des zuständigen internationalen Sportfachverbandes zuständig sind. 
Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung und die Unabhängige 
Schiedskommission können unter der Voraussetzung des Interesses der 
Öffentlichkeit an sachlicher Information über Verfahren von öffentlicher 
Bedeutung als Reaktion auf öffentliche Stellungnahmen der betroffenen 
Sportlerin/des betroffenen Sportlers oder der betroffenen Betreuungsperson oder 
der betroffenen Sportorganisation über die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 Z 5 
hinausgehend gegenüber der Öffentlichkeit zu einem Verfahren Stellung nehmen. 
Eine Stellungnahme ist nur zulässig, wenn durch ihren Zeitpunkt und Inhalt die 
Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person, insbesondere im Zusammenhang mit 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten, oder der höchstpersönliche 
Lebensbereich gemäß § 7 des Mediengesetzes (MedienG), BGBl. Nr. 314/1981, 
der Schutz der Unschuldsvermutung gemäß § 7b MedienG sowie der Anspruch auf 
ein faires Verfahren nicht verletzt sind. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

(6) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung, die Unabhängige 
Österreichische Anti-Doping Rechtskommission (§ 4a) und die Unabhängige 
Schiedskommission (§ 4b) gelten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach 
diesem Gesetz als Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 des Datenschutzgesetzes 2000 
– DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 (Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
4.5.2016 S. 1) und haben für die Einhaltung der Datenverwendungsgrundsätze 

(6) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung ist als Verantwortlicher 
gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO ermächtigt, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben nach diesem Bundesgesetz und zum Zwecke der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes erforderlich ist, insbesondere im Rahmen der Aufgaben der 
Unabhängigen Österreichischen Anti-Doping Rechtskommission (§ 4a) und der 
Unabhängigen Schiedskommission (§ 4b), personenbezogene Daten zu 
verarbeiten. Diese Ermächtigung bezieht sich, soweit zumindest einer der in Art. 9 
Abs. 2 DSGVO angeführten Fälle vorliegt, auch auf besondere Kategorien 
personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Die Unabhängige 
Dopingkontrolleinrichtung darf sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sowie der Datensicherheitsmaßnahmen zu sorgen. Sie dürfen personenbezogene 
Daten verarbeiten, soweit 

diesem Bundesgesetz und zum Zwecke der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
Auftragsverarbeiter gemäß Art. 4 Z 8 in Verbindung mit Art. 28 DSGVO bedienen, 
die insbesondere jeweils die Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. a bis h 
DSGVO wahrzunehmen haben. 

 
 

  

dies für die wirksame Umsetzung der Anti-Doping-Regelungen des WADC 
erforderlich ist und die Betroffenen sich vertraglich zur Einhaltung des WADC 
verpflichtet haben; außerdem dürfen folgende Daten personenbezogen übermittelt 
werden: 

(6a) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat insbesondere gemäß 
Art. 32 bis 34 DSGVO für die Sicherheit der personenbezogenen Daten und der 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu sorgen. Die Erforderlichkeit 
zur Datenverarbeitung ergibt sich vor allem aus der wirksamen Umsetzung der 
Anti-Doping-Regelungen des WADC, sofern sich die betroffenen Personen 
vertraglich zur Einhaltung des WADC verpflichtet haben. Besondere Kategorien 
personenbezogener Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, dürfen nur verarbeitet 
werden, sofern dies unbedingt erforderlich ist. 

 
 

  

 1. unbeschadet der Bestimmung des § 22c Abs. 1, die bei der Wahrnehmung 
der Aufgaben angefallenen personenbezogenen Daten, mit Ausnahme von 
Gesundheitsdaten, bei begründetem Ersuchen an Gerichte und Behörden, 
soweit die Daten für die Vollziehung der jeweiligen gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bilden und die 
Übermittlung bundes- oder landesgesetzlich vorgesehen ist; 

(6b) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung ist ermächtigt, 
insbesondere im Rahmen der Aufgaben der Unabhängigen Österreichischen Anti-
Doping Rechtskommission und der Unabhängigen Schiedskommission, 
unbeschadet der Bestimmung des § 22c Abs. 1, die bei der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes verarbeiteten personenbezogenen Daten auf begründetes und zu 
dokumentierendes Ersuchen einer zuständigen Behörde gemäß § 36 Abs. 2 Z 7 des 
Datenschutzgesetzes – DSG, BGBl. I Nr. 165/1999, oder einer sonstigen Behörde 
erforderlichenfalls zu verarbeiten, wenn die personenbezogenen Daten für die 
Vollziehung der jeweiligen gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche 
Voraussetzung bilden und die Verarbeitung bundes- oder landesgesetzlich 
vorgesehen ist. Sobald das Informieren der betroffenen Person gemäß Art. 12 bis 
14 DSGVO dem Zweck des Ersuchens nicht mehr zuwiderläuft oder zuwiderlaufen 
kann, hat die ersuchende Behörde dies der Unabhängigen 
Dopingkontrolleinrichtung mitzuteilen. Die betroffene Person ist sodann von 
dieser nachweislich über das Ersuchen zu informieren. Sie hat das Recht, 
gegenüber der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung eine zu dokumentierende 
Stellungnahme abzugeben. Art. 12 bis 22 DSGVO sind vom Zeitpunkt des 
Einlangens eines Ersuchens bis zum Zeitpunkt der Information der betroffenen 
Person insoweit beschränkt, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung 
der Zwecke des Ersuchens unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und 
die Beschränkung für die Erfüllung der Zwecke des Ersuchens notwendig und 
verhältnismäßig ist. 

 
 

(6c) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung ist ermächtigt, 
insbesondere im Rahmen der Aufgaben der Unabhängigen Österreichischen Anti-
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 2. Analyseergebnisse von Dopingkontrollen, Entscheidungen in Anti-
Doping-Verfahren und erteilte medizinische Ausnahmegenehmigungen 
(§ 8) an den jeweils zuständigen internationalen Sportfachverband und der 
WADA, soweit dies im WADC vorgesehen ist; 

Doping Rechtskommission und der Unabhängigen Schiedskommission, 
Analyseergebnisse von Dopingkontrollen, Sachverhalte mit begründetem, 
schriftlich zu dokumentierendem Verdacht auf einen Verstoß gegen die Anti-
Doping-Regelungen, insbesondere Entscheidungen in Anti-Doping-Verfahren, 
und erteilte medizinische Ausnahmegenehmigungen (§ 8) an die jeweils zuständige 
Nationale Anti-Doping-Organisation, den jeweils zuständigen internationalen 
Sportfachverband und die WADA, soweit dies im WADC vorgesehen ist, 
erforderlichenfalls zu übermitteln. 

 
 

  

 3. der WADA auf begründeten Ersuchen alle Daten inklusive der 
personenbezogenen Gesundheitsdaten, die einer erteilten medizinischen 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 8 zugrunde gelegt wurden, soweit dies 
im WADC vorgesehen ist. 

(6d) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung ist ermächtigt, 
insbesondere im Rahmen der Aufgaben der Unabhängigen Österreichischen Anti-
Doping Rechtskommission und der Unabhängigen Schiedskommission, der WADA 
auf begründetes und zu dokumentierendes Ersuchen der WADA personenbezogene 
Daten und besondere Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere 
Gesundheitsdaten, die einer erteilten medizinischen Ausnahmegenehmigung 
gemäß § 8 zugrunde gelegt wurden, soweit dies im WADC vorgesehen ist, 
erforderlichenfalls zu übermitteln. 

Die aufgrund dieses Bundesgesetzes notwendige Datenverarbeitung(en) erfüllt(en) 
die Voraussetzungen des Art. 35 Abs. 10 der Datenschutz-Grundverordnung für 
einen Entfall der Datenschutz-Folgenabschätzung. 

 

(7) … (7) … 

(8) Hinsichtlich der Feststellung gemäß Abs. 1 Z 4 kann der jeweils 
Betroffene innerhalb von vier Wochen ab Zustellung die Überprüfung der 
Feststellung durch die Unabhängige Schiedskommission begehren. 

(8) Hinsichtlich der Feststellung gemäß Abs. 1 Z 4 kann die jeweils betroffene 
Person innerhalb von vier Wochen ab Zustellung die Überprüfung der Feststellung 
durch die Unabhängige Schiedskommission begehren. 

§ 6. (1) bis (3) … § 6. (1) bis (3) … 

(4) Die Kosten gemäß Abs. 1 Z 1 und 4 sind auf Antrag des jeweils 
zuständigen Bundes-Sportfachverbandes unter gleichzeitiger Abtretung seines 
Ersatzanspruches an die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung dem Betroffenen 
zum Ersatz aufzuerlegen. 

(4) Die Kosten gemäß Abs. 1 Z 1 und 4 sind auf Antrag des jeweils 
zuständigen Bundes-Sportfachverbandes unter gleichzeitiger Abtretung seines 
Ersatzanspruches an die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung der betroffenen 
Person zum Ersatz aufzuerlegen. 

(5) … (5) … 

§ 7. Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat dem Bundesminister für 
Landesverteidigung und Sport innerhalb eines Monats nach Ablauf eines Quartals 
über die Einhaltung der Anti-Doping-Regelungen durch die Sportorganisationen 
zu berichten und außerdem jährlich bis Ende März einen Tätigkeitsbericht über das 
vorangegangene Kalenderjahr zu übermitteln. Im Tätigkeitsbericht sind 

§ 7. Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat der 
Bundesministerin/dem Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport innerhalb 
eines Monats nach Ablauf eines Quartals über die Einhaltung der Anti-Doping-
Regelungen durch die Sportorganisationen zu berichten und außerdem jährlich bis 
Ende März einen Tätigkeitsbericht über das vorangegangene Kalenderjahr zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
anonymisiert, gegliedert nach Bundes-Sportfachverband, Sportarten und 
Sportsparten, jedenfalls anzuführen: 

 1. die im betreffenden Kalenderjahr bei Wettkämpfen und 
Wettkampfveranstaltungen, bei Kadertrainings und -lehrgängen und aus 
sonstigen Gründen durchgeführten Dopingkontrollen; 

 2. die Ergebnisse der Dopingkontrollen und die dabei festgestellten 
verbotenen Wirkstoffe und Methoden; 

 3. die Art der festgestellten Verstöße gegen Anti-Doping-Regelungen sowie 
die dabei verhängten Sicherungs- und Disziplinarmaßnahmen; 

 4. die Entscheidungen über medizinische Ausnahmegenehmigungen. 

Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport hat diesen Bericht dem 
Nationalrat vorzulegen. 

übermitteln. Im Tätigkeitsbericht sind gegliedert nach Bundes-Sportfachverband, 
Sportarten und Sportsparten, jedenfalls anzuführen: 

 1. die im betreffenden Kalenderjahr bei Wettkämpfen und 
Wettkampfveranstaltungen, bei Kadertrainings und -lehrgängen und aus 
sonstigen Gründen durchgeführten Dopingkontrollen; 

 2. die Ergebnisse der Dopingkontrollen und die dabei festgestellten 
verbotenen Wirkstoffe und Methoden; 

 3. die Art der festgestellten Verstöße gegen Anti-Doping-Regelungen sowie 
die dabei verhängten Sicherungs- und Disziplinarmaßnahmen; 

 4. die Entscheidungen über medizinische Ausnahmegenehmigungen. 

Personenbezogene Daten gemäß Z 1, 2 und 4 sind zu anonymisieren. Die 
Bundesministerin/der Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport hat diesen 
Bericht dem Nationalrat vorzulegen. 

§ 8. (1) … § 8. (1) … 

(2) Die Entscheidung ist entsprechend den geltenden Anti-Doping-
Regelungen des zuständigen internationalen Sportfachverbandes innerhalb von 
21 Tagen ab Antrag zu treffen und dem Sportler schriftlich mitzuteilen. Die 
Genehmigung ist befristet auf die Dauer der notwendigen Verabreichung oder 
Behandlung zu erteilen. Ein Widerruf ist nur nach diesen Regelungen zulässig. Die 
Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat hinsichtlich der Datenverwendung 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit und des Datengeheimnisses, 
insbesondere diesbezügliche Belehrungen der Mitarbeiter, zu treffen. 

(2) Die Entscheidung ist entsprechend den geltenden Anti-Doping-
Regelungen des zuständigen internationalen Sportfachverbandes innerhalb von 
21 Tagen ab Antrag zu treffen und der Sportlerin/dem Sportler schriftlich 
mitzuteilen. Die Genehmigung ist befristet auf die Dauer der notwendigen 
Verabreichung oder Behandlung zu erteilen. Ein Widerruf ist nur nach diesen 
Regelungen zulässig. Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat hinsichtlich 
der Datenverarbeitung Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit und 
des Datengeheimnisses, insbesondere diesbezügliche Belehrungen der 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, zu treffen. 

(3) bis (8) … (3) bis (8) … 

§ 9. (1) bis (7) … § 9. (1) bis (7) … 

(8) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, damit die Einleitung von Dopingkontrollverfahren ohne 
Vorankündigung erst zum letztmöglichen Zeitpunkt den Betroffenen bekannt wird. 

(8) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, damit die Einleitung von Dopingkontrollverfahren ohne 
Vorankündigug erst zum letztmöglichen Zeitpunkt den betroffenen Personen 
bekannt wird. 

§ 11. (1) und (2) … § 11. (1) und (2) … 

(3) Vor Beginn der Dopingkontrolle haben sich die Kontrollorgane gegenüber 
den Betroffenen mittels Lichtbildausweis zu legitimieren, die auf den Namen 
(Bezeichnung des Tieres) lautende Anordnung zur Dopingkontrolle vorzulegen 

(3) Vor Beginn der Dopingkontrolle haben sich die Kontrollorgane gegenüber 
den betroffenen Personen mittels Lichtbildausweis zu legitimieren, die auf den 
Namen (Bezeichnung des Tieres) lautende Anordnung zur Dopingkontrolle 
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und eine Gleichschrift der Anordnung gegen Bestätigung auszufolgen. Bei 
minderjährigen oder geistig behinderten Sportlern hat die Legitimation und die 
Vorlage der Anordnung auch gegenüber deren Aufsichtsperson (gesetzlicher 
Vertreter, Trainer, Funktionär des Vereins, dem der Sportler angehört) zu erfolgen. 

vorzulegen und eine Gleichschrift der Anordnung gegen Bestätigung auszufolgen. 
Bei minderjährigen oder geistig behinderten Sportlerinnen/Sportlern hat die 
Legitimation und die Vorlage der Anordnung auch gegenüber deren 
Aufsichtsperson (gesetzliche Vertreterin/gesetzlicher Vertreter, Trainerin/Trainer, 
Funktionärin/Funktionär des Vereins, dem die Sportlerin/der Sportler angehört) zu 
erfolgen. 

(4) Dopingkontrollen dürfen, außer in begründeten Ausnahmefällen, 
außerhalb von Wettkämpfen nicht nach 23.00 Uhr und vor 6.00 Uhr begonnen 
werden. Dopingkontrollen sind unter Beachtung der Menschenwürde der 
Betroffenen vorzunehmen. 

(4) Dopingkontrollen dürfen, außer in begründeten Ausnahmefällen, 
außerhalb von Wettkämpfen nicht nach 23.00 Uhr und vor 5.00 Uhr begonnen 
werden. Dopingkontrollen sind unter Beachtung der Menschenwürde der 
betroffenen Personen vorzunehmen. 

(5) Über die Dopingkontrolle ist ein schriftliches Protokoll aufzunehmen. Das 
Protokoll ist jedenfalls vom Leiter des Kontrollteams und vom Betroffenen zu 
unterfertigen. Der Betroffene hat im Protokoll eine elektronische Zustelladresse (e-
mail) oder postalische Zustelladresse bekannt zu geben, an die alle Zustellungen in 
einem allfälligen Anti-Doping-Verfahren erfolgen können. 

(5) Über die Dopingkontrolle ist ein schriftliches Protokoll aufzunehmen. Das 
Protokoll ist jedenfalls von der Leiterin/vom Leiter des Kontrollteams und von der 
betroffenen Person zu unterfertigen. Die betroffenen Person hat im Protokoll eine 
elektronische Zustelladresse (e-mail) oder postalische Zustelladresse bekannt zu 
geben, an die alle Zustellungen in einem allfälligen Anti-Doping-Verfahren 
erfolgen können. 

(6) Dopingkontrollen, die abweichend von Abs. 2 bis 5, § 9 Abs. 2, §§ 10, 12 
und 13 durchgeführt wurden, sind ungültig, wenn die Abweichung ein von der 
Norm abweichendes Analyseergebnis oder einen anderen Verstoß gegen eine Anti-
Doping-Bestimmung verursacht hat. Hat der Betroffene nachgewiesen, dass die 
Dopingkontrolle nicht entsprechend den Bestimmungen durchgeführt wurde und 
die Abweichung nach vernünftigem Ermessen das von der Norm abweichende 
Analyseergebnis oder einen anderen Verstoß gegen die Anti-Doping-
Bestimmungen verursacht haben könnte, obliegt der Unabhängigen 
Dopingkontrolleinrichtung der Nachweis, dass die Abweichung nicht die Ursache 
für das von der Norm abweichende Analyseergebnis war oder die Tatsachen-
grundlage für einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen darstellte. 

(6) Dopingkontrollen, die abweichend von Abs. 2 bis 5, § 9 Abs. 2, §§ 10, 12 
und 13 durchgeführt wurden, sind ungültig, wenn die Abweichung ein von der 
Norm abweichendes Analyseergebnis oder einen anderen Verstoß gegen eine Anti-
Doping-Bestimmung verursacht hat. Hat die betroffene Person nachgewiesen, dass 
die Dopingkontrolle nicht entsprechend den Bestimmungen durchgeführt wurde 
und die Abweichung nach vernünftigem Ermessen das von der Norm abweichende 
Analyseergebnis oder einen anderen Verstoß gegen die Anti-Doping-
Bestimmungen verursacht haben könnte, obliegt der Unabhängigen 
Dopingkontrolleinrichtung der Nachweis, dass die Abweichung nicht die Ursache 
für das von der Norm abweichende Analyseergebnis war oder die Tatsachen-
grundlage für einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen darstellte. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 

§ 14a. Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat nach Kenntnis eines 
normabweichenden Analyseergebnisses oder wegen eines Verdachts aufgrund der 
Sichtung, Analyse und Bewertung gemäß § 4 Abs. 1 Z 5 auf einen Verstoß gegen 
die geltenden Anti-Doping-Regelungen des zuständigen internationalen 
Sportfachverbandes unverzüglich ein Verfahren gemäß § 4a Abs. 1 einschließlich 
der in den Regelungen vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen bei der ÖADR zu 

§ 14a. Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat nach Kenntnis eines 
normabweichenden Analyseergebnisses oder wegen eines Verdachts aufgrund der 
Sichtung, Analyse und Bewertung gemäß § 4 Abs. 1 Z 5 auf einen Verstoß gegen 
die geltenden Anti-Doping-Regelungen des zuständigen internationalen 
Sportfachverbandes unverzüglich ein Verfahren gemäß § 4a Abs. 1 einschließlich 
der in den Regelungen vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen bei der ÖADR zu 
beantragen (Prüfantrag). Vom eingebrachten Prüfantrag sind die betroffene Person 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
beantragen (Prüfantrag). Vom eingebrachten Prüfantrag sind der Betroffene sowie 
der jeweils zuständige Bundes-Sportfachverband nachweislich zu informieren. 

sowie der jeweils zuständige Bundes-Sportfachverband nachweislich zu 
informieren. 

§ 15. (1) … § 15. (1) … 

(2) Parteien des Verfahrens vor der ÖADR sind (2) Parteien des Verfahrens vor der ÖADR sind 

 1. der vom Verdacht eines Verstoßes gegen Anti-Doping Regelungen 
Betroffene und 

 1. die vom Verdacht eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Regelungen 
betroffene Person und 

 2. …  2. … 

(3) bis (9) … (3) bis (9) … 

§ 15a. (1) In ihrer Entscheidung hat die ÖADR auch eine Bestimmung der 
Kosten gemäß § 6 vorzunehmen. Hinsichtlich dieser Kostenbestimmung können 
die Parteien gemäß § 15 Abs. 2 sowie der jeweils zuständige Bundes-
Sportfachverband, sofern die Kosten nicht gemäß § 6 Abs. 4 dem Betroffenen zum 
Ersatz auferlegt wurden, innerhalb von vier Wochen ab Zustellung der 
Entscheidung die Überprüfung durch die Unabhängige Schiedskommission 
begehren. 

§ 15a. (1) In ihrer Entscheidung hat die ÖADR auch eine Bestimmung der 
Kosten gemäß § 6 vorzunehmen. Hinsichtlich dieser Kostenbestimmung können 
die Parteien gemäß § 15 Abs. 2 sowie der jeweils zuständige Bundes-
Sportfachverband, sofern die Kosten nicht gemäß § 6 Abs. 4 der betroffenen 
Person zum Ersatz auferlegt wurden, innerhalb von vier Wochen ab Zustellung der 
Entscheidung die Überprüfung durch die Unabhängige Schiedskommission 
begehren. 

(2) … (2) … 

(3) Die ÖADR hat die BSO, Sportorganisationen, Sportler, 
Betreuungspersonen und Wettkampfveranstalter sowie die Allgemeinheit über 
verhängte Sicherungsmaßnahmen (zB Suspendierungen) und Entscheidungen in 
Anti-Doping-Verfahren unter Angabe des Namens des jeweils Betroffenen, der 
Dauer der Sperre und Gründe hiefür, ohne dass auf Gesundheitsdaten des jeweils 
Betroffenen rückgeschlossen werden kann, zu informieren. Bei Minderjährigen hat 
diese Information zu unterbleiben. 

(3) Die ÖADR hat die BSO, Sportorganisationen, Sportler, 
Betreuungspersonen und Wettkampfveranstalter sowie die Allgemeinheit über 
verhängte Sicherungsmaßnahmen (zB Suspendierungen) und Entscheidungen in 
Anti-Doping-Verfahren unter Angabe des Namens der jeweils betroffenen Person, 
der Dauer der Sperre und Gründe hiefür, ohne dass auf Gesundheitsdaten des 
jeweils Betroffenen rückgeschlossen werden kann, zu informieren. Bei 
Minderjährigen hat diese Information zu unterbleiben. 

§ 17. (1) … § 17. (1) … 

(2) Parteien des Verfahrens vor der Unabhängigen Schiedskommission sind (2) Parteien des Verfahrens vor der Unabhängigen Schiedskommission sind 

 1. der von der Entscheidung der ÖADR Betroffene,  1. die von der Entscheidung der ÖADR betroffene Person, 

 2. und 3. …  2. und 3. … 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

(5) Die Parteien haben die Kosten ihrer Vertretung, der auf ihr Verlangen 
zugezogenen Sachverständigen und Zeugen sowie der von ihnen vorgelegten 
sonstigen Beweismittel zu tragen. Wird das Verfahren auf Antrag des Betroffenen 
eingeleitet, so ist von diesem vorab ein Betrag in der Höhe der Einbringungsgebühr 

(5) Die Parteien haben die Kosten ihrer Vertretung, der auf ihr Verlangen 
zugezogenen Sachverständigen und Zeuginnen/Zeugen sowie der von ihnen 
vorgelegten sonstigen Beweismittel zu tragen. Wird das Verfahren auf Antrag der 
betroffenen Person eingeleitet, so ist von dieser vorab ein Betrag in der Höhe der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
für einen Streitwert von über 7.000 Euro bis 35.000 Euro nach § 32 Tarifpost 2 des 
Gerichtsgebührengesetzes (GGG), BGBl. Nr. 501/1984, an die Unabhängige 
Dopingkontrolleinrichtung zu entrichten. 

Einbringungsgebühr für einen Streitwert von über 7.000 Euro bis 35.000 Euro nach 
§ 32 Tarifpost 2 des Gerichtsgebührengesetzes (GGG), BGBl. Nr. 501/1984, an die 
Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung zu entrichten. 

(6) … (6) … 

(7) Bei einem bestätigten Verstoß gegen Anti-Doping-Regelungen sind die 
Kosten gemäß Abs. 6 um den in Abs. 5 bezeichneten, vorab geleisteten Betrag 
vermindert dem Betroffenen bis zu einem Höchstbetrag von 6.000 Euro zum Ersatz 
an die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung aufzuerlegen. 

(7) Bei einem bestätigten Verstoß gegen Anti-Doping-Regelungen sind die 
Kosten gemäß Abs. 6 um den in Abs. 5 bezeichneten, vorab geleisteten Betrag 
vermindert der betroffenen Person bis zu einem Höchstbetrag von 6.000 Euro zum 
Ersatz an die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung aufzuerlegen. 

(8) Wurde das Verfahren auf Antrag der Unabhängigen 
Dopingkontrolleinrichtung durchgeführt, sind die Verfahrenskosten dem jeweils 
zuständigen Bundes-Sportfachverband bis zu einem Höchstbetrag von 6.000 Euro 
aufzuerlegen. Auf Antrag des jeweils zuständigen Bundes-Sportfachverbandes 
sind diese Kosten unter gleichzeitiger Abtretung seines Ersatzanspruches an die 
Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung dem Betroffenen zum Ersatz 
aufzuerlegen. 

(8) Wurde das Verfahren auf Antrag der Unabhängigen 
Dopingkontrolleinrichtung durchgeführt, sind die Verfahrenskosten dem jeweils 
zuständigen Bundes-Sportfachverband bis zu einem Höchstbetrag von 6.000 Euro 
aufzuerlegen. Auf Antrag des jeweils zuständigen Bundes-Sportfachverbandes 
sind diese Kosten unter gleichzeitiger Abtretung seines Ersatzanspruches an die 
Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung der betroffenen Person zum Ersatz 
aufzuerlegen. 

(9) und (10) … (9) und (10) … 

(11) Parteien in den Angelegenheiten gemäß Abs. 10 sind: (11) Parteien in den Angelegenheiten gemäß Abs. 10 sind: 

 1. hinsichtlich der Entscheidung über die Feststellung eines Kontroll- (§ 1a 
Z 11) oder Meldepflichtversäumnisses (§ 1a Z 13) der von der Fest-
stellung Betroffene und die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung 
sowie hinsichtlich der damit verbundenen Kosten der jeweils zuständige 
Bundes-Sportfachverband, sofern er deren Abtretung nicht beantragt hat; 

 1. hinsichtlich der Entscheidung über die Feststellung eines Kontroll- (§ 1a 
Z 11) oder Meldepflichtversäumnisses (§ 1a Z 13) die von der Feststellung 
betroffene Person und die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung sowie 
hinsichtlich der damit verbundenen Kosten der jeweils zuständige Bundes-
Sportfachverband, sofern er deren Abtretung nicht beantragt hat; 

 2. hinsichtlich der Entscheidung über die Nichtgewährung einer 
medizinischen Ausnahmegenehmigung der Betroffene und die 
Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung; 

 2. hinsichtlich der Entscheidung über die Nichtgewährung einer 
medizinischen Ausnahmegenehmigung die betroffene Person und die 
Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung; 

 3. hinsichtlich der Entscheidung über die Bestimmung der Kosten der jeweils 
zuständige Bundes-Sportfachverband, sofern kein Antrag gemäß § 6 
Abs. 4 gestellt wurde, der Betroffene und die Unabhängige 
Dopingkontrolleinrichtung. 

 3. hinsichtlich der Entscheidung über die Bestimmung der Kosten der jeweils 
zuständige Bundes-Sportfachverband, sofern kein Antrag gemäß § 6 
Abs. 4 gestellt wurde, die betroffene Person und die Unabhängige 
Dopingkontrolleinrichtung. 

(12) und (13) … (12) und (13) … 

(14) Die Unabhängige Schiedskommission hat die BSO, Sportorganisationen, 
Sportler, Betreuungspersonen und Wettkampfveranstalter sowie die Allgemeinheit 
über ihre Entscheidungen unter Angabe der Namen der Betroffenen, der Dauer der 
Sperre und Gründe hiefür, ohne dass auf Gesundheitsdaten des Betroffenen 

(14) Die Unabhängige Schiedskommission hat die BSO, Sportorganisationen, 
Sportlerin/Sportler, Betreuungspersonen und 
Wettkampfveranstalterin/Wettkampfveranstalter sowie die Allgemeinheit über ihre 
Entscheidungen unter Angabe der Namen der betroffenen Personen, der Dauer der 
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rückgeschlossen werden kann, zu informieren. Bei Minderjährigen hat diese 
Information zu unterbleiben. 

Sperre und Gründe hiefür, ohne dass auf Gesundheitsdaten der betroffenen Person 
rückgeschlossen werden kann, zu informieren. Bei Minderjährigen hat diese 
Information zu unterbleiben. 

§ 19. (1) Sportler, die in den Nationalen Testpool aufzunehmen sind, haben 
sich gegenüber dem Bundes-Sportfachverband schriftlich zu verpflichten, 

§ 19. (1) Sportler, die in den Nationalen Testpool aufzunehmen sind, haben 
sich gegenüber dem Bundes-Sportfachverband schriftlich zu verpflichten, 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 

 8. die ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung von Gesundheitsdaten zu 
erteilen, die bei der Analyse von Dopingproben und der Gewährung der 
medizinischen Ausnahmegenehmigung gemäß § 8 anfallen, 

 8. die ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung von besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten zu erteilen, die bei der Analyse von 
Dopingproben und der Gewährung der medizinischen 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 8 anfallen, 

 9. und 10. …  9. und 10. … 

(2) … (2) … 

(3) Sportler, die gemäß § 5 dem Topsegment des Nationalen Testpools 
angehören, haben zusätzlich zu den Verpflichtungen gemäß Abs. 1 an einem von 
der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung festgelegten Datum vor dem ersten 
Tag jedes Quartals (1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober) Folgendes zu 
melden: 

(3) Sportlerinnen/Sportler, die gemäß § 5 dem Topsegment des Nationalen 
Testpools angehören, haben zusätzlich zu den Verpflichtungen gemäß Abs. 1 an 
einem von der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung festgelegten Datum vor 
dem ersten Tag jedes Quartals (1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober) 
Folgendes zu melden: 

 1. für jeden Tag des folgenden Quartals die vollständige Adresse des Ortes, 
an dem der Sportler wohnen wird (zB Wohnung, vorübergehende 
Unterkünfte, Hotel usw.); 

 1. für jeden Tag des folgenden Quartals die vollständige Adresse des Ortes, 
an dem die Sportlerin/der Sportler wohnen wird (zB Wohnung, 
vorübergehende Unterkünfte, Hotel usw.); 

 2. für jeden Tag des folgenden Quartals Namen und Adresse jedes Ortes, an 
dem der Sportler trainieren, arbeiten oder einer anderen regelmäßigen 
Tätigkeit nachgehen wird (zB Schule) sowie die üblichen Zeiten für diese 
regelmäßigen Tätigkeiten; 

 2. für jeden Tag des folgenden Quartals Namen und Adresse jedes Ortes, an 
dem die Sportlerin/der Sportler trainieren, arbeiten oder einer anderen 
regelmäßigen Tätigkeit nachgehen wird (zB Schule) sowie die üblichen 
Zeiten für diese regelmäßigen Tätigkeiten; 

 3. seinen Wettkampfplan für das folgende Quartal, einschließlich des 
Namens und der Adresse jedes Ortes, an dem der Sportler während des 
Quartals an Wettkämpfen teilnehmen wird, sowie die Daten, zu denen er 
an diesen Orten an Wettkämpfen teilnehmen wird; 

 3. ihren/seinen Wettkampfplan für das folgende Quartal, einschließlich des 
Namens und der Adresse jedes Ortes, an dem die Sportlerin/der Sportler 
während des Quartals an Wettkämpfen teilnehmen wird, sowie die 
personenbezogenen Daten, zu denen sie/er an diesen Orten an 
Wettkämpfen teilnehmen wird; 

 4. für jeden Tag des folgenden Quartals ein bestimmtes 60-minütiges 
Zeitfenster zwischen 6.00 und 23.00 Uhr, zu dem er jedenfalls an einem 
bestimmten Ort für Dopingkontrollen erreichbar ist und zur Verfügung 
steht. 

 4. für jeden Tag des folgenden Quartals ein bestimmtes 60-minütiges 
Zeitfenster zwischen 6.00 und 23.00 Uhr, zu dem sie/er jedenfalls an 
einem bestimmten Ort für Dopingkontrollen erreichbar ist und zur 
Verfügung steht. 
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Alle Änderungen des Aufenthaltsorts oder der Erreichbarkeit während des Quartals 
sind unverzüglich nach Kenntnis bekannt zu geben, Änderungen des 60-minütigen 
Zeitfensters spätestens zwei Stunden vorher. 

Alle Änderungen des Aufenthaltsorts oder der Erreichbarkeit während des Quartals 
sind unverzüglich nach Kenntnis bekannt zu geben, Änderungen des 60-minütigen 
Zeitfensters spätestens zwei Stunden vorher. 

(4) … (4) … 

(5) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat den Sportlern zur 
Wahrnehmung ihrer Meldepflichten gemäß Abs. 1 Z 5, Abs. 3 und 4 ein 
elektronisches Meldesystem (§ 1a Z 14) zur Verfügung zu stellen. Die Sportler 
haben ihre Meldepflichten über dieses System wahrzunehmen. Diese Daten dürfen 
nur solange gespeichert werden, als dies für die Erfüllung der Aufgaben der 
Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung gemäß § 4 Abs. 1 Z 3 bis 6 erforderlich 
ist. Davon unberührt bleiben die Rechte des Sportlers gemäß dem 
Datenschutzgesetz 2000. 

(5) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat den 
Sportlerinnen/Sportlern zur Wahrnehmung ihrer Meldepflichten gemäß Abs. 1 
Z 5, Abs. 3 und 4 ein elektronisches Meldesystem (§ 1a Z 14) zur Verfügung zu 
stellen. Die Sportlerinnen/Sportler haben ihre Meldepflichten über dieses System 
wahrzunehmen. Diese personenbezogenen Daten dürfen nur solange gespeichert 
werden, als dies für die Erfüllung der Aufgaben der Unabhängigen 
Dopingkontrolleinrichtung gemäß § 4 Abs. 1 Z 3 bis 6 erforderlich ist. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

§ 21. (1) Ist bei der Behandlung durch einen Arzt oder Zahnarzt, der für einen 
Sportverein oder eine Organisation gemäß § 3 Z 3, 12 oder 13 BSFG 2013 tätig ist 
oder der einen Leistungssportler (Sportler, der dem Nationalen Testpool angehört) 
ärztlich oder zahnärztlich betreut, die Verabreichung von Arzneimitteln mit 
verbotenen Wirkstoffen oder die Anwendung von verbotenen Methoden 
erforderlich, so hat er den Betroffenen darüber zu informieren, sofern er sich als 
Leistungssportler gegenüber dem behandelnden Arzt oder Zahnarzt deklariert hat. 
Der behandelnde Arzt oder Zahnarzt hat dem Leistungssportler auf sein Verlangen 
darüber eine Bestätigung auszustellen. 

§ 21. (1) Ist bei der Behandlung durch eine Ärztin/einen Arzt oder eine 
Zahnärztin/einen Zahnarzt, die/der für einen Sportverein oder eine Organisation 
gemäß § 3 Z 3, 9 oder 10 BSFG 2017 tätig ist oder die/der eine/einen 
Leistungssportlerin/Leistungssportler (Sportlerin/Sportler, die/der dem Nationalen 
Testpool angehört) ärztlich oder zahnärztlich betreut, die Verabreichung von 
Arzneimitteln mit verbotenen Wirkstoffen oder die Anwendung von verbotenen 
Methoden erforderlich, so hat sie/er die betroffene Person darüber zu informieren, 
sofern sie sich als Leistungssportlerin/Leistungssportler gegenüber der 
behandelnden Ärztin/dem behandelnden Arzt oder der behandelnden 
Zahnärztin/dem behandelnden Zahnarzt deklariert hat. Die behandelnde Ärztin/der 
behandelnde Arzt oder die behandelnde Zahnärztin/der behandelnde Zahnarzt hat 
der Leistungssportlerin/dem Leistungssportler auf ihr/sein Verlangen darüber eine 
Bestätigung auszustellen. 

(2) … (2) … 

(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für Tierärzte, die für einen Sportverein oder 
eine Organisation gemäß § 3 Z 3, 12 oder 13 BSFG 2013 tätig sind oder die 
veterinärmedizinisch die für den Wettkampfeinsatz vorgesehenen Tiere betreuen. 
Die Informations- und Bestätigungspflicht besteht gegenüber dem 
Leistungssportler, dem Tierhalter oder dem für das Tier Verantwortlichen. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für Tierärztinnen/Tierärzte, die für einen 
Sportverein oder eine Organisation gemäß § 3 Z 3, 9 oder 10 BSFG 2017 tätig sind 
oder die veterinärmedizinisch die für den Wettkampfeinsatz vorgesehenen Tiere 
betreuen. Die Informations- und Bestätigungspflicht besteht gegenüber der 
Leistungssportlerin/dem Leistungssportler, der Tierhalterin/dem Tierhalter oder 
der/dem für das Tier Verantwortlichen. 

§ 22b. (1) … § 22b. (1) … 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

251 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  252 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Im Zusammenhang mit der Kontrolle der in Abs. 1 genannten 
Gegenstände, die in das, durch das oder aus dem Bundesgebiet verbracht werden, 
dürfen die Zollbehörden personenbezogene Daten ermitteln und verarbeiten (§ 4 
Z 9 DSG 2000) und diese den zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermitteln, 
soweit dies zur Erfüllung derer gesetzlicher Aufgaben erforderlich ist. 

(2) Im Zusammenhang mit der Kontrolle der in Abs. 1 genannten 
Gegenstände, die in das, durch das oder aus dem Bundesgebiet verbracht werden, 
dürfen die Zollbehörden personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Z 2 DSGVO ver-
arbeiten und diese den zuständigen Behörden gemäß § 36 Abs. 2 Z 7 DSG über-
mitteln, soweit dies zur Erfüllung derer gesetzlicher Aufgaben erforderlich ist. 

Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden und der 
Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden gemäß § 36 Abs. 2 Z 7 
DSG und der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung 

§ 22c. (1) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat den 
Strafverfolgungsbehörden die ihr zur Kenntnis gelangten Sachverhalte und die ihr 
zur Kenntnis gebrachten Entscheidungen, in denen ein Verstoß gegen Anti-
Doping-Regelungen festgestellt wurde, und das Protokoll der mündlichen 
Verhandlung – auf Verlangen auch die übrigen Verfahrensunterlagen – zu 
übermitteln, wenn der begründete Verdacht einer von Amtswegen zu verfolgenden 
gerichtlich strafbaren Handlung besteht. 

§ 22c. (1) Die Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung hat den zuständigen 
Behörden gemäß § 36 Abs. 2 Z 7 DSG die ihr zur Kenntnis gelangten Sachverhalte 
und die ihr zur Kenntnis gebrachten Entscheidungen, in denen ein Verstoß gegen 
Anti-Doping-Regelungen festgestellt wurde, und das Protokoll der mündlichen 
Verhandlung – auf Verlangen auch die übrigen Verfahrensunterlagen – zu 
übermitteln, wenn der begründete Verdacht einer von Amtswegen zu verfolgenden 
gerichtlich strafbaren Handlung besteht. 

(2) Die Staatsanwaltschaft ist nach Beendigung des Ermittlungsverfahren 
verpflichtet, der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung Namen, Geschlecht, 
Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit und Wohnanschrift sowie die im Zuge 
des Ermittlungsverfahrens erhobenen Beweise zum Zwecke der Durchführung von 
Dopingkontrollverfahren jener Personen zu übermitteln, bei denen aufgrund der 
Ermittlungen der konkrete Verdacht besteht, dass diese einen Verstoß gegen Anti-
Doping-Regelungen begangen haben. Die Übermittlung kann jedoch aufgeschoben 
werden, solange durch sie der Zweck des Verfahrens oder eines damit im 
Zusammenhang stehenden Verfahrens gefährdet wäre. Liegt eine solche Gefahr 
nicht vor, sind die Strafverfolgungsbehörden auch vor Beendigung des 
Ermittlungsverfahrens ermächtigt, solche Auskünfte auf Verlangen der 
Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung im Sinne des Abs. 3 zu erteilen. Die 
Entscheidung zur Information obliegt den Strafverfolgungsbehörden. 

(2) Die Staatsanwaltschaft ist nach Beendigung des Ermittlungsverfahren 
verpflichtet, der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung Namen, Geschlecht, 
Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit und Wohnanschrift sowie die im Zuge 
des Ermittlungsverfahrens erhobenen Beweise zum Zwecke der Durchführung von 
Dopingkontrollverfahren jener Personen zu übermitteln, bei denen aufgrund der 
Ermittlungen der konkrete Verdacht besteht, dass diese einen Verstoß gegen Anti-
Doping-Regelungen begangen haben. Die Übermittlung kann jedoch aufgeschoben 
werden, solange durch sie der Zweck des Verfahrens oder eines damit im 
Zusammenhang stehenden Verfahrens gefährdet wäre. Liegt eine solche Gefahr 
nicht vor, sind die zuständigen Behörden gemäß § 36 Abs. 2 Z 7 DSG auch vor 
Beendigung des Ermittlungsverfahrens ermächtigt, solche Auskünfte auf 
Verlangen der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung im Sinne des Abs. 3 zu 
erteilen. Die Entscheidung zur Information obliegt den Strafverfolgungsbehörden. 

 (2a) Sobald das Informieren der betroffenen Person gemäß Art. 12 bis 14 
DSGVO den in Abs. 2 genannten Zwecken nicht mehr zuwiderläuft oder 
zuwiderlaufen kann, ist die betroffene Person nachweislich durch die Unabhängige 
Dopingkontrolleinrichtung über die Übermittlung zu informieren. Die betroffene 
Person hat das Recht, gegenüber der Unabhängigen Dopingkontrolleinrichtung 
eine zu dokumentierende Stellungnahme abzugeben. Art. 12 bis 22 DSGVO sind 
vom Zeitpunkt des Einlangens eines Ersuchens bis zum Zeitpunkt der Information 
der betroffenen Person insoweit beschränkt, als diese Rechte voraussichtlich die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verwirklichung der Zwecke gemäß Abs. 2 unmöglich machen oder ernsthaft 
beeinträchtigen und die Beschränkung für die Erfüllung der Zwecke des Ersuchens 
notwendig und verhältnismäßig ist. 

(3) … (3) … 

§ 27. (1) bis (14) … § 27. (1) bis (14) … 

 (15) Der den § 22c betreffende Eintrag des Inhaltsverzeichnisses, § 1 Abs. 1, 
§ 1a Z 13 und 14, § 2 Abs. 2 Z 5 und 6, § 3 Abs. 1 bis 4, § 4 Abs. 1, 3, 6 bis 6d und 
8, § 6 Abs. 4, § 7, § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 8, § 11 Abs. 3 bis 6, § 14a, § 15 Abs. 2 Z 1, 
§ 15a Abs. 1 und 3, § 17 Abs. 2, 5, 7, 8, 11 und 14, § 19 Abs. 1, 3 und 5, § 21 Abs. 1 
und 3, § 22b Abs. 2, die Überschrift zu § 22c und § 22c Abs. 1, 2 und 2a in der 
Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I 
Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 81 

Änderung des Bundesgesetzes über die Neuorganisation der Bundessporteinrichtungen 

§ 10. (1) bis (3) … § 10. (1) bis (3) … 

 Datenverarbeitung 

§ 10a. (1) Die Bundesministerin/der Bundesminister für öffentlichen Dienst 
und Sport ist als Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 
2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, 
in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 314 vom 22.11.2016 S. 72, (im 
Folgenden: DSGVO) ermächtigt, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer/seiner 
Aufgaben nach diesem Bundesgesetz und zum Zwecke der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes erforderlich ist, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Diese 
Ermächtigung bezieht sich, soweit zumindest einer der in Art. 9 Abs. 2 DSGVO 
angeführten Fälle vorliegt, auch auf besondere Kategorien personenbezogener 
Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Die Bundesministerin/der Bundesminister für 
öffentlichen Dienst und Sport darf sich zur Wahrnehmung ihrer/seiner Aufgaben 
nach diesem Bundesgesetz und zum Zwecke der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
Auftragsverarbeiter gemäß Art. 4 Z 8 in Verbindung mit Art. 28 DSGVO bedienen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die insbesondere jeweils die Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. a bis h 
DSGVO wahrzunehmen haben. 

(2) Die Bundes-Sport GmbH ist als Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 
DSGVO ermächtigt, ausschließlich zum Zwecke der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
gemäß § 5 Abs. 2 und § 10 erforderlichenfalls personenbezogene Daten zu 
verarbeiten. Diese Ermächtigung bezieht sich, soweit zumindest einer der in Art. 9 
Abs. 2 DSGVO angeführten Fälle vorliegt, auch auf besondere Kategorien 
personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO. 

(3) Die Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH ist als Verantwortlicher 
gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO ermächtigt, ausschließlich zum Zwecke der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß § 5 Abs. 2 und § 10 erforderlichenfalls 
personenbezogene Daten zu verarbeiten. Diese Ermächtigung bezieht sich, soweit 
zumindest einer der in Art. 9 Abs. 2 DSGVO angeführten Fälle vorliegt, auch auf 
besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO. 

(4) Verantwortliche gemäß Abs. 1 bis 3 haben insbesondere jeweils gemäß 
Art. 32 bis 34 DSGVO für die Sicherheit der personenbezogenen Daten und der 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu sorgen. Die Erforderlichkeit 
zur Datenverarbeitung gemäß Abs. 1 ergibt sich aus der Gewährung von 
Förderungen, der Evaluierung und Kontrolle der Förderungen und der Kontrolle 
der widmungsgemäßen Verwendung der Fördermittel. Besondere Kategorien 
personenbezogener Daten, insbesondere genetische Daten, biometrische Daten 
und Gesundheitsdaten, dürfen, abgesehen von der Art der Behinderung bei der 
Förderung von behinderten Sportlerinnen/Sportlern, nur verarbeitet werden, 
sofern dies unbedingt erforderlich ist. 

(5) Übt eine betroffene Person ihre Rechte nach der DSGVO gegenüber einem 
unzuständigen Verantwortlichen gemäß Abs. 1 bis 3 aus, so hat dieser sie an den 
zuständigen Verantwortlichen zu verweisen. Macht eine betroffene Person ein 
gemäß Abs. 6 bis 9 beschränktes Recht geltend, so ist sie darauf hinzuweisen und 
die/der zuständige Datenschutzbeauftragte ist darüber in Kenntnis zu setzen. 

(6) Der Grundsatz der Richtigkeit gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. d DSGVO und das 
Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO werden bezüglich unrichtiger oder 
unvollständiger personenbezogener Daten oder besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten insoweit beschränkt, als einer Berichtigung die 
Rechtskraft oder die Verjährung entgegenstehen, oder wenn für die betroffene 
Person die Möglichkeit einer Klärung der Richtigkeit und Vollständigkeit auf 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einem zumutbaren Rechtsweg besteht oder bestand. Macht die betroffene Person 
glaubhaft, dass diese personenbezogenen Daten oder besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten sie erheblich in ihren Rechten beeinträchtigen, so kann 
sie dazu eine nicht inhaltsändernde, zu dokumentierende Stellungnahme abgeben. 

(7) Das Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO wird insoweit beschränkt, 
als durch Gesetz oder Verordnung eine Aufbewahrungspflicht oder Archivierung 
vorgesehen ist. Auf Antrag einer betroffenen Person sind ihre personenbezogenen 
Daten oder besonderen Kategorien personenbezogener Daten für die verbleibende 
Dauer der Aufbewahrungspflicht ohne Aufbereitung zu speichern, wenn die 
betroffene Person glaubhaft macht, dass die Aufbewahrung ihrer 
personenbezogenen Daten oder besonderen Kategorien personenbezogener Daten 
sie erheblich in ihren Rechten beeinträchtigt und keine weitere Verarbeitung für 
die verbleibende Dauer der Aufbewahrungspflicht vorgesehen ist. 

(8) Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO 
wird für die Dauer einer Überprüfung der von der betroffenen Person bestrittenen 
Richtigkeit ihrer personenbezogenen Daten oder besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten sowie für den Zeitraum, in dem die betroffene Person 
ihr Recht auf Widerspruch geltend gemacht hat und noch nicht feststeht, ob die 
berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen 
Person überwiegen, beschränkt. 

(9) Das Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO wird hinsichtlich der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten für Zeiten einer durch Gesetz oder Verordnung 
vorgesehenen Aufbewahrungspflicht oder Archivierung beschränkt, sofern die 
betroffene Person nicht Gründe nachweisen kann, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben und welche die Ziele der Beschränkung des Rechtes auf 
Widerspruch überwiegen. Die/der zuständige Datenschutzbeauftragte ist über die 
Vornahme und das Ergebnis einer solchen Abwägung in Kenntnis zu setzen. 

(10) Zum Zwecke der Bundes-Sportförderung verarbeitete oder übermittelte 
Daten, insbesondere personenbezogene Daten und besondere Kategorien 
personenbezogener Daten, sind von einem Verantwortlichen ab der letztmaligen 
Verarbeitung oder Übermittlung zehn Jahre aufzubewahren. Werden diese Daten 
darüber hinaus für eine durch Gesetz oder Verordnung vorgesehene Verarbeitung 
oder Übermittlung benötigt, so sind sie mindestens zehn Jahre nach dem Wegfall 
dieser Notwendigkeit aufzubewahren. Soweit nach der letztmaligen Verarbeitung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder Übermittlung ein mit den jeweiligen Daten im Zusammenhang stehendes 
Verfahren eingeleitet wird oder wurde, sind diese Daten mindestens zehn Jahre 
nach Rechtskraft der das Verfahren abschließend beendenden Entscheidung 
aufzubewahren. 

(11) Abs. 4 bis 10 gelten ausschließlich für Daten, insbesondere 
personenbezogene Daten und besondere Kategorien personenbezogener Daten, 
gemäß Abs. 1 bis 3. 

§ 20. (1) und (2) … § 20. (1) und (2) … 

 (3) § 10a samt Überschrift in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 82 

Änderung des Militärberufsförderungsgesetzes 2004 

§ 4. (1) und (2) … § 4. (1) und (2) … 

(3) Die in Abs. 1 angeführten Behörden sowie das Heerespersonalamt dürfen 
die für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Daten verarbeiten. 

 

§ 14. (1) bis (4) … § 14. (1) bis (4) … 

 (5) § 4 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

5 Hauptstück 

Verkehr, Innovation und Technologie 

Artikel 83 

Änderung des Bundesgesetzes über die Austro Control GmbH 

Aufgaben, Befugnisse Aufgaben, Befugnisse 

§ 2. (1) bis (4) … § 2. (1) bis (4) … 

(5) Die Tätigkeit der Austro Control GmbH gemäß Abs. 1 und 2 ist dem 
öffentlichen Bereich im Sinne des § 4 Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, 
zuzurechnen. 

(5) Die Tätigkeit der Austro Control GmbH gemäß Abs. 1 und 2 ist dem 
öffentlichen Bereich im Sinne des § 26 Abs. 1 Z 2 des Datenschutzgesetzes, 
BGBl. I Nr. 165/1999, zuzurechnen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 17. (1) bis (5) … § 17. (1) bis (5) … 
 

(6) § 2 Abs. 5 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 84 

Änderung des Bundesgesetzes über die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte 

Verfahrensweise Verfahrensweise 

§ 6. (1) bis (3) … § 6. (1) bis (3) … 

(4) Wenn die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte die Behandlung einer 
Beschwerde ablehnt, hat sie dies dem Einbringer/der Einbringerin umgehend 
mitzuteilen. Ansonsten hat die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte die 
Beteiligten in das Schlichtungsverfahren einzubeziehen und sich unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), 
BGBl. I Nr. 165/1999, zu bemühen, mit ihnen eine einvernehmliche Lösung zu 
finden. Gelingt das nicht, hat die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte den 
Beteiligten ihre Ansicht zum Beschwerdeanliegen schriftlich mitzuteilen. Sie kann 
dabei, wenn dies zur Lösung beitragen könnte, auch eine Empfehlung schriftlich 
abgeben, die unverbindlich und nicht anfechtbar ist. 

(4) Wenn die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte die Behandlung einer 
Beschwerde ablehnt, hat sie dies dem Einbringer/der Einbringerin umgehend 
mitzuteilen. Ansonsten hat die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte die 
Beteiligten in das Schlichtungsverfahren einzubeziehen und sich unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/45/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, und des 
Datenschutzgesetzes – DSG, BGBl. I Nr. 165/1999, zu bemühen, mit ihnen eine 
einvernehmliche Lösung zu finden. Gelingt das nicht, hat die Agentur für 
Passagier- und Fahrgastrechte den Beteiligten ihre Ansicht zum 
Beschwerdeanliegen schriftlich mitzuteilen. Sie kann dabei, wenn dies zur Lösung 
beitragen könnte, auch eine Empfehlung schriftlich abgeben, die unverbindlich und 
nicht anfechtbar ist. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

Inkrafttreten, Übergang Inkrafttreten, Übergang 

§ 11. (1) und (2) … § 11. (1) und (2) … 
 

(3) § 6 Abs. 4 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

257 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  258 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 85 

Änderung des Amateurfunkgesetzes 1998 

Rufzeichenliste Rufzeichenliste 

§ 16. (1) und (2) … § 16. (1) und (2) … 

(3) Auf Wunsch des Funkamateurs hat die Eintragung der ihn betreffenden 
persönlichen personenbezogenen Daten (Abs. 2 Z 1 und 2) zu unterbleiben. 

(3) Die Eintragung der personenbezogenen Daten (Abs. 2 Z 1 und 2) bedarf 
der ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Person. 

(4) Die in der Rufzeichenliste enthaltenen Daten dürfen nur für Zwecke des 
Amateurfunkdienstes verwendet werden. Jede andere Verwendung ist unzulässig. 

(4) Die in der Rufzeichenliste enthaltenen Daten dürfen nur für Zwecke des 
Amateurfunkdienstes verarbeitet werden. Jede andere Verarbeitung ist unzulässig. 

Verwaltungsstrafbestimmungen Verwaltungsstrafbestimmungen 

§ 27. (1) und (2) … § 27. (1) und (2) … 

(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 
3 633 Euro zu bestrafen, wer 

 1. entgegen § 3 Abs. 1 eine Amateurfunkstelle ohne 
Amateurfunkbewilligung errichtet oder betreibt, 

 2. entgegen § 16 Abs. 4 Daten für andere Zwecke als den Amateurfunkdienst 
verwendet. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und mit Geldstrafe bis zu 3 633 Euro 
ist zu bestrafen, wer 

 1. entgegen § 3 Abs. 1 eine Amateurfunkstelle ohne 
Amateurfunkbewilligung errichtet oder betreibt oder 

 2. entgegen § 16 Abs. 4 Daten für andere Zwecke als den Amateurfunkdienst 
verarbeitet. 

(4) … (4) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 32. (1) bis (4) … § 32. (1) bis (4) … 
 

(5) § 16 Abs. 3 und 4 sowie § 27 Abs. 3 in der Fassung des 2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 
in Kraft. 

Artikel 86 

Änderung des Bundesstraßen-Mautgesetzes 2002 

Streitbeilegung Streitbeilegung 

§ 8c. (1) bis (5) … § 8c. (1) bis (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(6) Die Vermittlungsstelle hat ihr bekannt gewordene Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse insbesondere nach Maßgabe des Datenschutzgesetzes 2000 
(DSG 2000), BGBl. I Nr.165/1999, zu wahren. Die Qualifizierung einer Tatsache 
als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis obliegt der Vermittlungsstelle, die dabei 
auch eine Abwägung der Interessen des Berechtigten an der Geheimhaltung 
einerseits und den Interessen Dritter an der Offenlegung andererseits vorzunehmen 
hat. Hegt die Vermittlungsstelle berechtigte Zweifel an der Schutzwürdigkeit der 
Geheimhaltung einer Tatsache, hat sie dies dem Berechtigten mitzuteilen und ihn 
aufzufordern, sein wirtschaftliches Interesse an der Geheimhaltung glaubhaft zu 
machen. 

(6) Die Vermittlungsstelle hat ihr bekannt gewordene Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Die Qualifizierung einer Tatsache als Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnis obliegt der Vermittlungsstelle, die dabei auch eine 
Abwägung der Interessen des Berechtigten an der Geheimhaltung einerseits und 
den Interessen Dritter an der Offenlegung andererseits vorzunehmen hat. Hegt die 
Vermittlungsstelle berechtigte Zweifel an der Schutzwürdigkeit der 
Geheimhaltung einer Tatsache, hat sie dies dem Berechtigten mitzuteilen und ihn 
aufzufordern, sein wirtschaftliches Interesse an der Geheimhaltung glaubhaft zu 
machen. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

Mautordnung und Datenverwendung Mautordnung und Datenverarbeitung 

Datenverwendung Datenverarbeitung 

§ 16a. (1) Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft ist berechtigt, die zur Mauteinhebung, zur Mautaufsicht und zur 
Verfolgung von Mautprellerei erforderlichen personenbezogenen Daten 
automationsunterstützt zu verwenden. 

§ 16a. (1) Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft ist berechtigt, die zur Mauteinhebung, zur Mautaufsicht und zur 
Verfolgung von Mautprellerei erforderlichen personenbezogenen Daten 
automationsunterstützt zu verarbeiten. 

(2) Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
darf im Anwendungsbereich der fahrleistungsabhängigen Maut folgende Daten 
verwenden: 

 1. Daten über Geräte zur elektronischen Entrichtung der 
fahrleistungsabhängigen Maut; 

 2. Daten über Fahrzeuge, deren Verwendung auf Bundesstraßen der 
fahrleistungsabhängigen Maut unterliegt; 

 3. Kontakt-, Kommunikations-, Zahlungs-, Transaktions- und 
Verrechnungsdaten; 

 4. Daten im Zusammenhang mit interoperablen Mautsystemen; 

 5. Daten über Fälle der Mautprellerei. 

(2) Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
darf im Anwendungsbereich der fahrleistungsabhängigen Maut folgende Daten 
verarbeiten: 

 1. Daten über Geräte zur elektronischen Entrichtung der 
fahrleistungsabhängigen Maut; 

 2. Daten über Fahrzeuge, deren Verwendung auf Bundesstraßen der 
fahrleistungsabhängigen Maut unterliegt; 

 3. Kontakt-, Kommunikations-, Zahlungs-, Transaktions- und 
Verrechnungsdaten; 

 4. Daten im Zusammenhang mit interoperablen Mautsystemen; 

 5. Daten über Fälle der Mautprellerei. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
darf im Anwendungsbereich der zeitabhängigen Maut sowie der Streckenmaut 
(§ 32 Abs. 1) folgende Daten verwenden: 

 1. Daten über Fahrzeuge, die über eine digitale Vignette oder über eine 
digitale Streckenmautberechtigung verfügen; 

 2. Kontakt-, Kommunikations-, Zahlungs- und Verrechnungsdaten; 

 3. Transaktionsdaten bei der Streckenmaut; 

 4. Daten über Fälle der Mautprellerei. 

(3) Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
darf im Anwendungsbereich der zeitabhängigen Maut sowie der Streckenmaut 
(§ 32 Abs. 1) folgende Daten verarbeiten: 

 1. Daten über Fahrzeuge, die über eine digitale Vignette oder über eine 
digitale Streckenmautberechtigung verfügen; 

 2. Kontakt-, Kommunikations-, Zahlungs- und Verrechnungsdaten; 

 3. Transaktionsdaten bei der Streckenmaut; 

 4. Daten über Fälle der Mautprellerei. 

(4) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen 
(Sozialministeriumservice) ist berechtigt, die in Anträgen gemäß § 13 Abs. 2 
angegebenen Kennzeichen von Kraftfahrzeugen automationsunterstützt zu 
verwenden. 

(4) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen 
(Sozialministeriumservice) ist berechtigt, die in Anträgen gemäß § 13 Abs. 2 
angegebenen Kennzeichen von Kraftfahrzeugen automationsunterstützt zu 
verarbeiten. 

Automatische Überwachung Automatische Überwachung 

§ 19a. (1) … § 19a. (1) … 

(2) Bilddaten und daraus gewonnene Kennzeichen- und Kontrolldaten, die 
Fälle ordnungsgemäßer Entrichtung der Maut betreffen, sind unverzüglich in nicht 
rückführbarer Weise zu löschen. Bilddaten, die Fälle der Mautprellerei 
dokumentieren, dürfen im Mautsystem gespeichert, aber nur für Zwecke der 
Einbringung der Maut, der Aufforderung zur Zahlung einer Ersatzmaut und der 
Verfolgung von Mautprellerei verwendet werden. 

(2) Bilddaten und daraus gewonnene Kennzeichen- und Kontrolldaten, die 
Fälle ordnungsgemäßer Entrichtung der Maut betreffen, sind unverzüglich in nicht 
rückführbarer Weise zu löschen. Bilddaten, die Fälle der Mautprellerei 
dokumentieren, dürfen im Mautsystem gespeichert, aber nur für Zwecke der 
Einbringung der Maut, der Aufforderung zur Zahlung einer Ersatzmaut und der 
Verfolgung von Mautprellerei verarbeitet werden. 

(3) … (3) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 33. (1) bis (9) … § 33. (1) bis (9) … 
 

(10) Das Inhaltsverzeichnis, § 8c Abs. 6, die Überschrift des 4. Teils, § 16a 
samt Überschrift und § 19a Abs. 2 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 87 

Änderung des Eisenbahn-Beförderungs- und Fahrgastrechtegesetzes 

§ 4. (1) … § 4. (1) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Die Jahreskarten verwaltenden Stellen, Verkehrsverbundorganisations-
gesellschaften und Eisenbahnunternehmen haben dafür zu sorgen, dass die 
Fahrgäste mit Jahreskarten über ihre Rechte und Pflichten in geeigneter Art und 
Weise informiert werden. Die Jahreskarten verwaltenden Stellen und 
Verkehrsverbundorganisationsgesellschaften haben für die Ermittlung der 
Entschädigungsbeträge den Eisenbahnunternehmen unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999 
in der jeweils geltenden Fassung, die für den Entschädigungsanspruch 
notwendigen Personen- und Fahrausweisdaten unentgeltlich, in einer 
einvernehmlich festzulegenden Form und innerhalb einer einvernehmlich 
festgelegten Frist zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Jahreskarten verwaltenden Stellen, Verkehrsverbundorganisations-
gesellschaften und Eisenbahnunternehmen haben dafür zu sorgen, dass die 
Fahrgäste mit Jahreskarten über ihre Rechte und Pflichten in geeigneter Art und 
Weise informiert werden. Die Jahreskarten verwaltenden Stellen und 
Verkehrsverbundorganisationsgesellschaften haben für die Ermittlung der 
Entschädigungsbeträge den Eisenbahnunternehmen unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/45/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, und des Datenschutzgesetzes – DSG, BGBl. I 
Nr. 165/1999, in der jeweils geltenden Fassung, die für den 
Entschädigungsanspruch notwendigen Personen- und Fahrausweisdaten 
unentgeltlich, in einer einvernehmlich festzulegenden Form und innerhalb einer 
einvernehmlich festgelegten Frist zur Verfügung zu stellen. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

§ 33. (1) und (2) … § 33. (1) und (2) … 
 

(3) § 4 Abs. 2 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 88 

Änderung des Führerscheingesetzes 

Führerscheinregister – Allgemeines Führerscheinregister – Allgemeines 

§ 16. (1) Verfahren und Amtshandlungen nach diesem Bundesgesetz, die 
Administration des Sachverständigenwesens, zu leistende Vergütungen für die 
Fahrprüfung sowie die Erfassung der Fahrschulen, sachverständigen Ärzte und 
verkehrspsychologischen Untersuchungsstellen sind mittels automationsunter-
stützter Datenverarbeitung in Form des Führerscheinregisters durchzuführen. Das 
Führerscheinregister ist als Informationsverbund (§ 50 DSG) zu führen. 
Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 des Datenschutzgesetzes, BGBl. I 
Nr. 165/1999, sind die Behörden, Betreiber ist das Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie. Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie hat das Führerscheinregister bei der Bundesrechenzentrum GmbH zu 
führen. 

§ 16. (1) Verfahren und Amtshandlungen nach diesem Bundesgesetz, die 
Administration des Sachverständigenwesens, zu leistende Vergütungen für die 
Fahrprüfung sowie die Erfassung der Fahrschulen, sachverständigen Ärzte und 
verkehrspsychologischen Untersuchungsstellen sind mittels automationsunter-
stützter Datenverarbeitung in Form des Führerscheinregisters durchzuführen. Das 
Führerscheinregister ist entsprechend den Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/45/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
04.05.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO) und des Datenschutzgesetzes – DSG, 
BGBl. I Nr. 165/1999, durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Technologie bei der Bundesrechenzentrum GmbH zu führen. Verantwortlicher im 
Sinne des Art. 4 Z 7 DSGVO ist aufgrund Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG das 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, welches auch das 
Verfahrensverzeichnis gemäß Art. 30 DSGVO führt. Weiters 

 1. ermitteln und verarbeiten die in § 16b Abs. 2 und 3 genannten Behörden 
in mittelbarer Bundesverwaltung die personenbezogenen Daten im 
Führerscheinregister im gesetzlichen Auftrag eigenverantwortlich und 
werden insoweit als Verantwortliche gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO tätig; 

 2. ist der Landeshauptmann für die in § 16b Abs. 3a und 4b genannten 
Verarbeitungsvorgänge als Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO 
tätig. 

Die in § 16b Abs. 1, 1a und 4 genannten sonstigen Stellen ermitteln und verarbeiten 
die personenbezogenen Daten im Führerscheinregister als Auftragsverarbeiter für 
die in Z 1 genannten Behörden gemäß Art. 28 DSGVO. 

(2) bis (3a) … (2) bis (3a) … 

(4) Ändert sich die behördliche Zuständigkeit zur Entscheidung über einen 
Antrag auf Erteilung oder Ausdehnung der Lenkberechtigung, so hat die nunmehr 
zuständige Behörde die bereits vorhandenen Registerdaten zu verwenden und 
weiterzuführen. 

(4) Ändert sich die behördliche Zuständigkeit zur Entscheidung über einen 
Antrag auf Erteilung oder Ausdehnung der Lenkberechtigung, so hat die nunmehr 
zuständige Behörde die bereits vorhandenen Registerdaten zu verarbeiten und 
weiterzuführen. 

(5) … (5) … 

Verwendung der Daten des Führerscheinregisters Verarbeitung der Daten des Führerscheinregisters 

§ 16b. (1) bis (4) … § 16b. (1) bis (4) … 

(4a) Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie ist 
zwecks Qualitätssicherung der Fahrprüfung berechtigt, in die in § 16a Abs. 1 Z 1 
und 11 genannten Daten Einsicht zu nehmen und darf insbesondere diese Daten 
verarbeiten und in anonymisierter Form für Statistiken verwenden. Weiters darf es 
zur Qualitätssicherung der Fahrprüfung die in § 16a Abs. 1 Z 11 genannten Daten 
mit den in § 16a Abs. 1 Z 1 sowie in § 16b Abs. 3 Z 5 bis 7 genannten Daten (in 
anonymisierter Form) wie insbesondere Geschlecht und Alter des Bewerbers um 
eine Lenkberechtigung, die geprüfte Klasse und das Ergebnis der Prüfung sowie 
den Namen der Fahrschule, in der der Bewerber um eine Lenkberechtigung 
ausgebildet wurde, auswerten. 

(4a) Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie ist 
zwecks Qualitätssicherung der Fahrprüfung berechtigt, in die in § 16a Abs. 1 Z 1 
und 11 genannten Daten Einsicht zu nehmen und darf insbesondere diese Daten 
verarbeiten und in pseudonymisierter Form für Statistiken verwenden. Weiters darf 
es zur Qualitätssicherung der Fahrprüfung die in § 16a Abs. 1 Z 11 genannten 
Daten mit den in § 16a Abs. 1 Z 1 sowie in § 16b Abs. 3 Z 5 bis 7 genannten Daten 
(in pseudonymisierter Form) wie insbesondere Geschlecht und Alter des 
Bewerbers um eine Lenkberechtigung, die geprüfte Klasse und das Ergebnis der 
Prüfung sowie den Namen der Fahrschule, in der der Bewerber um eine 
Lenkberechtigung ausgebildet wurde, auswerten. 

(4b) Der Landeshauptmann ist zur Qualitätssicherung der Fahrprüfung 
berechtigt, in die in § 16a Abs. 1 Z 1 und 11 genannten Daten der im jeweiligen 

(4b) Der Landeshauptmann ist zur Qualitätssicherung der Fahrprüfung 
berechtigt, in die in § 16a Abs. 1 Z 1 und 11 genannten Daten der im jeweiligen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesland bestellten Fahrprüfer Einsicht zu nehmen und darf insbesondere diese 
Daten verarbeiten und in anonymisierter Form für Statistiken verwenden. Weiters 
darf er zur Qualitätssicherung der Fahrprüfung die in § 16a Abs. 1 Z 11 genannten 
Daten mit den in § 16a Abs. 1 Z 1 sowie in § 16b Abs. 3 Z 5 bis 7 genannten Daten 
(jeweils das Bundesland betreffend und in anonymisierter Form) wie insbesondere 
Geschlecht und Alter des Bewerbers um eine Lenkberechtigung, die geprüfte 
Klasse und das Ergebnis der Prüfung sowie den Namen der Fahrschule, in der der 
Bewerber um eine Lenkberechtigung ausgebildet wurde, auswerten. 

Bundesland bestellten Fahrprüfer Einsicht zu nehmen und darf insbesondere diese 
Daten verarbeiten und in pseudonymisierter Form für Statistiken verwenden. 
Weiters darf er zur Qualitätssicherung der Fahrprüfung die in § 16a Abs. 1 Z 11 
genannten Daten mit den in § 16a Abs. 1 Z 1 sowie in § 16b Abs. 3 Z 5 bis 7 
genannten Daten (jeweils das Bundesland betreffend und in pseudonymisierter 
Form) wie insbesondere Geschlecht und Alter des Bewerbers um eine 
Lenkberechtigung, die geprüfte Klasse und das Ergebnis der Prüfung sowie den 
Namen der Fahrschule, in der der Bewerber um eine Lenkberechtigung ausgebildet 
wurde, auswerten. 

(5) … (5) … 

(6) Für die Richtigkeit der Eintragung der in § 16a genannten Daten ist die 
jeweils zur Eintragung gemäß Abs. 1 bis 5 verpflichtete Stelle verantwortlich. Die 
Berechtigung zur Einsichtnahme in das Führerscheinregister und die Berechtigung 
zur Vornahme von Eintragungen hat seitens der Bundesrechenzentrum GmbH so 
zu erfolgen, dass eine Nachvollziehbarkeit der Zugriffe auf die Daten des 
Führerscheinregisters gewährleistet ist. Eine Suche von Daten einzelner 
Antragsteller durch die in Abs. 1 und 4 genannten beteiligten Stellen darf nur mit 
engen Suchkriterien erfolgen und nur entweder 

 1. zumindest über die Eingabe des Vor- und Zunamens sowie des 
Geburtsdatums oder 

 2. die Antragsnummer 

möglich sein. Die in Abs. 1 und 4 genannten beteiligten Stellen dürfen die ihnen 
zugänglichen oder von ihnen verarbeiteten persönlichen Daten der 
Führerscheinbesitzer nur für die Erfüllung der ihnen im Rahmen dieses 
Bundesgesetzes übertragenen Aufgaben verwenden. 

(6) Für die Richtigkeit der Eintragung der in § 16a genannten Daten ist die 
jeweils zur Eintragung gemäß Abs. 1 bis 5 verpflichtete Stelle verantwortlich. Die 
Berechtigung zur Einsichtnahme in das Führerscheinregister und die Berechtigung 
zur Vornahme von Eintragungen hat seitens der Bundesrechenzentrum GmbH so 
zu erfolgen, dass eine Nachvollziehbarkeit der Zugriffe auf die Daten des 
Führerscheinregisters gewährleistet ist. Eine Suche von Daten einzelner 
Antragsteller durch die in Abs. 1 und 4 genannten beteiligten Stellen darf nur mit 
engen Suchkriterien erfolgen und nur entweder 

 1. zumindest über die Eingabe des Vor- und Zunamens sowie des 
Geburtsdatums oder 

 2. die Antragsnummer 

möglich sein. Die in Abs. 1 und 4 genannten beteiligten Stellen dürfen die ihnen 
zugänglichen oder von ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten der 
Führerscheinbesitzer nur für die Erfüllung der ihnen im Rahmen dieses 
Bundesgesetzes übertragenen Aufgaben verarbeiten. 

(7) … (7) … 

(8) Die gemäß § 16a in das Führerscheinregister aufgenommenen 
anonymisierten Antragsdaten und Daten über ausgestellte Führerscheine aller 
Führerscheinbehörden sind im Wege der Datenfernübertragung zwecks Erstellung 
einer bundeseinheitlichen Statistik der Führerscheinangelegenheiten kostenlos der 
Bundesanstalt Statistik Österreich zu übermitteln. 

(8) Die gemäß § 16a in das Führerscheinregister aufgenommenen 
pseudonymisierten Antragsdaten und Daten über ausgestellte Führerscheine aller 
Führerscheinbehörden sind im Wege der Datenfernübertragung zwecks Erstellung 
einer bundeseinheitlichen Statistik der Führerscheinangelegenheiten kostenlos der 
Bundesanstalt Statistik Österreich zu übermitteln. 

Sonstige Zuständigkeiten Sonstige Zuständigkeiten 

§ 36. (1) … § 36. (1) … 
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(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ist 
zuständig für die Erteilung von Ermächtigungen 

 1. an geeignete Einrichtungen zur Durchführung von Nachschulungen 
gemäß §§ 4 und 24 Abs. 3, 

 2. an geeignete Einrichtungen zur Durchführung verkehrspsychologischer 
Untersuchungen (verkehrspsychologische Untersuchungsstellen), 

 3. an Vereine von Kraftfahrzeugbesitzern zur Ausstellung der in § 33 Abs. 1 
angeführten internationalen Führerscheine, 

 4. an das mit der Herstellung des Führerscheines betraute Unternehmen zur 
Eintragung der in § 16b Abs. 4 Z 3 genannten Daten. 

Diese ermächtigten Stellen unterliegen hinsichtlich der auf Grund dieser 
Ermächtigungen zu erfüllenden Aufgaben der Aufsicht und den Weisungen des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie. Über die von den 
ermächtigten Stellen gemäß Z 1 durchgeführten Nachschulungen sind zum Zweck 
der Qualitätssicherung ua. in Zusammenarbeit mit dem Führerscheinregister 
statistische Evaluationen durchzuführen. Zu diesem Zweck sind die Daten über die 
wieder auffällig gewordenen Absolventen einer Nachschulung dem 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie in anonymisierter 
Form bekannt zu geben. Von den in Z 1 und 2 genannten Ermächtigungen 
ausgenommen sind Meldungen betreffend weiterer Standorte der einzelnen 
ermächtigten Stellen. Die Eignung der Standorte ist vom Landeshauptmann auf 
Antrag zu überprüfen. Für diese Überprüfung ist ein Kostenersatz zu entrichten, 
der dem Landeshauptmann zufließt. Durch Verordnung des Bundesministers für 
Verkehr, Innovation und Technologie ist die Höhe dieses Kostenersatzes 
festzusetzen. Der Landeshauptmann hat vierteljährlich dem Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie die Veränderungen bei diesen Standorten 
bekanntzugeben. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ist 
zuständig für die Erteilung von Ermächtigungen 

 1. an geeignete Einrichtungen zur Durchführung von Nachschulungen 
gemäß §§ 4 und 24 Abs. 3, 

 2. an geeignete Einrichtungen zur Durchführung verkehrspsychologischer 
Untersuchungen (verkehrspsychologische Untersuchungsstellen), 

 3. an Vereine von Kraftfahrzeugbesitzern zur Ausstellung der in § 33 Abs. 1 
angeführten internationalen Führerscheine, 

 4. an das mit der Herstellung des Führerscheines betraute Unternehmen zur 
Eintragung der in § 16b Abs. 4 Z 3 genannten Daten. 

Diese ermächtigten Stellen unterliegen hinsichtlich der auf Grund dieser 
Ermächtigungen zu erfüllenden Aufgaben der Aufsicht und den Weisungen des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie. Über die von den 
ermächtigten Stellen gemäß Z 1 durchgeführten Nachschulungen sind zum Zweck 
der Qualitätssicherung ua. in Zusammenarbeit mit dem Führerscheinregister 
statistische Evaluationen durchzuführen. Zu diesem Zweck sind die Daten über die 
wieder auffällig gewordenen Absolventen einer Nachschulung dem 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie in pseudonymisierter 
Form bekannt zu geben. Von den in Z 1 und 2 genannten Ermächtigungen 
ausgenommen sind Meldungen betreffend weiterer Standorte der einzelnen 
ermächtigten Stellen. Die Eignung der Standorte ist vom Landeshauptmann auf 
Antrag zu überprüfen. Für diese Überprüfung ist ein Kostenersatz zu entrichten, 
der dem Landeshauptmann zufließt. Durch Verordnung des Bundesministers für 
Verkehr, Innovation und Technologie ist die Höhe dieses Kostenersatzes 
festzusetzen. Der Landeshauptmann hat vierteljährlich dem Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie die Veränderungen bei diesen Standorten 
bekanntzugeben. 

(2a) bis (5) … (2a) bis (5) … 

Inkrafttreten und Aufhebung Inkrafttreten und Aufhebung 

§ 43. (1) bis (25) … § 43. (1) bis (25) … 
 

(26) § 16 Abs. 1 und 4, die Überschrift zu § 16b, § 16b Abs. 4a, 4b, 6 und 8 
sowie § 36 Abs. 2 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 
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Artikel 89 

Änderung des Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetzes 

Ermächtigung zum internationalen Datenaustausch Ermächtigung zum internationalen Datenaustausch 

§ 32. (1) Soweit es zur Erfüllung der ihr durch dieses Bundesgesetz 
übertragenen Aufgaben der Marktüberwachung erforderlich ist, ist das Büro für 
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen berechtigt, der 
Europäischen Kommission und den mit der Vollziehung des gegenständlichen 
Rechtsbereiches betrauten Behörden in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie der Europäischen 
Freihandelsassoziation die Daten von Wirtschaftsakteuren sowie gerätespezifische 
Daten betreffenden Informationen zur Kenntnis zu bringen und Unterlagen zu 
übermitteln, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Fragen von gemeinsamem 
Interesse benötigen. Dies umfasst auch die Übermittlung von Daten zur 
Verwendung in ausländischen oder internationalen Datenbanken, sofern diese 
durch eine dieser Behörden unterhalten werden oder unter Aufsicht einer dieser 
Behörden stehen. 

§ 32. (1) Soweit es zur Erfüllung der ihr durch dieses Bundesgesetz 
übertragenen Aufgaben der Marktüberwachung erforderlich ist, ist das Büro für 
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen berechtigt, der 
Europäischen Kommission und den mit der Vollziehung des gegenständlichen 
Rechtsbereiches betrauten Behörden in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie der Europäischen 
Freihandelsassoziation die Daten von Wirtschaftsakteuren sowie gerätespezifische 
Daten betreffenden Informationen zur Kenntnis zu bringen und Unterlagen zu 
übermitteln, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Fragen von gemeinsamem 
Interesse benötigen. Dies umfasst auch die Übermittlung von Daten zur 
Verarbeitung in ausländischen oder internationalen Datenbanken, sofern diese 
durch eine dieser Behörden unterhalten werden oder unter Aufsicht einer dieser 
Behörden stehen. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 40. … § 40. (1)… 
 

(2) § 32 Abs. 1 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 90 

Änderung des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes 1996 

Verkehrsunternehmensregister Verkehrsunternehmensregister 

§ 18a. (1) bis (3) … § 18a. (1) bis (3) … 

(4) Die gemäß § 16 Abs. 3 zuständigen Behörden können auf die jeweils in 
Betracht kommenden Daten zugreifen und diese verwenden. Das 
Verkehrsunternehmensregister hat eine vollständige Protokollierung aller 

(4) Die gemäß § 16 Abs. 3 zuständigen Behörden können auf die jeweils in 
Betracht kommenden Daten zugreifen und diese verarbeiten. Das 
Verkehrsunternehmensregister hat eine vollständige Protokollierung aller 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Datenabfragen vorzunehmen, aus der erkennbar ist, welcher Person welche Daten 
aus dem Verkehrsunternehmensregister übermittelt wurden. Diese Protokolldaten 
sind zu speichern und drei Jahre nach der Entstehung dieser Daten zu löschen. 

Datenabfragen vorzunehmen, aus der erkennbar ist, welcher Person welche Daten 
aus dem Verkehrsunternehmensregister übermittelt wurden. Diese Protokolldaten 
sind zu speichern und drei Jahre nach der Entstehung dieser Daten zu löschen. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 

Wirksamkeit und Vollziehung Wirksamkeit und Vollziehung 

§ 21. (1) bis (6) … § 21. (1) bis (6) … 
 

(7) § 18a Abs. 4 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 91 

Änderung des Güterbeförderungsgesetzes 1995 

Verkehrsunternehmensregister Verkehrsunternehmensregister 

§ 24a. (1) bis (3) … § 24a. (1) bis (3) … 

(4) Die gemäß § 20 Abs. 5 zuständigen Behörden können auf die jeweils in 
Betracht kommenden Daten zugreifen und diese verwenden. Das 
Verkehrsunternehmensregister hat eine vollständige Protokollierung aller 
Datenabfragen vorzunehmen, aus der erkennbar ist, welcher Person welche Daten 
aus dem Verkehrsunternehmensregister übermittelt wurden. Diese Protokolldaten 
sind zu speichern und drei Jahre nach der Entstehung dieser Daten zu löschen. 

(4) Die gemäß § 20 Abs. 5 zuständigen Behörden können auf die jeweils in 
Betracht kommenden Daten zugreifen und diese verarbeiten. Das 
Verkehrsunternehmensregister hat eine vollständige Protokollierung aller 
Datenabfragen vorzunehmen, aus der erkennbar ist, welcher Person welche Daten 
aus dem Verkehrsunternehmensregister übermittelt wurden. Diese Protokolldaten 
sind zu speichern und drei Jahre nach der Entstehung dieser Daten zu löschen. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 28. (1) bis (4) … § 28. (1) bis (4) … 
 

(5) § 24a Abs. 4 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 92 

Änderung des Klima- und Energiefondsgesetzes 

§ 2. (1) bis (6) … § 2. (1) bis (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(7) Soweit dieses Bundesgesetz keine abweichenden Bestimmungen enthält, 
sind der 1. und 2. Abschnitt des Forschungsorganisationsgesetzes (FOG), BGBl. 
Nr. 341/1981, auch im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes anzuwenden. 

§ 25. Artikel 17 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2017 tritt mit Ablauf des 
Tages der Kundmachung in Kraft. 

§ 25. (1) Artikel 17 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2017 tritt mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung in Kraft. 

 
(2) § 2 Abs. 7 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-

Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 93 

Änderung des Kraftfahrgesetzes 1967 

EG-Betriebserlaubnis aus anderen Staaten EG-Betriebserlaubnis aus anderen Staaten 

§ 28b. (1) bis (5a) … § 28b. (1) bis (5a) … 

(5b) Die Genehmigungsdaten oder Typendaten von Fahrzeugen mit einer von 
einem anderen Mitgliedstaat erteilten EG-Betriebserlaubnis, für die eine gültige 
Übereinstimmungsbescheinigung vorliegt, dürfen neben den im Abs. 5 
beschriebenen Fällen auf Antrag einer Person, die 

 1. hierfür ein dringendes wirtschaftliches Interesse glaubhaft macht und 

 2. den Nachweis erbringt, dass sie in die beim Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft geführten Register der 
Hersteller oder Eigenimporteure von Fahrzeugen und Batterien eingetra-
gen ist, 

(5b) Die Genehmigungsdaten oder Typendaten von Fahrzeugen mit einer von 
einem anderen Mitgliedstaat erteilten EG-Betriebserlaubnis, für die eine gültige 
Übereinstimmungsbescheinigung vorliegt, dürfen neben den im Abs. 5 
beschriebenen Fällen auf Antrag einer Person, die 

 1. hierfür ein dringendes wirtschaftliches Interesse glaubhaft macht und 

 2. den Nachweis erbringt, dass sie in die beim Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus geführten Register der Hersteller oder 
Eigenimporteure von Fahrzeugen und Batterien eingetragen ist, 

nach Prüfung der Gültigkeit der Übereinstimmungsbescheinigung durch den 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie auch durch Dienstleister, 
die im Auftrag von zwei oder mehreren Herstellern oder deren Bevollmächtigten 
die Eingabe der Daten in die Genehmigungsdatenbank vornehmen, unter 
Beachtung der Vorgaben des Abs. 5 Sätze drei bis acht in die 
Genehmigungsdatenbank eingetragen werden oder nach Maßgabe des § 30a Abs. 5 
vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Typendaten in die 
Genehmigungsdatenbank eingegeben werden. Der aus der Prüfung der Gültigkeit 
der Übereinstimmungsbescheinigung dem Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie entstehende Aufwand ist nach einem durch Verordnung 
festgesetzten Tarif vom Antragsteller zu ersetzen. 

nach Prüfung der Gültigkeit der Übereinstimmungsbescheinigung durch den 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie auch durch 
Auftragsverarbeiter, die im Auftrag von zwei oder mehreren Herstellern oder deren 
Bevollmächtigten die Eingabe der Daten in die Genehmigungsdatenbank 
vornehmen, unter Beachtung der Vorgaben des Abs. 5 Sätze drei bis acht in die 
Genehmigungsdatenbank eingetragen werden oder nach Maßgabe des § 30a Abs. 5 
vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Typendaten in die 
Genehmigungsdatenbank eingegeben werden. Der aus der Prüfung der Gültigkeit 
der Übereinstimmungsbescheinigung dem Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie entstehende Aufwand ist nach einem durch Verordnung 
festgesetzten Tarif vom Antragsteller zu ersetzen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(6) … (6) … 

Nationale Kleinserien-Typgenehmigung Nationale Kleinserien-Typgenehmigung 

§ 28d. (1) bis (4) … § 28d. (1) bis (4) … 

(5) Vor der Entscheidung hat der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie ein Gutachten im Sinne des § 29 Abs. 3 darüber einzuholen, ob die 
technischen Vorschriften, nach denen das Fahrzeug genehmigt wurde, den in 
Österreich geltenden Vorschriften gleichwertig sind. Der Hersteller muss 
gegebenenfalls die für die Erstellung des Gutachtens der Sachverständigen gemäß 
§ 124 erforderlichen Fahrzeuge vorführen. Ergibt das Gutachten eine 
Gleichwertigkeit der technischen Vorschriften, so ist die nationale Kleinserien-
Typgenehmigung anzuerkennen und es finden die Vorschriften des Abs. 2 
Anwendung. Hat der Hersteller keinen gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigten, kann 
er sich zur Ausstellung der Typenscheine und zur Dateneingabe in die 
Genehmigungsdatenbank eines Dienstleisters, der im Auftrag von zwei oder 
mehreren Herstellern oder deren Bevollmächtigten die Eingabe der Daten in die 
Genehmigungsdatenbank vornimmt, bedienen. Die Anerkennung ist abzulehnen, 
wenn das Gutachten ergibt, dass die technischen Vorschriften, nach denen das 
Fahrzeug genehmigt wurde, den in Österreich geltenden Vorschriften nicht 
gleichwertig sind. 

(5) Vor der Entscheidung hat der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie ein Gutachten im Sinne des § 29 Abs. 3 darüber einzuholen, ob die 
technischen Vorschriften, nach denen das Fahrzeug genehmigt wurde, den in 
Österreich geltenden Vorschriften gleichwertig sind. Der Hersteller muss 
gegebenenfalls die für die Erstellung des Gutachtens der Sachverständigen gemäß 
§ 124 erforderlichen Fahrzeuge vorführen. Ergibt das Gutachten eine 
Gleichwertigkeit der technischen Vorschriften, so ist die nationale Kleinserien-
Typgenehmigung anzuerkennen und es finden die Vorschriften des Abs. 2 
Anwendung. Hat der Hersteller keinen gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigten, kann 
er sich zur Ausstellung der Typenscheine und zur Dateneingabe in die 
Genehmigungsdatenbank eines Auftragsverarbeiters, der im Auftrag von zwei 
oder mehreren Herstellern oder deren Bevollmächtigten die Eingabe der Daten in 
die Genehmigungsdatenbank vornimmt, bedienen. Die Anerkennung ist 
abzulehnen, wenn das Gutachten ergibt, dass die technischen Vorschriften, nach 
denen das Fahrzeug genehmigt wurde, den in Österreich geltenden Vorschriften 
nicht gleichwertig sind. 

(6) … (6) … 

Ausnahmegenehmigung für die Zulassung von Fahrzeugen aus auslaufenden 
Serien 

Ausnahmegenehmigung für die Zulassung von Fahrzeugen aus auslaufenden 
Serien 

§ 34a. (1) bis (6) … § 34a. (1) bis (6) … 

(7) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ist 
zuständig für die Ermittlung der Anzahl der nach Abs. 1 und 2 erteilten 
Ausnahmegenehmigungen und die Übermittlung der aufgrund der EU-Richtlinien 
erforderlichen Meldung der erteilten Ausnahmegenehmigungen an die 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Zur Ermittlung der Anzahl der 
erteilten Ausnahmegenehmigungen kann der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie auf die fahrzeugspezifischen Daten in der 
Genehmigungsdatenbank und auf die hinsichtlich der Eigentümer, Besitzer und 
Zulassungsbesitzer anonymisierten Daten und in der Zulassungsevidenz zugreifen. 

(7) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ist 
zuständig für die Ermittlung der Anzahl der nach Abs. 1 und 2 erteilten 
Ausnahmegenehmigungen und die Übermittlung der aufgrund der EU-Richtlinien 
erforderlichen Meldung der erteilten Ausnahmegenehmigungen an die 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Zur Ermittlung der Anzahl der 
erteilten Ausnahmegenehmigungen kann der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie auf die fahrzeugspezifischen Daten in der 
Genehmigungsdatenbank und auf die hinsichtlich der Eigentümer, Besitzer und 
Zulassungsbesitzer pseudonymisierten Daten und in der Zulassungsevidenz 
zugreifen. 
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Zulassungsbescheinigung Teil I im Chipkartenformat Zulassungsbescheinigung Teil I im Chipkartenformat 

§ 41a. (1) … § 41a. (1) … 

(2) Wird eine Chipkartenzulassungsbescheinigung beantragt, haben die 
Zulassungsstelle, die Behörde, oder die gemäß § 33 Abs. 3 tätig werdende 
Landesprüfstelle die gemäß § 47 Abs. 1 erfassten Daten dem mit der Herstellung 
der Chipkartenzulassungsbescheinigung beauftragten Unternehmen im 
automationsunterstützten Datenverkehr zu übermitteln. Der Dienstleister hat 
sodann die Versendung entsprechend der Zustellverfügung der Behörde oder der 
Zulassungsstelle zu veranlassen. 

(2) Wird eine Chipkartenzulassungsbescheinigung beantragt, haben die 
Zulassungsstelle, die Behörde, oder die gemäß § 33 Abs. 3 tätig werdende 
Landesprüfstelle die gemäß § 47 Abs. 1 erfassten Daten dem mit der Herstellung 
der Chipkartenzulassungsbescheinigung beauftragten Unternehmen im 
automationsunterstützten Datenverkehr zu übermitteln. Der Auftragsverarbeiter 
hat sodann die Versendung entsprechend der Zustellverfügung der Behörde oder 
der Zulassungsstelle zu veranlassen. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zieht zur 
Produktion der Chipkartenzulassungsbescheinigung einen Dienstleister heran. Er 
ist darüber hinaus ermächtigt, für die Zulassungsstellen und Behörden nach 
Maßgabe der Bestimmungen der §§10 und 11 des Datenschutzgesetzes 2000, 
BGBl. I Nr. 165/1999, eine Vereinbarung mit dem Dienstleister zu den im Abs. 2 
genannten Zwecken abzuschließen. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zieht zur 
Produktion der Chipkartenzulassungsbescheinigung einen Auftragsverarbeiter 
heran. Er ist darüber hinaus ermächtigt, für die Zulassungsstellen und Behörden 
nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/45/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, (im Folgenden: DSGVO), eine 
Vereinbarung mit dem Auftragsverarbeiter zu den im Abs. 2 genannten Zwecken 
abzuschließen. 

(4) Für die Zulassungsbescheinigung im Chipkartenformat ist bei jedem 
Antrag ein Kostenersatz zu entrichten, wobei hievon ein bestimmter Teilbetrag für 
die Herstellung der Chipkarte dem Dienstleister gebührt. Die Höhe des 
Kostenersatzes für die Chipkartenzulassungsbescheinigung, sowie die Höhe des 
Teils welcher dem Produzenten gebührt, legt der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie durch Verordnung fest. 

(4) Für die Zulassungsbescheinigung im Chipkartenformat ist bei jedem 
Antrag ein Kostenersatz zu entrichten, wobei hievon ein bestimmter Teilbetrag für 
die Herstellung der Chipkarte dem Auftragsverarbeiter gebührt. Die Höhe des 
Kostenersatzes für die Chipkartenzulassungsbescheinigung sowie die Höhe des 
Teils, welcher dem Produzenten gebührt, legt der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie durch Verordnung fest. 

(5) bis (9) … (5) bis (9) … 

Zulassungsevidenz Zulassungsevidenz 

§ 47. (1) Die Behörde hat, sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen 
vorgenommen wird, eine Evidenz über die in ihrem örtlichen Wirkungsbereich 
zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge und Anhänger zu führen. In diese 
Evidenz hat sie das zugewiesene Kennzeichen, das Datum der Anmeldung, der 
Abmeldung, der Hinterlegung des Zulassungsscheines und der Kennzeichentafeln, 
der Aufhebung oder des Erlöschens der Zulassung, bei natürlichen Personen den 
Namen des Zulassungsbesitzers, den akademischen Grad, das Geburtsdatum, das 
Geschlecht, den Beruf und die Anschrift, bei juristischen Personen und 

§ 47. (1) Die Behörde hat, sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen 
vorgenommen wird, eine Evidenz über die in ihrem örtlichen Wirkungsbereich 
zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge und Anhänger zu führen. In diese 
Evidenz hat sie das zugewiesene Kennzeichen, das Datum der Anmeldung, der 
Abmeldung, der Hinterlegung des Zulassungsscheines und der Kennzeichentafeln, 
der Aufhebung oder des Erlöschens der Zulassung, bei natürlichen Personen den 
Namen des Zulassungsbesitzers, den akademischen Grad, das Geburtsdatum, das 
Geschlecht, den Beruf und die Anschrift, bei juristischen Personen und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Personengesellschaften des Handelsrechtes den Namen oder die Firma, die Art des 
Betriebes und die Anschrift, im Falle einer Miete des Fahrzeuges aus einem 
anderen EU-Mitgliedstaat auch die Daten des Mieters, außerdem andere mit der 
Zulassung und der Beschaffenheit des Fahrzeuges zusammenhängende Daten, 
soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben als Zulassungsbehörde erforderlich 
ist, aufzunehmen. Die Daten sind nach sieben Jahren ab Abmeldung, Aufhebung 
oder Erlöschen der Zulassung des Fahrzeuges zu löschen. Die Behörde muss die 
Zulassungsdaten der in ihrem örtlichem Wirkungsbereich zugelassenen oder 
zuzulassenden Fahrzeuge in der von der Gemeinschaftseinrichtung der zum 
Betrieb der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer 
geführten Zulassungsevidenz für die Erfüllung ihrer Aufgaben als 
Zulassungsbehörde verwenden können. 

Personengesellschaften des Handelsrechtes den Namen oder die Firma, die Art des 
Betriebes und die Anschrift, im Falle einer Miete des Fahrzeuges aus einem 
anderen EU-Mitgliedstaat auch die Daten des Mieters, außerdem andere mit der 
Zulassung und der Beschaffenheit des Fahrzeuges zusammenhängende Daten, 
soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben als Zulassungsbehörde erforderlich 
ist, aufzunehmen. Die Daten sind nach sieben Jahren ab Abmeldung, Aufhebung 
oder Erlöschen der Zulassung des Fahrzeuges zu löschen. Die Behörde muss die 
Zulassungsdaten der in ihrem örtlichem Wirkungsbereich zugelassenen oder 
zuzulassenden Fahrzeuge in der von der Gemeinschaftseinrichtung der zum 
Betrieb der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer 
geführten Zulassungsevidenz für die Erfüllung ihrer Aufgaben als 
Zulassungsbehörde verarbeiten können. 

(1a) bis (3) … (1a) bis (3) … 

(4) Der Bundesminister für Inneres führt eine zentrale Zulassungsevidenz. Zu 
diesem Zweck haben – sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen 
vorgenommen wird – die Zulassungsbehörden, die die örtliche Zulassungsevidenz 
automationsunterstützt führen, laufend die Daten der Zulassungsbesitzer, im Falle 
einer Miete des Fahrzeuges aus einem anderen EU-Mitgliedstaat auch die Daten 
der Mieter, gemäß Abs. 1 – ausgenommen Beruf und Art des Betriebes – sowie 
Daten über das Kraftfahrzeug oder den Anhänger und die Zulassung dem 
Bundesminister für Inneres mittels maschinell lesbarer Datenträger oder im Wege 
der Datenfernübertragung zu übermitteln. Auskünfte sind im Wege der Daten-
fernverarbeitung dem Bundesministerium für Inneres, dem Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie, dem Bundesministerium für Finanzen und 
den Finanzbehörden, den Landespolizeidirektionen, den Bezirksverwaltungs-
behörden, den Magistraten der Städte mit eigenem Statut, den Dienststellen der 
Bundespolizei, den Grenzkontrolldienststellen, den militärischen Organen und 
Behörden zum Zwecke der Vollziehung des Militärbefugnisgesetzes, BGBl. I 
Nr. 86/2000 den Krankenversicherungsträgern, und – nach Maßgabe der 
technischen und organisatorischen Voraussetzungen und kostenneutral für den 
Bund – den Gemeindesicherheitswachen zu erteilen, soweit diese zur 
Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung 
bilden. Weiters sind Auskünfte automationsunterstützt im Wege der 
Datenfernverarbeitung nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit auch Behörden 
anderer Staaten zu erteilen, sofern sich eine solche Verpflichtung aus 

(4) Der Bundesminister für Inneres führt eine zentrale Zulassungsevidenz. Zu 
diesem Zweck haben – sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen 
vorgenommen wird – die Zulassungsbehörden, die die örtliche Zulassungsevidenz 
automationsunterstützt führen, laufend die Daten der Zulassungsbesitzer, im Falle 
einer Miete des Fahrzeuges aus einem anderen EU-Mitgliedstaat auch die Daten 
der Mieter, gemäß Abs. 1 – ausgenommen Beruf und Art des Betriebes – sowie 
Daten über das Kraftfahrzeug oder den Anhänger und die Zulassung dem 
Bundesminister für Inneres mittels maschinell lesbarer Datenträger oder im Wege 
der Datenfernübertragung zu übermitteln. Auskünfte sind im Wege der Daten-
fernverarbeitung dem Bundesministerium für Inneres, dem Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie, dem Bundesministerium für Finanzen und 
den Finanzbehörden, den Landespolizeidirektionen, den Bezirksverwaltungs-
behörden, den Magistraten der Städte mit eigenem Statut, den Dienststellen der 
Bundespolizei, den Grenzkontrolldienststellen, den militärischen Organen und 
Behörden zum Zwecke der Vollziehung des Militärbefugnisgesetzes, BGBl. I 
Nr. 86/2000 den Krankenversicherungsträgern, und – nach Maßgabe der 
technischen und organisatorischen Voraussetzungen und kostenneutral für den 
Bund – den Gemeindesicherheitswachen zu erteilen, soweit diese zur 
Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung 
bilden. Weiters sind Auskünfte automationsunterstützt im Wege der 
Datenfernverarbeitung nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit auch Behörden 
anderer Staaten zu erteilen, sofern sich eine solche Verpflichtung aus 
Gemeinschaftsrecht oder anderen zwischenstaatlichen Vereinbarungen ergibt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gemeinschaftsrecht oder anderen zwischenstaatlichen Vereinbarungen ergibt. 
Abs. 1 dritter Satz über die Löschung der Daten gilt sinngemäß. 

Abs. 1 dritter Satz über die Löschung der Daten gilt sinngemäß. Protokolldaten 
über tatsächlich durchgeführte Verarbeitungsvorgänge, wie insbesondere 
Änderungen, Abfragen und Übermittlungen, sind drei Jahre lang aufzubewahren. 

(4a) Die Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer hat die gemäß § 40b Abs. 6 Z 2 
erfassten und übermittelten Daten in einer zentralen Zulassungsevidenz zu erfassen 
und zu speichern. Für die Durchführung von weiteren Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit Zulassungsvorgängen können die jeweils zuständigen 
Behörden oder Zulassungsstellen auf die jeweils in Betracht kommenden Daten 
zugreifen und diese verwenden. Weiters können auch die Landeshauptmänner nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten auf die fahrzeugspezifischen Daten dieser 
Evidenz zugreifen und in Verfahren zur Fahrzeuggenehmigung verwenden. 

(4a) Die Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer hat die gemäß § 40b Abs. 6 Z 2 
erfassten und übermittelten Daten in einer zentralen Zulassungsevidenz zu erfassen 
und zu speichern. Für die Durchführung von weiteren Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit Zulassungsvorgängen können die jeweils zuständigen 
Behörden oder Zulassungsstellen auf die jeweils in Betracht kommenden Daten 
zugreifen und diese verarbeiten. Weiters können auch die Landeshauptmänner 
nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten auf die fahrzeugspezifischen Daten 
dieser Evidenz zugreifen und in Verfahren zur Fahrzeuggenehmigung verarbeiten. 

(4b) … (4b) … 

(4c) Auf die in der zentralen Zulassungsevidenz gemäß Abs. 4a gespeicherten 
fahrzeugspezifischen Daten können bundesweit organisierte Pannenhilfsdienste 
nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten auf Veranlassung des 
Zulassungsbesitzers oder des Lenkers als Vertreter des Zulassungsbesitzers durch 
Abfragen über das Kennzeichen zugreifen und diese fahrzeugspezifischen Daten 
für die Durchführung der Pannenhilfe im konkreten Anlassfall verwenden. Der 
Zulassungsbesitzer oder der Lenker als Vertreter des Zulassungsbesitzers muss 
einer solchen Abfrage zustimmen. Die schriftliche Zustimmung, die gegebenenfalls 
erst im Zuge der Pannenhilfe erteilt wird, ist von den Pannenhilfsdiensten 
aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde vorzulegen. Es ist mit geeigneten, 
dem Stand der Technik entsprechenden Mitteln dafür zu sorgen, dass kein 
unberechtigter Zugriff erfolgt und dass bei berechtigten Abfragen nur auf die 
fahrzeugspezifischen Daten zugegriffen werden kann. Die Zulassungsevidenz hat 
eine vollständige Protokollierung aller erfolgten und versuchten Datenabfragen 
vorzunehmen, aus der erkennbar ist, welcher Stelle welche Daten übermittelt 
wurden. Diese Protokolldaten sind zu speichern und drei Jahre nach ihrer 
Entstehung zu löschen. Die Pannenhilfsdienste haben der 
Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer die Kosten für die Einrichtung 
der Abfragemöglichkeit zu ersetzen. 

(4c) Auf die in der zentralen Zulassungsevidenz gemäß Abs. 4a gespeicherten 
fahrzeugspezifischen Daten können bundesweit organisierte Pannenhilfsdienste 
nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten auf Veranlassung des 
Zulassungsbesitzers oder des Lenkers als Vertreter des Zulassungsbesitzers durch 
Abfragen über das Kennzeichen zugreifen und diese fahrzeugspezifischen Daten 
für die Durchführung der Pannenhilfe im konkreten Anlassfall verwenden. Der 
Zulassungsbesitzer oder der Lenker als Vertreter des Zulassungsbesitzers muss 
einer solchen Abfrage zustimmen. Die schriftliche Einwilligung, die 
gegebenenfalls erst im Zuge der Pannenhilfe erteilt wird, ist von den 
Pannenhilfsdiensten aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde vorzulegen. 
Es ist mit geeigneten, dem Stand der Technik entsprechenden Mitteln dafür zu 
sorgen, dass kein unberechtigter Zugriff erfolgt und dass bei berechtigten Abfragen 
nur auf die fahrzeugspezifischen Daten zugegriffen werden kann. Die 
Zulassungsevidenz hat eine vollständige Protokollierung aller erfolgten und 
versuchten Datenabfragen vorzunehmen, aus der erkennbar ist, welcher Stelle 
welche Daten übermittelt wurden. Diese Protokolldaten sind zu speichern und drei 
Jahre nach ihrer Entstehung zu löschen. Die Pannenhilfsdienste haben der 
Gemeinschaftseinrichtung der zum Betrieb der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer die Kosten für die Einrichtung 
der Abfragemöglichkeit zu ersetzen. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 
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Nationale Kontaktstelle im Sinne der Richtlinie 2015/413/EU Nationale Kontaktstelle im Sinne der Richtlinie 2015/413/EU 

§ 47a. (1) Nationale Kontaktstelle nach Art. 4 der Richtlinie 2015/413/EU zur 
Erleichterung des grenzüberschreitenden Austauschs von Informationen über die 
Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte, ABl. Nr. L 68 vom 
13.03.2015, S 9, ist der Bundesminister für Inneres, welcher sich dabei der 
zentralen Zulassungsevidenz gemäß § 47 Abs. 4 bedient. Bei 
automationsunterstützten Abrufen österreichischer Behörden nach Art. 4 der 
Richtlinie 2015/413/EU aus Fahrzeugzulassungsregistern anderer EU-
Mitgliedstaaten fungiert er als Dienstleister im Sinne des § 4 Z 5 
Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, für diese Behörde. 

§ 47a. (1) Nationale Kontaktstelle nach Art. 4 der Richtlinie 2015/413/EU zur 
Erleichterung des grenzüberschreitenden Austauschs von Informationen über die 
Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte, ABl. Nr. L 68 vom 
13.03.2015, S 9, ist der Bundesminister für Inneres, welcher sich dabei der 
zentralen Zulassungsevidenz gemäß § 47 Abs. 4 bedient. Bei 
automationsunterstützten Abrufen österreichischer Behörden nach Art. 4 der 
Richtlinie 2015/413/EU aus Fahrzeugzulassungsregistern anderer EU-
Mitgliedstaaten fungiert er als Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 4 Z 8 DSGVO 
für diese Behörden. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) Jeder betroffene Zulassungsbesitzer hat das Recht, von der nationalen 
Kontaktstelle nach Maßgabe der Bestimmungen des § 26 DSG Informationen 
darüber zu erhalten, welche in der zentralen Zulassungsevidenz gespeicherten 
personenbezogenen Daten dieser Person dem Deliktsmitgliedstaat übermittelt 
wurden, einschließlich des Datums des Abrufs und der Bezeichnung der nationalen 
Kontaktstelle des anfragenden Deliktsmitgliedstaats. 

(4) Jeder betroffene Zulassungsbesitzer hat das Recht, von der nationalen 
Kontaktstelle nach Maßgabe der Bestimmungen des Kapitels III der Datenschutz-
Grundverordnung Informationen darüber zu erhalten, welche in der zentralen 
Zulassungsevidenz gespeicherten personenbezogenen Daten dieser Person dem 
Deliktsmitgliedstaat übermittelt wurden, einschließlich des Datums des Abrufs und 
der Bezeichnung der nationalen Kontaktstelle des anfragenden 
Deliktsmitgliedstaats. 

(5) bis (8) … (5) bis (8) … 

Wiederkehrende Begutachtung Wiederkehrende Begutachtung 

§ 57a. (1) bis (2a) … § 57a. (1) bis (2a) … 

(2b) Die Bundesinnung der Kfz-Techniker führt als Angelegenheit des 
übertragenen Wirkungsbereiches ein Verzeichnis des geeigneten Personals und 
stellt für jede geeignete Person einen § 57a – Bildungspass aus, aus dem die 
Eignung der Person und die Absolvierung der erforderlichen Schulungen 
hervorgeht. In diesen Angelegenheiten ist sie an Weisungen des Bundesministers 
für Verkehr, Innovation und Technologie gebunden. Das Verzeichnis des 
geeigneten Personals kann auch in elektronischer Form als Datenbank geführt 
werden. In dieser Datenbank dürfen zum Zwecke der Verwaltung der geeigneten 
Personen folgende Daten der geeigneten Personen verarbeitet werden: 

(2b) Die Bundesinnung der Kfz-Techniker führt als Angelegenheit des 
übertragenen Wirkungsbereiches ein Verzeichnis des geeigneten Personals und 
stellt für jede geeignete Person einen § 57a-Bildungspass aus, aus dem die Eignung 
der Person und die Absolvierung der erforderlichen Schulungen hervorgeht. In 
diesen Angelegenheiten ist sie an Weisungen des Bundesministers für Verkehr, 
Innovation und Technologie gebunden. Das Verzeichnis des geeigneten Personals 
kann auch in elektronischer Form als Datenbank geführt werden. In dieser 
Datenbank dürfen zum Zwecke der Verwaltung der geeigneten Personen folgende 
personenbezogene Daten der geeigneten Personen verarbeitet werden: 

 1. Vorname, Familienname, 

 2. akademische Grade, 

 3. Geburtsdatum, 

 1. Vorname, Familienname, 

 2. akademische Grade, 

 3. Geburtsdatum, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 4. Geschlecht, 

 5. Hauptwohnsitz, 

 6. Beruf, 

 7. Vermerk der jeweiligen persönlichen Qualifikation, 

 8. Absolvierung der erforderlichen Schulungen unter Angabe der die 
Schulung durchführenden Stelle. 

Die die Schulungen durchführenden Stellen haben die Bundesinnung der Kfz-
Techniker von durchgeführten Schulungen zu verständigen. Die Bundesinnung der 
Kfz-Techniker kann die absolvierten Schulungen bei den jeweiligen Personen 
selbst eintragen oder die Eintragungen im Einvernehmen mit den durchführenden 
Stellen direkt diesen übertragen. Der Landeshauptmann kann in Verfahren gemäß 
Abs. 2 oder bei Überprüfungen gemäß Abs. 2a in die Datenbank Einsicht nehmen. 
Die unter Z 1 bis Z 8 genannten Daten können auf dem Bildungspass auch in 
elektronischer Form auf einem Chip gespeichert werden. Durch Verordnung des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie können die näheren 
Bestimmungen über Form und Inhalt des Bildungspasses und 
Eintragungsmodalitäten in die Datenbank festgelegt werden. Die Daten sind nach 
fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem eine bestimmte Person nicht mehr als 
geeignete Person tätig sein darf, zu löschen. 

 4. Geschlecht, 

 5. Hauptwohnsitz, 

 6. Beruf, 

 7. Vermerk der jeweiligen persönlichen Qualifikation, 

 8. Absolvierung der erforderlichen Schulungen unter Angabe der die 
Schulung durchführenden Stelle. 

Die die Schulungen durchführenden Stellen haben die Bundesinnung der Kfz-
Techniker von durchgeführten Schulungen zu verständigen. Die Bundesinnung der 
Kfz-Techniker kann die absolvierten Schulungen bei den jeweiligen Personen 
selbst eintragen oder die Eintragungen im Einvernehmen mit den durchführenden 
Stellen direkt diesen übertragen. Der Landeshauptmann kann in Verfahren gemäß 
Abs. 2 oder bei Überprüfungen gemäß Abs. 2a in die Datenbank Einsicht nehmen. 
Die unter Z 1 bis 8 genannten Daten können auf dem Bildungspass auch in 
elektronischer Form auf einem Chip gespeichert werden. Durch Verordnung des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie können die näheren 
Bestimmungen über Form und Inhalt des Bildungspasses und 
Eintragungsmodalitäten in die Datenbank festgelegt werden. Die Daten sind nach 
fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem eine bestimmte Person nicht mehr als 
geeignete Person tätig sein darf, zu löschen. 

(3) bis (9) … (3) bis (9) … 

Begutachtungsplakettendatenbank Begutachtungsplakettendatenbank 

§ 57c. (1) bis (7) … § 57c. (1) bis (7) … 

(8) Eine Suche von Daten durch die in Abs. 5 genannten beteiligten Stellen 
darf nur mit engen Suchkriterien erfolgen. Die Abfrage darf nur möglich sein für 

 1. die Landeshauptmänner, die Behörden und die Organe der Bundespolizei 
anhand vollständiger Namensdaten (Vorname und Familienname) oder 
anhand Kennzeichen, Fahrgestellnummer oder Begutachtungsplaketten-
nummer; 

 2. die Zulassungsstellen und die gemäß § 57a ermächtigten Stellen anhand 
Kennzeichen, Fahrgestellnummer oder Begutachtungsplakettennummer. 

Die in Abs. 5 genannten beteiligten Stellen dürfen die ihnen zugänglichen oder von 
ihnen verarbeiteten persönlichen Daten nur für die Erfüllung der ihnen im Rahmen 
dieses Bundesgesetzes übertragenen Aufgaben verwenden. 

(8) Eine Suche von Daten durch die in Abs. 5 genannten beteiligten Stellen 
darf nur mit engen Suchkriterien erfolgen. Die Abfrage darf nur möglich sein für 

 1. die Landeshauptmänner, die Behörden und die Organe der Bundespolizei 
anhand vollständiger Namensdaten (Vorname und Familienname) oder 
anhand Kennzeichen, Fahrgestellnummer oder Begutachtungsplaketten-
nummer; 

 2. die Zulassungsstellen und die gemäß § 57a ermächtigten Stellen anhand 
Kennzeichen, Fahrgestellnummer oder Begutachtungsplakettennummer. 

Die in Abs. 5 genannten beteiligten Stellen dürfen die ihnen zugänglichen oder von 
ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten nur für die Erfüllung der ihnen im 
Rahmen dieses Bundesgesetzes übertragenen Aufgaben verarbeiten. 
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(9) Die anonymisierten fahrzeugspezifischen Daten sowie die anonymisierten 
Inhalte der Gutachten, können für statistische Zwecke oder für wissenschaftliche 
Untersuchungen verwendet werden. 

(9) Die pseudonymisierten fahrzeugspezifischen Daten sowie die 
pseudonymisierten Inhalte der Gutachten, können für statistische Zwecke oder für 
wissenschaftliche Untersuchungen verarbeitet werden. 

Pflichten des Kraftfahrzeuglenkers Pflichten des Kraftfahrzeuglenkers 

§ 102. (1) bis (11b) … § 102. (1) bis (11b) … 

(11c) Über die durchgeführten Straßenkontrollen sind Aufzeichnungen zu 
führen und die für die Berichterstattung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 benötigten Daten zu erfassen. Diese Aufzeichnungen sind von den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu sammeln und 
automationsunterstützt im Wege des Bundesministeriums für Inneres zumindest 
vierteljährlich in anonymisierter Form an den Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie zum Zwecke der Erstellung des Berichtes zu 
übermitteln. Die Kontrolldaten sind wie folgt aufzuschlüsseln: 

 1. Kontrollörtlichkeit 

 a) Autobahn/Schnellstraße 

 b) Landesstraße 

 c) Gemeindestraße 

 2. Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge und die Anzahl der dabei 
festgestellten Verstöße – mit Unterscheidung Güterverkehr oder 
Personenverkehr – mit Angabe des Sitzes (internationales 
Unterscheidungszeichen) des Unternehmens 

 a) Österreich 

 b) EU/EWR/Schweiz 

 c) Drittstaat 

 3. Anzahl der kontrollierten Kontrollgeräte/Fahrtschreiber nach Ausstattung 
zur Zeit der Kontrolle 

 a) digital 

 b) analog 

 4. Anzahl der kontrollierten Einsatztage innerhalb der bei Straßenkontrollen 
zulässigen Kalendertage. 

(11c) Über die durchgeführten Straßenkontrollen sind Aufzeichnungen zu 
führen und die für die Berichterstattung gemäß Art. 17 der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 benötigten Daten zu erfassen. Diese Aufzeichnungen sind von den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu sammeln und 
automationsunterstützt im Wege des Bundesministeriums für Inneres zumindest 
vierteljährlich in pseudonymisierter Form an den Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie zum Zwecke der Erstellung des Berichtes zu 
übermitteln. Die Kontrolldaten sind wie folgt aufzuschlüsseln: 

 1. Kontrollörtlichkeit 

 a) Autobahn/Schnellstraße 

 b) Landesstraße 

 c) Gemeindestraße 

 2. Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge und die Anzahl der dabei 
festgestellten Verstöße – mit Unterscheidung Güterverkehr oder 
Personenverkehr – mit Angabe des Sitzes (internationales 
Unterscheidungszeichen) des Unternehmens 

 a) Österreich 

 b) EU/EWR/Schweiz 

 c) Drittstaat 

 3. Anzahl der kontrollierten Kontrollgeräte/Fahrtschreiber nach Ausstattung 
zur Zeit der Kontrolle 

 a) digital 

 b) analog 

 4. Anzahl der kontrollierten Einsatztage innerhalb der bei Straßenkontrollen 
zulässigen Kalendertage. 

Wurden bei einer Straßenkontrolle keine Übertretungen festgestellt, so ist auch das 
zu vermerken. Im Falle von Unternehmen mit Sitz in Österreich sind die 
Kontrolldaten (Datum, Uhrzeit und Behörde) sowie die Daten des Unternehmens 

Wurden bei einer Straßenkontrolle keine Übertretungen festgestellt, so ist auch das 
zu vermerken. Im Falle von Unternehmen mit Sitz in Österreich sind die 
Kontrolldaten (Datum, Uhrzeit und Behörde) sowie die Daten des Unternehmens 
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(Name und Anschrift, bei natürlichen Personen auch das Geburtsdatum) zu 
erfassen und von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes diese 
Positivkontrolle innerhalb von drei Kalendertagen zur Berücksichtigung im 
Risikoeinstufungssystem direkt im Verkehrsunternehmensregister bei dem 
jeweiligen Unternehmen zu vermerken. Wenn die Daten des betreffenden 
Unternehmens im Verkehrsunternehmensregister nicht vorhanden sind, dann 
haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes das Unternehmen durch 
Suche und Auswahl aus dem Unternehmensregister im 
Verkehrsunternehmensregister anzulegen und die Positivkontrolle zu vermerken. 
Sollte das Unternehmen auch im Unternehmensregister nicht auffindbar sein, so 
haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes das innerhalb von sieben 
Kalendertagen im Wege des Bundesministeriums für Inneres der Behörde 
automationsunterstützt zu übermitteln. 

(Name und Anschrift, bei natürlichen Personen auch das Geburtsdatum) zu 
erfassen und von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes diese 
Positivkontrolle innerhalb von drei Kalendertagen zur Berücksichtigung im 
Risikoeinstufungssystem direkt im Verkehrsunternehmensregister bei dem 
jeweiligen Unternehmen zu vermerken. Wenn die Daten des betreffenden 
Unternehmens im Verkehrsunternehmensregister nicht vorhanden sind, dann 
haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes das Unternehmen durch 
Suche und Auswahl aus dem Unternehmensregister im 
Verkehrsunternehmensregister anzulegen und die Positivkontrolle zu vermerken. 
Sollte das Unternehmen auch im Unternehmensregister nicht auffindbar sein, so 
haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes das innerhalb von sieben 
Kalendertagen im Wege des Bundesministeriums für Inneres der Behörde 
automationsunterstützt zu übermitteln. 

(11d) bis (12k) … (11d) bis (12k) … 

Zentrales Register für Kontrollgerätekarten Zentrales Register für Kontrollgerätekarten 

§ 102b. (1) bis (3) … § 102b. (1) bis (3) … 

(4) Die gemäß § 102d Abs. 1 ermächtigten Einrichtungen und der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie können auf die jeweils 
in Betracht kommenden Daten zugreifen und diese verwenden. 

(4) Die gemäß § 102d Abs. 1 ermächtigten Einrichtungen und der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie können auf die jeweils 
in Betracht kommenden Daten zugreifen und diese verarbeiten. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 

Risikoeinstufungssystem Risikoeinstufungssystem 

§ 103c. (1) bis (4) … § 103c. (1) bis (4) … 

(5) Zum Zwecke der Risikoeinstufung hat die Behörde, die einen 
Strafbescheid wegen eines Verstoßes gegen die Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 
oder (EU) Nr. 165/2014 oder gegen das AETR oder wegen eines in Anhang I Z 3 
bis 12 der Verordnung (EU) 2016/403 genannten Verstoßes oder wegen im Zuge 
von technischen Unterwegskontrollen bei Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N2, 
N3, O3 oder O4 festgestellten Mängeln an den Fahrzeugen oder Verstößen gegen 
die Ladungssicherungsbestimmungen, erlässt, nach Rechtskraft des Bescheides 
diesen Verstoß im Verkehrsunternehmensregister bei den Daten dieses 
Unternehmens zu vermerken. Dabei sind auch der Vorname und der Familienname 
und das Geburtsdatum des Lenkers, der den Verstoß begangen hat, zu erfassen. 
Unternehmen, die nicht im Verkehrsunternehmensregister enthalten sind, sind in 

(5) Zum Zwecke der Risikoeinstufung hat die Behörde, die einen 
Strafbescheid wegen eines Verstoßes gegen die Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 
oder (EU) Nr. 165/2014 oder gegen das AETR oder wegen eines in Anhang I Z 3 
bis 12 der Verordnung (EU) 2016/403 genannten Verstoßes oder wegen im Zuge 
von technischen Unterwegskontrollen bei Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N2, 
N3, O3 oder O4 festgestellten Mängeln an den Fahrzeugen oder Verstößen gegen 
die Ladungssicherungsbestimmungen, erlässt, nach Rechtskraft des Bescheides 
diesen Verstoß im Verkehrsunternehmensregister bei den Daten dieses 
Unternehmens zu vermerken. Dabei sind auch der Vorname und der Familienname 
und das Geburtsdatum des Lenkers, der den Verstoß begangen hat, zu erfassen. 
Unternehmen, die nicht im Verkehrsunternehmensregister enthalten sind, sind in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
dem dafür vorgesehenen Teil des Verkehrsunternehmensregisters neu anzulegen. 
Es sind 

 1. bei natürlichen Personen der Vorname und der Familienname und das 
Geburtsdatum, bei juristischen Personen und Personengesellschaften des 
Unternehmensrechts die Firma sowie jeweils die Anschrift des 
Unternehmens und 

 2. die Firmenbuchnummer soweit vorhanden 

zu erfassen. Für die Erfassung dieser Daten kann die Behörde auf die im 
Unternehmensregister gespeicherten Daten zugreifen und diese verwenden. 
Können Meldungen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes über 
Kontrollen, die zu keiner Beanstandung geführt haben (§ 102 Abs. 11c letzter 
Satz), nicht automatisch einem Unternehmen zugeordnet werden, so ist die 
Zuordnung von der Behörde, in deren Sprengel die Kontrolle stattgefunden hat, 
vorzunehmen. 

dem dafür vorgesehenen Teil des Verkehrsunternehmensregisters neu anzulegen. 
Es sind 

 1. bei natürlichen Personen der Vorname und der Familienname und das 
Geburtsdatum, bei juristischen Personen und Personengesellschaften des 
Unternehmensrechts die Firma sowie jeweils die Anschrift des 
Unternehmens und 

 2. die Firmenbuchnummer, soweit vorhanden, 

zu erfassen. Für die Erfassung dieser Daten kann die Behörde auf die im 
Unternehmensregister gespeicherten Daten zugreifen und diese verarbeiten. 
Können Meldungen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes über 
Kontrollen, die zu keiner Beanstandung geführt haben (§ 102 Abs. 11c letzter 
Satz), nicht automatisch einem Unternehmen zugeordnet werden, so ist die 
Zuordnung von der Behörde, in deren Sprengel die Kontrolle stattgefunden hat, 
vorzunehmen. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

Fahrschuldatenbank – Allgemeines Fahrschuldatenbank – Allgemeines 

§ 114a. (1) … § 114a. (1) … 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie ist Betreiber 
der Fahrschuldatenbank. Er hat diese bei der Bundesrechenzentrum GmbH zu 
führen. Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 Datenschutzgesetz 2000 sind die 
Behörden, im Hinblick auf die gemäß § 114b Abs. 1 Z 5 erfassten Daten jedoch die 
Kommission gemäß § 4a Abs. 6 FSG. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat die 
Fahrschuldatenbank bei der Bundesrechenzentrum GmbH zu führen. 
Verantwortliche im Sinne des Art. 4 Z 7 DSGVO sind die Behörden, im Hinblick 
auf die gemäß § 114b Abs. 1 Z 5 erfassten Daten jedoch die Kommission gemäß 
§ 4a Abs. 6 FSG. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Fahrschuldatenbank – gespeicherte Daten Fahrschuldatenbank – gespeicherte Daten 

§ 114b. (1) bis (4) … § 114b. (1) bis (4) … 

(5) Eine Suche durch die in Abs. 1 und 2 genannten Daten darf nur entweder 

 1. zumindest über die Eingabe des Vor- und Zunamens sowie gegebenenfalls 
des Geburtsdatums der jeweiligen Personen oder der Bezeichnung der 
Fahrschule, 

 2. über die behördliche Geschäftszahl oder 

 3. über die vollständige Adresse der Fahrschule oder der Ausbildungsstätte 

möglich sein. Die in Abs. 3 genannten beteiligten Stellen dürfen die ihnen 
zugänglichen oder von ihnen verarbeiteten persönlichen Daten nur für die 

(5) Eine Suche durch die in Abs. 1 und 2 genannten Daten darf nur entweder 

 1. zumindest über die Eingabe des Vor- und Zunamens sowie gegebenenfalls 
des Geburtsdatums der jeweiligen Personen oder der Bezeichnung der 
Fahrschule, 

 2. über die behördliche Geschäftszahl oder 

 3. über die vollständige Adresse der Fahrschule oder der Ausbildungsstätte 

möglich sein. Die in Abs. 3 genannten beteiligten Stellen dürfen die ihnen 
zugänglichen oder von ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten nur für die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erfüllung der ihnen im Rahmen dieses Bundesgesetzes übertragenen Aufgaben 
verwenden. 

Erfüllung der ihnen im Rahmen dieses Bundesgesetzes übertragenen Aufgaben 
verarbeiten. 

(6) … (6) … 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 134. (1) bis (3a) … § 134. (1) bis (3a) … 

(3b) Die aufgrund der §§ 98a, 98b und 98e StVO mit den dort genannten 
technischen Einrichtungen automationsunterstützt ermittelten Geschwindigkeiten 
bestimmter Fahrzeuge und die dabei gewonnenen Daten können auch zur 
Feststellung einer Überschreitung einer gemäß § 98 ziffernmäßig festgesetzten 
Höchstgeschwindigkeit verwendet werden. Im Falle einer abschnittsbezogenen 
Geschwindigkeitsüberwachung gemäß § 98a StVO gilt die Messstrecke als Ort der 
Begehung der Übertretung. Wurden dabei auf der Messstrecke im Messzeitraum 
mehrere Geschwindigkeitsübertretungen begangen, so gelten diese als eine 
Übertretung. Erstreckt sich die Messstrecke auf den Sprengel mehrerer Behörden, 
so ist die Behörde zuständig, in deren Sprengel das Ende der Messstrecke fällt. 

(3b) Die aufgrund der §§ 98a, 98b und 98e StVO mit den dort genannten 
technischen Einrichtungen automationsunterstützt ermittelten Geschwindigkeiten 
bestimmter Fahrzeuge und die dabei gewonnenen Daten können auch zur 
Feststellung einer Überschreitung einer gemäß § 98 ziffernmäßig festgesetzten 
Höchstgeschwindigkeit verarbeitet werden. Im Falle einer abschnittsbezogenen 
Geschwindigkeitsüberwachung gemäß § 98a StVO gilt die Messstrecke als Ort der 
Begehung der Übertretung. Wurden dabei auf der Messstrecke im Messzeitraum 
mehrere Geschwindigkeitsübertretungen begangen, so gelten diese als eine 
Übertretung. Erstreckt sich die Messstrecke auf den Sprengel mehrerer Behörden, 
so ist die Behörde zuständig, in deren Sprengel das Ende der Messstrecke fällt. 

(3c) bis (7) … (3c) bis (7) … 

Inkrafttreten und Aufhebung Inkrafttreten und Aufhebung 

§ 135. (1) bis (33) … § 135. (1) bis (33) … 
 

(34) § 28b Abs. 5b, § 28d Abs. 5, § 34a Abs. 7, § 41a Abs. 2 bis 4, § 47 Abs. 1, 
4, 4a und 4c, § 47a Abs. 1 und 4, § 57a Abs. 2b, § 57c Abs. 8 und 9, § 102 Abs. 11c, 
§ 102b Abs. 4, § 103c Abs. 5, § 114a Abs. 2, § 114b Abs. 5 und § 134 Abs. 3b in 
der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I 
Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 94 

Änderung des Kraftfahrliniengesetzes 

Verkehrsunternehmensregister Verkehrsunternehmensregister 

§ 4a. (1) bis (3) … § 4a. (1) bis (3) … 

(4) Die in Abs. 2 genannten Behörden können auf die jeweils in Betracht 
kommenden Daten zugreifen und diese verwenden. Das 
Verkehrsunternehmensregister hat eine vollständige Protokollierung aller 

(4) Die in Abs. 2 genannten Behörden können auf die jeweils in Betracht 
kommenden Daten zugreifen und diese verarbeiten. Das 
Verkehrsunternehmensregister hat eine vollständige Protokollierung aller 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Datenabfragen vorzunehmen, aus der erkennbar ist, welcher Person welche Daten 
aus dem Verkehrsunternehmensregister übermittelt wurden. Diese Protokolldaten 
sind zu speichern und drei Jahre nach der Entstehung dieser Daten zu löschen. 

Datenabfragen vorzunehmen, aus der erkennbar ist, welcher Person welche Daten 
aus dem Verkehrsunternehmensregister übermittelt wurden. Diese Protokolldaten 
sind zu speichern und drei Jahre nach der Entstehung dieser Daten zu löschen. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 51. (1) bis (5) … § 51. (1) bis (5) … 
 

(6) § 4a Abs. 4 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 95 

Änderung des Postmarktgesetzes 

Behandlung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Behandlung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

§ 47. (1) Die Regulierungsbehörde hat ihr bekannt gewordene Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse insbesondere nach Maßgabe des Datenschutzgesetzes 2000 
zu wahren. 

§ 47. (1) Die Regulierungsbehörde hat ihr bekannt gewordene Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse zu wahren. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Vollziehung Vollziehung 

§ 62. (1) … § 62. (1) … 

(2) Mit der Vollziehung des § 57 ist die Bundesministerin für Justiz betraut. (2) Mit der Vollziehung des § 57 ist die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz betraut. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 64. (1) bis (3) … § 64. (1) bis (3) … 

(7) … (4) … 

 (5) § 47 Abs. 1, § 62 Abs. 2 sowie die Absatzbezeichnung „(4)“ des bisherigen 
§ 64 Abs. 7 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes, 
BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 
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Artikel 96 

Änderung des Schifffahrtsgesetzes 

Binnenschifffahrts-Informationsdienste Binnenschifffahrts-Informationsdienste 

§ 24. (1) bis (16) … § 24. (1) bis (16) … 

(17) Die Daten gemäß Abs. 7 bis 16 sind den zuständigen Behörden anderer 
Staaten zur Verfügung zu stellen, sofern ein gegenseitiger Datenaustausch 
gesetzlich vereinbart wurde. Diese Daten dürfen anderen Behörden ausschließlich 
im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten und privaten RIS- Benutzern 
ausschließlich mit Zustimmung des Betroffenen zur Verfügung gestellt werden. 
Davon ausgenommen ist die Weitergabe von Informationen an Rettungskräfte zu 
Zwecken der Hilfeleistung. 

(17) Die Daten gemäß Abs. 7 bis 16 sind den zuständigen Behörden anderer 
Staaten zur Verfügung zu stellen, sofern ein gegenseitiger Datenaustausch 
gesetzlich vereinbart wurde. Diese Daten dürfen anderen Behörden ausschließlich 
im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten und privaten RIS-Benutzern 
ausschließlich mit Einwilligung der betroffenen Person zur Verfügung gestellt 
werden. Davon ausgenommen ist die Weitergabe von Informationen an 
Rettungskräfte zu Zwecken der Hilfeleistung. 

(18) … (18) … 

(19) Jede Weitergabe von Daten gemäß Abs. 10 und 11, die über die 
Verwendung gemäß Abs. 7 bis 18 hinaus geht, ist nur mit Zustimmung des 
Betroffenen gestattet. 

(19) Jede Weitergabe von Daten gemäß Abs. 10 und 11, die über die 
Verwendung gemäß Abs. 7 bis 18 hinaus geht, ist nur mit Einwilligung der 
betroffenen Person gestattet. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 149. (1) bis (12) … § 149. (1) bis (12) … 
 

(13) § 24 Abs. 17 und 19 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 97 

Änderung des Seeschifffahrtsgesetzes 

Internationale Zertifikate für die Führung von Jachten Internationale Zertifikate für die Führung von Jachten 

§ 15. (1) bis (5) … § 15. (1) bis (5) … 

(6) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie hat 

 1. das Verzeichnis der Prüfungsorganisationen gemäß Abs. 1 sowie 

(6) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie hat 

 1. das Verzeichnis der Prüfungsorganisationen gemäß Abs. 1 sowie 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. die gemäß Abs. 4 genehmigten Prüfungsordnungen der 
Prüfungsorganisationen gemäß Abs. 1 

im Internet auf der Webseite des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 
Technologie zu veröffentlichen. Mit der Einbringung eines Antrags auf 
Feststellung gemäß Abs. 1 gilt die Zustimmung der Prüfungsorganisationen gemäß 
Abs. 1 zu dieser Veröffentlichung als erteilt. 

 2. die gemäß Abs. 4 genehmigten Prüfungsordnungen der 
Prüfungsorganisationen gemäß Abs. 1 

im Internet auf der Webseite des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 
Technologie zu veröffentlichen. 

(7) bis (9) … (7) bis (9) … 

(10) Die Feststellung gemäß Abs. 1 ist mit Bescheid zu widerrufen, wenn eine 
der Voraussetzungen gemäß Abs. 2, die Erfüllung von mit der Feststellung 
verbundenen Pflichten gemäß Abs. 4, 5 und 7 oder die Zustimmung gemäß Abs. 6 
nicht mehr gegeben ist oder die betreffende Prüfungsorganisation bzw. eines ihrer 
Organe in Ausübung dieser Funktion wettbewerbsrechtliche Vorschriften 
wiederholt verletzt hat. 

(10) Die Feststellung gemäß Abs. 1 ist mit Bescheid zu widerrufen, wenn eine 
der Voraussetzungen gemäß Abs. 2, die Erfüllung von mit der Feststellung 
verbundenen Pflichten gemäß Abs. 4, 5 und 7 nicht mehr gegeben ist oder die 
betreffende Prüfungsorganisation bzw. eines ihrer Organe in Ausübung dieser 
Funktion wettbewerbsrechtliche Vorschriften wiederholt verletzt hat. 

(11) bis (15) … (11) bis (15) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 59. (1) bis (6) … § 59. (1) bis (6) … 
 

(7) § 15 Abs. 6 und 10 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 98 

Änderung des Weltraumgesetzes 

Aufsicht und Behörden Aufsicht und Behörden 

§ 13. (1) und (2) … § 13. (1) und (2) … 

(3) Die Sicherheitsbehörden haben bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung des 
Betreibers gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 mitzuwirken. Soweit es sich beim Betreiber um 
eine juristische Person handelt, hat sich die Zuverlässigkeitsüberprüfung auf deren 
bevollmächtigte Vertreter zu beziehen. Im Rahmen der Überprüfung der 
Zuverlässigkeit sind die Sicherheitsbehörden ermächtigt, personenbezogene 
Daten, die sie bei der Vollziehung von Bundes- oder Landesgesetzen über die 
Person ermittelt haben, zu verwenden, und das Ergebnis der Überprüfung der 
Bundesministerin/dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
zu übermitteln. 

(3) Die Sicherheitsbehörden haben bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung des 
Betreibers gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 mitzuwirken. Soweit es sich beim Betreiber um 
eine juristische Person handelt, hat sich die Zuverlässigkeitsüberprüfung auf deren 
bevollmächtigte Vertreter zu beziehen. Im Rahmen der Überprüfung der 
Zuverlässigkeit sind die Sicherheitsbehörden ermächtigt, personenbezogene 
Daten, die sie bei der Vollziehung von Bundes- oder Landesgesetzen über die 
Person ermittelt haben, zu verarbeiten, und das Ergebnis der Überprüfung der 
Bundesministerin/dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
zu übermitteln. 
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(4) … (4) … 

 Inkrafttreten 
 

§ 18. § 13 Abs. 3 in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 99 

Änderung des Patentgesetzes 1970 

Akteneinsicht Akteneinsicht und Datenschutz 

§ 81. (1) bis (7) … § 81. (1) bis (7) … 
 

(8) Soweit personenbezogene Daten im Register oder in öffentlich 
zugänglichen elektronischen Informationsdiensten des Patentamts verarbeitet 
werden, bestehen nicht 

 1. das Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 Abs. 1 lit. c der Verordnung 
(EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 
vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 314 vom 
22.11.2016 S. 72, (im Folgenden: DSGVO), 

 2. die Mitteilungspflicht gemäß Art. 19 zweiter Satz DSGVO sowie 

 3. das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 und das 
Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO, wobei die betroffenen 
Personen darüber in geeigneter Weise zu informieren sind. 

Das Recht auf Erhalt einer Kopie dieser Daten gemäß Art. 15 Abs. 3 DSGVO wird 
dadurch erfüllt, dass die betroffene Person Einsicht in das Patentregister oder in 
öffentlich zugängliche elektronische Informationsdienste des Patentamts nehmen 
kann. 

§ 180b. (1) bis (3) … § 180b. (1) bis (3) … 
 

(4) Die Überschrift des § 81 und § 81 Abs. 8 in der Fassung des 2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 
in Kraft. 
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Artikel 100 

Änderung des Gebrauchsmustergesetzes 

Akteneinsicht Akteneinsicht und Datenschutz 

§ 38. (1) bis (6) … § 38. (1) bis (6) … 
 

(7) Soweit personenbezogene Daten im Gebrauchsmusterregister oder in 
öffentlich zugänglichen elektronischen Informationsdiensten des Patentamts 
verarbeitet werden, bestehen nicht 

 1. das Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 Abs. 1 lit. c der Verordnung 
(EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 
vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 314 vom 
22.11.2016 S. 72, (im Folgenden: DSGVO), 

 2. die Mitteilungspflicht gemäß Art. 19 zweiter Satz DSGVO sowie 

 3. das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 und das 
Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO, wobei die betroffenen 
Personen darüber in geeigneter Weise zu informieren sind. 

Das Recht auf Erhalt einer Kopie dieser Daten gemäß Art. 15 Abs. 3 DSGVO wird 
dadurch erfüllt, dass die betroffene Person Einsicht in das 
Gebrauchsmusterregister oder in öffentlich zugängliche elektronische 
Informationsdienste des Patentamts nehmen kann. 

§ 53a. (1) bis (7) … § 53a. (1) bis (7) … 
 

(8) Die Überschrift des § 38 und § 38 Abs. 7 in der Fassung des 2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 
in Kraft. 

Artikel 101 

Änderung des Markenschutzgesetzes 1970 

§ 50. (1) bis (5) … § 50. (1) bis (5) … 
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(6) Soweit personenbezogene Daten im Markenregister oder in öffentlich 
zugänglichen elektronischen Informationsdiensten des Patentamts verarbeitet 
werden, bestehen nicht 

 1. das Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 Abs. 1 lit. c der Verordnung 
(EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 
vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 314 vom 
22.11.2016 S. 72, (im Folgenden: DSGVO), 

 2. die Mitteilungspflicht gemäß Art. 19 zweiter Satz DSGVO sowie 

 3. das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 und das 
Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO, wobei die betroffenen 
Personen darüber in geeigneter Weise zu informieren sind. 

Das Recht auf Erhalt einer Kopie dieser Daten gemäß Art. 15 Abs. 3 DSGVO wird 
dadurch erfüllt, dass die betroffene Person Einsicht in das Markenregister oder in 
öffentlich zugängliche elektronische Informationsdienste des Patentamts nehmen 
kann. 

§ 68e. Wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird, so hat das 
Patentamt in Verfahren nach den §§ 68 bis 68c Akteneinsicht zu gewähren sowie 
die Anfertigung von Abschriften zu gestatten. § 50 Abs. 2 bis 5 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 68e. Wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird, so hat das 
Patentamt in Verfahren nach den §§ 68 bis 68c Akteneinsicht zu gewähren sowie 
die Anfertigung von Abschriften zu gestatten. § 50 Abs. 2 bis 6 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 81b. (1) bis (6) … § 81b. (1) … (6) 
 

(7) § 50 Abs. 6 und § 68e in der Fassung des 2. Materien-Datenschutz-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft. 

Artikel 102 

Änderung des Halbleiterschutzgesetzes 

Akteneinsicht Akteneinsicht und Datenschutz 

§ 18. (1) bis (3) … § 18. (1) bis (3) … 
 

(4) Soweit personenbezogene Daten im Halbleiterschutzregister oder in 
öffentlich zugänglichen elektronischen Informationsdiensten des Patentamts 
verarbeitet werden, bestehen nicht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 1. das Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 Abs. 1 lit. c der Verordnung 
(EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 
vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. L 314 vom 
22.11.2016, S. 72, (im Folgenden: DSGVO), 

 2. die Mitteilungspflicht gemäß Art. 19 zweiter Satz DSGVO sowie 

 3. das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 und das 
Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO, wobei die betroffenen 
Personen darüber in geeigneter Weise zu informieren sind. 

Das Recht auf Erhalt einer Kopie dieser Daten gemäß Art. 15 Abs. 3 DSGVO wird 
dadurch erfüllt, dass die betroffene Person Einsicht in das Halbleiterschutzregister 
oder in öffentlich zugängliche elektronische Informationsdienste des Patentamts 
nehmen kann. 

§ 27. (1) bis (9) … § 27. (1) bis (9) … 
 

(10) Die Überschrift des § 18 und § 18 Abs. 4 in der Fassung des 2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 
in Kraft. 

Artikel 103 

Änderung des Musterschutzgesetzes 1990 

Akteneinsicht Akteneinsicht und Datenschutz 

§ 31. (1) bis (6) … § 31. (1) bis (6) … 
 

(7) Soweit personenbezogene Daten im Musterregister oder in öffentlich 
zugänglichen elektronischen Informationsdiensten des Patentamts verarbeitet 
werden, bestehen nicht 

 1. das Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 Abs. 1 lit. c der Verordnung 
(EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 
vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 314 vom 
22.11.2016 S. 72, (im Folgenden: DSGVO), 

108 der B
eilagen X

X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

284 von 285

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  285 von 285 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. die Mitteilungspflicht gemäß Art. 19 zweiter Satz DSGVO sowie 

 3. das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 und das 
Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO, wobei die betroffenen 
Personen darüber in geeigneter Weise zu informieren sind. 

Das Recht auf Erhalt einer Kopie dieser Daten gemäß Art. 15 Abs. 3 DSGVO wird 
dadurch erfüllt, dass die betroffene Person Einsicht in das Musterregister oder in 
öffentlich zugängliche elektronische Informationsdienste des Patentamts nehmen 
kann. 

§ 46. (1) bis (11) … § 46. (1) bis (11) … 
 

(12) Die Überschrift des § 31 und § 31 Abs. 7 in der Fassung des 2. Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. xxx/2018, treten mit 25. Mai 2018 
in Kraft. 
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